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Drucksache 19/27635 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 C

t) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Verbesserung des Schutzes von 
Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie 
zur Änderung weiterer zwangsvoll-
streckungsrechtlicher Vorschriften (Ge-
richtsvollzieherschutzgesetz – 
GvSchuG)
Drucksache 19/27636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 C

u) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Weiterentwicklung des Eisen-
bahnregulierungsrechts
Drucksache 19/27656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 C

v) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/33/EG 
über die Förderung sauberer und ener-
gieeffizienter Straßenfahrzeuge sowie 
zur Änderung vergaberechtlicher Vor-
schriften
Drucksache 19/27657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 D

w) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Sieb-
zehnten Gesetzes zur Änderung des 
Atomgesetzes (Siebzehntes AtG-Ände-
rungsG)
Drucksache 19/27659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 D

x) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des Bundesfernstra-
ßengesetzes und des Gesetzes über 
Kreuzungen von Eisenbahnen und Stra-
ßen
Drucksache 19/27660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27518 D

y) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Neuregelung des Berufsrechts 
der anwaltlichen und steuerberatenden 
Berufsausübungsgesellschaften sowie 
zur Änderung weiterer Vorschriften im 
Bereich der rechtsberatenden Berufe
Drucksache 19/27670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 A

z) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung von Vorschriften im 
Eisenbahnbereich
Drucksache 19/27671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 A

aa) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Umsetzung von Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förderung 
der Nutzung von Energie aus erneuer-
baren Quellen (Neufassung) für 
Zulassungsverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, dem Wasser-
haushaltsgesetz und dem Bundeswasser-
straßengesetz
Drucksache 19/27672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 B

bb)Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Förderung verbraucherge-
rechter Angebote im Rechtsdienstleis-
tungsmarkt
Drucksache 19/27673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 B

cc) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Verlängerung des erhöhten 
Lohnsteuereinbehalts in der Seeschiff-
fahrt
Drucksache 19/27719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 B

dd) Antrag der Abgeordneten Brigitte 
Freihold, Dr. Petra Sitte, Doris Achelwilm, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Freie Eintritte für alle – 
Kulturelle Teilhabe gewährleisten
Drucksache 19/10754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 B

ee) Antrag der Abgeordneten Matthias W. 
Birkwald, Katja Kipping, Susanne Ferschl, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
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DIE LINKE: Grundsicherungskürzun-
gen bei Rentnerinnen und Rentnern ver-
hindern
Drucksache 19/24454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 C

ff) Antrag der Abgeordneten Ulrich Oehme, 
Detlev Spangenberg, Dr. Robby Schlund, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Keine Diskriminierung von 
Ungeimpften – Einhaltung der Resolu-
tion 2361 (2021) der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats
Drucksache 19/27851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 C

gg) Antrag der Abgeordneten Torsten Herbst, 
Frank Sitta, Oliver Luksic, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der FDP: 
Verlängerung der Hauptuntersuchungs-
intervalle für Oldtimer mit H-Kennzei-
chen
Drucksache 19/27760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 D

hh) Antrag der Abgeordneten Pascal Kober, 
Michael Theurer, Jens Beeck, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP: 
Digitale Lernförderung von Kindern in 
der Grundsicherung schaffen
Drucksache 19/27806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 D

ii) Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Matthias W. Birkwald, Dr. André Hahn, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Aufarbeitung der Leis-
tungsgewährung nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz
Drucksache 19/27832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27519 D

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 12:
a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 

Dr. Rainer Kraft, Karsten Hilse, Marc 
Bernhard, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs 
eines ... Gesetzes zur Änderung des 
Atomgesetzes
Drucksache 19/27773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 A

e) Antrag der Abgeordneten René Springer, 
Uwe Witt, Jürgen Pohl, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der AfD: 
Erleichterte Stundung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen im Falle von Umsatz-
einbrüchen aufgrund der COVID-Maß-
nahmen
Drucksache 19/27849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 A

f) Antrag der Abgeordneten Ulrich Oehme, 
Detlev Spangenberg, Dr. Robby Schlund, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Arzneimittelsicherheit stär-
ken – Harmonisierung von Gebrauchs- 

und Fachinformationen, umfänglich 
informieren und Off-Label-Nutzung 
reduzieren
Drucksache 19/27845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 A

g) Antrag der Abgeordneten Dr. Gottfried 
Curio, Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Asylchaos beenden – Auf Ebe-
ne der EU zur politischen Vernunft und 
den bewährten Grundsätzen des natio-
nalen und internationalen Asylrechts 
zurückkehren
Drucksache 19/27843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 B

h) Antrag der Abgeordneten Dr. Wieland 
Schinnenburg, Michael Theurer, Renata 
Alt, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP: Cannabis zu Genusszwe-
cken kontrolliert an Erwachsene abge-
ben – Gesundheits- und Jugendschutz 
stärken
Drucksache 19/27807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 B

i) Antrag der Abgeordneten Dr. Andrew 
Ullmann, Jens Beeck, Michael Theurer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP: Die COVID-19-Pandemie glo-
bal und koordiniert bekämpfen
Drucksache 19/27813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 C

k) Antrag der Abgeordneten Bernd Reuther, 
Frank Schäffler, Frank Sitta, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP: 
Biersteuer in betroffenen Bundeslän-
dern nach Möglichkeit senken
Drucksache 19/27815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 C

l) Antrag der Abgeordneten Dr. Gero 
Clemens Hocker, Frank Sitta, Carina 
Konrad, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP: Echter Tierschutz statt 
nationaler Alleingang – Kükentöten 
europaweit beenden
Drucksache 19/27816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 C

m) Antrag der Abgeordneten Konstantin 
Kuhle, Stephan Thomae, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP: Reform der Europol- 
Verordnung – auf dem Weg zum Euro-
päischen Kriminalamt

hier: Stellungnahme des Deutschen 
Bundestages nach Artikel 23 Absatz 3 
des Grundgesetzes i. V. m. § 8 des Geset-
zes über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag 
in Angelegenheiten der Europäischen 
Union
Drucksache 19/27817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 D

n) Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, 
Christian Dürr, Frank Schäffler, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Niedrigbesteuerungsgrenze bei der Hin-
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zurechnungsbesteuerung auf internatio-
nal wettbewerbsfähiges Niveau absen-
ken
Drucksache 19/27818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27520 D

o) Antrag der Abgeordneten Dr. Martin 
Neumann, Michael Theurer, Reinhard 
Houben, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP: Für eine koordinierte 
Energiewende – Wasserstoff ganzheit-
lich denken
Drucksache 19/27819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 A

p) Antrag der Abgeordneten Markus 
Herbrand, Christian Dürr, Dr. Florian 
Toncar, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP: Abgeltungsteuer 
bewahren – Vermögensaufbau und 
Altersvorsorge stärken
Drucksache 19/27820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 A

q) Antrag der Abgeordneten Carina Konrad, 
Frank Sitta, Dr. Gero Clemens Hocker, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP: Transparenz im Lebensmitte-
leinzelhandel durch eine EU-Herkunfts-
kennzeichnung in Klarschrift
Drucksache 19/27821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 B

s) Antrag der Abgeordneten Sylvia 
Gabelmann, Susanne Ferschl, Matthias 
W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE: Patientenbera-
tung jetzt gemeinnützig ausgestalten – 
Privatisierung rückgängig machen
Drucksache 19/27833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 B

t) Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten 
Tackmann, Dr. Gesine Lötzsch, Lorenz 
Gösta Beutin, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE: Runder Tisch 
zur Sicherung der Zukunft von Frei-
land- und Weidetierhaltungen
Drucksache 19/27834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 B

u) Antrag der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Heike Hänsel, Michel Brandt, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE: Verbotsverfahren gegen 
Oppositionspartei HDP klar verurteilen
Drucksache 19/27835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 C

v) Antrag der Abgeordneten Maria Klein- 
Schmeink, Kai Gehring, Dr. Janosch 
Dahmen, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Perspektive für Therapieberufe schaf-
fen – Verbindlichen Fahrplan für die 
reguläre akademische Ausbildung auf-
stellen
Drucksache 19/27829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 C

w) Antrag der Abgeordneten Maria Klein- 
Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, 
Kordula Schulz-Asche, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: Mehr Verlässlichkeit und 
Qualität in der stationären Kranken-

hausversorgung – Vergütungssystem, 
Investitionsfinanzierung und Planung 
reformieren
Drucksache 19/27830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 D

x) Antrag der Abgeordneten Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, Anja Hajduk, Beate 
Müller-Gemmeke, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Arbeitsförderung in der Krise – 
Für einen besseren Einstieg
Drucksache 19/27763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 D

in Verbindung mit

Tagesordnungspunkt 28:
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Fortentwicklung der Strafprozessordnung 
und zur Änderung weiterer Vorschriften
Drucksache 19/27654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27521 D

in Verbindung mit

Tagesordnungspunkt 40:
h) Erste Beratung des von der Bundesregie-

rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Änderung des E-Government- 
Gesetzes und zur Einführung des Geset-
zes für die Nutzung von Daten des 
öffentlichen Sektors
Drucksache 19/27442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27522 A

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 12:
b) Antrag der Abgeordneten Joana Cotar, 

Dr. Michael Espendiller, Uwe Schulz, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
AfD: Förderung der automatischen 
Erkennung KI-manipulierter Fotos 
und Videos
Drucksache 19/27848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27522 B

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 12:
c) Antrag der Abgeordneten Joana Cotar, 

Uwe Schulz, Dr. Michael Espendiller, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der 
AfD: Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe neu aus-
richten – Bevölkerungsschutz 4.0 digital 
gestalten
Drucksache 19/27846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27522 C

in Verbindung mit
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Zusatzpunkt 12:
j) Antrag der Abgeordneten Mario 

Brandenburg (Südpfalz), Frank Sitta, 
Manuel Höferlin, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP: Staatliche 
Daten verwenden – Wohlstand durch 
Datenreichtum gewinnen
Drucksache 19/27814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27523 A

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 12:
r) Antrag der Abgeordneten Helin Evrim 

Sommer, Ulla Jelpke, Heike Hänsel, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE: Verbrechen an den irakischen 
Kurdinnen und Kurden als Völkermord 
anerkennen ‒ Gerechtigkeit für die 
Opfer herstellen
Drucksache 19/26562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27523 B

Tagesordnungspunkt 41:
a) Zweite und dritte Beratung des von der 

Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Anpassung der Vor-
schriften des Deutsche Bahn Gründ-
ungsgesetzes über die Fortführung der 
Pflichtversicherungen in der Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft- 
Bahn-See – Renten-Zusatzversiche-
rung –
Drucksachen 19/26824, 19/27436 . . . . . . . . . 27523 C

b) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung 
der Vorschriften des Deutsche Bahn 
Gründungsgesetzes über die Perso-
nalkostenerstattung für zugewiesene 
Beamtinnen und Beamte
Drucksachen 19/26825, 19/27437 . . . . . . 27523 D

– Bericht des Haushaltsausschusses 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27443 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27524 A

c) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Seearbeitsgesetzes
Drucksachen 19/26826, 19/27691 . . . . . . . . . 27524 A

e) Zweite Beratung und Schlussabstimmung 
des von der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Protokoll vom 1. Oktober 2020 zur 
Änderung des Abkommens vom 
22. November 1995 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem 
Königreich Dänemark zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung bei den Steuern 
vom Einkommen und Vermögen sowie 

bei Nachlass-, Erbschaft- und 
Schenkungsteuern und zur Beistands-
leistung in Steuersachen (Deutsch-däni-
sches Steuerabkommen)
Drucksachen 19/26833, 19/27887 . . . . . . . . . 27524 B

f) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
zu dem Antrag der Abgeordneten Ralph 
Lenkert, Dr. Gesine Lötzsch, Dr. André 
Hahn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE: Ende der Zeitum-
stellung
Drucksachen 19/8469, 19/17673 . . . . . . . . . . 27524 C

g) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung: Änderung der 
Geschäftsordnung des Deutschen Bun-
destages

hier: Verlängerung der Geltungsdauer 
der Regelung zur besonderen Anwen-
dung der Geschäftsordnung aufgrund 
der allgemeinen Beeinträchtigung durch 
COVID-19, § 126a GO-BT
Drucksache 19/27529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27524 D

h) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales
– zu dem Antrag der Abgeordneten 

Corinna Rüffer, Anja Hajduk, Markus 
Kurth, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wege bahnen statt Hürden bauen – 
Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Corinna Rüffer, Anja Hajduk, Markus 
Kurth, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lehren aus der COVID-19-Pandemie 
ziehen – Den Weg zu einer inklusiven 
Gesellschaft einschlagen

Drucksachen 19/10636, 19/20593, 
19/27334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27525 A

i) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Gesundheit zu dem An-
trag der Abgeordneten Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther, Maria Klein-Schmeink, 
Ulle Schauws, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Mehr Frauen in Führungspositio-
nen zur Organisation des Gesundheits-
wesens
Drucksachen 19/4855, 19/27753 . . . . . . . . . . 27525 B

j) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit zu der Unterrich-
tung durch die Bundesregierung: Indika-
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torenbericht 2019 der Bundesregierung 
zur Nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt
Drucksachen 19/23910, 19/24535 Nr. 5, 
19/27920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27525 C

k) Beratung der Beschlussempfehlungen des 
Petitionsausschusses: Sammelübersich-
ten 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834 und 835 zu 
Petitionen
Drucksachen 19/27254, 19/27255, 
19/27256, 19/27257, 19/27258, 19/27259, 
19/27260, 19/27261, 19/27262, 19/27263, 
19/27264, 19/27265, 19/27266, 19/27267 . 27525 C

Zusatzpunkt 13:
Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Kai Gehring, Dr. Anna Christmann, 
Margit Stumpp, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
weiteren Unterstützung der Wissenschaft 
aufgrund anhaltender COVID-19-Pande-
mie
Drucksachen 19/27188, 19/27927 . . . . . . . . . . . . 27527 A

Zusatzpunkt 34:
Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion 
der AfD: Kurswechsel in der Coronapoli-
tik – Alternative Lösungen statt Lockdown
Sebastian Münzenmaier (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . 27527 B
Alexander Krauß (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 27528 B
Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . . . . . . . . . . . . 27529 C
Sabine Dittmar (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27530 C
Klaus Ernst (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27531 D
Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27533 A
Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU) . 27534 C
Jörn König (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27535 D
Sabine Poschmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27537 A
Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . 27538 B
Heike Baehrens (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27539 A
Stephan Albani (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27540 A

Tagesordnungspunkt 12:
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
digitalen Modernisierung von Versorgung 
und Pflege (Digitale-Versorgung-und-Pfle-
ge-Modernisierungs-Gesetz – DVPMG)
Drucksache 19/27652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27541 A
Jens Spahn, Bundesminister BMG . . . . . . . . . . . 27541 B
Uwe Witt (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27542 B

Dirk Heidenblut (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27543 A
Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) . . . . . . . . . 27544 A
Harald Weinberg (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . 27544 D
Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27545 C
Tino Sorge (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27546 B
Heike Baehrens (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27547 B

Zusatzpunkt 14:
Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Roman Johannes Reusch, Stephan Brandner, 
Jens Maier, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs 
eines … Strafrechtsänderungsgesetzes – 
Ausweitung und Verschärfung des Straftat-
bestandes der Abgeordnetenbestechung
Drucksache 19/27776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27547 D
Dr. Bernd Baumann (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27548 A
Ingmar Jung (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27549 A
Dr. Jürgen Martens (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27550 A
Dr. Johannes Fechner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27550 C
Friedrich Straetmanns (DIE LINKE) . . . . . . . . . 27551 C
Canan Bayram (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27552 B
Alexander Hoffmann (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . 27553 A
Friedrich Straetmanns (DIE LINKE) . . . . . . . . . 27554 B
Alexander Hoffmann (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . 27554 C
Dr. Matthias Bartke (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27554 D

Zusatzpunkt 15:
a) – Zweite und dritte Beratung des von der 

Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des BND-Gesetzes zur Umsetzung 
der Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts sowie des Bundesverwal-
tungsgerichts
Drucksachen 19/26103, 19/26829, 
19/27035 Nr. 1.6, 19/27811 . . . . . . . . . . . . 27555 C

– Bericht des Haushaltsausschusses 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27902 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27555 D

b) Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Benjamin Strasser, Stephan 
Thomae, Grigorios Aggelidis, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Stärkung der parlamentarischen 
Kontrolle der Nachrichtendienste
Drucksachen 19/19502, 19/27811 . . . . . . . . . 27555 D

c) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Inneres und Heimat
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– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Stephan Thomae, Benjamin Strasser, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP: Reform 
der Nachrichtendienste – Lehren aus 
dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum BND-Gesetz

– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Konstantin von Notz, Dr. Irene 
Mihalic, Katja Keul, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN: Legitimität 
und Leistungsfähigkeit der Nachrich-
tendienste stärken – Kontrolle auf 
allen Ebenen verbessern und aus-
bauen

Drucksachen 19/19509, 19/26221, 
19/27811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27556 A

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . 27556 A
Dr. Christian Wirth (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27557 B
Uli Grötsch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27558 A
Stephan Thomae (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27558 D
Dr. André Hahn (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . 27559 C
Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27560 C
Andrea Lindholz (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 27561 A
Thomas Hitschler (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27562 A

Namentliche Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27563 B

Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27571 C

Tagesordnungspunkt 15:
a) – Beschlussempfehlung und Bericht des 

Auswärtigen Ausschusses zu dem An-
trag der Bundesregierung: Fortsetzung 
der Beteiligung bewaffneter deut-
scher Streitkräfte am NATO-geführ-
ten Einsatz Resolute Support für die 
Ausbildung, Beratung und Unterstüt-
zung der afghanischen nationalen 
Verteidigungs- und Sicherheitskräfte 
in Afghanistan
Drucksachen 19/26916, 19/27840 . . . . . . 27563 D

– Bericht des Haushaltsausschusses 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27926 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27563 D

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag 
der Abgeordneten Armin-Paulus Hampel, 
Dr. Roland Hartwig, Petr Bystron, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der AfD: 
Deutschland wird nicht am Hindukusch 
verteidigt – Abzug deutscher Soldaten 
aus Afghanistan zeitnah einleiten
Drucksachen 19/27199, 19/27841 . . . . . . . . . 27563 D

Aydan Özoğuz (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27564 A

Rüdiger Lucassen (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27565 A
Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . . . . 27565 C
Bijan Djir-Sarai (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27567 A
Tobias Pflüger (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . 27567 C
Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27568 C
Siemtje Möller (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27569 B
Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . 27570 A

Namentliche Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27570 D

Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27581 C

Tagesordnungspunkt 19:
Antrag der Abgeordneten Bernd Riexinger, 
Jutta Krellmann, Pascal Meiser, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion DIE LINKE: 
Massenentlassungen verhindern – Mitbe-
stimmung ausbauen
Drucksache 19/27013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27574 A

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 16:
Antrag der Abgeordneten Beate Müller- 
Gemmeke, Katharina Dröge, Markus Kurth, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Unterneh-
mensmitbestimmung stärken – Gesetzeslü-
cken schließen
Drucksache 19/27828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27574 A
Bernd Riexinger (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . 27574 B
Jana Schimke (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27575 A
Jürgen Pohl (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27576 A
Bernd Rützel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27577 A
Carl-Julius Cronenberg (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . 27577 D
Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27578 C
Peter Aumer (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27579 A
Michael Gerdes (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27580 B

Tagesordnungspunkt 17:
– Zweite Beratung und Schlussabstimmung 

des von den Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zu der Notifikation betreffend die 
Regeln für die Entsendung von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
gemäß dem Protokoll über die Koordi-
nierung der sozialen Sicherheit zum 
Handels- und Kooperationsabkommen 
vom 30. Dezember 2020 zwischen der 
Europäischen Union und der Europä-
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ischen Atomgemeinschaft einerseits und 
dem Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland andererseits
Drucksachen 19/26891, 19/27891 . . . . . . . . . 27584 A

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung 
des von der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zu der Noti-
fikation betreffend die Regeln für die 
Entsendung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern gemäß dem Proto-
koll über die Koordinierung der sozialen 
Sicherheit zum Handels- und Koopera-
tionsabkommen vom 30. Dezember 2020 
zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland 
andererseits
Drucksachen 19/27517, 19/27891 . . . . . . . . . 27584 B

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Koordinierung der sozialen Sicherheit 
mit dem Vereinigten Königreich Groß-
britannien und Nordirland (SozSi-
chUKG)
Drucksachen 19/26892, 19/27891 . . . . . . . . . 27584 B

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Koordinierung der 
sozialen Sicherheit mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nord-
irland (SozSichUKG)
Drucksachen 19/27518, 19/27891 . . . . . . . . . 27584 B

Anette Kramme, Parl. Staatssekretärin BMAS 27584 C
Norbert Kleinwächter (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27585 B
Kai Whittaker (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27586 B
Carl-Julius Cronenberg (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . 27586 C
Andrej Hunko (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . 27587 B
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . 27587 D

Tagesordnungspunkt 21:
Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Stephan Brandner, Roman Johannes Reusch, 
Tobias Matthias Peterka, weiteren Abgeordne-
ten und der Fraktion der AfD eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Telemediengesetzes und des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen – Sicherstel-
lung der Meinungsfreiheit in sozialen Netz-
werken
Drucksache 19/27772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27589 B
Stephan Brandner (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27589 B
Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . 27590 C
Dr. Jürgen Martens (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27591 B
Florian Post (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27591 D

Gökay Akbulut (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . 27592 C

Tagesordnungspunkt 18:
a) – Zweite und dritte Beratung des von den 

Fraktionen der CDU/CSU und SPD ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Einführung eines Lobbyregisters 
beim Deutschen Bundestag und zur 
Änderung des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (Lobbyregisterge-
setz)
Drucksachen 19/22179, 19/27922 . . . . . . 27594 A

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Thomas Seitz, Jens 
Maier, Andreas Bleck, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der AfD ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Einführung eines Registers für Lob-
byisten, Nichtregierungsorganisatio-
nen und Lobbydienstleister (Lobbyre-
gistergesetz – LobRegG)
Drucksachen 19/22183, 19/27922 . . . . . . 27594 A

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Jan Korte, Doris 
Achelwilm, Simone Barrientos, weite-
ren Abgeordneten und der Fraktion 
DIE LINKE eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Einführung des 
verpflichtenden Lobbyregisters (Lob-
byregistergesetz)
Drucksachen 19/15, 19/27922 . . . . . . . . . 27594 B

b) Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung zu dem Antrag der 
Abgeordneten Britta Haßelmann, 
Dr. Konstantin von Notz, Luise Amtsberg, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Transpa-
renz schaffen – Verbindliches Register 
für Lobbyistinnen und Lobbyisten ein-
führen
Drucksachen 19/836, 19/27922 . . . . . . . . . . . 27594 B

Patrick Schnieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . 27594 C

Thomas Seitz (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27595 C

Dr. Matthias Bartke (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27596 B

Dr. Marco Buschmann (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . 27597 B

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE) . . . . . . . . . 27598 A

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27598 D

Michael Frieser (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27599 C

Marco Bülow (fraktionslos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27600 C

Dirk Wiese (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27601 B
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Zusatzpunkt 17:
Antrag der Abgeordneten Dr. Marcel Klinge, 
Roman Müller-Böhm, Michael Theurer, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Bereit für den Neustart – So kommt der 
Tourismus aus der Krise
Drucksache 19/27812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27602 D

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 18:
Antrag der Abgeordneten Dr. Marcel Klinge, 
Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Rahmenbedingungen für sicheres Reisen – 
Konzept für Tourismuskorridore erarbei-
ten
Drucksache 19/27805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27603 A

in Verbindung mit

Zusatzpunkt 19:
Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zu dem Antrag der Abgeordneten Bernd 
Reuther, Frank Sitta, Torsten Herbst, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Unterstützung für das System Luftverkehr 
in Zeiten von Corona
Drucksachen 19/24356, 19/25292 . . . . . . . . . . . . 27603 A
Dr. Marcel Klinge (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27603 B
Michael Donth (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27604 B
Sebastian Münzenmaier (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . 27605 C
Kerstin Kassner (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . 27606 C
Markus Tressel (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27607 C

Zusatzpunkt 20:
Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zum Schutz von Kindern mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung
Drucksachen 19/24686, 19/27929 . . . . . . . . . . . . 27608 D
Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 27608 D
Martin Reichardt (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27609 D
Paul Lehrieder (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27610 D
Katrin Helling-Plahr (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27611 D
Doris Achelwilm (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . 27612 C
Sven Lehmann (BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27613 B
Susann Rüthrich (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27614 A

Tagesordnungspunkt 22:
a) – Zweite und dritte Beratung des von der 

Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes über den wasser-
wirtschaftlichen Ausbau an Bundes-
wasserstraßen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele der Wasser-
rahmenrichtlinie
Drucksachen 19/26827, 19/26945, 
19/27793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27615 D

– Bericht des Haushaltsausschusses ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27794 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27615 D

b) Antrag der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Ausbau der Freizeitwasserstra-
ßen in Deutschland – Erschließung tou-
ristischer und sportlicher Potentiale im 
Inland
Drucksache 19/27847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27615 D

c) Antrag der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Ausbau des Wassersports – 
Saale-Leipzig-Kanal zur Erschließung 
touristischer und sportlicher Potenziale 
für die Region Halle-Leipzig
Drucksache 19/27870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27616 A

d) Antrag der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der AfD: Erhaltung bestehender Frei-
zeitwasserstraßen in Deutschland
Drucksache 19/27844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27616 A

Enak Ferlemann, Parl. Staatssekretär BMVI . . 27616 B
Andreas Mrosek (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27617 B
Mathias Stein (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27618 A
Dr. Christian Jung (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27619 B

Tagesordnungspunkt 24:
Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Strah-
lenschutzgesetzes
Drucksachen 19/26943,19/27918 . . . . . . . . . . . . . 27620 D
Karsten Möring (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 27621 A
Dr. Rainer Kraft (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27621 D

Tagesordnungspunkt 25:
Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit zu der Verordnung der 
Bundesregierung: Verordnung über die 
Beschaffenheit und Kennzeichnung von be-
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stimmten Einwegkunststoffprodukten (Ein-
wegkunststoffkennzeichnungsverordnung – 
EWKKennzV)
Drucksachen 19/26554, 19/27035 Nr. 2.1, 
19/27904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27623 A
Florian Pronold, Parl. Staatssekretär BMU . . . 27623 B
Karsten Hilse (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27623 D
Ralph Lenkert (DIE LINKE) . . . . . . . . . . . . . . . . 27624 C

Tagesordnungspunkt 26:
Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses zu der Verordnung der Bundes-
regierung: Verordnung zur Änderung der 
Energetische Sanierungsmaßnahmen-Ver-
ordnung
Drucksachen 19/26559, 19/27035 Nr. 2.2, 
19/27892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27625 C
Bernhard Daldrup (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27625 D
Franziska Gminder (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27627 B
Johannes Steiniger (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . . 27627 D
Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . 27629 A

Tagesordnungspunkt 27:
a) Erste Beratung des von der Bundesregie-

rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Regelung des Verkaufs von 
Sachen mit digitalen Elementen und an-
derer Aspekte des Kaufvertrags
Drucksache 19/27424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27630 A

b) Erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Umsetzung der Richtlinie über 
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte 
der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen
Drucksache 19/27653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27630 A

Ingo Wellenreuther (CDU/CSU) . . . . . . . . . . . . . 27630 B
Tobias Matthias Peterka (AfD) . . . . . . . . . . . . . . . 27631 B
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Tagesordnungspunkt 13:
Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Regelung des Datenschutzes und des Schut-
zes der Privatsphäre in der Telekommuni-
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218. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021

Beginn: 9.00 Uhr

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bitte 

nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet.

Diese Woche jährt sich ein besonderes parlamentari-
sches Jubiläum. Vor 150 Jahren konstituierte sich der 
erste gesamtdeutsche Reichstag. Das ist lange her, aber 
fern scheinende Zeiten rücken manchmal erstaunlich 
nahe. Schon damals, in der ersten Legislaturperiode, wur-
de leidenschaftlich über das Impfen debattiert: wegen 
Pocken. Das am Ende der intensiven parlamentarischen 
Beratungen verabschiedete Reichsimpfgesetz legte die 
Grundlage dafür, diese Krankheit in Deutschland auszu-
rotten, wenn es auch erst sehr viel später gelang. 

Die Reichsgründung 1871 brachte zwar den von vielen 
ersehnten Nationalstaat, die Einheit. Aber die freiheitli-
chen Träume, für die über Jahrzehnte gekämpft worden 
war, blieben unerfüllt, nicht zuletzt in den einzelstaatli-
chen Parlamenten.

Der Einfluss des Reichstags im Kaiserreich war be-
schränkt. Aber der Leistung der Abgeordneten im Kräfte-
messen mit dem Reichskanzler und dem Kaiser wird man 
mit den Maßstäben, die wir heute an ein Parlament anle-
gen, nicht gerecht. Die Parlamentarier hatten ihren Anteil 
am Zusammenwachsen der Nation in einem einheitlichen 
Rechts- und Wirtschaftsraum, an den Anfängen des 
Sozialstaates – gesetzgeberisch und als das zentrale 
Forum der neu formierten Nation. Nein, nicht alles wurde 
hier entschieden, aber oft streitig darüber debattiert, das 
schon. Ein im Wortsinne selbstbewusstes Parlament weiß 
um seine Geschichte, und es hält das Bewusstsein dafür 
wach, dass das, was uns heute so selbstverständlich 
scheint, erst durchgesetzt werden musste.

Max Weber hat am Ende des Kaiserreichs die Folgen 
eines in seinen Rechten beschränkten Parlaments brillant 
analysiert, und er hat eine Schlussfolgerung gezogen, die 
über ihre Zeit hinausreicht: „Wie macht man das Parla-
ment fähig zur Macht?“ Das war für ihn die Zukunfts-
frage der deutschen Staatsordnung, alles andere nur 
Nebenwerk.

Unser Grundgesetz stellt den Bundestag als einziges 
vom Volk direkt legitimiertes Verfassungsorgan ins Zent-
rum unserer politischen Ordnung. Die Macht, die uns als 
gewählten Repräsentanten verliehen ist, verpflichtet. Das 
Verfassungsrecht ist das eine. Die Stärke des Parlaments 
muss sich in der Praxis beweisen: im selbstbewussten 
Handeln – auch und gerade in Zeiten, die als Stunde der 
Exekutive gelten. Das Parlament bestimmt den Rahmen, 
in dem die Regierungen handeln, und nicht die Exekutive 
die Bedingungen, unter denen das Parlament debattiert.

(Beifall im ganzen Hause)
Je maßloser in der Öffentlichkeit diskutiert wird, umso 

wichtiger wird die Funktion des Parlaments als der Ort, 
um politisches Handeln zu erklären, um in Rede und 
Gegenrede die Alternativen aufzuzeigen und um den Bür-
gern Orientierung zu geben.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Heute 
ist ein guter Tag!)

Gelingt uns das, wächst das Vertrauen in das repräsenta-
tive Prinzip – ein Vertrauen, dem allerdings jeder einzel-
ne Abgeordnete mit seinem Handeln immer wieder neu 
gerecht werden muss. Tut er es nicht, beschädigt er alle, 
und das sollte inzwischen auch der Letzte verstanden 
haben!

(Beifall im ganzen Hause)
Vor Eintritt in die Tagesordnung gratuliere ich der Kol-

legin Ingrid Arndt-Brauer nachträglich zu ihrem 
60. Geburtstag. Im Namen des ganzen Hauses alle guten 
Wünsche. 

(Beifall)
Außerdem begrüße ich neue Kolleginnen und Kolle-

gen. Für den ausgeschiedenen Kollegen Mark 
Hauptmann ist die Kollegin Kristina Nordt als Mitglied 
des Deutschen Bundestags nachgerückt. 

(Beifall)
Für den ausgeschiedenen Kollegen Nikolas Löbel ist 

die Kollegin Kordula Kovac und für den ausgeschiede-
nen Kollegen Tobias Zech der Kollege Dr. Bernd Fabri-
tius nachgerückt. Welcome back!
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(Beifall)

Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit.

Ich weise darauf hin, dass sich die Regierungserklä-
rung der Bundeskanzlerin auch auf die jüngsten Be-
schlüsse zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie erstre-
cken wird.

Auf Verlangen der Fraktion der AfD findet heute eine 
Aktuelle Stunde zum Thema „Kurswechsel in der Coro-
napolitik – Alternative Lösungen statt Lockdown“ statt. 

Interfraktionell wurde vereinbart, dass bei Tagesord-
nungspunkt 10 als weiterer Zusatzpunkt ein Gesetzent-
wurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/26877 
abschließend beraten werden soll. Der Zusatzpunkt 12 d – 
Digitalisierungsprogramm Polizei 2020 – wird abgesetzt. 
Sind Sie damit einverstanden? – Kein Widerspruch. Dann 
ist das so beschlossen. 

Der Abgeordnete Jürgen Braun hat fristgerecht Wider-
spruch eingelegt gegen zwei in der gestrigen Sitzung 
erteilte Ordnungsrufe.

Vizepräsidentin Roth hat dem Einspruch gegen den 
zweiten Ordnungsruf abgeholfen.

Der Einspruch wird als Unterrichtung durch den Präsi-
denten verteilt. Der Einspruch gegen den ersten Ord-
nungsruf ist gemäß § 39 der Geschäftsordnung auf die 
Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. Der Bundestag 
hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden. 
Die Entscheidung über den Einspruch erfolgt nach Tages-
ordnungspunkt 11, also circa um 12.15 Uhr.

Jetzt rufe ich den Zusatzpunkt 6 auf:

Abgabe einer Regierungserklärung durch die 
Bundeskanzlerin

zum Europäischen Rat am 25. und 26. März 
2021 und zu den Beschlüssen der Konferenz 
der Bundeskanzlerin mit den Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vom 
22. März 2021 zur Bewältigung der Covid-19- 
Pandemie

Für die Aussprache im Anschluss an die Regierungs-
erklärung wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen.

Jetzt hat das Wort zur Abgabe einer Regierungserklä-
rung die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin:
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Üblicherweise beschäftigt sich der Europä-
ische Rat im März immer mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und Lage in Europa. Das wird er auch in diesem 
Jahr tun. Aber genauso wie beim Europäischen Rat im 
März vergangenen Jahres, als Europa am Beginn einer 
weltumspannenden Pandemie stand, deren Wucht uns 
damals allen völlig neu war, eine Pandemie von unge-
ahntem Ausmaß, zeigt die Tatsache, dass wir wieder in 
digitalem Format tagen werden, dass die Pandemie leider 
bei Weitem noch nicht überwunden ist.

Die Fallzahlen steigen europaweit wieder rapide an. 
Ich ermuntere durchaus alle, einmal zu schauen, was in 
unseren Nachbarländern so los ist, wenn wir über die 
Lage bei uns debattieren. Das zeigt, dass wir hier kein 
spezielles deutsches Phänomen beobachten,

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Sehr 
richtig!)

sondern dass wir doch sehr ähnliche Entwicklungen in 
ganz Europa haben.

Die Zahlen steigen also europaweit wieder rapide an. 
Mehr als eine halbe Million Menschen haben in der Euro-
päischen Union bislang ihr Leben verloren, und der wirt-
schaftliche Schaden ist immens. Ich will daran erinnern – 
das ist nicht ganz so weit zurück in der Geschichte –, dass 
wir heute vor 14 Jahren, am 25. März 2007, in Berlin, 
auch unter deutscher Ratspräsidentschaft, im Zeughaus 
die Erklärung unterschrieben haben, die dann zum Lissa-
bonner Vertrag geführt hat, und damals bekannt haben, 
dass wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union zu unserem Glück vereint sind.

Bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in 
der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir 
diese Europäische Union haben; denn wenn wir uns die 
protektionistischen Tendenzen und die Weltlage betrach-
ten, dann, glaube ich, war es richtig, dass wir in der 
deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 
die Weichen gestellt haben für wichtige gemeinsame 
europäische Vorgehensweisen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Das gilt erstens ganz besonders auch für die wirtschaft-
liche Lage. Der europäische Resilienzfonds, der Europä-
ische Aufbaufonds, ist ein nie dagewesener Fonds. Damit 
stellen die Mitgliedstaaten die Weichen für ein digitales, 
klimafreundliches und damit auch krisenfestes zukünft-
iges europäisches Wachstum. Hier im Deutschen Bundes-
tag steht heute die wichtige Entscheidung über die Ratifi-
zierung des Eigenmittelbeschlusses an. Es wird noch 
einmal deutlich gesagt werden: Dieser Aufbaufonds ist 
ein einmaliges, zeitlich und dem Zweck nach eng 
begrenztes Instrument. Aber es ist ein, wie ich finde, 
unabdingbarer Beitrag dazu, die Pandemie gemeinsam 
bewältigen zu können. Deshalb bitte ich Sie für dieses 
zentrale Vorhaben auch um Ihre Unterstützung.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Zuruf von der 
AfD: Nein!)

Wir verhandeln in diesen Tagen mit der Kommission über 
die letzten Aspekte unseres nationalen Programms, das 
wir noch im April im Kabinett verabschieden werden.

Ein zweiter Baustein. Wir haben natürlich auch in Eu-
ropa große Fortschritte gemacht bei der Pandemiebe-
kämpfung selbst. Europäische Forscherinnen und For-
scher haben in Rekordzeit Impfstoffe gegen Covid-19- 
Erreger entwickelt. Wir wissen bei allem, was noch zu 
tun ist, dass schon heute Millionen Bürgerinnen und 
Bürger, vor allen Dingen auch ältere, vor schweren 
Krankheitsverläufen geschützt werden können. Dass die 
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Gründer von BioNTech, Frau Türeci und Herr Sahin, 
vom Bundespräsidenten gerade mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet wurden, erfüllt uns natürlich 
mit Freude; denn Deutschland hat zu dieser Impfstoffent-
wicklung einen wichtigen Beitrag geleistet.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Bei allen Beschwernissen: Es war richtig, auf die 
gemeinsame Beschaffung und Zulassung von Impfstof-
fen durch die Europäische Union zu setzen.

(Beatrix von Storch [AfD]: Absolut! Das sieht 
man ja!)

Wenn man jetzt sieht, dass selbst bei kleinen Unterschie-
den in den Verteilungen große Diskussionen ausbrechen, 
möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, 
wenn einige Mitgliedstaaten Impfstoffe hätten und ande-
re nicht. Das würde den Binnenmarkt in seinen Grund-
festen erschüttern.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Deshalb glaube ich, dass wir die Grundlagen gelegt ha-
ben, um die größte Bewährungsprobe der Europäischen 
Union auch gut zu bestehen.

Aber: Es ist noch viel zu tun, und es gehört zu den 
Wahrheiten, dass diese Pandemie uns auch gezeigt hat, 
dass wir sozusagen schonungslos analysieren müssen, wo 
unsere Schwächen liegen. Das wird uns auch auf diesem 
Europäischen Rat beschäftigen; denn es wird um die 
Digitalisierung gehen – neben der Beschäftigung mit 
der Türkei und der Bekämpfung der Pandemie.

Wir wissen, dass Europa in der Krise weder erstarren 
noch verharren darf, sondern dass wir die Herausforde-
rungen annehmen müssen. Da ist der digitale Wandel von 
zentraler Bedeutung; auch für Deutschland haben wir 
hier unsere Schwächen erkannt. Wir haben in einem ge-
meinsamen Brief mit den Ministerpräsidentinnen von 
Dänemark, Finnland und Estland einen eindringlichen 
Appell an die Kommission verfasst, dem sich inzwischen 
viele weitere EU-Staaten angeschlossen haben, dass Eu-
ropa seine digitale Souveränität entschlossen umsetzt. Es 
geht hier ums Tempo. Es geht nicht nur um das Wie, 
sondern es geht auch um das Wann.

Dabei bedeutet „digitale Souveränität“ nicht, dass wir 
alles alleine machen werden. Aber es bedeutet, dass Eu-
ropa als Teil einer globalisierten Welt in einem freien und 
regelbasierten Markt seine Fähigkeiten und Kapazitäten 
zusammen mit seinen Partnern ausbauen muss und dass 
wir Antworten geben müssen auf die Frage: Wo müssen 
wir besser werden? Wo sind wir heute schon gut? Wo 
bestehen risikoreiche Abhängigkeiten, und wo wollen 
wir als letzte Option auch eigene europäische Kapazitä-
ten aufbauen, um resilient zu sein? Gerade im Bereich der 
Impfstoffe ist das ein Punkt, aber eben auch im Bereich 
der digitalen Souveränität.

Jetzt müssen Vorschläge erarbeitet werden, die das ge-
samte Instrumentarium des Binnenmarktes ausschöpfen, 
und zwar aus der Perspektive unseres Verständnisses 
einer menschlichen Wirtschaftsordnung, bei der der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Es muss also um eine ver-

antwortungsvolle und wertegeleitete europäische Digital-
wirtschaft gehen, bei der wir sagen, wo wir eigene 
Akzente setzen wollen. Insofern erwarten wir von der 
Kommission Vorschläge für die digitalen Identitäten, 
einen europäischen Rechtsrahmen für die künstliche 
Intelligenz und auch ein Regelungswerk für Onlineplatt-
formen, wobei wir davon ausgehen, dass wir hier auch 
globale Initiativen als Europäische Union ergreifen soll-
ten; denn digitale Plattformen allein in Europa zu regu-
lieren, wird nicht gehen.

Meine Damen und Herren, wir haben dann als zweiten 
Punkt die Beziehungen der Europäischen Union zur Tür-
kei und die Lage im östlichen Mittelmeer. Sie wissen, ein 
Blick vor Europas Haustür – Nordafrika, Syrien, die 
Ukraine – zeigt, dass wir von vielzähligen Konflikther-
den umgeben sind. Gleichzeitig wissen wir, dass das 
Gedeihen und der Wohlstand in der EU nur mit guten 
Beziehungen zu unserer Nachbarschaft auch außerhalb 
der Europäischen Union möglich sind. Das gilt in ganz 
besonderer Weise auch für das NATO-Mitglied Türkei in 
seinen vielschichtigen Beziehungen. Der Außenbeauf-
tragte, Josep Borrell, hat hier einen umfassenden Bericht 
vorgelegt, der dieser Vielschichtigkeit der Beziehungen 
auch gerecht wird.

Es ist erst mal eine gute Nachricht, dass die Türkei 
nach den provozierenden Aktivitäten in zyprischen und 
griechischen Gewässern in den letzten Monaten ein Zei-
chen der Deeskalation im östlichen Mittelmeerraum ge-
setzt hat und wieder in den Dialog mit Griechenland ein-
getreten ist. Auch die Fünf-plus-Eins-Gespräche unter 
der Ägide der Vereinten Nationen über die Zukunft 
Zyperns werden fortgesetzt.

Im Europäischen Rat hatten wir vereinbart, dass wir im 
Fall einer Entspannung vonseiten der Türkei weitere 
Optionen für eine gemeinsame Zusammenarbeit anbie-
ten. Jetzt werden wir auf diesem Rat diskutieren, wie 
wir auf diesem Weg weitergehen. Ich sage gleich vorweg: 
Das werden keine einfachen Gespräche; aber ich hoffe, 
dass wir zu einem Ergebnis kommen.

Die Türkei ist nicht nur NATO-Partner und Verbünde-
ter, sondern als unser unmittelbarer Nachbar und als 
zweitbevölkerungsreichstes Land an der EU-Außengren-
ze natürlich auch von strategischer Wichtigkeit. Wir 
Deutschen haben ganz besonders enge Beziehungen zur 
Türkei, da in Deutschland viele türkischstämmige Men-
schen seit Generationen leben. Aber wir haben natürlich 
auf der anderen Seite auch die innenpolitische Situation 
in der Türkei in den Blick zu nehmen, und wir erwarten, 
dass die Türkei rechtsstaatliche Standards einhält, und 
das ist an vielen Stellen nicht der Fall; auch Menschen-
rechte werden in vielen Fällen nicht respektiert. Dass die 
Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarates aus-
getreten ist, ist ein sehr, sehr bedauerliches Zeichen. Wir 
hätten uns gewünscht, dass die Türkei hier Mitglied 
bleibt.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)
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Aber: Ich denke, es ist auch richtig: Sprachlosigkeit in 
den Beziehungen zur Türkei hilft uns nicht weiter. Des-
halb wollen wir darüber beraten, wie wir hochrangige 
Dialoge zwischen der Europäischen Union und der Tür-
kei wieder aufnehmen können. Wir haben gemeinsame 
Interessen. Die besondere Herausforderung der Migra-
tion gehört hier dazu. Diese können wir nur gemeinsam 
mit der Türkei lösen. Die vor fast genau fünf Jahren ver-
einbarte EU-Türkei-Erklärung ist genau die Grundlage 
dafür, die weiterentwickelt werden muss.

Ich weiß, dass es viel Kritik an dieser Erklärung gibt. 
Aber trotz aller Kritik können wir feststellen, dass auf 
diesem Wege viel Gutes erreicht wurde. Es ist uns gelun-
gen, das menschenverachtende Geschäft der Schleuser 
wirksam zu bekämpfen. Die Zahl der illegalen Grenz-
übertritte nach Griechenland ist zurückgegangen, und 
das Gleiche gilt auch für die Zahl der Todesopfer in der 
Ägäis. Dank der Unterstützung durch die Europäische 
Union können 660 000 syrische Flüchtlingskinder in der 
Türkei zur Schule gehen. Über 14 Millionen Arztbesuche 
konnten durchgeführt werden. Über 1,8 Millionen Men-
schen haben in einer sehr schwierigen Zeit zusätzliche 
Unterstützung für ihren Lebensunterhalt bekommen. Da-
bei ist es wichtig, zu betonen, dass die EU-Gelder über 
die Arbeit der verschiedenen Projekte und Organisatio-
nen vor Ort den Bedürftigen zugutekommen. Der Einsatz 
der Gelder wird in der EU überprüft. Ich meine, das sind 
im Namen der Mitmenschlichkeit gut angelegte Mittel, 
und die Fortführung dieser Zusammenarbeit ist in beider-
seitigem Interesse.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Die Türkei hat, Stand heute, 3,6 Millionen syrische 

Flüchtlinge aufgenommen; das entspricht der Einwoh-
nerzahl Berlins. Daher ist es mir wichtig, zu betonen, 
dass der Türkei für das Geleistete hohe Anerkennung 
gebührt. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir die 
EU-Türkei-Erklärung neu beleben und auch fortentwi-
ckeln.

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich 
nun auf das dritte große und auch uns alle täglich beschäf-
tigende Thema zu sprechen kommen: Europas Bewälti-
gung der Pandemie. Wir werden uns über die nächsten 
Schritte bei der Entwicklung eines sogenannten digitalen 
grünen Zertifikats beraten, das bis zum Sommer vorlie-
gen soll und mit dem es möglich sein soll, EU-weit zu 
dokumentieren, ob eine Person geimpft oder getestet 
wurde. Parallel dazu hat die Europäische Kommission 
ihre Arbeiten an der technischen Umsetzbarkeit aufge-
nommen, genauso die Nationalstaaten, Deutschland ja 
auch. Das ist keine leichte Aufgabe bei 27 Mitgliedstaaten 
und wird uns noch einige Wochen in Anspruch nehmen; 
denn wir werden ja sehr genau schauen müssen, welche 
Rechte mit diesem Zertifikat verbunden sind. Die techni-
sche Umsetzung ist relativ einfach; aber diese Frage ist 
natürlich von großer Wichtigkeit.

Meine Damen und Herren, wir werden darüber spre-
chen, wie wir auch europaweit unabhängiger werden. 
Dazu gehört vor allen Dingen auch die Frage der Impfs-
toffproduktion. Die Kommission hat – das geht weit über 
die jetzigen Bestellungen hinaus – eine Taskforce einge-
setzt, genauso wie wir national, um sicherzustellen, dass 

wir auch in Zukunft ausreichend Impfstoffe innerhalb der 
Europäischen Union bestellen können; denn das Problem 
bei der Impfstoffversorgung liegt im Augenblick weniger 
in der Frage, wie viel bestellt wurde, sondern in der 
Frage: Wie viel kann auf europäischem Grund im Augen-
blick gefertigt werden? Denn wir sehen ganz genau: Bri-
tische Fertigungsstätten fertigen für Großbritannien; die 
Vereinigten Staaten exportieren nicht. Deshalb sind wir 
auf das angewiesen, was in Europa produziert werden 
kann. Wir müssen davon ausgehen, dass dieses Virus 
uns noch lange mit seinen Mutationen beschäftigen 
kann. Das heißt, die Frage geht weit über dieses Jahr 
hinaus.

Wir haben einen zweiten Punkt in den Blick zu neh-
men, und deshalb können wir gar nicht genug Impfstoffe 
in Europa produzieren, nämlich die Versorgung in der 
Welt. Wenn uns die nicht gelingt, werden wir immer 
wieder mit Mutationen konfrontiert werden, die dann 
auch die Gefahr mit sich bringen, dass anschließend die 
Impfstoffe nicht mehr wirksam sind. Deshalb müssen wir 
uns darum kümmern.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
der Abg. Kerstin Kassner [DIE LINKE])

Das bedeutet natürlich auch, dass wir hier bei uns zu 
Hause hart zu arbeiten haben. Heute vor einem Jahr lag 
die Zahl der Coronainfizierten in Deutschland nach 
Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 4 118 neuen Fäl-
len; heute liegt sie bei 22 657. Die Inzidenz war damals 
35, und es gab 35 neue Todesfälle. Heute ist die Inzidenz 
113,3, und es gibt 228 neue Todesfälle. Über 75 000 Men-
schen sind inzwischen in Deutschland an Covid-19 
gestorben.

Schauen wir uns dieses Jahr noch einmal an: Nach 
einem scharfen Lockdown am Anfang der Pandemie liegt 
ein im Rückblick relativ leicht anmutender Sommer, 
darauf folgen steigende Werte im Herbst und dann in 
Stufen von Shutdowns immer wieder die Schließung vie-
ler Einrichtungen und auch die Absenkung der Inzidenz. 
Jetzt sind wir, muss man sagen, in der dritten Welle und 
wieder im exponentiellen Wachstum.

Viele Menschen fragen mit Recht: War nun alles 
umsonst? Geht das immer so weiter? Ich verstehe diese 
bange Frage vieler Betroffener: Eltern mit Schulkindern 
oder Kitakindern, Geschäftsinhaber und Restaurantbesit-
zer, Veranstaltungswirtschaft, Sportvereine und viele, 
viele mehr. Die Antwort kann ich aus voller Überzeugung 
geben: Nein, die Situation ist eine ganz andere als im 
letzten Jahr, auch wenn wir in der Weihnachtszeit einen 
schweren Rückschlag erfahren haben – dieser Rück-
schlag war nicht voraussehbar, als wir im November, 
Dezember die einschränkenden Maßnahmen ergriffen ha-
ben –: Das ist das Auftreten der britischen Mutation.

Eine Mutation des alten, ursprünglichen Virus hat jetzt 
die Oberhand gewonnen. Wir leben im Grunde in einer 
neuen Pandemie. Wenn wir das alte Virus hätten, wäre die 
Wirkung des ursprünglichen Shutdowns heute so, dass 
wir überall und deutschlandweit bei einer Inzidenz deut-
lich unter 50 liegen würden. Das tun wir aber leider nicht, 
weil diese Mutation aggressiver, infektiöser und um 
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einen ziemlich großen Betrag tödlicher ist. Das heißt, der 
R-Faktor ist wieder über 1 gestiegen, und wir sind wieder 
in der Phase des exponentiellen Wachstums.

Was können wir jetzt tun, und was haben wir an ande-
ren Instrumenten in der Hand, um mit neuen Möglich-
keiten zu reagieren?

Erstens. Wir haben gemeinsam mit den Ministerpräsi-
denten ein Öffnungskonzept am 3. März beschlossen, das 
ein viel höheres Maß an Regionalisierung enthält. Es sagt 
ganz deutlich, in welchen Regionen geöffnet werden 
kann. Wir sehen ja doch, dass einige Bundesländer – 
ich denke ans Saarland, ich denke an Schleswig-Hol-
stein – diese Möglichkeiten auch richtig nutzen. Wir ha-
ben 9 Städte und Landkreise, die bei der Inzidenz unter 35 
liegen, weitere 19 Städte und Landkreise unter 50, wei-
tere 165 unter 100, und der Rest liegt darüber. Es wäre 
falsch, alle sozusagen mit einem Maßstab zu belegen. 
Das widerspiegelt auch unser Öffnungskonzept.

Wir haben die Möglichkeit des Testens, und zwar in 
viel einfacherer Form, als uns sie mit den PCR-Tests 
heute vor einem Jahr zur Verfügung stand. Die Antigen-
schnelltests und vor allen Dingen die Selbsttests ermög-
lichen neues Herangehen. Wir haben deshalb eine Test-
strategie beschlossen, die auf drei Säulen ruht.

Einmal ruht sie auf den Bürgertestzentren, die inzwi-
schen ziemlich flächendeckend in der gesamten Bundes-
republik Deutschland aufgebaut sind. Ich will an dieser 
Stelle einmal sagen: Wir sind ein föderaler Staat. Es ist 
keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat ver-
wehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan 
wird.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Alle können das machen, und der Bund wird immer 
unterstützend tätig sein. Wir als Bund ermöglichen, Sie 
mit Ihren Beschlüssen ermöglichen, dass sich jeder 
Bürger mindestens einmal in der Woche testen lassen 
kann. Ich fordere und bitte alle Bürgerinnen und Bürger, 
das in dieser augenblicklichen Situation auch zu tun, 
wenn man sich zu Hause trifft, wenn man sich mit jeman-
dem getroffen hat. Das ist ein wichtiges Mittel. Es ist 
kostenlos für jeden verfügbar und so, wie ich mir berich-
ten lasse, auch organisatorisch sehr, sehr gut gemacht.

Zweitens: Schulen und Kitas. Wir haben in einer 
Logistikplattform – ich habe darüber gestern mit den 
Ländern gesprochen – eine Test-Taskforce gebildet. Es 
sind Bestellungen von den Ländern für Kitas und Schulen 
aufgegeben worden. Es ist von allen Bundesländern ge-
sagt worden: Es sind jetzt ausreichend Tests bestellt für 
die Monate März und April. – Nichtsdestotrotz habe ich 
gestern mit dem Bundesgesundheitsminister noch mal 
gesprochen und gesagt: Sichert euch Marktanteile für 
die Selbsttests, wenn irgendeine neue Situation entsteht, 
wenn jemand sagt: „Ich brauche doch noch mehr“! – 
Aber ich sage auch ganz offen: Für 40 000 Schulen und 
Tausende von Kitas kann der Bund nicht von Berlin aus 
die Testinfrastruktur vorhalten, sondern dafür haben wir 
eine föderale Ordnung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Wenn uns jemand fragt: „Könnt ihr helfen?“, dann tun 
wir das gerne; die Bundeswehr hat schon an so vielen 
Stellen geholfen. Wir tun es gerne, aber wir können nicht 
alles organisatorisch umsetzen.

Die dritte Säule ist der Arbeitsplatz. Wir wissen, dass 
auch hier viele Infektionen stattfinden. Deshalb haben 
wir eine Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft abge-
macht; aber die endet Ende März, Anfang April. Dann 
wollen wir ein klares Monitoring haben. Wir werden 
eigene Erhebungen machen. Wenn nicht der überwiegen-
de Teil der deutschen Wirtschaft – und das sind nicht 
irgendwie 65 oder 70 Prozent, sondern es muss in die 
Richtung von 90 Prozent gehen – seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Tests anbietet, dann werden wir mit 
regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverord-
nung vorgehen. Das wird im Kabinett am 13. April ent-
schieden werden, weil wir in der Woche nach Ostern den 
Status machen, und dann muss da Klarheit sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich sage allerdings auch: Die besten Testangebote nut-
zen nichts, wenn sie nicht wahrgenommen werden. 
Wenn, wie ich aus Schulen, aus Betrieben höre, nur 30, 
40 Prozent der Möglichkeiten genutzt werden, dann hilft 
uns das nicht. Testen ist die Brücke, bis wir die Impf-
wirkung sehen. Deshalb kann jeder Bürger und jede Bür-
gerin auch einen Beitrag dazu leisten, indem man von den 
Testangeboten Gebrauch macht. Je mehr wir testen, umso 
weniger müssen wir einschränken.

Wir haben zusätzlich, um die Regionalisierung noch 
einmal zu unterstreichen, für jedes Bundesland verein-
bart, dass jetzt Modellprojekte durchgeführt werden kön-
nen. Die Kommunen können das tun, und die Bundeslän-
der haben jetzt auch Vorschläge gemacht, in welcher 
Form das gemacht wird. Wir werden diese Versuche 
dann auswerten.

Aber meine Einschätzung ist folgende: Solange die 
Infektionszahlen noch einigermaßen im Griff sind, mei-
netwegen die Inzidenz auch noch knapp über 100 liegt, 
kann man mit dem Testen noch sehr viel erreichen. Wenn 
man einmal sehr viel höher liegt, wenn man einmal in 
dem ganz steilen exponentiellen Anstieg ist, dann müssen 
eben doch wieder beschränkende Regeln eingeführt wer-
den, und je stärker der Anstieg ist, umso mehr. Das heißt, 
wir können auf begrenzende Regeln im Augenblick noch 
nicht ganz verzichten. Deshalb haben wir neben der Not-
bremse, die wir in der Öffnungsstrategie ja miteinander 
vereinbart haben, auch ganz klar mit den Bundesländern 
gesagt: Es können zusätzliche Maßnahmen eingeführt 
werden.

Hier gibt es gewaltige politische Unterschiede, was 
man für geeignet hält und was nicht; das gehört zur Viel-
falt eines föderalen Systems dazu. Entscheidend ist ja 
auch nur die Wirkung. Ich kann weitere Kontaktbe-
schränkungen machen, wie Daniel Günther das in Flens-
burg gemacht hat, ich kann Ausgangsbeschränkungen 
machen, wie das Bayern und Baden-Württemberg in be-
stimmten Regionen gemacht haben, aber in bestimmten 
Situationen kann ich nicht nichts machen. Dann sehe ich 
zu, wie schrittweise die Überlastung des Gesundheits-
systems wieder in den Blick kommt.
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Ich habe jetzt über die ganzen Möglichkeiten gespro-
chen, die wir haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn jetzt die 
Älteren, diejenigen in der ganz hohen Risikogruppe, nicht 
mehr so betroffen sind, weil sie geimpft und immunisiert 
sind, bedeuten hohe Fallzahlen letztendlich einen Anstieg 
der Auslastung von belegten Intensivbetten in deutschen 
Krankenhäusern. Wenn bei der Frage, wie wir jetzt vor-
gehen, der Oster-Lockdown einzig und allein bei den 
Intensivmedizinern eine wirklich positive Resonanz 
gefunden hat, dann sehen Sie, wie groß die Sorge dort 
ist. Es werden jetzt nicht mehr 90-Jährige sein, die in den 
Krankenhäusern liegen; es werden 50-, 60- und 70-Jäh-
rige sein. Das sind Menschen mit sehr vielen Jahren an 
Lebenserwartung, und 10 Prozent von ihnen, so sagen 
uns die Experten, werden Langzeitfolgen von Corona 
davontragen. Das heißt, es lohnt sich, um jeden zu kämp-
fen, dass er die Infektion nicht bekommt. Das ist unsere 
gemeinsame Aufgabe: mit möglichst viel Freiheit für 
jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber 
auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht 
noch Tausende von Menschen sterben müssen. Das 
muss das Ziel sein für die nächsten Wochen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist das Imp-
fen der Weg aus der Krise. Und wir bekommen jetzt 
sukzessive mehr Impfstoffe. Ich sage ganz offen: Die 
Testzentren machen eine gute Arbeit. Aber wenn irgend-
wo Impftermine möglich wären und eine Dosis Impfstoff 
vorhanden ist und dieser Termin nicht vergeben wird, 
dann ist das nicht in Ordnung. Da müssen wir besser 
werden. Der Bund muss sagen, wo er besser wird, die 
Länder müssen sagen, wo sie besser werden, und die 
Kommunen müssen sagen, wo sie besser werden. Es 
reicht nicht, sich auf dem Vorhandenen auszuruhen. Wir 
brauchen die Impfzentren – da wird tolle Arbeit geleistet; 
das will ich ausdrücklich sagen –; aber da, wo man noch 
schneller und flexibler werden kann, muss man es auch 
werden. Wir werden ab der Woche nach Ostern auch die 
Hausärzte mit einbeziehen – 50 000 Praxen werden belie-
fert, mit aufsteigender Tendenz –, und im Mai werden wir 
dann auch über die Betriebsärzte reden. Wir werden alle 
brauchen, um die Impfstoffe zu verimpfen. Es wäre dra-
matisch, wenn uns das nicht gelingen würde. Deshalb 
widmen wir dem sehr viel Aufmerksamkeit.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, die Monate der Pandemie haben gravierende 
Schwachstellen im Funktionieren

(Zuruf von der AfD: Der Regierung!)

unseres Gemeinschaftswesens offengelegt: ob das die 
Digitalisierung auf der Bundesebene betrifft oder die 
digitale Vernetzung der Gesundheitsämter; ich nenne 
das Stichwort SORMAS. Wir müssen als föderales Sys-
tem hier besser und schneller werden.

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Sie sind seit 
15 Jahren in der Verantwortung!)

Das wissen wir, und daran wird auch gearbeitet. Da kön-
nen Sie schreien und sonst was machen: Wir müssen 
etwas tun. Es nützt nichts, den ganzen Tag zu kritisieren.

(Widerspruch bei der AfD)
Der Bund tut etwas. Wir haben mit viel Anstrengung 

jetzt erreicht, dass sich die allermeisten Bundesländer – 
viel zu spät – dem SORMAS-System anschließen. Wir 
haben eine Corona-Warn-App, über die hier in Deutsch-
land grosso modo kein einziges positives Wort zu hören 
ist. Ich will nur darauf hinweisen: 17 europäische Länder 
arbeiten mit dieser Corona-Warn-App. Die deutsche 
Warn-App ist dort nicht als besonders unflexibel bekannt. 
In Finnland sind fast alle Bürgerinnen und Bürger dabei. 
Ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger gewandt 
appellieren: Nutzen Sie diese Corona-Warn-App!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Zurzeit herrscht vielleicht eine Stimmung, bei der wir 
nur das Kritische sehen. Deshalb möchte ich zum Ende 
meiner Rede auch sagen: Es gibt Millionen von Men-
schen, die sich jeden Tag gegen diese Pandemie stemmen 
und ihre Arbeit leisten, und zwar mit großem Einsatz. Das 
sind die Pflegerinnen, das sind die Ärzte, das sind die 
Lehrer, das sind die Eltern, das sind die Ehrenamtlichen, 
und das sind die Menschen in den Test- und Impfzentren. 
Viele sind beruflich neue Wege gegangen, mit schwer-
wiegenden Veränderungen in ihrem Leben. Ich weiß, wie 
schwer es viele haben. Aber, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, man kann nichts erreichen, wenn man immer nur 
das Negative sieht.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Nicht umsonst hat Ludwig Erhard schon gesagt: Es ist 
entscheidend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. – 
Und wenn es immer nur halb leer ist, dann werden wir als 
Land keine kreative Kraft entwickeln, um aus dieser Kri-
se herauszukommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Ich sagen Ihnen: Mit dem Impfen haben wir die Mög-

lichkeiten in der Hand. Es wird noch einige Monate dau-
ern; aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Wir 
werden dieses Virus besiegen; ich bin ganz sicher, dass 
wir das schaffen werden.

(Beatrix von Storch [AfD]: Sie schaffen das 
Land!)

Es geht jetzt darum, die Kraft zu bündeln und positiv nach 
vorne zu schauen, auch wenn die Situation im Augen-
blick schwierig ist. Das ist das, was ich mir wünsche 
von jedem und jeder in diesem Land.

Herzlichen Dank.
(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU – Bei-

fall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss zunächst 

einmal klarstellen: Die Entscheidung über den Einspruch 
des Abgeordneten Braun findet nach Tagesordnungs-
punkt 11, also etwa um 12.15 Uhr, statt.
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Jetzt eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort 
dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Dr. Alexander 
Gauland.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Alexander Gauland (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es war ein 

buntes Themenpotpourri, das uns die Bundeskanzlerin in 
einer eigentlich monothematischen Zeit vorsetzen wollte. 
Aber dann kam der Tag, an dem alles anders wurde. Ja, 
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben sich entschuldigt und 
die Verantwortung dafür auf sich genommen.

Aber das, meine Damen und Herren, ist nur die halbe 
Wahrheit. 16 Ministerpräsidenten haben in einer Nachts-
itzung offenbart, wie weit sie von den Stimmungen und 
Gefühlen der von ihnen Regierten entfernt sind.

(Beifall bei der AfD)

Denn, meine Damen und Herren, es hätte doch einem von 
ihnen auffallen müssen, was sie mit diesem Oster-Lock-
down anrichten. Dabei spreche ich gar nicht von den 
Rechtsproblemen. Doch spätestens seit die Menschen 
nach Mallorca fliegen, aber nicht nach Scharbeutz fahren 
können, musste klar sein, welches Echo Sie auslösen. 
Dass Ihnen sogar die sonst so handzahmen Kirchen die 
Gefolgschaft verweigern, beweist nur noch einmal, wie 
weit weg Sie von den Menschen sind.

(Beifall bei der AfD)

Und nun wird auf allen Kanälen Besserung verspro-
chen. Aber Besserung muss bedeuten, dass Sie vorher 
und nicht nachher den Bundestag und die Parlamente 
informieren und beteiligen. Sie tun das doch auch, 
wenn Sie vor einem Europäischen Rat hier eine Regie-
rungserklärung abgeben – warum also nicht bei Entschei-
dungen, die ganz unmittelbar in das Leben der Menschen 
eingreifen? Was der östliche Mittelmeerraum für Europa 
bedeutet – so war die Ankündigung –, lässt sich weitaus 
eher auch noch danach kommunizieren, meine Damen 
und Herren.

Die deutsche Politik folgt seit vielen Jahren verlässlich 
einem Muster: Es werden Wünsche formuliert, man ver-
sucht, sie in die Tat umzusetzen, stellt regelmäßig fest, 
dass sie sich nicht erfüllen, und wundert sich dann und 
beschimpft die Kritiker. Frau Bundeskanzlerin, auch die 
Europapolitik folgt diesem Muster, deswegen eilt sie von 
Misserfolg zu Misserfolg. Eine europäische Fiskalunion 
ist nicht in unserem Interesse – wir sind nicht die Ein-
zigen, die das so sehen –; denn es wird eine Schulden-
union sein.

(Beifall bei der AfD)

Die EU ist unfähig, Impfstoff zu beschaffen und das 
Impfen in den Mitgliedsländern zu organisieren; der früh-
ere britische Premierminister Blair hat das vor Kurzem 
sehr klug ausgeführt. Warum sollte man der EU auch die 
weit komplexere Verwaltung der europäischen Finanzen 
anvertrauen? Die Lektion der Coronakrise heißt: Zent-
ralismus ist schwerfällig, unflexibel und wirkt chaotisch. 
Dezentralisierung ist das Gebot der Stunde, und dieses 

Gebot verweist auf den Nationalstaat, weshalb das Imp-
fen in Großbritannien, Israel und selbst in Russland bes-
ser funktioniert.

(Beifall bei der AfD)
Es liegt im deutschen Interesse, dass zuerst die Bürger 

dieses Landes geimpft werden, natürlich auf freiwilliger 
Basis. Jede Art von Impfzwang, auch den indirekten, 
lehnen wir ab. Darum hat sich die Bundesregierung zu 
kümmern,

(Beifall bei der AfD)
und zwar nicht aus Impfnationalismus, wie ein törichter 
Vorwurf sogleich lautete, sondern aus derselben Selbst-
verständlichkeit, mit der jeder zuerst an die Gesundheit 
seiner Familie denkt, aus demselben Grunde, aus dem 
sich der Bürgermeister von Kassel eben erst um Kassel 
kümmern muss und nicht um Bielefeld. Joe Biden hat 
sich beim Impfen sofort an das Motto von Donald Trump 
gehalten: „America first!“ Und das ist richtig so, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)
Auch bei den Coronamaßnahmen werden wir am Ende 

wieder dastehen und feststellen, dass alles Wünschen 
nicht geholfen hat. Freunden wir uns langsam mit dem 
Gedanken an, dass Lockdowns wenig bis nichts bewir-
ken. Intelligente Hygienekonzepte bewirken etwas. Man 
kann Großveranstaltungen absagen, aber man kann nicht 
verhindern, dass Menschen ein soziales Leben führen.

Es liegen derzeit drei internationale Studien zur Wirk-
samkeit eines Lockdowns auf die Senkung der Infek-
tionszahlen vor. Keine kommt zu dem Ergebnis, dass es 
eine eindeutig messbare Wirkung gibt.

(Beifall bei der AfD)
Der Epidemiologe John Ioannidis, Professor in Stanford, 
hat die Auswirkungen von Lockdowns verschiedener 
Härte in 14 europäischen Ländern und in den USA aus-
gewertet. Sein Fazit: Die Maßnahmen haben sich gering 
bis überhaupt nicht auf die Infektionskurve ausgewirkt. 
In Schweden verläuft die Kurve parallel zu unserer. Das 
heißt, die Dynamik der Pandemie schert sich offenkundig 
nicht darum, ob das öffentliche Leben heruntergefahren 
wird oder nicht.

Noch keine Studien gibt es über die Kollateralschäden 
der Coronamaßnahmen. Diese Schäden betreffen nicht 
allein die Wirtschaft. Isolation, Kontakt- und Bewe-
gungsmangel, Aussichtslosigkeit, das ständige Aufeinan-
derhocken in den Familien – das alles schädigt die 
Gesundheit Abertausender Bürger. Die Auswirkungen 
auf die Psyche, die Bildung und die Intelligenz der Kin-
der sind massiv.

Der Bundestag sollte deshalb eine Enquete-Kommis-
sion einsetzen, die diese Schäden untersucht. Gerade im 
Hinblick auf die kommenden Pandemien sollten wir wis-
sen, mit welchem Einsatz wir spielen. Denn auf Dauer, 
meine Damen und Herren, verzeihen die Bürger einer 
Regierung eben nicht, dass sie fast alles falsch gemacht 
hat. Wir könnten auch aus dem, was geschehen ist, ler-
nen.

Ich bedanke mich.
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(Beifall bei der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt hat das Wort der Fraktionsvorsitzende der SPD, 

Dr. Rolf Mützenich.
(Beifall bei der SPD)

Dr. Rolf Mützenich (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich möchte gerne mit zwei Momentaufnahmen 
aus meiner Heimatstadt beginnen. Dort setzt ein Fotograf 
Menschen ins Bild, die Positives in dieser Pandemie 
erlebt haben. Seit zwölf Monaten begleitet er diese Men-
schen mit der Haltung „Mut machen und Hoffnung ge-
ben“. Dort sagt zum Beispiel der Direktor der Kölner 
Feuerwehr: „Wie Menschen zusammen die Last der Krise 
stemmen wollen, das ist phänomenal.“ – Ich finde, wir 
müssen mit Respekt gegenüber vielen Menschen hier in 
Deutschland sagen: Recht haben die, die sagen: Wir wol-
len uns auch ganz persönlich gegen diese Pandemie stem-
men. – Es ist beeindruckend, wie viele Menschen Außer-
ordentliches geleistet haben. Auch auf sie kommt es in 
den nächsten Wochen an. Deswegen sage ich, meine Da-
men und Herren: Zuversicht geben ist neben dem Impfen 
die beste Medizin, und genau die hat unser Land verdient.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Zum Zweiten. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut 
hat die Stadt Köln am Montag eine Untersuchung zum 
Infektionsgeschehen vorgelegt. Im vergangenen Jahr 
waren die Stadtteile auf der linksrheinischen Seite, die 
etwas besser situiert sind, stärker betroffen. Diejenigen, 
die das untersucht haben, sagen: Das waren die Ischgl- 
Heimkehrer. – Heute ist die Pandemie in den ärmeren 
Stadtteilen im rechtsrheinischen Köln. Dort hat die Pan-
demie die sozialen Verwerfungen noch weiter vertieft.

Deswegen sage ich: Die zweite Antwort auf diese Pan-
demie ist ein starker Sozialstaat. Wir können das in den 
nächsten Jahren stemmen. Gerade wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten werden das tun. Das Soziale 
muss in dieser Pandemie genauso im Mittelpunkt stehen 
wie die medizinischen Herausforderungen.

(Beifall bei der SPD)
Deswegen danke ich auch dafür, dass das Bundeskabinett 
gestern die Dauer des erleichterten Zugangs zur Kurzar-
beit um weitere drei Monate verlängert hat. Ich würde 
mich auch freuen, wenn das Betriebsrätestärkungsgesetz 
noch den Deutschen Bundestag erreicht.

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Ja!)
Auf den ersten Blick hat es vielleicht nichts mit der Pan-
demie zu tun. Aber beim zweiten Blick wissen wir, dass 
genau die Unternehmen, in denen Mitbestimmung 
herrscht, sich dieser Pandemie am besten entgegenstem-
men. Dort, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gut aufgehoben sind, unterstützen sie auch das Unterneh-
men. Da kann es auch gemeinsam gelingen, gegen die 
Pandemie zu arbeiten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Beschluss zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens ist nicht ohne 
Risiko und auch nicht ohne Widerspruch. Ich hoffe, es 
behauptet hier niemand, dass ein Einziger oder eine Ein-
zige genau weiß, was das Richtige ist. Aber der Unter-
schied zu manch anderen Ländern der Welt ist doch: In 
einer Demokratie und insbesondere in einem Rechtsstaat 
muss man unterschiedliche Güter abwägen. Ja, das ist 
anstrengend, aber das ist genau das, was wir in diesem 
Jahr der Bekämpfung der Pandemie getan haben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Die einzige Aussicht auf die Beherrschung der Pande-

mie – das haben Sie gesagt, Frau Bundeskanzlerin – ist 
das Impfen. Ja, es gab zu viele Nachlässigkeiten in den 
letzten Monaten. Aber jetzt kommt es darauf an – da 
zähle ich auf das Wort, das Sie für das gesamte Kabinett 
gegeben haben –, dass alle Verantwortlichen in diesen 
Tagen dafür arbeiten, dass es in den nächsten Wochen 
reibungsloser läuft. Wenn es stimmt, dass das Testen 
eine Brücke sein kann – und das stimmt –, dann hätte 
ich mir – aber das kann ich nur persönlich sagen – mehr 
Mut von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten, aber auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ge-
wünscht, das Testen in den Unternehmen nicht erst ab 
14. April per Verordnung zu verlangen; denn wenn es 
stimmt, dass Infektionen gerade auch in den Unterneh-
men so stark weitergegeben werden, hätte man dies auch 
schon jetzt verbindlich machen können.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Klaus 
Ernst [DIE LINKE])

Aber ich sage auch mit aller Deutlichkeit und großem 
Respekt: Sie haben einen Fehler eingeräumt für andere, 
die die Verantwortung dafür mittragen. Ich finde das 
umso respektabler, weil einige das zwar ankündigen, 
aber sich nicht entschuldigen. Ich finde, das macht den 
Unterschied aus.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Wir haben viel Häme und Besserwisserei in unserem 
Land erlebt, auch immer wieder hier in diesem Parla-
ment. Manchmal überrascht mich, wer alles in diesem 
Saal zum Experten, zum Epidemiologen mutiert ist oder 
hier bestimmte Studien vorhält. Ich finde, das Entschei-
dende ist: Rechthaberei darf in diesem Hause nicht um 
sich greifen. Deswegen kann ich auch den Oppositions-
parteien nur sagen: Ich wäre vorsichtig an Ihrer Stelle; 
denn wenn man vor vier Jahren vor der Verantwortung 
weggelaufen ist, sollte man viel bescheidener an dieser 
Stelle auftreten,

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Wir lassen uns 
den Mund nicht verbieten! Dies ist das Haus 
der freien Rede!)

was man mit Rechthaberei eben nicht erreichen kann.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Gleichzeitig will ich auch daran erinnern, dass mindes-
tens zwei Oppositionsparteien einen Ministerpräsidenten 
in die Ministerpräsidentenkonferenz entsenden. Ich gehe 
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auch davon aus, dass sich zum Beispiel Ministerpräsident 
Laschet mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, 
der der FDP angehört, abstimmt.

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: In der Frage 
nicht!)

Von daher würde ich schon sagen: Wenn man immer 
wieder mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt dieser 
auch auf einen selbst zurück. Meine Damen und Herren, 
ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen mehr Respekt 
vor dem Handeln insbesondere auch derjenigen, die nicht 
nur im Bund, sondern auch im Land und in den Kommu-
nen Verantwortung tragen, hätte ich mir auch von Ihnen 
gewünscht.

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Da klatschen 
nicht mal die eigenen Leute!)

Meine Damen und Herren, die Pandemie wird uns 
noch lange begleiten. Deswegen ist neben dem Impfen 
auch die finanzielle Verantwortung der Weg, wie sich 
dieses Land, dieser Staat, die Bundesrepublik Deutsch-
land gegen die Pandemie stemmen kann. Deswegen bin 
ich dankbar, dass das Bundeskabinett gestern den Ent-
wurf des Bundeshaushalts für das Jahr 2022 auf den 
Weg gebracht hat, einschließlich der mittelfristigen 
Finanzplanung. Ich sage auch an den Koalitionspartner: 
Das ist die Entscheidung des gesamten Kabinetts. Das ist 
die Entscheidung der Koalition und nicht allein die des 
Finanzministers. Ich finde, so müssen wir auch in den 
nächsten Wochen über diese großen finanziellen Lasten, 
die wir auf uns nehmen wollen, sprechen. Es ist eine 
Verantwortung des ganzen Landes. Wir müssen uns mit 
aller finanziellen Kraft der Pandemie entgegenstellen.

(Beifall bei der SPD)
Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 

Union und liebe Frau Bundeskanzlerin: An Dogmen fest-
zuhalten, bringt in dieser Krise nichts. Darum habe ich 
mich gefreut, als der Kanzleramtsminister – ich hatte 
gedacht, das sei mit Ihrem Einverständnis geschehen – 
Offenheit über die Schuldenbremse signalisiert hat. Dass 
gerade Ministerpräsident Laschet diesen Versuch, Dog-
men zu überwinden, direkt wieder aufgehoben hat, hat 
mich dann doch überrascht.

Wir sagen: In 20 Jahren wollen wir die Schulden 
getilgt haben. In dem Bundesland, das zusammen mit 
der FDP regiert wird, sollen es 50 Jahre sein. Es ist 
doch wohl ein großer Unterschied, wie man Verantwor-
tung auf sich nimmt und wie man aus einer Oppositions-
rolle auf der einen Seite und mit Regierungsverantwor-
tung auf der anderen Seite handeln kann. Ich finde das 
nicht seriös. Deswegen danke ich dem Bundeskabinett 
sehr, dass es gestern so beschlossen hat.

(Beifall bei der SPD)
Ja, Frau Bundeskanzlerin, Europa ist unsere Lebens-

versicherung im Kampf gegen die Pandemie, aber insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Erholung. Deswegen verspreche ich mir von ihren 
Gesprächen, dass dieser Zusammenhalt beim Impfen ge-
stärkt wird, dass aber insbesondere auch über Fehler 
nachgedacht wird. Es ist in dieser Situation eine große 
Chance, glaube ich, dass Sie heute Abend mit dem ame-

rikanischen Präsidenten darüber sprechen werden. Es ist 
etwas ganz Neues, dass zumindest in Washington Europa 
nicht mehr zwischen Alt und Neu eingeteilt wird, sondern 
dass Europa vonseiten der USA, vonseiten der US-Regie-
rung eine Chance bekommt.

Zum Abschluss will ich sagen: Ja, Sie haben kritisiert, 
dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgetreten 
ist. Auch andere Länder wie zum Beispiel Polen oder 
Kroatien oder Ungarn wollen die Istanbul-Konvention 
möglicherweise verlassen. Ich finde, von diesem Rat 
muss das klare Zeichen ausgehen: Wir stehen zu dieser 
Istanbul-Konvention. Wir wollen uns dafür einsetzen. 
Wenn das ein Ergebnis neben der Bekämpfung der Pan-
demie und der wirtschaftlichen Erholung in Europa ist, 
dann wird das eine gute Konferenz.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt hat das Wort der Vorsitzende der FDP-Fraktion, 

Christian Lindner.
(Beifall bei der FDP)

Christian Lindner (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau 

Bundeskanzlerin, Sie haben am gestrigen Tag die Kraft 
und die Größe gehabt, eine Entscheidung zu revidieren. 
Dafür ist Ihnen Respekt gezollt worden. Die Rücknahme 
der Entscheidung zur Osterruhe war richtig wegen der 
Fragen der technisch-rechtlichen Umsetzung, allerdings 
auch wegen der mangelnden Akzeptanz dieser Maßnah-
me in der Bevölkerung. Die Krisenpolitik darf sich nicht 
von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernen. Wir 
wissen: Wenn man eine Schraube immer weiter anzieht, 
dann kommt nach fest ganz locker. Wir sind darauf ange-
wiesen, dass die Menschen die Regeln verstehen, sie für 
logisch und verhältnismäßig halten und sie deshalb auch 
aus eigener Entscheidung befolgen. Bei der Frage der 
Osterruhe hat sich vor allen Dingen aber auch die Frage 
der epidemiologischen Notwendigkeit gestellt, ob es tat-
sächlich eine wirksame Entscheidung ist. Da haben Sie 
selbst Zweifel angemeldet, und deshalb war es richtig, die 
Entscheidung für die Osterruhe zurückzunehmen. Frei-
heitseingriffe sollte es nur dort geben, wo sie wirklich 
notwendig sind. Bei allen gesundheitlichen Risiken müs-
sen wir die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pan-
demiepolitik auch stärker berücksichtigen.

(Beifall bei der FDP)
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben für die Entscheidung 

zur Osterruhe die Verantwortung auf sich genommen – 
das ist honorig, aber das bringt uns in der Sache nicht 
weiter. Auch andere tragen dafür Mitverantwortung. 
Auch die Persönlichkeit mit den größten Gaben kann 
nicht auf Dauer alleine die Last der Verantwortung tra-
gen. Das müssen andere mehr machen; nicht nur die 
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ich 
höre in den letzten Tagen, welche Kritik an Ihnen aus 
den Reihen der Unionsfraktion – auch öffentlich – geäu-
ßert worden ist. Wenn ich in Erinnerung rufe, dass Ihr 
Koalitionspartner SPD bisweilen so auftritt, als habe er 
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mit der Regierung gar nichts mehr zu tun, dann stellt sich 
auch hier die Frage der gemeinsam getragenen Verant-
wortung. Übrigens war so mein gestriger Hinweis auf 
die Option der Vertrauensfrage zu verstehen. Sie erlaubt 
ja eine neue Konzeptualisierung von Politik und ist die 
Möglichkeit, wieder Disziplin herzustellen. Ich habe kei-
nen Zweifel, dass sich Ihre Koalition hinter Ihnen ver-
sammeln würde; die Grünen haben Sie sowieso auf Ihrer 
Seite.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)
Die Entscheidung zur Osterruhe und die Debatte darü-

ber werfen indessen auch ein Licht auf das Verfahren des 
Krisenmanagements, ja, vielleicht muss man sogar sagen, 
auf die Staatspraxis der vergangenen Jahre: Showdown- 
Situationen in Koalitionsausschüssen mit nächtlichen 
Sitzungen und spontanen Entscheidungen. Dieser Ent-
scheidungsmodus, Kollege Mützenich, führt auch dazu, 
dass zum Beispiel Landesregierungen und die sie tragen-
den Koalitionen gar nicht einbezogen werden können. 
Ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Beispiel hat 
bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz die Unter-
richtung des Ministerrates nachts, wo Grüne und FDP 
informiert werden sollten, abgesagt. Wenn wir ein ande-
res Verfahren wählen – ich komme gleich darauf zurück –, 
dann wäre das besser möglich. Das Verfahren, das bislang 
gewählt wird, führt systematisch zu falschen Abwägun-
gen. Ich rufe aus der jüngsten Vergangenheit beispiels-
weise die plötzlich erfundene Senkung der Mehrwert-
steuer in Erinnerung, die in der Sache nichts gebracht 
hat und die heute auch niemand vermisst. Es ist fraglich, 
ob die erfahrene Weltpolitikerin Merkel in den vergange-
nen Jahren nicht zu viel von der internationalen Gipfel-
diplomatie in unsere nationalen Kontexte gebracht hat, 
als der Sache hier hilft.

(Beifall bei der FDP)
Es ist jetzt deshalb, meine Damen und Herren, Anlass 

und Gelegenheit für einen doppelten Neustart der Pande-
miepolitik; ein Neustart zunächst im Verfahren. Die Evo-
lution der Regierungsformen hat eine Antwort gefunden 
auf die zunehmende Komplexität der Entscheidungsge-
genstände von Politik. Die Antwort heißt: parlamentari-
sche Demokratie.

(Beifall bei der FDP)
Wir sollten wieder mehr parlamentarische Demokratie in 
unserer Republik praktizieren. Konkret schlage ich vor, 
Frau Bundeskanzlerin, dass Sie vor jeder Ministerpräsi-
dentenkonferenz eine Regierungserklärung in diesem 
Haus abgeben, um die Grundlinien Ihrer Pandemiepolitik 
zu erläutern und dann in diesem Parlament eine Debatte 
darüber zu ermöglichen.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Soll das 
in den Landesparlamenten dann auch stattfin-
den? – Gegenruf des Abg. Dr. Marco 
Buschmann [FDP]: Das findet schon statt, 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen!)

Das führt systematisch dazu, dass Entscheidungen kri-
tisch abgeklopft werden. Ich beziehe das jetzt nicht nur 
auf die Fraktion der Freien Demokraten, auch der Kollege 
Fraktionsvorsitzende der Union, Herr Brinkhaus, hat in 
den Debatten regelmäßig Vorschläge unterbreitet, die zu 

oft aber folgenlos geblieben sind. Debatte ist ein Instru-
ment der Qualitätssicherung hier im Parlament, und des-
halb sollten wir das wieder systematisch nutzen.

(Beifall bei der FDP)

Bei dieser Gelegenheit will ich sagen: Dankenswerter-
weise reden wir jetzt über Reiseverbote. Es ist gestern in 
den Raum gestellt worden, dass Sie sie prüfen. Jetzt ha-
ben wir einmal die Gelegenheit, bevor eine solche Ent-
scheidung getroffen worden ist, hier zu sprechen. Ich 
sage Ihnen die Haltung der FDP: Ich rate Ihnen von pau-
schalen Reiseverboten ab. Setzen Sie auf Tests. Reisever-
bote in Deutschland sind nicht nur historisch belegt, son-
dern entsprechen darüber hinaus auch nicht der 
Lebenswirklichkeit vieler Familien. Es gibt mildere Mit-
tel, um das Ziel der Pandemiebekämpfung zu erreichen.

(Beifall bei der FDP)

Auf der anderen Seite, Frau Merkel: ein Neustart in der 
Strategie. Bislang wurde immer auf das Prinzip gesetzt: 
Wir bleiben zu Hause. Mehr noch kann man sagen: Der 
Appell, Opfer zu bringen, stand im Zentrum. Es waren 
die Mittel der zentralen Verwaltungswirtschaft, mit der 
die Pandemie gemanagt worden ist. Das ist nicht nur 
fragwürdig mit Blick auf die Ergebnisse, es ist auch 
eine Gefahr, weil das eine Einladung zur Vetternwirt-
schaft sein konnte. Übrigens: Ich halte es für falsch, 
wenn die Grünen pauschal von Unionsfilz sprechen. Es 
stärkt nicht unsere politische Kultur, wenn man indivi-
duelle Verfehlungen zur Charakterfrage einer ganzen Par-
tei macht.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das sollte man nicht tun. Aber umso mehr ist es jetzt 
erforderlich, auch innerhalb der Bundesregierung zu fra-
gen, was eigentlich aus den Einflussnahmen geworden 
ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass hier alles mit 
rechten Dingen zugegangen ist. Es wäre aber sinnvoll, 
Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie durch einen Sonderer-
mittler mit richterlicher Unabhängigkeit, der Akten ein-
sehen kann, für die Öffentlichkeit transparent machen, 
dass im Bundesministerium für Gesundheit bei den 
Beschaffungsprozessen alles mit rechten Dingen zuge-
gangen ist.

(Beifall bei der FDP)

Wir brauchen – darauf will ich ja hinaus – eine andere 
Pandemiepolitik auch hinsichtlich der Strategie, weg von 
„Wir bleiben zu Hause“, von der Zentralverwaltungswirt-
schaft, hin zu Vertrauen und zu marktwirtschaftlichen 
Lösungen. Was heißt das? Es heißt, darauf zu vertrauen, 
dass Handel, Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, Kultur 
und Sport wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, 
die sie im eigenen Interesse achten und umsetzen wollen. 
Vertrauen wir also den Betrieben, dass sie in der Lage 
sind, ihre Kundinnen und Kunden zu schützen. Machen 
wir das Vorliegen eines Schnelltestes zur Voraussetzung 
dafür, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und, 
Frau Bundeskanzlerin, ich sage Ihnen: Wenn für die Men-
schen mit einem Schnelltest verbunden ist, dass sie zum 
Beispiel wieder an kulturellen Veranstaltungen teilneh-
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men können, dann wird ohne staatliche Lenkung, einfach 
aus der gesellschaftlichen Mitte heraus, mit Erfindergeist 
mehr Testkapazität geschaffen.

(Beifall bei der FDP)
Vertrauen wir stärker auf die kommunale Ebene. Wenn 

der Landkreistag – das ist ja jetzt nicht eine Oppositions-
partei – ebenfalls einen Neustart fordert, weg von den 
Inzidenzwerten, hin zu mehr regionaler Differenzierung, 
dann ist das doch richtig. In Bayern muss jedes Modell-
vorhaben von der CSU-Staatsregierung genehmigt wer-
den, da ist gar nicht die regionale Eigenverantwortung 
stark. Alles muss zentral aus München genehmigt wer-
den. Also stärken wir die Kommunen!

Und nicht zuletzt: Kommen wir bitte zu mehr Pragma-
tismus beim Impfprozess, und zwar jetzt, indem wir 
Hausärztinnen, Fachärzte auch in großem Umfang betei-
ligen. Ich verstehe das Eigeninteresse der öffentlichen 
Hand an den Impfzentren. Wir können aber mehr Tempo 
aufnehmen, wenn wir mit Pragmatismus die Praktiker-
innen und Praktiker in diesen Prozess einbeziehen.

(Beifall bei der FDP)
Frau Bundeskanzlerin, Sie sprechen heute mit dem 

amerikanischen Präsidenten im Format des Europäischen 
Rates. Ich schlage vor, dass Sie das Angebot unterbreiten, 
zu einem speziellen EU/USA-Impfgipfel zusammenzu-
kommen. Die Vereinigten Staaten haben Impfdosen, die 
sie selbst im Inland nicht verwenden. Hier besteht die 
Möglichkeit der Kooperation. Das ist besser, als über 
Exportverbote in der Europäischen Union nachzudenken. 
Vor allen Dingen sollte, kann und muss mit den Vereinig-
ten Staaten darüber gesprochen werden, wie beide, USA 
und Europäische Union, auf die geostrategische Impfpo-
litik Russlands und Chinas mit Blick auf die Schwellen-
länder, auf den afrikanischen Kontinent, eine Antwort 
geben können. Wir sollten das China und Russland nicht 
allein überlassen.

(Beifall bei der FDP)
Mein letzter Gedanke zu Next Generation Europe – mit 

Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident; ich bringe es auf einen 
kurzen Punkt –: Es kostet nicht viel Mühe, Gründe zu 
finden, warum man Next Generation Europe und dem 
EU-Wiederaufbaufonds jetzt nicht zustimmen wollte – 
Konjunktiv –, beispielsweise wegen der Unterschätzung 
des Binnenmarkts; da bräuchten wir Impulse. Wir können 
ja nicht nur im Format der staatlichen Investitionen und 
der öffentlichen Ausgaben denken, wenn wir Wachstum 
wollen. Da wäre im Binnenmarkt mehr möglich gewesen. 
Dennoch ist es ein guter Schritt, in der Pandemie zusam-
menzuhalten.

Im letzten Jahr haben die sogenannten Sparsamen Vier 
auch Veränderungen herbeigeführt – Konditionalität der 
Mittelauszahlung. Die Sparsamen Vier haben erreicht, 
dass das Europäische Semester, also Reformvorhaben, 
beim Auszahlen mitgedacht wird. Ich habe im Juli des 
letzten Jahres aufgrund der politischen Freundschaft zu 
Herrn Rutte geschrieben, Mark Rutte sei der eigentliche 
Nachfolger von Wolfgang Schäuble. Mir ist schon klar, 
dass im Regierungshandeln die Bundesrepublik Deutsch-
land im Sinne einer dienenden Führungsrolle nicht nur an 
der Seite der Frugal Four gehen kann. Aber so einseitig, 

wie sich Ihre Regierung den Vertretern mediterraner 
Finanzpolitik genähert hat, sollte das zukünftig nicht fort-
gesetzt werden.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Herr Kollege Lindner.

Christian Lindner (FDP):
Deshalb, Herr Präsident, mein letzter Satz. Ich persön-

lich werde zustimmen, aber aus anderen Gründen als Herr 
Scholz. Alles, was Herr Scholz am europäischen Wieder-
aufbaufonds rühmt – gemeinsame Schulden und gemein-
same EU-Steuern –, wollen wir in der Zukunft politisch 
verändern,

(Beatrix von Storch [AfD]: Aber Sie stimmen 
zu!)

und das passiert in den nächsten Jahren.
Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP – Jan Korte [DIE LINKE]: 
Stabil marktradikal!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der CDU/ 

CSU-Fraktion, Ralph Brinkhaus.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Ralph Brinkhaus (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich finde es 

schon seltsam, dass Herr Gauland gerade beklagt, dass 
nicht genügend geimpft wird im Kampf gegen eine Pan-
demie, die seine Fraktion seit einem Jahr bestreitet.

(Jan Korte [DIE LINKE]: Das stimmt! – Enrico 
Komning [AfD]: Das ist doch falsch!)

Es ist eine Seltsamkeit, wie hier argumentiert wird, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, und das ist, glaube ich, nicht 
die einzige Seltsamkeit, die wir momentan haben.

Es ist richtig: Wir sind jetzt im 13. Monat einer Epide-
mie nationalen Ausmaßes, wir sind im zweiten Lock-
down, wir haben – die Bundeskanzlerin hat es gesagt – 
mittlerweile den zweiten Virus, und wir sind alle müde, 
wir sind mürbe. Das ist überhaupt keine Frage.

(Zuruf des Abg. Norbert Kleinwächter [AfD])
Viele Menschen sind wütend, viele Menschen sind zor-
nig.

(Zuruf der Abg. Beatrix von Storch [AfD])
Gerade in diesem Augenblick halte ich es für wichtig, 

auch mal den Blick über Deutschland hinaus nach Europa 
zu wenden. Das ist ja auch der Sinn dieser Debatte. Nur 
um das mal klarzumachen – weil es ja Leute gibt, die 
sagen, wir sind eine Insel, wir sollen national zuerst an 
uns denken, und dann reicht das –: Wir haben neun Land-
außengrenzen mit Ländern wie Dänemark, von dem wir 
zugegebenermaßen in der Pandemie einiges lernen kön-
nen, und Ländern wie Tschechien, wo überhaupt nichts 
klappt. Alle Personen, die von Ost nach West, von Nord 
nach Süd über den Landweg durch Europa reisen, reisen 
durch Deutschland. Kein Land ist in den Wertschöp-
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fungsketten so europäisch vernetzt, wie Deutschland es 
ist. Und was wäre unser Arbeitsmarkt ohne die 24-Stun-
den-Pflegerinnen aus Polen, ohne die Bauarbeiter, ohne 
die Logistiker und ohne die Erntehelferinnen und Ernte-
helfer aus Rumänien, Bulgarien und vom Balkan? Euro-
pa, meine Damen und Herren, ist für uns keine Frage, 
Europa ist keine Option; Europa ist unsere Wirklichkeit, 
und deswegen können wir die Probleme dieser Pandemie 
auch nur europäisch lösen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Und weil das so ist, ist es auch wichtig, dass wir in 
dieser Zeit europäische Solidarität üben. Darüber werden 
wir in einer späteren Debatte abstimmen. Ja, es ist richtig, 
dass wir in der Krise helfen. Ja, es ist richtig, dass wir in 
der Krise mit dem Eigenmittelbeschluss, mit dem Neu-
startpaket etwas Außergewöhnliches auf den Weg brin-
gen. Aber, meine Damen und Herren, das ist die Aus-
nahme in der Krise, das ist die Solidarität in der Krise. 
Deswegen lehne ich es total ab, was Olaf Scholz und die 
AfD – aus unterschiedlichen Gründen – behaupten, dass 
das nämlich der Einstieg in eine dauerhafte Fiskal- und 
Schuldenunion ist. Das ist es für uns definitiv nicht, mei-
ne Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Zuruf von der AfD: Doch!)

Es ist auch richtig, dass wir diesen Impfstoff euro-
päisch gemeinsam beschaffen, aus den Gründen, die ich 
gerade genannt habe.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das funktio-
niert aber nicht!)

Und natürlich ist es so, dass es vielleicht für uns national 
besser gewesen wäre – aber nicht langfristig –, wenn wir 
diesen Impfstoff allein beschafft hätten. Aber trotzdem ist 
es richtig, dass wir das gemeinsam als Europäerinnen und 
Europäer gemacht haben. Ja, wir müssen uns anrechnen 
lassen, dass es schlechter geklappt hat als im Vereinigten 
Königreich, in Israel oder in den Vereinigten Staaten.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Eben!)
Ja, es wichtig, dass dieser Gipfel sich damit beschäftigt, 
warum das so war, und dass die Impfstoffversorgung ver-
bessert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir 
müssen uns auch fragen: Sind die europäischen Institutio-
nen denn überhaupt bereit dafür gewesen, so eine Impfs-
toffbeschaffung zu organisieren? Haben wir nicht Dys-
funktionalitäten in den europäischen Institutionen? 
Deswegen muss bei aller Kritik an den handelnden Perso-
nen in Brüssel auch das berücksichtigt werden: Wir müs-
sen in Europa bei der Bewältigung dieser Krise auch 
funktional besser werden. Das muss eine Lehre aus dieser 
Pandemie sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wenn ich jetzt bei Kritik an handelnden Personen bin, 

dann möchte ich mal nach Deutschland zurückkehren. 
Ich möchte einfach mal vor Augen führen, mit welcher 
Schärfe und mit welcher Häme handelnde Personen in 
der letzten Zeit hier kritisiert worden sind. Ich schließe 
mich dieser Häme und Schärfe ausdrücklich nicht an, 

weil nämlich Entscheidungen getroffen worden sind 
und die meisten Entscheidungen im Übrigen auch richtig 
waren. Ich schließe mich dieser Häme und Schärfe nicht 
an, weil diese Entscheidungen unter Unsicherheit und im 
Risiko getroffen worden sind.

(Zurufe von der AfD)
Ich schließe mich dieser Häme nicht an, weil wir mittler-
weile eine Unkultur in diesem Land haben, dass jegliche 
Fehler als Skandal, als Versagen oder als Versagen mit 
Vorsatz bezeichnet werden. Wo sind wir denn, meine 
Damen und Herren?

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Karl Lauterbach [SPD])

Wenn wir diese Fehlerkultur fortführen, dann wird nie-
mand mehr Fehler zugeben, dann werden Fehler ver-
tuscht,

(Tino Chrupalla [AfD]: Wie bei der CDU!)
und dann können wir auch nicht lernen. Deswegen sollten 
wir uns überlegen, wie wir mit Fehlern in diesem Land 
umgehen, sollten nach vorne schauen und sollten daraus 
lernen.

(Zuruf der Abg. Beatrix von Storch [AfD])
Aber eins ist auch richtig, und das ist überhaupt keine 

Frage: Europa – ich habe es gerade gesagt – ist in Teilen 
dysfunktional für diese Krise aufgestellt gewesen; das 
Gleiche gilt auch für unser Land. Und nein, ich möchte 
nicht den Föderalismus infrage stellen. Aber die Aufga-
ben- und Verantwortungszuordnung im Föderalismus 
war für diese Krise schlecht. Da beißt die Maus keinen 
Faden ab.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Die inneren Verwaltungsabläufe, die wir haben, sind 
nicht schnell und nicht flexibel und nicht agil genug, 
übrigens nicht nur für die Krise, sondern für viele andere 
Herausforderungen auch.

(Beifall der Abg. Ingrid Pahlmann [CDU/ 
CSU])

Um das klarzustellen: Das liegt nicht an den Menschen, 
die in der Verwaltung arbeiten, sondern das liegt am 
politischen Rahmen, den wir auch hier im Deutschen 
Bundestag setzen. Und wenn wir, Herr Lindner, über 
Parlamentsbeteiligung reden, dann müssen wir darüber 
reden, wie wir hier einen neuen Rahmen schaffen, dass 
dieses Land besser und flexibler auf die Herausforderun-
gen der Gegenwart und Zukunft reagieren kann, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des Abg. 
Christian Dürr [FDP])

Wir müssen – die Bundeskanzlerin hat es gesagt; übri-
gens haben wir da mehr auf den Weg gebracht, als es 
öffentlich scheint – die Digitalisierung vorantreiben. 
Der Bundesinnenminister hat es auch gesagt und arbeitet 
daran. Wir brauchen eine neue Philosophie für den natio-
nalen Katastrophenschutz. So, wie das jetzt funktioniert, 
kann es nicht weitergehen.
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(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich habe auch gesagt: Wir brauchen in diesem Land 
nicht nur eine Reform, sondern wahrscheinlich sogar eine 
kleine Revolution. Auf diesem Land, auf diesem Staats-
wesen liegt der Staub von 200 Jahren, und diesen Staub 
müssen wir spätestens jetzt in der Krise beseitigen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Jan Korte [DIE 
LINKE]: Revolution ist nicht Ihr Ding!)

Aber – das ist auch eine Wahrheit – in der aktuellen 
Pandemie können wir nicht auf eine Revolution warten, 
da müssen wir schnell handeln.

Gestatten Sie mir diesbezüglich einen Gedanken: Ich 
bin wie viele Kolleginnen und Kollegen auch in die Poli-
tik gegangen, um Leben zu schützen, um Leben zu er-
möglichen. Das ist unsere Motivation: Leben vom 
Anfang bis zum Ende zu schützen und Leben zu ermög-
lichen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Leben die 
Voraussetzung für Freiheit ist, dass Leben und Gesund-
heit die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Grundrechten sind und dass Leben und Gesundheit die 
Voraussetzung dafür sind, dass ich mein Leben eigenver-
antwortlich gestalten kann. Das kann ich natürlich nicht 
absolut setzen – klar, ich muss den Wert des Lebens 
immer wieder gegen andere Werte ausbalancieren; das 
ist überhaupt keine Frage –, man kann von mir als Poli-
tiker erwarten, dass ich priorisiere.

Ich stelle fest, dass sich heute über 20 000 Menschen 
neu infiziert haben, dass heute weit über 200 Todesfälle 
gemeldet worden sind; das sind im Übrigen ungefähr so 
viele Leute, wie jetzt hier im Saal sitzen. 200 Gesichter, 
200 Schicksale, 200 Hoffnungen, 200 Enttäuschungen, 
200-mal Leid, und das jeden Tag und nicht nur heute, 
nicht nur gestern, nicht nur vorgestern. Es muss das Pri-
mat unseres Handelns sein, dass wir dieses Leben schüt-
zen. Ja, und es ist auch unsere Aufgabe, neben denjeni-
gen, die wir immer wieder zu Recht im Blick haben – die 
Gastwirte, die Einzelhändler, die Menschen, die sich 
nach sozialen Kontakten sehnen –, auch diejenigen im 
Blick zu haben, die nicht laut sind. Das sind die Schwa-
chen, die zu Hause bleiben müssen, das sind die über-
lasteten Intensivpfleger, das sind die Menschen, die mit 
Langzeitfolgen erkrankt sind, das sind die Menschen, die 
einen elenden Tod gestorben sind. Im Übrigen: Wenn 
jetzt jüngere Menschen erkranken, dann werden sie einen 
noch elenderen Tod sterben. Deswegen ist es unsere Ver-
antwortung, etwas für diese Menschen zu tun. Natürlich 
hilft Testen, natürlich hilft Impfen, aber seien wir doch 
mal ehrlich: Das wird in den nächsten Wochen nicht 
reichen. Deswegen ist eine große Währung, die wir in 
den nächsten Wochen haben, immer noch die Kontaktbe-
schränkung. Diese Entscheidung müssen wir treffen.

Wir werden – die Bundeskanzlerin hat es gesagt – nicht 
nur das Licht sehen, sondern wir werden wahrscheinlich 
im Sommer rauskommen. Aber es ist unsere Entschei-
dung, wie viele Menschen auf dem Weg dorthin noch 
erkranken und sterben werden. Vor dem Hintergrund ha-
ben wir die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonfe-
renz zu messen. Und bei allem Respekt: Ich glaube, wir 

haben an der Stelle noch nicht genug getan, um diese 
Schwachen, um diese potenziell Kranken zu schützen. 
Wir sollten uns überlegen, was wir noch tun können.

Schlussbemerkung. Ich habe am Anfang meiner Rede 
gesagt: Das Land ist unruhig. Viele Menschen, Bürger-
innen und Bürger, Journalistinnen und Journalisten, Poli-
tikerinnen und Politiker, sind zornig und wütend. Es ist 
ein schleichendes Gift, das in unser Land einsickert, das 
Gift der Wut. Natürlich: Kritik ist notwendig, das Ringen 
um die besten Konzepte ist unverzichtbar. Fehler müssen 
benannt werden. Und im Übrigen: Ja, auch persönliches 
Fehlverhalten muss konsequent bestraft werden. Jeder, 
der handelt, muss sich auch verantworten. Aber bitte: 
Lasst uns auf diesem Weg zusammenbleiben; denn 
wenn wir nicht zusammenbleiben, wenn wir es gestatten, 
dass die Wut in diesem Land gewinnt, dann wird dieses 
Gift viel, viel schlimmer sein als das Virus, das uns mo-
mentan beschäftigt.

In dem Sinne wünsche ich uns, dass wir in den nächs-
ten Wochen den Weg zusammen gehen, bis wir durch-
geimpft sind und unser altes Leben wieder zurückhaben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt hat das Wort die Fraktionsvorsitzende der Linken, 

Amira Mohamed Ali.

(Beifall bei der LINKEN)

Amira Mohamed Ali (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Ja, seit über 
einem Jahr leben wir in der Pandemie. Schon viel zu 
lange herrschen Chaos und leere Versprechungen in 
Kabinett und Kanzleramt. Ausbaden müssen das millio-
nenfach die Menschen in diesem Land, auch jetzt wieder 
direkt vor den Osterferien. Frau Bundeskanzlerin, ich 
muss es leider so klar sagen: Wenn Ihre Bundesregierung 
bei der Impfstoffbeschaffung und bei der Teststrategie 
nicht so kläglich versagt hätte, dann hätte diese dritte 
Welle entscheidend abgemildert, wenn nicht sogar ver-
mieden werden können. An diesem Versagen ändert auch 
Ihr Zurückrudern bei der Osterruhe nichts.

(Beifall bei der LINKEN)

Nehmen wir die Schnelltests. Im September letzten 
Jahres sagte Gesundheitsminister Spahn, ich zitiere:

Ich möchte, dass wir für bestimmte Situationen, zum 
Beispiel für den Besuch im Pflegeheim, den 
Schnelltest deutlich häufiger – damit meine ich mil-
lionenfach – einsetzen …

Was ist daraus geworden? Heute, Monate später, gibt es 
immer noch nicht genügend Tests, wo sie gebraucht wer-
den, allen voran an den Schulen. Der Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes sagt: Neun von zehn Schulen sind 
meilenweit von einer ausreichenden Ausstattung mit 
Tests entfernt. – Sie wären aber nötig, um sicheren Prä-
senzunterricht zu gewährleisten. Die Lehrergewerkschaft 
Bildung und Erziehung attestiert Ihnen deshalb Totalver-
sagen – zu Recht.
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Ihr Coronamanagement ist inzwischen – man kann es 
nicht anders sagen – ein Trümmerhaufen, und das nicht 
nur, weil die Maßnahmenpakete immer verwirrender und 
chaotischer werden, sondern weil effektive und von re-
nommierten Wissenschaftlern nahegelegte Maßnahmen 
einfach nicht getroffen werden, zum Beispiel die Ver-
pflichtung zum Homeoffice überall dort, wo das möglich 
ist. Noch immer müssen viele Menschen in Groß-
raumbüros sitzen, weil die Arbeitgeber das Homeoffice 
einfach nicht erlauben. Sie werden gezwungen, sich 
einem unnötigen Infektionsrisiko auszusetzen, und das 
Risiko ist ganz erheblich. Die TU Berlin hat in einer 
Studie ermittelt, dass eine mit Corona infizierte Person 
in einem Großraumbüro im Schnitt acht weitere Men-
schen ansteckt, und das, wenn das Büro nur zur Hälfte 
besetzt ist. Diesen Pandemietreiber, den muss man doch 
abstellen. Aber wieder einmal knicken Sie vor der Arbeit-
geberlobby ein. Das ist unverantwortlich.

(Beifall bei der LINKEN)

In einer der größten Krisen, die unser Land erlebt hat, 
gleicht das Regierungshandeln mehr und mehr einer 
Realsatire; und das nicht nur, weil Sie allen Ernstes die 
Versager Andreas Scheuer und Jens Spahn die Taskforce 
für die Coronatests leiten lassen. Jetzt müssen Sie außer-
dem zum x-ten Mal bei den Coronahilfen für Unterneh-
men nachjustieren. Im Beschluss dieser Woche steht 
dazu, dass Sie für die besonders schwer betroffenen Un-
ternehmen – Zitat – „ein ergänzendes Hilfsinstrument im 
Rahmen der europarechtlichen Vorgaben“ entwickeln 
wollen. Wie muss das klingen in den Ohren all der Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, der Soloselbstständigen, 
der Künstlerinnen und Künstler, die meterlange Formu-
lare für die November- und Dezemberhilfen ausgefüllt 
haben und bis heute auf deren Auszahlung warten? Wie 
oft wollen Sie denen, denen das Wasser bis zum Hals 
steht, den Rettungsring eigentlich noch ankündigen? 
Werfen Sie ihn endlich!

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Erhard Grundl [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es nicht geschafft, 
dass wir alle endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. 
Sie haben es nicht geschafft, Hoffnung und Perspektive 
zu geben. Das Ergebnis ist, dass bei immer mehr Men-
schen das Vertrauen in Politik verloren geht, und das gilt 
nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die Europä-
ische Union.

Um es noch mal klar zu sagen: Natürlich war es richtig, 
auf eine gemeinsame Lösung bei der Impfstoffbeschaf-
fung zu setzen, aber das Ergebnis war nun mal katastro-
phal. Dabei hatte Jens Spahn im Oktober noch großspurig 
erklärt – Zitat –: „Wir sichern uns deutlich mehr Impf-
stoff, als wir brauchen werden.“ Und er sagte sogar, wenn 
etwas übrig bliebe, könne man es an andere Länder wei-
terverkaufen oder armen Nationen spenden. Das ist ein 
guter Plan, aber leider ist es wieder nur bei den Ankündi-
gungen geblieben. Bis heute haben nicht einmal 8 Prozent 
der Menschen in der EU die Zweifachimpfung bekom-
men. Das ist doch ein Armutszeugnis.

(Beifall bei der LINKEN)

Nicht nur, dass wir damit meilenweit entfernt sind von 
der rettenden Herdenimmunität, das bedeutet auch, dass 
nach inzwischen drei Monaten seit dem Impfstart es 
immer noch nicht gelungen ist, die verwundbarsten Men-
schen in unserer Gesellschaft zu schützen. Meiner Mutter 
zum Beispiel geht es wie vielen älteren Menschen. Sie ist 
78 Jahre alt, hat sogar multiple Vorerkrankungen, aber bis 
heute keinen Impftermin in Aussicht, und damit ist sie 
kein Einzelfall, sondern der Regelfall. Und das geht doch 
so nicht!

Es geht dabei ja nicht nur um die betroffenen Men-
schen selbst, es betrifft viel mehr Menschen. Ich bin 
mir sicher, dass es vielen so geht wie mir, nämlich dass 
ihnen ein riesiger Stein vom Herzen fallen würde, wenn 
sie wüssten, dass die Eltern, die Großeltern, dass andere 
geliebte Menschen, bei denen ein schwerer Krankheits-
verlauf zu erwarten ist, endlich geschützt wären. Das 
wäre so wichtig!

(Beifall bei der LINKEN)

Es muss alles darangesetzt werden, dass mehr Impf-
stoff produziert wird. Die Produktionskapazitäten müs-
sen ausgebaut werden – ohne Wenn und Aber. Und ja, 
die Patente müssen freigegeben werden, Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Gesine Lötzsch 
[DIE LINKE]: Endlich!)

Das letzte Mal, als ich das hier gefordert habe, da gab es 
herbe Kritik vonseiten der Union. Es hieß, man würde 
damit angeblich den Innovationsstandort Deutschland 
zerstören. Das war damals der Kollege Nüßlein. Na ja, 
er ist ja jetzt nicht mehr bei der Union dabei. Vielleicht 
sind Sie ja jetzt offener für diese Idee.

(Beifall bei der LINKEN)

Aus Brüssel kommen derweil wieder falsche Signale. 
So behauptete der Binnenmarktkommissar Thierry Bre-
ton gerade erst steif und fest, es gebe „absolut keinen 
Bedarf“ am russischen Impfstoff. Gleichzeitig diskutiert 
man wegen der Impfstoffknappheit einen Exportstopp für 
Impfstoffe aus der EU. Das passt doch nicht zusammen! 
Natürlich muss der russische Impfstoff wie jeder andere 
auch eingehend geprüft werden, bevor er eine Zulassung 
erhält, und das muss zügig geschehen. Thierry Breton ist 
übrigens auch zuständig für die Resorts Verteidigung und 
Raumfahrt. Möglicherweise hat der Name „Sputnik V“ 
da einen Schock ausgelöst.

(Heiterkeit bei der LINKEN)

Nein, hier darf es keine ideologischen Scheuklappen ge-
ben!

(Beifall bei der LINKEN)

Wie falsch die Richtung ist, in die diese Bundesregie-
rung unser Land steuert, das zeigt eine Zahl: Während der 
Coronakrise ging die Zahl der Pflegekräfte in Deutsch-
land um 9 000 zurück. Eine ehemalige Krankenpflegerin 
sagte dazu gestern im ZDF – Zitat –: Das Klatschen, die 
Plätzchen und ein Pandemiebonus, den nicht mal alle 
bekommen haben, dieser Umgang mit uns hat mir den 
letzten Glauben an eine bessere Perspektive genommen.
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Meine Damen und Herren, so kann es doch nicht wei-
tergehen. Wir brauchen einen grundlegenden Politik-
wechsel, aber nicht irgendeinen. Wir brauchen einen so-
zialen Aufbruch, eine Politik, die sich konsequent am 
Gemeinwohl ausrichtet und nicht am Profit für die mäch-
tigsten Lobbyisten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende von 

Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 
Frau Bundeskanzlerin, ja, es ist gut, Fehler zuzugeben. 
Das hilft der Demokratie weiter. Es ist aber natürlich auch 
zwingend, aus Fehlern zu lernen. Es gibt Ideen, es gibt 
Konzepte, es gibt Erfindungen, um diese schwere Lage 
zu bestehen. Was aber dieser Bundesregierung fehlt, ist 
Pragmatismus, ist Entschlusskraft und ist Mut, daraus 
wirklich etwas zu machen – über die Appelle an die 
Menschen hinaus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Es häufen sich Fehlentscheidungen, Irrungen und Wir-

rungen: Malle ja, Malente nein. Schnelltests in der Theo-
rie ja, in den Schulen und Kitas vor Ort nein, und am 
Arbeitsplatz auch nicht, jedenfalls nicht verbindlich. 
Lockerungen ja, noch vor wenigen Wochen, Schutzvor-
kehrungen nein. Vom Kommunikationsdesaster über Ast-
raZeneca einmal ganz abgesehen. Das Problem ist, dass 
wir in dieser Zeit eigentlich Mut und Entschlusskraft 
bräuchten, aber schlecht regiert werden, verzagt regiert 
werden, dass wir gerade in eine Sackgasse geraten sind, 
und das mitten in der dritten Welle dieser Pandemie, die 
so wahnsinnig gefährlich für uns alle in diesem Land ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Diejenigen, die die Konsequenzen tragen, die Bürger-

innen und Bürger, zeigen jeden Tag, dass sie Verantwor-
tung übernehmen können – mit Masken, mit Homeoffice, 
mit Homeschooling. Ja, all die, die in der Pandemie arbei-
ten, von der Pflegekraft bis zur Verkäuferin, bis zu den 
Leuten, die ehrenamtlich arbeiten, Sie haben sie alle 
erwähnt. Wenn wir aus Fehlern lernen wollen, dann ist 
klar: Wir müssen die nächsten Schritte öffentlich hier 
beraten. Sie müssen gut begründet sein. Sie gehören nicht 
hinter verschlossenen Türen hin- und hergeschoben, son-
dern hier in den Bundestag und in den Bundesrat. Bund 
und Länder zusammen, ja selbstverständlich! Was denn 
sonst, meine Damen und Herren?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir haben als Parlament ja schon bewiesen, dass das 

geht. Vor einem Jahr haben wir in diesem Bundestag 
gezeigt, dass das geht – über Parteigrenzen hinweg. Wir 
waren sehr schnell und haben sogar in dieser Zeit noch 
Fehler korrigieren können. Und jetzt? Die Zahlen steigen 

rasant. Die Menschen leiden an der Pandemie gerade 
genauso wie an der Politik der Bundesregierung. Ich 
sage Ihnen hierzu: Wir sind als Bündnis 90/Die Grünen 
bereit, gemeinsame, vorausschauende, pragmatische 
Pandemiebekämpfung aus der Mitte dieses Hauses zu 
machen, von mir aus noch in dieser Woche. Wir können 
es hier tun. Und wir können den Wellenbrecher bringen, 
die Notbremse für diese dritte Welle ziehen, wenn wir es 
wollen, wenn wir gemeinsam anpacken, meine Damen 
und Herren! Diesen Kraftakt können wir.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Natürlich war es ein Riesenfehler, ohne Schutzvorkeh-
rungen vor 14 Tagen zu öffnen. Deswegen brauchen wir 
jetzt konsequente Maßnahmen. Daran geht es nicht vor-
bei. Es braucht einen Kurs von Vorsicht und Vernunft, 
eine echte Notbremse. Für die Sicherheit der Kinder 
und Lehrer/-innen müssen Testkapazitäten an Schulen 
und Kitas tatsächlich da sein. Es hilft nichts, die Verant-
wortung hin- und herzuschieben. Man kann das ausrech-
nen: Wir brauchen 100 Millionen Tests, wenn wir alle 
Kinder in diesem Land zweimal die Woche testen wollen. 
Das ist nicht so schwer auszurechnen. Es braucht gar 
keine Abfrage bei den Ländern, sondern man kann das 
einfach ausrechnen. Und sie stehen auch bereit. Jetzt 
müssen sie verteilt werden, damit sie an die Schulen 
und Kitas kommen. Was Eltern und Kinder gerade erle-
ben, ist das Gegenteil, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LIN-
KE] – Jan Korte [DIE LINKE]: Das stimmt!)

Wir müssen dafür sorgen, dass die Büros wirklich zu 
sind. Sie sind es immer noch nicht, dabei wirken Groß-
raumbüros pandemietreibend. Wir müssen dafür sorgen, 
dass die Betriebe runtergefahren werden. Natürlich! Wie-
so redet niemand darüber, was in einem Teil der Unter-
nehmen gerade passiert, dass es dort nämlich immer noch 
keine Tests gibt? Deswegen wäre es so wichtig, diese 
verbindlich zu machen. Natürlich muss klar sein, dass 
die Urlaubsrückkehrer/-innen verbindlich getestet wer-
den. Und dann bitte hier im Haus endlich einen verbind-
lichen Stufenplan festlegen, der in beide Richtungen klar-
macht: Wann können wir öffnen, unter welchen 
Bedingungen? Wann muss wieder geschlossen werden? 
Es kann doch nicht so schwer sein, meine Damen und 
Herren, das hier miteinander als klaren Rahmen zu 
beschließen. Dieser müsste dann – da bin ich bei Ihnen – 
natürlich regional ausgestaltet werden. Die regionale 
Ausgestaltung müsste dann aber auch verbindlich sein 
und nicht so, dass Notbremsen, die klar an Zahlen orien-
tiert sind, interpretationsbedürftig sind.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist für mich entscheidend. Wir müssen endlich vor 
die Lage kommen.

Ich bin es auch leid, dass es tausend Erklärungen gibt, 
warum etwas nicht funktioniert. Ich möchte, dass wir hier 
endlich tausend Lösungen diskutieren, wie es doch klap-
pen kann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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So wie beim Impfen: eigentlich ein Meisterwerk der Wis-
senschaft. Das hätte durch ein Meisterwerk der Exekutive 
ergänzt werden müssen. Natürlich war es richtig, die Be-
schaffung europäisch zu organisieren; keine Frage. Es ist 
nicht gut gemacht worden, sagen jetzt alle. Muss man 
korrigieren. Bitte denken Sie daran, dass es dabei bleibt, 
dass diese Krise auch nur global bekämpft werden kann 
und dass der Impfstoff auch im Globalen Süden ankom-
men muss. Ohne das werden wir es nämlich nicht schaf-
fen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Dietmar Bartsch [DIE LIN-
KE])

Und ziehen wir den Fokus bitte weiter. Lernen wir 
nicht nur aus den aktuellen Fehlern, lernen wir insgesamt 
aus dieser Krise. Jetzt ist die Zeit, für eine bessere Zu-
kunft zu planen – für Europa und für Deutschland. Wenn 
wir Krisen und Herausforderungen als etwas betrachten, 
was wir gemeinsam lösen können, mit Mut statt mit Wut, 
Herr Brinkhaus, dann schaffen wir ein neues Danach, 
eines mit offenen Restaurants und offenen Grenzen, mit 
Innenstädten voller Leben und für alle. Die besten Orte 
müssen die sein, wo der Zusammenhalt in dieser Gesell-
schaft gelebt wird, wo wir Wissenschaft schätzen, wo wir 
die Natur lieben. Das ist die Hoffnung, die uns eigentlich 
tragen kann, die Hoffnung auf dieses wirkliche Danach.

Meine Damen und Herren, alles ist drin in diesem 
Land. Es ist jetzt an der Zeit, das Beste daraus zu machen.

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Mast, SPD.

(Beifall bei der SPD)

Katja Mast (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Die Coronapandemie hält uns seit über einem Jahr in 
ihrem Bann, täglich und in allen Lebensbereichen. Kurz 
vor Ostern sind wir mitten in der dritten Welle, mit anste-
ckenderen Virusmutationen. Zunehmend sind auch Kin-
der betroffen. Wir sehnen uns wirklich alle nach mehr 
Normalität und spüren gleichzeitig, dass die Pandemie 
noch nicht zu Ende ist und es noch dauert, bis alle geimpft 
sind. Ja, das verlangt uns allen verdammt viel ab. Deshalb 
will ich hier und heute zuerst einmal all jenen Danke 
sagen, die uns im Kampf gegen das Virus täglich unter-
stützen; denn nach wie vor tun viele Menschen – im 
Privaten, in den Schulen und Kitas, in den Verwaltungen, 
bei der Arbeit und natürlich ganz besonders in Kranken-
häusern, Arztpraxen, Impfzentren und Pflegeheimen – 
sehr viel dafür, dass sich das Virus nicht noch stärker 
verbreitet. Sie alle haben unseren Respekt und unseren 
Dank verdient.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich will in meiner Rede jedoch den Fokus auf die 
Familien und Kinder legen; denn über sie wird mir zu 
wenig gesprochen. Immer wieder sagen wir den Satz: 
Es sind Familien, die unser Land durch diese Pandemie 
tragen. – Das stimmt. Aber gerade Kinder leiden doch 
ganz besonders; denn Kinder brauchen andere Kinder, 
um sich gut zu entwickeln. Nach wie vor ist da keine 
Normalität in Sicht. Freunde treffen, Sport und Freizeit, 
all das bleibt auf der Strecke, und die Kinder leiden 
darunter. Weil nicht klar ist, wann diese Normalität 
zurückkehren wird, brauchen wir neben dem Impfen 
andere Möglichkeiten, um möglichst viel Normalität zu 
gewährleisten.

Es ist wichtig und richtig, dass wir den politischen 
Konsens haben, Schulen und Kitas zuerst zu öffnen 
und, wo möglich, sie auch offen zu halten. Aber dieses 
Ziel braucht mehr Aufmerksamkeit; denn auch Schulen 
und Kitas werden zunehmend zu Hotspots, wenn wir dort 
nichts ändern. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir 
eine ehrgeizigere Teststrategie brauchen, gerade für unse-
re Kleinen; unsere Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey setzt dieses Thema immer wieder auf die Tages-
ordnung. Es ist nicht nur für mich, sondern für viele 
Menschen im Land nicht nachvollziehbar, wieso Kinder 
in Kitas nicht verbindlich getestet werden, im Gegensatz 
zu den Grundschulen, wo das schon stattfindet oder statt-
finden soll. Müssen wir da nicht mehr Ehrgeiz wagen? 
Müssen wir nicht an dem Ziel arbeiten, gerade unsere 
Kinder täglich zu testen, damit Kitas offen bleiben kön-
nen, nicht zu Hotspots werden und Familien entlastet 
werden? Ich weiß, dass es da große Herausforderungen 
gibt. Aber müssen wir nicht sagen, wo wir hinwollen? Ich 
will tägliche Tests für Kinder und Erwachsene in Schulen 
und Kitas, damit wir unser Versprechen – Schulen und 
Kitas zuerst – mit Leben füllen.

(Beifall bei der SPD)

Seit vielen Monaten stecken Familien im Dauerspagat 
aus Homeschooling, Homeoffice und Kinderbetreuung. 
In einer Riesenkraftanstrengung ist es uns Anfang des 
Jahres gelungen, den Familien dafür Zeit zu geben. Wir 
haben die Zahl der Kinderkrankentage verdoppelt und 
damit die Voraussetzungen verbessert. Doch jetzt, im 
Lockdown, sind die Kinderkrankentage teilweise schon 
aufgebraucht. Die Familien benötigen sie aber nicht nur 
während der Pandemie, sondern darüber hinaus; denn 
Kinder werden nicht nur bis März krank, sondern bis 
Dezember. Langer Rede kurzer Sinn: Ich finde, wir brau-
chen mehr Kinderkrankentage, um die Familien in die-
sem besonderen Jahr erneut zu entlasten.

(Beifall bei der SPD)

Für mich ist klar: Wir stärken Kinder und Familien, 
indem wir sie unterstützen und mehr politische Aufmerk-
samkeit auf verbindliche Tests richten. Das stärkt natür-
lich die Familien selbst; das ist unser aller Anliegen. Aber 
es stärkt vor allen Dingen auch das Soziale und den so-
zialen Zusammenhalt – Rolf Mützenich hat dies vorhin 
hier im Namen der SPD-Bundestagsfraktion eingefor-
dert –; denn Coronatests sind eine Brückentechnologie, 
bis alle geimpft sind. Natürlich sollte das, was in Kita und 
Schule gilt, auch am Arbeitsplatz gelten: mehr und regel-
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mäßige Tests, wenn notwendig auch verbindlich statt 
freiwillig. Nur dann nützt diese Brückentechnologie uns 
allen.

Viele Menschen sind in dieser Woche vor Ostern 
müde, doch eines weiß ich: Ostern ist das Fest der Auf-
erstehung. Ostern bedeutet ein neues Leben. Ein neues 
Leben können auch wir beginnen, wenn wir alle gemein-
sam in eine Richtung gehen. Die Pandemie besiegen wir 
gemeinsam und solidarisch. Helfen Sie alle mit!

(Beifall bei der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächster Redner ist der Kollege Albrecht Glaser, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Albrecht Glaser (AfD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Ein Kernthema des Europäischen Rates soll der Bin-
nenmarkt der EU sein. In Vorbereitung der Tagung wurde 
ein Papier des Europäischen Rats veröffentlicht. Dort ist 
von der „Vertiefung des Binnenmarkts für einen kräftigen 
Wiederaufschwung und ein wettbewerbsfähiges, nach-
haltiges Europa“ die Rede und auch davon, dass die Füh-
rungsspitzen der EU dazu aufrufen, „ein neues System 
der globalen wirtschaftspolitischen Steuerung zu errich-
ten“. Diese und viele weitere seltsame Formulierungen 
ergeben ein Bild von der Scheinwelt der Eurokratie: 
Wir brauchen mehr Schulden für die Erholung Europas. – 
Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch 
die Fantasie des Finanzministers – Resilienz durch 
Steuererhöhung –, obwohl Europa schon über 100 Pro-
zent Staatsschulden pro Staat hat, und wir haben eine 
steigende Tendenz.

Lassen Sie mich also zu wichtigen Dingen in Sachen 
Binnenmarkt kommen. Eine markante professorale Stim-
me äußert sich soeben zum Eigenmittelbeschluss wie 
folgt: Wir stehen vor der größten Weichenstellung in 
der Geschichte der Europäischen Union seit Einführung 
des Euro. Es ist gleichzeitig auch die teuerste Verände-
rung und auch der größte Bruch vertraglicher Verpflich-
tungen.

Schon in früheren Jahren hatte Merkel keinen Hehl 
daraus gemacht, wohin die europäische Entwicklung 
aus ihrer Sicht gehen soll. Die EU-Kommission – so 
Merkel im Jahr 2012 – solle eine europäische Regierung 
werden, das EU-Parlament gestärkt, und der mächtige 
Europäische Rat der 27 Regierungen solle die Rolle einer 
Länderkammer einnehmen, zitiert das RedaktionsNetz-
werk Deutschland. Merkels Projekt ist also die Auflösung 
der deutschen Staatlichkeit, der Staatlichkeit anderer 
Demokratien in Europa und damit natürlich auch eine 
Auflösung der parlamentarischen Demokratie als Staats-
form in Europa.

(Beifall bei der AfD)
Ein großer Schritt in diese Richtung soll mit der Ratifi-

zierung des Eigenmittelbeschlusses des Rates durch die-
ses Parlament vollzogen werden. Hinter diesem harmlo-
sen Etikett verbirgt sich eine epochale Entscheidung: 
Erstmals in ihrer Geschichte wird die EU über Anleihen 

erhebliche Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und den 
Mitgliedstaaten als verlorene Zuschüsse zur Verfügung 
stellen, schreibt der Bundesrechnungshof in diesen 
Tagen. Der Wiederaufbaufonds, wie dieses Abenteuer 
pathetisch genannt wird, ist ein schuldenfinanzierter 
Transfer zwischen den Mitgliedstaaten, so der Bundes-
rechnungshof.

Die Verschuldung der EU für das absurde Projekt wird 
über die Inflation in Wahrheit 800 Milliarden Euro betra-
gen. Zu deren Abfinanzierung will die EU ein Zugriffs-
recht auf zusätzlich 0,6 Prozent des Bruttonationalein-
kommens eines jeden Mitgliedstaates. Das sind, meine 
Damen und Herren, 4 Billionen Euro zusätzlich gegen-
über dem geltenden Rechtszustand. Dieser erhöhte Zu-
griff der EU soll nur vorübergehend, bis 2058, möglich 
sein. „Vorübergehend“ bedeutet im Verständnis der EU 
also einen Zeitraum von knapp 40 Jahren. Vielleicht hat-
ten wir alle bisher ein anderes Verständnis des Begriffs 
„vorübergehend“.

(Beifall bei der AfD)

Zu Recht kalkuliert die EU das Risiko ein, dass Mit-
gliedstaaten dem Mittelabruf ganz oder teilweise nicht 
rechtzeitig nachkommen oder mitteilen, dass sie dem 
Aufruf nicht nachkommen können; so der Wortlaut des 
Artikel 9 Absatz 5 des Eigenmittelbeschlusses. Die Mit-
gliedstaaten teilen mit: Wir wollen nicht zahlen. – In 
diesem Fall kann die Kommission andere Mitgliedstaaten 
ersatzweise in die Pflicht nehmen.

Das unterschreiben wir übermorgen, wenn wir morgen 
diesen Pakt beschließen. Dabei geht es, wie ein seriöser 
Professor ausgerechnet hat, für Deutschland um ein 
maximales Haftungsrisiko von 800 Milliarden Euro. Da-
mit sind wir bei des Pudels Kern. Wo ist in den Verträgen 
die begrenzte Einzelermächtigung für die EU zu finden, 
Geld für Resilienz, Digitalisierung und ökologische 
Transformation in Europa zu verteilen? Eine solche 
bräuchte es nach Artikel 5 Absatz 2 des EUV. Woraus 
ergibt sich die Ermächtigung der EU, mehr als 800 Mil-
liarden Euro als Kredite aufzunehmen, diese als Eigen-
mittel umzuetikettieren und die Mitgliedstaaten zu ver-
pflichten, die Generationen der nächsten 40 Jahre in 
Schuldknechtschaft zu nehmen? Woher nehmen die 
EU-Organe, die Bundesregierung, dieser Bundestag das 
Recht, für dieses Land Haftungen für Schulden anderer 
Mitgliedstaaten zu übernehmen, obwohl nach Artikel 125 
Absatz 1 Satz 1 des AEUV dies wörtlich und sinngemäß 
verboten ist?

(Beifall bei der AfD)

Die Kanzlerin hat 2012 für ganz Europa hörbar erklärt: 
Eine gesamtschuldnerische Haftung wird es nicht geben, 
„solange ich lebe“. – Ich wiederhole mein Zitat vom Vor-
tag. – Eine ähnliche Botschaft hatte die EU bei der Ein-
führung des Euro an jeden Laternenmast gehängt. „Muss 
Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkom-
men?“, war da zu lesen. „Ein ganz klares Nein!“ In Arti-
kel 9 Absatz 5 des Eigenmittelbeschlusses lesen wir 
schwarz auf weiß genau das Gegenteil von dieser Parole.

(Beifall bei der AfD)
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Ökonomisch ist diese Helikoptergeldverteilung nicht 
nur sinnlos, sondern kontraproduktiv. – Ich komme zum 
Schluss, Herr Präsident. – Die hochverschuldeten Länder 
mit einer wohlhabenden Bevölkerung und niedrigen 
Steuern werden von weniger verschuldeten mit höherer 
Steuerlast alimentiert. Die Soliden sollen im gemeinsa-
men Haus den Kühlschrank füllen, damit die Unsortierten 
ihn leeren können. So funktioniert jedoch, meine Damen 
und Herren, keine Wohngemeinschaft und eine Staaten-
gemeinschaft schon gar nicht.

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Gewissen bei der 
illegalen Schulden- und Haftungsorgie, die Sie morgen 
feiern wollen.

(Christian Petry [SPD]: Das ist ja ekelhaft!)

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der AfD – Carsten Schneider 
[Erfurt] [SPD]: Also, ich habe eine andere Vor-
stellung von „Orgie“! – Jan Korte [DIE LIN-
KE]: Mit WGs kennen Sie sich ja aus!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Alexander Dobrindt, CDU/CSU, ist der nächste Red-

ner.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Dobrindt (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Mangelnde Akzeptanz kann auch zu unkon-
trolliertem Infektionsgeschehen führen. Genau deswegen 
ist es so entscheidend, dass wir die Balance halten zwi-
schen der Distanz auf der einen Seite und der Akzeptanz 
auf der anderen Seite. Deswegen war es auch richtig, dass 
die Regelung zur Osterruhe zurückgenommen wurde. 
Wir haben Respekt vor dieser Entscheidung. Es ist deut-
lich geworden, dass die Regelung schwer umsetzbar ist, 
weil sie die Balance zwischen Vorsicht und Perspektive 
nicht gehalten hat. Aber das, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, entbindet uns in keinster Weise davon, Entschei-
dungen zu treffen, die das Infektionsgeschehen nach 
unten drücken. Wir haben immer noch ein dynamisches 
Infektionsgeschehen. 20 000 Neuinfektionen, das ist alles 
andere als eine Pandemie unter Kontrolle. Deswegen sind 
Maßnahmen notwendig, um das Infektionsgeschehen 
nach unten zu drücken.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Fast 20 000 Neuinfektionen sind eindeutig zu viel. Wir 
haben ein dynamisches Inzidenzwachstum; das geht ein-
deutig zu schnell. Eine Virusvariante, die besonders in 
jüngeren Bevölkerungsgruppen aktiv ist, ist eindeutig 
die falsche Entwicklung. Wir können in unserer Nachbar-
schaft, in Österreich, sehr genau beobachten, wie die Ent-
wicklung mit der Virusvariante voranschreitet: In Nieder-
österreich, in Salzburg, im Burgenland sind es 
inzwischen gerade junge Menschen, Schülerinnen und 
Schüler, die 5- bis 14-Jährigen, die eine Inzidenz von 
500 vorweisen. Das Infektionsgeschehen wird aus der 
Schule heraus durch die jungen Menschen verbreitet. 

Deswegen gehen diese Bundesländer in Österreich jetzt 
in einen harten Lockdown: Der Unterricht wird auch nach 
Ostern digital fortgesetzt.

Wir haben jetzt die Chance, mit den Schulen in die 
Osterferien zu gehen. Aber für die Zeit nach Ostern, 
wenn die Schule wieder beginnt, brauchen wir entspre-
chende Konzepte; diese sind noch nicht ausreichend.

(Stephan Brandner [AfD]: Dann machen Sie es 
doch!)

Es geht um fehlende Luftfilter. Es geht um Tests, die noch 
nicht durchgeführt werden. Wer die Schulen nicht schlie-
ßen will, der muss die Schüler besser schützen. Das ist für 
uns der Maßstab.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Natürlich ist das Aufgabe der Länder; das ist richtig, das 
wurde hier auch erwähnt. Aber es gibt die Möglichkeit, in 
den Bund-Länder-Konferenzen über den Fortgang des 
Unterrichts in den Schulen zu reden, wenn die Sicher-
heitsmaßnahmen nicht ausreichend stattfinden.

Wir brauchen natürlich, wenn wir in dieser Pandemie 
eine Perspektive für Öffnungen geben wollen, auch inno-
vative Konzepte. Dazu gehört der digitale Testpass, dazu 
gehört der digitale Impfpass als Ticket zurück in die 
Normalität, und dazu gehört auch das digitale Zertifikat 
der EU. Ich finde es richtig, Frau Bundeskanzlerin, dass 
jetzt auch im Europäischen Rat über dieses Zertifikat 
gesprochen wird, dass entsprechende Vereinbarungen 
getroffen werden.

Natürlich kann man sich, wenn man über die EU disku-
tiert, darüber auslassen, dass die Geschwindigkeit, mit 
der die EU arbeitet, nicht ausreichend ist. Natürlich 
kann man sich darüber unterhalten, dass wir in den letzten 
Monaten festgestellt haben, dass die EU im Zusammen-
hang mit den Impfstoffen und vielem anderen mehr zu 
langsam agiert hat. Aber, meine Damen und Herren, ich 
will auch sehr klar sagen: Eine Pandemie, wie wir sie 
erleben, hat die Qualität, die europäischen Länder aus-
einanderzutreiben. Ich bin froh und dankbar, dass es 
gelungen ist, in dieser Frage Europa zusammenzuhalten 
und dafür die richtigen Entscheidungen zu treffen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Carsten Schneider [Erfurt] [SPD])

Sehr geehrter Herr Glaser, Sie haben jetzt sehr viel 
über die europäischen Verträge geredet und Interpretatio-
nen dazu gegeben, die ich nicht für richtig erachte, weil 
der oberste Grundsatz in der Europäischen Union die 
Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander ist.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die ist doch gar nicht mehr da!)

Und diese Solidarität leben wir hier. Sie haben einen 
Widerspruch zwischen Souveränität und Solidarität auf-
gemacht. Ich sage Ihnen: Nein, es gibt keinen Wider-
spruch zwischen Souveränität und Solidarität. Das sind 
zwei Seiten einer Medaille in Europa. Wir leben beide, 
und damit sind wir erfolgreich.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Sehr geehrte Damen und Herren, im Nachgang zu der 
Bund-Länder-Konferenz gibt es zu Recht eine Debatte 
darüber, ob wir die Entscheidungsprozesse auf den Prüf-
stand stellen müssen. Ja, ich glaube, die Entscheidungs-
prozesse müssen sich verändern. Ich bin auch dankbar, 
dass die Ministerpräsidenten gestern und heute zum Teil 
genau das formuliert haben. Bund-Länder-Konferenzen – 
damit wir uns richtig verstehen – waren und sind ein 
notwendiges Instrument, gerade am Anfang der Pande-
mie, um einen breiten Konsens zu schaffen, einen Kon-
sens zwischen den Ländern und auch den regierenden 
Parteien. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Pandemie, 
die deutlich länger dauert, als wir alle das erwartet haben, 
zu bekämpfen, dann brauchen wir eine Einbindung der 
Parlamente bei diesen Entscheidungen, dann brauchen 
wir eine Einbindung des Deutschen Bundestages bei die-
sen Entscheidungen. Die Bund-Länder-Konferenz ist ein 
notwendiges Mittel, aber sie darf kein Notparlament wer-
den, meine Damen und Herren. Der Deutsche Bundestag 
ist das Parlament.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP und der LINKEN – Jan Korte 
[DIE LINKE]: Ja, guten Morgen!)

Deswegen meine dringende Bitte: Wir brauchen bei den 
Entscheidungen, die in Zukunft anstehen werden, um 
diese Pandemie zu bekämpfen, einen neuen Stil, auch in 
der Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag. Dann 
kann wieder Akzeptanz entstehen, die dazu führt, dass 
wir diese Pandemie gemeinsam erfolgreich bekämpfen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Andrej Hunko, Die Linke, erhält jetzt das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Andrej Hunko (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Bun-

deskanzlerin! Ich finde, diese Debatte zeigt ein wenig das 
Problem, das wir hier gegenwärtig haben: Wir führen bei 
einer Debatte zum Europäischen Rat weitestgehend eine 
nationale Coronadiskussion. Das ist so eigentlich nicht 
angemessen. Wir brauchen endlich eine angemessene 
Einbindung dieses Parlaments bei der Diskussion zu 
Corona und nicht ersatzweise bei der Debatte zum Euro-
päischen Rat.

(Beifall bei der LINKEN)
Frau Bundeskanzlerin, ich fürchte, Sie werden bei die-

sem Gipfel den gleichen Fehler machen wie im Okto-
ber 2015, was das Verhältnis zu Erdogan angeht. Jetzt 
ist eine Positivagenda mit der Türkei vorgesehen. Auch 
2015 stand Erdogan mit dem Rücken zur Wand, wie jetzt. 
Damals sind Sie nach Istanbul gefahren, haben auch eine 
Positivagenda vorgelegt, und Erdogan konnte sich gerade 
noch mal über die Wahlen am 1. November retten. Ich 
finde, angesichts der Zeichen der letzten Tage und 
Wochen, der Verbotsdrohung gegenüber der zweitgröß-
ten Oppositionspartei, der HDP, der weiteren Nichtum-

setzung der Urteile zu Demirtas und Kavala, des nächt-
lichen Ausstiegs aus der Istanbul-Konvention, der 
Waffen, der Drohungen auch im türkisch besetzten Teil 
Zyperns, wo deutsche Leopard-Panzer sind, darf es keine 
Positivagenda geben, darf es kein Upgrade geben, keine 
zusätzlichen finanziellen Hilfen. Stattdessen muss end-
lich das umgesetzt werden, was die meisten europäischen 
Länder, die meisten EU-Länder mittlerweile auch wollen, 
nämlich ein Verbot des Waffenexports an Erdogan. Also: 
keine Positivagenda!

(Beifall bei der LINKEN)

Zur Istanbul-Konvention. Dazu ist viel Richtiges ge-
sagt worden. Es ist eine großartige Konvention. Und es ist 
unerträglich, dass per nächtlichem Dekret daraus ausge-
treten wird. Aber auch die EU sollte diese Konvention 
endlich ratifizieren, und Deutschland sollte den Vorbehalt 
zu Artikel 59 – da geht es um den unsicheren Aufenthalts-
status von von Gewalt bedrohten Frauen – zurückneh-
men. Keine Positivagenda für die Türkei, Frau Merkel, 
beim anstehenden Gipfel!

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Jetzt erhält das Wort die Kollegin Dr. Franziska 

Brantner, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Franziska Brantner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bun-
deskanzlerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Vor fast 
genau einem Jahr haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, hier 
vor dem Bundestag folgenden Satz gesagt:

Wir haben in dieser Krise auch die Aufgabe, zu 
zeigen, wer wir als Europa sein wollen.

Ein Jahr später fehlt es immer noch an Impfstoff, an 
Tests, und viele unverheiratete Paare können sich wieder 
oder immer noch nicht sehen. Sie hatten als deutsche 
Ratspräsidentschaft sechs Monate Zeit, um Impfstoff 
und Teststrategien zu koordinieren, um ihre Produktions-
kapazitäten zu stärken. Das haben Sie versäumt. Und die 
Bundesregierung hat beim Impfstoff für die Produktion 
auf den Markt gesetzt. Sie hat geglaubt, dass der Markt 
schon liefert, wenn der Preis hoch genug ist und die Ver-
träge stimmen. Welch gravierender Fehler!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dabei zeigen die USA, wie es geht, mit einer Impfstoff-
wirtschaft: Wir müssen jeden einzelnen Schritt in den 
Lieferketten koordinieren, finanziell stärken und, wo 
nötig, eben auch regulieren. Wer das immer noch mit 
Planwirtschaft verunglimpft, der hat den Schuss nicht 
gehört.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Jan 
Korte [DIE LINKE]: Das stimmt!)
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Wir müssen deswegen auch beim Thema Impfstoffex-
porte ganz klar sein: Der Globale Süden braucht dringend 
Impfstoff. Hier müssen wir solidarisch sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Aber genauso klar muss sein: Wer selbst Impfstoff produ-
ziert, bereits eine hohe Impfquote hat und sich trotzdem 
weigert, Impfstoff zu teilen, der muss mit einem europä-
ischen Exportstopp rechnen.

(Alexander Dobrindt [CDU/CSU]: Wer ist 
denn das? Um wen geht es denn da?)

Ich erwarte, dass Sie, Frau Merkel, wenn Boris Johnson 
jetzt der Europäischen Union droht, sich vor die Europä-
ische Kommission stellen und klarstellen: Diese Unge-
rechtigkeit akzeptiert die Europäische Union nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Erlauben Sie mir eine Bemerkung zur Türkei. Frau 

Merkel, Sie haben gesagt, der Umgang mit der HDP, 
das Parteiverbotsverfahren sei bedauerlich. Das ist nicht 
bedauerlich; das ist einfach mit aller Härte zu kritisieren. 
Das ist fatal!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Und wenn Herr Maas davon spricht, dass der Austritt aus 
der Istanbul-Konvention ein falsches Signal sei, dann 
kann ich nur sagen: Er hat nichts verstanden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Frauenrechte sind der Gradmesser für Demokratie. Und 
daran muss man die Türkei messen. Von daher: Ein Zei-
chen der Modernisierung der Zollunion ist zu diesem 
Zeitpunkt der absolut falsche Schritt!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Frau Bundeskanzlerin, wir brauchen ein Europa, das 
handelt, nicht hadert. Sie haben vorhin selber gesagt: 
Nehmen wir es in die Hand. – Sie haben diese Verant-
wortung jetzt beim Europäischen Gipfel. Übernehmen 
Sie diese Verantwortung, und machen Sie was draus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Katja Leikert, 

CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Katja Leikert (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wie wäre die Pandemie ohne die Europäische 
Union verlaufen, ohne die große Solidarität, wie wir sie in 
keinem anderen Teil der Welt gesehen haben? Sicherlich 
schlechter für unsere Bevölkerung. Es hätte sicherlich 
mehr schreckliche Bilder wie aus Bergamo gegeben, 
mehr Todesfälle und mehr wirtschaftlichen Schaden. 
Unsere Europäische Union kann in der Krise echte, greif-
bare Erfolge aufweisen.

Vielleicht machen wir uns diese Erfolge auch ab und zu 
einfach mal bewusst: Mit EU-Mitteln in Höhe von 1 Mil-
liarde Euro haben wir die Erforschung von Impfstoffen 
und Medikamenten europäisch vorangetrieben. Nie gab 
es schneller einen Impfstoff. Auch das ist ein Ergebnis 
unseres Zusammenhalts als Europäer. Es ist doch völlig 
illusorisch, zu glauben, wir hätten uns mit 26 anderen 
Staaten zusammenraufen können, um so viel Geld in 
die Impfstoffforschung zu geben. Dank dieser gemeinsa-
men Investition stehen eben nicht alle Impffabriken in 
China oder den USA. Wir produzieren in Europa aktuell 
an elf Standorten Impfstoffe. Insgesamt könnte an über 
26 Standorten in Europa produziert werden, und genau da 
wollen wir hin – da muss Europa besser werden –: mehr 
Impfstoffproduktion in Europa für Europa.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das heißt nicht, dass wir jetzt eine „Europe first“-Stra-
tegie wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen; denn einen 
hochspezialisierten Impfstoff wie den von BioNTech 
kann man eben nicht alleine herstellen. Der in Mainz 
entwickelte Impfstoff hat 280 hochspezialisierte Inhalts-
stoffe aus 83 Ländern. Das geht nur europäisch, und das 
geht übrigens auch nur international.

Übrigens funktioniert auch die ganze Pandemiebe-
kämpfung nur global. Es hilft überhaupt niemandem, 
wenn wir nur die westliche Welt immunisieren. Dann 
marschieren die Mutanten schneller auf, als wir impfen 
können. Die Europäische Union handelt auch hier klug 
und solidarisch, wenn Impfstoffe im Rahmen der Covax- 
Initiative der WHO in ärmere Länder exportiert werden; 
Frau Göring-Eckardt sieht das an dieser Stelle genauso. 
Und lassen Sie uns bitte auch hier über die Parteigrenzen 
hinweg zusammenbleiben. Vielleicht gelingt es uns, auch 
diese Strategie der Europäischen Union, die für globale 
Verantwortung steht, irgendwann einmal als weitsichtige 
Strategie zu würdigen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Europäische 
Union hat nicht alles richtig gemacht. Niemand hat in der 
Pandemie alles richtig gemacht. Und es ist gut, wenn 
Fehler eingestanden und Kurse korrigiert werden. Aber 
wir dürfen hier, zwölf Monate nach Ausbruch der Pande-
mie, die Fakten nicht aus den Augen verlieren. Manche 
wiederholen in Dauerschleife, die Bestellungen seien 
schlecht gelaufen oder die Strategie sei unklar, oder spre-
chen, wie Frau Mohamed Ali von der Linken vorhin, von 
„Realsatire“ oder „katastrophal“. Davon sind wir weit 
entfernt.

Der Impfstoff wurde gemeinsam optioniert. Insgesamt 
2,6 Milliarden Impfdosen sind ausreichend bestellt für 
alle Europäerinnen und Europäer von Hanau bis Porto, 
von Wilna bis Palermo. Die Strategie wurde auch klar 
kommuniziert: Bis zum Sommer sollen 70 Prozent der 
Bevölkerung geimpft sein. – Wir sehen ja bei uns, wie 
es vorangeht: Aktuell impfen wir in Deutschland alle 
0,4 Sekunden. Jeder Zehnte hat bereits eine Impfung. 
Und ja, natürlich muss das schneller gehen.

(Jan Korte [DIE LINKE]: 90 Prozent nicht!)
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Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider gibt es auch 
Tiefschläge. Es ist völlig inakzeptabel, dass, wie wir 
erfahren haben, AstraZeneca 29 Millionen Impfdosen in 
der Nähe von Rom lagert – wohl für den Export nach 
Großbritannien – und gleichzeitig nur ein Drittel der 
zugesagten Menge an die Europäische Union liefert.

Wir von der CDU/CSU-Fraktion sind die Letzten, die 
Handelsbeschränkungen für gute, grandiose Lösungen 
halten; auch wir haben in Volkswirtschaftslehre aufge-
passt. Aber hier ist es richtig – da hat die Kommission 
unsere volle Unterstützung –, wenn sie den Export dieser 
Impfdosen untersagt, bis diese Sache aufgeklärt ist. Im 
Zweifel hilft dann nur ein Exportverbot. Auch das muss 
die Europäische Union lernen: Mehr gemeinsame Stärke 
zeigen zur Durchsetzung der eigenen Interessen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch 
noch auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu sprechen 
kommen, weil ich ihn für zentral halte. Auf sich allein 
gestellt, wären in Europa längst mehrere Staaten bank-
rottgegangen. Weite Teile der deutschen Wirtschaft 
wären dabei in Mitleidenschaft gezogen worden. Statt-
dessen waren wir in der Lage, gemeinsam zu agieren, 
nicht nur über das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE, 
das viel dazu beigetragen hat, über 25 Millionen Men-
schen in Europa neue Hoffnung und Sicherheit zu geben. 
Es ist ein Erfolgsmodell made in Europe.

Der Corona-Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden 
Euro ist ein ganz klares Verdienst der Bundeskanzlerin. 
Er zeigt schon jetzt, dass die Finanzmärkte damit stabili-
siert werden konnten. Herr Glaser, auch das ist vielleicht 
eine Einsicht für Sie – Sie sind jetzt gar nicht mehr da, 
sehe ich –: Der Euro ist nach wie vor die zweitwichtigste 
Währung der Welt. – Das war eine geschlossene Antwort 
auf die Covid-Krise. Wir von der CDU/CSU werden 
größten Wert darauf legen, dass dieses Geld wie vorge-
sehen in die Zukunft investiert wird – von Digitalisierung 
bis Klimaschutz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das ist klar: 
Europa muss lernen und braucht Reformen. – Was Ralph 
Brinkhaus vor ein paar Wochen für Deutschland gefor-
dert hat, nämlich eine Kraftanstrengung, um unser Staats-
wesen auf die Zukunft auszurichten, das gilt auch für 
Europa. Das betrifft die Stabilisierung der Euro-Zone 
genauso wie den digitalen Binnenmarkt und auch eine 
globale Handelspolitik. Genau deshalb ist es gut, dass 
die EU-Zukunftskonferenz am 9. Mai startet.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Leikert, Sie können selbstverständlich wei-

tersprechen, tun das aber auf Kosten Ihrer Kollegen.

Dr. Katja Leikert (CDU/CSU):
Ich komme zum Ende. – Genau das muss unser Ziel 

sein: dass die nächste Krise auf ein wehrhafteres, agileres 
Europa treffen wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Kollegin Baradari für die SPD-Frak-

tion.

(Beifall bei der SPD)

Nezahat Baradari (SPD):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Nach einem Jahr bestimmt die Coronapandemie weiter-
hin das Leben der Menschen auf der ganzen Welt. Die EU 
ist davon leider nicht ausgenommen. Laut WHO sind 
Stand heute über 936 000 Menschen in der Europäischen 
Union an Corona gestorben. Nach wie vor gehen wir 
einen sehr langen und sehr steinigen Weg, bis wir unser 
normales Leben wieder einigermaßen zurückhaben kön-
nen. Gleichfalls dürfen wir den Kopf nicht in den Sand 
stecken und müssen positiv – ja, positiv! – in die Zukunft 
blicken; denn es wird auch ganz sicher eine Zeit nach 
Corona geben.

Wir müssen in der EU endlich ein erkennbares Zeichen 
des Aufbruchs setzen; denn es ist unsere Aufgabe, aus 
dieser Pandemie die richtigen Lehren für die Europäische 
Gemeinschaft zu ziehen und entsprechend konsequent zu 
handeln. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen 
muss sich gegenüber den Impfstoffherstellern noch 
erkennbarer und nachhaltig durchsetzen, damit die zuge-
sagten Lieferungen auch wirklich ankommen. Ebenso 
darf es in einer Pandemie an einer so entscheidenden 
Stelle keine falsche Sparsamkeit geben. Um es ganz deut-
lich zu sagen: Dies ist völlig fehl am Platz und hat, wie 
wir sehen, verheerende Folgen.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte an dieser Stelle auch konstatieren, dass das 
EU4Health-Programm mit einer Mittelausstattung von 
9,4 Milliarden Euro einfach zu kurz gegriffen ist. Das 
wird uns noch ordentlich auf die Füße fallen. Wo zeitnah 
zusätzliche Impfstoffdosen nachbestellt werden können, 
muss dies auch erfolgen, transparent und offen kommuni-
ziert.

Gerade bei der Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit, aber auch gegenüber dem direkt gewählten Europä-
ischen Parlament hat es vonseiten der Kommissionsche-
fin in den vergangenen Monaten an etlichen Stellen 
erheblich gemangelt. Dies hat zu einem Klima des Miss-
trauens geführt. Den Kolleginnen und Kollegen im Euro-
päischen Parlament wurden monatelang entscheidende 
Informationen vorenthalten. Das ist inakzeptabel!

(Beifall bei der SPD)

Genau diese Art der mangelnden Kommunikation zer-
stört das so dringend benötigte Vertrauen in der Bevölke-
rung und schwächt die demokratischen Institutionen. 
Daher darf sich das in dieser Art, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, nicht wiederholen.

Wir sehen jeden Tag, welche dramatischen Folgen die 
Pandemie für uns alle hat. Daher ist es richtig, neue 
europäische Instrumente der Zusammenarbeit im Ge-
sundheitsbereich entschieden voranzubringen.
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Erstens. Die Krisenvorsorge und die Krisenprävention 
in der EU muss verbessert werden. Dafür sind eine Stär-
kung und ein Ausbau des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und Kontrolle von Krankheit, ECDC, sowie 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur, EMA, notwen-
dig.

Zweitens. Es muss einen verbesserten Zugang zu Ge-
sundheitsdaten und den Austausch von Informationen im 
europäischen Gesundheitsdatenraum geben. So können 
Folgeprobleme gemeinsam koordiniert gelöst werden, 
damit es keine Lkw-Schlangen an den Grenzen gibt und 
damit Berufspendler in den Grenzregionen nicht aufge-
halten werden.

Drittens. Die Arzneimittelversorgung in der EU muss 
sichergestellt werden. Daher brauchen wir Herstellungss-
tandorte von Wirkstoffen für kritische Arzneimittel in der 
Europäischen Union selbst.

Viertens. Die EU muss eine führende und gestaltende 
Position bei der Stärkung der WHO einnehmen sowie 
eine Vorreiterrolle in der globalen Gesundheit besetzen.

(Beifall bei der SPD)

Ja, die Europäische Union muss widerstandsfähiger 
und reaktionsfähiger werden, um auf zukünftige grenz-
überschreitende Gesundheitsgefahren zielgerichteter rea-
gieren zu können. Dies gilt nämlich nicht nur für Viren, 
sondern auch für antimikrobielle Resistenzen oder 
Bedrohungen chemischen Ursprungs. Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dies ist auch eine absolut berechtigte 
Erwartung der Menschen in der EU; denn es geht um 
ihre Gesundheit. Da müssen wir nun politisch liefern.

Mit der neuen EU-Behörde für Notfallvorsorge und 
-reaktionen im Gesundheitswesen, HERA – quasi be-
nannt nach der griechischen Geburtsgöttin –, soll unter 
anderem die Entwicklung neuer Arzneimittel auf der 
Grundlage der strategischen Früherkennung auch für 
Kinder und Jugendliche vorangebracht werden. Dies 
begrüße ich sehr. Ebenso hat sie die Aufgabe, die Bereit-
stellung von Medikamenten und medizinischen Geräten 
zu sichern sowie die Produktionskapazität von Impfstof-
fen zu überwachen.

EU-weit sind erst 54 Millionen Impfdosen gegen 
Covid-19 verabreicht worden. Aufgrund des Mangels 
werden nun selbst Exportverbote diskutiert, weil Export-
kontrollmechanismen in dem Maße nicht genügend wirk-
sam sind bzw. eingesetzt werden. Dies unterstreicht die 
Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen und 
globalen Handelns in der Pandemie. Impfstoffe müssen 
allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden. 
Sie dürfen nicht als Luxusgut angesehen werden.

(Beifall bei der SPD)

Daher ist die Frage berechtigt, ob die Produktion und 
der Verkauf von Impfstoffen ausschließlich der Privat-
wirtschaft überlassen werden sollte;

(Zuruf von der FDP: Wie langsam soll es denn 
gehen?)

denn gerade den Kampf gegen die Pandemie gewinnen 
wir in einer globalisierten Welt nicht national. Frau Bun-
deskanzlerin, bitte setzen Sie sich daher im Rat mit voller 
Kraft – wie ein Tanker – dafür ein,

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und SPD – Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Keine gute Idee! – Dr. Angela 
Merkel, Bundeskanzlerin: Besser als ein Pan-
zer! – Gegenruf der Abg. Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, das knallt 
dann!)

dass die richtigen europäischen Lehren aus der Pandemie 
gezogen werden – und mit vielen Schnellbooten, bitte 
auch –; denn es ist genau jetzt die Zeit für eine vertiefte 
EU-Gesundheitsunion, die die Bürgerinnen und Bürger 
Europas effektiv schützt und neues Vertrauen in die Poli-
tik schafft.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Professor Dr. Heribert Hirte hat für die CDU/CSU- 

Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Frau Bundeskanzlerin! Wir haben viel darüber ge-
hört, was beim Europäischen Rat besprochen werden 
soll. Ein Punkt wurde bisher aber kaum angesprochen, 
die Digitalisierung. Das ist ein gutes Zeichen, weil das 
in gewisser Weise die Rückkehr zur Normalität bedeutet. 
Deshalb möchte ich einige der Punkte, die beim Europä-
ischen Rat besprochen werden und besprochen werden 
sollten, ansprechen:

Es soll um die Datenökonomie gehen. Datenökonomie 
beinhaltet die Frage: Wer hat eigentlich das Eigentum an 
den Daten, die wir alle jeden Tag – auch hier – produzie-
ren? Wir haben auf europäischer Ebene – gerade war vom 
Tanker Europa die Rede – die Datenschutz-Grund-
verordnung produziert, die durchaus auch Kritik ausge-
löst hat. Sie ist im Ansatz durchaus richtig, aber wir 
sehen, dass sie einen Punkt nicht wirklich löst. Der 
betrifft die Frage: Wie können wir mit den aggregierten 
Daten umgehen? Da wir viel über das Impfen gesprochen 
haben, will ich in diesem Zusammenhang sagen: Wir 
haben gehört, dass es in Israel schneller ging. Warum 
ging es da schneller? Weil dort aggregierte Gesundheits-
daten zur Verfügung standen. Wir müssen hier die Balan-
ce neu ausrichten: Wir müssen an diese Daten herankom-
men, sie müssen auf der einen Seite genutzt werden 
können, und auf der anderen Seite müssen die Persönlich-
keitsrechte gewahrt werden. – Das ist ein ganz wichtiger 
Schritt nach vorne.

Wir sehen, dass viele Unternehmen von und mit Daten 
leben, dass manche auch Daten missbrauchen. Wir müs-
sen dafür sorgen, dass diese Unternehmen diesen Wert 
nutzen können, dass Daten als Wirtschaftsgüter in die 
Bilanz gesetzt werden können. Auch dies ist ein Punkt, 
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der auf europäischer Ebene adressiert werden muss; denn 
wenn das nicht von dort kommt, kann es bei uns nicht 
realisiert werden. Das ist ein wichtiger Schritt, um die 
Realität des Lebens der Daten zu reflektieren.

Ein zweiter großer Bereich ist die künstliche Intelli-
genz. Ohne künstliche Intelligenz läuft nichts mehr. 
Aber wir sehen auch, dass die Menschen sich Sorgen 
machen, wenn sie von automatisierten Systemen sozu-
sagen überwacht werden, wenn sie mit denen kooperieren 
müssen. Deshalb haben wir im Unterausschuss Europa-
recht über die Fragen, die sich hier stellen, schon mehr-
fach gesprochen. Eine der zentralen Fragen, die sich hier 
stellt, ist die Haftungsfrage: Zu viel Haftung führt dazu, 
dass die Intelligenz nicht entwickelt wird; zu wenig Haf-
tung führt dazu, dass das Vertrauen nicht da ist. Hier die 
Balance zu finden, ist einer der Punkte, die beim anste-
henden Europäischen Rat adressiert werden müssen.

Das alles hängt mit dem zusammen, was Sie eingangs 
gesagt haben, mit der digitalen Souveränität, die wir 
anstreben müssen. Der Tanker, so will ich es sagen, 
braucht einen Kopf, und der Kopf muss bei uns in Europa 
sein. Es kostet Geld, dieses Ziel zu erreichen; das ist die 
andere Seite der Medaille. Nicht jeder Punkt, nicht jeder 
Schritt muss in Europa verwirklicht werden. Wir müssen 
schauen, welche Punkte möglicherweise in Kooperation 
mit anderen Ländern verwirklicht werden können, wel-
che ausgelagert und hinzugekauft werden können. Aber 
eines ist ganz wichtig: Die Zeit drängt; denn wenn wir 
hier nicht agieren, dann agieren andere, und die agieren 
sonst schneller.

Damit bin ich sozusagen bei einer Nebenbaustelle, die 
beim Europäischen Rat auch angesprochen werden wird, 
nämlich bei der Kapitalmarktunion. Das ist ein Thema, 
das durch die Pandemie ein bisschen in Vergessenheit 
geraten ist. Wir führen in Deutschland eine Diskussion 
über EDIS, das Einlagensicherungssystem. Es ist richtig, 
dass wir dieses Einlagensicherungssystem nur weiterent-
wickeln wollen – damit ist möglicherweise eine Risiko-
teilung in Grenzen möglich –, nachdem wir zuerst die 
Risiken reduziert haben. Dabei bleiben wir auch. Aber 
wir sehen auf der anderen Seite auch, dass die Risiken 
gestiegen sind, dass die Schulden gestiegen sind; durch 
die Pandemie war dieser Anstieg unvermeidbar. Deshalb 
brauchen wir auch auf europäischer Ebene Antworten, 
wie wir mit diesen gestiegenen Schulden umgehen.

Der wichtigste Punkt ist: Wir brauchen Instrumente zur 
Bildung von Eigenkapital. Die Menschen müssen in die 
neuen Projekte investieren, die nach der Krise entstehen, 
damit der neue Mut auch aufgegriffen werden kann. Wir 
müssen kleinen und mittelständischen Unternehmen stär-
ker unter die Arme greifen. Wir haben vor wenigen 
Wochen hier die europäische Restrukturierungsrichtlinie 
umgesetzt. Das war eine Schönwetterrichtlinie, die für 
die Restrukturierung großer Unternehmen vorgesehen 
war. Wir haben gemerkt: Für die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen fehlt da einiges. Da müssen wir 
nachbessern; das haben wir in der Deutsch-Französischen 
Parlamentarischen Versammlung auch gesagt. Da ist viel 
zu tun. Es gibt viele Möglichkeiten jenseits des Schulden-
machens, das manche als die einzige Lösung ansehen.

Ein letzter Punkt. Die Europäische Kommission hat in 
den letzten Tagen gegenüber China ganz deutlich gesagt: 
Wie dort mit den Uiguren umgegangen wird, das geht 
nicht. Sie hat Sanktionen verhängt. Das ist ein ganz wich-
tiges außenpolitisches Signal. Ich würde mir wünschen, 
wenn vom Europäischen Rat dasselbe Signal ausginge.

Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU – Jan Korte [DIE 

LINKE]: Jetzt das Highlight!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat nun der Kollege 

Philipp Amthor das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Philipp Amthor (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Frau Bundeskanzlerin! Zum Ende dieser Debatte kann 
man feststellen: Ja, sie war insgesamt weniger geprägt, 
gerade im ersten Teil, von der notwendigen Vorausschau 
auf den bevorstehenden EU-Gipfel, sondern natürlich 
etwas mehr von einer Nachlese der Ministerpräsidenten-
konferenz. Ich glaube, wir können heute feststellen, das 
war auch richtig so; denn der Unmut über die Ergebnisse 
der Ministerpräsidentenkonferenz von Montag im Parla-
ment, im Land war groß. Viele, auch ich, haben das natür-
lich auch in ihren Wahlkreisen gespürt. Deshalb war es 
aber umso richtiger – das möchte ich zum Schluss dieser 
Debatte auch noch einmal ausdrücklich anerkennen –, 
dass die Bundeskanzlerin einen Fehler erkannt, ihn ein-
gestanden und abgestellt hat, dass wir heute darüber so 
offen debattiert haben. Das verdient unseren Respekt, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Bevor wir zum Abschluss den Blick noch einmal auf 

die Ministerpräsidentenkonferenz werfen, möchte auch 
ich auf den bevorstehenden EU-Gipfel eingehen. Die 
Regierungserklärung heute dient natürlich nicht dazu – 
auch wenn mancher Kollege sie so genutzt hat –, eine 
Generalabrechnung mit der Coronapolitik vorzunehmen, 
sondern sie dient vor allem dazu, dass wir unserer Ver-
antwortung und unserer parlamentarischen Kontrolle in 
EU-Angelegenheiten nachkommen können. Dafür ist 
natürlich entscheidend, dass große wegweisende Ent-
scheidungen für die Europäische Union beim Gipfel 
anstehen.

Eines möchte ich ausdrücklich zum Abschluss der De-
batte noch einmal zurückweisen: Wenn jetzt aus Reihen 
der AfD mit Blick auf das Programm „Next Generation 
EU“ die Rede von einer Schuldenunion ist, dann zeigt das 
nur, dass Sie vor parlamentarischer Verantwortung kapi-
tulieren; denn wir haben hier im Parlament dafür gesorgt, 
dass genau das nicht eintreten wird, und für Zukunfts-
fähigkeit gesorgt, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Es geht beim EU-Gipfel natürlich um die Bewältigung 

der Pandemielage in Europa und auch um das Zurückge-
winnen von verlorengegangenem Vertrauen. Wir haben – 
das wurde heute vielfach diskutiert – natürlich auch Kri-
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tik geübt an der Impfstoffbeschaffung auf der EU-Ebene. 
Aber umso mehr ist jetzt doch die Zeit der Verantwor-
tung, es geht darum, das zu kompensieren. Dafür gibt es 
Chancen, zum Beispiel, indem wir den knappen Impf-
stoff, den wir jetzt haben, mit Exportbeschränkungen 
belegen, sodass er in der Europäischen Union verbleibt. 
Oder wir nutzen die Chance, mit Präsident Biden darüber 
zu reden, wie mit den USA eine Lösung gefunden werden 
kann. Auch das ist eine konkrete Erwartung an den EU- 
Gipfel, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es wird natürlich auch darum gehen, dass wir über den 
digitalen EU-Impfpass diskutieren. Denn klar ist für uns, 
dass die Öffnung des Gewerbes, dass die Öffnung der 
Hotellerie, dass Reisen, die wir alle in Zukunft wieder 
erleben wollen, nicht nur aufgrund regionaler Insellösun-
gen möglich sein sollen, sondern möglichst unionsweites 
im Rahmen eines Mehr-Ebenen-Systems. Dafür brau-
chen wir gemeinsame Lösungen und einen fairen 
Umgang miteinander in der EU, aber auch in unserem 
Land, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Das Stichwort „fairer Umgang“ leitet über zu einigen 
abschließenden Überlegungen, auch mit Blick auf die 
Debatte der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Bundes-
kanzlerin hat sich dazu geäußert und hat, was ich schon 
anerkannt habe, Verantwortung für eine Entscheidung 
übernommen, die eben nicht nur ihre Entscheidung war, 
sondern die ein einstimmiger Beschluss war und die par-
teiübergreifend getroffen wurde. Armin Laschet, Markus 
Söder und andere mehr haben richtigerweise darauf hin-
gewiesen, aber – das ärgert mich – nicht jeder hatte die 
Größe dazu, sondern manche sind im Wahlkampfmodus 
verhaftet geblieben. Herr Mützenich, Sie beziehe ich aus-
drücklich nicht mit ein. Malu Dreyer aber meinte noch 
gestern verkünden zu müssen, die Kanzlerin sei selbst 
schuld, und auch Manuela Schwesig ist wieder Groß-
meisterin im Schwarzer-Peter-Spiel.

Ich sage Ihnen, eines geht nicht: Immer am Verhand-
lungstisch zu sitzen und dann darüber zu reden, dass die 
EU und der Bund schuld seien, aber man selbst trägt 
keine Verantwortung. Das kann doch nicht richtig sein, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Pandemie ist kein alleiniges Problem des Bundes, 
sie ist kein alleiniges Problem von CDU/CSU, und nicht 
wir, nicht andere Parteien, sondern das Virus ist der Geg-
ner. Auch das muss eine klare Aussage dieser Debatte 
heute sein.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Die Menschen erwarten jetzt Perspektiven. Sie erwar-
ten jetzt – darauf hat Ralph Brinkhaus hingewiesen – 
einen funktionierenden Staat. Sie wollen Kreativität und 
Mut. Genau das werden wir hier im Parlament gemein-
sam mit der Exekutive auf den Weg bringen. Allen Ver-
handlern beim EU-Gipfel und für die Abstimmungen in 
der Bund-Länder-Ebene wünsche ich alles Gute. Wir ha-
ben das Vertrauen, dass wir dieser Pandemie nicht mit 
Angst, sondern mit Lösungen begegnen.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Da stehen Sie aber 
alleine da!)

Auch das ist ein Signal der heutigen Debatte.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 11 a bis 11 c sowie 
die Zusatzpunkte 7 und 8 auf:

11 a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Katja Suding, Matthias Seestern-Pauly, Peter 
Heidt, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP

Hilfeplan für die physische und psychische 
Gesundheit unserer Kinder und Jugend-
lichen

Drucksache 19/27810
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Peter Heidt, Katja Suding, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Chancen-Aufholprogramm – Lernrück-
stände erheben, Corona-Nachteile für 
Kinder und Jugendliche verhindern

Drucksache 19/27808
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung (f) 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Haushaltsausschuss

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Margit Stumpp, Kai Gehring, Dr. Anna 
Christmann, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wege aus der Bildungskrise – Zukunfts-
perspektiven für unsere Kinder sichern

Drucksache 19/27826
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung

ZP 7 Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Martin Reichardt, 
Mariana Iris Harder-Kühnel, Thomas Ehrhorn, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Für eine Kindheit ohne Abstand und Maske – 
Das Kindeswohl bei allen Corona-Maßnah-
men prüfen

Drucksachen 19/23129, 19/27893
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ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate 
Walter-Rosenheimer, Dr. Anna Christmann, Kai 
Gehring, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Jugend in der Krise – Perspektiven für junge 
Menschen in Zeiten der COVID-19-Pandemie

Drucksache 19/27825
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten 
beschlossen.

Ich bitte, zügig die Plätze einzunehmen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin 
Katja Suding für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Katja Suding (FDP):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Fast jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter psychi-
schen Auffälligkeiten, so die medizinische COPSY-Stu-
die des Universitätsklinikums meiner Heimatstadt Ham-
burg – jedes dritte Kind! Andere Studien kommen zu 
ähnlich dramatischen Ergebnissen.

Unsere Kinder leiden unter Angststörungen, depressi-
ven Symptomen wie Schlaf- und Essstörungen, unter 
Kopf- und Bauchschmerzen. Die Gründe dafür sind 
offenkundig: Seit einem Jahr sind Kitas und Schulen ge-
schlossen oder laufen im Notbetrieb, sind Kontakte zu 
Freunden stark eingeschränkt, fallen Freizeitaktivitäten 
fast komplett weg. Es darf uns nicht kaltlassen, wie sehr 
unsere Kinder unter diesem Lockdown leiden. Ihre Nöte 
müssen endlich in den Fokus!

(Beifall bei der FDP)

Ganz besonders leiden diejenigen Kinder, denen es 
auch vorher schon nicht gut ging oder die besondere 
Herausforderungen zu meistern haben. Da ist der hoch-
intelligente autistische Junge aus der sechsten Klasse, der 
vor Corona gut im Unterricht zurechtkam, der aber durch 
das Wegbrechen sämtlicher Strukturen seines Alltags 
vollkommen aus der Bahn geworfen wurde und bei dem 
offen ist, ob er je zurückfindet. Da ist auch das kleine 
Mädchen, das von ihrem Vater schon in der Vergangen-
heit oft geschlagen wurde, und jetzt in der Krise noch 
mehr. Sie ist alleine in ihrer Verzweiflung und findet 
keine Hilfe, weil ihre Schule geschlossen ist und Ange-
bote der Jugendhilfe nicht mehr stattfinden. Diese beiden 
stehen exemplarisch für Tausende anderer Kinder, und 
jedes ihrer Schicksale muss uns aufrütteln.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Margit 
Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Für sie ist Corona die Hölle, und zwar nicht das Virus 
selbst. Sie leiden unter den katastrophalen Folgen des 
Krisenmanagements dieser Bundesregierung, und das 
muss endlich ein Ende haben!

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Jan Korte 
[DIE LINKE] und Margit Stumpp [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Stattdessen ist der Bundesregierung und den Minister-
präsidenten am Montag wieder nichts anderes eingefal-
len, als den Lockdown zu verlängern und bei der Krisen-
bewältigung weiter vor sich hin zu dilettieren.

Ja, ich sage das so hart und so deutlich; denn seit 
Wochen und Monaten geht bei den Tests, beim Impfen, 
bei Luftfilteranlagen, bei digitaler Kontaktnachverfol-
gung einfach nichts voran. Und weil die Regierung hier 
so kläglich versagt, sollen die Menschen weiterhin auf 
ihre Grund- und Freiheitsrechte verzichten, und unsere 
Kinder bezahlen das mit ihrer psychischen und physi-
schen Gesundheit. Das geht so nicht weiter!

(Beifall bei der FDP)

Ohne die Reden gehört zu haben, die hier gleich von 
den Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen 
vorgetragen werden, habe ich aus den Debatten der ver-
gangenen Monate doch schon eine Ahnung, was wir hier 
gleich hören werden, und deshalb reagiere ich jetzt schon 
mal.

Ja, mir ist klar, dass die Regierung nicht für das Virus 
selbst verantwortlich ist. Aber sie ist sehr wohl für die 
Bekämpfung der Pandemie verantwortlich, und da ist die 
Bilanz nach einem Jahr einfach verheerend. Glauben Sie 
mir, es macht mir überhaupt keinen Spaß, Ihnen heute 
Ihre Fehler ankreiden zu müssen.

(Norbert Müller [Potsdam] [DIE LINKE]: 
Aber richtig ist es trotzdem!)

Ich würde Sie viel, viel lieber für ein kluges Krisenma-
nagement loben; denn dann würde es unseren Kindern 
heute sehr viel besser gehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb sage ich Ihnen: Machen Sie heute bloß nicht 
den billigen Versuch, sich hier herauszuwinden, die Lage 
schönzureden oder sogar einen Angriff auf diejenigen zu 
starten, die die Versäumnisse benennen. Die Analyse die-
ser desolaten Lage ist glasklar. Wer einwendet, dass der 
Bund gar nicht zuständig ist, dem sage ich: Der Bund hat, 
übrigens mit freundlicher Unterstützung der Ministerprä-
sidenten, diese Situation mit dem Dauer-Lockdown über-
haupt erst zu verantworten. Er kann sich also hier nicht 
einfach aus der Verantwortung stehlen. Also lassen Sie 
diesen untauglichen Versuch!

(Beifall bei der FDP)

Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich jetzt mit unseren 
Vorschlägen und den Gründen, die wir benennen – auch 
die Grünen haben ein paar Vorschläge vorgelegt –, aus-
einandersetzen und dass Sie sie nicht reflexartig abtun, 
nur weil sie von der Opposition stammen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Wenn Sie mit unseren Vorschlägen nicht einverstanden 
sind, dann machen Sie doch einfach andere. Ich erwarte 
aber eine ernsthafte Debatte darüber, was jetzt geschehen 
muss, damit die Kinder nicht weiter zu den Verlierern 
dieser Pandemie gehören.

(Beifall bei der FDP)

Für uns ist das zentrale Ziel klar: Wir müssen erneute 
flächendeckende Kita- und Schulschließungen verhin-
dern. Tun wir das nicht, dann rollt ein Tsunami an Proble-
men auf uns zu, den auch kein noch so hoher Deich auf-
halten kann. Wir fordern in unserem Antrag neun 
konkrete Maßnahmen. Dazu zählt ein Krisengipfel zur 
gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendlichen 
als Initialzündung für handfeste Maßnahmen, zum Bei-
spiel pandemiesichere Freizeitangebote, Therapieplätze, 
die ausgebaut werden müssen, und Kindersozialarbeit, 
die wir stärken müssen.

Ich freue mich auf die Debatte. Lassen Sie sie uns 
ernsthaft führen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat die Abgeordnete Bettina Wiesmann für 

die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Bettina Margarethe Wiesmann (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Von dem Redebeitrag der wesentlichen antragstellenden 
Fraktion hätte ich mir schon ein wenig mehr an Begrün-
dung für die vorgebrachten Vorschläge erwartet. Ich kann 
Ihnen versichern, wir setzen uns mit allen Vorschlägen 
auseinander, und wir haben auch eine Menge eigener 
Vorschläge, mit denen wir uns ständig befassen, und die 
wir auch umsetzen.

Die Pandemie prägt unsere Gegenwart, aber Corona 
darf nicht zum Ende unserer Zukunft werden; darin sind 
wir uns einig. Deshalb ist es sehr gut, dass heute zur 
besten Zeit hier auch Kinder und Jugendlich im Fokus 
der Debatte stehen.

Liebe Kollegen der Opposition – der FDP und der 
anderen –, Sie werfen in Ihren Anträgen wirklich wichti-
ge Fragen auf, nämlich physische und psychische 
Gesundheit, Chancenaufholprogramm, Bildungskrise 
etc.; denn es geht um die Entwicklungs- und Bildungs-
chancen unserer Kinder und mittelbar um den Lebens- 
und Arbeitsalltag von gut 7,5 Millionen Familien – das 
sind 25 Millionen Menschen, ein Drittel unserer Bevöl-
kerung. Es geht um unsere Zukunft, denn die Kinder sind 
unsere Zukunft.

Meine Damen und Herren, die Zahlen des RKI zeigen 
aber auch, dass die Pandemie jetzt auch die Jugend 
erfasst. In der vergangenen Woche haben sich über 
18 000 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren infiziert, 
dagegen nur 16 000 Menschen, die älter als 60 Jahre alt 
sind. Mit anderen Worten: Die Älteren sind jetzt ver-
gleichsweise sicher, die Jugend zunehmend nicht. Bei 
Kindern unter zehn Jahren liegt der Inzidenzwert von 

112 bereits über dem der zweiten Welle. Wir können sie 
nicht impfen; denn es gibt noch kein zugelassenes Vak-
zin – auch wenn wir uns hier auf den Kopf stellen.

Zugleich – das wissen wir alle – führt das reduzierte 
Leben zu Hause mit Distanzunterricht und fast ohne echte 
Sozialkontakte und Freizeitbeschäftigung nachweislich 
zu psychischen und auch physischen Beeinträchtigungen. 
Gestern wurde die JuCo-Studie der Unis in Hildesheim 
und Frankfurt veröffentlicht, die den Ernst der Lage, den 
wir Familien- und Bildungspolitiker hier schon länger 
sehen, bestätigt. Kinder und Jugendliche müssen mit Kin-
dern und Jugendlichen zusammenkommen. Der wichtigs-
te Ort dafür ist die Schule. Deshalb hat das Offenhalten 
von Schulen und auch Kitas Priorität, und auch ich plä-
diere hier heute dafür, endlich den benötigten Kraftakt 
anzugehen, nicht nur zu sagen: „Man müsste mal“ oder: 
„Modellversuch“, sondern nach den Osterferien alle Jahr-
gänge testbasiert in die Schule zu lassen und dem Virus 
die Stirn zu bieten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wie geht das? Jeden Morgen – jeden Morgen! – wird 
jeder Schüler vor Ort unter Aufsicht von Pädagogen mit 
einem Selbsttest getestet. Bei negativem Testergebnis: 
normaler Schulunterricht unter Einhaltung von Abstand, 
Händewaschen, Maskenpflicht, Luftreinigung. Bei posi-
tivem Testergebnis: Ab zum PCR-Test und nach Hause in 
Quarantäne bis zum Ergebnis. Ähnlich bei Kitas: Hier 
wird mehr Mithilfe der Eltern zu Hause erforderlich 
sein. So wird einige Wochen verfahren. Und wenn es 
dann kaum hohe Inzidenzen gibt – es gibt ja eine interes-
sante Studie dazu; in Österreich wurde das ja auch aus-
gewertet; da gab es gar nicht so hohe Inzidenzen –, dann 
kann man die Engmaschigkeit der Tests reduzieren. Es 
darf aber eben nicht umgekehrt sein – erst mal ein, dann 
vielleicht zwei Tests pro Woche –; nein, Schulen und 
Kitas müssen sofort gesichert werden wie Hogwarts vor 
den Todessern. Und da wir keine Schutzzauber haben, tun 
wir es mit dem, was wir haben, nämlich mit Selbsttests.

Das kostet pro Woche etwas über 40 Millionen Tests. 
Wenn man die Kitas dazunimmt, sind es 60 Millionen 
Tests. Die Länder haben mit Unterstützung des Bundes, 
der seine Aufgabe nämlich wahrnimmt an dieser Stelle, 
170 Millionen Tests geordert. Da kann man noch etwas 
drauflegen. Das Angebot wird hier fast stündlich von der 
Bundesregierung wiederholt. Unterstützung wird ange-
boten; man muss sie nur wahrnehmen. Das ist tatsächlich 
eine Aufgabe, die die Länder jetzt erfüllen müssen.

Tägliche Tests erhellen das Dunkelfeld „Schule und 
Kita“ und entlasten Lehrkräfte, Kinder, Eltern und 
Arbeitgeber. Das ist die erste und die wichtigste Perspek-
tive für Kinder und Jugendliche und natürlich für die 
Familien. Schule läuft wieder weitgehend normal bis 
hin auch zu Sport, musischen, künstlerischen und sonsti-
gen Aktivitäten, die eben außerhalb in dieser Lage noch 
nicht wieder möglich sind. Das ist ein echter Weg und 
eine tolle Chance.

Aber wie geht es weiter, wenn schulisches Leben und 
der Alltag sich Schritt für Schritt normalisieren? Hier 
muss die Parole lauten: „Durchstarten helfen“; das ist 
der zweite Teil meiner Ausführungen. Dabei gilt: See-
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lische Stärke ist die Grundlage für alles. Wenn wir die 
Kinder erst wieder in Schule und Kita haben, dann kön-
nen wir auch Lerndefizite bewältigen. Das sagen uns 
auch Schulleiter, mit denen wir sprechen.

Was ist jetzt die Vorstellung der Union für das Durch-
startprogramm?

Erstens. Schulen auf, Unterricht auf Normalmaß und 
den gelernten Nutzen aus dem digitalen Unterricht bitte 
schön integrieren.

Zweitens. Mit Kindern und Jugendlichen sprechen, um 
ihre Erfahrungen und Prioritäten dem Durchstart zugrun-
de zu legen. Ein Kinder- und Jugendgipfel im Kanzler-
amt, den wir hier schon im letzten Jahr vorgeschlagen 
haben, wäre das Forum der Wahl.

Drittens. Mit Familienhilfe, Kinder- und Jugendhilfe 
passende Begegnungs- und Hilfeformate für die verän-
derten und noch nicht gleich vollständig normalisierten 
Lebensbedingungen der Kinder entwickeln.

Viertens. Langfristige Beteiligungsformate für Kinder 
und Jugendliche etablieren, zum Beispiel Jugendparla-
mente – das fördert diese Bundesregierung schon – und 
Hackathons; auch das findet schon statt. Denn das Kin-
deswohl ist ein primär heranzuziehendes Kriterium für 
Kinder und Jugendliche betreffende Entscheidungen, 
und dafür braucht es immer ihre Beteiligung.

Fünftens. Die erlernten Fähigkeiten unter der Pande-
mie sind auch Chancen. Sie müssen für künftiges Lernen, 
für künftiges Arbeiten herangezogen werden. Deshalb 
müssen wir dies auswerten, und wir müssen Kinder und 
Jugendliche auch dabei einbeziehen. Sie sind die Anwen-
dungsprofis; sie werden gebraucht.

Sechstens. Natürlich auch Lernstandserhebungen 
durchführen und eine zielgenaue, schulische Nachsorge-
strategie entwickeln, von Ferienakademien – die gab es 
schon letztes Jahr; man kann daraus sicher lernen, wie es 
noch besser geht – über Patenschaftsmodelle bis zu sys-
tematischer Nachhilfe auch unter Heranziehung privater 
Anbieter.

Siebtens. Außerschulische Bildung – das ist uns als 
Union immer ganz besonders wichtig; hoffentlich nicht 
nur uns –, zum Beispiel Sport- und Kulturangebote inten-
sivieren. Da besteht nun wirklich Nachholbedarf. Da ist 
einfach vieles versäumt worden, weil es nicht stattfinden 
konnte. Man muss ausloten, was man davon nachholen 
kann. „So viel wie möglich“ muss die Devise sein, zum 
Beispiel beim internationalen Jugendaustausch, zum Bei-
spiel auch bei regionalen Freizeitveranstaltungen kleine-
rer Anbieter.

Achtens. Freiwilligendienste stärken; das kommt auch 
in einem der Anträge vor. Ja, die vielen Initiativen und 
Hilfsangebote haben das Ehrenamt und vor allem die 
spontane Hilfe stark anwachsen lassen. Das ist ein guter 
Effekt der Pandemie. Hier sollten sowohl Programme 
gestärkt als auch längerfristige Einsatzmöglichkeiten für 
Freiwillige geschaffen werden, natürlich auch, weil sich 
die Jugendlichen besonders dafür interessieren. Die 
Anmeldezahlen sind so hoch wie nie. Das wäre eine 
Anerkennung, aber zugleich Hilfe für uns alle.

Neuntens. Psychosoziale Hilfe überdenken. Haben wir 
die Sorgen und Nöte von Jugendlichen richtig erkannt? 
Wie kann Einzelnen so geholfen werden, dass auch sie 
seelisch gestärkt aus der Pandemie herauskommen? Ich 
will nur mal die Initiative „krisenchat.de“ nennen, mit der 
wir uns intensiv beschäftigen, weil sie ein bisher nicht 
vorhandenes, unkonventionelles, sehr niedrigschwelliges 
Hilfsangebot tatsächlich unterbreitet.

Entscheidend ist – letzter Gedanke –: Nicht die Bun-
desregierung hat hier die Allein- oder Hauptverantwor-
tung – das kann ich Ihnen nicht ersparen, auch wenn sie 
das jetzt nicht hören wollten –, sondern es hat jeder an 
seinem Platz Verantwortung: Jugend- und Kultusminis-
ter, Landräte, kommunale Verantwortliche und noch viele 
mehr. Was aber fehlt bisher – und das beklage ich –, ist 
die Priorität. Schauen wir nach vorne, sehen wir: Wir 
können es uns nicht leisten, Kinder und Jugendliche als 
Nebensache zu betrachten. Sie sind uns anvertraut, und 
sie sind Garanten unserer Zukunft. Das gilt übrigens 
unverzüglich. Wenn es ihnen gut geht, geht es uns im 
Wesentlichen gut.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Wiesmann, Sie sprechen auf Kosten Ihrer 

Kolleginnen und Kollegen weiter.

Bettina Margarethe Wiesmann (CDU/CSU):
Verantwortungsbewusst handeln heißt: Jeder an seinen 

Platz. Jeder muss Verantwortung übernehmen.
Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Martin Reichardt für die 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Martin Reichardt (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Am Anfang meiner Rede möchte ich mich 
bei den Menschen in Deutschland bedanken, die seit 
Monaten friedlich auf der Straße sind, um für unsere 
Grundrechte zu demonstrieren, für Bürgerrechte, die 
unserer Regierung in dieser Zeit eher als störend vorkom-
men. All diese Menschen haben sich um unser Grund-
gesetz verdient gemacht.

(Beifall bei der AfD – Timon Gremmels [SPD]: 
So friedlich war das aber nicht!)

Es sind Menschen, die um ihre Existenz bangen, Väter, 
Mütter, Großeltern, die sich um die Gesundheit und die 
Zukunft ihrer Kinder sorgen.

Wir werden in dieser Zeit von Verordnungen regiert, 
die die Ministerpräsidentenkonferenz beschließt, die 
anders als die Bundesregierung, Bundestag und Bundes-
rat keine Erwähnung in unserer Verfassung findet. Eine 
Konferenz, die nicht im Grundgesetz steht, schränkt die 
verbrieften Grundrechte der Bürger in Deutschland 
immer weiter und immer wieder ein.
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(Timon Gremmels [SPD]: Nichts ist einge-
schränkt!)

Die Freiheit in Deutschland, sie wird in immer dick-
eren Scheiben eingeschränkt. Ich rufe alle hier im Parla-
ment auf: Lassen Sie die Freiheit in Deutschland nicht 
immer weiter beschneiden! Geben Sie den Menschen 
und insbesondere den Kindern ihre Würde und ihre 
Eigenverantwortung zurück!

(Beifall bei der AfD)
Denn bald wird der Tag kommen, wo Volksvertreter 
gefragt werden: Warum haben Sie mitgemacht? Warum 
haben Sie nichts getan? Warum haben Sie geschwiegen? 
Und wahrscheinlich wird es dann wieder keiner gewesen 
sein wollen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)
An erster Stelle haben das Recht, diese Frage zu stel-

len, unsere Kinder, und für unsere Kleinsten und 
Schutzbedürftigsten spreche ich hier. Distanzlernen, 
Homeschooling, Schutzwochen – das sind Synonyme 
dafür, dass unsere Kinder nicht angemessen beschult wer-
den. Oxford-Studien zeigen, dass Kinder der Sekundar-
stufe I online wenig lernen. Kinder, die vor dem Lock-
down schon benachteiligt waren, leiden besonders unter 
dieser Situation. Die Lehrer mussten mit den Lerninhal-
ten quasi auf den Stand zu Anfang des Lockdowns 
zurückgehen. Das dürfen wir in Deutschland nicht zulas-
sen.

(Beifall bei der AfD)
Die hier vorliegenden Anträge der FDP und der Grü-

nen enthalten gute Vorschläge. Dennoch muss man 
sagen: Sie doktern an den Symptomen herum, anstatt 
die tatsächliche Ursache zu bekämpfen und dann wirklich 
konsequent zu sein. Die Konsequenz heißt: Risikogrup-
pen schützen, Schulen unverzüglich öffnen! In diesem 
Punkt hat die Regierung auf allen Ebenen versagt.

(Beifall bei der AfD)
Die AfD aber will die Ursache bekämpfen. Wir möch-

ten Kindern ihre Kindheit, ihr Lachen, ihre Normalität 
zurückgeben; denn Normalität ist der beste Schutz für 
Kinder. Alle Parteien haben im Ausschuss unseren An-
trag abgelehnt, in dem wir unter anderem fordern, bei 
allen Coronamaßnahmen die Auswirkungen auf das Kin-
deswohl zu prüfen, Kinder bis zum vollendeten zwölften 
Lebensjahr vollständig von der Maskenpflicht zu 
befreien und eine differenzierte Nutzen-Schaden-Analy-
se in Bezug auf die Mund-Nasen-Schutz-Verordnung mit 
Schwerpunkt Kinder und Jugendliche aufzustellen –

(Beifall bei der AfD)
alles Forderungen, die auch von Kinderärzten, Verbänden 
und Eltern schon lange eingebracht werden. Kinder sind 
keine Treiber der Pandemie. Wer das verneint, hat die 
vielen internationalen Studien nicht gelesen und benutzt 
unsere Kinder für Machtspiele und Panikrhetorik.

Studien zeigen: Erwachsene stecken häufig Kinder an, 
aber eben nicht umgekehrt. Kinder sind nicht die primäre 
Gefahr in dieser sogenannten Pandemie. In Schweden, 
das keine Maskenpflicht und keinen Lockdown hat, liegt 
die Inzidenz bei Kindern bei 2. Schweden hatte 15 schwer 

erkrankte Kinder. Das entspricht einem Auftreten schwe-
rer Erkrankungen bei Schulkindern von 1 : 130 000, mei-
ne Damen und Herren. Wenn wir uns dann anhören, dass 
die vermeintlich um 152 Prozent gefährlicheren Mutatio-
nen eintreten, dann bliebe, wenn dies stimmt, immer noch 
ein Verhältnis von 1 : 51 000, also etwa 38 bis 40 schwer 
erkrankte Kinder. Meine Damen und Herren, ja, diese 
Erkrankungen sind schlimm; aber wir müssen die Ver-
hältnismäßigkeit wahren.

(Beifall bei der AfD)

Was unsere Regierung davon abhält, bei dieser Fakten-
lage die Kinder von der Maskenpflicht zu befreien, ent-
zieht sich meiner Kenntnis.

Wir haben Zahlen für Deutschland, die Eltern, Kinder, 
ganz Deutschland beruhigen könnten und die die Unver-
hältnismäßigkeit der Maßnahmen aufzeigen. Im Ver-
gleich zu Erwachsenen erkranken Kinder weniger an 
Covid-19. Laut RKI machten bisher nur 1,8 Prozent der 
festgestellten Coronainfektionen Kinder unter zehn Jah-
ren aus. Von 15 Millionen in Deutschland lebenden Kin-
dern mussten bislang aufgrund von SARS-CoV-2 245 
stationär aufgenommen werden. Das sind Zahlen. Wir 
wissen alle – und das wurde hier von der Rednerin der 
FDP richtig gesagt –, wie sehr unsere Kinder unter diesen 
Maßnahmen leiden: überfüllte Psychiatrien, ein exponen-
tielles Wachstum bei Depressionen, körperliche Leiden. 
Hier im Parlament werden leider nur Krokodilstränen 
vergossen. Nehmen wir aber wider besseres Wissen hier 
all diese unverhältnismäßigen Maßnahmen hin? Wir von 
der AfD tun das nicht.

(Beifall bei der AfD)

Ich frage mich, ob Kindern, Eltern und Großeltern 
noch von einigen hier in die Augen gesehen werden 
kann. Dieser Regierung sage ich jedenfalls: Schämen 
Sie sich!

(Beifall bei der AfD)

Es ist Zeit, dass wir Parlamentarier anfangen, das Wohl 
von Kindern endlich ganz oben auf die Agenda zu setzen; 
denn sonst machen wir uns mitschuldig. Die Kanzlerin 
hat mit der Rücknahme ihrer sogenannten Osterruhe 
bewiesen, dass es sich eben nicht um einen Killervirus 
handelt, sondern dass es sich um eine Krankheit handelt, 
wobei man die Maßnahmen zu deren Bekämpfung offen-
sichtlich aussetzen und zurücknehmen kann, weil man 
Probleme bei der Lohnfortzahlung sieht, meine Damen 
und Herren – bei der Lohnfortzahlung! Wenn es um 
Leben und Tod geht, dann kann eine Kanzlerin bei der 
Rücknahme von Maßnahmen sich nicht auf die Lohn-
fortzahlung berufen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Wir wissen nicht erst seit gestern, dass diese Regierung 
nicht den Menschen in Deutschland dient; sie dient den 
Lobbyisten und den korrupten Unionspolitikern. Frau 
Merkel, wenn Sie jetzt da wären, dann würde ich Ihnen 
Folgendes raten: Beenden Sie die kinderfeindlichste 
Regierungsperiode der deutschen Nachkriegsgeschichte! 
Treten Sie endlich zurück!

Vielen Dank.
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(Beifall bei der AfD – Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sind Sie denn 
verantwortlich, wenn Sie keine Maske tragen? – 
Gegenruf des Abg. Martin Reichardt [AfD]: 
Ich trage doch eine Maske! – Gegenruf der 
Abg. Kordula Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Unverantwortlich!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Ulrike Bahr 

das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Ulrike Bahr (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und 

Kolleginnen! Es ist gut, dass wir hier und heute eine 
Debatte darüber führen, wie Kinder und Jugendliche 
durch die Pandemiemaßnahmen belastet werden und wel-
che Unterstützung sie jetzt brauchen. Das ist lange Zeit 
viel zu kurz gekommen und wurde immer wieder von 
Familien gefordert. Ja, es stimmt: Die Bewältigung der 
Pandemie verlangt den Jüngsten viel ab. Auch heute, 
nach einem Jahr Pandemie, haben wir immer noch keine 
klaren Konzepte, wie wir mit Corona Schulen offen hal-
ten und Jugendarbeit verlässlich ermöglichen können. 
Das ist kein Ruhmesblatt und schwer vermittelbar.

Zur Wahrheit gehört auch, dass wir inzwischen Studien 
haben, die sich detailliert mit den Belastungen von Kin-
dern und Jugendlichen auseinandersetzen. Wichtig 
scheint mir dabei, auch die ermutigenden Erkenntnisse 
daraus zu transportieren. Denn sowohl die COPSY-Stu-
die als auch weitere Experten wie zum Beispiel der Inten-
sivpädagoge Professor Menno Baumann halten fest: Die 
Pandemie erzeugt zwar beträchtliche psychische Belas-
tungen; Störungen oder Krankheiten entwickeln sich aber 
nur dort, wo die Disposition dazu schon vorhanden ist. 
Kontaktbeschränkungen oder fehlende Sportangebote 
machen gesunde Kinder traurig, aber nicht seelisch 
krank. Sehr vieles können wir mit Bordmitteln abfangen, 
mit regelmäßigen, gerne digitalen oder auch telefo-
nischen Kontaktangeboten der Schulen und Kitas und 
mit einem strukturierten Alltag zu Hause. Das muss 
dann aber funktionieren.

(Beifall bei der SPD)

Ich sage das nicht, um Probleme zu bagatellisieren. 
Kinder und Jugendliche, die schon vorher psychische 
Probleme hatten, die aus einem sozial schwierigen 
Umfeld kommen, die zu Hause wenig Struktur und Rück-
halt haben, sind sehr gefährdet und brauchen unbedingt 
Hilfe. Ich möchte nur keine Panik unter Eltern schüren, 
weil mir zum Teil schon die Sorge gespiegelt wird, die 
Generation Corona sei verloren. Nein, bislang erweist sie 
sich in großen Teilen als sehr resilient und vielleicht sogar 
als besonders kreativ. Statt auf weitere Sondergipfel 
kommt es mir darauf an, jetzt schnell die Regelsysteme 
zu stärken. Da sind wir auf einem guten Weg. In den 
Verhandlungen zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
befinden wir uns auf der Zielgeraden und sind gemein-
sam mit unserem Koalitionspartner dabei, einen guten 
Entwurf noch besser zu machen.

Das KJSG mit unseren Ergänzungen greift viele Punk-
te auf, die Sie in Ihren Anträgen ansprechen: einen hilfe-
orientierten Kinderschutz mit guter Kommunikation zwi-
schen allen Akteuren, einen Rechtsanspruch auf 
bedarfsgerechte und niedrigschwellige Hilfen in Notsi-
tuationen, wenn Eltern zum Beispiel wegen einer psychi-
schen oder sonstigen Erkrankung ihre Kinder zeitweise 
nicht selbst betreuen können, sehr stark erweiterte Betei-
ligungs- und Beschwerderechte, damit Kinder und Ju-
gendliche selbst eine Stimme haben und gehört werden, 
eine Stärkung von Selbstvertretungsorganisationen, die 
auch im Rahmen der Jugendhilfeplanung einbezogen 
und gehört werden müssen, die Verankerung von Schul-
sozialarbeit im SGB VIII oder eine gesetzliche Vorgabe 
für eine zeitgemäße digitale Ausstattung von Jugendäm-
tern.

(Beifall bei der SPD)
Diese Verbesserungen brauchen wir nicht nur zu Zei-

ten der Pandemie oder zur Aufarbeitung ihrer Folgen, 
sondern auch darüber hinaus. Das braucht aber auch 
finanzielle Mittel. Ich plädiere sehr dafür, dass in unse-
rem föderalen System jetzt auch jede Ebene ihre Verant-
wortung annimmt und wahrnimmt, anstatt immer mit 
dem Finger aufeinander zu zeigen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dafür hat nämlich niemand Verständnis, und am aller-
wenigsten die Kinder und Jugendlichen, die jetzt Unter-
stützung brauchen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Die Linke hat nun der Kollege Norbert 

Müller das Wort.
(Beifall bei der LINKEN)

Norbert Müller (Potsdam) (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! Wir diskutieren heute ein weiteres Mal zur Kernzeit 
die Lage von Kindern und Jugendlichen in dieser seit 
einem Jahr währenden Pandemie. Ich hätte angesichts 
der Dramatik der Situation eigentlich erwartet, dass auf 
der Regierungsbank der Bundesminister Spahn, die 
Kanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramtes, die Bun-
desbildungsministerin Karliczek – vielleicht kennt der 
eine oder andere sie und hat sie mal gesehen –

(Dr. Silke Launert [CDU/CSU]: Da ist sie 
doch!)

– oh, Frau Karliczek sitzt da; das nehme ich zurück –,
(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Jetzt 

ist eine Entschuldigung fällig!)
die Bundesjugendministerin Giffey oder Herr Scheuer – 
der soll ja neuerdings für die Teststrategie an Schulen und 
Kitas mit zuständig sein – sitzen. Die weitgehend gäh-
nende Leere auf der Regierungsbank zeigt aber ein deutli-
ches Desinteresse der Bundesregierung an der Situation 
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von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie, und das 
zeigt die komplette Dramatik und auch die Probleme in 
dieser Situation.

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: 
Schwätzer!)

Meine Damen und Herren, ich bin Vater von drei Söh-
nen: ein zehnjähriges Schulkind, ein sechsjähriges Kita-
kind, das die Hälfte seines bewussten Erlebens in der 
Phase der Pandemie verbracht hat, und ein Zwerg, der 
mitten in der Pandemie geboren wurde. Meine drei Söhne 
haben erlebt, wie Schulen und Kitas geschlossen wurden, 
geöffnet und wieder geschlossen wurden, wie sie in Qua-
rantäne mussten, weil Kinder, die sie teilweise nicht mal 
kannten, positiv auf Covid-19 getestet wurden. Sie haben 
seit einem Jahr keinen Normalzustand, selbst wenn sie 
mal in die Schule oder Kita gehen können. Kinderge-
burtstage sind ausgefallen, Freunde und Familie konnten 
nicht oder nur sehr eingeschränkt gesehen werden, Ver-
einssport findet seit einem Jahr nicht statt, Familienurlau-
be sind auch ausgefallen, monatelanges Homeschooling 
hat Schule in der Schule ersetzt.

Das geht allen 14 Millionen Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland so; das geht ja nicht nur unseren Kindern 
so. Und vielen von ihnen geht es nicht so gut wie meinen 
eigenen Kindern: Sie haben Existenzängste, sind ökono-
misch nicht so gut abgesichert und leben möglicherweise 
auch nicht in so guten Wohnverhältnissen. Sie sitzen auf 
50 oder 60 Quadratmetern in Zweiraumwohnungen. In 
meinem Wahlkreis in Potsdam ist das die Realität für 
Familien mit zwei oder drei Kindern: in kleinen Wohnun-
gen zu leben und diese Pandemie noch ganz anders zu 
erleben.

Wenn wir uns dann angucken, welche Priorität diese 
Situation für Bund und Länder hat, dann muss ich sagen: 
keine besonders große. Werfen wir doch einen Blick in 
den Beschluss von Bundeskanzlerin und Regierungs-
chefs, der hier in den letzten Tagen viel diskutiert wurde. 
Schauen Sie sich nicht nur die Passagen zur sogenannten 
Osterruhe an; machen Sie sich vielmehr die Mühe, auf 
diesen sieben Seiten mal nach Äußerungen zu Familien 
mit Kindern zu suchen. Sie erzielen genau einen Treffer, 
nämlich wenn es darum geht, dass bei den Kontaktbe-
schränkungen zu Ostern Kinder unter 14 Jahre bei der 
Zählung der Hausstände ausgenommen sind; das ist die 
einzige Erwähnung. Ansonsten geht es noch um Schulen 
und Kitas und darum, dass perspektivisch, so sie irgend-
wann vorhanden sein sollten, dort zwei Tests in der 
Woche stattfinden sollen.

Wir reden seit einem Dreivierteljahr über Schnelltests; 
sie sind seit einem halben Jahr auf dem Markt. Es ist, 
ehrlich gesagt, überhaupt nicht hinzunehmen, dass es 
seit einem Dreivierteljahr bei den Treffen der Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten – ich meine alle – 
mit der Kanzlerin alle vier Wochen nicht um Kinder und 
Jugendliche geht. Es geht maximal darum, ob Abschluss-
klassen noch ihre Noten kriegen und Prüfungen machen 
können und wann die Schnelltests in den Schulen ankom-
men. Ich finde das eine völlig inakzeptable Situation.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Nun ist es ja nicht so, dass es keine Vorschläge der 
Opposition im letzten Jahr gegeben hat; das ist ja auch 
unser Job. Wir haben Vorschläge zur Teststrategie 
gemacht. Wir fordern seit einem Jahr regelmäßige Tes-
tungen in Schulen und Kitas. Das wäre schon längst über-
fällig gewesen. Stattdessen sah der Stufenplan des 
Robert-Koch-Instituts vom Oktober noch vor, dass Kin-
der in Schulen und Kitas, selbst wenn es zu Fällen 
kommt, gar nicht getestet werden sollen; sie gehen in 
Gruppenquarantäne und sollen gar nicht getestet werden, 
um Kapazitäten zu sparen.

Wir, alle Oppositionsfraktionen, haben Luftfilterpro-
gramme in Schulen beantragt. Das haben Sie abgelehnt. 
Wir haben Pandemieräte beantragt, um Kinder in Pande-
mieplänen überhaupt gesondert zu berücksichtigen. Das 
haben Sie abgelehnt. Wir haben Pandemiezuschläge für 
Erzieherinnen und Erzieher beantragt, die arbeiten gehen 
müssen, für Beschäftigte in den Sozial- und Erziehungs-
berufen. Das haben Sie diese Woche erst abgelehnt. Wir 
haben Rettungs- und Investitionsprogramme für Jugend-
bildungsstätten und für die Jugendherbergen beantragt. 
Sie haben ein Miniprogramm aufgelegt; ansonsten haben 
Sie es abgelehnt. Wir haben Rettungsprogramme für die 
offene Kinder- und Jugendarbeit, für die Jugendver-
bandsarbeit, für die Jugendverbände beantragt. Das ha-
ben Sie abgelehnt.

Wir haben einen Kindergipfel beantragt. Nach zehn 
Monaten beantragt das auch die FDP; das begrüße ich 
sehr. Das haben Sie bei uns abgelehnt, das werden Sie 
bei der FDP auch ablehnen; das ist ja schon angekündigt 
worden. Wir haben Pandemiezuschläge auf die Grundsi-
cherung beantragt, weil ärmste Familien am heftigsten 
betroffen sind. Das haben Sie immer und immer und 
immer wieder abgelehnt. Wir haben Vorschläge gemacht 
zur besseren digitalen Ausstattung in Familien, uns als 
Linke sogar darauf eingelassen, weil das der schnellste 
Weg gewesen wäre, über dieses ansonsten unselige Bil-
dungs- und Teilhabepaket wenigstens eine digitale 
Grundsicherung einzuführen. Über die bestehenden Mit-
tel im BuT sollten wenigstens Familien ausreichend aus-
gestattet werden. Auch das haben Sie abgelehnt.

Stattdessen diskutieren Kanzlerin, Bundesregierung 
und Ministerpräsidenten seit Monaten darüber, wie wir 
gewährleisten, dass Klausuren geschrieben werden und 
Abschlussarbeiten stattfinden. Das ist die einzige Priori-
tät im ganzen Feld, die Sie hingekriegt haben. Und ehr-
lich gesagt, das Grundrecht auf Bildung auf ein Recht auf 
Noten zu verstümmeln, ist, finde ich, kaum auszuhalten 
und völlig inakzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Zum Antrag der AfD-Fraktion. Masken sind Ihr Lieb-
lingsthema. Mein sechsjähriger Sohn, der in Potsdam in 
eine Kita geht – damit gilt für ihn Maskenpflicht –, hat ein 
geringeres Problem damit, eine Maske zu tragen als Sie.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der Abg. Bettina Margarethe Wiesmann 
[CDU/CSU])
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Im Gegenteil, manchmal muss man ihm nachmittags 
sagen: Du kannst die Maske übrigens auch zu Hause 
wieder absetzen. – Er hat auch Spaß daran, mit uns zu-
sammen Masken auszusuchen. Das schädigt ihn null 
Komma null. Es stört ihn überhaupt nicht.

(Martin Reichardt [AfD]: Es geht um Freiwil-
ligkeit!)

– Wissen Sie, es ist auch egal, ob es freiwillig ist oder 
nicht freiwillig ist. – Er ist froh, dass er wieder in die Kita 
gehen kann;

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

das konnte er im letzten Jahr monatelang gar nicht, das 
konnte er zu Beginn dieses Jahres monatelang gar nicht. 
Mein zehnjähriger Sohn ist froh, dass er in die Schule 
gehen darf. Ihn stört überhaupt nicht, ob er die Maske 
auf dem Schulhof oder in der Pause tragen muss oder 
nicht. Das ist doch nicht das zentrale Thema.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU, der SPD, der FDP und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das zentrale Thema ist, wie wir hinkriegen, dass Schulen 
und Kitas öffnen können, und nicht, ob die Kinder dort 
eine Maske tragen müssen, nur weil Ihnen das nicht in 
den Kram passt.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Das hat er gar 
nicht gesagt!)

Ich finde, ehrlich gesagt, was Sie hier vorgelegt haben, 
ist – pardon – intellektueller Schwachsinn. Das Einzige, 
was Sie zur Verbesserung der Situation von Kindern und 
Jugendlichen in der Pandemie beizutragen haben, ist, 
dass Masken das größte Problem sind. Auf die Idee 
muss man erst mal kommen.

(Martin Reichardt [AfD]: Das hat überhaupt 
niemand gesagt!)

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun 

Margit Stumpp das Wort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Frau Ministerin! In keinem industrialisierten 
Land hängt der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus 
ab wie in Deutschland. Das wirkt sich in Zeiten geschlos-
sener Kitas und Schulen noch verheerender aus. Wir ha-
ben die Folgen in der ersten Welle der Pandemie gesehen. 
Jetzt, zu Beginn der dritten Welle, wurden daraus nicht 
nur Bildungsrückstände, sondern Bildungsgräben. In kei-
nem Land wachsen die Bildungsabstände so sehr wie bei 
uns in Deutschland. Dazu kommen die psychischen Fol-
gen der Pandemie.

Wir Grünen haben das früh gesehen und bereits im 
April des letzten Jahres und seitdem regelmäßig Vor-
schläge gemacht, wie wir diesen Entwicklungen entge-
gensteuern können. Es geht vor allem darum, die Schulen 
als sichere Lernumgebung und die Erreichbarkeit der 
Schülerinnen und Schüler im Zweifel auch digital zu 
sichern und Kitas offen zu halten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Denn die wichtigsten Faktoren für Bildungserfolg sind 
Unterricht und die Beziehung zur Lehrkraft. Die ent-
sprechenden Maßnahmen hat Kollege Müller gerade 
schon umfangreich aufgezählt; Sie kennen sie.

Trotz der Dringlichkeit liefen unsere Anträge überwie-
gend ins Leere. Verändert hat sich seit einem Jahr so gut 
wie nichts.

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Stumpp, gestatten Sie eine Frage oder Bemer-

kung der Kollegin Wiesmann?

Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja, bitte.

Bettina Margarethe Wiesmann (CDU/CSU):
Herzlichen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage 

zulassen. – Wenn Sie hier zu der Überzeugung kommen, 
dass es so wichtig ist, den Präsenzunterricht rasch wieder 
zu ermöglichen, würde ich Sie gerne fragen, wie es sein 
kann, dass in der Hessischen Landesregierung, wo darum 
gerungen wurde, ob vor Ostern eine Rückkehr zum Prä-
senzunterricht für die seit vielen Wochen ausgeschlosse-
nen Jahrgänge 7 bis 11 ermöglicht werden kann, Ihre 
Vertreter in der Landesregierung dafür gesorgt haben, 
dass eine inzidenzbasierte Grenze eingezogen wurde, 
die am Ende dafür gesorgt hat, dass die angekündigten 
Schulöffnungen für die Jahrgänge 7 bis 11 nicht erfolgen 
konnten. Ich würde wirklich gerne erfahren, ob Sie dahin-
terstehen oder ob das einfach unterschiedliche Auffas-
sungen sind, die Sie untereinander klären könnten.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Was ist denn mit der Notbremse?)

Margit Stumpp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sie kennen die Möglichkeiten innerhalb einer Koali-

tion. Wo ist Ihr Stufenplan? Er hätte uns ein Stück weit 
weitergeholfen. Man bezieht sich immer noch auf das 
Robert-Koch-Institut. Da müssen Sie sich nicht wundern, 
wenn es innerhalb der Landesregierung Rangeleien gibt 
über den richtigen Weg. Sie haben bis heute in den Kon-
ferenzen keinen Stufenplan vereinbart. Was wundern Sie 
sich? Schauen Sie sich schwarz regierte Bundesländer an.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir sehen, das Gerangel um Zuständigkeiten hält über-

all an, und Ministerin Karliczek hält sich weiter zurück. 
Die Presse kommentiert, die Bildungsministerin schaue 
von der Seitenlinie zu. Den Eindruck teile ich nicht. Ich 
habe vielmehr den Eindruck: Die Bildungsministerin sitzt 
bereits in der Kabine und erwartet sehnlichst den Abpfiff, 
anstatt alles dafür zu tun, das Spiel noch zu drehen. Nur 
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so ist es doch zu erklären, dass sie den Spielverlauf – um 
im Bild zu bleiben – völlig realitätsfern einschätzt. Sie 
nimmt eine „Aufbruchsstimmung“ in den Schulen wahr. 
Man fragt sich: Aufbruch wohin? Ich bin fast täglich in 
Kontakt mit Schulleitungen, mit Lehrkräften, mit Eltern, 
auch mit Schülerinnen und Schülern. Aufbruch? Auf-
bruch spüre ich in Richtung Verzweiflung und in Rich-
tung Resignation,

(Gabriele Katzmarek [SPD]: Besonders in 
Baden-Württemberg!)

weil nichts, aber auch gar nichts von dem, was verspro-
chen wurde, ankommt.

Wo bleiben die Endgeräte für Lehrkräfte, für Admi-
nistratorinnen und Administratoren, ausreichend Mas-
ken, Selbsttests? Auch die Impfungen für unsere Pädago-
ginnen und Pädagogen erfolgen immer noch schleppend. 
Fazit: Die Not ist groß und wird durch Ignoranz noch 
größer. Frau Karliczek, heute sind Sie ja wenigstens 
mal da. Aber dass Sie hier in der Debatte Stellung bezie-
hen – Fehlanzeige!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der 
LINKEN)

Wir legen einen Antrag vor, der nicht nur die Maß-
nahmen zur Sicherstellung von Präsenz- und im Zweifel 
auch Distanzunterricht fordert, sondern den Blick über 
die Zeit der akuten Pandemie hinaus richtet. Wir brau-
chen ein Bündel von mittelfristigen verlässlichen Begleit- 
und Fördermaßnahmen, damit unsere Kinder die Last in 
Form von Bildungsrückständen aus der Pandemie nicht 
ihr ganzes Leben lang mit sich schleppen. Dafür tragen 
alle Verantwortung; denn Bildung ist eine gesamtpoliti-
sche Aufgabe – auch für den Bund.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Norbert Altenkamp für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Norbert Maria Altenkamp (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Ich denke, wir alle wollen – darüber brauchen 
wir uns nicht zu streiten – das Beste für unsere Kinder. 
Als Vater von zwei Kindern weiß ich nur zu gut, vor 
welch großen Herausforderungen durch die Einschrän-
kungen der Coronakrise unsere Kinder und ihre Familien 
stehen. Sie können ihre Freunde nicht mehr in der 
gewohnten Art treffen, nicht feiern, kaum Sport treiben, 
Musik machen oder die Welt durch Reisen erkunden. Sie 
versäumen trotz allen Bemühens im Homeschooling 
Schulstoff und außerdem wertvolle Erfahrungen, die für 
ihre Entwicklung wichtig sind. Viele Jugendliche haben 
auch Angst vor der Zukunft und fühlen sich einsam. Aber 
es gefällt ihnen auch nicht, dass wir ihnen Stempel wie 
„verlorene Generation“ oder „Generation Corona“ auf-
drücken.

Viele Kinder können die Herausforderungen mithilfe 
ihrer Familien, enger Freunde und engagierter Lehrkräfte 
gut bewältigen – auch meine. Manche Kinder können das 
aber leider nicht. Deshalb freue ich mich, dass wir darü-
ber diskutieren, wie man den Kindern und Jugendlichen 
am besten helfen kann, die coronabedingten Herausfor-
derungen zu überwinden.

Ja, wir brauchen ein Nachholprogramm für unsere 
Kinder; das hat auch Bundesministerin Karliczek mehr-
fach betont.

(Beifall des Abg. Dr. Ernst Dieter Rossmann 
[SPD])

Dabei ist es aus meiner Sicht essenziell, dass wir die 
psychischen Probleme und die Probleme durch Lernrück-
stände zusammendenken; denn nur Kinder, die sich 
wohlfühlen, können auch gut lernen. Kinder müssen trotz 
der Pandemie Kinder sein können. Sie brauchen Freiräu-
me, um sich zu entfalten. Es nützt nichts, wenn wir ver-
suchen, wie durch einen Lerntrichter das entgangene 
Wissen so schnell wie möglich reinzustopfen. Genau 
das kommt mir in Ihren Anträgen zu kurz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Zurufe von der LINKEN)

Kinder müssen nicht nur funktionieren, sondern dürfen 
auch die bald wiedergewonnenen Freiräume für sich ganz 
persönlich nutzen.

Umso mehr begrüße ich, dass Bundesministerin 
Karliczek den Ländern angeboten hat, zusätzliche Lern-
angebote in den Ferien mit dem BMBF-Programm „Kul-
tur macht stark“ zu unterstützen. Beim Lernsommer 
Schleswig-Holstein 2020 war diese Kooperation bereits 
erfolgreich. Dabei ging es eben nicht nur um Schulstoff, 
sondern auch um die persönliche und soziale Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen, um Selbstständigkeit 
und digitale Kompetenzen. Der Bund kann nur anbieten, 
die Länder müssen zugreifen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wegen des hohen Unterrichtsausfalls arbeitet Bundes-

ministerin Karliczek gemeinsam mit den Ländern auch 
an einem Aktionsplan zum Aufholen von Lernrückstän-
den. Schwerpunktmäßig will man mit dem Programm 
Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen und 
in den Kernfächern fördern.

Die Herausforderungen sind also bekannt, und sie wer-
den angegangen. Ihre Forderungen an den Bund sind aber 
falsch adressiert. Ihre Anträge sind ein Forderungskata-
log an die Länder. Der Bund unterstützt die Länder immer 
gerne dabei, ihre Aufgaben zu erfüllen, um unseren Kin-
dern optimal zu helfen. Das zeigen nicht nur das geplante 
Nachholprogramm und das Programm „Kultur macht 
stark“, sondern auch der DigitalPakt Schule, das „Haus 
der kleinen Forscher“, die geplante Bildungsplattform 
und vieles mehr.

Viel wichtiger als der ewige Ruf nach Aktionen des 
Bundes ist aus meiner Sicht aber, dass die Länder ihre 
ureigenen Hausaufgaben im Bereich Bildung machen. So 
ist es eindeutig Aufgabe der Länder, den Erfolg des ge-
planten Nachholprogramms zu sichern, indem sie erstens 
die Leistungsrückstände erheben und zweitens ihre 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27472 

Margit Stumpp 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Strukturen vor Ort nutzen, um die Leistungsrückstände 
individuell zu beheben. Auch Patenschaften von Studie-
renden oder pensionierten Lehrern für Schülerinnen und 
Schüler sind dabei denkbar.

Der Förderbedarf ist so unterschiedlich, wie es die 
Schulen und die Schülerinnen und Schüler sind. Auch 
die Strukturen sind in jedem Bundesland unterschiedlich. 
Hier wissen besonders die Schulen, die Landräte und 
Bürgermeister am besten, was erforderlich ist. So hat 
der Landrat in „meinem“ Main-Taunus-Kreis im letzten 
Jahr die Sommerpause für eine Bedarfserhebung genutzt. 
Und ich kann versichern: Jedes Kind in meinem Land-
kreis hat ein digitales Endgerät, das es im Homeschooling 
nutzen kann.

So muss es auch bei dem Nachholprogramm laufen. 
Nur dann können wir erfolgreich sein. Dabei sollten die 
Länder den Verantwortlichen vor Ort auch mehr Spiel-
räume geben, in einem abgesteckten Rahmen eigenver-
antwortlich Entscheidungen zu treffen, gerade auch dann, 
wenn es um den sicheren Präsenzunterricht während der 
Pandemie geht. Wir müssen auch im Bildungsbereich 
flexibler und weniger bürokratisch sein.

Es ist gut, wenn Bund und Länder beim Nachhol-
programm und bei vielen anderen Gelegenheiten gut 
zusammenarbeiten. Aber wir sollten dabei nicht die 
Zuständigkeiten vermischen. Nur dann kann auch das 
Nachholprogramm funktionieren.

Daher freue ich mich auf die weitere Diskussion im 
Ausschuss. Bis dahin wäre es allerdings hilfreich, wenn 
die Antragsteller ihren Kolleginnen und Kollegen in den 
Ländern Beine machen würden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU – Norbert Müller 
[Potsdam] [DIE LINKE]: Als ob nicht ausge-
rechnet die Union in den allermeisten Ländern 
regiert! – Gegenruf des Abg. Norbert Maria 
Altenkamp [CDU/CSU]: Ihr seid auch dabei! 
Thüringen! – Gegenruf des Abg. Norbert 
Müller [Potsdam] [DIE LINKE]: Dann toleriert 
ihr auch noch die Regierung! Wird immer bes-
ser! – Gegenruf des Abg. Norbert Maria 
Altenkamp [CDU/CSU]: Ihr müsst euch nicht 
schämen!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Peter Heidt für die FDP- 

Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Peter Heidt (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Um die Bildungslandschaft in Deutschland 
war es schon vor der Pandemie nicht gut bestellt. Die 
Situation hat sich durch die Pandemie extrem verschärft. 
In Deutschland halbierte sich die tägliche Lernzeit auf 
3,6 Stunden. Lernschwache Schülerinnen und Schüler 
fielen noch weiter zurück. Eine Studie der Universität 
Oxford bestätigt leider: Der durchschnittliche Lernver-
lust entspricht etwa einem Fünftel des Schuljahres! Und 

noch schlimmer – das ist schon gesagt worden –: Die 
Bildungslücke klafft immer weiter auseinander. Für Kin-
der ohne bildungsaffine Eltern war der Verlust an Wissen 
um bis zu 55 Prozent höher.

Anstatt nun alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die 
Schulen offenzuhalten – wir von den Freien Demokraten 
haben ja nun wirklich genügend alternative Vorschläge 
gemacht und Konzepte vorgelegt –, hangelt sich die Bun-
desregierung von Lockdown zu Lockdown. Wenn man 
mit Schulen, mit Lehrern spricht, erfährt man: Einen 
Teil der Kinder haben sie gesehen; die hatten Eltern, die 
sich gekümmert haben, auch um die Ausstattung. Ein 
anderer Teil war weg, ward nicht mehr gesehen. Das 
bedeutet: Wir haben jetzt in ein und derselben Klasse 
ganz große Wissensunterschiede. Man kann die Klassen 
jetzt nicht einfach so weiterunterrichten und so tun, als ob 
nichts geschehen wäre, als ob es Corona nicht gegeben 
hätte. Und: Wir dürfen auch die inklusiven Kinder nicht 
vergessen. In Förderschulen und Schwerpunktschulen hat 
es fast kein Homeschooling gegeben. Hier ist die Situa-
tion besonders schlimm.

Sinnvolle Coronamaßnahmen, sinnvolle Unterrichts-
konzepte fehlen auch noch nach Monaten der Pandemie. 
Die große Gefahr ist, dass benachteiligte Schülerinnen 
und Schüler dauerhaft den Anschluss verlieren – eine 
Folge, die sich ein Land wie Deutschland, dessen Res-
source die Bildung ja nun mal ist, nicht leisten kann. Das 
ifo-Institut hat errechnet: Die negativen Folgen der 
Schulschließungen kosten zukünftige Generationen circa 
3,3 Billionen Euro.

Frau Wiesmann: „Nicht nur reden, auch machen!“, 
sage ich Ihnen. Wenn wir nicht vollends wollen, dass 
unsere Kinder die großen Verlierer der Pandemie werden, 
dann brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Kraftan-
strengung und ein langfristiges Chancenaufholpro-
gramm. Es ist an uns allen, zu verhindern, dass die Coro-
nakrise zu einer dauerhaften Krise wird.

Lieber Norbert, es gibt für mich kein Kompetenzge-
rangel, was nicht zu lösen wäre. Lass es uns gemeinsam 
machen! Natürlich sind die Länder gefragt; keine Frage. 
Aber ich kann es von der Union nicht mehr hören: Da 
sind die Länder zuständig. – Es sind wir alle. Es geht um 
unsere Kinder.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Ernst Dieter Rossmann [SPD])

Ja, es geht nicht nur um Unterrichtsstoff, sondern es 
geht auch um die Entwicklung von Sprache und Persön-
lichkeit. Wir brauchen jetzt dringender denn je ein 
gemeinsames pragmatisches, wissenschaftliches, organi-
satorisches und vorausschauendes Handeln. Es ist ein 
Bildungsmarathon nötig.

Ich appelliere an Sie: Erheben Sie gemeinsam mit den 
Ländern Lernrückstände und Kompetenzverluste verläss-
lich und systematisch. So und nur so können wir in der 
Bildungspolitik in den nächsten Monaten und Jahren 
gezielt gegensteuern. Dann können wir gemeinsam mit 
den Ländern ein konkretes Chancenaufholprogramm ent-
wickeln, das unsere Kinder bestmöglich fördert:
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Mit einem bundesweiten Lern-Buddy-Programm. Da-
mit bekämen die Schulen ein festes Kontingent an Unter-
stützungsstunden, das sie sowohl zur Unterstützung der 
Lehrkräfte im Fern- und Präsenzunterricht, in Kleingrup-
pen oder für eine individuelle Eins-zu-eins-Betreuung 
besonders unterstützungsbedürftiger Schüler und Schüle-
rinnen verwenden können.

Mit einem DigitalPakt 2.0, um jede Schülerin und 
jeden Schüler mit Lern Analytics individueller und besser 
zu unterstützen.

Wir wollen die Einführung einer digitalen Lernmittel-
freiheit; denn digitale Lernmittel sind genauso wichtig 
wie Schulbücher.

Am Schluss kann ich Sie nur bitten: Zeigen Sie, dass 
Sie nicht nur Lockdown können.

Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Sönke Rix für die SPD-Frak-

tion.
(Beifall bei der SPD)

Sönke Rix (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal dazu, dass 
gesagt wird, dass wir jetzt in der Kernzeit diese Debatte 
dank der Oppositionsanträge führen.

(Norbert Müller [Potsdam] [DIE LINKE]: Wie 
immer!)

Gerade gab es doch eine Regierungserklärung der Bun-
deskanzlerin. Dazu hat es eine Generaldebatte gegeben. 
In der Generaldebatte hat unsere Fraktionsvize, Katja 
Mast, die unter anderem für Familien- und Kinderpolitik 
zuständig ist, gesprochen und genau dieses Thema ange-
sprochen, weil es eben auch in eine Generaldebatte ge-
hört.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abg. Norbert 
Müller [Potsdam] [DIE LINKE])

Also tun Sie bitte nicht so, als ob dieses Thema immer nur 
dank der Oppositionsanträge angesprochen wird! Und 
tun Sie bitte auch nicht so, als ob die Regierung in der 
Kinder-, Jugend-, Familien- und Bildungspolitik nicht 
mitmischt, wenn es um Coronafragen geht.

(Beifall der Abg. Bettina Margarethe 
Wiesmann [CDU/CSU] – Zurufe der Abg. 
Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE])

Wir haben ein Investitionsprogramm auf den Weg ge-
bracht, um Kitas zu stärken, unter anderem auch, damit 
dort die Hygienebedingungen angepasst werden können. 
Wir haben dafür richtig viel Geld vom Bund auf den 
Markt gegeben. Tun Sie bitte nicht so, als ob der Bund 
da nichts macht!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir unterstützen die Familien finanziell, unter ande-
rem mit dem Kinderbonus.

(Norbert Müller [Potsdam] [DIE LINKE]: 
Einmalig!)

Also tun Sie nicht so, als ob die Regierung an dieser 
Stelle nichts macht!

Wir haben die Kinderkrankentage ausgeweitet, und wir 
werden sie auch weiter ausweiten, wenn es nötig ist. Also 
tun Sie bitte nicht so, als ob die Regierungskoalition hier 
nichts macht!

(Beifall bei der SPD – Norbert Müller [Pots-
dam] [DIE LINKE]: Die sind jetzt schon auf-
gebraucht!)

Ich möchte auch noch einmal deutlich machen, dass 
sich die Lage im Lauf der Zeit ändert. Wir haben es mitt-
lerweile mit mutierten Varianten zu tun. Da geht es nicht, 
einfach die alten Anträge und alten Konzepte von vor ein 
paar Monaten wieder herauszuholen, sondern wir müssen 
uns auch auf diese Situation neu einstellen.

(Zurufe der Abg. Peter Heidt [FDP] und Margit 
Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die aktuellen Zahlen zeigen leider, dass Kinder und Ju-
gendliche in dieser Pandemie auch von Ansteckung 
betroffen sind. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall intel-
ligente Lösungen für die Schulen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Herr Kollege Heidt, ich bin Ihnen ja sehr dankbar, dass 

wenigstens Sie nicht nur mit dem Finger auf den Bund 
gezeigt haben, sondern sagen: Wir sind alle gemeinsam 
verantwortlich. – Das will auch ich hier einmal unter-
streichen: alle gemeinsam, Bundesregierung und Landes-
regierungen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf des Abg. Norbert 
Müller [Potsdam] [DIE LINKE])

Es hilft aber nicht, wenn die Opposition jetzt umgekehrt 
nur Richtung Bund und nur Richtung Frau Giffey und 
Frau Karliczek guckt, sondern sie muss auch Verantwor-
tung in den Ländern übernehmen. Das tun wir bitte alle 
gemeinsam auf allen unseren Ebenen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Zuruf des Abg. Norbert Müller [Potsdam] 
[DIE LINKE])

Einen Punkt will ich noch ansprechen: Aufholjagd für 
die Kinder und Jugendlichen, die durch die Pandemie 
jetzt zurückfallen. Ich bin sehr dafür, dass wir auch da 
gemeinsame, auch finanzielle Anstrengungen unterneh-
men, um quasi auch dort zu sagen: Wir kommen mit 
Hilfsprogrammen genau diesen Kindern und Jugendli-
chen entgegen. – Ich will aber ganz dringend darum bit-
ten, diese nicht nur für die Schülerinnen und Schüler zu 
unternehmen, sondern auch für die Kitakinder. Ich appel-
liere auch hier gemeinsam an Bund und Länder, da eine 
Kraftanstrengung zu unternehmen, dass sowohl in Kitas 
als auch in Schulen bei Sprache, bei Bildung, bei Unter-
richtsgeschichten auch tatsächlich aufgeholt werden 
kann. Also bitte Aufholjagd nicht nur für Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch für Kitakinder!

Herzlichen Dank.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Jan Korte [DIE LINKE], an 
die Abg. Gabriele Katzmarek [SPD] gewandt: 
Genossin, hast du eine Büroklammer für 
mich?)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Während es hier offensichtlich Nachbarschaftshilfe 

zwischen den Fraktionen gibt, ist das Pult gesäubert. 
Herzlichen Dank dafür.

Das Wort hat die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuhörer und Zuhö-
rerinnen! Jugend in der Krise – so lässt sich das vergan-
gene Jahr leider für die allermeisten jungen Menschen in 
Deutschland zusammenfassen. Wir haben jetzt viel ge-
hört, das ist klar. Aber während die Probleme anderer 
gesellschaftlicher Gruppen schon hinreichend diskutiert 
wurden, blieben die Sorgen und Nöte gerade von Jugend-
lichen, also Kindern über zwölf Jahren, weitgehend unge-
hört. Das haben junge Menschen auch sehr wohl regist-
riert. In der aktuellen JuCo2-Studie haben 65 Prozent der 
Befragten angegeben, dass sie eher nicht oder gar nicht 
den Eindruck haben – 65 Prozent! –, dass die Sorgen 
junger Menschen in der Politik gehört werden. Das, mei-
ne lieben Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur ein 
Alarmzeichen, das ist ein Armutszeugnis für die amtie-
rende Bundesregierung, und es ist auch eine krachende 
Ohrfeige für die Jugendministerin Frau Giffey.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Jens Brandenburg [Rhein- 
Neckar] [FDP])

Am 11. März hat sich die Ministerin in einer digitalen 
Konferenz mit Jugendlichen ausgetauscht. Da sage ich: 
Bravo, dass ein Jahr nach der Pandemie endlich einmal 
mit den Betroffenen gesprochen wurde. – Aber sorry, 
warme Worte und Jugend-Hearings allein helfen nicht 
weiter. Es braucht für diese Jugendlichen endlich eine 
wirksame Initiative der Bundesregierung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wann wollen Sie denn zum Handeln kommen und kon-
kret Zählbares vorlegen? Ich meine, die Zeit rennt. Ein 
Jahr ist lang im Leben junger Menschen; das wissen Sie. 
Die Wahlperiode neigt sich dem Ende zu. Ich habe die 
Befürchtung, dass von Ihnen bis dahin nichts mehr vor-
gelegt wird, was wirklich hilft, besser als bisher durch die 
Krise zu kommen.

Die Lage ist dramatisch, liebe Kolleginnen und Kol-
legen; wir haben es heute gehört. Psychologinnen und 
Psychologen sowie Therapeutinnen und Therapeuten 
warnen, dass sich im Verlauf dieser Pandemie immer 
mehr Störungen – Angststörungen, Schlafstörungen, 
Essstörungen – und auch Depressionen bei Kindern und 
Jugendlichen zeigen. Und nein, es betrifft nicht nur Ju-

gendliche, die vorher da schon vulnerabel waren. Und wir 
verzeichnen auch eine Zunahme an akuter Suizidalität 
und psychiatrischer Notfälle. Das animiert mich als kli-
nische Psychologin wirklich. Besonders betroffen sind 
natürlich die jungen Menschen, die schon vor der Krise 
nicht gut aufgestellt waren und wenige Ressourcen zur 
Verfügung hatten.

Die soziale Spaltung, die es sehr wohl schon vor der 
Pandemie gab, hat sich verschärft. Jetzt rächt sich bitter, 
dass in vielen Bereichen schon vor der Krise nicht genug 
getan worden ist – Stichwort „digitale Ausstattung der 
Schulen oder der Jugendämter“. Wenn ich nach einem 
Jahr der Pandemie den Appell an die Bundesregierung 
richte: „Kommen Sie endlich ins Handeln!“, dann klingt 
das natürlich ein bisschen wie nach einem schlechten 
Witz. Es ist so viel wertvolle Zeit vergangen, viel zu 
wenig geschehen. Planlosigkeit, Saft- und Kraftlosigkeit 
an allen Ecken und Enden. Unterstützung und Stärkung 
von Jugendlichen sieht definitiv anders aus.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Norbert Müller [Potsdam] 
[DIE LINKE])

Deshalb appelliere ich eindringlich, jungen Menschen 
endlich mehr Beteiligung auf allen politischen Ebenen zu 
ermöglichen. Man muss ihre Stimmen nicht nur hören, 
sondern sie müssen auch zählen. Deshalb endlich mehr 
Beteiligung und endlich die Senkung des Wahlalters. Das 
haben Sie auch verschleppt in dieser Legislatur.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Darüber hinaus brauchen wir Instrumente, die vorbeu-
gen: Kindergrundsicherung, eine Reform des BAföG, 
Ausbildungsgarantie. Kurz: Mehr echte Unterstützung!

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Reine Lippenbekenntnisse, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, reichen nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das war mal eine leidenschaftliche Rede!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat Dr. Michael von Abercron für die CDU/ 

CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Michael von Abercron (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Sehr verehrte Damen und Herren! Die 
vor uns liegenden Anträge von den Grünen und der FDP 
sind ein buntes Potpourri von Vorschlägen zur Milderung 
der coronabedingten Folgen für unsere Schülerinnen und 
Schüler.

(Zuruf von der FDP)
Ich glaube, es lohnt sich, im Detail einmal etwas genauer 
hinzusehen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
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Ich erspare Ihnen, auf medizinisch-technische Maßnah-
men der Pandemiebekämpfung in den Schulen einzuge-
hen genauso wie auf Fragen der Digitalisierung, die wir ja 
schon häufig hier behandelt haben.

Es ist immer wieder sehr erstaunlich, wie die bildungs-
politischen Anträge der Opposition ganz grundsätzlich 
über die Bildungshoheit der Länder hinweggehen. Es ist 
klar: Natürlich sollen so nach Möglichkeit die Schwä-
chen des Bundesministeriums oder auch die Versäumnis-
se der Ministerin vorgehalten werden.

Meine Damen und Herren, die FDP macht in ihrem 
Antrag das bürokratische Monster und auch sprachlich 
verunglückte Lern-Buddy-Programm zum Wiedergän-
ger.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Sie können es 
ja anders nennen!)

Bei den Grünen, muss ich sagen, hört sich das sehr viel 
besser an, wenn gut formuliert über Bildungslotsen und 
Mentoren gesprochen wird.

(Lachen bei der FDP)
Dieser Ansatz ist ja nicht falsch. Er ist eben dazu gedacht, 
zusätzliche Lehrkräfte zu akquirieren, die wir dringend 
brauchen. Aber was dabei sehr wichtig ist: Wie steht es 
eigentlich um die Kompetenzen, wie steht es um die 
Kriterien für die Einstellung solcher zusätzlichen Lehr-
kräfte?

Eine Kernfrage ist aber die Frage der Finanzierung. Für 
die Länder ist immer klar: Der Bund muss zahlen, alles 
zahlen und sich am Ende aus allem heraushalten. – Dage-
gen setzen allerdings viele Ihrer Vorschläge in den Anträ-
gen ganz unverblümt auf die Einmischung des Bundes. 
Ich will dazu mal zwei Beispiele nennen:

Bei den Grünen geht es zum Beispiel um das Fach der 
politischen Bildung. Sie ist zweifelsohne sehr wichtig. 
Aber ist es wirklich Aufgabe dieses Hauses,

(Zuruf der Abg. Margit Stumpp [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

sich jetzt mit Lehrplänen zur politischen Bildung in den 
Ländern auseinanderzusetzen?

Das zweite Beispiel. Sollen wir etwa, wie an anderer 
Stelle ausgeführt, den Ländern vorschreiben, möglicher-
weise Theater- oder Sozialpädagogen einzustellen?

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Nein!)
Meine Damen und Herren, das ist eine Detailfrage, und 
ich bin der Überzeugung: Das können die Länder vor Ort 
viel besser.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Ja!)
Es ist doch gerade die Stärke des Föderalismus, dass 
solche Dinge dort entschieden werden müssen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Götz 
Frömming [AfD]: Sehr richtig!)

Noch problematischer ist ein Vorschlag zur Abschaf-
fung des Königsteiner Schlüssels, um ihn gegen einen 
euphemistisch als „Sozialindizies“ bezeichneten neuen 
Verteilungsmechanismus zu ersetzen. Meine Damen 
und Herren, was bedeutet das? Für die ländlichen Regio-

nen, die ohnehin schon an anderer Stelle sehr starke 
Schwierigkeiten haben, würde das eine Schwächung 
bedeuten, und sie würden gegen Ballungsräume ausge-
spielt.

(Margit Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es kommt darauf an, wie man es ausge-
staltet!)

Die Folgen dieser Pandemie sind aber überall gleich. 
Deswegen können wir einer solchen Entwicklung nicht 
zustimmen.

Meine Damen und Herren, von der FDP wissen wir ja 
bereits, dass sie permanent versucht, sich als digitalste 
aller Fraktionen darzustellen.

(Peter Heidt [FDP]: Sind wir ja auch!)
Deshalb werden mehr oder weniger in jedem Antrag 
immer wieder die gleichen Schlagworte wie „Block-
chain-Lösung“, „Machine Learning“ oder „KI-Systeme“ 
genannt und entsprechende Forderungen aufgestellt.

(Zuruf der Abg. Katja Suding [FDP])
Den Computer als Nürnberger Trichter haben wir leider 
noch nicht, aber ich bin sicher: Herr Sattelberger wird als 
Erster uns davon berichten, wenn es so weit ist.

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Haben Sie 
sich mal damit auseinandergesetzt, was das 
heißt, individuelles Lernen zu fördern?)

Völlig abwegig ist aber die Forderung, der Bund solle 
herausfinden, welche Lernrückstände bei einzelnen 
Schülerinnen und Schülern in den Ländern vorliegen. 
Das ist nun wirklich Aufgabe der Länder. Völlig richtig 
ist es aber, entsprechende Grundlagen zu schaffen, also 
Evaluationen durchzuführen, weil sie die Grundlage für 
mögliche neue Modelle und auch für die Finanzierung 
sein müssen.

Anderen Punkten, wie zum Beispiel der Unterstützung 
der KMK bei der Findung einheitlicher Abschlussstan-
dards oder der Stärkung von Förderprogrammen, können 
wir vollständig zustimmen. Wir setzen deshalb auch auf 
eine Erweiterung des Programms „Kultur macht stark“, 
das wir in Schleswig-Holstein, meinem Heimatbundes-
land, im letzten Lernsommer genutzt haben, gerade um 
damit Schülerinnen und Schüler zu erreichen, die unter 
psychosozialen Folgen der Pandemie leiden. Darüber 
hinaus begrüßen wir ausdrücklich, dass die Ministerin 
und die Bundesregierung sich intensiv mit den Ländern 
über mögliche neue Förderprogramme auseinanderset-
zen.

Allerdings müssen wir diese möglichen neuen, weite-
ren Leistungen des Bundes an Bedingungen knüpfen: 
erstens eine spezifische Ermittlung der Lernrückstände 
durch die Länder, zweitens die Erstellung schlüssiger 
Konzepte für zusätzliche Lernangebote, drittens eine 
besondere Berücksichtigung der Abschlussjahrgänge, 
viertens die Festlegung klarer Kriterien bei der Auswahl 
zusätzlichen Lehrpersonals und fünftens natürlich eine 
angemessene finanzielle Beteiligung der Länder.

Deshalb zum Schluss mein dringender Appell: Helfen 
Sie alle – gerade die Antragsteller – in den Ländern, wo 
sie Verantwortung tragen, mit, dass wir zu Lösungen 
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kommen, die gut sind! Und ich erinnere daran, dass ge-
rade die FDP in Nordrhein-Westfalen da in einer Pole-
position ist.

(Zuruf der Abg. Bettina Stark-Watzinger 
[FDP])

Helfen Sie mit, dass wir das fast verlorene Schuljahr im 
Sinne der Zukunft unserer Kinder wieder aufholen kön-
nen!

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Oliver Kaczmarek für die 

SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)

Oliver Kaczmarek (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr von 

Abercron hat gerade über die Abschlussjahrgänge ge-
sprochen. Ich will einmal von der anderen Seite kommen: 
Die Kinder, die im letzten Jahr eingeschult worden sind, 
hatten keine große Einschulungsfeier. Als sie erste Struk-
turen im neuen Alltag gefunden hatten, kam der Lock-
down. Sie kommen jetzt zurück in die Schule.

Wir sind auf der einen Seite besorgt über die Ausbrei-
tung von Mutanten, über fehlende Tests in den Schulen. 
Auf der anderen Seite gehen wir im Moment davon aus, 
dass 20 bis 25 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, die 
jetzt wieder zurück in die Schule kommen, Lernrückstän-
de aufweisen. Wir reden dann über 2 bis 2,5 Millionen 
Menschen. Das zeigt: Wir sollten in so einer Debatte hier 
nicht die Reden halten, die wir immer halten, sondern 
müssen jetzt deutlich machen, dass wir diese Schülerin-
nen und Schüler nicht im Stich lassen wollen, dass wir 
ihnen jetzt effektiv helfen wollen, die Rückstände aufzu-
holen.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Bettina 
Margarethe Wiesmann [CDU/CSU])

Wir haben es als SPD immer begrüßt, dass der Bund 
frühzeitig das Angebot gemacht hat, den Ländern dabei 
unterstützend zur Seite zu stehen, sodass jetzt Verhand-
lungen über eine – ich nenne das so – Bundesinitiative 
Chancengleichheit geführt werden. Frau Karliczek, weil 
Sie da schon in Gesprächen sind, will ich auch nicht ver-
heimlichen, welche Anforderungen die SPD an eine sol-
che Initiative hat. Da geht es uns im Wesentlichen um drei 
Punkte:

Erstens. Wir wollen, dass Schulen unterstützt werden, 
dass Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden, im Übri-
gen auch, was Kollege Rix gesagt hat, dass die Kitas mit 
ihrer Lernleistung, mit ihrer Bildungsleistung in den 
Fokus gerückt werden. Das heißt, es muss auf der einen 
Seite kluge Lernangebote geben, beispielsweise auch 
Sprachförderung. Auf der anderen Seite müssen auch 
die sozialen Probleme in der Schule adressiert werden, 
die sozialen Folgen der Pandemie. Deswegen ist es wich-
tig, Schulsozialarbeiter, Scouts, Mentoren, FSJler und 
andere einzubeziehen. Das muss mehr sein als ein paar 
Stunden Nachhilfe.

(Beifall bei der SPD)

Zweitens. Alle mit Lernrückständen sollen das Recht 
auf Unterstützung haben – völlig klar –; aber wir wissen, 
dass einige Kinder und Jugendliche in besonderer Weise 
betroffen sind, die es vorher auch schon am schwersten 
hatten. Deswegen muss dieses Programm in besonderem 
Maße Bildungsbenachteiligungen adressieren.

Drittens. Was wir brauchen, ist nicht weniger als ein 
großer Wurf. Wir von der SPD fordern, dass wir im ersten 
Schritt mindestens 1 Milliarde Euro für mindestens ein 
Schuljahr in die Hand nehmen. Das muss es uns wert 
sein, und das muss auch erst der Anfang einer langen 
Strecke sein.

(Beifall bei der SPD)

Frau Karliczek, wir unterstützen Sie dabei. Zögern Sie 
nicht, Ihre Vorschläge auch dem Parlament vorzulegen. 
Seit gestern ist ja klar, dass wir keine Geheimverhandlun-
gen zwischen Bund und Ländern brauchen, sondern 
Transparenz. Wir können an dieser Stelle vorangehen; 
das Parlament ist der Ort der Debatte.

(Beifall bei der SPD – Norbert Müller [Pots-
dam] [DIE LINKE]: Seit wann denn das?)

Die Schule 2021/2022 wird wie auch die Kita nach der 
Pandemie eine andere sein als 2019. Deswegen ist es 
wichtig, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen aus 
dem ziehen, was wir in den vergangenen Monaten erlebt 
haben. Für die SPD sind dabei folgende Dinge besonders 
wichtig:

Erstens. Wir brauchen einen entschiedenen Kampf 
gegen Bildungsbenachteiligungen. Corona muss der letz-
te Schuss sein, den wir gehört haben; den müssen wir 
auch verstanden haben. Der Kampf gegen Bildungsbe-
nachteiligungen muss geführt werden. Es darf nicht die 
soziale Herkunft so über den Bildungserfolg bestimmen, 
wie das in Deutschland leider immer noch der Fall ist.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Margit 
Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Zweitens. Digitales bleibt. Digitale Lernmittelfreiheit 
ist die Antwort, freier, kostenloser Zugang zu digitaler 
Infrastruktur in den Schulen und zu Hause. Das kann 
der Bund nicht alleine schaffen. Aber als gemeinsame 
Aufgabe von Bund und Ländern sollten wir uns das für 
die nächste Zeit vornehmen.

(Beifall bei der SPD)

Ich will an der Stelle, weil es immer so klingt, als hätte 
der Bund nichts gemacht, auch einmal sagen: Wir haben 
den DigitalPakt Schule in der Koalition aufs Gleis gesetzt 
und dreimal aufgestockt.

(Dr. Birke Bull-Bischoff [DIE LINKE]: 
Schlechtes Beispiel! Ganz schlechtes Bei-
spiel!)

Hätten wir das nicht gemacht, dann wären in vielen Län-
dern, in denen die FDP, die Grünen und die Linken mitre-
gieren, bis heute keine Tablets und Endgeräte angekom-
men. Das ist die Wahrheit über den DigitalPakt.
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf des Abg. Peter Heidt 
[FDP])

Deshalb: nicht die gleichen Reden wie immer halten,
(Margit Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch eine Selbstverständlichkeit 
in der Krise!)

sondern ernsthafte Antworten auf die Situation von Kin-
dern und Jugendlichen geben. Der Weg aus der Krise 
führt nicht über Lamentieren und Gegeneinander-Auf-
rechnen,

(Bettina Stark-Watzinger [FDP]: Über Ausre-
den auch nicht!)

sondern der Weg aus der Krise führt nur über Tatkraft, 
Ernsthaftigkeit und Zuversicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die CDU/CSU-Fraktion hat nun der Kollege 

Stephan Pilsinger das Wort.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Pilsinger (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! „Die 

Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen hat sich in Deutschland im Verlauf 
der Corona-Pandemie weiter verschlechtert“, so der ein-
leitende Satz der COPSY-Studie, in der durch die Pande-
mie entstandene gesundheitliche Veränderungen bei Kin-
dern und Jugendlichen untersucht wurden.

Es ist erschreckend, dass beinahe jedes dritte Kind ein 
Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auf-
fälligkeiten leidet. Auch als Hausarzt erlebe ich immer 
wieder, wie sehr die Menschen unter der Pandemie lei-
den, sowohl durch die soziale Distanz als auch unter der 
Furcht vor einer Erkrankung und dem Verlust von Ange-
hörigen durch das Virus. Auch die Menschen, die eine 
Covid-19-Infektion durchlitten haben, leiden oft unter 
psychischen Spätfolgen. Das zeigt mir: Nicht die Schutz-
maßnahmen, sondern die Pandemie an sich ist der wahre 
Grund für die psychischen Erkrankungen. Deshalb müs-
sen wir alles daransetzen, dieses Virus so schnell wie 
möglich zu besiegen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Es muss unser zentrales Anliegen sein, Kindern und 
Jugendlichen während dieser Krise die bestmögliche 
Unterstützung zukommen zu lassen.

In Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der FDP, haben Sie sehr viele richtige und wichtige Punk-
te aufgegriffen, die ich ausdrücklich unterstützen möchte. 
Dass uns die Coronapandemie seit Beginn vor riesige 
Herausforderungen stellt, steht außer Frage. Die hohe 
Belastung der Familien durch Homeschooling, Homeof-
fice, mangelnde Bewegung und soziale Distanz schlägt 
sich auch auf die Gesundheit nieder. Die Kinder beklagen 
depressive und psychosomatische Symptome wie Nie-

dergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. 
Die Zahl dieser Symptome hat sich im Vergleich zu der 
von vor der Pandemie fast verdoppelt.

An der einen oder anderen Stelle ist Ihr Antrag jedoch 
zu kurz gegriffen. Viel stärker müssten wir die Beziehun-
gen von Kindern und Eltern in den Vordergrund rücken. 
Die Belastungen der Eltern durch ein gleichzeitiges 
Management von Arbeit und Homeschooling sowie den 
unterstützenden Unterricht der Kinder ist enorm. Beson-
ders wichtig erscheint mir deshalb, dass wir den Kindern 
beispielweise durch Sport eine Möglichkeit, raus aus dem 
Trott des Alltags zu kommen, bieten müssen; denn psy-
chisches Wohlbefinden geht mit körperlichem Wohlbe-
finden einher. Und umgekehrt: Gesundheit ist stets das 
Zusammenspiel von Körper und Seele.

Neben den erwähnten depressiven und psychosomati-
schen Beschwerden haben aber auch Sorgen und Ängste 
zugenommen. Es ist unerlässlich, gerade die Zukunfts-
ängste unserer Jugendlichen zu verringern. Mit der Ver-
längerung und Weiterentwicklung des Bundesprogramms 
„Ausbildungsplätze sichern“ ist ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung getan. Das Kabinett hat hier einen finanz-
iellen Anreiz für Unternehmen geschaffen, Auszubilden-
de auch in der Zeit von Kurzarbeit und Kündigungen in 
den Unternehmen zu halten.

Aber wir müssen noch viel mehr machen; da gebe ich 
Ihnen vollkommen recht. Gerade im Hinblick auf physi-
sche und psychische Gewalt, der einige Kinder und Ju-
gendliche zu Hause ausgesetzt sind, gilt die Unterstüt-
zung den telefonischen Beratungsstellen, damit die 
Kinder besser geschützt und unterstützt werden können; 
denn durch die Kontaktbeschränkungen sind Schulpsy-
chologen und andere Bezugspersonen während der Pan-
demie schwerer zu erreichen. Hier müssen wir nachbes-
sern, um den Zugang zu erleichtern.

Darüber hinaus wird erläutert, dass es im Sport im 
Hinblick auf Corona nicht nur um die Gesundheit, son-
dern auch um soziale Interaktion geht, dass das Lernen, 
mit Konflikten, Siegen und Niederlagen umzugehen, ein 
wichtiger Teil in der Entwicklung der Kinder ist, der 
durch die Pandemie verloren geht. Wir müssen den Mit-
telweg aus Aufrechterhaltung der Bildung und Schutz der 
Gesundheit finden.

Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir das 
exponentielle Wachstum des Infektionsgeschehens unter-
schätzen. Die fortschreitenden Impfungen geben Hoff-
nung auf Besserung und lassen allmählich ein Licht am 
Ende des Tunnels erahnen. Nun geht es darum, die rich-
tige Balance zu finden. Das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen muss dabei oberste Priorität haben; denn sie sind 
die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich freue mich auf wei-
tere Diskussionen in den Ausschüssen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort für die abschließenden zwei Minuten in die-

ser Debatte hat Dr. Ernst Dieter Rossmann für die SPD- 
Fraktion.
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(Beifall bei der SPD)

Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD):
Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Ich möchte appellativ zum Schluss unter anderem 
noch auf zwei Dinge eingehen.

Das Erste ist: Ich war etwas erschrocken, als die Bun-
deskanzlerin sagte: In einer solchen Situation hat jede 
Ebene ihre Verantwortung. – Vor allen Dingen hat in 
einer solchen Pandemie die Verantwortung bei allen zu-
sammen zu liegen, was hier von verschiedensten Seiten 
ausgedrückt worden ist. Das spiegelt sich auch in der 
Verfassung wider: In Artikel 104b GG ist ausdrücklich 
von Naturkatastrophen die Rede, durch die eine besonde-
re Verantwortungsgemeinschaft aller politischen Ebenen 
hervorgerufen wird.

Das Zweite ist: Wir haben jetzt eine strategische Brin-
gepflicht. Denn bei vielen Menschen, bis hin zu Kindern, 
setzt sich der Gedanke fest: Die können es nicht. In Bezug 
auf Bildung muss man jetzt alles daransetzen, zu zeigen, 
dass etwas gekonnt wird. Mit einem Unterstützungspro-
gramm für Kinder und Jugendliche muss man jetzt 
schnell beginnen, sonst wird es wieder nichts.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der FDP, der LINKEN und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Denn die Sommerferien gehen in einigen Bundesländern 
schon Mitte/Ende Juni los. Das sind noch drei Monate 
und vielleicht noch die Zeit der Ferien obendrauf.

Machen wir uns klar, um welche Dimensionen es geht. 
Es heißt: 20 bis 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
könnten mit Bildungsrückständen belastet sein. – Wir 
müssen uns klarmachen, was das in der Umsetzung 
bedeutet. Wenn ich 20 bis 25 Prozent von 8 Millionen 
oder 10 Millionen Kindern und Jugendlichen rechne – 
je nachdem, ob man die Berufsschulen dazu nimmt –, 
dann komme ich auf eine Zahl von 2 bis 2,5 Millionen 
Kindern und Jugendlichen. In der Zeitung lesen wir, dass 
in den Schulen in Vierergruppen gelernt werden soll: ent-
weder vier Stunden in der Woche über ein halbes Jahr 
oder zwei Stunden in der Woche über ein ganzes Jahr. 
Das bedeutet dann, dass man 500 000 zusätzliche Lern-
gruppen bilden sollte – jede Woche. Wissen wir, wo wir 
die Lehrkräfte für diese 500 000 Lerngruppen herbekom-
men können, wie wir sie mobilisieren können, wenn es in 
Deutschland überhaupt nur 230 000 Lehramtsstudierende 
gibt?

Wenn man jetzt nicht von höchster Stelle ein Zeichen 
setzt, dass es einen richtigen, auch von Begeisterung und 
Verpflichtung getragenen Aufbruch und eine Chance auf 
Bildung nach Corona gibt, dann können wir die Men-
schen nicht mobilisieren – weder praktisch noch emotio-
nal – für die ganze Bewegung, die es dazu braucht. Und 
ich sage bewusst „Bewegung“; denn es wird am Ende 
eine Bürgerbewegung sein müssen: eine Bürgerbewe-
gung von Gutwilligen, von Qualifizierten, so wie wir 
das in anderen Notsituationen auch hatten. Manche 
sagen: Wie war das mit den Flüchtlingskindern? Wie 
viele haben sich bereitgefunden, freiwillig etwas zu leis-
ten?

Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Rossmann, die zwei Minuten beginnen nicht 

von vorne, wenn sie abgelaufen sind.

Dr. Ernst Dieter Rossmann (SPD):
Das müssen wir noch einmal hinkriegen. Das sollte ein 

emotionaler Appell sein. Kommen Sie in die Hufe, bitte.
(Beifall bei der SPD und der FDP sowie bei 
Abgeordneten der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 

den Drucksachen 19/27810, 19/27808, 19/27826 und 
19/27825 an die in der Tagesordnung aufgeführten Aus-
schüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungs-
vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir 
wie vorgeschlagen.

Zusatzpunkt 7. Wir kommen zur Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem 
Titel „Für eine Kindheit ohne Abstand und Maske – 
Das Kindeswohl bei allen Corona-Maßnahmen prüfen“. 
Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 19/27893, den Antrag der Fraktion der 
AfD auf Drucksache 19/23129 abzulehnen. Wer stimmt 
für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP- 
Fraktion, der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenom-
men.

Ich rufe den Zusatzpunkt 37 auf:
Einspruch gegen eine Ordnungsmaßnahme  
gemäß § 39 der Geschäftsordnung

Der Abgeordnete Jürgen Braun legt gegen zwei in der 
gestrigen Sitzung erteilte Ordnungsrufe Einspruch ein. 
Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt.

Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Ausspra-
che zu entscheiden. Vizepräsidentin Roth hat dem Ein-
spruch gegen den zweiten Ordnungsruf abgeholfen.

Wir kommen zur Abstimmung über den verbleibenden 
Einspruch gegen den ersten Ordnungsruf. Wer stimmt für 
diesen Einspruch? – Zumindest in Teilen die AfD-Frak-
tion.

(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Da müssen 
die nachdenken! – Jan Korte [DIE LINKE]: 
Noch nicht mal das wissen die! – Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Peinlich, die 
AfD!)

Wer stimmt dagegen? – Die übrigen Fraktionen des Hau-
ses. Wer enthält sich? – Niemand. Der Einspruch ist mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Frak-
tion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen gegen die Stimmen der Mehrheit der AfD- 
Fraktion bei Nichtbeteiligung einiger Abgeordneter 
zurückgewiesen.
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Ich rufe die Tagesordnungspunkte 10 a bis 10 d sowie 
die Zusatzpunkte 9 und 36 auf:

10 a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zum Beschluss des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittel-
system der Europäischen Union und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, 
Euratom (Eigenmittelbeschluss-Ratifizie-
rungsgesetz – ERatG)
Drucksache 19/26821
Beschlussempfehlung und Bericht des Haus-
haltsausschusses (8. Ausschuss)
Drucksache 19/27901

b) Beratung des Antrags der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD
Zusätzliche Berichtspflichten der Bundes-
regierung zum EU-Aufbauinstrument 
Next Generation EU
Drucksache 19/27838

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union (21. Aus-
schuss)
zu dem geänderten Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über das Eigenmittel-
system der Europäischen Union,
KOM(2020) 445 endg.; Ratsdok. 8140/20,
zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates zur Schaffung eines Aufbauinstru-
ments der Europäischen Union zur Unter-
stützung der Erholung nach der COVID- 
19-Pandemie
KOM(2020) 441 endg.; Ratsdok. 8141/20
und zu dem Vorschlag für eine Verord-
nung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Einrichtung einer Aufbau- 
und Resilienzfazilität,
KOM(2020) 408 endg.; Ratsdok. 8403/20
hier: Stellungnahme gegenüber der Bun-
desregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 
des Grundgesetzes
Drucksachen 19/20243 Nr. A.27, A.28, 
A.35, 19/27921

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Albrecht Glaser, Peter Boehringer, Dr. Bruno 
Hollnagel, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD
Next Generation EU ist unzulässig – Bun-
desregierung muss EU-Verschuldung 
stoppen
Drucksachen 19/27210, 19/27897

ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Franziska Brantner, Sven-Christian Kindler, 
Margarete Bause, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 
des Rates vom 14. Dezember 2020 über das 
Eigenmittelsystem der Europäischen Union 
und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335 
/EU, Euratom

hier: Stellungnahme gegenüber der Bundesre-
gierung gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Grund-
gesetzes

Drucksache 19/27824

ZP 36 Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Otto Fricke, Michael Georg Link, Christian 
Dürr, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
der FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die Zu-
sammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten 
der Europäischen Union zur Stärkung der 
Beteiligungsrechte des Bundestages in Angele-
genheiten des Aufbauinstruments Next Gene-
ration EU (Next-Generation-EUZBBG – NG- 
EUZBBG)

Drucksache 19/26877

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalt-
sausschusses (8. Ausschuss)

Drucksache 19/27896

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, über den 
wir später namentlich abstimmen werden, liegt ein Ent-
schließungsantrag der FDP-Fraktion vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten vor-
gesehen. – Ich finde, es war genügend Zeit, seinen Platz 
zu finden. Ich bitte Sie, jetzt auch Platz zu nehmen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Staats-
minister Michael Roth.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Heute blickt Europa auf uns, auf den Deutschen Bundes-
tag. Es geht darum, ob wir der Erwartung vieler zu ent-
sprechen vermögen, einen gemeinsamen und solidari-
schen Weg einzuschlagen, um durch diese schwere 
Krise zu kommen.

Hinter diesem etwas technisch klingendem Begriff 
„Eigenmittelsystem der EU“ verbirgt sich sehr viel. Es 
gibt die einen, zu denen ich gehöre, die das als einen 
notwendigen und überfälligen Schritt in Richtung Fiskal-
union Europäische Union ansehen.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] – Norbert Kleinwächter [AfD]: 
Genau! Sie wollen die Fiskalunion!)
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Es gibt die anderen, für die ist das ein notwendiges Übel 
und Teil eines schmerzhaften Paketes, das wir in der 
Europäischen Union während unserer Ratspräsident-
schaft geschnürt haben, um die Europäische Union hand-
lungsfähig zu halten, aber eben auch, um ein klares Signal 
zu setzen, dass wir niemanden alleine lassen. Es liegt im 
deutschen Interesse,

(Peter Boehringer [AfD]: Ha, ha!)
dass die Jugendarbeitslosigkeit bekämpft wird. Es liegt 
im deutschen Interesse, dass die massiven sozialen und 
wirtschaftlichen Verwerfungen, die mit der Pandemie 
verbunden sind, eingehegt werden. Die hohe Arbeitslo-
sigkeit bei Griechinnen und Griechen stellt auch eine 
Gefährdung für Arbeitsplätze in Deutschland dar.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf 
des Abg. Dr. Harald Weyel [AfD])

Deshalb ist es wichtig, dass wir schnell und rasch ent-
scheiden. Inzwischen haben 14 Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union das Ratifizierungsverfahren abgeschlos-
sen. Jetzt sind wir dran. Wir alle wissen, dass die Zahlen 
in der Europäischen Union nicht gut aussehen; von der 
Jugendarbeitslosigkeit, die dramatisch angestiegen ist, 
habe ich bereits gesprochen. Wir alle wissen nicht, wo 
das noch enden wird.

(Peter Boehringer [AfD]: Eben!)
Aber eines muss klar sein, nämlich dass wir spätestens im 
Sommer mit den ersten Mitteln dazu beitragen müssen, 
dass niemand unter die Räder kommt.

Ich höre sehr oft, es gehe um ein Wiederaufbaupro-
gramm. Es ist mitnichten ein Wiederaufbauprogramm.

(Peter Boehringer [AfD]: Das heißt aber so!)
Mit den 750 Milliarden Euro wollen wir dazu beitragen, 
dass sich Europa erneuert. Wir wollen in Digitalisierung, 
wir wollen in den sozialen Zusammenhalt, wir wollen vor 
allem aber in mehr Klimaschutz investieren,

(Peter Boehringer [AfD]: Das ist ein Corona-
programm!)

damit niemand Angst haben muss vor Arbeitsplatzver-
lusten.

(Beifall bei der SPD)
Es ist ein Erneuerungsprozess, der schmerzhaft ist, der 
vielen etwas abverlangen wird, der aber lohnenswert ist. 
Dazu gehört auch, dass wir neue Wege gehen wie mit 
dem Eigenmittelsystem, damit die Europäische Union 
über eigene Steuern verfügen kann. Ich halte das im Übri-
gen für notwendig. Ich habe Probleme mit einem Europä-
ischen Parlament,

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Ich auch!)
das nur Ausgabenverantwortung trägt, nicht aber auch 
Verantwortung für Einnahmen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir alle müssen uns dafür rechtfertigen, ob wir Steuern 
und Abgaben erhöhen oder eben auch Steuern und Abga-
ben absenken. Ich finde, das ist nur legitim.

(Zuruf des Abg. Dr. Götz Frömming [AfD])
Wir wissen aber auch, dass diese Entscheidung einer 

besonderen Situation Rechnung trägt. Die Pandemie ist 
eine globale Bewährungsprobe.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Vorwand!)
Deshalb ist es richtig, dass wir das, was Olaf Scholz, was 
die Bundesregierung für Deutschland verantwortet hat, 
nämlich niemanden alleine im Regen stehen zu lassen, 
eben auch eine europäische Dimension erhält. Darüber 
entscheiden Sie heute. Es geht um Solidarität im wohl-
verstandenen nationalen Interesse,

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Um gemeinsa-
me Schulden, darum geht es! – Zuruf des 
Abg. Dr. Harald Weyel [AfD])

es geht um Gemeinsamkeit. Und es geht darum, dass 
dieses Europa stärker, solidarischer und handlungsfähi-
ger aus dieser schweren Krise hervorgeht. Ich bitte Sie 
herzlich um Ihre Unterstützung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Christian Petry [SPD]: Starke Rede, Michael! – 
Weiterer Zuruf von der SPD: Sehr gut!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Peter Boehringer für die 

AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Peter Boehringer (AfD):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist im negativen Sinn his-
torisch. Er markiert den letzten Schritt in die illegale EU- 
Fiskalunion, was alle gegenteiligen Versprechen seit den 
1990er-Jahren bricht.

(Beifall bei der AfD)
Es gab und gibt keine Rechtsgrundlage für diese EU-Ver-
schuldung, noch dazu in so extremer Höhe.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Lesen Sie 
Artikel 122!)

– Wir kommen noch dazu. Herr Lambsdorff, Sie sollten 
das lesen. – Der EU ist gemäß ihren Verträgen eine Kre-
ditfinanzierung ihrer Ausgaben grundsätzlich verboten.

Eine weitere Geschäftsgrundlage des Euro war seit 
Maastricht 1992: Niemals eine Haftungsgemeinschaft! 
Nun bekommen wir diese sogar fast unbegrenzt: Bei 
einer Schuldenaufnahme in Höhe von ehrlich gerechnet 
über 800 Milliarden Euro mit Tilgung bis 2058 ist die 
Behauptung, das sei doch „begrenzt“, ein schlechter 
Witz – und ein Dammbruch! Wenn dieser Damm einmal 
gebrochen ist, dann wird Brüssel immer wieder riesige 
„begrenzte“ Einzelsummen zulasten deutscher Bonität 
aufnehmen und sie großzügig umverteilen. Die No-bai-
lout-Regel des Artikels 125 AEUV hat Verfassungsrang. 
Doch sie wird ignoriert. Die europäische Finanzverfas-
sung wird in eine illegale Schulden- und Transferunion 
umgebaut.

(Beifall bei der AfD)
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„Next Generation EU“ müsste man mit „EU-Schulden 
für die nächsten Generationen“ übersetzen. Dabei sagte 
das Verfassungsgericht schon 2012 sinngemäß: Der Bun-
destag darf keinen Mechanismen zustimmen, die auf eine 
Haftungsübernahme für die Willensentscheidungen an-
derer Staaten hinauslaufen.

(Beifall bei der AfD – Zuruf von der AfD: 
Hört! Hört!)

Doch Minister Scholz – und auch Herr Roth eben war 
dieser Meinung – tut dies mit dem entwaffnend lapidaren 
und doch verfassungsrechtlich hochbedenklichen Satz 
ab:

Es ist der Weg in die Fiskalunion, und es ist ein guter 
Weg ...

Legal – illegal – völlig egal: Die rechtsvergessenen 68er- 
Straßenparolen werden heute ganz oben im Ministerium 
in Marmor gemeißelt.

Es ist bei 800 Milliarden Euro absurd, wenn die Regie-
rung ernsthaft behauptet, die Haushaltshoheit künftiger 
Deutscher Bundestage sei durch solch einen Eigenmittel-
beschluss nicht tangiert. Und diese Hoheit ist gemäß Ver-
fassungsgericht ein unveräußerlicher Kernbestand unse-
rer nationalen Souveränität.

(Beifall bei der AfD)
Es geht hier nicht um Corona, es geht um eine Verän-

derung des Charakters der EU hin zu einem hoch budge-
tierten Staat. Ein Großteil der Wiederaufbaugelder wird 
für völlig andere Zwecke als zur Behebung der Corona-
folgen eingesetzt, und das ist keinerlei Geheimnis. Bei 
der Anhörung am Montag wurde von Sachverständigen 
ganz offen zugegeben, dass man mit dem Geld praktisch 
alles machen könne: Die Zweckbindung der Ausgaben an 
die Behebung von Coronafolgen sei in keiner Weise ge-
währleistet, was aber bei einem Notfallprogramm gemäß 
Artikel 122 AEUV – Herr Lambsdorff, hören Sie zu – 
zwingend wäre.

(Christian Petry [SPD]: In welcher Anhörung 
waren Sie denn? Sie müssen in der Anhörung 
auch einmal zuhören!)

Herr Roth, das Programm heißt Corona-Aufbaupro-
gramm. Es geht nicht um Digitalisierung, sondern bezieht 
sich – wie der Name „Corona-Aufbauprogramm“ schon 
sagt – auf die Folgen von Corona. Nur dafür dürfen diese 
Gelder verwendet werden. Das ist aber nicht der Fall.

(Zuruf von der SPD)
Von CO2-Mondprojekten bis zur Schuldentilgung Ita-

liens mit Coronageldern gab es wildeste Ideen. Und die 
Bundesregierung stimmt solchen Ideen auch noch zu! 
Kein Wunder, denn es ist ganz offen erkennbar, dass 
auch Deutschland selbst die Coronakredite zu über 
80 Prozent nicht für Coronazwecke einsetzen will und 
wird. Man wahrt nicht einmal mehr den Anschein einer 
Zweckbindung.

(Beifall bei der AfD)
Die 800 Milliarden Euro sind längst überall in EUropa 
verplant in den Haushalten. Kontrollmechanismen? Fehl-
anzeige! In der Anhörung machte sich die Sachverstän-

dige der Grünen geradezu lustig über die Forderung nach 
nationaler Kontrolle und sagte, nationale Kontrolle ginge 
ja gar nicht.

Von den Geldgeschenken fließen übrigens nur 28 Mil-
liarden Euro an Deutschland zurück, obwohl wir das 
Vierfache davon bezahlen und das Dreißigfache behaf-
ten. Es ist alles absurd.

Der vorliegende Eigenmittelbeschluss führt uns in 
einen illegalen Zustand eines EU-Staats mit eigenem 
Megabudget. Hier wird der Boden der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung eindeutig verlassen.

(Beifall bei der AfD)
Nur Staaten dürfen Schulden aufnehmen, weil nur 

Staaten sie aus künftigem Steueraufkommen auch wieder 
zurückzahlen können. Die EU ist aber nach höchster 
Rechtsprechung kein Staat. Sie darf gemäß Lissabon- 
Urteil ohne Volksabstimmung auch keiner werden – 
und das wäre eine Volksabstimmung über die Aufgabe 
der deutschen Staatlichkeit. All das ist keine Lappalie, 
sondern die Preisgabe der Selbstgestaltungsfähigkeit 
Deutschlands als demokratischer Verfassungsstaat.

Wir werden sofort nach Verabschiedung dieses Geset-
zes Verfassungsklage einreichen. Ich fordere den Bun-
despräsidenten auf, dieses Gesetz nicht zu unterzeichnen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der AfD – Dr. Alexander Gauland 

[AfD]: Bravo!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Eckhardt Rehberg für die 

CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Götz 
Frömming [AfD]: Ich bin auf die Verrenkungen 
gespannt!)

Eckhardt Rehberg (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-

legen! Ich wollte eigentlich eine andere Rede halten. 
Aber: Herr Staatsminister Roth – in dieser Funktion ha-
ben Sie eben zu uns gesprochen –,

(Christian Dürr [FDP]: Ja!)
ich darf mal aus dem Antrag von CDU/CSU und SPD 
zitieren:

Rechtsgrundlage für den Eigenmittelbeschluss ist 
Artikel 311 Absatz 3 des Europäischen Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV). Das Aufbauinstrument stützt sich auf die 
Ausnahmeklausel für den Fall außergewöhnlicher 
und gravierender wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
in der Union gemäß Artikel 122 AEUV.

Weiter heißt es in diesem Antrag:
Eine dauerhafte Schuldenaufnahme auf europä-
ischer Ebene zur Finanzierung operativer Haushalt-
sausgaben der EU ist im Rahmen dieses Eigenmit-
telbeschlusses nicht zulässig.

Herr Staatsminister Roth, Sie haben hier eben als 
Staatsminister für die Bundesregierung gesprochen.
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(Otto Fricke [FDP]: Genau!)
Sie haben darauf abgestellt, dass Sie eine Fiskalunion 
wollen. Ich weise dies ausdrücklich zurück, Herr Staats-
minister Roth.

(Beifall bei der CDU/CSU, der AfD und der 
FDP – Dr. Alexander Gauland [AfD]: Sie un-
terstützen das! – Weiterer Zuruf von der AfD: 
Pfui! – Zurufe von der SPD)

Wenn Sie hier so eine Rede halten, dann bitte aus der 
SPD-Fraktion und nicht von der Regierungsbank kom-
mend.

Nächste Bemerkung. Ich bin sehr froh, Herr Staats-
minister Roth, dass CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP 
diesem Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz heute 
zustimmen wollen. Gerade die FDP hat es sich nicht 
leicht gemacht, dem zuzustimmen. Mit so einer Rede 
als Mitglied der Bundesregierung gefährden Sie die 
Zustimmung der FDP, Herr Staatsminister Roth.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD – Zuruf des Abg. 
Peter Boehringer [AfD])

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wahlkampf können 
wir ab der ersten Juliwoche machen. Heute befinden wir 
über den Eigenmittelbeschluss zum siebenjährigen 
Finanzrahmen über 1 000 Milliarden Euro. Wir befinden 
mit einem Eigenmittelbeschluss über den Wiederaufbau-
fonds. Ich darf mal zitieren, was der Abteilungsleiter 
Westphal aus dem Bundesfinanzministerium gestern 
richtigerweise gesagt hat: Dieses Programm soll drei 
Phasen haben. Die erste Phase ist die Bekämpfung der 
Gesundheitskrise der Pandemie, die zweite eine gezielte 
Fiskalpolitik und die dritte Phase die Rückkehr zum Sta-
bilitätspakt. Das unterstützen wir ausdrücklich. Herr 
Staatsminister Roth, das ist Sinn und Zweck dieses Wie-
deraufbaufonds – und nicht, was Sie eben beschrieben 
haben, der Marsch in die Fiskalunion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD – Dr. Alexander 
Gauland [AfD]: Dann müssen Sie ihn raus-
schmeißen und nicht verteidigen!)

Ich möchte noch eines zu bedenken geben, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Wer in die Fiskalunion will, der 
muss wissen, dass dies einer einstimmigen Änderung der 
europäischen Verträge bedarf. Er muss weiter wissen: 
Wenn die europäischen Verträge geändert werden sollen, 
bedarf es einer Zweidrittelmehrheit hier im Deutschen 
Bundestag. Die sehe ich heute nicht und auch nicht 
nach der Wahl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswe-
gen sollte man sich, bevor man solche Debatten initiiert, 
mal Gedanken machen, wie man möglicherweise da hin-
ten ankommt, und wenn man da hinten nicht ankommt, 
sollte man diese Debatten überhaupt nicht führen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Haus-
haltausschuss gestern mehrere Stunden debattiert. Wir 
haben eine Anhörung durchgeführt. Ich weiß, dass es 
auch vielen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion 
schwerfällt, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Der eine 

oder andere wird nicht zustimmen; das muss und das 
kann man an dieser Stelle auch akzeptieren. Ich unter-
stütze den Gesetzentwurf ausdrücklich.

(Carsten Schneider [Erfurt] [SPD]: Das ist kei-
ne Gewissensfrage! Das ist eine Frage der 
Regierungsfähigkeit! – Gegenruf des Abg. 
Dr. Götz Frömming [AfD])

– Herr Kollege Schneider, mit seiner Rede als Mitglied 
der Bundesregierung hat Staatsminister Roth den Marsch 
in die Fiskalunion beschrieben.

(Zurufe von der SPD)
Damit hat er uns keinen Gefallen getan. Ihren Zwischen-
ruf können Sie sich sparen. Schicken Sie ihn das nächste 
Mal als SPD-Abgeordneten hierher und nicht als Staats-
minister aus dem Auswärtigen Amt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD)

Ein bisschen Stil müssen wir in dieser Koalition noch 
haben. Die Rede hätte er auf einem SPD-Parteitag halten 
können, aber nicht als Mitglied der Bundesregierung.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD – Dr. Alexander 
Gauland [AfD]: Dann müsst ihr ihn raus-
schmeißen! – Zurufe von der SPD – Gegenruf 
des Abg. Eckhardt Rehberg [CDU/CSU]: Das 
war eine reine Provokation, was hier abgelau-
fen ist! – Jan Korte [DIE LINKE]: Die Ver-
zweiflung ist groß!)

Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Abgeordnete Christian Dürr für die 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Christian Dürr (FDP):
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Herr Kollege Rehberg, ich bin Ihnen aus-
drücklich dankbar für Ihre Klarstellung und will fragen: 
Herr Scholz – Sie sind doch hier im Raum –, hat Herr 
Roth gerade für die Bundesregierung gesprochen oder als 
SPD-Mitglied? Herr Scholz, es wäre jetzt an der Zeit, sich 
hier für die Bundesregierung zu erklären. Das möchte ich 
in aller Klarheit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und der 
AfD)

Glauben Sie denn ernsthaft, dass ein einziger Freier 
Demokrat seine Hand dafür heben würde, wenn das, 
was Herr Roth hier vorgetragen hat, heute zur Abstim-
mung stünde? Das ist ja irre, um es in aller Klarheit zu 
sagen. Herr Roth, das war eine Schmierenkomödie, die 
Sie hier aufgeführt haben.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und der 
AfD – Norbert Kleinwächter [AfD]: Er hat 
die Wahrheit gesagt! – Zuruf des Abg. Jan 
Korte [DIE LINKE])
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Ich will aber auch in Richtung der Kolleginnen und 
Kollegen der CDU/CSU sagen: Es war ein langer Weg. 
Zu Anfang hat auch die Bundesregierung noch eine Posi-
tion vertreten, die der von Herrn Roth sehr nahe kommt. 
Das ursprüngliche Papier, der ursprüngliche Vorschlag 
von Frau Merkel und Herrn Macron hätte sicherlich nicht 
die Zustimmung der Freien Demokraten erfahren, meine 
Damen und Herren

Die Frugal Four – die Niederlande, die Österreicher, 
die Schweden, die Dänen – haben gemeinsam mit den 
Finnen für drei ganz wichtige Änderungen gesorgt.

Erstens: eine deutliche Reduzierung der Zuschüsse. 
Merkel und Scholz wollten ursprünglich 500 Milliarden 
Euro ohne jede Auflage an andere EU-Staaten überwei-
sen.

Zweitens: strikte Konditionalität. Es gibt Reformaufla-
gen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Durch-
setzung der Rechtsstaatlichkeit. Eine Auszahlung erfolgt 
deshalb nur bei Fortschritt in diesen Punkten.

Drittens, meine Damen und Herren: eine Notbremse 
bei Fehlverhalten. Diese hat es bisher noch nicht gege-
ben, daher findet es auch die Zustimmung der Freien 
Demokraten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)

Ich gehe noch weiter. Glauben Sie, Herr Kollege 
Rehberg, etwa, dass es für das, was Frau Merkel vorge-
schlagen hatte, eine Mehrheit in Ihrer eigenen Fraktion 
gegeben hätte? Ich ziehe auch das in Zweifel und bin 
dankbar für die Klarstellung in Ihrer Rede.

Diesmal hat nicht Deutschland die Rolle desjenigen 
übernommen, der auf Stabilitätsorientierung achtet, son-
dern es waren die Frugals, die das durchgesetzt haben, 
angeführt vom liberalen Ministerpräsidenten der Nieder-
lande, Mark Rutte. Wir können den Frugals wirklich 
dankbar sein, dass ihre Punkte heute zur Abstimmung 
stehen und nicht das, was die Bundeskanzlerin ursprüng-
lich wollte, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. 
Dr. Alexander Gauland [AfD])

Wie viel mehr hätte erreicht werden können, wenn 
Deutschland an der Seite dieser Länder gestanden hätte? 
Das einmalige Verschuldungsinstrument zur Finanzie-
rung hätte vielleicht abgewendet werden können. Natür-
lich ist das der zentrale Kritikpunkt an diesem Paket. 
Deswegen will ich sagen: Deutschland stand an der Seite 
der damaligen italienischen Regierung; auch das gehört 
zur Wahrheit dazu.

Ich will dazu aufrufen, dass wir dieses Paket als Chan-
ce begreifen; denn zum ersten Mal in der Geschichte sind 
die guten Reformvorschläge zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Europäischen Semesters ein Teil der 
Auflagen, meine Damen und Herren. Die müssen dann 
aber auch durchgesetzt werden. Das wird die Aufgabe 
einer kommenden Bundesregierung sein, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

(Beifall bei der FDP)

Und zum Schluss, Frau Präsidentin – ich will das in 
aller Klarheit in Richtung der AfD sagen –: Welche Inte-
ressen Sie hier in Europa vertreten, ist total klar. Zum 
zweiten Mal innerhalb weniger Monate sind Sie mit einer 
Delegation nach Moskau gereist. Herr Frohnmaier als 
Bundestagsabgeordneter – das sagt die russische Regie-
rung sogar selber – steht unter absoluter Kontrolle durch 
die russische Regierung. Meine Damen und Herren, wir 
wollen lieber mit anderen EU-Staaten über Reformen 
sprechen, als wie Sie Befehle und Losungen aus Moskau 
zu erhalten.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Schwachsinn!)
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Das war nun wieder Schwachsinn! Das 
hätten Sie sich schenken können! Sonst war die 
Rede gut, Herr Dürr! Aber den Mist hätten Sie 
sich schenken können! Das hat mit Wahrheit 
nichts zu tun!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das Wort geht an Alexander Ulrich von 

der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Alexander Ulrich (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause! Wenn 
es noch eines Beweises bedurfte, dass diese Koalition 
am Ende ist, dann zeigt es diese Debatte.

(Beifall bei der LINKEN)
CDU, CSU und SPD haben in dieser zentralen europa-
politischen Frage offensichtlich keine Gemeinsamkeiten 
mehr. Deshalb, glaube ich, sollten wir alle die Tage zäh-
len, bis es endlich 26. September wird. Diese Koalition ist 
am Ende. Ich will noch ergänzen: Die CDU/CSU muss 
endlich mal in die Opposition.

(Beifall bei der LINKEN)
Wenn hier Herr Rehberg von der CDU und auch die 

FDP aufgrund einer Rede von Staatsminister Roth so 
abgehen, dann kann Herr Roth nicht komplett falsch gele-
gen haben; das will ich mal betonen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Wir als Linke sagen eindeutig: Seitdem es uns Linke 
hier im Bundestag gibt, kämpfen wir immer für ein so-
ziales Europa, nicht nur in dieser Coronakrise. Vielmehr 
haben wir das auch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 
angesprochen. Da hätte ich mir öfters mal die SPD an 
unserer Seite gewünscht; denn dann wären die Griechen-
landpakete anders ausgefallen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Dann wäre die Griechenlandrettung wirklich eine Grie-
chenlandrettung gewesen und keine Rettung der Finanz-
wirtschaft. Ich glaube, Solidarität wäre auch damals 
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schon angebracht gewesen. Viele Probleme in Europa 
haben wir nur deshalb, weil die Troika in Südeuropa so 
gewütet hat.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn wir uns darüber unterhalten: Wir bekennen uns 
zu diesem Aufbaufonds. Wir sagen auch: Der Mehrjähri-
ge Finanzrahmen ist noch ein bisschen zu klein. Wir 
hätten uns gewünscht, dass er höher ausfällt. Aber insge-
samt reden wir über 1,8 Billionen Euro; das ist eine große 
Summe.

Herr Roth, da will ich Sie trotzdem noch mal anfassen. 
Sie haben hier gesagt, das Europäische Parlament solle 
nicht nur darüber reden, wie man Geld ausgibt, sondern 
auch darüber, wie man Geld einnimmt. – Wenn wir heute 
über ein Finanzvolumen von 1,8 Billionen Euro auf euro-
päischer Ebene reden, hätten wir uns als Linke auch gerne 
darüber unterhalten, wer denn diese Coronahilfen am 
Schluss bezahlt.

(Jan Korte [DIE LINKE]: Genau!)

Dieser Frage geht dieses Parlament aus dem Weg.

Auch bei den Coronahilfen in Deutschland geht dieses 
Parlament der Frage aus dem Weg: Wer bezahlt am 
Schluss für diese Krise? Wir sagen eindeutig: Wir müssen 
ein klares Zeichen setzen, dass die Vermögenden, die 
Reichen und die Konzerne für diese Krise bezahlen und 
nicht wieder Sozialabbau betrieben oder an der Investi-
tionsschraube gedreht wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir brauchen Zukunftsinvestitionen, nicht nur für den 
Aufbaufonds, sondern auch für den sozial-ökologischen 
Umbau der Industrie. Da wird diese Summe gar nicht 
ausreichen. Deshalb brauchen wir eine Vermögensabga-
be. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Amazon, Google 
und andere müssen endlich mal an die Kette gelegt wer-
den, und auch die Steueroasen müssen ausgetrocknet 
werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb sagen wir ganz klipp und klar Ja zu diesem 
Aufbaufonds, Ja zu finanziellen Mitteln, Ja zu einem 
sozialen Europa. Aber wir sagen Nein, wenn man am 
Thema Finanzierung vorbeigeht.

Wir als Linke kritisieren auch aus anderen Gründen 
das, worauf die FDP erst mal Wert gelegt hat, dass man 
hier das Europäische Semester zur Anwendung bringt.

(Christian Dürr [FDP]: Das habe ich mir 
gedacht!)

Wir wollen nicht, dass von den Mitgliedstaaten wieder 
Austerität verlangt wird, damit sie aus diesem Aufbau-
fonds Gelder bekommen. Wir wollen nicht wieder, dass 
in Griechenland oder anderswo Krankenhäuser geschlos-
sen werden müssen, damit sie Geld bekommen.

Nein, wir wollen genau das Gegenteil!

(Beifall bei der LINKEN)

Wir wollen diese Konditionen nicht. Wir brauchen einen 
Fortschritt, wir brauchen Investitionen und keinen 
Sozialabbau als Grundlage für Gelder in Europa. In die-
sem Sinne werden wir uns als Linke heute leider nur 
enthalten.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke sehr. – Das Wort geht an Frau Dr. Franziska 

Brantner von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Franziska Brantner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Europa steckt in der schwersten Krise seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Aber heute ist ein guter Tag, weil 
wir den neuen EU-Haushalt mit dem Wiederaufbauin-
strument ratifizieren

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
und damit beweisen, dass die EU auch in Krisenzeiten 
handlungsfähig ist. Von Bergamo über Prag bis nach 
Amsterdam: Wir lassen keine europäischen Freunde im 
Stich. Das ist das Signal, das wir heute – fast alle – aus 
dem Bundestag senden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten CDU/CSU und der 
SPD)

Es ist gut, dass der Wiederaufbaufonds sehr klare Kri-
terien für die Vergabe hat: 37 Prozent fürs Klima, 20 Pro-
zent für die Digitalisierung. Das ist eben nicht nur eine 
Status-quo-Verwaltung, sondern das ist eine Investition 
in die Zukunft. Es ist gut, dass wir das auf europäischer 
Ebene so erreichen konnten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Herr Dürr, weil Sie die Frugals so gelobt haben: Was 
hat denn der Verhandlungsstil der Frugals erreicht? Am 
Ende wurde bei Forschung gekürzt, es wurde bei Gesund-
heit gekürzt – der Gesundheitshaushalt wurde halbiert –, 
es wurde bei Erasmus gekürzt.

(Zuruf des Abg. Christian Dürr [FDP])
Das war das Ergebnis der Frugal Four. Das war ein anti-
europäischer Kurs, den die Frugals dort verhandelt hat-
ten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Christian 
Dürr [FDP]: So ein Quatsch!)

Wenn wir hier alle darüber reden, wie viel wir gerne an 
den anderen europäischen Aufbau- und Reformplänen 
der Mitgliedsländer korrigieren wollen, dann wäre doch 
die Stilfrage, dass diese Bundesregierung den nationalen 
Aufbauplan Deutschlands mal hier in den Bundestag ein-
bringt und wir hier gemeinsam darüber diskutieren, wo 
die europäischen Milliarden hingehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)
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25 Milliarden Euro für Deutschland, und wir diskutieren 
nicht darüber, was mit diesem Geld passiert. Das ist eine 
Stilfrage; darüber können wir diskutieren. Da haben Sie 
leider kein gutes Vorbild abgegeben.

Apropos Stilfragen, liebe CDU/CSU – ich kann das 
nachvollziehen –: Wenn man in der Koalition ist, dann 
möchte man, dass die ganze Koalition repräsentiert ist. 
Aber wenn wir darüber reden, dass das ein einmaliges 
Instrument ist,

(Otto Fricke [FDP]: Das hat er doch gerade 
anders gesagt!)

dann müssen wir uns auch alle ehrlich machen und sagen, 
dass wir in der Euro-Zone wissen, dass die Europäische 
Zentralbank nicht auf Dauer der alleinige Rettungsakteur 
sein kann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Das ist die Frage, vor deren Beantwortung Sie sich als 
CDU/CSU immer noch drücken. Wenn wir die EZB mit 
ihrem Mandat behalten wollen – das Verfassungsgericht 
hat das noch mal deutlich gemacht –, dann braucht es auf 
europäischer Ebene in der Euro-Zone eine Fiskalpolitik.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Peter 
Boehringer [AfD]: Das ist doch verfassungs-
widrig! So einfach ist das!)

Da können Sie hier noch zehnmal sagen, dass dies 
nicht der erste Schritt dafür ist. Es rettet Sie aber nicht 
vor der Frage, was Ihre Antwort als CDU und CSU auf 
diese Herausforderung der Stabilität der Euro-Zone ist. 
Es wäre eine Stilfrage, hier eine Antwort darauf zu geben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Wir wissen, dass entscheidende Fragen über die Rück-
zahlung der Kredite, die jetzt aufgenommen werden, 
noch ausstehen: Schaffen wir es, Eigenmittel auf den 
Weg zu bringen? Digitalsteuer, CO2-Steuer, Vermeidung 
von Steuerbetrug, Bekämpfung von Steuerhinterziehung: 
Wir werden alles dafür tun, dass das Wahrheit wird, dass 
dies Realität wird. Ich weiß, gegen wen wir kämpfen. 
Aber es lohnt sich, weil das die Zukunft Europas ist.

Ich danke Ihnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Zuruf von 
der AfD: Der Rechtsstaat ist wurscht!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke schön. – Das Wort geht an den fraktionslosen 

Kollegen Mario Mieruch.

Mario Mieruch (fraktionslos):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 

Auszahlung dieses Aufbauplanes ist daran geknüpft, dass 
Mitgliedstaaten sich an rechtsstaatliche Prinzipien halten 
müssen. Welches EU-Mitglied ist eigentlich kein Rechts-
staat?

Die EU verbiegt die Maastricht- und Lissabon-Krite-
rien seit Jahren ja selbst nach Belieben. Jetzt werden 
manche entgegnen: Das zielt ja auf Haushaltsrecht, 
Betrug und Korruption. – Sehr gut! Wer käme auch schon 
auf die Idee, dass dieses Hohe Haus je selbst davon 
betroffen sein könnte?

Sie alle hier wissen ganz genau, dass die EU gemäß 
Artikel 311 AEUV ihren Haushalt vollständig aus Eigen-
mitteln finanzieren muss. Schulden sind keine Eigenmit-
tel. Jedem privaten Steuerzahler und Unternehmer ist das 
glasklar. Und hier wird mit windigen Tricks versucht, 
diese Regeln auszuhebeln. Die EU schreibt sogar noch 
selbst, dass der Haushalt nicht durch die Ausgabe von 
Staatsschulden ausgeglichen werden darf. Olaf Scholz 
ist das egal: Er bejubelt die Fiskalunion als gute Zukunft.

Aber von was für einem Aufbauprogramm und von 
welcher Zukunft reden wir überhaupt? Deutschland hat 
bereits Kriseninstrumente wie das Kurzarbeitergeld. Eu-
ropa und die EU haben mit SURE das gleiche Krisen-
instrument, eine Art europäisches Kurzarbeitergeld. 
Und der ESM soll bereits die Banken retten, und er darf 
nicht umgewidmet werden. Wir werden sehen, wie lange 
das so bleibt.

Diese Zukunft heißt zwangsläufig Gemeinschafts-
schulden, und Deutschland verpflichtet sich sogar, zu 
zahlen, wenn ein anderes Land nicht kann. Wenn man 
das macht, dann müssen die Bürger aufgeklärt werden, 
worauf das hinausläuft, und gefragt werden, ob sie das so 
wollen. Denn als stärkste Volkswirtschaft werden wir 
immer zahlen.

Und wir werden den Weg in diese Schuldenunion ge-
hen, und das Ganze wird die Grundlage für europäische 
Steuern, was ja hier auch ganz offen gefordert wird. Im 
Schatten einer Posse rund um eine erweiterte Osterruhe 
peitscht man diesen eklatanten Rechtsbruch und die größ-
te Verschuldung der EU aller Zeiten in sagenhaften 
30 Minuten durch und bürdet dem Steuerzahler völlig 
unkalkulierbare Schulden bis ins Jahr 2058 auf.

(Beifall der Abg. Peter Boehringer [AfD] und 
Franziska Gminder [AfD])

Ich fand die Debatte hier sehr erfrischend; da war mal 
richtig Leben in der Hütte. Und auch wenn Sie erklären, 
dass Sie sich die Entscheidung schwer machen, und Sie 
dann am Ende trotzdem zustimmen, ist Ihnen doch allen 
klar, dass es am Ende genauso kommt, wie Staatsminister 
Roth das zitiert hat.

Besten Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort hat Florian Jahn – Entschuldigung: Florian 

Hahn – von der CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Florian Hahn (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Nicht der Turnvater Jahn, sondern Hahn 
spricht jetzt für die Union.
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(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und der SPD)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden 
heute den Eigenmittelbeschluss der EU ratifizieren. Vor 
einem Jahr hätten wir davon nicht zu träumen gewagt, 
und da stand eine Einigung über den Mehrjährigen 
Finanzrahmen der EU noch in den Sternen. Unter deut-
scher EU-Ratspräsidentschaft ist dann eine historische 
Einigung gelungen, und man konnte sich auf einen EU- 
Haushalt und auf einen Wiederaufbaufonds verständigen. 
Dafür noch mal herzlichen Dank an die Bundesregierung 
und an die Bundeskanzlerin.

Die finanziellen Mittel stehen jetzt zur Verfügung. 
Wenn alle Mitgliedstaaten den Eigenmittelbeschluss rati-
fiziert haben, werden die ersten Gelder fließen, und das 
ist auch bitter notwendig; denn Corona hält die Menschen 
und die Wirtschaft im Würgegriff. Parallel dazu wächst 
die Staatsverschuldung. Der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt ist ausgesetzt. „Impfen statt Sparen“ scheint im 
Moment zu stark die Devise zu sein, und das darf eben 
kein Dauerzustand sein. Wenn die Bevölkerung in Euro-
pa geimpft ist und wir die Pandemie im Griff haben, 
müssen wir zurück zu normalen Verhältnissen, müssen 
wir zurück zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Er 
muss dann wieder aktiviert werden; das wird vermutlich 
ab 2023 der Fall sein.

Und hier dürfen wir auch nicht lockerlassen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Denn wie es der Begriff sagt: 
Stabilität und Wachstum gibt es eben nur mit der ent-
sprechenden Haushaltsdisziplin und nicht mit einer 
Schuldenunion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wiederaufbau-
instrument ist das Herzstück zur Bekämpfung der wirt-
schaftlichen Folgen der Coronapandemie. Gigantische 
750 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. Das Geld 
wird allerdings mit Wermutstropfen erkauft: Erstmals 
wird sich die EU verschulden müssen, um den Fonds zu 
finanzieren.

Damit haben wir, bei Lichte betrachtet, erstmalig einen 
schuldenfinanzierten EU-Haushalt in substanzieller 
Größenordnung. Das haben wir uns als CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion bisher nicht vorstellen können. Aber das 
ist der außerordentlichen Situation der Pandemie ge-
schuldet, und das soll und das muss entsprechend aber 
auch ein einmaliger Vorgang bleiben. Eine auf Dauer 
angelegte Verschuldung machen wir nicht mit. Für uns 
kommt eine Schuldenunion nicht infrage.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Kolleginnen und Kollegen, die Ratifizierung des 
Eigenmittelbeschlusses ist im Deutschen Bundestag nor-
malerweise ein durchlaufender Posten. Heute haben wir 
es jedoch mit einer Ausnahmesituation zu tun, wie ich 
bereits ausgeführt habe, und daher scheint es mir schon 
notwendig, sich nicht nur mit den finanzpolitischen Fol-
gen der Maßnahmen zu befassen, sondern auch zu 
schauen, auf welchem Fundament das Konstrukt steht.

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europä-
ischen Union hat daher im vergangenen Jahr eine öffent-
liche Anhörung mit zahlreichen Sachverständigen durch-
geführt. Gegenstand der Anhörung war die Frage, wie die 
rechtliche Gestaltung des Aufbauinstruments zu beurtei-
len ist und ob die EU im Rahmen ihres gesetzgeberischen 
Gestaltungsspielraumes geblieben ist.

Die im Eigenmittelbeschluss festgelegten Mittel sind 
von den Mitgliedstaaten der EU aufzubringen. Daher 
benennen die EU-Verträge und das deutsche Integra-
tionsverantwortungsgesetz den Eigenmittelbeschluss 
ausdrücklich als einen zustimmungsbedürftigen Unions-
rechtsakt. Zweifellos berührt der vorliegende Eigenmit-
telbeschluss eine zentrale Frage der EU-Finanzierung. 
Aber allein deswegen bekommt er keine Primärrechts-
qualität, sondern ist Teil des EU-Sekundärrechts.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Es liegt hier also kein Fall einer Vertragsänderung vor, 
wie manche glauben machen wollen.

(Widerspruch des Abg. Peter Boehringer 
[AfD])

Auch wird das Grundgesetz seinem Inhalt nach weder 
geändert noch ergänzt, und deshalb findet auch kein Ein-
griff in die Haushaltshoheit des Deutschen Bundestages 
statt, wie es die AfD in ihrem Antrag feststellen möchte.

(Peter Boehringer [AfD]: Das hat doch nichts 
mit Recht zu tun! Das ist doch materiell!)

Darüber hinaus konstatiert die AfD in ihrem Antrag, 
über den ebenfalls gleich abgestimmt wird, einen Verstoß 
gegen die Integrationsverantwortung des Deutschen Bun-
destages. Das sehen wir komplett anders. Die absoluten 
Integrationsschranken, wie sie im Grundgesetz festge-
schrieben sind, werden nicht tangiert,

(Peter Boehringer [AfD]: Nein!)

auch mit Blick auf die Kreditaufnahme; denn die Mit-
gliedstaaten haften nicht gemeinsam für die Kredite, son-
dern jeder Mitgliedstaat nur für seinen Anteil an den 
Schulden.

Vor diesem Hintergrund hat der Europaausschuss eine 
Stellungnahme nach Artikel 23 Grundgesetz zu dem 
Eigenmittelbeschluss verabschiedet, die heute ebenfalls 
zur Abstimmung steht, und die Quintessenz unserer Stel-
lungnahme ist: Insgesamt steht das Maßnahmenpaket auf 
unions- und verfassungsrechtlich solidem Fundament. – 
Dies war auch das einhellige Ergebnis der erwähnten 
öffentlichen Anhörung.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht als letztem Redner in der Debatte an 

Markus Töns von der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)
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Markus Töns (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Ich habe mein Redemanu-
skript jetzt auch mal beiseitegelegt, Herr Rehberg. Das 
ist nämlich hier und heute schon ein unglaublicher Vor-
gang.

(Alexander Gauland [AfD]: Stimmt, aber das 
ist nicht der Einzige! – Weitere Zurufe von 
der AfD)

Das will ich hier deutlich sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – 
Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ein unglaubli-
cher Vorgang!)

Ich beginne meine Rede erst einmal damit, dass ich 
Frau Brantner ausdrücklich dafür danke, dass sie eine 
sehr sachliche Einordnung des hier praktizierten Verfah-
rens vorgenommen hat und dass sie deutlich darauf hin-
gewiesen hat, worin nämlich die Probleme liegen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Dann will ich das auch noch mal sehr deutlich sagen: 
Ich bin Michael Roth, einem Staatsminister in dieser 
Bundesregierung, ausdrücklich dankbar dafür, dass er 
diese klaren Worte gewählt hat,

(Beifall bei der SPD)
weil es nämlich darum geht, dass wir in der Europäischen 
Union einen Weg in die Zukunft wählen. Und da fehlt mir 
bei FDP und CDU/CSU jetzt mittlerweile auch jegliches 
Verständnis im Hinblick darauf, wo sie stehen.

(Zurufe von der AfD)
Lieber Herr Rehberg, das ist keine Gewissensfrage 

Ihrer Fraktion, ob Sie dem heute zustimmen oder nicht, 
sondern es ist eine grundsätzliche Frage der Solidarität 
und der Zukunft der Europäischen Union.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Und dann will ich das noch einmal betonen: Wenn Sie 
nicht zugehört haben – –

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Erlauben Sie eine Zwischenfrage von einem AfD-Kol-

legen?

(Zurufe von der SPD: Nein!)

Markus Töns (SPD):
Nein. Zwischenfragen von der AfD braucht wirklich 

niemand.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Norbert 
Kleinwächter [AfD]: Das zeugt von Ihrem 
Demokratieverständnis!)

Dann will ich Ihnen noch etwas sagen für den Fall, dass 
Sie im Februar nicht zugehört haben: Da hat der Bundes-
finanzminister und Vizekanzler sehr deutlich erklärt, dass 
es der zukünftige Weg in eine Fiskalunion ist, und das ist 
Haltung der Bundesregierung.

(Lachen des Abg. Eckhardt Rehberg [CDU/ 
CSU])

Und dann stelle ich Ihnen offen die Frage: Stehen Sie 
denn dann noch hinter Ihrer Kanzlerin? Sie steht zu 
dem Kurs.

(Beifall bei der SPD – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Das ist der Kurs der Bundesregierung! 
Jetzt wissen wir es!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage 

des Abgeordneten Fricke von der FDP-Fraktion?

Markus Töns (SPD):
Gerne.

Otto Fricke (FDP):
Danke, Herr Kollege Töns. – Mal unabhängig von der 

Tatsache, dass die Frage, was eine Gewissensfrage ist, 
doch wohl noch jeder Abgeordnete von uns mit seinem 
eigenen Gewissen ausmachen muss und nicht mit irgend-
einem von irgendwem vorgegebenen Gewissen,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der AfD)

würde ich noch mal fragen: Habe ich das gerade richtig 
verstanden: Der Weg in die Fiskalunion ist Position der 
Bundesregierung?

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Genau!)

Ist es das, was Sie gesagt haben?

Ich frage das auch für meine Fraktion, die von der 
Staatssekretärin Hagedorn im Haushaltsausschuss aus-
drücklich anderes vernommen bzw. mitbekommen hat, 
nämlich dass das eine einmalige Sache wäre wegen der 
Notsituation. Das hätte ich nur gerne klargestellt, weil das 
für die Abstimmung nachher ja nicht unwichtig ist.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Christian 
Dürr [FDP]: Hat Frau Hagedorn gelogen, oder 
was?)

Markus Töns (SPD):
Lieber Kollege Fricke, wenn Sie mir zugehört haben – 

und ich hoffe, das haben Sie –, dann werden Sie festge-
stellt haben, dass ich eben den Bundesfinanzminister zi-
tiert habe, der von dem Weg in eine Fiskalunion gespro-
chen hat. Sie haben dem Staatsminister vorhin ja auch 
zugehört; Ihr Kollege Dürr hat eben ziemlich dagegen 
argumentiert.

(Christian Dürr [FDP]: Zu Recht!)

Auch das war eine Haltung.

Was wir heute beschließen, ist noch nicht die Fiskal-
union; das ist sie nicht.

(Zurufe von der AfD: Oh!)
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Denn dazu brauchen wir – darauf ist heute richtigerweise 
hingewiesen worden – eine Zweidrittelmehrheit. Es ist 
richtig, dass wir die heute hier im Haus nicht hätten. 
Aber wenn man über die Zukunft der Europäischen 
Union

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Die Abschaffung 
Deutschlands!)

und über unsere Handlungsfähigkeit nachdenkt, dann 
muss man Ihnen auch die Frage stellen – Sie wollen 
doch eine europäische Partei sein –, ob man zukünftig 
nicht eine Fiskalunion braucht. Das ist aus meiner Sicht 
richtig.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Davor hat übrigens die Sozialdemokratie überhaupt keine 
Angst; das will ich Ihnen ganz deutlich sagen.

(Beifall bei der SPD – Frank Sitta [FDP]: Frage 
überhaupt nicht beantwortet! – Zurufe von der 
AfD)

Ich will noch mal auf etwas eingehen, was Herr 
Lindner gesagt hat und was heute auch mal wieder bei 
der FDP Thema war: Hier ist immer von Herrn Rutte und 
den Frugal Four die Rede. Ich will Ihnen das mal deutlich 
sagen: Das sind für mich nicht die Frugal Four, das sind 
die geizigen Vier.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Es sind 
ganz viele Sozialdemokraten dabei!)

Die haben das ganze Verfahren nur verkompliziert. Es ist 
dem Vizekanzler und der Kanzlerin zu verdanken, dass 
das nicht im Chaos geendet hat.

(Christian Dürr [FDP]: So ein Quatsch!)

Ich will Ihnen auch sagen, warum. Kennen Sie eigent-
lich den größten niederländischen Automobilkonzern? 
Wissen Sie, wer das ist? Das ist Fiat. Die zahlen keine 
Steuern in Italien, die zahlen die in den Niederlanden. 
Wenn wir über Gerechtigkeit in Europa reden, dann müs-
sen wir auch über Steuergerechtigkeit in den einzelnen 
Ländern reden.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Andreas 
Mattfeldt [CDU/CSU]: Welches Thema haben 
wir eigentlich?)

Liebe Linke, das ist ja alles ganz lustig hier; aber Sie 
haben keinem europäischen Vertrag zugestimmt. Kei-
nem! Sich dann hier hinzustellen und sich so zu verhal-
ten, finde ich schon sehr merkwürdig; das muss ich ganz 
ehrlich sagen. Eine Enthaltung ist nun wirklich keine 
Haltung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

An der Stelle noch einmal herzlichen Dank, Michael 
Roth, für deine Rede. Du hast vollkommen recht damit. 
Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist heute keine 
Gewissenfrage; dazu stehe ich. Das haben wir zu ent-
scheiden. Am Ende des Tages werden wir uns über die 
Zukunft der Europäischen Union unterrichten lassen 
müssen. Hinzu kommt, dass Sie von der CDU/CSU nicht 

die Arbeit derjenigen machen sollten, die hier rechtsau-
ßen sitzen und die eigentlich ein Ausstiegsprogramm aus 
der rechten Szene brauchen.

Danke. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Thorsten Frei [CDU/CSU]: Eine unmögliche 
Rede!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Ich erteile dem Kollegen Bystron von 

der AfD-Fraktion das Wort zu einer Kurzintervention.

Petr Bystron (AfD):
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Kompliment 

an den Kollegen Rehberg und an alle Kollegen von der 
Union, die sich dem hier widersetzen wollen.

(Beifall bei der AfD)

Das ist der Weg in die Fiskalunion; Sie haben das 
gesehen. Sie haben die Arroganz der Macht von der 
SPD gesehen, was die hier heute vorgeführt haben – 
und zwar beide Redner von der SPD. Und Sie, liebe 
Freunde von der FDP, sollten sich auch sehr gut über-
legen, wie Sie abstimmen; denn Sie können sich hier 
nicht hinter irgendwelchen rhetorischen Schleifchen 
oder so was verstecken. Heute ist der Tag, an dem ent-
schieden wird, ob Deutschland seine Souveränität ver-
liert, ob wir in die linke Ecke gehen, in die „EUdSSR“.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Buh! – Zurufe von der SPD)

Danke schön.

(Beifall bei der AfD – Otto Fricke [FDP]: Da 
hätte der Minister mal was sagen können, müs-
sen!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Ich danke Ihnen. – Wollen Sie erwidern, Herr Kolle-

ge? – Nein, das ist nicht der Fall.

Tagesordnungspunkt 10 a. Wir kommen zur Abstim-
mung über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Gesetzentwurf zum Beschluss des Rates vom 14. Dezem-
ber 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, 
Euratom. Der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27901, den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/26821 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Das sind die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90/Die 
Grünen, der CDU/CSU und der FDP. Wer stimmt dage-
gen? – Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich? – 
Das ist die Fraktion Die Linke. Der Gesetzentwurf ist 
damit in zweiter Beratung angenommen.
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Dritte Beratung
und Schlussabstimmung.

Es liegen mehrere Erklärungen nach § 31 der Ge-
schäftsordnung zur Schlussabstimmung vor.1)

Die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD haben 
namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung 
erfolgt in der Westlobby. Ich weise ausdrücklich darauf 
hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen- 
Bedeckung besteht und ich Verstöße gegen diese Pflicht 
mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts 
ahnden werde. Ich bitte die Schriftführerinnen und 
Schriftführer, hierauf zu achten.

Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung 
der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht 
alle gleichzeitig zur Abstimmung. Es stehen acht Urnen 
zur Verfügung. Unmittelbar nach der Eröffnung der na-
mentlichen Abstimmung folgen weitere Abstimmungen. 
Bitte bleiben Sie daher noch einen Moment hier im Saal.

Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die 
vorgesehenen Plätze eingenommen. Ich eröffne die na-
mentliche Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung auf Drucksache 19/26821. Die 
Abstimmungsurnen werden um 13.55 Uhr geschlossen. 
Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung 
wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.2)

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 
19/27923. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 
Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? – Das 
ist der Rest des Hauses. Gibt es Enthaltungen? – Das sehe 
ich nicht. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 10 b. Abstimmung über den 
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf 
Drucksache 19/27838 mit dem Titel „Zusätzliche 
Berichtspflichten der Bundesregierung zum EU-Aufbau-
instrument Next Generation EU“. Wer stimmt für diesen 
Antrag? – Das sind die Fraktionen der Linken, der SPD, 
von Bündnis 90/Die Grünen, der CDU/CSU. Wer stimmt 
dagegen? – Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die Fraktion der FDP. Der Antrag ist damit 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 10 c. Beratung der Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union auf Drucksache 19/27921 zu 
dem geänderten Vorschlag für einen Beschluss des Rates 
über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union, zu 
dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Schaf-
fung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union 
zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-19- 
Pandemie und zu dem Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrich-
tung einer Aufbau- und Resilienzfazilität, hier: Stellung-
nahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 
Absatz 3 des Grundgesetzes. Der Ausschuss empfiehlt in 
Kenntnis der Unterrichtung auf Drucksache 19/20243 
Nummern A.27, A.28 und A.35, eine Entschließung 

gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes anzuneh-
men. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das 
sind die Fraktionen von SPD und CDU/CSU. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die Fraktionen der FDP und der 
AfD. Wer enthält sich? – Das sind die Fraktionen von 
Linken und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist die Be-
schlussempfehlung angenommen.

Tagesordnungspunkt 10 d. Beschlussempfehlung des 
Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der 
AfD mit dem Titel „Next Generation EU ist unzulässig – 
Bundesregierung muss EU-Verschuldung stoppen“. Der 
Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/27897, den Antrag der Fraktion der AfD 
auf Drucksache 19/27210 abzulehnen. Wer stimmt für 
diese Beschlussempfehlung? – Das sind die Fraktionen 
der Linken, der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen, der 
CDU/CSU und der FDP. Wer stimmt dagegen? – Das ist 
die Fraktion der AfD. Gibt es Enthaltungen? – Sehe ich 
nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.

Zusatzpunkt 9. Abstimmung über den Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/27824 zu 
dem Beschluss 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 
2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335 
/EU, Euratom, hier: Stellungnahme gegenüber der Bun-
desregierung gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Grundgeset-
zes. Wer stimmt für diesen Antrag? – Das ist die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Die 
Fraktionen der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der 
AfD. Enthaltungen? – Das ist die Fraktion Die Linke. 
Damit ist der Antrag abgelehnt.

Zusatzpunkt 36. Abstimmung über den Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP zur Änderung des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 
zur Stärkung der Beteiligungsrechte des Bundestages in 
Angelegenheiten des Aufbauinstruments Next Genera-
tion EU. Der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27896, den Ge-
setzentwurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 
19/26877 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU/CSU und AfD. Wer enthält sich? – Das ist die 
Fraktion Die Linke. Der Gesetzentwurf ist in zweiter 
Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Ge-
schäftsordnung die weitere Beratung.

Ich rufe die Zusatzpunkte 10 und 11 auf:
ZP 10 a) – Zweite und dritte Beratung des von den 

Fraktionen der CDU/CSU und SPD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder
Drucksache 19/23707

– Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Bekämpfung sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder
Drucksache 19/24901

1) Anlagen 2 bis 4 
2) Ergebnis Seite 27498 C 
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– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Katja Keul, Luise 
Amtsberg, Canan Bayram, weiteren Ab-
geordneten und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Deutschen Richtergesetzes (Recht 
und Pflicht zur Fortbildung der Rich-
terinnen und Richter)

Drucksache 19/20541

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Katja Keul, Katja Dörner, 
Luise Amtsberg, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Stärkung des Kinder-
schutzes im familiengerichtlichen Ver-
fahren

Drucksache 19/20540

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz (6. Ausschuss)

Drucksache 19/27928

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz (6. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Katja Dörner, 
Annalena Baerbock, Ulle Schauws, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Prävention stärken – Kinder vor sexuali-
sierter Gewalt schützen

Drucksachen 19/23676, 19/27928

ZP 11 Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (13. Ausschuss) zu dem An-
trag der Abgeordneten Martin Reichardt, Thomas 
Ehrhorn, Mariana Iris Harder-Kühnel, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Kinder gegen sexuelle Gewalt wirksam schüt-
zen

Drucksachen 19/20677, 19/24287

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und der SPD liegen ein Änderungsantrag der Fraktion der 
FDP sowie ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen. – Ich hoffe auf einen schnellen Platzwech-
sel.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort geht an Susann 
Rüthrich.

(Beifall bei der SPD)

Susann Rüthrich (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Jede sexualisierte und sexuelle Handlung an 
Kindern ist Gewalt gegen diese Kinder. Das stellt das 
heute zu verabschiedende Gesetz bereits in seinem 
Namen klar.

Wir treten dieser Gewalt an Kindern wirksam und 
deutlich entgegen – mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat 
hat. Die Sachverständigenanhörung im Ausschuss hat 
uns sehr wertvolle Hinweise der Praktiker/-innen aus Jus-
tiz, Ermittlungsbehörden und Beratungslandschaft mitge-
geben. Entsprechend intensiv und umfangreich waren die 
Berichterstattergespräche. Sie waren geprägt von dem 
klaren Willen, solche Gewalttaten dem Unrechtsgehalt 
entsprechend wirksam und noch klarer zu sanktionieren, 
vor allem aber sie zu verhindern. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen und Mitarbeitende in meiner Fraktion, beim 
Koalitionspartner und im Justizministerium, haben Sie 
vielen Dank für unsere fokussierten, die Kinder stets in 
den Mittelpunkt stellenden Beratungen.

Ich möchte einige Aspekte aus dem Gesetzentwurf und 
unserer Debatten dazu kurz benennen: Das Strafmaß wird 
nun erheblich steigen für solche sexualisierten Gewalt-
taten an Kindern und auch für Abbildungen davon. Das 
schreckt hoffentlich auch ab. Noch mehr aber schreckt es 
wohl ab, wenn die Täter sehr wahrscheinlich entdeckt 
und überführt werden. Daher stellen wir auch klarer, 
was Ermittelnde dürfen. Das stärkt die Aufklärung. Jetzt 
ist es aber auch nötig, die Ermittelnden vor Ort so auszu-
statten, dass sie ihre wichtige und oft sehr belastende 
Arbeit auch bewältigen können.

Am allerbesten ist es aber, wenn diese schrecklichen 
Taten gar nicht erst begangen werden können. Deswegen 
ist es uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
so wichtig, die Prävention an allen Stellen zu stärken, so 
auch im Rahmen dieses Gesetzes. Dabei hat uns sehr 
beschäftigt, wie lange schwere Straftaten im Bundeszen-
tralregister und damit dann im erweiterten Führungszeug-
nis stehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war selbst mal 
Vorsitzende bei einem Jugendverband. Ich bin jetzt noch 
ehrenamtlich Vorsitzende eines Vereins mit angestellten 
Fachkräften, mit Ehrenamtlichen. Diese setzen mit Kin-
dern und Jugendlichen tolle und wichtige Angebote um. 
Was niemand möchte, der oder die verantwortlich für die 
Arbeit eines Vereines oder eines Verbandes ist: dass sich 
jemand mit einschlägigen Straftaten über diese Vereine 
und Verbände Zugang zu Kindern und Jugendlichen ver-
schafft.

Die Frist zur Löschung schwerer Straftaten wird auf 
20 Jahre nach Verbüßen der Strafe ausgeweitet. Und bei 
einer Bündelung solcher Straftaten bleiben die Angaben 
auf Dauer im erweiterten Führungszeugnis; denn wer 
schwere Verbrechen an Kindern begangen hat, der kann 
als Fachkraft oder Ehrenamtlicher in unseren Institutio-
nen keinen Umgang mit Kindern mehr bekommen,

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Dr. Jan- 
Marco Luczak [CDU/CSU])
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nicht als Sozialarbeiter, nicht als ehrenamtlicher Vorleser 
im Kindergarten, nicht als Ferienlagerbetreuer, nicht als 
Fahrer für das Sportteam zum Turnier am Wochenende. 
Die lange Nachvollziehbarkeit dieser Straftaten gibt dem 
Haupt- und dem Ehrenamt mit Kindern mehr Sicherheit.

Darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, stär-
ken wir die Position der Kinder vor Gericht. Als Kinder-
kommission des Bundestages haben wir in dieser Legis-
latur konkrete Vorschläge für eine kindgerechtere Justiz 
gemacht. Einige davon stehen jetzt in dem Gesetz: Fami-
lienrichterinnen und -richter müssen, na klar, gute Juris-
tinnen und Juristen sein. Sie müssen aber künftig auch 
Expertise in Psychologie, insbesondere Entwicklungs-
psychologie und kindgerechter Kommunikation nach-
weisen oder alsbald erwerben. Die Kinder sind aktiv ein-
zubeziehen, durch kindgerechte Anhörungen, damit die 
Kinder nicht durch den Prozess selbst noch mehr traum-
atisiert werden. Gerichte müssen jetzt, anders als vorher, 
begründen, warum es im Einzelfall vielleicht einmal 
nicht im Sinne des Kindes, zum Wohle des Kindes war, 
das Kind aktiv einzubeziehen. Und es ist klarer festge-
legt, dass ein Verfahrensbeistand das Kind im Prozess zu 
begleiten hat. Dieser Verfahrensbeistand muss selbst qua-
lifiziert sein und darf – das haben wir jetzt auch noch mal 
klargestellt – selbst natürlich keine Straftaten gegen Kin-
der begangen haben, keine sexualisierten Straftaten in 
seinem Führungszeugnis haben, welches auch er – oder 
sie – jetzt vorlegen muss.

Wir als SPD-Fraktion haben uns außerdem für ein 
Zeugnisverweigerungsrecht der Fachberatungsstellen 
eingesetzt. Uns hat überzeugt, dass es das Vertrauensver-
hältnis beschädigen kann, wenn ein betroffenes Kind 
oder seine Bezugspersonen davon ausgehen müssen, 
dass das, was sie in den Beratungsstellen zur Aufarbei-
tung und Verarbeitung des Geschehens mitteilen, dann 
auch gegen seinen Willen oder gegen ihren Willen vor 
Gericht von Dritten vorgetragen werden muss. Um eine 
diesbezügliche Entscheidung aber besser zu fundieren, 
werden wir zunächst konkrete Fallzahlen erheben. Mir 
und uns ist es weiterhin wichtig, den Beratungsstellen 
und deren Klientinnen und Klienten noch mehr Sicher-
heit für ihre Arbeit zu geben.

(Beifall bei der SPD)
Ich danke diesen Beraterinnen und Beratern für ihre so 
wichtige Arbeit.

Ich freue mich also, sagen zu können, dass wir heute 
mit diesem Gesetz das Leben der Kinder in unserem Land 
wieder ein Stück sicherer und besser machen. Dann brin-
gen wir hoffentlich noch die Kinderrechte gemeinsam ins 
Grundgesetz und verabschieden die SGB-VIII-Reform. 
Alles zusammen ist dann ein gutes Paket, damit es allen 
Kindern bei uns so gut als irgend möglich geht. Ich bitte 
um Ihre Zustimmung.

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das Wort geht an Johannes Huber von 

der AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Johannes Huber (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! Der Grundintention des Gesetzes zur Bekämpfung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder können wir sogar 
zustimmen. Leider aber hat es erst die erschütternden 
Missbrauchsfälle in Bergisch Gladbach, in Lügde und 
in Staufen gebraucht, um die Bundesregierung daran zu 
erinnern, dass es Handlungsbedarf gibt. Die AfD hat 
nicht nur bereits vor der Einbringung ihres ersten Gesetz-
entwurfs einen eigenen Antrag ins Plenum eingebracht, 
sondern wir haben uns auch unter meinem Vorsitz in der 
Kinderkommission intensiv mit diesem Thema beschäf-
tigt. Ich begrüße es ausdrücklich, dass hierbei oftmals 
Mitarbeiter der zuständigen Ministerien anwesend waren 
sowie Mitarbeiter des Unabhängigen Beauftragten gegen 
sexuellen Kindesmissbrauch, der im Übrigen hervorra-
gende Arbeit leistet; das muss betont werden.

(Beifall bei der AfD)
Nachdem sich nun selbst die Justizministerin Lambrecht 
nicht weiter gegen ein höheres Strafmaß sperrt, begrüßen 
wir ebenfalls die Strafverschärfung, die Aufwertung zu 
Verbrechenstatbeständen sowie die Beschleunigung der 
Verfahren, verkürzt diese doch die Leidensdauer für die 
Opfer.

Kritisch sehen wir jedoch die Einführung des Begriffes 
der sexualisierten Gewalt, da dieser der bisherigen 
Gewaltdefinition im strafrechtlichen Sinne nicht ent-
spricht.

(Zuruf des Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/ 
CSU])

Gewalt selbst ist die Ausübung körperlichen Zwangs. 
Sexueller Missbrauch benötigt jedoch oftmals keine Ge-
walt, sondern wird ebenso durch psychische Manipula-
tion des Kindes ermöglicht.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist doch längst raus!)

Die Begriffsproblematik – hören Sie genau zu! – sticht 
besonders in § 176a StGB hervor, der – Zitat – „sexuali-
sierte Gewalt gegen Kinder ohne Körperkontakt mit dem 
Kind“ behandelt. Hier wird auch für den Laien diese 
Absurdität erkennbar, vielleicht aber nicht für die Grü-
nen.

(Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie sind nicht auf dem aktuellen Stand!)

Die Experten haben in der Anhörung diese Unschärfe 
jedenfalls deutlich kritisiert und vorgeschlagen, stattdes-
sen beim Begriff des Missbrauchs zu bleiben.

(Zuruf des Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/ 
CSU])

Trotz dieser einhelligen Kritik wurde dies nicht ange-
passt, was darauf hindeutet, dass dem Justizministerium 
an dieser Stelle die Verpackung wichtiger war als der 
Inhalt.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 
stimmt doch gar nicht!)
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Daher erwarten wir von der Bundesregierung künftig 
noch deutlich mehr. Wir erwarten mehr Investitionen im 
Bereich der Prävention, wenn man weiß, dass die Folge-
kosten durch sexuellen Missbrauch auf etwa 30 Milliar-
den Euro jährlich geschätzt werden. Wir erwarten die 
Ausweitung und Erleichterung der Verhängung der 
Sicherungsverwahrung, eine beständige Finanzierung 
der so wichtigen Gewaltschutzambulanzen und die 
Sicherstellung möglicher Beratung durch Rechtsmedizi-
ner für Kinderärzte, wenn es um die Zuordnung und 
Dokumentation von Verletzungen geht.

Wir erwarten ebenfalls den Einsatz multiprofessionel-
ler Teams bei der Betreuung der Opfer, einhergehend mit 
besseren Austauschmöglichkeiten, nicht nur zwischen 
Ärzten und dem Jugendamt, sondern auch zwischen der 
Polizei und den Jugendämtern, und zwar möglichst ohne 
richterlichen Vorbehalt.

Aber vor allem erwarten wir, dass Sie nicht länger 
wegsehen.

(Beifall bei der AfD)
Es kann nicht sein, dass, während ich hier zu Ihnen spre-
che, die deutsche Website der Foundation for Original 
Play weiterhin aufrufbar ist; Sie werden es wahrschein-
lich gleich versuchen. Eine Organisation, die es Erwach-
senen ermöglicht, fremde Kinder, meist im frühkindli-
chen Alter, unter der Tarnung eines vermeintlich 
pädagogischen Konzeptes nach Belieben zu befummeln, 
muss endlich verboten werden!

(Beifall bei der AfD)
Frau Ministerin Giffey und Frau Ministerin 

Lambrecht, setzen Sie der grün-ideologischen Frühse-
xualisierung unserer Kinder genauso ein Ende, wie Sie 
es bei Kindersexpuppen jetzt angefangen haben. Wenn es 
um den Schutz unserer Kinder geht, dann dürfen partei-
politische Grenzen genauso wenig eine Rolle spielen wie 
bei Glaubensfragen.

Apropos Glaubensfragen: Dass die Aufklärung des 
Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen weiter derart 
schleppend verläuft, ist ein absolutes Unding. In jedem 
anderen Fall hätte es Hausdurchsuchungen nur so gereg-
net, und das vollkommen zu Recht. Daher rufe ich Sie 
auf, liebe Kollegen von der CDU/CSU: Zeigen bitte auch 
Sie, dass Ihnen die Missbrauchsopfer heiliger sind als die 
Kirchen, und handeln Sie!

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke schön. – Das Wort geht an Thorsten Frei von der 

CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Thorsten Frei (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir beraten heute in zweiter und dritter Lesung 
über ein Gesetz zur Bekämpfung des sexuellen Kindes-
missbrauchs – ein Gesetz, das vor neun Monaten mit 
einem Maßnahmenkatalog hier in diesem Rund seinen 

Ausgang genommen hat, vom Bundeskabinett am 
21. Oktober letzten Jahres beschlossen worden ist und 
dann so intensiv parlamentarisch begleitet und bearbeitet 
worden ist wie wahrscheinlich kaum ein anderes Gesetz.

Ich sehe jetzt die Frau Ministerin nicht, sonst hätte ich 
es ihr auch selber gesagt: Sie hat damit schon ein ausge-
zeichnetes Gesetz vorgelegt, das wir durch die parlamen-
tarischen Beratungen noch einmal haben verbessern kön-
nen. Deswegen können wir wirklich stolz darauf sein, 
liebe Frau Rüthrich, dass wir mit diesem Gesetz eine 
klare, konsequente, dezidierte Antwort auf die zahllosen 
Missbrauchsskandale der vergangenen Jahre in Deutsch-
land geben.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wenn man fragt: „Was ist der zentrale Anker dieses 

Gesetzes?“, dann muss man sagen, dass wir bei den Straf-
tatbeständen des sexuellen Kindesmissbrauchs, der Kin-
derpornografie den Mindeststrafrahmen so anheben, dass 
es mindestens zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr 
kommt. Das hat Konsequenzen über den Mindeststraf-
rahmen hinaus, weil das letztlich bedeutet, dass eine Ver-
handlung nicht mehr im Strafbefehlsverfahren vonstat-
tengehen kann, nicht mehr vor dem Einzelrichter 
erfolgen kann und nicht mehr wegen Geringfügigkeit ein-
gestellt werden kann.

Das bedeutet beispielsweise auch, dass Verjährungsf-
risten länger sind. Das bedeutet, dass man die Untersu-
chungshaft leichter anordnen kann, und das bedeutet 
auch, dass man die Handlungsinstrumente für Polizei 
und Staatsanwaltschaft verbessert, etwa wenn es um die 
Onlinedurchsuchung oder um die Überwachung von 
Telefonie und Internet geht. All das sind entscheidende 
Maßnahmen, um solchen Tätern besser auf die Schliche 
zu kommen und sie dann auch zur Strecke zu bringen. 
Darum geht es am Ende.

Das Entscheidende ist: Das ist zwar der Anker, aber 
das ist nicht das Einzige, sondern wir tun auch etwas zur 
noch besseren Qualifikation von Familienrichtern, von 
Jugendrichtern, Jugendstaatsanwälten und Prozessbetei-
ligten in diesem Bereich, weil wir wissen, wie schwierig 
es ist, in diesem Umfeld tätig zu sein, und dass wir da 
noch mehr Interdisziplinarität brauchen, um zu guten 
Ergebnissen zu kommen.

Deswegen, glaube ich, ist es auch richtig, noch mal 
klarzustellen, wie wichtig es ist, dass betroffene Kinder 
und Jugendliche in solchen Verfahren auch tatsächlich 
angehört werden, so wie es im Gesetz drinsteht. Wir 
haben im Fall von Staufen gesehen, was es bedeutet, 
wenn Kinder eben nicht angehört werden – dort war es 
ein Siebenjähriger –, wenn ohne Begründung einfach 
darauf verzichtet wird und damit das Martyrium verlän-
gert wird. Das ist nicht akzeptabel, und deswegen müssen 
wir uns mit noch mehr Sorgfalt genau solche Dinge an-
schauen.

Zudem geht es um Prävention. Und bei der Prävention 
geht es vor allen Dingen darum, dass bei demjenigen, der 
einschlägig verurteilt ist, entsprechende Registereinträge 
nicht bereits nach kurzer Zeit, nach 3 Jahren, wieder 
gelöscht werden, sondern erst nach 10 Jahren oder auch 
nach 20 Jahren. In bestimmten Fällen, beim schweren 
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sexuellen Missbrauch und beim Missbrauch mit Todes-
folge, darf das nie mehr gelöscht werden, weil wir sicher-
stellen müssen, dass solche Täter nie mehr in die Nähe 
von Kindern kommen. Da ist der Schutz von Kindern um 
so viel höher zu bewerten als die Interessen von Straf-
tätern, und das müssen wir als Gesetzgeber dann auch 
deutlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Lassen Sie mich zuletzt sagen: Das ist ein gewaltiger 
Schritt nach vorne. Das ist in diesem Deliktsbereich der 
größte Schritt nach vorne seit vielen, vielen Jahren. Wir 
sind aber trotzdem noch nicht fertig, wenn es um illegale 
Handelsplattformen geht, wenn es um Kinderpornogra-
fieforen geht und wenn es darum geht, dass wir diese 
Täter noch besser aufspüren können. Wir müssen vor 
allem eine europarechts- und verfassungskonforme Lö-
sung für die Vorratsdatenspeicherung finden – das ist das 
wichtigste Instrument zur Bekämpfung sexuellen Kin-
desmissbrauchs.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das Wort geht an Dr. Jürgen Martens 

von der FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Jürgen Martens (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! In der Tat, geänderte Bedingungen erfordern auch 
ein Reagieren des Gesetzgebers hierauf. Mit den Mög-
lichkeiten des Internets eröffnen sich – in Anführungs-
zeichen – neue Möglichkeiten, aber auch neue Gefahren, 
etwa völlig neue Dimensionen bei der Herstellung und 
Verbreitung von Abbildungen sexualisierter Gewalt 
gegen Minderjährige. Hier muss der Gesetzgeber han-
deln.

Wir haben eben schon gehört, der Ankerpunkt des vor-
liegenden Gesetzes zum Schutz von Minderjährigen sei 
eine generelle Erhöhung des Strafrahmens. Ich halte das 
für verkürzt.

(Beifall bei der FDP)
Die Ausweitung von Straftatbeständen hat natürlich auch 
zur Folge, dass es mehr und dann umfangreichere Ermitt-
lungsverfahren gibt; das ist selbstverständlich. Dafür 
brauchen wir – bräuchten wir! – mehr Personal und 
eine bessere Ausstattung bei den Ländern. Das wurde in 
der Gesetzesbegründung zwar angeführt, aber darüber 
hinaus nichts in Aussicht gestellt.

Meine Damen und Herren, unabhängig von dieser 
Bewertung hat der vorliegende Gesetzentwurf mit seinem 
erhöhten Strafrahmen gleichwohl einen Mangel. Der 
wird bisweilen als Vorteil herausgestellt: Man könne 
nicht mehr zu Einstellungen gelangen, ein Strafbefehl 
sei nicht mehr möglich, die Verfahren müssten vor dem 
Kollegialgericht stattfinden und, und, und.

Was die verbesserten Ermittlungsmöglichkeiten anbe-
langt, stimme ich Ihnen zu. Was den erhöhten Aufwand 
für Gerichtsverfahren anbelangt, bin ich skeptisch, meine 
Damen und Herren; denn wir haben auch hier nicht die 
Ressourcen, um beliebig Aufwuchs an Verfahren und 
Verfahrensdauer zu verkraften.

(Susann Rüthrich [SPD]: Das ist aber ein 
Argument!)

Die Ahndung von einfachsten Fällen wäre mit einem 
sehr, sehr großen Mehraufwand verbunden.

Es fehlt – das haben wir in einem Änderungsantrag 
klargestellt, und das haben übrigens alle Experten und 
Sachverständigen, auch der eigenen Fraktionen, in der 
Anhörung deutlich gemacht – eine Regelung zum soge-
nannten minderschweren Fall. Deswegen haben wir auch 
einen Änderungsantrag eingebracht. Denn wir wollen, 
dass unnötige, langwierige und aufwendige Ermittlungs-
verfahren vermieden werden und wir uns tatsächlich auf 
die Verfolgung von Straftaten in diesem Bereich konzen-
trieren können und nicht Ressourcen unnütz verschwen-
den.

Gut am Gesetzentwurf sind in der Tat die Besserstel-
lung von Minderjährigen, etwa durch die Bereitstellung 
von Verfahrensbevollmächtigen, die besseren Rechte zur 
Anhörung von ihnen oder die Fortbildung von Richtern. 
Gleichwohl wird sich meine Fraktion bei der Abstim-
mung zum gesamten Gesetzentwurf hier lediglich enthal-
ten.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das Wort geht an die Kollegin Gökay 

Akbulut von der Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Gökay Akbulut (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Bei einem Ziel sind wir uns alle einig: 
Im Kampf gegen sexualisierten Missbrauch von Kindern 
darf es absolut keine Toleranz geben. Bei der Bekämp-
fung dieser Taten gibt es Handlungsbedarf. Wir unterstüt-
zen die Zielsetzung der Bundesregierung und einige der 
Maßnahmen wie die Fortbildung der Richterinnen und 
Richter; aber die Umsetzung in diesem Gesetzentwurf 
weist immer noch verschiedene Mängel auf.

In der Anhörung des Rechtsausschusses haben nahezu 
alle Experten den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
grundlegend kritisiert. Wir haben erwartet, dass die Bun-
desregierung zumindest die grundlegenden Mängel hier 
korrigiert, genauso wie sie die verfehlte Begriffsbildung 
der sexualisierten Gewalt geändert hat, nachdem sieben 
von acht Sachverständigen dies kritisiert haben. Leider 
ignoriert die Bundesregierung nach wie vor wichtige 
Anregungen der Experten, der Staatsanwälte, der Richter 
und der Strafrechtler. Die Enttäuschung bei den Juristin-
nen und Juristen aus der Praxis ist deshalb groß.

(Susann Rüthrich [SPD]: Das stimmt doch gar 
nicht!)
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Die Bundesregierung konzentriert sich auf die Straf-
verschärfung als Mittel zur Abschreckung. Es wurde 
jedoch in vielen Studien nachgewiesen, dass es hier kei-
nen Zusammenhang gibt. Deutlich wirksamer wären prä-
ventive Maßnahmen wie umfangreicher Personalausbau 
in der Jugendarbeit, bei den Telefonhotlines, bei den 
Beratungsstellen, bei den Therapieplätzen und in den 
Frauenhäusern. Die Bundesregierung begründet ihre 
Strafverschärfung mit den schrecklichen Fällen aus Stau-
fen, Münster, Bergisch Gladbach und Lügde. Dies macht 
jedoch wenig Sinn, da die sich schon unter der aktuellen 
Rechtslage als Verbrechen darstellen.

Wie schon von Sachverständigen kritisiert, werden die 
Verschärfungen in der Praxis bei der Umsetzung zu Prob-
lemen führen. Denn die pauschale Hochstufung zum 
Verbrechen und das Fehlen einer Regelung zu minder-
schweren Fällen führen dazu, dass die erforderlichen Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind. 
Beispielsweise ist verfahrensrechtlich mit der Verbre-
chenseinstufung bei sehr leichten Fällen eine Einstellung 
ausgeschlossen. Es muss dann immer bei allen Fällen 
eine Hauptverhandlung durchgeführt werden, die für die 
Opfer eine Belastung darstellt. Dazu ein einfaches Bei-
spiel: Ein 21-Jähriger küsst einvernehmlich eine 14-Jäh-
rige. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung, in der 
keine Strafe ausgesprochen wird.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: 14-Jäh-
rige sind keine Kinder mehr! Oh Mann!)

Mit solchen Verfahrensregelungen werden die Gerichte 
zusätzlich belastet und können nicht schwere Sexualstraf-
taten verfolgen, weil ihre Kapazitäten hier gebunden wer-
den.

Die Bundesregierung ignoriert leider diese Bedenken 
der Juristen. Ich möchte einen der Sachverständigen aus 
der Anhörung, den Strafrechtler Professor Dr. Eisele 
zitieren. Er kritisiert zu Recht, dass im Bereich der Kin-
derpornografie leider darauf verzichtet wurde, die Straf-
rahmen nach der Schwere der abgebildeten Missbrauchs-
handlungen abzustufen, sodass etwa zwischen einem 
einzigen Posing-Foto und Videoaufnahmen mit schweren 
Vergewaltigungshandlungen an kleinen Kindern nicht 
hinreichend differenziert wird.

Also: Wir stimmen mit Ihnen überein, dass sexueller 
Missbrauch von Kindern besser bekämpft werden muss, 
aber nicht in dieser Form und vor allem nur bei Einbezie-
hung der Fachwelt. Deshalb können wir dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung und den Änderungen nicht 
zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Jürgen Martens 
[FDP]: Na, so was! Wer hätte das gedacht?)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt 10 a. Die 

Zeit für die namentliche Schlussabstimmung ist gleich 
vorbei. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das 
seine Stimme nicht abgegeben hat? – Einen haben wir 
schon. – Ich gehe davon aus, dass die Stimme nun abge-
geben worden ist.

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu begin-
nen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später 
bekannt gegeben.1)

Wir fahren fort in der Debatte mit Katja Keul vom 
Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die grauenvollen Fälle von Staufen, Lügde 
und Münster haben uns alle entsetzt und mal wieder 
gezeigt, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Diese Ver-
brechen müssen unbedingt noch schneller entdeckt und 
verfolgt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Es war daher genau richtig, in NRW die Ermittlungska-
pazitäten zu vervierfachen und damit dem Netzwerk von 
Münster überhaupt erst auf die Spur zu kommen.

Gut ist auch, dass man den Opfern heute endlich Glau-
ben schenkt, anders als in den 90er-Jahren. Um ihnen zu 
glauben, muss man sie allerdings auch erst einmal anhö-
ren. Mit dem vorliegenden Gesetz werden jetzt endlich 
die Konsequenzen aus den verheerenden Fehlern in den 
Kindschaftsverfahren von Staufen und Münster gezogen. 
Dort hätte Missbrauch konkret verhindert werden kön-
nen, wenn die Kinder rechtzeitig angehört worden wären.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN und der 
Abg. Gisela Manderla [CDU/CSU])

Und Verhindern ist letztlich doch noch viel besser als 
Verfolgen. Ich begrüße deshalb ganz besonders die ver-
schärften Anhörungspflichten und die Mindestqualifika-
tion für Verfahrenspfleger und Familienrichterinnen und 
Familienrichter.

Zum Strafrechtsteil dieses Gesetzes war die Kritik in 
der Anhörung am 7. Dezember 2020 allerdings verhee-
rend, und zwar gerade auch vonseiten der Staatsanwalt-
schaft. Der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs 
ist zu Recht weit gefasst, um alle Konstellationen zu 
erfassen, in denen das Vertrauen des Kindes zu sexuellen 
Zwecken missbraucht wird, auch wenn es sich um Berüh-
rungen über der Kleidung handelt. Auch das muss unab-
hängig vom Vorliegen körperlicher Gewalt strafbar sein 
und auch so klar im Gesetz stehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Aber wenn Sie dann schon den Mindeststrafrahmen für 
alle diese Taten auf ein Jahr heraufsetzen, hätten Sie 
wenigstens einen minder schweren Fall einführen müs-
sen, um schuldangemessene Strafen zu ermöglichen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN und 
des Abg. Dr. Jürgen Martens [FDP])

1) Ergebnis Seite 27498 C 
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Für annähernd gleichaltrige Teenager, die sich beispiels-
weise küssen, haben Sie lediglich die Möglichkeit eines 
Absehens von Strafe vorgesehen. Es sollte doch aber klar 
sein, dass küssende Teenager keine Verbrechen begehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Diese Konstellation muss ganz klar aus dem Tatbestand 
herausgenommen werden.

Noch dramatischer wird es beim § 184b StGB in der 
vorgeschlagenen Fassung. Dort ist jetzt auch der Besitz 
eines einzigen Bildes zu einem Verbrechen hochgestuft, 
ohne jede Ausnahme, auch für die Teenager selber. Und 
erfasst sind nicht nur Fotos von schwerem Kindesmiss-
brauch wie in Münster, sondern auch sexualisierte Nackt-
fotos, wie sie sich heutzutage Schülerinnen und Schüler 
leider massenhaft gegenseitig schicken. Dieses Verhalten 
ist in der Tat hoch problematisch und teilweise bereits 
jetzt auch strafbar, wenn Bilder ohne Einverständnis wei-
tergeleitet werden. Wir müssen über dieses Phänomen 
dringend ernsthaft reden; aber wir lösen das Problem 
doch nicht, indem wir Tausende Schülerinnen und Schü-
ler in einen Verbrechenstatbestand reinziehen

(Beifall der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE])
und ihnen durch entsprechende Registereintragungen 
frühzeitig ihre berufliche Zukunft verbauen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der FDP und der LINKEN)

Außerdem hat uns die Staatsanwaltschaft auch davor 
gewarnt, was das an Ressourcen verbrauchen wird, die 
dann nicht für die eigentlichen Verbrecher zur Verfügung 
stehen. Sie hätten besser auf die Praktiker in Ihren Reihen 
wie den Kollegen Müller hören sollen, der es als erfahre-
ner Jugendrichter ablehnt, dieses Gesetz mitzutragen, und 
unsere Kritik teilt.

Mit unserem Änderungsantrag wollen wir für die Tee-
nager einen minder schweren Fall einführen und den ein-
vernehmlichen Besitz eines selbstgefertigten Fotos unter 
Teenagern ganz aus dem Tatbestand herausnehmen. 
Stimmen Sie unseren Änderungen zu, dann stimmen 
wir Ihrem Gesetzentwurf zu! Ansonsten werden wir uns 
trotz der Verbesserungen im Familienrecht leider nur ent-
halten können.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Dr. Jan-Marco Luczak von der CDU/ 

CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen 

und Kollegen! Ich glaube, in einer Sache – das muss 
ich voranstellen – sind wir uns wirklich einig: Sexueller 
Missbrauch von Kindern ist wirklich eines der wider-
lichsten Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Die 
Seele von Kindern wird auf das Schwerste verletzt. Ganz 

viele Opfer sind ihr Leben lang traumatisiert. Deswegen 
glaube ich, es ist gut und richtig, dass wir als Gesetzgeber 
an dieser Stelle ein klares Signal aussenden.

Leider sind diese sexuellen Übergriffe alltäglich. Jeden 
Tag werden 43 Kinder sexuell missbraucht. Das dürfen 
wir als Gesellschaft und auch als Gesetzgeber nicht hin-
nehmen. Deswegen ist es richtig, dass wir sagen: Dieses 
schwerste Unrecht, das an den Schwächsten unserer 
Gesellschaft begangen wird, muss zukünftig als Verbre-
chen bestraft werden, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Das ist mehr als ein Symbol. Natürlich wollen wir auch 
ein Signal aussenden, weil es so schweres Unrecht ist. 
Wir wollen das als Gesellschaft ächten. Aber es geht 
eben auch darum, dass die Täter zukünftig keine Bewäh-
rungsstrafen mehr bekommen, dass die Täter zukünftig 
leichter in Untersuchungshaft genommen werden, dass 
die Täter leichter in Sicherungsverwahrung kommen. 
All das geht mit der Heraufstufung zu einem Verbre-
chenstatbestand einher. Genau deswegen stehen wir als 
Union dahinter. Es ist richtig, dass wir dieses deutliche 
Signal an der Stelle aussenden.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Aber richtig ist auch: Natürlich sind harte Strafen nicht 
alles. Natürlich müssen wir auch präventiv vorgehen; wir 
haben schon über die Fortbildung von Richtern gespro-
chen. Ein Punkt, der uns als Union ganz besonders wich-
tig war: Wir wollen verhindern, dass einschlägig vorbe-
strafte Täter wieder mit Kindern in Kontakt kommen, 
dass sie in der ehrenamtlichen Jugendarbeit als Fußball-
trainer, als Fahrer oder an anderer Stelle wieder in Kon-
takt mit Kindern kommen und dann die Gefahr heraufbe-
schworen wird, dass sie wieder sexuell übergriffig 
werden. Das wollten wir verhindern, und deswegen ha-
ben wir uns mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass die 
Täter, die schwersten sexuellen Missbrauch begangen 
haben, dass Täter, die wiederholt Kinder missbraucht 
haben, einen lebenslangen Eintrag in ihr erweitertes Füh-
rungszeugnis bekommen, dass für die Vereine klar 
ersichtlich ist: Das sind einschlägig vorbestrafte Sexual-
täter; die kommen nicht mit unseren Kindern in Kon-
takt. – Das haben wir erreicht. Das ist ein riesiger Erfolg, 
den wir hier zu verzeichnen haben, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

In den Bereich der Prävention muss man auch das Ver-
bot von Kindersexpuppen einordnen. Auch das ist etwas 
ganz Wichtiges. Man kann es gar keinem erklären, dass 
heute bei Amazon Sexpuppen erwerblich sind, die Kin-
dern nachgebildet sind, die man nach seinen individuel-
len Vorlieben designen kann. Die Größe, die Haarfarbe, 
die Hautfarbe, die Körperöffnungen: All das kann man 
dort aussuchen. Sie sind frei verkäuflich. Mit diesen Kin-
dersexpuppen werden Hemmschwellen gesenkt, weil 
sexueller Missbrauch von Kindern eingeübt wird. Und 
am Ende dieses Einübens steht ein realer Missbrauch. 
Deswegen ist es gut und richtig, dass wir den Handel 
mit Kindersexpuppen jetzt klar verboten haben. Ihn 
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wird es zukünftig nicht mehr geben; das ist verboten. Es 
gibt keinen Handel mehr mit Kindersexpuppen. Das ist 
ein riesiger Schritt in die richtige Richtung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Der letzte Punkt, den ich bei all den guten Dingen, die 
wir mit diesem Gesetz erreicht haben, ansprechen möch-
te: Wir müssen an einer Stelle noch einen Schritt weiter-
gehen. Auch Missbrauchsanleitungen, Pädophilenhand-
bücher, die wir heute im Netz frei verfügbar finden, in 
denen pädophile Täter erklären, wie man sich am besten 
an Kinder ranmacht, wie man Missbrauch so verdecken 
kann, dass er ärztlich nicht nachweisbar ist, müssen ver-
boten werden. Wir setzen uns als Union dafür ein, dass 
das Verbot jetzt in dieser Legislaturperiode noch kommt, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu! Er ist ein guter 
Gesetzentwurf für den Schutz unserer Kinder.

Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Trotz der Ernsthaftigkeit der Debatte 

möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Plenarsitzung 
heute bis weit über Mitternacht hinaus geht. Ich rege 
daher an, über die Einhaltung der Redezeiten ernsthaft 
nachzudenken.

(Beifall des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Das Wort geht an Dr. Karl-Heinz Brunner von der 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe einmal in einem anderen Zu-
sammenhang von der Würde des Menschen im Grund-
gesetz gesprochen. Wenn wir uns heute mit dem Gesetz 
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
beschäftigen, geht es um die Würde der kleinsten, der 
schutzbedürftigsten Menschen in unserem Lande, eine 
Würde, die ihnen bei der bestehenden Rechtslage viel-
fach genommen wurde, eine Würde, die wir ihnen nicht 
in dem Maße geben konnten, wie wir es sollten.

Deshalb sage ich eingangs einen herzlichen Dank an 
unsere Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die 
sich dieses Themas angenommen hat, um gemeinsam mit 
dem Parlament ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das 
mehr Schutz für Kinder, härtere Bestrafung von Tätern, 
einen umfangreicheren Strafenkatalog und den Kindern 
einen besseren Schutz im Vorfeld sowie mehr Rechte im 
Gerichtsverfahren ermöglicht. Dafür herzlichen Dank.

Ich danke auch dafür, dass in der parlamentarischen 
Debatte die Verniedlichung des Missbrauchs von Kindern 
dem Begriff der sexualisierten Gewalt gewichen ist; denn 
Kindern sexuell etwas anzutun, ist keine Verniedlichung 

wert, sondern ist Gewalt, die den Kindern die körperliche 
Unversehrtheit nimmt, die ihnen aber umso mehr bis ans 
Lebensende die Unversehrtheit der Seele nimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Diese Unversehrtheit der Seele, die genommen wird, 

ist für mich auch einer Gründe, die mir sagen: Es ist gut 
und richtig, dass wir in diesem Gesetz die Verlängerung 
der Verjährungsfristen, die Verlängerung der Eintra-
gungsfristen im Bundeszentralregister und im erweiterten 
Führungszeugnis als solche festgelegt haben; denn das 
Kind, das verletzt wurde, wird sein Trauma bis ans 
Lebensende tragen. Warum soll der Täter oder die Täterin 
einen Schutz bekommen, der dem Kind geraubt wurde?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Das Gesetz wird mit einer Verschärfung des Straf-
rechts vor allen Dingen beim Wortlaut „sexualisierte Ge-
walt“ anstelle „sexuellen Missbrauchs“ zu einem zent-
ralen Baustein. Es wird zu einer Neubetrachtung im 
juristischen Bereich führen. Es wird mit der Anhebung 
der Strafrahmen der Straftatbestände, mit der Aufspal-
tung in drei Tatbestandseinheiten und der Schließung 
von Gesetzeslücken wesentlich dazu beitragen, künftiges 
Unrecht zu vermeiden. Künftig soll schon die Erregung 
an kinderpornografischem Material strafbar sein; das ist 
richtig. Der Erwerb und das Inverkehrbringen von Kin-
dersexpuppen – das hat der Kollege Luczak bereits ange-
sprochen – sollen ebenfalls unter Strafe gestellt werden.

Ich bitte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach-
dem die Frau Präsidentin mir freundlicherweise ein 
Lämpchen aufleuchten lässt, um Zustimmung zu diesem 
guten Gesetz, bitte aber alle, die in der Politik und Gesell-
schaft tätig sind, darum, nunmehr auch in den Ländern 
und Kommunen den Personalstand zu ermöglichen, der 
notwendig ist, um im Vorfeld Kindesmissbrauch in jeder 
Form zu verhindern.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das letzte Wort in der Debatte hat 

Alexander Hoffmann von der CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Gesetz, das wir heute hier beschließen, sendet ein ein-
deutiges Signal ins Land hinaus. Das Signal lautet: Wir 
sind bereit, wirklich alle Register zu ziehen, um unsere 
Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Dazu bauen wir zunächst einmal eine alte Unionsfor-
derung ins Strafgesetzbuch ein: Sowohl der sexuelle 
Missbrauch von Kindern als auch der Besitz kinderpor-
nografischen Materials sind ab jetzt Verbrechen. Natür-
lich ging es uns einerseits um das Signal, andererseits – 
das ist vorhin schon angeklungen – haben die Strafver-
folgungsbehörden bei der Ermittlung wegen eines Ver-
brechens damit sehr viel effizientere Ermittlungsmög-
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lichkeiten als Instrumente parat. Zudem erweitern wir 
auch die Möglichkeiten der Telekommunikationsüberwa-
chung und der Onlinedurchsuchung; auch das sind effizi-
ente Ermittlungsinstrumente. Damit reagieren wir darauf, 
dass vor allem die digitale Welt dazu beiträgt, dass Straf-
taten wie sexueller Missbrauch und der Besitz kinder-
pornografischen Materials eine unglaubliche Dynamisie-
rung erleben; schauen Sie sich nur das Anwachsen der 
Zahlen in den letzten zehn Jahren an.

Ich möchte jetzt noch auf einen Punkt zu sprechen 
kommen, der uns als CSU immer ein Herzensanliegen 
gewesen ist und den wir deshalb tatsächlich als Herzstück 
dieser Reform bezeichnen wollen. Warum? – Weil alle 
Instrumente, die ich bislang genannt habe, eigentlich 
nur rückwirkend wirken. Das ist alles, was ein Rechts-
staat tun kann und tun muss, wenn es schon zu einem 
Übergriff gekommen ist.

Viel besser ist es allerdings, wenn der Rechtsstaat 
schon im Vorfeld agiert und am besten dafür sorgt, dass 
es gar nicht erst zu einem Übergriff kommt. Deshalb 
haben wir als CSU den Zusammenhang zwischen dem 
Bundeszentralregister und dem erweiterten Führungs-
zeugnis immer als Instrument gesehen, die Kinder vor 
den Tätern und auch die Täter vor sich selbst zu schützen. 
Deshalb haben wir als CSU den lebenslangen Eintrag ins 
Bundeszentralregister gefordert.

Frau Ministerin, ich möchte Danke sagen, dass Sie sich 
von unseren Argumenten haben überzeugen lassen.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie ist gar nicht da!)

Wir haben jetzt grundlegende Veränderungen ins Bun-
deszentralregister geschrieben: Die einschlägigen Fris-
ten, die generell gelten, sind verändert worden, und 
zwar auf zehn und zwanzig Jahre, und für schwere Fälle 
des sexuellen Missbrauchs und für bestimmte Konstella-
tionen der Wiederholung gilt jetzt der lebenslange Ein-
trag ins Bundeszentralregister. Damit ist sichergestellt, 
dass ein solcher Täter ein Leben lang weder als Übungs-
leiter, als Trainer oder als Betreuer mit Kindern zu tun 
hat. Das ist ein großer Erfolg. Deswegen sage ich Ihnen 
von der Opposition: Wir empfinden es an der Stelle ein 
bisschen einsilbig, wenn Sie sich heute bei diesem Gesetz 
nur kraftvoll enthalten.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Ich schließe die Aussprache.
Tagesordnungspunkt 10 a. Ich komme zurück zur na-

mentlichen Schlussabstimmung über den Entwurf eines 
Gesetzes zum Beschluss des Rates vom 14. Dezember 
2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335 
/EU, Euratom (Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsge-
setz), Drucksachen 19/26821 und 19/27901 und gebe 
Ihnen das von den Schriftführerinnen und Schriftführern 
ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
bekannt: abgegebene Stimmenkarten 645, mit Ja haben 
abgestimmt 478, mit Nein haben gestimmt 95, Enthaltun-
gen gab es 72. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. 

Endgültiges Ergebnis
Abgegebene Stimmen:            645;
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(Zwickau)

Abgeordnete, die sich wegen gesetzlichen Mutterschutzes für ihre Abwesenheit entschuldigt haben, sind in der Liste der 
entschuldigten Abgeordneten (Anlage 1) aufgeführt.

Zurück zum Zusatzpunkt 10 a. Wir kommen zur 
Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU/ 
CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Der 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz empfiehlt 
unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/27928, den Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 19/23707 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegen zwei 
Änderungsanträge vor, über die wir zuerst abstimmen.

Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksa-
che 19/27932. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Das sind die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Die Fraktion der 
SPD, die CDU/CSU-Fraktion. Wer enthält sich? – Das 
ist die Fraktion Die Linke. Der Änderungsantrag ist damit 
abgelehnt.

Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
auf Drucksache 19/27933. Wer stimmt für diesen Ände-
rungsantrag? – Das sind die Fraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind die Fraktionen der SPD und der CDU/CSU. Wer 
enthält sich? – Das sind die Fraktionen von FDP und 
AfD. Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt.

Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 19/23707 
in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU und AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Das sind die Fraktionen der Linken, 
des Bündnisses 90/Die Grünen und der FDP. Der Gesetz-
entwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Das sind die Fraktionen der SPD, der CDU/CSU und 
der AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Enthält sich 
jemand? – Das sind die Fraktionen der Linken, des Bünd-
nisses 90/Die Grünen und der FDP. Der Gesetzentwurf ist 
damit angenommen.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Recht und Verbraucherschutz zu dem von 
der Bundesregierung eingebrachten gleichlautenden Ge-
setzentwurf. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b 
seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/27928, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/24901 für erledigt zu erklären. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Das sind alle Fraktionen. Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Damit ist diese Beschluss-
empfehlung einstimmig angenommen.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur Änderung des Deutschen 
Richtergesetzes (Recht und Pflicht zur Fortbildung der 
Richterinnen und Richter). Der Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchstabe c sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/27928, den 
Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 19/20541 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Das sind die Fraktionen der Linken, des Bünd-
nisses 90/Die Grünen und der FDP. Wer stimmt dage-
gen? – Die Fraktionen der SPD, der CDU/CSU und der 
AfD. Enthaltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf ist in 
zweiter Beratung abgelehnt, und damit entfällt nach unse-
rer Geschäftsordnung die weitere Beratung.
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Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur Stärkung des Kinderschutzes 
im familiengerichtlichen Verfahren. Der Ausschuss für 
Recht und Verbraucherschutz empfiehlt unter Buchsta-
be d seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27928, den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen auf Drucksache 19/20540 abzulehnen. Ich 
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wol-
len, um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 
Linken, des Bündnisses 90/Die Grünen. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die Fraktionen der SPD, der CDU/ 
CSU. Wer enthält sich? – Das sind die Fraktionen von 
FDP und AfD. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung 
abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung 
die weitere Beratung.

Zusatzpunkt 10 b. Wir setzen die Abstimmung zu der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz auf Drucksache 19/27928 fort. Der 
Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe e seiner Beschluss-
empfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/23676 mit 
dem Titel „Prävention stärken – Kinder vor sexualisierter 
Gewalt schützen“. Wer stimmt für diese Beschlussemp-
fehlung? – Das sind die Fraktionen von SPD, CDU/CSU 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist die Fraktion der FDP. Die Beschlussemp-
fehlung ist damit angenommen.

Zusatzpunkt 11. Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu dem 
Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel „Kinder gegen 
sexuelle Gewalt wirksam schützen“. Der Ausschuss emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/24287, den Antrag der Fraktion der AfD auf Druck-
sache 19/20677 abzulehnen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind die Fraktionen der 
Linken, der SPD, des Bündnisses 90/Die Grünen, der 
CDU/CSU und der FDP. Wer stimmt dagegen? – Das 
ist die Fraktion der AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das 
sehe ich nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit ange-
nommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 14 a und 14 b auf:
a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 

Manuel Sarrazin, Claudia Roth (Augsburg), 
Lisa Badum, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
80 Jahre Überfall der Wehrmacht auf 
Griechenland – Europas Zusammenhalt 
stärken und die erinnerungspolitische 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Griechenland intensivieren
Drucksache 19/27827

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Diether Dehm, Ulla Jelpke, Heike 
Hänsel, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE
Reparationsforderung Griechenlands 
anerkennen
Drucksache 19/14725

Ich begrüße dazu im Namen des Hauses ganz herzlich 
die Botschafterin Griechenlands in Deutschland, Ihre 
Exzellenz Frau Maria Marinaki. Herzlich willkommen!

(Beifall)
Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten 

beschlossen. – Ich eröffne die Aussprache, und es beginnt 
Manuel Sarrazin für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Manuel Sarrazin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Botschafterin! Vor 

80 Jahren überfiel die Wehrmacht Griechenland und das 
Königreich Jugoslawien. Mit Orten wie Belgrad, Disto-
mo, Kalavryta, Kragujevac, Kraljevo oder Lingiades ver-
binden wir schlimmste Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit.

Wir wollen heute über Griechenland reden. Bis heute 
sind in vielen griechischen Familien die Erinnerungen an 
das, was den Familien passiert ist, sehr präsent; sie wer-
den am Esstisch, bei Familienfeiern besprochen. Jeder 
junge Grieche weiß, was in dieser Zeit passiert ist. Viel-
leicht ist es gegenüber Griechenland manchmal noch 
schwieriger als in anderen Fällen, wo die Verbrechen 
auch unvergleichlich groß waren, von echter Versöhnung 
zu sprechen, weil vieles im deutsch-griechischen Verhält-
nis bis heute unausgesprochen ist, weil spezifische Vor-
aussetzungen in Griechenland es schwierig machen, aber 
auch, weil wir damit so umgegangen sind, dass Sachen 
unausgesprochen geblieben sind.

Unser Umgang mit dem, was seit Jahrzehnten von 
Griechenland vorgetragen wurde, mit Forderungen, die 
brüsk, geradezu demütigend mit dem einfachen Hinweis, 
es sei erledigt, zurückgewiesen wurden, ist – egal ob man 
die Forderungen richtig findet oder nicht – eine schwere 
Belastung für unsere deutsch-griechische Freundschaft.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Wir wollen diese Geschichte des Übergehens, des 
Zurückweisens aufbrechen. Griechenland war nach dem 
Krieg immer auf das Wohlwollen des Landes der Täter 
angewiesen. Wir wollen nun in eine Phase der Augen-
höhe eintreten und miteinander auch über noch offene 
Fragen sprechen. Wir wollen, dass Ungesagtes endlich 
ausgesprochen wird. Daran wollen wir zusammen arbei-
ten, weil wir denken: Europa braucht eine gelingende 
deutsch-griechische Freundschaft. Nur mit Freundschaft 
und Respekt zwischen Deutschland und Griechenland, 
auf Augenhöhe und mit Verantwortung, wird das Projekt 
Europa gelingen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Deswegen wollen wir, dass der Bundestag heute 
Schluss macht mit der demütigenden und falschen Aus-
sage, für Griechenland habe sich die Frage der Reparatio-
nen erledigt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)
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Das ist nachweisbar nicht der Fall; es war nie der Fall.
Wir wollen, dass die Bundesregierung einen Versuch 

macht, mit dem schweren Thema der sogenannten 
Zwangsanleihe anders umzugehen, und einen gemeinsa-
men Weg finden, wie wir an diesem Thema arbeiten 
können. Denn wir alle wissen: Wir trauen uns an diese 
Themen nicht heran, weil wir uns nicht zutrauen, sie zu 
lösen, oder weil wir uns auch an die anderen Fragen letzt-
lich nicht herantrauen.

Wir wollen, dass wir endlich auch über die Opferge-
meinden reden, dass wir darüber reden, wo Menschen 
zum Teil keine oder keine ausreichende Restitution oder 
Kompensation erhalten haben. Wir wollen, dass die 
lobenswerten Initiativen, die die Bundesregierung begon-
nen hat – Stichwort „Deutsch-Griechischer Zukunfts-
fonds“ und Ähnliches –, weiterentwickelt werden. Das 
wollen wir jetzt angehen; dafür ist jetzt der richtige Zeit-
punkt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Mit unserer 
Initiative wollen wir, dass Deutschland sich seiner Ge-
schichte und seiner Verantwortung stellt – nicht nur für 
das, was die Nazis in Griechenland getan haben, nicht nur 
weil wir als Rechtsnachfolger Verantwortung tragen, son-
dern auch für eine bessere Zukunft. Für das deutsch- 
griechische Verhältnis ist klar: Wenn wir eine gemein-
same Zukunft bauen wollen, müssen wir uns der Verant-
wortung aus der Geschichte noch besser als bisher stel-
len.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort hat Markus Koob von der CDU/CSU-Frak-

tion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Markus Koob (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Botschafterin! Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Nazi-
regime hat in den Jahren 1933 bis 1945 unfassbare und 
nicht wiedergutzumachende Schuld auf sich geladen. 
Deutschland hat Europa und die Welt in einen Krieg 
gezwungen, der Millionen von Männern, Frauen und 
Kindern das Kostbarste nahm: ihren Besitz, ihre Familie, 
ihr Leben.

Auch in Griechenland wüteten die Nationalsozialisten. 
Zunächst bombardierten sie Griechenland, dann besetz-
ten sie Griechenland, dann massakrierten und terrorisier-
ten sie die Bevölkerung Griechenlands. Von 1941 bis 
1944 zerstörte die deutsche Wehrmacht 1 700 griechische 
Dörfer. Beispielhaft für so viele andere Distomo. Am 
10. Juni 1944 brachten SS-Männer 218 unbeteiligte Per-
sonen um und brannten das 1 800 Einwohner große Dorf 
Distomo nieder. In Chortiatis, Kesariani, auf Kreta und in 
vielen anderen Orten geschahen in diesen Jahren ähnlich 

unentschuldbare Gräueltaten an Griechinnen und Grie-
chen. Holocaust, Partisanenkrieg, Besatzung, Hungerka-
tastrophe, Bürgerkrieg: Zusammen forderten sie Hun-
derttausende Menschenleben.

Das Deutschland von 1941 ist aber nicht das Deutsch-
land nach 1945 oder gar das nach 1990. Heute ist es ein 
friedliebendes Land im Herzen eines vereinten Europas. 
Als Mitglied des Deutschen Bundestages und Legislativ-
vertreter in diesem heutigen Deutschland bitte ich alle 
Opfer des NS-Regimes in Griechenland um meine tief-
empfundene Entschuldigung. Ihnen wurde unermessli-
ches Leid von so vielen unserer Vorfahren zugefügt. 
Dies macht mich auch 75 Jahre nach Kriegsende tief 
betroffen und traurig.

Die Anerkennung von Schuld ist unbestreitbar. Über 
die Anerkennung von Reparationsforderungen diskutie-
ren wir heute. Es gibt Gründe – gute Gründe –, weshalb 
wir in Deutschland der Auffassung sind, dass, anders als 
die ewig währende deutsche Schuld an diesen Kriegsver-
brechen, die Reparationen abgegolten sind. Das Londo-
ner Schuldenabkommen von 1953, dem Griechenland 
zustimmte, besagt zwar in Artikel 5 Absatz 2 Folgendes – 
ich zitiere –:

Eine Prüfung der aus dem Zweiten Weltkriege her-
rührenden Forderungen von Staaten, die sich mit 
Deutschland im Kriegszustand befanden oder deren 
Gebiet von Deutschland besetzt war, und von Staats-
angehörigen dieser Staaten gegen das Reich und im 
Auftrag des Reichs handelnde Stellen oder Personen 
einschließlich der Kosten der deutschen Besatzung, 
der während der Besetzung auf Verrechnungskonten 
erworbenen Guthaben sowie der Forderungen gegen 
die Reichskreditkassen, wird bis zu der endgültigen 
Regelung der Reparationsfrage zurückgestellt.

(Zuruf der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE])

Jedoch entschied der Internationale Gerichtshof in der 
Vergangenheit, dass berechtigte Ansprüche schon nach 
20 Jahren verwirkt sein können. Selbst das Abkommen 
zwischen Deutschland und Griechenland, in dem Grie-
chenland weitere Reparationsforderungen ausdrücklich 
offengelassen hat, ist nun gut 60 Jahre alt. Schließlich 
regelt der Zwei-plus-Vier-Vertrag, den auch Griechen-
land ohne Einwände zur Kenntnis nahm, dieses Thema 
in unseren Augen abschließend.

Aber – und jetzt kommt das Aber – ich verstehe, dass 
es vonseiten Griechenlands den Wunsch nach Wieder-
gutmachung gibt. Wie in sehr vielen Rechtsfragen kann 
man auch in dieser Frage zu einer anderen Beurteilung 
kommen. Auch wenn ich den Antrag der Grünen als 
solchen inhaltlich nicht vollumfänglich unterstützen 
kann, trifft er die richtige Tonlage und mit dem Wunsch 
nach der Begegnung auf Augenhöhe auch das richtige 
Bild. Deshalb sollten wir bei aller Unterschiedlichkeit 
in den inhaltlichen Positionen in diesem Hause in einer 
Frage gemeinsam Haltung zeigen: Jenseits einer legiti-
men Diskussion über rechtliche Fragen müssen wir einer 
gezielten politischen Instrumentalisierung und Aufsta-
chelung durch Nationalisten in dieser Frage gemeinsam 
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entgegentreten. Einer Aufarbeitung seiner Verantwor-
tung – das ist mir besonders wichtig – verweigert sich 
Deutschland nicht.

Der von Deutschland initiierte Deutsch-Griechische 
Zukunftsfonds fördert zahlreiche und verschiedenste Pro-
jekte, die die gemeinsame deutsche und griechische Ge-
schichte aufarbeiten, ein gemeinsames Bewusstsein 
schaffen und Versöhnung anstreben.

Die 2010 gegründete Deutsch-Griechische Versamm-
lung als Netzwerk griechischer und deutscher Kommu-
nen, Regionen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft ist ein 
Beispiel für das Zusammenführen von Griechen und 
Deutschen, die gemeinsam an einer positiven und fried-
vollen Zukunft arbeiten.

Das Deutsch-Griechische Jugendwerk ist zudem eines 
von nur drei Jugendwerken in Deutschland. Das zeigt den 
besonderen Stellenwert, den Griechenland und die 
griechische Jugend für unser Deutschland einnimmt.

2016 riefen zudem die Außenminister Griechenlands 
und Deutschlands den Deutsch-Griechischen Aktions-
plan für die bilaterale Zusammenarbeit ins Leben, der 
das Ziel hat, die gemeinsame Zusammenarbeit auf den 
Gebieten von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur 
und Bildung zu intensivieren. Das zeigt: Auch politisch 
stehen wir eng an der Seite unseres EU-Freundes und 
NATO-Verbündeten Griechenland.

Schließlich – das mag man für banal halten; es ist aber 
in meinen Augen ein hervorragender Ausdruck eines 
intakten und engen bilateralen Verhältnisses – fühlen 
sich jedes Jahr Millionen deutsche Bürgerinnen und 
Bürger in Griechenland bei Freunden zu Hause. Über 
10 000 von ihnen leben sogar dauerhaft in Griechenland. 
Umgekehrt fanden knapp 500 000 griechischstämmige 
Personen in Deutschland eine weitere Heimat.

Wir als Deutscher Bundestag sollten deshalb alles un-
ternehmen, um den kulturellen und gesellschaftlichen 
Austausch weiter zu fördern, die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zu stärken und, ja, auch gemeinsam über die 
Vergangenheit zu reden und hier die tatsächliche Aus-
söhnung weiterhin voranzutreiben. Da sind wir an Ihrer 
Seite.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 

Grigorios Aggelidis [FDP])

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Dr. Marc Jongen von der AfD-Frak-

tion.
(Beifall bei der AfD)

Dr. Marc Jongen (AfD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! „80 Jahre 

Überfall der Wehrmacht auf Griechenland … die erinne-
rungspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Griechenland intensivieren“, so legen die Grünen 
mit ihrem Antrag gewissermaßen den Ball auf, und Die 
Linke schießt ihn ins Tor mit ihrem Antrag „Reparations-
forderung Griechenlands anerkennen“. Das haben Sie 
von den Grünen sich nur anzudeuten getraut, nämlich 

dass es auf hohe Milliardenzahlungen Deutschlands an 
Griechenland hinausläuft – auf bis zu 290 Milliarden, 
um genau zu sein.

Aber Die Linke entstellt Ihr Ansinnen zur Kenntlich-
keit und zeigt, worum es im Kern Ihrer beiden Anträge 
geht: um die Instrumentalisierung eines erinnerungspoli-
tischen Themas für eine Politik direkt gegen die deut-
schen und letztlich auch die griechischen Interessen; ich 
komme darauf zurück. Unsere Antwort darauf kann nur 
sein: niemals Rot-Rot-Grün, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)
Damit wir uns hier recht verstehen: In diesem Saal 

herrscht völlige Einigkeit darüber, dass es im Zuge des 
sogenannten Balkanfeldzuges der deutschen Wehrmacht 
im Frühjahr 1941 und der darauffolgenden Besatzung 
Griechenlands – nicht zuletzt auch durch die SS – 
schlimmste Kriegsverbrechen gegeben hat und dass sich 
das heutige Deutschland in seinem internationalen Agie-
ren verantwortungsbewusst speziell gegenüber Griechen-
land verhalten muss. Es besteht aber ein grundsätzlicher 
Dissens darüber, was das konkret bedeutet, wann wir 
wirklich aus der Geschichte gelernt haben und wann 
nicht.

Die Grünen zählen in ihrem Antrag zunächst die deut-
schen Verbrechen im Detail auf, dann sprechen sie von 
der historischen Schuld Deutschlands, wie es ihre Art ist, 
und im Forderungsteil reden sie von zivilgesellschaftli-
chen „Solidaritäts- und Erinnerungsprojekten“

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Was ist denn Ihre 
Art dagegen?)

– hören sie doch einmal zu –, „die die Bedürfnisse und 
Interessen der griechischen Seite noch stärker berück-
sichtigen und auch die jüngere Generation einbeziehen“. 
Sie sprechen von Entschädigungszahlungen für noch 
lebende Opfer und ihre Kinder usw.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Für Sie ist das 
doch ein Vogelschiss!)

Das heißt, Sie wollen die Täter-Opfer-Konstellation auf 
die nächste Generation und darüber hinaus in alle Ewig-
keit fortschreiben. Die Deutschen sollen immer die Täter 
sein

(Dietmar Nietan [SPD]: Das glauben Sie doch 
selber nicht, was Sie da sagen! Unsinn!)

und sich schuldig fühlen, und die anderen Völker – in 
diesem Fall die Griechen – sollen sich als Opfer fühlen; 
junge Leute, die überhaupt kein Opferbewusstsein haben 
und das auch gar nicht haben wollen. Wir sind der Mei-
nung: So gelangt man nicht auf Augenhöhe miteinander,

(Dietmar Nietan [SPD]: Das steht doch gar 
nicht im Antrag drin!)

so kommt es zu keiner Heilung der historischen Wunden, 
sondern man hält sie künstlich am Schwären, und zwar 
mit einer ganz bestimmten politischen Absicht, meine 
Damen und Herren.

(Abg. Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] meldet sich zu einer Zwischenfra-
ge)
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Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Erlauben Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Marc Jongen (AfD):
Nein, ich erlaube keine Zwischenfrage.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Feige auch noch! 
Und dann krude Sachen hier erzählen!)

Dass diese Forderungen aus Griechenland immer wie-
der laut werden, das hat doch nur sehr bedingt mit den 
Ereignissen vor 80 Jahren zu tun. Auf dem Höhepunkt 
der Griechenland-Rettung, der sogenannten Euro-Krise, 
wurde ein Bild von Frau Merkel mit Hakenkreuzarmbin-
de durch die Straßen Athens getragen. Es ging bei dieser 
„Rettung“ nicht um das Wohl Griechenlands, sondern 
einzig und allein um die Bewahrung der Währungs-
union – koste es, was es wolle.

(Beifall bei der AfD)
Auf Griechenland wurde enormer Druck aufgebaut. 

Die EU-Länder, vor allem Deutschland, wurden als impe-
riale Zwingmacht wahrgenommen, die offenbar Nazi-
assoziationen wachrief. Griechenland wurde in eine 
destruktive Sparpolitik hineingezwungen, die die Wirt-
schaft weiter abwürgte, die Bevölkerung zu Teilen verar-
men ließ und eine halbe Million, vor allem junge Grie-
chen, zur Auswanderung zwang. Diese Politik ist 
gescheitert. Mit dem Ausscheiden aus der Euro-Zone 
hätte Griechenland nicht nur seine wirtschaftspolitische 
Autonomie, sondern auch seine nationale Würde zurück-
gewinnen können. Das hat die Bundesregierung verhin-
dert, vollumfänglich unterstützt von den Grünen damals.

Ihre Politik der „Solidarität“ mit Griechenland, die in 
sich vergiftet ist, hat dort das Bild des hässlichen Deut-
schen wieder entstehen, aufkommen lassen. Sie selbst 
sind diese hässlichen Deutschen in den Augen vieler 
Griechen, solange Sie Griechenland weiter in Euro-Gei-
selhaft halten.

(Beifall bei der AfD)
Beenden Sie diesen politischen Irrweg, dann haben Sie 

auch diese Anträge des schlechten Gewissens, und zwar 
des schlechten Gewissens wegen dieser gescheiterten 
Euro-Rettung und der Austeritätspolitik in Griechenland, 
nicht mehr nötig.

(Zuruf von der LINKEN: So ein Quatsch!)
Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Heike Hänsel [DIE LIN-
KE]: Eine Schande für dieses Haus! So eine 
Rede!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht zu einer Kurzintervention an den Abge-

ordneten Sarrazin von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. – Bitte schön.

Manuel Sarrazin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Kollege, Sie haben uns unterstellt, wir wollten 

auch die künftigen Generationen in Griechenland in einer 
Opferrolle belassen.

Ich möchte Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen: Ich 
habe einen gewaltigen Respekt vor der griechischen 
Nation. Heute, am griechischen Nationalfeiertag, lasse 
ich mir nicht unterstellen, Griechenland als Opfer zu be-
trachten. Griechenland ist deswegen von den Nazis so 
behandelt worden, wie es behandelt worden ist, weil 
Ihre ideologischen Vorgänger auf Widerstand gestoßen 
sind in diesem Land. Griechenland wurde bestraft dafür, 
dass es sich den Nazis entgegengestellt hat. Deswegen 
war Griechenland nie nur Opfer, sondern heldenhaftes 
Land von Widerstand gegen Nazis.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Das sage ich Ihnen am griechischen Nationalfeiertag hier 
ins Gesicht.

(Zuruf von der AfD: Sie sind und bleiben ein 
Heuchler! – Weitere Zurufe von der AfD – 
Gegenruf des Abg. Niema Movassat [DIE LIN-
KE]: Getroffene Hunde bellen laut!)

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Herr Dr. Jongen, Sie haben das Wort.

Dr. Marc Jongen (AfD):
Verehrter Kollege Sarrazin, Ihre Auslassungen hier 

sind von einer Polemik und von einer – –

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Aber Sie mit 
Ihrer Hetzrede! – Weitere Zurufe von der 
LINKEN)

Sie sind durch nichts begründet. Sie sind einfach nur 
unterirdisch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.

(Zuruf von der LINKEN: Besser nichts! – 
Niema Movassat [DIE LINKE]: Die Populisten 
reden von Polemik!)

Es ist kein Vorwurf, den wir Ihnen machen, dass Sie 
Griechenland als Opfer definieren. Das haben Sie doch 
selbst in Ihrem Antrag festgeschrieben, und das habe ich 
hier zitiert. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, wie wir 
Lehren aus der Geschichte ziehen,

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Ja, was ziehen 
Sie denn für Lehren?)

nämlich indem wir das heutige Griechenland mit Respekt 
behandeln und nicht hier als imperiale Zwingmacht 
erneut auftreten. Haben Sie sich einmal Gedanken darü-
ber gemacht, wieso ein Bild von Frau Merkel mit Haken-
kreuzarmbinde durch die Straßen von Athen getragen 
wurde? Sie standen hinter diesem Entschluss, und Sie 
werfen uns vor, dass wir in einer ideologischen Tradition 
stehen würden. Sie stehen in Wahrheit in einer Tradition, 
die Sie nicht wahrhaben wollen. Deutschland wird erneut 
als imperiale Macht in Griechenland wahrgenommen.

(Beifall bei der AfD)
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Das wollen wir nicht. Wir wollen die Interessen 
Deutschlands, aber auch unserer Freunde – dazu zählt 
Griechenland – wahren.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Sie wollten 
Griechenland ja gleich rausschmeißen!)

Dafür ist diese Euro-Rettungspolitik der falsche Weg. 
Das ist das, was in Wahrheit hinter diesem Antrag steht. 
Alles andere ist vorgeschoben und heuchlerisch.

Danke schön.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Staatsminister Michael Roth.

(Beifall bei der SPD)

Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt:
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Am 2. September 1944 wurde das griechische 
Dorf Chortiatis von Soldaten der Wehrmacht und ihren 
Helfershelfern dem Erdboden gleichgemacht. 149 Kinder, 
Männer und Frauen wurden Opfer eines furchtbaren 
Massakers. Viele Menschen wurden in einem Backhaus 
eingesperrt und verbrannten bei lebendigem Leibe. Hier 
in Deutschland wissen nur sehr wenige von dem Schick-
sal der sogenannten Märtyrerorte, die während der deut-
schen Besatzung von 1941 bis 1944 zerstört wurden. Nur 
wenige Bürgerinnen und Bürger überlebten das Gemetzel 
von Wehrmacht, Waffen-SS und ihren Schergen in Kefa-
lonia, Klissoura, Kommeno, Distomo, Chaidari, Kalavry-
ta, Chortiatis, Lingiades und vielen weiteren Orten.

In keinem anderen europäischen Land war ich in den 
vergangen Jahren häufiger zu Gast als in Griechenland. 
Die deutsch-griechischen Beziehungen liegen mir, wie 
vielen anderen hier im Hause, sehr am Herzen, auch 
und besonders, weil ich um die tiefen Wunden weiß, die 
die deutsche Besatzungszeit bis zum heutigen Tag bei 
vielen Griechinnen und Griechen hinterlassen hat. Meine 
Begegnungen und Gespräche mit Menschen in Chortiatis 
und Lingiades werde ich nie vergessen. Ich stieß auf 
Trauer über die Ermordung von Schwestern, Vätern und 
Nichten, Zorn über Jahrzehnte währendes deutsches Des-
interesse, Hoffnung, aus Fehlern der dunklen Vergangen-
heit zu lernen, und Genugtuung darüber, dass Überleben-
de und Nachkommen der Opfer ihren Schmerz mit einem 
Nachkommen des Tätervolks teilen können.

Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Griechen-
land jährt sich am 6. April zum 80. Mal. Drei Wochen 
später, am 27. April, wurde die Hakenkreuzflagge auf der 
Akropolis gehisst – ein Bild des Schreckens, das sich tief 
im kollektiven Gedächtnis eines ganzen Landes einge-
brannt hat.

Die deutsche Besatzung Griechenlands forderte fast 
800 000 Menschenleben, nicht nur Soldaten, sondern 
auch viele Zivilistinnen und Zivilisten. 60 000 griechische 
Jüdinnen und Juden und damit über 80 Prozent der jüdi-
schen Bevölkerung Griechenlands wurden ermordet. 
Andere wurden in Konzentrationslager verschleppt und 
der Zwangsarbeit unterworfen. Und es reicht eben nicht, 
die banale Feststellung zu treffen, dass wir als jüngere 

Generation keine persönliche Schuld an den deutschen 
Gräueltaten auf griechischem Boden tragen. Nein, auch 
wir als Nachgeborene machen uns schuldig, wenn wir 
uns der notwendigen Aufarbeitung verweigern und die 
Opfer aus unserer Erinnerung verbannen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Dr. Axel Troost [DIE LINKE])

Genau von dieser „zweiten Schuld“ hat Bundespräsident 
Joachim Gauck im März 2014 in Lingiades gesprochen 
und im Namen von uns allen um Verzeihung gebeten.

Nichts ist erledigt, lieber Manuel. Wir können diese 
Verbrechen nicht mehr ungeschehen machen; aber wir 
können dabei mithelfen, dass sich das Unrecht, das 
geschehen ist, niemals wiederholt. Wir wollen die Erin-
nerung an Zerstörungswahn, hemmungslose Gewalt, 
blanken Hass und Mord wachhalten – nicht als Selbst-
zweck, sondern um daraus die Lehren für eine bessere 
Zukunft zu ziehen. Zukunft braucht Erinnerung;

(Beifall des Abg. Frank Müller-Rosentritt 
[FDP])

beides gehört für mich untrennbar zusammen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und des Abg. Grigorios Aggelidis 
[FDP])

Gerade wir Deutschen tragen dafür eine ganz besondere 
Verantwortung. Gemeinsames Erinnern und Gedenken ist 
die Voraussetzung für Versöhnung. Und die Wege der 
Versöhnung sind lang und beschwerlich, sie kosten Über-
windung, sie kosten Kraft. Versöhnung ist eine Geste, die 
man nicht erbitten kann; man kann sie nur geschenkt 
bekommen. Ich bin sehr dankbar für dieses große 
Geschenk unserer griechischen Freundinnen und Freun-
de. Dafür möchte ich mich auch bei Ihnen, Frau Botschaf-
terin, stellvertretend für Ihre Landsleute, herzlich bedan-
ken.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Aber wir belassen es eben nicht nur bei Appellen: Wir 
haben 2014 einen deutsch-griechischen Zukunftsfonds 
ins Leben gerufen, mit dem wir zahlreiche Versöhnungs- 
und Bildungsprojekte fördern. Wir unterstützen den Bau 
einer Holocaustgedenk- und Begegnungsstätte in Thessa-
loniki. Von den 53 000 Jüdinnen und Juden überlebten 
gerade einmal 1 950 Menschen die Shoah in Griechen-
land.

Versöhnung ist aber nicht in erster Linie das Werk von 
Regierungen, sondern vor allem der vielen engagierten 
Brückenbauerinnen und Brückenbauer in der Zivilgesell-
schaft, die dabei mithelfen, dass aus Gegnern und Geg-
nerinnen Freundinnen und Freunde werden. Wir wollen 
ganz besonders die jüngere Generation erreichen. Des-
halb ist es großartig, dass das Deutsch-Griechische 
Jugendwerk in diesen Tagen endlich seine Arbeit auf-
nimmt. Das freut mich ganz besonders; denn wir müssen 
junge Menschen dafür gewinnen, die Lehren aus dem 
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furchtbaren Zweiten Weltkrieg präsent zu halten und da-
mit zu einem friedlichen Miteinander in Europa beizu-
tragen.

Es bedeutet mir viel, dass wir nach den dunklen Kapi-
teln unserer Geschichte heute zusammen Teil eines Euro-
pas sind, in dem wir gemeinsame Werte wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Menschenrechte teilen. 
Heute kämpfen Griechinnen und Griechen und Deutsche 
Seite an Seite für ein Europa des Friedens und der Viel-
falt, ein Europa ohne Fremdenhass, ohne Antisemitis-
mus, ohne Nationalismus, ein Europa, in dem wir alle 
ohne Angst verschieden sein können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Markus Koob [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Grigorios Aggelidis von der FDP- 

Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Grigorios Aggelidis (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bot-

schafterin Marinaki! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Eigentlich wollte ich die Rede anders beginnen, aber 
gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung: Es tut 
schon sehr weh, ausgerechnet am heutigen Tag zum heu-
tigen Thema von Rechtsradikalen Belehrungen über Ge-
schichte zu hören. Und ich bedauere es sehr, dass man 
denen dann auch noch die Möglichkeit gibt, sozusagen 
weiterzusprechen. Es tut mir schon sehr weh.

Heute ist ein ganz besonderer Tag; heute feiert Grie-
chenland den Beginn der griechischen Revolution vor 
200 Jahren – gegen die osmanische Fremdherrschaft, 
für die Freiheit. Und deswegen beginne ich mit einem: 
Alles Gute! Χρόνια Πολλά Ελλάδα! Ζήτω το ελληνικό 
έθνος.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Danke an alle hier in Deutschland, in vielen Kommunen 
und Städten, die den heutigen Tag mit den Griechen ehren 
und feiern! Das zeigt und beweist auch, wie gut die 
Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland, 
vor allem zwischen den Menschen beider Länder, sind 
und traditionell auch immer waren.

Einen unglaublich tiefen Schatten wirft dabei ohne 
Frage während des dunkelsten Kapitels unserer deut-
schen Geschichte die Zeit der brutalen Besatzung Grie-
chenlands durch Nazi-Deutschland, in der viele Men-
schen unerträgliches Leid erdulden mussten, viele 
ermordet wurden – Frauen und Männer, Greise und Kin-
der. Selbst eine stundenlange Aufzählung all der Gräuel-
taten würde es nicht angemessen wiedergeben. Wir sind 
es den Opfern, aber ganz besonders den zukünftigen 
Generationen schuldig, dies aufzuarbeiten, daran zu erin-

nern, derer zu gedenken, die gelitten haben, und vor allem 
aber eine gemeinsame, eine enge, freundschaftliche und 
partnerschaftliche Zukunft auf Augenhöhe zu gestalten.

Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich den Titel 
und die Ankündigung des Antrags von den Grünen gele-
sen habe. Ich erinnerte mich an ein Bild von den Feier-
lichkeiten in Maleme auf Kreta vor einigen Jahren, wo 
ein griechischer Veteran, ein ehemaliger Partisan, einen 
ehemaligen Wehrmachtssoldaten, der blind war, über die 
Stufen und den Weg führte. Was für eine Geste, was für 
ein Symbol des gemeinsamen Erinnerns, der Versöhnung, 
des Vergebens, aber auch der gemeinsamen Zukunft! 
Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir in 
diesem Jahr das Deutsch-Griechische Jugendwerk ge-
gründet haben, das die Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern, aber vor allem auch zwischen der 
Jugend – ich selber habe zwei mittlerweile erwachsene 
Söhne – intensivieren soll.

Und vor diesem erwartungsvollen Hintergrund habe 
ich den Antrag gelesen und wurde leider enttäuscht, trotz 
vieler Punkte, die wir unterstützen, wie die Pflicht zur 
gemeinsamen Aufarbeitung, die ich – das muss ich zu 
meinem Bedauern feststellen – weder in meiner griechi-
schen Schulzeit noch in meiner deutschen Schulzeit als 
ausreichend wahrgenommen habe. Denn für mich als 
Parlamentarier stellt sich die Frage: Wie gehen wir vor, 
damit wir es beiden Ländern und Regierungen erleich-
tern, bei solchen sensiblen und strittigen und schmerzhaf-
ten Themen wie Wiedergutmachung Lösungen zu finden, 
die für beide Seiten akzeptabel sind?

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage 

des Abgeordneten Bystron von der AfD-Fraktion?

Grigorios Aggelidis (FDP):
Nein, danke. – Vor allem stellt sich mir die Frage: Wird 

das, was wir machen, wird das, was wir im Deutschen 
Bundestag beantragen und beschließen, der Freund-
schaft, dem guten Willen und dem Wohl aller Betroffenen 
und Beteiligten in Zukunft dienen? Vor diesem Hinter-
grund muss ich feststellen, dass einige der Punkte eher 
Streit und Zwietracht säen werden – in Deutschland, in 
Griechenland, zwischen beiden Ländern und vielleicht 
sogar in Europa.

Genau deswegen würde ich mir wünschen, dass wir 
uns auf die zukunftsträchtigen Themen konzentrieren, 
auf den Ausbau des Zukunftsfonds, auf Investitionen in 
Griechenland, auf eine Partnerschaft, auf die Griechen-
land so viel Wert legt, gerade in seinem Kampf um Sou-
veränität und um Freiheit, der ja heute aus griechischer 
Sicht genauso ein Thema ist, wie er es in früheren Jahren 
war. Und genau deswegen ist es wichtig, Projekte zu 
fördern, die den Austausch der Gesellschaften, aber 
auch und besonders den Austausch der Jugend fördern. 
Deswegen würde ich mir wünschen, dass neben dem 
Jugendwerk uns zahlreiche andere Dinge für die Zukunft 
gelingen.
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Wir sind alle Europäer. Wir wollen alle zukünftig in 
einem vielfältigen Europa gemeinsam leben, in einem 
Europa, wo genauso viele junge Deutsche nach Griechen-
land ziehen und dort leben wie umgekehrt. Deswegen 
wünsche ich mir gemeinsame Lösungen, die genau das 
im Fokus haben. Wir sollten in Zukunft versöhnen statt 
spalten. Dafür stehen wir Freien Demokraten.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf der Abg. Heike Hänsel 
[DIE LINKE])

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Ich möchte noch mal daran erinnern, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, dass die vereinbarten Redezeiten keinen 
Empfehlungscharakter haben. Ich werde jetzt ein biss-
chen strenger damit umgehen, im Sinne der Kolleginnen 
und Kollegen, die hier nach Mitternacht noch sitzen müs-
sen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Aber das 
doch nicht vor Gregor Gysi! Das ist jetzt 
gemein!)

Jeder Tagesordnungspunkt ist wichtig,
Insofern kommt jetzt Dr. Gregor Gysi, der erste diszip-

linierte Redner heute.
(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Bot-

schafterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Griechen-
land feiert in diesem Jahr den 200. Jahrestag der Revolu-
tion, der den Beginn der Befreiung des griechischen 
Volkes vom osmanischen Joch markiert. Und Griechen-
land gedenkt anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls 
von Hitler-Deutschland der Hunderttausenden Opfer, die 
es durch Besatzung und furchtbare Gräueltaten zu bekla-
gen hat. Deutschland hat auch in Griechenland tiefe 
Schuld auf sich geladen, und wir müssen mehr tun, um 
unserer daraus entstandenen Verantwortung endlich 
gerecht zu werden.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Dietmar Nietan [SPD])

Bundespräsident Steinmeier hat sich bei seiner Reise 
nach Griechenland im Oktober 2018 zu dieser Verant-
wortung bekannt und der griechischen Seite die Gewiss-
heit vermittelt, dass Deutschland sich dieser Verantwor-
tung bewusst ist. Doch in der praktischen Politik folgt 
diesem Bekenntnis unseres Staatsoberhauptes viel zu 
wenig konkretes Handeln.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Ja, es geht dabei um Geld, aber ebenso um politische 
Unterstützung und um ethische Gesten. Politische Unter-
stützung braucht Griechenland zum Beispiel im Konflikt 
mit der Türkei, der – wie ich eingangs sagte – eine lange 
Geschichte hat. Aktuell wird er vor allem durch Gasför-
der- und Gebietsansprüche der Türkei im Mittelmeer qua-

si direkt vor griechischen Inseln befeuert. Dennoch hält 
die Bundesregierung in dieser Situation an der Lieferung 
von Bauteilen für sechs Jagd-U-Boote an die Türkei fest. 
Um es klar zu sagen: Mit diesen Rüstungsexporten in die 
Türkei befördert Deutschland die militärische Bedrohung 
Griechenlands, und das ist nun wirklich das Letzte, was 
wir vor dem Hintergrund unserer Geschichte verantwor-
ten können.

(Beifall bei der LINKEN)

Griechenland empfindet dies nicht zu Unrecht als einen 
Affront. Also: Stoppen Sie endlich die Rüstungsexporte 
in die Türkei!

(Beifall bei der LINKEN)

Übrigens gibt Griechenland wegen der türkischen 
Bedrohung prozentual mehr als doppelt so viel Geld aus 
dem Staatshaushalt für das Militär aus wie wir; Geld, das 
auch in Griechenland für soziale und ökologische Zwe-
cke viel besser aufgehoben wäre. Dies wäre umso wich-
tiger, da im Zuge der Finanzkrise – unter maßgeblicher 
Mitwirkung der Bundesregierung – die soziale Not in 
Griechenland zugenommen hat. Deutschland hat an den 
Krediten zur Rettung der privaten – auch deutschen – 
Banken, die Griechenland bedienen musste und muss, 
Milliarden verdient, während gleichzeitig in Griechen-
land Renten und Löhne massiv gekürzt, soziale Leistun-
gen zusammengestrichen und Verbrauchssteuern erhöht 
werden mussten. Es ist für mich die Frage, weshalb wir 
die Milliarden Zinsgewinne aus den Darlehen für Grie-
chenland nicht dafür nutzen, um endlich die Opfer der 
von Deutschen an Griechen begangenen Verbrechen aus-
zugleichen; soweit das überhaupt möglich ist.

(Beifall bei der LINKEN)

Menschlichkeitsverbrechen – das müssen wir beken-
nen –: Da stehen wir noch in der Verantwortung, übrigens 
auch, was den kulturellen Austausch der Jugend betrifft. 
Das Jugendhilfswerk muss bei der Erinnerungsarbeit 
anders unterstützt werden.

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Es ist wenig ver-
wunderlich, dass in diesem Zusammenhang in Griechen-
land wieder die Frage der Reparationen aufkommt; dazu 
wird meine Kollegin Hänsel etwas sagen. Und etwas 
anderes wundert mich: Warum gilt eigentlich der Grund-
satz „Pacta sunt servanda“, also dass Verträge einzuhalten 
sind, nicht für die Rückzahlung des Zwangskredits, den 
Nazideutschland Griechenland während der Besatzung 
abverlangte?

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sehr 
richtig!)

Da das Hitler-Regime mit der Rückzahlung schon begon-
nen hatte, es also selbst als Kredit anerkannt hatte, und 
die Bundesrepublik in der Rechtsnachfolge steht, sollte 
man nun endlich Verhandlungen mit Griechenland über 
die Konditionen der Kreditrückzahlung aufnehmen.

(Beifall bei der LINKEN)

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27508 

Grigorios Aggelidis 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Deutschland muss sich seiner historischen Verantwor-
tung immer wieder aufs Neue und immer wieder konkret 
stellen. Gegenüber Griechenland sind dabei bis heute zu 
viele Fragen unbeantwortet geblieben. Es ist an uns, die 
Wunden zu heilen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Florian Hahn von der CDU/CSU- 

Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Florian Hahn (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich finde es richtig und gut, dass wir heute diese Debatte 
führen. Auch wenn wir inhaltlich nicht völlig mit den 
Anträgen übereinstimmen und sie deswegen auch ableh-
nen, so gibt es doch viel, was wir teilen. Das möchte ich 
ausdrücklich sagen.

Was jetzt für die Zukunft wichtig ist, ist, das Erinnern 
an ein furchtbares Kapitel deutsch-griechischer Ge-
schichte wachzuhalten. Dazu gehört auch eine der blut-
igsten Schlachten auf dem griechischen Schauplatz: Kre-
ta. Am 20. Mai 1941 begann das Unternehmen Merkur, 
die deutsche Landung auf Kreta. 10 000 Fallschirmjäger 
sprangen über Kreta ab, darunter auch der ehemalige 
Boxweltmeister Max Schmeling, der sich bei seinem 
Sprung so schwer verletzte, dass er für den Rest des 
Krieges untauglich geschrieben wurde. Dazu kamen 
rund 12 000 Gebirgsjäger, die unter hohen Verlusten per 
Flugzeug und Schiff auf die Insel gebracht wurden. Un-
ternehmen Merkur war ein Himmelfahrtskommando, das 
einen hohen Preis hatte. Allein auf deutscher Seite fielen 
3 700 Soldaten, 2 500 wurden verwundet. Auf der Seite 
der Verteidiger starben bis zu 6 000 Griechen und Briten.

Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Maleme, der 
vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 1974 
errichtet wurde, liegen der junge Obergefreite Willi 
Hahn und der junge Oberleutnant Kurt Freiherr von 
Stetten, der Großvater von unserem Kollegen Christian 
von Stetten, nebeneinander. Beide sind im Frühjahr 1941 
gefallen.

Nach 13 Tagen endete das Unternehmen Merkur. Die 
Schlacht um Kreta war vorbei; aber die NS-Terrorherr-
schaft begann erst. Die Brutalität der Besatzung war und 
ist unbeschreiblich. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht, 
Frauen und Kinder ermordet. Insgesamt starben während 
der Besatzung bis 1945  8 575 Kreter.

Einer davon wäre um ein Haar Professor Alexandros 
Papaderos geworden. Im September 1943 wurden sein 
Geburtsdorf Livadas und zwei benachbarte Dörfer von 
den Deutschen völlig zerstört, weil sie Zentren des 
Widerstands waren. Die Männer, Frauen und Kinder, 
die nicht an Ort und Stelle erschossen wurden, kamen 
ins Gefängnis von Agia nahe Chania, darunter auch der 
zehnjährige Papaderos, der als Partisan galt – mit zehn 
Jahren! Das Gefängnis von Agia, das als KZ genutzt 
wurde, war ein Ort des Schreckens, der während der 

Besatzungszeit für die ganze Insel als die Hölle 
schlechthin galt und so zum Symbol des menschenver-
achtenden NS-Terrors auf Kreta wurde.

Doch Papaderos hatte unfassbares Glück: Vom Kom-
mandanten des KZs persönlich wurde er völlig überra-
schend und unerklärlich mit drei weiteren Kindern an ein 
örtliches Waisenhaus überstellt. Damit entging er einem 
eigentlich geplanten Transport nach Auschwitz und dem 
sicheren Tod. Seine schmerzhaften und traumatischen 
Erfahrungen während der deutschen Besatzung Kretas 
haben ihn motiviert, sein restliches Leben dem Frieden, 
der Vergebung, der Versöhnung zu widmen. Nach dem 
Krieg studierte er unter anderem in Deutschland und 
wurde Mitbegründer der Orthodoxen Akademie auf Kre-
ta.

Dank meines Freundes Manolis Kugiumutzis, dem 
Präsidenten des Weltverbandes der Exil-Kreter, hatte 
ich das Privileg, Professor Papaderos persönlich kennen-
zulernen. Zusammen mit Dr. Ludwig Spaenle, dem 
Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitis-
mus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe der 
Bayerischen Staatsregierung, haben wir mit dem Profes-
sor das ehemalige Schlachtfeld und die Stätten der deut-
schen Verbrechen, unter anderem das Gefängnis in Agia, 
besucht.

Der heute 88-jährige Papaderos verfolgt aktuell einen 
neuen Ansatz der Erinnerungsarbeit und des Dialogs der 
Versöhnung durch gemeinsames Erinnern. Dazu möchte 
er entsprechende Stätten unter Denkmalschutz stellen las-
sen, ein Museum errichten und eine Begegnungsstätte 
gerade für die junge Generation schaffen, um für Frieden, 
Versöhnung und Solidarität zu werben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders auch 
sehr geehrter Herr Staatsminister: Frieden, Versöhnung, 
Freundschaft mit Griechenland – dafür sollten wir uns 
noch intensiver als bisher engagieren. Ich möchte heute, 
80 Jahre nach dem Überfall Deutschlands auf Griechen-
land, dafür werben, dass wir das Ansinnen von Professor 
Papaderos unterstützen und gemeinsam ein Konzept 
einer deutsch-griechischen Erinnerungsarbeit auf Kreta 
erarbeiten und umsetzen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und der FDP)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Das Wort geht an Petr Bystron von der 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Petr Bystron (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Exzellenz! Liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Die Linken und die Grünen wol-
len 300 Milliarden Euro vom Geld der deutschen Steuer-
zahler an Griechenland zahlen – heute, im Jahr 2021, als 
Reparationen für einen Krieg, der vor 75 Jahren zu Ende 
ging. In Wirklichkeit geht es nicht um den Zweiten Welt-
krieg. Es geht um das Hier und Heute. Denn wie mein 
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Kollege Dr. Jongen schon ausgeführt hat: Die Deutschen 
und die Griechen haben sich nach dem Krieg ausgesöhnt. 
Wir haben längst einen Ausgleich gefunden.

Nichts unterstreicht das besser als der Besuch von 
Konrad Adenauer zehn Jahre nach dem Krieg, 1954, in 
Griechenland. Er hat sich in dem Land frei bewegt, 
beschützt von nur einer Handvoll Polizisten. Es gab keine 
Gegendemonstrationen, es gab keine Reparationsforde-
rungen, es gab keinen Hass gegen ihn – ganz im Gegen-
satz zum Besuch von Angela Merkel 2012. 7 000 Polizis-
ten mussten die deutsche Kanzlerin beschützen vor 
Demonstrationen, bei denen Plakate mit Hakenkreuzen 
und Aufschriften wie „Nein zum Vierten Reich!“, „Sie 
sind nicht willkommen!“, „Imperialisten raus!“ und „EU 
und IWF raus!“ getragen wurden.

Woher kam denn die Wut der Griechen auf Angela 
Merkel 2012? Das Land lag am Boden und hoffte auf 
Hilfe, auf die von Ihnen so oft beschworene europäische 
Solidarität. Die Arbeitslosigkeit lag bei fast 30 Prozent, 
bei den Jugendlichen bei fast 60 Prozent.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Sie wollen doch 
gar keine Solidarität! Verlogen! Sie wollen gar 
keine Solidarität!)

Und was haben sie bekommen? Hilfspakete! Von dem 
Geld aus den Hilfspaketen sind nur 5 Prozent beim grie-
chischen Volk angekommen.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Sie haben doch 
gehetzt gegen die Hilfen!)

95 Prozent der Gelder gingen für Umschuldung drauf, für 
Banken, Gläubiger, Investoren, kurzum: für Spekulanten, 
die sich in Griechenland verspekuliert haben.

(Beifall bei der AfD – Claudia Roth [Augs-
burg] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Worü-
ber reden wir eigentlich?)

Natürlich haben die Griechen in dieser Situation das 
Gefühl, dass es hier gar nicht um Rettung, gar nicht um 
Hilfe und gar nicht um die Lösung der Krise ging, son-
dern um eine Bestrafung. In dieser Zeit ist die Idee der 
Reparationen geboren worden. Als Erster hat sie Dimitris 
Avramopoulos 2013 ins Spiel gebracht. Aufgesprungen 
ist 2015 der Linkspopulist Tsipras, der im Wahlkampf 
versprochen hat, dass er das gegenüber Deutschland 
durchsetzt. Und wie hoch sind die Reparationen? Knapp 
300 Milliarden Euro, in etwa so viel, wie Griechenland 
uns schuldet. So ein Zufall aber auch, nicht?

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Meine Güte!)

Sie sehen also: Es geht nicht um die Vergangenheit. Es 
geht um das Hier und Heute.

Geben wir den Griechen ihre Würde zurück! Lassen 
Sie sie aus dem Korsett des Euro raus!

(Zurufe von der SPD)
Lassen Sie sie selbst ihre Währung abwerten und um-
schulden! Dann müssen Sie nicht das Geld anderer Leute, 
das Geld deutscher Steuerzahler, aus dem Fenster werfen!

Danke schön.
(Beifall bei der AfD)

Und lieber Herr Kollege Aggelidis – –

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Die Redezeit ist vorbei. Außerdem ist es nicht üblich, 

noch Nachsätze zu liefern. Entschuldigung, aber das geht 
leider nicht.

(Zuruf des Abg. Petr Bystron [AfD])

– Beschwerden außerhalb der Plenardebatte dann bitte an 
den Ältestenrat.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Das Wort geht an Dietmar Nietan von der SPD-Frak-
tion.

(Beifall bei der SPD)

Dietmar Nietan (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben sie hier gerade am Pult erlebt, die 
Herrenmenschen, die in ihrer gnadenlosen rechtsradika-
len Ignoranz darüber entscheiden, ob sich das griechische 
Volk schon mit dem deutschen versöhnt hat,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Zuruf 
des Abg. Petr Bystron [AfD])

die über Beschlüsse des demokratisch gewählten Parla-
mentes und der demokratisch gewählten Regierung von 
Griechenland einfach hinweggehen, die in einem Zynis-
mus, der wirklich menschenverachtend ist, einen Konnex 
herstellen wollen zwischen der Höhe der Reparations-
zahlungen und den in der Euro-Krise aufgelaufenen Gel-
dern. Ich muss wirklich sagen: Wenn man sehen wollte, 
wie Nazis arbeiten, wir konnten es hier sehen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen!

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN – Dr. Götz Frömming [AfD]: Stein-
meier selbst hat das gesagt!)

– Dass Sie sich nicht benehmen können und dazwischen-
reden, sagt auch noch etwas über Sie aus.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Nein! Das hat 
Steinmeier als Außenminister gesagt!)

Sie können mit der Demokratie nicht umgehen. Das ist 
Ihr Problem.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Gysi zu?

Dietmar Nietan (SPD):
Ja, selbstverständlich.
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Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Ich möchte Sie fragen, was Sie zu dem Satz Ihres Vor-

redners von der AfD sagen, dass wir den Griechen ihre 
Würde zurückgeben müssten. Empfinden Sie das so wie 
ich als eine einzigartige Unverschämtheit? Die Griechen 
wollen nicht die Würde der AfD, sie haben ihre eigene 
Würde!

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-
ordneten der CDU/CSU und der FDP)

Dietmar Nietan (SPD):
Ich kann dem geschätzten Kollegen Gysi da nur unein-

geschränkt zustimmen.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr froh, 
dass wir durch diesen sehr differenzierten Antrag von 
Bündnis 90/Die Grünen die Gelegenheit haben, das wich-
tige Thema der deutschen NS-Verbrechen in Griechen-
land im Parlament zu besprechen. Das ist auch deshalb 
wichtig, weil wir immer wieder feststellen müssen, dass 
im Bewusstsein vieler Deutscher das Leiden der Grie-
chen im Zusammenhang mit den deutschen Verbrechen 
im Zweiten Weltkrieg gar nicht vorkommt.

Wir erinnern uns – es ist schon mehrmals gesagt wor-
den –: Es ist gerade einmal sieben Jahre her, dass Bundes-
präsident Joachim Gauck ein deutliches Zeichen in Lingi-
ades gesetzt hat. Und selbstverständlich – um das hier 
noch einmal zu betonen – stellt sich auch 80 Jahre nach 
dem Überfall der Wehrmacht auf Griechenland die Frage 
nach Wiedergutmachung noch immer. Sie ist nicht abge-
schlossen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Götz Frömming [AfD]: Das 
hat Steinmeier für erledigt erklärt!)

Selbst wenn diese Frage nach bestimmten rechtlichen 
Kategorien möglicherweise unterschiedlich beurteilt 
werden kann, muss klar sein: Es geht hier um unsere 
staatspolitische Verantwortung für deutsche Verbrechen. 
Und für diese Verantwortung wird es nie einen Schluss-
strich geben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Diese staatspolitische Verantwortung verlangt von uns 
allen, die Beschlüsse und Forderungen des griechischen 
Parlaments und der Regierung in Athen ernst zu nehmen. 
Sie sind der legitime Ausdruck einer immer noch 
schmerzenden, niemals ganz verheilenden Wunde des 
griechischen Volkes.

(Dr. Götz Frömming [AfD]: Sie hätten doch 
längst zahlen können! Das haben Sie nicht 
getan! Das ist doch Heuchelei!)

– Frau Präsidentin, können Sie diesem Rüpel bitte sagen, 
dass er mich reden lassen soll?

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Uwe Witt [AfD]: Sie unverschäm-
ter Flegel! – Weitere Zurufe von der AfD)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Bitte fahren Sie in Ihrem Redebeitrag fort. – Ich bitte 

alle, sich in ihren Äußerungen zu mäßigen. Ich lasse auch 
das Protokoll der Rede von Herrn Bystron und das, was 
Sie meinen, was gegen Sie gesagt worden sei, prüfen und 
werde darauf zurückkommen. – Bitte schön, Herr Nietan.

(Enrico Komning [AfD]: Ist „Rüpel“ zulässig?)

Dietmar Nietan (SPD):
Sie sind der legitime Ausdruck einer immer noch 

schmerzenden, niemals ganz verheilenden Wunde des 
griechischen Volkes. Deshalb kann und darf ein 
Schweigen auf deutscher Seite hier niemals eine Option 
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Wie dankbar können wir sein, dass so viele Menschen 
in Griechenland uns Deutschen die ausgestreckte Hand 
zur Versöhnung gereicht haben – trotz der ungeheuerli-
chen Verbrechen. Wenn es uns ernst ist mit der deutsch- 
griechischen Freundschaft, dann müssen wir mit unseren 
griechischen Freunden auch offen über alles reden, was 
die Vergangenheit betrifft. Und das schließt die Frage der 
Entschädigung für erlittenes unfassbares Unrecht aus-
drücklich ein.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sprechen wir also darüber, was wir gemeinsam tun kön-
nen, um dem schweren Erbe der Geschichte auf die eine 
oder andere Weise gerecht zu werden. Wenn wir darüber 
offen sprechen, verhindern wir übrigens auch, dass das 
Thema Reparationen politisch von denjenigen instrumen-
talisiert werden kann, denen es eigentlich nicht um Ver-
söhnung geht. Schauen wir also nach vorne, und sehen 
wir zu, dass wir mit den griechischen Freunden in gute 
Gespräche kommen.

Bitte erlauben Sie mir, abschließend unseren ehemali-
gen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu zitieren. Er 
schloss seine beeindruckende Ansprache am Mahnmal 
für die deutschen Verbrechen in Lingiades mit den fol-
genden Worten:

Vergesst niemals, dass Ihr wählen könnt zwischen 
Böse und Gut. Schützt und schätzt den Frieden. 
Lasst allen Menschen ihre Würde und ihre Rechte. 
Und schließlich: Achtet und sucht die Wahrheit. Sie 
ist eine Schwester der Versöhnung.

Achten wir also die Wahrheit, die uns dazu verpflich-
tet, gegenüber den berechtigten Anliegen unserer griechi-
schen Freunde nicht mehr länger zu schweigen! Lassen 
Sie uns stattessen mit den Menschen und der Regierung 
in Griechenland das aufrichtige Gespräch suchen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Götz Frömming [AfD]: Was 
für eine verlogene Rede! Geschichte so zu 
instrumentalisieren!)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Thomas Hacker von der FDP-Frak-

tion.

(Beifall bei der FDP)

Thomas Hacker (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ein griechischer König ist auch nach Bamberg gezogen. 
Ich komme aus Bayreuth; das liegt so weit nicht aus-
einander.

Sehr geehrte Frau Botschafterin, es tut mir leid – und 
ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen –, dass 
die Debatte bei uns, in diesem Hohen Hause, an Ihrem 
Nationalfeiertag und aus einem Anlass, der an Verant-
wortung, an Schuld, an ein gemeinsames Aufarbeiten, 
aber vor allem daran erinnern sollte, wie wir unsere Zu-
kunft gemeinsam gestalten wollen, zu einem parteipoliti-
schen Klein-Klein wurde, das im Verlauf der Debatte in 
einer aus meiner Sicht unwürdigen Form stattgefunden 
hat.

(Beifall bei der FDP)

Das tut mir von Herzen weh.

(Zuruf von der AfD: Gemeinsam!)

– Sie tragen einen großen Teil dazu bei auf dieser Seite.

Das Jahr 1941 ist die große Zäsur in der deutsch-grie-
chischen Beziehung, nicht nur aufgrund der historischen 
Ereignisse selbst, sondern viel mehr durch den über viele 
Jahrzehnte schweigsamen Umgang mit diesem Teil unse-
rer gemeinsamen Geschichte. Durch den sogenannten 
Stahlpakt sah sich das Dritte Reich dazu veranlasst, für 
die und mit den italienischen Faschisten in einen Krieg zu 
ziehen, um durch eine Brüskierung Italiens nicht den 
späteren Überfall auf die Sowjetunion zu gefährden.

Mit der Kapitulation der griechischen Divisionen an 
der Grenze zu Albanien sollte für Griechenland eine vier-
jährige leidvolle Besatzung beginnen. In ihrer Brutalität 
und Gnadenlosigkeit war diese Besatzung keine Ausnah-
me des deutschen Okkupationsterrors auf dem europä-
ischen Kontinent. Fast 50 000 Menschen starben im fol-
genden Partisanenkrieg. Mehr als 60 000 griechische 
Juden wurden in Vernichtungslager deportiert und dort 
ermordet. Fast 800 Dörfer und Städte wurden dem Erd-
boden gleichgemacht, viele Bewohner – Kinder, Frauen, 
Männer – wurden getötet. Distomo, Giannitsa oder Chai-
dari, das größte deutsche Konzentrationslager in Grie-
chenland, sind auch heute noch weiße Flecken in unse-
rem Erinnern.

Für viele Griechen selbst ist die Zeit der deutschen 
Besatzung eine „unsichtbare Epoche“, wie der „Spiegel“ 
jüngst schrieb. Noch treffender formulierte es die Präsi-
dentin der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesell-

schaften, Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk: Über Oradour kann 
man in fast allen deutschen Geschichtsbüchern lesen. 
Distomo wird man vergeblich suchen.

In der Erinnerungspolitik geht jedes Land und jede 
Region ihren eigenen Weg. Dass es auch 80 Jahre nach 
dem Überfall der Wehrmacht auf Griechenland ein 
deutsch-griechisches Gedächtnis nicht gibt und die 
gemeinsame Aufarbeitung nur langsam voranschreitet, 
ist so schmerzlich wie auch offenkundig. Die Geschichts-
wissenschaft selbst sieht dafür viele Gründe, auf beiden 
Seiten. Die Einordnung und Bewertung dieser Gründe ist 
Aufgabe der Historikerinnen und Historiker. Es ist aber 
unsere Verpflichtung, sich unserer Geschichte zu stellen 
und über Erinnern und Vergessen neu nachzudenken. An 
diese Verpflichtung erinnern uns auch die vielen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger mit griechischen Wurzeln.

Wir Freien Demokraten unterstützen eine verstärkte 
Erinnerungskultur beider Länder, beider Parlamente so-
wie gemeinsame Erinnerungsprojekte von Städten und 
Regionen. Wir Freien Demokraten wissen, dass die Leh-
ren aus der Vergangenheit immer wieder neu gezogen 
werden müssen. Jede Generation muss sich aufs Neue 
mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Das 
gilt auch heute, 80 Jahre nach dem deutschen Überfall 
auf Griechenland.

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns als Freunde – 
Griechenland und Deutschland gemeinsam – unsere leid-
volle Geschichte aufarbeiten, Verbrechen und Verant-
wortlichkeiten sichtbar machen und benennen und in die-
sem Wissen gemeinsam an unserer Zukunft bauen, 
gemeinsam in einem vereinten Europa.

Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU sowie 
bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an Heike Hänsel von der Fraktion Die 

Linke.
(Beifall bei der LINKEN)

Heike Hänsel (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Sehr geehrte Frau Botschafterin! Am heutigen Tag 
feiert Griechenland den 200. Jahrestag des Beginns der 
Griechischen Revolution, inspiriert auch von den Ideen 
der Französischen Revolution. Zu diesem Jahrestag 
beglückwünschen wir die Griechinnen und Griechen 
natürlich.

(Beifall bei der LINKEN, der FDP und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bald aber, am 6. April, jährt sich ein Tag zum 80. Mal, 
der für die griechische Bevölkerung nichts als Vernich-
tung, Elend und Ausplünderung bedeutete: der Überfall 
der deutschen Wehrmacht auf Griechenland 1941. Mehr 
als eine halbe Million Menschen verloren ihr Leben. 
160 000 Griechinnen und Griechen wurden in den Kon-
zentrationslagern ermordet, darunter viele Jüdinnen und 
Juden, Sinti und Roma. Die Waffen-SS und die Wehr-
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macht brannten 1 770 Dörfer nieder und begingen zahl-
reiche Massaker an Zivilisten. Distomo, Kalavryta, Vian-
nos, Kesariani, Lingiades stehen beispielhaft für unvor-
stellbare Verbrechen, die sich fest in das Gedächtnis der 
griechischen Bevölkerung eingebrannt haben, aber leider 
viel zu wenig in das kollektive Gedächtnis Deutschlands. 
Für mich ist es unverständlich, dass die Bundesregierung 
für diesen Jahrestag kein offizielles Gedenken plant.

(Beifall bei der LINKEN)
Was für ein Ereignis und was für ein Beitrag zu einer 
aktiven, lebenden Erinnerungskultur wäre es, wenn die 
Mauthausen-Kantate des griechischen Komponisten und 
Freiheitskämpfers Mikis Theodorakis hier, im Bundes-
tag, aufgeführt werden könnte.

(Beifall bei der LINKEN)
Moralisch, aber auch rechtlich völlig inakzeptabel ist 

der Umgang der Bundesregierung mit der Frage der Ent-
schädigungszahlungen für die Angehörigen der Opfer, 
der Reparationszahlungen und der Rückzahlung einer 
milliardenschweren Zwangsanleihe der Nazis. Auf der 
Londoner Schuldenkonferenz 1950 wurden abschlie-
ßende Regelungen auf einen noch zu schließenden Frie-
densvertrag vertagt. Dafür verantwortlich war unter 
anderen übrigens der langjährige Aufsichtsratsvorsitzen-
de Hermann Josef Abs, die Rechenmaschine des Faschis-
mus. Deutschland darf nicht damit durchkommen, dass 
der 1990 geschlossene Vertrag dann Zwei-plus-Vier-Ver-
trag und nicht Friedensvertrag genannt wurde. Die Frage 
der Reparationen, Entschädigungen und Rückzahlung der 
Zwangsanleihe ist rechtlich nicht abschließend geregelt.

(Beifall bei der LINKEN)
So sieht das übrigens auch ein Gutachten des Wissen-

schaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das 
die Position der Bundesregierung eben nicht für zwin-
gend hält, weil Griechenland nie einer Verzichtserklärung 
zugestimmt hat.

(Beifall bei der LINKEN)
Auch Gerichtsurteile, etwa des Obersten Gerichtshofs in 
Griechenland bereits aus dem Jahr 2000, stellen fest, dass 
Deutschland zu Entschädigungszahlungen an die Ange-
hörigen der Opfer von Distomo verpflichtet ist. Dies aber 
wurde von den seither amtierenden Bundesregierungen 
systematisch ignoriert. Ich finde das beschämend.

(Beifall bei der LINKEN)
Entschädigungszahlungen sind auch keine Frage von 

Nationalismus oder Spaltung, sondern eine Frage der 
Gerechtigkeit.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Täter für diese Kriegsverbrechen wurden nie zur Ver-
antwortung gezogen. Deshalb ist es das Mindeste, dass 
wir jetzt über Entschädigungen ins Gespräch kommen.

(Beifall bei der LINKEN)
Die Linke setzt sich dafür ein, dass die Bundesregie-

rung die offenen Rechnungen mit Griechenland, aber 
auch mit Ländern wie Italien und Polen begleicht und 
darüber endlich in Verhandlungen eintritt, aus Respekt 
vor den Opfern des deutschen Faschismus.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Das Wort geht an die Kollegin Claudia Roth von Bünd-

nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Claudia Roth (Augsburg) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr verehrte Präsidentin! Sehr verehrte Botschafterin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich schäme mich, dass das demokratische Deutsch-
land, selbst als es Schritt für Schritt die Vergangen-
heit aufarbeitete, so wenig über deutsche Schuld 
gegenüber den Griechen wusste und lernte.

Das waren die Worte unseres ehemaligen Bundespräsi-
denten Joachim Gauck, als er 2014 am Mahnmal von 
Lingiades sprach. In dem kleinen griechischen Dorf ha-
ben deutsche Soldaten während des Zweiten Weltkriegs 
brutal gemordet. Das jüngste Opfer war zwei Monate, das 
älteste 100 Jahre alt. Der 6. April ist ein Tag der Trauer, 
tief verankert in den Herzen der Griechen, Trauer um 
Hundertausende Tote, um Hunderttausende Opfer einer 
erbarmungslosen deutschen Besatzung, entfesselter Ge-
walt, grausamster Verbrechen. Nur wenige konnten den 
Deportationszügen entkommen. Nur wenige haben die 
Massaker überlebt. Ich habe sie empfunden, diese tiefe 
Trauer in Thessaloniki, wo die ganze jüdische Gemeinde 
ausgelöscht wurde, habe sie empfunden in Kesariani, wo 
Wehrmachtssoldaten 600 Widerstandskämpfer erschos-
sen haben, habe sie empfunden in Timbaki, einer 
Gemeinde auf Kreta, die von den Nazis dem Erdboden 
gleichgemacht wurde. Diese Geschichte ist auch meine 
Geschichte, ist Teil meiner Biografie als Nachfahrin.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen um die 
deutsche Schuld und um unsere historische Verantwor-
tung. Und wir verneigen uns heute aufrichtig vor den 
Opfern und ihren Angehörigen. Wir wissen aber auch 
um die Demütigungen, die die griechische Seite in all 
den Nachkriegsjahrzehnten empfunden hat und zum 
Teil bis heute empfindet; denn die griechischen Forde-
rungen nach Reparationen und Entschädigungen wurden 
in Deutschland vor allem eines: zurückgewiesen. Man 
kann auch sagen: Erst wurden sie vertagt, dann umgan-
gen und schließlich einseitig als erledigt betrachtet. Das 
war falsch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Deshalb stehe ich auch heute hier und schäme mich, 
schäme mich wegen der blinden Flecken unserer Erinne-
rung. Ich schäme mich, weil man so mit europäischen 
Partnern nicht umgeht. Deutschland trägt nicht nur 
Schuld, sondern wir sind es auch aus einer historischen, 
politischen, moralischen Verantwortung heraus schuldig, 
darauf endlich neue Antworten zu finden.

Unser Antrag ist ein Schritt, ein noch vertrauensvolle-
res, ein belastbareres Verhältnis zwischen Griechenland 
und Deutschland entstehen zu lassen, auf Augenhöhe, 
gleichberechtigt, in gegenseitigem Respekt, in Demut 
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vor der schmerzhaften Erinnerung. Niemand kann die 
Vergangenheit ungeschehen machen. Solange aber 
Gemeinsames möglich ist, obsiegt nicht Zwietracht, son-
dern Menschlichkeit.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke schön. – Das Wort geht an Thomas Erndl von 

der CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Thomas Erndl (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Frau Botschafterin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 6. April 1941, 
vor fast genau 80 Jahren, begann der Überfall der Wehr-
macht auf Griechenland. Es folgte eine grausame Besat-
zung mit Tausenden Opfern und schwersten Verbrechen. 
So drangen zum Beispiel am 13. Dezember 1943 Sol-
daten der Wehrmacht in das griechische Bergdorf Kalav-
rita ein. Was dann passierte, war eines der schlimmsten 
Kriegsverbrechen in Südeuropa. Die Wehrmacht er-
schoss in wenigen Stunden fast alle Männer und Jungen 
des Dorfes, zwischen 600 und 800 Menschen. Der Ort 
wird seither „Stadt der Witwen“ genannt. Kalavrita, die-
ses Dorf, steht stellvertretend für so viele andere Orte, an 
denen die Wehrmacht schwere Verbrechen begangen hat. 
Dazu zählt auch die Ermordung von 60 000 griechischen 
Juden, circa 80 Prozent der damaligen jüdischen Bevöl-
kerung Griechenlands.

Meine Damen und Herren, wir müssen erinnern, wir 
müssen gedenken, und wir müssen weiter aufarbeiten. 
Das schulden wir den vielen Tausenden Opfern und ihren 
Nachfahren. Das ist wichtig für unsere enge Freundschaft 
mit Griechenland.

Ja, diese Gräueltaten müssen in Deutschland bekannter 
werden. Und ja, es hat zu lange gedauert, bis die deutsche 
Politik das verstanden hat und ein deutsches Staatsober-
haupt einen dieser Märtyrerorte besuchte. Erst seit dem 
Jahr 2000 haben sich die Bundespräsidenten Rau, Gauck 
und Steinmeier bei Besuchen für die deutschen Verbre-
chen in Griechenland entschuldigt. Das alles sind wich-
tige politische Signale und Symbole. Aber es ist genauso 
wichtig, dass wir einerseits die konkrete Erinnerungs-
arbeit weiter intensivieren. Es liegt in unserer Verant-
wortung, dafür zu sorgen, dass diese Verbrechen nicht 
vergessen werden. Andererseits muss auch vor dem Hin-
tergrund einer deutschlandkritischen Haltung in Grie-
chenland der Austausch unserer Zivilgesellschaft weiter 
ausgebaut werden.

Da ist in beiden Bereichen einiges geschehen: Seit 
2014 gibt es den Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds. 
2017 wurde in Thessaloniki mit großer Unterstützung 
aus Deutschland das Holocaust-Museum errichtet. Seit 
2019 gibt es den Förderwettbewerb „Erinnern für die 
Gegenwart“; die Deutsche Schule in Athen wurde in 
diesem Jahr für diese Aufarbeitung der Schulgeschichte 
prämiert. Und jetzt, im April 2021, nimmt das Deutsch- 

Griechische Jugendwerk seine Arbeit auf. – Diese Initia-
tiven sind für Begegnungen und eine erfolgreiche Erinne-
rungspolitik wichtig. Sie schlagen die Brücke von einer 
grausamen Vergangenheit in eine positive Zukunft.

Was wir aber nicht brauchen, meine Damen und Her-
ren, ist das Aufwärmen alter Debatten,

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Alte Debatten? 
Wo haben Sie das denn debattiert?)

die unsere Freundschaft mit Griechenland mehr belasten, 
als sie zu festigen. Ja, offener Dialog, Reden, Austausch, 
Erinnerung, Aufarbeitung, das alles ist wichtig. Aber es 
gibt keinen Anlass, dieses konfliktreiche Thema der 
Reparationen jetzt auf den Tisch zu legen.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das sagt die deutsche Seite!)

Damit arbeitet man nur den Nationalisten in beiden Län-
dern zu.

Sie wissen, dass die Reparationsforderungen juristisch 
abgeschlossen sind.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Nein! Eben 
nicht! – Claudia Roth [Augsburg] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein!)

Selbst die griechische Regierung hat deutlich gemacht, 
dass sie mit diesem Thema die deutsch-griechische 
Freundschaft nicht belasten will.

(Heike Hänsel [DIE LINKE]: Es gab doch eine 
Verbalnote der griechischen Regierung!)

Meine Damen und Herren, wir werden unserer Verant-
wortung gerecht

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Nö!)

mit der verstärkten Erinnerungsarbeit, mit dem Zukunfts-
fonds und mit all den Dingen, die wir auf den Weg ge-
bracht haben und die wir noch auf den Weg bringen 
sollten. Aber ich frage mich: Werden Sie mit solchen 
Forderungen eigentlich Ihrer Verantwortung für unser 
Land gerecht? Ich meine, das ist der falsche Weg. Vor 
dem Hintergrund der Geschichte ist die deutsch- 
griechische Freundschaft ein großes Geschenk. Das sollte 
auch von der deutschen Opposition nicht mit solchen 
Fragen belastet werden.

(Claudia Roth [Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Oh, Herr Erndl!)

Zum Abschluss möchte ich unseren griechischen 
Freunden zum heutigen Unabhängigkeitstag gratulieren, 
einem Tag der Freude.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke schön. – Das Wort geht an Marianne Schieder 

von der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)
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Marianne Schieder (SPD):
Liebe Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Botschafte-

rin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! „80 Jahre Überfall der deutschen 
Wehrmacht auf Griechenland“ ist ganz bestimmt ein 
Anlass, um als Deutscher Bundestag innezuhalten und 
sich voll Scham und in tiefer Demut vor den Opfern 
und ihren Angehörigen und der gesamten griechischen 
Bevölkerung zu verneigen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Es ist unvorstellbar, wie Wehrmacht, SS und Gestapo ab 
1941 in Griechenland gewütet haben und mit welch gna-
denloser Besatzungsherrschaft die Menschen unter-
drückt, gequält, ausgebeutet, deportiert und ermordet 
wurden. Wir dürfen nie vergessen, welche Gräueltaten 
dort – und nicht nur dort – im Namen des deutschen 
Volkes verübt worden sind. Und wir dürfen nie damit 
aufhören, uns mit unserer Geschichte auseinanderzuset-
zen und für sie Verantwortung zu übernehmen.

In diesem Zusammenhang möchte auch ich sagen: Die 
Art und Weise, wie die Kollegen der AfD heute versucht 
haben, dieses ernste Thema für ihre nationalistischen und 
populistischen Ideen zu nutzen und zu instrumentalisie-
ren, ist nur noch abstoßend und beschämend.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich meine aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass wir schon etwas tun und uns unserer Verantwortung 
stellen, auch in Griechenland. Staatsminister Michael 
Roth hat beschrieben, wie die erinnerungspolitische 
Zusammenarbeit mit Griechenland gestaltet wird und 
welche wichtigen und nachhaltigen Projekte dafür ste-
hen: Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds, Deutsch- 
Griechisches Jugendwerk, Holocaust-Museum in Thes-
saloniki sind ein Teil davon. Natürlich muss diese Arbeit 
fortgesetzt werden. Auch ich möchte heute von dieser 
Stelle aus allen Männern und Frauen und vor allen Din-
gen auch allen jungen Leuten von ganzem Herzen dan-
ken, die daran mitarbeiten; denn sie sind es, die Men-
schen zusammenbringen. Sie sind es, die es möglich 
machen, Vorurteile abzubauen und Vertrauen aufzu-
bauen. Es ist ihre wichtige und wertvolle Arbeit, die es 
uns möglich macht, ein friedliches Miteinander in Europa 
zu gestalten und dauerhaft zu sichern.

Gleichwohl, liebe Kolleginnen und Kollegen vom 
Bündnis 90/Die Grünen, ist auch richtig, was in Ihrem 
Antrag steht: Im kollektiven Gedächtnis der Deutschen 
sind die deutschen Verbrechen in Griechenland ebenso 
wenig verankert wie das Wissen um die nationalsozialis-
tische Besatzungsherrschaft und den Vernichtungskrieg 
im Osten und Südosten Europas insgesamt. Auch das 
wissen wir, und auch hier haben wir gehandelt. Im Okto-
ber des vergangenen Jahres sind wir – übrigens gemein-
sam mit allen demokratischen Fraktionen in diesem 
Haus – dieses Thema angegangen und haben einen echten 
Meilenstein für die Erinnerungskultur in unserem Land 
beschlossen: mit der Errichtung einer Dokumentations-, 
Bildungs- und Erinnerungsstätte zur deutschen Besat-

zungsherrschaft des Zweiten Weltkrieges in ganz Europa 
und damit natürlich auch explizit – es steht sogar wörtlich 
drin – in Griechenland. Damit vermitteln wir historische 
Zusammenhänge, klären auf über das geschehene Leid 
und bieten uns, aber auch den Nationen, den Opfern 
und ihren Angehörigen Raum für Gedenken und Erin-
nern. Das ist genau das, meine ich, was Sie erinnerungs-
politisch in Ihrem Antrag fordern.

Es ist der richtige Weg. Der Alltag der Menschen unter 
deutscher Besatzung, ihre Sichtweise und ihre Selbstbe-
hauptung, aber auch generationenübergreifende Traum-
ata der Nachkriegsgesellschaften und insbesondere die 
Millionen Opfer zwischen Pyrenäen und Kaukasus, 
Nordkap und Kreta sollen in dieser Dokumentations-, 
Bildungs- und Erinnerungsstätte breiten Raum einneh-
men.

Ja, und was die Forderungen nach Reparationszahlun-
gen und Entschädigungsleistungen betrifft, sind wir, was 
die Beurteilung der Rechtslage betrifft, unterschiedlicher 
Meinung. Das sollte uns aber nicht daran hindern, mit-
einander im Gespräch zu bleiben und einander zuzuhö-
ren.

In diesem Sinne hoffe ich, dass die heutige Debatte die 
deutsch-griechische Freundschaft vertiefen möge und 
dass der eingeschlagene Weg auch so fortgesetzt wird.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Claudia Roth 
[Augsburg] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Danke sehr. – Die letzte Rednerin in der Debatte wird 

Elisabeth Motschmann von der CDU/CSU-Fraktion sein.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Elisabeth Motschmann (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Botschafterin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! „80 Jahre Überfall 
der Wehrmacht auf Griechenland – Europas Zusammen-
halt stärken und die erinnerungspolitische Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und Griechenland intensivie-
ren“, für dieses Thema möchte ich mich zunächst einmal 
bedanken. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns einem Land 
zuwenden, dem wir uns bisher viel weniger zugewandt 
haben. Genau aus diesem Grunde – die Kollegin Schieder 
hat darauf hingewiesen – haben wir kulturpolitisch im 
Kulturausschuss ein Dokumentationszentrum beschlos-
sen, in dem wir uns genau denjenigen Ländern und den 
Opfergruppen, die bisher zu wenig Berücksichtigung 
gefunden haben, zuwenden. In diesem Dokumentations-
zentrum soll die Geschichte erzählt und auch jungen 
Menschen nahegebracht werden. Dies ist mein Thema 
im Zusammenhang mit Griechenland.

Ich bedaure sehr, dass unsere Zuschauerränge heute 
leer und nicht mit Schulklassen gefüllt sind; denn unsere 
Schülerinnen und Schüler werden zwar viele griechische 
Inseln sehr genau kennen – da haben sie schon am Strand 
gelegen; vielleicht sind sie auch schon auf der Akropolis 
gewesen –; aber wenn man sie fragen würde: „Was ist vor 
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80 Jahren passiert?“, dann, glaube ich, wäre da eine große 
Leere, es sei denn, sie haben einen wunderbaren 
Geschichtslehrer.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Genau!)

Genau diesem Nichtwissen müssen wir alle miteinander 
entgegenwirken.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

Wir sind uns alle einig – bis auf die AfD –, dass der 
Zweite Weltkrieg unermessliches Leid, Millionen Tote, 
den Holocaust und einen zerstörten Kontinent mit sich 
gebracht hat.

(Dr. Christian Wirth [AfD]: Märchen!)

Das war schlimm für Griechenland, für Europa, für alle 
Länder Europas und für viele Länder auf der Welt.

Also, wir haben da schon eine kollektive Schuld auf 
uns geladen, die jetzt nicht verortet werden kann, sondern 
die sehr global entstanden ist. Deshalb müssen wir in 
unserer Erinnerungskultur darauf eingehen. Sie ist übri-
gens ein riesiger Bestandteil der Arbeit des Kulturaus-
schusses; viele wissen das gar nicht: Die Erinnerungs-
kultur ist unser Ding, und es ist gut, dass dies auch im 
Auswärtigen Ausschuss stattfindet. In dieser Erinne-
rungsarbeit müssen wir genau in diese Lücke hineingehen 
und jungen Menschen vermitteln, was passiert ist.

Ich will mich einmal auf die kleinen Brücken konzen-
trieren. Ich könnte jetzt vieles sagen, was wir in den ver-
gangenen Jahren für Griechenland getan haben, auch 
finanziell übrigens. Aber ich möchte mich auf die kleinen 
Dinge konzentrieren, auf den deutsch-griechischen 
Jugendaustausch, auf das deutsch-griechische Jugend-
werk, das jetzt entsteht. Genau da wird ja auch Geschich-
te vermittelt, wird sich ausgetauscht, wird für Verständnis 
des anderen geworben und ein vertieftes Nachdenken 
möglich sein.

Ich wünschte mir auch, dass mehr Deutsche die 
griechische Sprache lernen. Das hat leider auch sehr 
nachgelassen.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja!)

Aber Sprache verbindet. Kultur baut Brücken. Kultur ist 
eine Sprache, die überall verstanden wird. Musik ist eine 
Sprache, die überall verstanden wird. Wir können gerade 
in diesem Bereich – da geschieht auch so viel – Zeichen 
setzen. Deshalb würde ich sagen: Das ist ein positives 
Kapitel der Zusammenarbeit, der Kontaktbildung, der 
Völkerverständigung zwischen Griechenland und 
Deutschland. Das alles sind Zeichen, die in die Zukunft 
gerichtet sind.

Ich möchte, dass in Zukunft Generationen in Frieden 
miteinander leben, dass sie sich besser verstehen, dass nie 
wieder so etwas passiert, wie es vor 80 Jahren passiert ist, 
dass es eine ganz natürliche Hemmschwelle gibt, über-
haupt auf den Gedanken zu kommen, ein anderes Land zu 
überfallen. Das kann nicht sein. Wir erleben auch schon – 

oh, ich muss zum Ende kommen –, dass diese junge 
Generation inzwischen viel europäischer lebt und denkt 
als wir, und das ist ein hoffnungsvolles Zeichen.

Ich will am Ende sagen: Mein oder unser Weg sind 
nicht die Reparationszahlungen, sondern ich möchte 
oder wir möchten, dass wir durch dieses lebendige Brü-
ckenbauen, durch das Vermitteln von Geschichte – hier 
wie dort, aber vor allem hier – unsere Verantwortung für 
unendliches Leid wahrnehmen, was wir auch über Grie-
chenland gebracht haben. Aber das ist nicht mit Geld 
gutzumachen, Herr Gysi. Das können wir nur durch die 
vielen kleinen und großen Aktionen, die ich eben ver-
sucht habe zu skizzieren.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Marianne Schieder [SPD])

Vizepräsidentin Dagmar Ziegler:
Vielen Dank. – Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
19/27827 mit dem Titel „80 Jahre Überfall der Wehr-
macht auf Griechenland – Europas Zusammenhalt stär-
ken und die erinnerungspolitische Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und Griechenland intensivieren“. Wer 
stimmt für diesen Antrag? – Das sind die Fraktionen Die 
Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind die Fraktionen der SPD, der CDU/ 
CSU, der FDP und der AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Das sehe ich nicht. Der Antrag ist damit abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 14 b. Abstimmung über den An-
trag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/14725 mit 
dem Titel „Reparationsforderung Griechenlands aner-
kennen“. Wer stimmt für diesen Antrag? – Das ist die 
Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? – Das ist der 
Rest des Hauses. Gibt es Enthaltungen? – Damit ist der 
Antrag gegen die Stimmen der Linken abgelehnt.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 40 a bis 40 ii und 28 
sowie Zusatzpunkte 12 a bis 12 c und 12 e bis 12 x auf. Es 
handelt sich um Überweisungen im vereinfachten Ver-
fahren ohne Debatte.

Wir kommen zunächst zu den unstrittigen Überwei-
sungen. Tagesordnungspunkte 40 a bis 40 g sowie 40 i 
bis 40 ii und 28 sowie Zusatzpunkte 12 a, 12 e bis 12 i, 
12 k bis 12 q und 12 s bis 12 x:

40 a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Marco Buschmann, Stephan Thomae, 
Christine Aschenberg-Dugnus, weiteren Ab-
geordneten und der Fraktion der FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stär-
kung des parlamentarischen Fragerechts 
(Parlamentarisches Fragerechts-Gesetz – 
ParlFrageRG)

Drucksache 19/27764
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
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b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ausführung des HNS-Übereinkom-
mens 2010 und zur Änderung des Ölscha-
dengesetzes, der Schifffahrtsrechtlichen 
Verteilungsordnung, des Seeaufgabenge-
setzes und des Handelsgesetzbuchs

Drucksache 19/27215
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

c) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Protokoll vom 30. April 2010 zum 
Internationalen Übereinkommen vom 
3. Mai 1996 über Haftung und Entschädi-
gung für Schäden bei der Beförderung 
gefährlicher und schädlicher Stoffe auf 
See  
(HNS-Übereinkommen 2010)

Drucksache 19/27216
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

d) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen des Europarats 
vom 3. Juli 2016 über einen ganzheitlichen 
Ansatz für Sicherheit, Schutz und Dienst-
leistungen bei Fußballspielen und anderen 
Sportveranstaltungen

Drucksache 19/27413
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Sportausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

e) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Erprobung von Verfahren eines Register-
zensus und zur Änderung statistikrechtli-
cher Vorschriften

Drucksache 19/27425
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

f) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
und des Pflichtversicherungsgesetzes – 
Gesetz zum autonomen Fahren

Drucksache 19/27439
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

g) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Fünften 
Gesetzes zur Änderung der Handwerks-
ordnung und anderer handwerksrechtli-
cher Vorschriften

Drucksache 19/27440
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

i) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes 
und des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen

Drucksache 19/27451
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

j) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben 
und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze 
im Energiewirtschaftsrecht

Drucksache 19/27453
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

k) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher 
Vorschriften hinsichtlich der Einführung 
des europäischen elektronischen Maut-
dienstes

Drucksache 19/27522
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss

l) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Entschädigung der Soldatinnen und 
Soldaten und zur Neuordnung des Solda-
tenversorgungsrechts

Drucksache 19/27523
Überweisungsvorschlag:  
Verteidigungsausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

m) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
der Vereinbarung vom 17. Dezember 
2020 zur Änderung der am 25. November 
1986 unterzeichneten Vereinbarung über 
die Bereitstellung und den Betrieb von 
Flugsicherungseinrichtungen und -diens-
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ten durch EUROCONTROL in der 
Bezirkskontrollzentrale Maastricht 
(Maastricht Vereinbarung)

Drucksache 19/27524
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

n) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Seelotsgesetzes

Drucksache 19/27528
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

o) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Tierschutzgesetzes – Schutz 
von Versuchstieren

Drucksache 19/27629
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung

p) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Tierschutzgesetzes – Verbot 
des Kükentötens

Drucksache 19/27630
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

q) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Modernisierung der Entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung der 
Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlas-
tungsmodernisierungsgesetz – AbzStEnt-
ModG)

Drucksache 19/27632
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss Digitale Agenda 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

r) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung von Vorgaben der Einweg-
kunststoffrichtlinie und der Abfallrah-
menrichtlinie im Verpackungsgesetz und 
in anderen Gesetzen

Drucksache 19/27634
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

s) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG)

Drucksache 19/27635
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss Digitale Agenda

t) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Verbesserung des Schutzes von Gerichts-
vollziehern vor Gewalt sowie zur Ände-
rung weiterer zwangsvollstreckungsrecht-
licher Vorschriften 
(Gerichtsvollzieherschutzgesetz – 
GvSchuG)

Drucksache 19/27636
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

u) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Weiterentwicklung des Eisenbahnregulie-
rungsrechts

Drucksache 19/27656
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

v) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 
vom 20. Juni 2019 zur Änderung der 
Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter Straßen-
fahrzeuge sowie zur Änderung vergabe-
rechtlicher Vorschriften

Drucksache 19/27657
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

w) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Siebzehnten 
Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes 
(Siebzehntes AtG-ÄnderungsG)

Drucksache 19/27659
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

x) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesfernstraßengesetzes 
und des Gesetzes über Kreuzungen von 
Eisenbahnen und Straßen

Drucksache 19/27660
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Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

y) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Berufsrechts der anwalt-
lichen und steuerberatenden Berufsausü-
bungsgesellschaften sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Bereich der 
rechtsberatenden Berufe
Drucksache 19/27670
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Haushaltsausschuss

z) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften im Eisen-
bahnbereich
Drucksache 19/27671
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Haushaltsausschuss

aa) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (Neu-
fassung) für Zulassungsverfahren nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
dem Wasserhaushaltsgesetz und dem 
Bundeswasserstraßengesetz
Drucksache 19/27672
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

bb) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Förderung verbrauchergerechter Ange-
bote im Rechtsdienstleistungsmarkt
Drucksache 19/27673
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

cc) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Verlängerung des erhöhten Lohnsteue-
reinbehalts in der Seeschifffahrt
Drucksache 19/27719
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

dd) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Brigitte Freihold, Dr. Petra Sitte, Doris 
Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE
Freie Eintritte für alle – Kulturelle Teil-
habe gewährleisten
Drucksache 19/10754

Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Kultur und Medien (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen

ee) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Matthias W. Birkwald, Katja Kipping, 
Susanne Ferschl, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE
Grundsicherungskürzungen bei Rentner-
innen und Rentnern verhindern
Drucksache 19/24454
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales

ff) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Ulrich Oehme, Detlev Spangenberg, 
Dr. Robby Schlund, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der AfD
Keine Diskriminierung von Ungeimpften – 
Einhaltung der Resolution 2361 (2021) der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats
Drucksache 19/27851
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit

gg) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Torsten Herbst, Frank Sitta, Oliver Luksic, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP
Verlängerung der Hauptuntersuchungsin-
tervalle für Oldtimer mit H-Kennzeichen
Drucksache 19/27760
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur

hh) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Pascal Kober, Michael Theurer, Jens Beeck, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP
Digitale Lernförderung von Kindern in 
der Grundsicherung schaffen
Drucksache 19/27806
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung 
Ausschuss Digitale Agenda

ii) Beratung des Antrags der Abgeordneten Ulla 
Jelpke, Matthias W. Birkwald, Dr. André 
Hahn, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE
Aufarbeitung der Leistungsgewährung 
nach dem Bundesversorgungsgesetz
Drucksache 19/27832
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat

ZP 12 a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Rainer Kraft, Karsten Hilse, Marc 
Bernhard, weiteren Abgeordneten und der 
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Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs 
eines ... Gesetzes zur Änderung des Atom-
gesetzes

Drucksache 19/27773
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

e) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
René Springer, Uwe Witt, Jürgen Pohl, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Erleichterte Stundung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen im Falle von Umsatzein-
brüchen aufgrund der COVID-Maßnah-
men

Drucksache 19/27849
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Haushaltsausschuss

f) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Ulrich Oehme, Detlev Spangenberg, 
Dr. Robby Schlund, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der AfD

Arzneimittelsicherheit stärken – Harmo-
nisierung von Gebrauchs- und Fachinfor-
mationen, umfänglich informieren und 
Off-Label-Nutzung reduzieren

Drucksache 19/27845
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit

g) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gottfried Curio, Martin Hess, Dr. Bernd 
Baumann, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD

Asylchaos beenden – Auf Ebene der EU 
zur politischen Vernunft und den bewähr-
ten Grundsätzen des nationalen und inter-
nationalen Asylrechts zurückkehren

Drucksache 19/27843
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat

h) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Wieland Schinnenburg, Michael Theurer, 
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Cannabis zu Genusszwecken kontrolliert 
an Erwachsene abgeben – Gesundheits- 
und Jugendschutz stärken

Drucksache 19/27807
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Haushaltsausschuss

i) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Andrew Ullmann, Jens Beeck, Michael 
Theurer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Die COVID-19-Pandemie global und 
koordiniert bekämpfen

Drucksache 19/27813
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung

k) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Bernd Reuther, Frank Schäffler, Frank Sitta, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP

Biersteuer in betroffenen Bundesländern 
nach Möglichkeit senken

Drucksache 19/27815
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft

l) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gero Clemens Hocker, Frank Sitta, 
Carina Konrad, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP

Echter Tierschutz statt nationaler Allein-
gang – Kükentöten europaweit beenden

Drucksache 19/27816
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

m) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Konstantin Kuhle, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Reform der Europol−Verordnung – auf 
dem Weg zum Europäischen Kriminalamt

hier: Stellungnahme des Deutschen Bun-
destages nach Artikel 23 Absatz 3 des 
Grundgesetzes i. V. m. § 8 des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit von Bundesre-
gierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union

Drucksache 19/27817
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

n) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Katja Hessel, Christian Dürr, Frank 
Schäffler, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Niedrigbesteuerungsgrenze bei der Hinzu-
rechnungsbesteuerung auf international 
wettbewerbsfähiges Niveau absenken

Drucksache 19/27818
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Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

o) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Martin Neumann, Michael Theurer, 
Reinhard Houben, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP
Für eine koordinierte Energiewende – 
Wasserstoff ganzheitlich denken
Drucksache 19/27819
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

p) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Markus Herbrand, Christian Dürr, Dr. Florian 
Toncar, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP
Abgeltungsteuer bewahren – Vermögens-
aufbau und Altersvorsorge stärken
Drucksache 19/27820
Überweisungsvorschlag:  
Finanzausschuss

q) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Carina Konrad, Frank Sitta, Dr. Gero 
Clemens Hocker, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP
Transparenz im Lebensmitteleinzelhandel 
durch eine EU-Herkunftskennzeichnung 
in Klarschrift
Drucksache 19/27821
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

s) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Sylvia Gabelmann, Susanne Ferschl, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE
Patientenberatung jetzt gemeinnützig aus-
gestalten – Privatisierung rückgängig ma-
chen
Drucksache 19/27833
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit

t) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Gesine Lötzsch, 
Lorenz Gösta Beutin, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE
Runder Tisch zur Sicherung der Zukunft 
von Freiland- und Weidetierhaltungen
Drucksache 19/27834
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft

u) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Sevim Dağdelen, Heike Hänsel, Michel 
Brandt, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE

Verbotsverfahren gegen Oppositionspar-
tei HDP klar verurteilen

Drucksache 19/27835
Überweisungsvorschlag:  
Auswärtiger Ausschuss (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

v) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Maria Klein-Schmeink, Kai Gehring, 
Dr. Janosch Dahmen, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Perspektive für Therapieberufe schaffen – 
Verbindlichen Fahrplan für die reguläre 
akademische Ausbildung aufstellen

Drucksache 19/27829
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung

w) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Maria Klein-Schmeink, Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther, Kordula Schulz-Asche, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mehr Verlässlichkeit und Qualität in der 
stationären Krankenhausversorgung – 
Vergütungssystem, Investitionsfinanzie-
rung und Planung reformieren

Drucksache 19/27830
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Haushaltsausschuss

x) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Anja 
Hajduk, Beate Müller-Gemmeke, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Arbeitsförderung in der Krise – Für einen 
besseren Einstieg

Drucksache 19/27763
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales

28 Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Fort-
entwicklung der Strafprozessordnung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften

Drucksache 19/27654
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Haushaltsausschuss

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu 
überweisen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? – 
Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschla-
gen.
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Vizepräsidentin Claudia Roth:
Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir kommen nun zu fünf Überweisungen, bei denen die 
Federführung strittig ist.

Tagesordnungspunkt 40 h: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des E-Government-Gesetzes und zur 
Einführung des Gesetzes für die Nutzung von 
Daten des öffentlichen Sektors

Drucksache 19/27442
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss Digitale Agenda (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO 
Federführung strittig

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung auf Drucksache 19/27442 zur 
Änderung des E-Government-Gesetzes und zur Einfüh-
rung des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffent-
lichen Sektors an die in der Tagesordnung aufgeführten 
Ausschüsse vorgeschlagen. Die Fraktionen der CDU/ 
CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss 
für Wirtschaft und Energie, die Fraktion der AfD wünscht 
Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda.

Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktion der AfD abstimmen. Wer stimmt für diesen 
Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Keine Enthaltung. Der Überweisungsvor-
schlag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die Fraktionen 
von AfD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Dagegenge-
stimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD und der 
CDU/CSU. Damit ist der Überweisungsvorschlag abge-
lehnt.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD abstimmen. Jetzt 
geht es um die Federführung beim Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Überweisungs-
vorschlag ist angenommen. Zugestimmt haben die Frak-
tionen von SPD und CDU/CSU. Dagegengestimmt haben 
die Fraktionen von AfD, FDP, Grünen und der Linken.

Zusatzpunkt 12 b:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Joana 
Cotar, Dr. Michael Espendiller, Uwe Schulz, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Förderung der automatischen Erkennung KI- 
manipulierter Fotos und Videos

Drucksache 19/27848
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (f) 
Ausschuss Digitale Agenda (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Federführung strittig

Interfraktionell wird Überweisung des Antrags der 
Fraktion der AfD auf Drucksache 19/27848 mit dem Titel 
„Förderung der automatischen Erkennung KI-manipu-
lierter Fotos und Videos“ an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD wünschen Federführung beim 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung 
beim Ausschuss Digitale Agenda.

Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktion der AfD abstimmen. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen sehe ich keine. Der 
Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt hat 
die AfD. Alle anderen Fraktionen des Hauses waren 
gegen diesen Vorschlag.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD abstimmen. Wer 
stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Der Überweisungsvor-
schlag ist bei Gegenstimme der AfD und Zustimmung 
aller anderen Fraktionen des Hauses angenommen.

Zusatzpunkt 12 c:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Joana 
Cotar, Uwe Schulz, Dr. Michael Espendiller, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe neu ausrichten – Bevölkerungs-
schutz 4.0 digital gestalten
Drucksache 19/27846
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss Digitale Agenda (f) 
Federführung strittig

Interfraktionell wird Überweisung des Antrags der 
Fraktion der AfD auf Drucksache 19/27846 mit dem Titel 
„Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe neu ausrichten – Bevölkerungsschutz 4.0 digital 
gestalten“ an die in der Tagesordnung aufgeführten Aus-
schüsse vorgeschlagen. Die Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für 
Inneres und Heimat. Die Fraktion der AfD wünscht 
Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda.

Ich lasse jetzt, wie langsam Tradition, zuerst über den 
Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD abstim-
men. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Keine. Der Überweisungsvorschlag ist 
abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD-Fraktion. Alle ande-
ren Fraktionen haben abgelehnt.

Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD abstimmen. Wer 
stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Überweisungs-
vorschlag ist bei Gegenstimme der AfD und Zustimmung 
aller anderen Fraktionen des Hauses angenommen.

Zusatzpunkt 12 j:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Mario 
Brandenburg (Südpfalz), Frank Sitta, Manuel 
Höferlin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP
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Staatliche Daten verwenden – Wohlstand 
durch Datenreichtum gewinnen

Drucksache 19/27814
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss Digitale Agenda (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Haushaltsausschuss 
Federführung strittig

Interfraktionell wird Überweisung des Antrags der 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/27814 mit dem Titel 
„Staatliche Daten verwenden – Wohlstand durch Daten-
reichtum gewinnen“ an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD wünschen Federführung beim Aus-
schuss für Inneres und Heimat. Die Fraktion der FDP 
wünscht Federführung beim Ausschuss Digitale Agenda.

Ich lasse zuerst über den Antrag der FDP abstimmen. 
Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Überwei-
sungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die 
Fraktionen der FDP, der AfD, Bündnis 90/Die Grünen 
und der Linken. Dagegengestimmt haben die Fraktionen 
der SPD und der CDU/CSU.

Jetzt andersherum: Ich lasse nun über den Überwei-
sungsvorschlag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
abstimmen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvor-
schlag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. 
Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Zuge-
stimmt haben die Fraktionen von SPD und CDU/CSU. 
Dagegengestimmt haben die Fraktionen der Linken, der 
Grünen, der FDP und der AfD.

Zusatzpunkt 12 r:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Helin 
Evrim Sommer, Ulla Jelpke, Heike Hänsel, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Verbrechen an den irakischen Kurdinnen und 
Kurden als Völkermord anerkennen ‒ Ge-
rechtigkeit für die Opfer herstellen

Drucksache 19/26562
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (f) 
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (f) 
Auswärtiger Ausschuss 
Federführung strittig

Interfraktionell wird Überweisung des Antrags der 
Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/26562 mit dem 
Titel „Verbrechen an den irakischen Kurdinnen und Kur-
den als Völkermord anerkennen – Gerechtigkeit für die 
Opfer herstellen“ an die in der Tagesordnung aufgeführ-
ten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Fraktionen von CDU/ 
CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss 
für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Die Fraktion 
Die Linke wünscht Federführung beim Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktion Die Linke abstimmen. Wer stimmt dafür? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Überwei-
sungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Frak-
tion Die Linke. Alle anderen Fraktionen waren dagegen.

Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvor-
schlag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Wer 
stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Überweisungs-
vorschlag ist bei Gegenstimmen der Linken und Zustim-
mung aller anderen Fraktionen des Hauses angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 41 a bis 41 c und 
41 e bis 41 x sowie Zusatzpunkt 13 auf. Es handelt sich 
um die Beschlussfassung zu Vorlagen, zu denen keine 
Aussprache vorgesehen ist.

Tagesordnungspunkt 41 a:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Anpassung der Vorschriften des Deutsche 
Bahn Gründungsgesetzes über die Fortfüh-
rung der Pflichtversicherungen in der Deut-
sche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- 
See  
– Renten-Zusatzversicherung –
Drucksache 19/26824
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(15. Ausschuss)
Drucksache 19/27436

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27436, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 19/26824 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Kei-
ne. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung ein-
stimmig angenommen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Ge-
setzentwurf ist damit einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 b:
– Zweite und dritte Beratung des von der Bun-

desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung der Vorschriften 
des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes 
über die Personalkostenerstattung für 
zugewiesene Beamtinnen und Beamte
Drucksache 19/26825
Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (15. Ausschuss)
Drucksache 19/27437

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung
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Drucksache 19/27443
Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27437, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 19/26825 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung bei 
Gegenstimmen der Fraktion Die Linke und Zustimmung 
aller anderen Fraktionen des Hauses angenommen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Der Ge-
setzentwurf ist bei Gegenstimmen der Fraktion der 
Linken und Zustimmung aller anderen Fraktionen ange-
nommen.

Tagesordnungspunkt 41 c:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Seearbeitsgesetzes
Drucksache 19/26826
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(15. Ausschuss)
Drucksache 19/27691

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27691, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 19/26826 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Niemand. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung einstimmig angenommen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Niemand. Der 
Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 e:
Zweite Beratung und Schlussabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 
1. Oktober 2020 zur Änderung des Abkom-
mens vom 22. November 1995 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem König-
reich Dänemark zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung bei den Steuern vom Einkommen 
und Vermögen sowie bei Nachlass-, Erbschaft- 
und Schenkungsteuern und zur Beistandsleis-
tung in Steuersachen (Deutsch-dänisches 
Steuerabkommen)
Drucksache 19/26833
Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuss)
Drucksache 19/27887

Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 19/27887, den Gesetzent-
wurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/26833 
anzunehmen.

Zweite Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktio-
nen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU und 
FDP. Enthalten haben sich die Fraktionen der AfD und 
der Linken.

Tagesordnungspunkt 41 f:

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 
Energie (9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abge-
ordneten Ralph Lenkert, Dr. Gesine Lötzsch, 
Dr. André Hahn, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Ende der Zeitumstellung

Drucksachen 19/8469, 19/17673

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 19/17673, den Antrag der Fraktion 
Die Linke auf Drucksache 19/8469 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung 
ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der 
SPD, der CDU/CSU und der FDP. Dagegengestimmt hat 
die Fraktion der Linken. Enthalten haben sich die Frak-
tionen von Bündnis 90/Die Grünen und der AfD.

Tagesordnungspunkt 41 g:

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuss)

Änderung der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages

hier: Verlängerung der Geltungsdauer der 
Regelung zur besonderen Anwendung der Ge-
schäftsordnung aufgrund der allgemeinen 
Beeinträchtigung durch COVID-19, § 126a 
GO-BT

Drucksache 19/27529

Wer stimmt für die Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 19/27529? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Keine. Bei Gegenstimmen der AfD und Zustim-
mung aller anderen Fraktionen des Hauses ist die 
Beschlussempfehlung angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 h:

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
(11. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Corinna 
Rüffer, Anja Hajduk, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
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Wege bahnen statt Hürden bauen – Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsle-
ben verbessern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Corinna 
Rüffer, Anja Hajduk, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
Lehren aus der COVID-19-Pandemie zie-
hen – Den Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft einschlagen

Drucksachen 19/10636, 19/20593, 19/27334
Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Be-

schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/10636 
mit dem Titel „Wege bahnen statt Hürden bauen – Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben verbes-
sern“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben 
die Fraktionen von SPD, CDU/CSU und FDP. Dagegen-
gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Linken. Enthalten hat sich die AfD-Fraktion.

Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe c 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
19/20593 mit dem Titel „Lehren aus der COVID-19-Pan-
demie ziehen – Den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
einschlagen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist bei Zustimmung der SPD- und 
der CDU/CSU-Fraktion, bei Gegenstimmen der Fraktio-
nen der Grünen, der Linken, der AfD und bei Enthaltung 
der FDP-Fraktion angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 i:
Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Gesundheit 
(14. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordne-
ten Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Maria Klein- 
Schmeink, Ulle Schauws, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mehr Frauen in Führungspositionen zur 
Organisation des Gesundheitswesens
Drucksachen 19/4855, 19/27753

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 19/27753, den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/4855 abzu-
lehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben 
die Fraktionen von SPD, CDU/CSU und AfD. Dagegen-
gestimmt haben die Fraktionen der Linken und des Bünd-
nisses 90/Die Grünen. Enthalten hat sich die Fraktion der 
FDP.

Tagesordnungspunkt 41 j:
Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) 
zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung

Indikatorenbericht 2019 der Bundesregierung 
zur Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt

Drucksachen 19/23910, 19/24535 Nr. 5, 
19/27920

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 19/27920, in Kenntnis der Unter-
richtung auf Drucksache 19/23910 eine Entschließung 
anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die 
Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt ha-
ben die Fraktionen der Linken, der SPD, der Grünen, der 
CDU/CSU. Enthalten haben sich die Fraktionen der AfD 
und der FDP.

Wir kommen zu den Beschlussempfehlungen des Peti-
tionsausschusses, Tagesordnungspunkte 41 k bis 41 x.

Tagesordnungspunkt 41 k:

Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 822 zu Petitionen

Drucksache 19/27254

Es handelt sich um 80 Petitionen. Wer stimmt dafür? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Sammel-
übersicht 822 ist angenommen von den Fraktionen der 
AfD, der FDP, der CDU/CSU, des Bündnisses 90/Die 
Grünen und der SPD bei Enthaltung der Fraktion der 
Linken.

Tagesordnungspunkt 41 l:

Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 823 zu Petitionen

Drucksache 19/27255

Es handelt sich um 84 Petitionen. Wer stimmt dafür? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Sammel-
übersicht 823 ist angenommen bei Enthaltung der Frak-
tion der Linken und Zustimmung aller anderen Fraktio-
nen des Hauses.

Tagesordnungspunkt 41 m:

Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 824 zu Petitionen

Drucksache 19/27256

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Die Sammelübersicht 824 ist angenommen 
bei Zustimmung der Fraktionen der SPD, der Grünen, der 
CDU/CSU und der FDP, gegen die Stimmen der AfD und 
bei Enthaltung der Linken.

Tagesordnung 41 n:

Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 825 zu Petitionen

Drucksache 19/27257
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Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 825 ist einstim-
mig angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 o:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 826 zu Petitionen
Drucksache 19/27258

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 826 ist bei Ent-
haltung der Fraktion Die Linke von allen anderen Frak-
tionen angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 p:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 827 zu Petitionen
Drucksache 19/27259

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 827 ist angenom-
men bei Zustimmung der SPD, der CDU/CSU, der FDP 
und AfD und bei Gegenstimmen der Fraktionen Die Lin-
ke und Bündnis 90/Die Grünen.

Tagesordnungspunkt 41 q:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 828 zu Petitionen
Drucksache 19/27260

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 828 ist angenom-
men bei Zustimmung der Linken, der SPD, der CDU/ 
CSU und der AfD, bei Gegenstimmen der FDP-Fraktion 
und der Grünenfraktion.

Tagesordnungspunkt 41 r:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 829 zu Petitionen
Drucksache 19/27261

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 829 ist angenom-
men bei Zustimmung der SPD, CDU/CSU, der Grünen 
und der AfD, bei Gegenstimmen der Fraktionen der 
Linken und der FDP.

Tagesordnungspunkt 41 s:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 830 zu Petitionen
Drucksache 19/27262

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 830 ist angenom-
men. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, der 
CDU/CSU und der AfD. Dagegengestimmt haben die 
Fraktionen der Linken, der Grünen und der FDP.

Tagesordnungspunkt 41 t:

Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 831 zu Petitionen
Drucksache 19/27263

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Bei Gegenstimmen der AfD und Zustimmung 
aller anderen Fraktionen ist die Sammelübersicht 831 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 41 u:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 832 zu Petitionen
Drucksache 19/27264

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 832 ist angenom-
men bei Zustimmung der Fraktionen der Linken, der 
SPD, der CDU/CSU und FDP, bei Gegenstimmen der 
AfD-Fraktion und der Grünenfraktion.

Tagesordnungspunkt 41 v:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 833 zu Petitionen
Drucksache 19/27265

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 833 ist angenom-
men bei Zustimmung der SPD, der CDU/CSU und der 
FDP, bei Gegenstimmen der Fraktionen der Linken, der 
Grünen und der AfD.

Tagesordnungspunkt 41 w:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 834 zu Petitionen
Drucksache 19/27266

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 834 ist angenom-
men bei Zustimmung der Fraktionen Die Linke, SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und CDU/CSU und bei Gegen-
stimmen von AfD- und FDP-Fraktion.

Tagesordnungspunkt 41 x:
Beratung der Beschlussempfehlung des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 835 zu Petitionen
Drucksache 19/27267

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Die Sammelübersicht 835 ist angenom-
men bei Zustimmung der SPD, der Bündnisgrünen und 
der CDU/CSU. Dagegengestimmt haben die Fraktionen 
der AfD, der FDP und der Linken.

Ich rufe Zusatzpunkt 13 auf:
Zweite und dritte Beratung des von den Abgeord-
neten Kai Gehring, Dr. Anna Christmann, Margit 
Stumpp, weiteren Abgeordneten und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten 
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Entwurfs eines Gesetzes zur weiteren Unter-
stützung der Wissenschaft aufgrund anhalten-
der COVID-19-Pandemie
Drucksache 19/27188
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung (18. Ausschuss)
Drucksache 19/27927

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik-
folgenabschätzung empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 19/27927, den Gesetzentwurf der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
19/27188 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Zugestimmt 
haben die Fraktionen der Grünen, der Linken und der 
FDP. Dagegengestimmt haben SPD und CDU/CSU. Ent-
halten hat sich die Fraktion der AfD. Damit entfällt nach 
unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung.

Ich rufe jetzt den Zusatzpunkt 34 auf:
Aktuelle Stunde
auf Verlangen der Fraktion der AfD
Kurswechsel in der Coronapolitik – Alterna-
tive Lösungen statt Lockdown

Ich gebe das Wort als erstem Redner für die AfD-Frak-
tion Sebastian Münzenmaier.

Sebastian Münzenmaier (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! „Neues aus der Coronakrise“ oder, wie es bei Ihnen 
in der Unionsfraktion heißt: „Wer wird Millionär?“ Heute 
geht es um Fehler. Ich zitiere die Bundeskanzlerin: „Ein 
Fehler muss als Fehler benannt werden, vor allem muss er 
korrigiert werden …“ Mit diesen Worten bat Angela 
Merkel gestern um Entschuldigung und nahm die unver-
hältnismäßige sogenannte Osterruhe zurück. So bleiben 
uns immerhin geschlossene Supermärkte und vor allem 
Hamsterkauf-Superspreader-Events erspart.

Doch diese Entschuldigung war wohl mehr dem 
öffentlichen Druck geschuldet denn der Einsicht, dass 
der Ministerpräsidentenstammtisch erneut in zwölf Stun-
den Beratung wieder nur himmelschreienden Unfug pro-
duziert hatte. Und eine Entschuldigung macht vor allem 
die Gesamtlage in Deutschland nicht besser.

(Beifall bei der AfD)
Es braucht endlich klare Entscheidungen, die wissen-
schaftlich basiert, logisch nachvollziehbar und vor allem 
verhältnismäßig sind. Frau Merkel, man kann sich nicht 
für einen zerbrochenen Teller entschuldigen, wenn man 
vorher die ganze Küche zertrümmert hat.

(Beifall bei der AfD)
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten ha-

ben mittlerweile wiederholt unter Beweis gestellt – und 
sie werden es am 12. April wahrscheinlich leider wieder 
tun –, dass sie keine Entscheidung auf wissenschaftlicher 
Basis treffen können. In einer der schwersten Krisen die-

ses Landes wird bis nachts gezockt oder Unsinn getwit-
tert. Es gibt nachts keinen Austausch mehr mit Experten 
oder mit der Fachebene, und die Folgen sehen wir dann 
alle am nächsten Morgen in der „Bild-Zeitung“: sinn- und 
hilflose Maßnahmen, die kein Mensch mehr versteht, die 
größtenteils rechtswidrig sind und die alles können, außer 
die Gesundheit unserer Bürger zu schützen.

(Beifall bei der AfD)

Sprechen wir beispielsweise mal über das Thema 
Außengastronomie. Großspurig tönen die Bundes- und 
auch die Landesregierung davon, dass ja die Außengast-
ronomie bald wieder aufgemacht wird. Einige Länder 
hatten tatsächlich einige wenige Tage oder Stunden die 
Außengastronomie geöffnet. Aber unsere ach so kluge 
Kanzlerin hat sich – gewiss sehr kluge – Begleitumstände 
und Maßnahmen ausgedacht, damit die Außengastrono-
mie öffnen darf: Sie müssen einen tagesaktuellen negati-
ven Schnelltest entweder vorlegen, oder Sie müssen sich 
direkt vor Ort testen lassen. Am besten schaut der Wirt 
Ihnen dabei zu, wie Sie sich das Stäbchen in die Nase 
rammen, damit Sie ja nicht betrügen, meine Damen und 
Herren. Dann dürfen Sie vorher einen Termin ausmachen, 
und wenn es gut läuft und Sie negativ getestet sind, dür-
fen Sie sich unter Wahrung der Abstandsregeln und 
natürlich auf dem Weg zum Platz mit Maske beim 
Abendessen draußen bei 10 Grad die Füße abfrieren.

Aber ich habe ein paar Fragen dazu, und vielleicht 
können Sie mir die beantworten, weil ich das der Bun-
desregierung mittlerweile nicht mehr zutraue: Wenn es 
doch sowieso schon im Außenbereich – im Freien! – 
ein Ansteckungsrisiko gibt, das nahezu bei null liegt, 
wieso muss ich mich dann vorher testen lassen?

(Beifall bei der AfD)

Und wenn ich mich testen lasse und alle anderen Gäste, 
die auch da sind, negativ getestet sind, wieso muss ich 
dann Abstand halten und eine Maske tragen, bis ich mich 
hinsetzen darf? Und wenn alle Anwesenden negativ 
getestet sind, wieso darf ich mich nur draußen auf die 
Terrasse setzen und nicht in die Gaststätte hinein? Wieso 
ist das strengstens untersagt? Wer soll sich denn da bei 
wem anstecken? Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie 
merken zumindest noch, dass diese Beschlüsse wirkungs-
los sind und schlicht und ergreifend keinen Sinn machen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat ja 
auf der Ministerpräsidentenkonferenz und danach auf 
dem Pressetermin gesagt, das „Team Vorsicht“ habe 
sich durchgesetzt. Meine Damen und Herren – das geht 
insbesondere an die bayerischen Unionskollegen –, Söder 
ist nicht im Team „Vorsicht“, sondern Häuptling des 
Teams „Völlig bekloppt“.

(Beifall bei der AfD)

Statt eines Coronazickzackkurses braucht es endlich 
mal klare Öffnungsstrategien. Wir als AfD-Fraktion for-
dern die sofortige Beendigung dieses unsinnigen Lock-
downs.

(Beifall bei der AfD)
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Wir fordern einen schnellen und unbürokratischen Aus-
gleich für die von der Bundesregierung verursachten 
Schäden für Unternehmen und Angestellte, und wir for-
dern einen ausgeweiteten Schutz der Risikogruppen 
durch zielgerichtete und sinnvolle Maßnahmen.

Diese Bundesregierung muss endlich Krisen lösen, 
anstatt jeden Tag neue Krisen zu produzieren. Anschei-
nend fehlt es Ihnen allen aber an Mut und an Entschei-
dungswillen; denn Sie bekämpfen die Probleme von heu-
te mit den Lösungen von vorgestern, und die immer 
gleichen Maßnahmen, die Sie anwenden, die werden 
auch morgen zu keinem anderen Ergebnis führen.

Das Hin und Her der letzten Tage verdeutlicht doch vor 
allem eins: Angela Merkel und die Vertreter auf der 
Regierungsbank haben weder den Willen noch die Kraft, 
weitreichende Entscheidungen zu treffen und für die Frei-
heit und für die Selbstbestimmung unserer Bürger einzu-
treten. Von dieser Regierung und von dieser Kanzlerin ist 
leider nichts mehr zu erwarten.

Aber die Einzigen, die immer noch hinter dieser Politik 
des Stillstands stehen, sind Sie, meine Damen und Herren 
von den Altparteien, die aus Angst vor innerparteilichen 
Konsequenzen dieser Kanzlerin nach dem Mund reden. 
Die Bürger sehnen sich Alternativen. Sie wollen Freiheit, 
Selbstbestimmung und vor allem Perspektiven für die 
Zukunft.

Frau Kanzlerin, Sie haben es selbst gesagt: Ein Fehler 
muss als Fehler erkannt werden, und er muss korrigiert 
werden. – Ihre komplette Coronapolitik ist ein riesiger 
Fehler und muss dringend korrigiert werden. Deshalb 
fordere ich Sie im Namen der AfD-Bundestagsfraktion 
auf: Stellen Sie die Vertrauensfrage, und stellen Sie sich 
der Abstimmung hier im Parlament!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Sebastian Münzenmaier. – Nächster Red-

ner: für die CDU/CSU-Fraktion Alexander Krauß.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Krauß (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Wir können uns jetzt damit beschäftigen, rück-
wirkend eine Fehlersuche zu betreiben, oder wir können 
nach vorn schauen und Lösungen suchen. Ich bin dafür, 
dass wir Lösungen suchen; dafür ist das Parlament da. Da 
kann ich nur ganz deutlich in Richtung der AfD sagen: 
Sie haben keine einzige Antwort geliefert. Sie haben kei-
nen einzigen konkreten Vorschlag für die Lösung dieser 
Situation gemacht. Das war der Beitrag, den Sie heute 
hier abgeliefert haben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN – Enrico Komning 
[AfD]: Dann haben Sie nicht zugehört! Dann 
müssen Sie mal die Ohren aufsperren! – Wei-
terer Zuruf von der AfD: In welchem Parla-
ment sitzen Sie denn?)

Schauen wir uns die Situation im Vergleich zu vor 
einem Jahr an. Wir stochern nicht mehr im dichtesten 
Nebel. Wir haben viele Erkenntnisse dazugewonnen. 
Der Nebel hat sich weitgehend gelichtet; ein bisschen 
Nebel ist noch.

(Beatrix von Storch [AfD]: Sie wissen gar 
nichts!)

Wir haben sehr gute Prognosemodelle, die zeigen, was 
passiert, wenn wir etwas tun, und was passiert, wenn wir 
nichts tun. Wir haben Gesundheitsämter, die jetzt in der 
Lage sind, Kontaktketten deutlich besser und professio-
neller nachzuvollziehen. Wir haben Tests. In den letzten 
zwei Wochen sind 10 000 neue Teststellen wie Pilze aus 
dem Boden geschossen, und es werden täglich mehr. Wir 
haben mittlerweile 20 zugelassene Selbsttests, die helfen, 
unentdeckte Infektionsketten zu erkennen. Das wird dazu 
führen, dass auch die Fallzahlen sinken.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Mittlerweile ist bereits jeder zehnte Erwachsene geimpft. 
Allein im nächsten Monat wird es 12 Millionen weitere 
Erstimpfungen geben.

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den 
Menschen in den vergangenen Wochen und Monaten 
wahnsinnig viel zugemutet:

(Karsten Hilse [AfD]: Ein ganzes Jahr!)
den Selbstständigen, die über Monate zur Arbeitslosig-
keit verdammt sind – manche zumindest –, den Familien, 
gerade Alleinerziehenden, die neben der Arbeit quasi den 
Job des Lehrers oder der Kindergärtnerin übernommen 
haben. Es ist verständlich, dass die Menschen erschöpft 
sind und dass auch die Nerven blankliegen.

(Karsten Hilse [AfD]: Die haben einfach die 
Nase voll von Ihnen!)

Die Pandemie ist ein Langstreckenlauf. Wir sind ein 
Jahr unterwegs.

(Sebastian Münzenmaier [AfD]: Sie sind in die 
falsche Richtung gerannt! Das ist das Pro-
blem!)

Meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger: Lasst uns 
jetzt nicht aufgeben! Das Ziel kann man schon sehen. 
Wir sind 39 Kilometer gelaufen. Die letzten 3 Kilometer 
schaffen wir auch noch gemeinsam.

(Sebastian Münzenmaier [AfD]: Bis wann 
denn? – Karsten Hilse [AfD]: Das sind Durch-
halteparolen wie in der DDR!)

Es wäre vollkommen verantwortungslos, jetzt aufzuge-
ben und das Virus wüten zu lassen.

Wir sollten einfach mal zurückdenken, was im Dezem-
ber gewesen ist. In der Region, aus der ich komme, aber 
auch in vielen anderen Regionen war es doch im Dezem-
ber so, dass die Betten auf den Intensivstationen voll 
waren. Wir mussten Patienten verlegen. In Sachsen hat 
es noch nicht mal gereicht, die Patienten in Krankenhäu-
ser in den umliegenden Bundesländern zu verlegen. Wir 
mussten sie wegfliegen, bis an die Ostsee. Das war die 
Situation im Dezember. Wir sind das Land mit den meis-
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ten Intensivplätzen auf der ganzen Welt, aber auch wir 
kommen an Grenzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir 
vorbauen.

(Jörn König [AfD]: Sie haben doch sogar 
Krankenhäuser geschlossen!)

Wir haben gesehen, dass die Maßnahmen etwas ge-
bracht haben. Nach dem Lockdown im Dezember ist 
die Zahl der Fälle auf ein Drittel gesunken. Die Maß-
nahmen haben also gewirkt.

(Karsten Hilse [AfD]: Die Maßnahmen haben 
gewirkt? So ein Unsinn!)

Wir ernten mittlerweile auch die ersten Früchte. Ich den-
ke dabei an unsere Altenheime,

(Jörn König [AfD]: Die Altenheime, in denen 
Geimpfte in ihren Zimmern isoliert werden?)

wo die Heimbewohner mittlerweile durchgeimpft sind, 
wo Besuche wieder möglich sind, wo die Sterberate deut-
lich gesunken ist. Das sind doch Erfolge, über die wir uns 
freuen können.

Wir haben zum Beispiel in der vergangenen Woche 
Modellprojekte erlebt – ob beim Fußball, ob in der Oper –, 
und es werden weitere Modellprojekte dazukommen, so 
zum Beispiel in meiner Heimat im Erzgebirge. Ich bin ja 
der Vertreter von Deutschlands höchstgelegener Stadt, 
Oberwiesenthal. Da haben die Hoteliers das Heft des 
Handelns selbst in die Hand genommen. Sie wollen 
Urlaub über Ostern ermöglichen und ein Modellprojekt 
auf den Weg bringen – „Covid.Ex“ heißt es –, wo also die 
Anreisenden im Vorfeld getestet werden und wo man 
dann auch während des Urlaubs testet, damit ein norma-
les Leben wieder möglich wird. Wir sammeln hier jetzt 
Erfahrungen. Wir lernen daraus, wie der Weg aus der 
Pandemie aussehen kann.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitbür-

ger, lassen Sie uns die Zähne zusammenbeißen. Wir lau-
fen einen Marathon gegen eine Pandemie. Wir haben 
zwölf Monate erfolgreich gekämpft. Wir sind dem Tod 
davongelaufen.

(Karsten Hilse [AfD]: Ich bin echt in der DDR! 
Was soll denn das?)

Wir haben die niedrigsten Sterberaten in den Ländern der 
zivilisierten Welt. Das ist ein großer Erfolg, den wir uns 
hart erarbeitet haben: dass wir weniger Sterbefälle haben 
im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt darf uns die Puste 
nicht ausgehen. Wir brauchen Durchhaltewillen. Wir 
brauchen mehr Testungen. Wir brauchen mehr Impfun-
gen. Wir brauchen mehr kreative Ideen, um das normale 
Leben zu ermöglichen, ohne das Ansteckungsrisiko zu 
erhöhen. Lassen Sie uns durchhalten! Wir bekommen 
das gemeinsam hin!

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Beatrix von Storch [AfD]: 
Durchhalteparolen bis zum Umfallen!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Alexander Krauß. – Nächster Redner: für 

die FDP-Fraktion Dr. Wieland Schinnenburg.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Wieland Schinnenburg (FDP):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der 

Coronapandemie haben wir zwei, die unsere Gesundheit 
gefährden: Das eine ist das Coronavirus, klar. Das andere 
ist die AfD.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Lachen bei der AfD)

Sie machen konsequent eine Politik, die dem Coronavirus 
nutzt:

Erstens: die Masken. Sie polemisieren ständig gegen 
die Masken, Sie tragen fast keine, und Sie gehen sogar 
gegen den Bundestagspräsidenten vor, der im Deutschen 
Bundestag eine angemessene Coronamaskenverordnung 
durchsetzen will. Meine Damen und Herren, das Corona-
virus dankt Ihnen.

Zweitens. Sie engagieren sich sehr intensiv gegen das 
Impfen. Sie polemisieren von wegen: „Gentechnisch her-
gestellt, Leute haben Angst“ usw. usf. Dabei sind die 
Impfungen unsere schärfste Waffe gegen das Coronavi-
rus. Sie schwächen diese Waffe. Das Coronavirus dankt 
Ihnen.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Widerspruch des Abg. Uwe Witt [AfD])

Der dritte Punkt. Ihr Abgeordneter Herr Protschka hat 
ernsthaft gesagt, dass der Lockdown eigentlich nur erfun-
den wurde, um von einer Wirtschaftskrise abzulenken. 
Das Coronavirus dankt Ihnen auch dafür, meine Damen 
und Herren.

Wir stellen fest: Die Politik der AfD nützt nicht dem 
Menschen, aber dem Coronavirus. Ich sage Ihnen was: 
Wir werden dagegen vorgehen. – Das kann ich Ihnen 
versprechen.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU und des Abg. Klaus Ernst 
[DIE LINKE])

Wir werden gegen Verschwörungstheorien vorgehen. Wir 
werden gegen Verharmlosung vorgehen. Alle, die das 
Coronavirus und die Pandemie verharmlosen, sind A – 
f – D: eine „Ansteckungsgefahr für Deutschland“. Das 
sind Sie nämlich, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP, der CDU/ 
CSU, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Nun ist es natürlich schon so, dass die Maßnahmen der 
Bundesregierung in Coronazeiten nicht alle gut sind; das 
wissen wir alle. Es wurde bereits – das ist der erste 
Punkt – die Osterruhe erwähnt. Ja, die Bundeskanzlerin 
hat sie zurückgenommen und hat sich entschuldigt; das 
ist ihr hoch anzurechnen. Was mir Sorgen macht, ist die 
Begründung der Bundeskanzlerin. Sie hat gesagt, das 
wäre irgendwie nicht umzusetzen. Das ist nicht der ent-
scheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass der 
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Ansatz schon verkehrt ist. In einer Pandemie darf man 
Öffnungszeiten nicht verkürzen, sondern man muss sie 
verlängern, damit das Publikum sich auf mehr Zeiten 
verteilt. Es ist grundsätzlich falsch, die Geschäfte zuzu-
machen. Es ist besser, sie aufzumachen und das Publikum 
auf die Weise zu verteilen. Das hat die Bundeskanzlerin 
offenbar nicht begriffen. Ich fordere Sie auf, Ihre Politik 
grundsätzlich zu überdenken.

(Beifall bei der FDP)
Zweiter Punkt: die Sache mit der Inzidenz. Nach wie 

vor werden weitgehende Grundrechtseingriffe mit dem 
Inzidenzwert 50, 100 oder 35 begründet. Meine Damen 
und Herren, dieser Inzidenzwert ist ein sehr, sehr grober 
Maßstab, jedenfalls kein ausreichender. Stellen Sie sich 
mal vor, er ist bei 30. Da würden wir alle sagen: „Ja, 
super!“ Wenn diese 30 aber nur durch Ältere mit Vorer-
krankungen zustande kommen, ist es eine Katastrophe. 
Umgekehrt: Wenn der Inzidenzwert bei 100 ist und fast 
nur Junge ohne Vorerkrankungen erkrankt sind, dann 
kriegt unser Gesundheitswesen das locker in den Griff. 
Kurz gesagt: Die FDP hat Vorschläge gemacht, wie man 
einen Inzidenzwert viel besser gewichten kann. Daran 
sollten Sie sich halten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Der dritte Punkt. Unser Hamburger Bürgermeister hat 

den Vogel abgeschossen: Er hat tatsächlich eine Masken-
pflicht für Jogger durchgesetzt. Meine Damen und Her-
ren, was für ein Unsinn!

(Karsten Hilse [AfD]: Sind Sie denn nicht etwa 
für Masken? Also wirklich!)

Die FDP hat konkrete Vorschläge gemacht, wie man es 
besser machen kann:

Wir wollen viel mehr Impfstoffe bekommen. Dazu 
muss man Nachverhandlungen mit den Impfstoffherstel-
lern zur Not mit höheren Preisen machen. Das ist viel 
billiger als ein Lockdown.

Wir haben gesagt: Wir wollen die Gesundheitsämter 
besser ausstatten.

(Lachen der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Sie müssen alle mit DEMIS und SORMAS arbeiten. Das 
ist nach wie vor nicht der Fall.

Schließlich haben wir gesagt: Wir wollen endlich mal 
eine vernünftige Impfstrategie unter Einbeziehung der 
niedergelassenen Ärzte; die dürfen nicht gegenüber Impf-
zentren benachteiligt werden, sondern müssen sofort mit 
der Arbeit anfangen können und mehr Impfdosen bekom-
men. Das wäre der Erfolgsweg, den die Bundesregierung 
leider nicht beschreitet, meine Damen und Herren.

Letzter Punkt. Sie wissen vielleicht: Es gibt sehr viele 
Branchen, die unter dem Lockdown leiden. Eine davon 
ist die Veranstaltungsbranche. Die haben ein Aktions-
bündnis gegründet, das sich „#AlarmstufeRot“ nennt. 
Es hat am letzten Samstag in Hamburg – ich war dabei – 
eine Veranstaltung gemacht, die gezeigt hat, wie es geht: 
strenges Hygienekonzept, Schnelltests für alle und funk-
tionierende Kontaktnachverfolgung. Meine Damen und 
Herren, es geht. Man muss nicht alles zumachen. Mit 

einer vernünftigen Technik, vernünftigem Hygienekon-
zept geht es. Das hat die Bundesregierung noch nicht 
begriffen. Das muss dringend geändert werden, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Wir brauchen einen Neustart in der Coronapolitik. Das 

bedeutet: Abkehr von dem ewigen Lockdown und Schlie-
ßen. Wir brauchen eine smarte Öffnungsstrategie. Wir 
brauchen vor allem eine Rückverlagerung aller Entschei-
dungen in die Parlamente. Die FDP beteiligt sich gerne 
daran. Mein Vorschlag: Die AfD fragen wir lieber nicht.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. Schinnenburg. – Nächste Rednerin: 

für die SPD-Fraktion Sabine Dittmar.

(Beifall bei der SPD)

Sabine Dittmar (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr verehrte Damen und Herren! Wir alle 
wünschen uns unser altes Leben zurück. Wir wollen 
Urlaubspläne machen, an Ostern Zeit mit unserer Familie 
und Freunden verbringen und all die Coronaschutzmaß-
nahmen hinter uns lassen. Aber wir können nicht wie die 
AfD die Augen vor der Realität verschließen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Statt alternativen Fakten Glauben zu schenken, halte 
ich mich lieber an die Wissenschaft und an Zahlen, Daten 
und Fakten.

(Uwe Witt [AfD]: Genau das fordern wir!)
Diese sprechen eine deutliche, eine unmissverständliche 
Sprache: Wir sind mitten in der dritten Welle. Wir haben 
ein exponentielles Wachstum: heute über 22 000 Neuin-
fektionen, 5 000 mehr als vor einer Woche.

(Enrico Komning [AfD]: PCR-positiv Getes-
tete sind das, nicht Infizierte!

Die britische Mutante bestimmt das Infektionsgeschehen. 
Diese Mutante ist wesentlich infektiöser, die Krankheits-
verläufe sind schwerer und tödlicher, und sie betreffen 
immer häufiger Kinder und junge Menschen. Die Bele-
gung unserer Intensivstationen zieht wieder an. Die 
Patienten sind im Durchschnitt jünger. Erfreulicherweise 
ist momentan die Sterberate geringer, aber die Verweil-
dauer ist länger. Wenn wir die dritte Welle nicht zügig 
brechen, ist das Volllaufen der Intensivstationen eine 
Katastrophe mit Ansage. Die dritte Welle wird ein Tsu-
nami für die Intensivmedizin.

(Karsten Hilse [AfD]: Schon wieder „Tsuna-
mi“!)

Wenn man der politischen Bewertung nicht glauben 
will, dann doch bitte der Wissenschaft und der Medizin.

(Zuruf von der AfD: Genau!)
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Die Modellierungen der Wissenschaft haben sich bislang 
immer als richtig erwiesen. Die Intensivmediziner, die 
seit Monaten unter Extrembelastung für uns im Einsatz 
sind, warnen uns täglich. Da ist ein Vorschlag wie der der 
AfD gestern im Gesundheitsausschuss, die Intensivkapa-
zitäten doch einfach weiter auszubauen, ein echter Irr-
weg. Unser Ziel muss es doch sein, die Menschen vor 
schweren Verläufen einer Infektion zu schützen und sie 
davor zu bewahren, dass sie auf den Intensivstationen 
landen und dass sie beatmet werden. Bei den über 80- 
Jährigen ist uns das bereits ganz gut gelungen. Durch 
die Impfungen ist diese Bevölkerungsgruppe mittlerweile 
gut geschützt vor schweren und tödlichen Krankheitsver-
läufen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Das zeigen uns die Inzidenzen und die Hospitalisierungs-
raten in dieser Altersgruppe ganz deutlich.

Impfen ist der Weg aus der Pandemie und aus dem 
Lockdown. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir 
beim Impfen sehr viel schneller werden. Nach wie vor 
sind nur 75 Prozent der Impfdosen verimpft. Das ist nicht 
erklärbar und nicht akzeptabel. Ich muss sagen: Es ärgert 
mich maßlos, dass anscheinend immer noch Impfstoffdo-
sen für Zweitimpfungen zurückgehalten werden, obwohl 
es dafür seit geraumer Zeit keine Notwendigkeit mehr 
gibt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Ich bleibe auch bei der Position: Je früher wir die Haus-
ärzte mit einbeziehen – da müssen wir nicht bis zum 
14. April warten –, umso schneller kommen wir beim 
Impfen voran.

Klar ist aber auch, dass es noch dauern wird, bis wir 
innerhalb unserer Bevölkerung eine Herdenimmunität 
aufgebaut haben. Deshalb ist es so wichtig, dass die Test-
strategie endlich ins Rollen kommt. Gerade an Schulen, 
Kitas, am Arbeitsplatz, dort, wo Menschen aus vielen 
unterschiedlichen Bereichen unweigerlich zusammen-
treffen, muss flächendeckend und regelmäßig getestet 
werden. Nur so können wir Infektionsketten früh erken-
nen und eindämmen.

Ich sage hier ganz offen: Für mich ist es eine herbe 
Enttäuschung und auch nicht akzeptabel, dass sich die 
Ministerpräsidentenkonferenz und die Kanzlerin nicht 
auf verpflichtende Tests am Arbeitsplatz haben einigen 
können. Das ist ein Armutszeugnis.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Dr. Harald 
Weyel [AfD]: 12 Prozent Covid-Intensivbet-
tenbelegung! Nur mal zur Erinnerung!)

Meine Damen und Herren, wir leben nun seit einem 
Jahr mit dem Coronavirus. Es ist mir sehr wohl bewusst, 
dass wir den Bürgerinnen, den Bürgern, aber auch der 
Wirtschaft, den Arbeitnehmern, den Gastronomen, den 
Künstlerinnen, den Kulturschaffenden und so vielen 
mehr in all den Monaten sehr viel abverlangt haben.

(Karsten Hilse [AfD]: Das ist Ihnen einfach 
egal!)

Die Anfang März vereinbarte Öffnungsstrategie gibt Per-
spektive. Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit: Die 
Öffnungsstrategie ist keine Einbahnstraße. Wenn die 
Infektionsdynamik nicht zu brechen ist,

(Dr. Harald Weyel [AfD]: 12 Prozent Betten-
belegung! Eine Abnahme der Bettenzahl!)

dann muss die Notbremse gezogen werden, dann müssen 
Öffnungen zurückgenommen und die Maßnahmen ver-
schärft werden. Das wurde so vereinbart, und ich erwarte 
auch, dass sich alle daran halten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, die Beschränkungen sind 
schwer zu ertragen; aber sie wurden und werden von der 
überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen 
und auch beachtet. Dafür sage ich herzlichen Dank, und 
ich bitte Sie aber auch inständig: Halten Sie weiter durch, 
meiden Sie überflüssige Kontakte, und schränken Sie 
Ihre Mobilität wo immer möglich ein! Das Virus liebt 
den Kontakt und kann sich auch nur so verbreiten. Beach-
ten Sie daher weiterhin die AHA-Regeln, nehmen Sie die 
Testangebote wahr, und lassen Sie sich impfen, wenn Sie 
an der Reihe sind. Bleiben Sie zuversichtlich, passen Sie 
auf sich und Ihre Mitmenschen auf! So werden wir ge-
meinsam die Pandemie überwinden.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Harald Weyel [AfD]: 
12 Prozent Bettenbelegung!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Sabine Dittmar. – Nächster Redner: für 

die Fraktion Die Linke Klaus Ernst.
(Beifall bei der LINKEN)

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Als Erstes zur AfD: Seit Monaten treten Sie 
hier auf und tun so, als würde das Coronavirus gar nicht 
existieren.

(Jörn König [AfD]: Unterstellung! – Karsten 
Hilse [AfD]: Das stimmt doch gar nicht!)

Schauen Sie sich doch an! Wenn sich Ihr Vorsitzender 
umdreht, sieht er, dass Sie alle keine Masken tragen.

(Uwe Witt [AfD]: Schauen Sie in die Hausord-
nung, junger Mann! – Weiterer Zuruf von der 
AfD: Wir halten doch Abstand!)

Ja, weil man sie nicht braucht. Warum braucht man sie 
nicht? Weil es das Coronavirus nicht gibt.

Wenn Sie auf Veranstaltungen von Coronaleugnern 
auftreten

(Zurufe von der AfD)
– Sie können grölen, das ist mir vollkommen wurscht –, 
die Leute noch aufhetzen, dass Corona eine Fiktion der 
Altparteien sei, wie Sie sagen, sage ich Ihnen dazu: Sie 
sind für die Ausbreitung des Coronavirus in dieser Repu-
blik verantwortlich.
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(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU und der SPD – Karsten 
Hilse [AfD]: Hören Sie doch mit dem Mist 
auf!)

Sie sind mit schuld daran.
Ich will Ihnen mal was sagen: Forscher der Humboldt- 

Universität Berlin und des Leibniz-Instituts haben festge-
stellt, dass alleine nach den beiden Querdenker-Demonst-
rationen – ein beliebter Aufenthaltsort von Ihnen – im 
November in Leipzig und Berlin hinterher 16 000 bis 
20 000 Neuinfektionen in den Landkreisen, aus denen 
die Demonstranten kamen, aufgetreten sind. Dazu haben 
Sie einen Teil beigetragen. Finden Sie das gut?

(Dr. Harald Weyel [AfD]: Haben Sie die Coro-
na-Warn-App? Oder woher wissen Sie das?)

Ich kann Sie in diesen Fragen überhaupt nicht mehr ernst 
nehmen.

(Beifall bei der LINKEN)
Nur einen von Ihnen nehme ich ernst: Das ist Herr 

Curio. Er hat gestern die Ausländer für die derzeitige 
Coronasituation verantwortlich gemacht. Er hat in der 
Rede gestern gesagt: Ist es nicht opportun, gewisse Ver-
ursacher, die den Staat nicht repräsentieren, in den Blick 
zu nehmen? Ich habe gedacht: von staatlichen Instanzen 
in den Blick zu nehmen. – Wissen Sie was? Da hat er 
recht. Und wenn er sich um euch kümmert, hat er noch 
mehr recht. So ist die Realität.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Harald Weyel 
[AfD]: Aber jetzt mal im Ernst bitte!)

Meine Damen und Herren, aber ein paar Punkte muss 
man natürlich schon erwähnen. Also, dass die Bundesre-
gierung das Vertrauen bei den Bürgern schon – ich gehe 
davon aus – größtenteils verspielt hat, ist, glaube ich, uns 
allen klar. Und dafür ist sie selbst verantwortlich. 
Warum? Weil bestimmte Maßnahmen einfach nur noch 
unlogisch sind. Ich will nur ganz wenige aufzählen.

Auf der einen Seite gibt es Auflagen, dass Restaurants 
ein strenges Hygienekonzept und teuer angeschaffte 
Luftfilter haben müssen; aber auf der anderen Seite gibt 
es keine einzige Verpflichtung für die Arbeitgeber, deren 
Beschäftigte weiterarbeiten – das tun ja die meisten; das 
ist ja nicht schlecht, dass sie dies tun können, damit die 
Produktion noch aufrechterhalten wird –, die besagt: Die 
Arbeitgeber müssen entsprechende Testungen vorneh-
men, bevor sie die Arbeitnehmer einsetzen.

(Beifall bei der LINKEN – Sabine Dittmar 
[SPD]: Genau!)

Auf der einen Seite haben wir Lockdown; da dürfen die 
Leute nicht mal mehr ihrem Geschäft nachgehen; auf der 
anderen Seite gibt es welche, die das dürfen und die keine 
einzige, wirkliche Maßnahme zu beachten haben. Alles 
Appelle! Und das geht nicht, das ist unlogisch, das muss 
dringend geändert werden, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der LINKEN)
Was passiert, wenn jemand Symptome hat? Da ist die 

gängige Aussage: Bitte bleibt daheim, steckt keinen 
anderen an, ihr habt Symptome. – Warum wird da nicht 

zwingend getestet? Wenn jemand Symptome hat, muss er 
sich zum Beispiel testen lassen. Auch das haben wir 
nicht.

(Beifall bei der LINKEN – Sabine Dittmar 
[SPD]: Das ist doch falsch!)

Das ist alles unlogisch, und ich sage Ihnen: Dieses 
Chaos bei den Tests haben Sie selber veranstaltet. Vor 
Kurzem kündigte Herr Spahn an, innerhalb von zwei 
Wochen kostenlose Tests für alle Bürgerinnen und Bürger 
zur Verfügung zu stellen. Dann pfiff ihn die Kanzlerin 
zurück, der Termin sei nicht haltbar, es sei zu früh. Spahn 
hatte sich offensichtlich weder um die Beschaffung dieser 
Tests noch um die Kosten ausreichend Gedanken 
gemacht. Darum wurde er zurückgepfiffen.

Meine Damen und Herren, daraufhin wurde die Task-
force Testlogistik eingerichtet, um endlich genügend 
Tests zu organisieren, zu einem Zeitpunkt im Übrigen, 
zu dem in Österreich schon längst Massentests für alle 
Bürger üblich waren. Dann hat man also eine Taskforce 
gegründet und ausgerechnet die Managertalente Jens 
Spahn und Andy Scheuer zu Chefs dieser Truppe ernannt. 
Mein Gott! Ich kann nur sagen: Wenn der Andy Scheuer 
so lange leben würde, bis er das Geld verdient hat, das er 
den deutschen Steuerzahler mit seiner Verkehrspolitik 
gekostet hat, dann müsste er weit über tausend Jahre 
werden. – Das schafft selbst er nicht, und erst recht nicht, 
wenn der Spahn die Gesundheitspolitik verantwortet

(Beifall bei der LINKEN)

Inzwischen gibt es zwar Tests, manchmal bei Aldi, 
selten in Apotheken und mit wochenlangen Lieferfristen 
und zu erhöhten Preisen auch im Internet. Das ist das 
Ergebnis dieser Taskforce.

(Sabine Dittmar [SPD]: Das stimmt doch 
nicht!)

Mein Gott, kann man da nur sagen.

Die Testpflicht in den Betrieben – Fehlanzeige!

Tests für Schulen wurden inzwischen von den Schulen 
selbst bestellt, weil vom Staat nichts kommt.

Testpflicht bei Reisen kommt zu spät, vermutlich, weil 
inzwischen auch die Bundesregierung gemerkt hat: Die 
Menschen fahren nicht nur nach Mallorca, sie kommen 
auch wieder. Da hätte man sich vielleicht vorher drum 
kümmern sollen und nicht erst, wenn sie weg sind.

(Heiterkeit bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, auch beim Impfen absolu-
tes Chaos! Ausreichende Bestellung und Lieferung – 
Fehlanzeige! Erst standen die Impfzentren leer, weil die 
Impfstoffe fehlten. Jetzt ist der Impfstoff da, aber es wird 
wieder nicht geimpft, weil die Logistik versagt. Dass man 
sich unter solchen Voraussetzungen nicht wundern muss, 
wenn die Bürger sagen: „Die haben einen Knall!“, ist 
doch offenkundig. Das muss schnellstens und rasch been-
det werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss.
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Vizepräsidentin Claudia Roth:
Genauso schnell und rasch.

Klaus Ernst (DIE LINKE):
Ich habe das Lichtzeichen nicht gesehen. – Ich sage nur 

noch zum Schluss, was man ändern muss: schnelle Be-
schaffung von Impfstoffen, Impfstoffe freigeben für alle, 
damit man möglichst viel impfen kann.

(Beifall bei der LINKEN)
Das ist die Grundlage dafür, dass wir aus diesem Lock-
down kommen, statt weiterer Maßnahmen, die kein 
Mensch versteht.

Ich danke der Präsidentin für die Geduld und Ihnen für 
die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen herzlichen Dank, Klaus Ernst. – Nächste Red-

nerin: für Bündnis 90/Die Grünen Kordula Schulz- 
Asche.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 22 657 
Neuinfektionen hat uns das Robert-Koch-Institut heute 
Morgen gemeldet. Dabei reden wir über 22 657 Bürger-
innen und Bürger dieses Landes. Das muss uns, glaube 
ich, dazu bringen, uns hier ernsthaft damit auseinander-
zusetzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Wir sind in der dritten Welle der Coronapandemie und 
stehen vor der Entscheidung, wie hart und lang der Lock-
down sein muss, um diese Welle stoppen, und zwar jetzt.

Stattdessen befinden wir uns – nicht erst seit gestern – 
in einer politischen Krise, an der viele beteiligt sind, aber 
eine die Hauptverantwortung trägt: diese Bundesregie-
rung.

(Zuruf von der AfD: Wir sind doch schuld!)
In einer Pandemie braucht es Führungsstärke und Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben stattdes-
sen eine Kanzler-MPK-Runde, an deren Beschlüsse sich 
nicht einmal die Beteiligten halten. Wir haben keine Ein-
bindung des Bundesrats und des direkt vom Volk gewähl-
ten Bundestages. Und die Folge ist: Das Vertrauen der 
Bürgerinnen und Bürger in diese Regierung und in die 
Maßnahmen ist gesunken. Laut der COSMO-Studie der 
Universität Erfurt vertrauen nur noch 30 Prozent der 
Befragten dieser Regierung. Meine Damen und Herren, 
das ist das Ergebnis der Krisenkommunikation dieser 
Regierung seit Beginn dieser Pandemie – eine einzige 
Katastrophe!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Wir Bürgerinnen und Bürger sind keine Untertanen. 

Wir alle wollen uns an der Bekämpfung der Pandemie 
beteiligen; aber dafür müssen die Regeln gut entwickelt, 

gut zu verstehen und gut umsetzbar sein. Deswegen for-
dern wir Grünen seit einem Jahr einen interdisziplinären 
wissenschaftlichen Pandemierat, und wir fordern einen 
Stufenplan mit bundesweit einheitlichen Regeln der Öff-
nung und Schließung und regionaler Anpassung dieser 
Maßnahmen an das jeweilige Infektionsgeschehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Durch diese Bundesregierung öffnet sich der Raum, 

wie wir ja gestern und heute mehrfach gehört haben, für 
Populisten und für Feinde der Demokratie, die die Pande-
mie verniedlichen, nationalistisch und rassistisch instru-
mentalisieren und Lügen genüsslich verbreiten.

(Widerspruch bei der AfD)
Der rechte Rand dieses Hauses, meine Damen und Her-
ren, ist keine Alternative, sondern ein Teil des Problems.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Dagegen müssen alle Demokratinnen und Demokraten 
zusammenhalten. Und deshalb ist es so wichtig, das Ver-
trauen in die demokratischen Institutionen wieder und 
schnell herzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Meine Damen und Herren, es geht darum, alle Kräfte 

zu bündeln – die Kräfte der Bürgerinnen und Bürger, die 
Kräfte der gewählten Parlamente in den Ländern – und 
die Parlamentsbeteiligung hier in diesem Hause zu stär-
ken. Den Pandemierat und den Stufenplan habe ich schon 
erwähnt. Wir brauchen eine konsequente Kontaktnach-
verfolgung, wenn sie wieder möglich ist; auch dazu müs-
sen wir wieder kommen. Wir müssen verhindern, dass die 
Intensivstationen voll- und überlaufen.

(Dr. Harald Weyel [AfD]: 12 Prozent Bele-
gungsquote! Stand heute!)

– Bitte verbreiten Sie keine Viren und keine Lügen!
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Stattdessen müssen wir testen, testen, testen – vor 

allem in Kindergärten und Schulen.
(Enrico Komning [AfD]: Um möglichst viele 
Positive zu bekommen! – Weiterer Zuruf von 
der AfD: Genau!)

– Bitte halten Sie den Mund!
(Enrico Komning [AfD]: Wir halten überhaupt 

nicht unseren Mund!)
Sie haben keine Maske auf und verbreiten Viren auch 
durch lautes Rufen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN – Uwe Witt 
[AfD]: Sie haben auch keine Maske auf!)

– Ja, ja, ja.
(Enrico Komning [AfD]: Wollen Sie uns den 
Mund verbieten, oder was? – Uwe Witt 
[AfD]: Sie haben auch keine Maske auf!)
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– Weil ich hier jetzt das Rederecht habe und nicht Sie.
(Enrico Komning [AfD]: Ja, und ich habe das 

Recht, hier Zwischenrufe zu machen!)
– Aber nicht ohne Maske.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
So, jetzt ist die Rednerin dran. – Frau Schulz-Asche, 

bitte.
(Sebastian Münzenmaier [AfD]: Das ist parla-
mentarischer Usus! Regen Sie sich nicht drüber 
auf!)

Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):
– Ach, Sie sind manchmal so – –

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Reden Sie doch ein-
fach! – Uwe Witt [AfD]: Reden Sie doch ein-
fach weiter)

Ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Sie sind auf 
jeden Fall keine Demokraten,

(Uwe Witt [AfD]: Nein!)
und das ist das Schlimmste, was uns hier in diesem Hause 
passieren kann,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Dr. Harald Weyel [AfD]: Niemand 
soll sagen, wir sind keine Demokraten!)

dass Sie freien Raum haben, Ihre Lügen und Ihre Hetze 
hier zu verbreiten. Wir brauchen keine Rassisten.

Meine Damen und Herren, wir müssen testen, testen, 
testen, vor allem in Schulen und in Kindertagesstätten; 
denn die Kinder leiden am meisten im Moment. Wir 
müssen impfen, impfen, impfen, sieben Tage in der 
Woche, rund um die Uhr. Wir brauchen selbstbewusste 
demokratische Institutionen. Wir brauchen aber vor allem 
selbstbewusste, gut informierte, ernstgenommene Bür-
gerinnen und Bürger, die die AHA-Regeln einhalten.

(Uwe Witt [AfD]: Wir brauchen vorbildliche 
Politiker!)

Dann schaffen wir das.
Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Zurufe von der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Kordula Schulz-Asche.

(Dr. Harald Weyel [AfD]: In der Volkshoch-
schule wären Sie gescheitert damit! – Gegenruf 
der Abg. Kordula Schulz-Asche [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Entschuldigen Sie 
mal bitte! Ich habe gerade im Bereich des 
Infektionsschutzes jahrzehntelange Berufser-
fahrung! Ich weiß, wovon ich rede! Im Gegen-
satz zu Ihnen, die dieses Land zerstören wol-
len! – Gegenruf des Abg. Enrico Komning 
[AfD]: Oh, der Mann ist Professor! – Dr. Harald 

Weyel [AfD]: Über Belegungsquoten haben 
wir gerade geredet! – Gegenruf der Abg. 
Kordula Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie haben von nichts eine 
Ahnung!)

So, jetzt kommen wir mal wieder runter. – Jetzt ist der 
nächste Redner dran: für die CDU/CSU-Fraktion Carsten 
Müller.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Aktuelle Stunde – beantragt von der AfD; diese 
sucht nach alternativen Lösungen. Ehrlich gesagt, sollte 
sie erst mal nach ihrem eigenen Weg suchen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Uwe Witt [AfD]: Genau! Wir haben ihn aber 
schon gefunden!)

Vor ziemlich genau einem Jahr konnten wir von der Frak-
tionsvorsitzenden lesen, dass die Bundesregierung die 
Bedrohung durch die Coronapandemie angeblich herun-
terspielt.

(Karsten Hilse [AfD]: Ja! Sie haben sie ausge-
lacht!)

Das war schon großer Unsinn.
(Karsten Hilse [AfD]: Ausgelacht haben Sie 

sie!)
Kurz danach hat Ihr Parteivorsitzender Meuthen – ich 
glaube, er ist es gerade noch – gesagt: Lockdown sofort! 
Muss ganz schnell gehen! – Wenige Tage später hörten 
wir wieder von Ihrer Fraktionsvorsitzenden: Lockdown 
sofort beenden!

(Zuruf des Abg. Uwe Witt [AfD])
Sortieren Sie sich mal! Sortieren Sie auch mal Ihre Bei-
träge!

Sie diskreditieren hier die Impfung. Dabei finde ich es 
bemerkenswert – wir hatten es beim letzten Mal schon 
angesprochen –: Ihr Fraktionsvorsitzender im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen

(Uwe Witt [AfD]: Au! Laschet!)
hat nichts Eiligeres zu tun, als sich beim Impftermin vor-
zudrängeln. Er hat nicht nur sich, sondern auch noch 
seine Ehefrau und seinen 16-jährigen Sohn, den er mit 
hereingeschummelt hat, impfen lassen.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Und die Schwieger-
mutter!)

Das, meine Damen und Herren, ist der alternative Ansatz 
der sogenannten Alternative. Das ist eine denkbar 
schlechte Alternative.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Wir sind konfrontiert mit einer krisenhaften Situation 
nie dagewesenen Ausmaßes,

(Dr. Harald Weyel [AfD]: Der Maskendealer! – 
Weitere Zurufe von der AfD – Gegenruf der 
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Abg. Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
Wir wollen hier zuhören!)

und die Bundesregierung hat die Herausforderung ange-
nommen. Wir haben gemeinsam mit der Bundesregie-
rung und in recht großer Übereinstimmung in diesem 
Hause beispiellose Hilfsmittel auf den Weg gebracht 
bzw. zur Verfügung gestellt. Wir sind dazu in der Lage 
gewesen, weil wir durch eine kluge und vorausschauende 
Haushaltspolitik finanziell bestens gerüstet waren. Wir 
sind nach wie vor – Stand heute – substanziell unter 
dem Verschuldungsgrad, den die Bundesrepublik nach 
der Finanzkrise hatte. Das zeigt, wie gesund unsere Wirt-
schaft ist. Wir wollen, dass das so bleibt, und stellen eben 
diese Mittel zur Verfügung. Wer das nicht glaubt, hat 
hoffentlich die Möglichkeit, die Erörterungen nachzu-
vollziehen, die gestern im Wirtschaftsausschuss stattfan-
den. Der Ökonom Lars Feld hat es dort eindrucksvoll 
dargestellt. Meine Damen und Herren, das ist die Basis 
für unser Handeln.

Ich will aber auch darüber sprechen, dass es Fehler und 
Unzulänglichkeiten gegeben hat; denn das ist das, was 
die Bevölkerung interessiert. Da geht es darum, dass 
man sich zu diesen Fehlern bekennt, sie einräumt und 
idealerweise schnellstmöglich korrigiert. Das ist gestern 
beispielsweise durch die Bundeskanzlerin geschehen. Ich 
fand es auch ganz interessant, dass 16 Ministerpräsiden-
ten in relativ kurzer Zeitfolge, aber erst danach dasselbe 
gemacht haben. Richtig so! Fehler müssen schnellstmög-
lich korrigiert werden.

Ich will aber auch weitere Unzulänglichkeiten anspre-
chen. Im Übrigen sind diese Unzulänglichkeiten nicht nur 
von der Bundesregierung zu verantworten, sondern sie 
ziehen sich durch die gesamte Landschaft. Ich will hier 
einige, die ich selber erlebt habe, nennen:

(Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD])
Ich halte es, ehrlich gesagt, für ein bisschen abenteuer-

lich, dass, wenn wie in meiner Heimatregion Testzentren 
auch durch Privatinitiative aufgebaut werden sollen – wir 
wollen testen, testen, testen, damit wir zu Öffnungsschrit-
ten zurückkommen können –

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Was ist 
denn Ihre Heimatregion?)

– das können Sie an meinem Namen „Carsten Müller 
(Braunschweig)“ nachlesen; empfehle ich Ihnen sowieso 
sehr; die Region ist übrigens SPD-geführt –, die Stadt-
verwaltung denjenigen, die diese Testzentren etablieren 
wollen, entgegenhält, dass bei der Einrichtung stadtge-
stalterische Bedenken bestehen. Kann doch wohl nicht 
wahr sein! Das geht doch nicht in einer solch krisenhaften 
Situation.

Genauso ist es, ehrlich gesagt, bei der Impfterminor-
ganisation. Im Land Niedersachsen ist es zum Verzwei-
feln, wenn man einen Termin verlegen muss. Da landet 
man über viereinhalb Tage lang bei einer nicht erreichba-
ren Telefonnummer. Es ist der Landesregierung, es ist 
dem Gesundheitsministerium in Hannover nicht möglich, 
eine E-Mail-Erreichbarkeit zu gewährleisten. Dann darf 
man sich eben nicht wundern, wenn an manchen Tagen 
an die 200 Impftermine nicht wahrgenommen werden. 
Das können wir uns in dieser Situation nicht leisten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend einen 
Impfturbo. Hier muss mehr geleistet werden.

Ich will zum Schluss noch eine Sache ansprechen, die 
mir gestern den Atem verschlagen hat. Wir mussten 
hören, dass das Unternehmen AstraZeneca 29 Millionen 
Impfdosen in Italien gebunkert hat – in der EU produ-
ziert. Es gibt kein Exportverbot, möglicherweise muss 
man darüber nachdenken. Und die sind dann gestern auf-
getan worden. AstraZeneca, das ist genau dasselbe Un-
ternehmen, das die EU und uns wissen lässt, dass es 
seinen eingegangenen Lieferverpflichtungen für Impfdo-
sen nicht nachkommen kann und will, weil es Verzöge-
rungen in der Produktion gibt – angeblich. Glatt gelogen! 
Ich wünsche mir und ich erwarte, dass die EU-Kommis-
sion und die Bundesregierung mit aller Konsequenz sol-
chem Schindluder Einhalt gebieten, meine Damen und 
Herren. Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern 
schuldig. Nur wenn wir die Unzulänglichkeiten beherzt 
abstellen, bekommen wir ihr Vertrauen zurück.

Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Carsten Müller.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: „Carsten 
Müller [Braunschweig]“!)

– Niedersachsen.
(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Ja, das hat 
er doch gesagt! Seine Heimat ist „Carsten 
Müller [Braunschweig]“!)

Nächster Redner: für die AfD-Fraktion Jörn König.
(Beifall bei der AfD)

Jörn König (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! 

Liebe Zuschauer auf den Tribünen und an den Fernseh-
bildschirmen! Erst mal vorab, Herr Müller: An der Lan-
desregierung in Hannover ist, glaube ich, auch die CDU 
beteiligt. Vielen Dank für dieses Coronamanagement!

Seit über einem Jahr gibt es immer wieder Corona- 
Lockdowns, obwohl diese Regierung noch am 14. März 
2020 getwittert hat, es stimme nicht, dass bald massive 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen 
würden. Das waren dann wohl regierungsamtliche Fake 
News. Einen Tag später gab es dann die Ankündigung des 
Lockdowns für den 22. März 2020. Lockdown aber ist 
das übliche Framing, also im Grunde Lügen dieser Regie-
rung. Lockdown heißt in der hiesigen Amtssprache Aus-
gangssperre oder Notstandsmaßnahme. Dieses Framing 
kennen wir aber: Neue Schulden sind ein Rettungs-
schirm, oder neuerdings sind neue Schulden ein Wieder-
aufbaufonds ohne vorhergehende Zerstörung – heute 
Morgen beschlossen. Framing ist einfach lügen.

In einer Notlage hat die Regierung auch für Beruhi-
gung zu sorgen. Stattdessen gibt es seit März 2020 die 
tägliche Panikmache der Staats- bzw. öffentlich-rechtli-
chen Medien zur Covidkrankheit:
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(Zuruf des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann- 
Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Inzidenzwerte, PCR-Tests, die eh nichts taugen, R-Werte, 
Belegung der Intensivbetten und die täglichen Toten. 
Covid hat aber auch eine Überlebensquote von 99,7 Pro-
zent. Das ist nie und nimmer eine epidemische Notlage. 
Aufheben, sofort!

(Beifall bei der AfD)

Ich vermelde Ihnen jetzt etwas ganz Alltägliches und 
doch Trauriges. Im Schnitt sterben in Deutschland jeden 
Tag 2 600 Menschen. Das sind knapp 1 Million pro Jahr. 
Nie hat sich von dieser Regierung irgendjemand mal für 
die 30 000 Toten durch Krankenhauskeime wirklich inte-
ressiert. Wir hatten im letzten Jahr zwei statistisch signi-
fikante Übersterblichkeiten: die erste im August durch 
die Hitzewelle – ohne jede Reaktion der Regierung – 
und die zweite im Januar durch Corona.

(Zurufe von der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Seit 21. Februar 2021 haben wir aber Untersterblich-
keit. Am 7. März waren es 14 Prozent Untersterblichkeit 
gegenüber dem Durchschnitt 2015 bis 2019. Was macht 
diese Regierung bei Untersterblichkeit? Sie macht wieder 
Lockdown, aber diesmal mit „Ruhetag“. Was für ein Fra-
ming: Ruhetag war früher, wenn die Gaststätte zuhatte, 
aber eben keine Ausgangssperre.

(Zurufe von der LINKEN)

Was war das überhaupt? Chaos oder wieder eine Finte, 
um hinterher die Einsichtige zu spielen? Wollte man von 
dem ganzen Diebstahl der Grundrechte ablenken? Nächs-
tes Framing: Grundrechte sind jetzt Privilegien.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der erste Lockdown im März 2020 war wegen der 
Belegung der Intensivbetten. Dafür hat man danach im 
zweiten Halbjahr 2020 genau 20 Krankenhäuser ge-
schlossen, weil in der Krise die Intensivbetten angeblich 
ja so knapp waren. Der Lockdown-Duracell-Hase Karl 
Lauterbach hat übrigens vor der Krise die Schließung 
von etwa der Hälfte aller Krankenhäuser befürwortet. 
Scheinheilig wie die Päpste im 15. Jahrhundert!

(Beifall bei der AfD)

Der zweite Lockdown mit – Achtung: nächstes Fra-
ming! – „Wellenbrecher“-Funktion wurde gemacht, um 
Weihnachten zu retten. Pustekuchen! Weihnachten war 
immer noch Lockdown. Es ist jetzt Ende März, wir haben 
immer noch Lockdown, und der wird bis nach Ostern 
gehen. Mit diesem Oster-Lockdown haben wir wahr-
scheinlich Weihnachten 2021 gerettet. Die Inzidenzen 
stiegen bis in den Januar hinein gerade für die über 
80-Jährigen. Diese Posse um Mallorca. Was kommt als 
nächstes? Unterbindung von Auslandsreisen? Eine 
Bundesfluchtsteuer? Einfallslos, planlos, sinnlos das 
Ganze.

(Beifall bei der AfD)

Die Regierung erfüllt damit laut Albert Einstein die Defi-
nition von Wahnsinn: Das Gleiche immer und immer 
wieder tun und ein anderes Ergebnis erwarten. – Ich 
gebe Albert Einstein Recht: Diese Regierung ist wahn-
sinnig!

(Beifall bei der AfD – Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Der Arme! 
Der würde sich gegen Sie wehren!)

Was könnte man anderes tun? Man könnte sagen: Wir 
sind Schweden. – Schweden hatte in der ersten Welle ein 
paar mehr Tote als wir, natürlich immer proportional 
gesehen. Aber seitdem ist die Coronasterblichkeit in 
Schweden deutlich geringer: ohne Ausgangssperre, 
ohne Lockdown, mit Sinn, Verstand und Vernunft.

(Zuruf von der LINKEN)

Selbst in Deutschland gibt es Alternativen. Tübingen 
und Rostock zeigen, wie es geht, unter anderem mit fol-
genden Maßnahmen: besondere Einkaufszeiten für ältere 
Bürger; engmaschige, wiederholte Tests für alle, beson-
ders rund ums Pflegeheim; besonderer Schutz von Risi-
kogruppen; Taxi zum Preis der Busfahrt. Endlich wieder 
alles öffnen mit Hygienekonzept. Wir wollen endlich 
wieder leben, statt einfach nur arbeiten und schlafen.

(Beifall bei der AfD – Zurufe der Abg. Kordula 
Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Statt Panik müssen Lösungen propagiert werden. Dazu 
gehört für das Immunsystem auch der Sport und im Win-
terhalbjahr Vitamin D. Es gibt weitere medizinische Pro-
phylaxe, die in der Panikmache völlig untergeht. Wir 
werden mit dem Virus leben müssen, wie mit dem Grip-
pevirus seit ewigen Zeiten. Herdenimmunität muss das 
Ziel sein.

Lügen, Pleiten, Pech und Pannen und ein wirtschaft-
lich totes Land – das ist Ihre Bilanz. Gerhard Schröder 
hatte recht: Sie, Frau Merkel, können es einfach nicht. 
Treten Sie zurück!

Und zum Schluss eine Bitte an die Wähler: Wahnsinn 
ist es, immer das Gleiche zu wählen und eine bessere 
Politik zu erwarten.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Noch 
größerer Wahnsinn ist es, die AfD zu wählen!)

Wählen Sie alternativ, solange Sie noch können und dür-
fen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Es geht doch 
immer noch weiter runter! Was für ein Niveau!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion Sabine 

Poschmann.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der AfD: Wir 
wollen Lauterbach! – Wir wollen das Origi-
nal!)

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27536 

Jörn König 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Sabine Poschmann (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es bleibt mir nur übrig, zu sagen: „Schlimmer 
geht nimmer“, nachdem ich das gehört habe, was von der 
FDP gerade –

(Widerspruch bei der FDP)
– Entschuldigung! –,

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Ist ver-
ziehen!)

von der AfD gerade vorgetragen wurde.
Ich finde, in der Krise ist kein Platz für Polemik und ist 

auch kein Platz für Panikmache aus der rechten Ecke.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 

Zurufe von der AfD)
Denn damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
werden diejenigen verhöhnt, die leiden, die ihre Ver-
wandten verloren haben und die jetzt noch immer unter 
den Folgen leiden. Sie müssen denen Respekt zollen. Das 
fehlt mir von der AfD hier in diesem Haus vollkommen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich möchte Sie jetzt aber einmal wieder etwas mehr in 
die Realität zurückholen. Diese ganzen Gespinste, die Sie 
gerade aufgebaut haben, entbehren jeder Realität.

(Zuruf von der AfD)
Vergleichen wir einmal Deutschland mit Europa: Wie 
stehen wir denn da? Bei den Inzidenzen im unteren Be-
reich, auch wenn wir die 100 überschritten haben.

(Zurufe von der AfD)
Schauen Sie einmal in die Liste.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Darf ich Sie einmal kurz unterbrechen. – Ich bitte Sie 

von der AfD jetzt einfach mal: Es ist Ihre Aktuelle Stun-
de, Sie haben die Aktuelle Stunde beantragt. Ihren Red-
nern ist zugehört worden. Ich erwarte jetzt von Ihnen, 
dass Sie den Rednerinnen und Rednern zuhören. Ihr per-
manenter Lautstärkepegel macht es unmöglich. Ich weiß, 
dass die FDP massive Probleme hat – die Kollegin hat es 
ja gesagt –: Man hört einfach nichts, weil Sie die ganze 
Zeit einen Lautstärkepegel haben, der wirklich alle 
Dimensionen sprengt.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Natürlich kann man dazwischenreden, natürlich, logisch; 
das tun andere auch. Aber diese permanente Untermalung 
macht es völlig unmöglich, eine ernsthafte Diskussion 
hier im Bundestag zu führen. Das wollten Sie doch. Sie 
haben doch die Aktuelle Stunde beantragt. Sie wollen 
doch, dass über einen Neuanfang geredet wird. Dann bitte 
schön, hören Sie auch den Kollegen aus den anderen 
Fraktionen zu.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Sabine Poschmann (SPD):
Danke, Frau Präsidentin, aber daran merkt man, wie 

ernst es der AfD ist.

Ich war bei dem Thema: Wie sieht die Lage aus? 
Gucken wir einmal auf die Liste, wie es in anderen Län-
dern aussieht. Beim Verlierer der Pandemie – das ist 
leider Estland – gibt es einen Inzidenzwert von über 
700. Danach folgen andere Länder, größere Länder 
auch: Polen, Schweden, Frankreich – jetzt leider wieder 
über 300 –, die Niederlande, Österreich. Überall dort liegt 
der Wert höher als in Deutschland. Da muss man doch 
sagen: Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten hat uns das 
Virus weniger stark getroffen. Also, so viel können wir in 
Deutschland doch nicht falsch machen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dabei haben wir der Bevölkerung ja nicht so viel zuge-
mutet wie andere Länder. Bei uns ist es nämlich nicht so, 
dass wir eine Ausgangssperre oder eine totale Kontakt-
sperre erlassen haben. All das sind Falschmeldungen von 
der AfD. Diese Einschränkungen gab es in Deutschland 
bisher nicht. Trotzdem – das muss man sagen – haben wir 
diese relativ guten Werte, weil die Bevölkerung sich an 
die Maßnahmen gehalten hat. Dafür ein großes Danke-
schön auch von mir.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dazu beigetragen, dass wir so gut durch die Pandemie 
kommen, hat aber auch unser Gesundheitssystem; denn 
die Intensivbettenkapazitäten sind bei uns höher als in 
anderen europäischen Ländern. Auch dass der Impfstoff 
in so einer kurzen Zeit entwickelt wurde, müssen wir 
einmal positiv zur Kenntnis nehmen. Im April bekommen 
wir größere Lieferungen an Impfstoff. Ich glaube, dann 
geht es auch weiter und wir können mehr Bürger schüt-
zen, als es bisher der Fall war.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Jetzt zu meinem Gebiet: Wirtschaft. Wir sind auch da 
vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Vie-
le Unternehmen konnten ihrem Geschäft weiter nachge-
hen. Einen kleineren Teil mussten wir rausnehmen, weil 
sie viel mehr Begegnungen haben. Es gab da auch Gründ-
e, warum wir sie aus dem Geschäft genommen haben. 
Trotzdem haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weiter durch diese Pandemie geholfen, zum Beispiel 
durch das Kurzarbeitergeld. Dadurch konnten wir den 
Arbeitsmarkt auch relativ stabil halten, sodass wir auch 
wieder hochfahren können, sobald wir die Krise etwas 
überwunden haben, sobald die Kurve abflacht.

Ich will hier auch gar nicht sagen, dass alles toll gelau-
fen ist. Das wissen wir, glaube ich, alle selber. Es ist ein 
Lernprozess. Wir müssen da in Zukunft, weil das Virus 
uns noch begleitet, auch besser werden. Ich kann mir 
vorstellen, dass wir bei den Hilfen hätten schneller sein 
können, dass wir die Teststrategie hätten schneller auf 
den Weg bringen können und dass wir die Menschen 
auch kommunikativ hätten besser mitnehmen können.
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Ich möchte aber hier auch noch einmal sagen, was wir 
in der Zukunft leisten möchten. Ich glaube, nach einem 
Jahr können wir nicht sagen: Wir gehen jetzt so wie 
bisher weiter und gehen in kleinen Schritten voran. Viel-
mehr müssen wir eine Strategie haben, wie wir zukünftig 
aus dieser Krise rauskommen, wie wir zukünftig die 
Wirtschaft wieder in Betrieb nehmen können. Dafür 
brauchen wir nicht nur Tabellen, sondern genaue Para-
meter, die die Voraussetzungen für die Öffnung angeben. 
Dabei müssen wir die Branchen einbeziehen. Es liegen 
viele Konzepte auf dem Tisch: von der Hotellerie, von 
den Gaststätten, von den Veranstaltern, aber auch von der 
Reisebranche. Und da kann ich mir vorstellen: Mit einem 
EU-Impfpass können wir die Reisefreiheit gewährleisten.

Dazu kommen jetzt weitere Modellprojekte in Kom-
munen und im gesamten Saarland, wie wir heute vernom-
men haben. Wir haben uns also nicht ausgeruht. Eine 
Menge ist in Planung, und wir müssen es jetzt richtig 
verknüpfen. Ich glaube, das bekommen wir mit etwas 
mehr Zuversicht hin.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Sabine Poschmann. – Nächster Redner: 

für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Volker Ullrich.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Wir befinden uns immer noch inmit-
ten einer Naturkatastrophe; die Coronapandemie ist eine 
solche. Mit dem Anstieg der Zahl der Neuinfektionen um 
29 Prozent von letzter Woche auf diese Woche befinden 
wir uns in einem exponentiellen Wachstum, inmitten 
einer dritten Welle. 229 Tote waren gestern in Deutsch-
land zu beklagen.

Ich verstehe, dass viele Menschen ermüdet und 
erschöpft sind. Aber klar ist auch: Wir müssen der 
besorgniserregenden Entwicklung ins Auge sehen, dass 
es hier eine neue Art von Pandemie gibt, durch die Muta-
tion B.1.1.7. 80 Prozent aller Infektionen entstammen 
dieser Mutation. Sie ist ansteckender und gefährlicher, 
vielleicht nicht immer unbedingt tödlicher; aber wir müs-
sen übrigens auch dafür Sorge tragen, dass die Zahl der 
schweren Erkrankungen wie Long Covid zurückgeht. 
Deswegen sehen wir uns einer sehr herausfordernden 
Situation gegenüber. Unsere Aufgabe ist es, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Welle gebrochen wird. Das ist unser 
politisches Ansinnen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Ein Instrument zur Messung des Wellenbrechens ist 
der R-Wert. Er bildet ab, wie stark die Zahl der Infektio-
nen zunimmt. Wie kann die Welle gebrochen werden? 
Durch Impfen und Testen und Kontaktbeschränkungen. 
Unser Ziel ist, dass die Senkung des R-Werts durch Imp-
fen, Testen und Kontaktbeschränkungen größer ist als die 

Steigerung des R-Werts durch Mutationen. Das ist der 
Wettlauf, dem wir uns entgegensehen. Und das schaffen 
wir nur durch eine ganz gezielte Kraftanstrengung.

Wir müssen mehr impfen. Es nützt jetzt nichts mehr, 
wenn wir über die Impfstoffbeschaffung der EU lamen-
tieren. Wir müssen den Impfstoff, den es jetzt gibt, 
schneller verimpfen, auch die 3 Millionen Dosen, die 
auf Halde liegen, weil im April weitere 15 Millionen 
Dosen kommen. Deswegen müssen wir jetzt rund um 
die Uhr, 24/7, impfen, auch über Ostern. Das ist unsere 
Aufgabe, die wir jetzt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Sabine Dittmar [SPD])

Ich will aber auch anfügen, dass es ein Erfolg unserer 
Politik ist, dass 95 Prozent der Bewohner von Alten- und 
Pflegeheimen mittlerweile eine Erstimpfung bekommen 
haben. Das zeigt, dass hier das Versprechen eingelöst 
worden ist, die besonders vulnerablen Gruppen zu impfen 
und zu schützen. Die Zahl an schweren Erkrankungen 
durch Covid in den Alten- und Pflegeheimen geht zurück. 
Das ist ein Erfolg der Politik.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Jetzt geht es darum, dass die 60 Millionen weiteren 
Dosen bis Ende Juni auf pragmatische Art zügig verimpft 
werden, und zwar auch durch Hausärzte und Betriebs-
ärzte. Die Haus- und Betriebsärzte kennen ihre Patienten. 
Sie wissen, wie man impft. Das kann ein Gamechanger 
werden.

Wir wissen aber auch, dass wir in einer Welt leben, die 
durchlässiger geworden ist, trotz Einreisebeschränkun-
gen. Deswegen wird die Pandemie nur vorbei sein, 
wenn sie überall auf der Welt vorbei ist. Und in über 
100 Staaten dieser Welt ist noch keine einzige Dosis ver-
impft worden. Deswegen brauchen wir auch nach wie vor 
große Anstrengungen, um weltweit die Impfstoffproduk-
tion anzukurbeln, weil wir wissen: Nur wenn die Welt 
geimpft wird, haben wir eine Chance gegen Corona ins-
gesamt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Wichtig ist aber auch das Testen. Wir müssen mehr 
testen, und es muss mehr Möglichkeiten geben, durch 
Schnelltests Normalität zuzulassen.

(Kordula Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja!)

Das wollen Selbstständige, das wollen Kunst- und Kul-
tureinrichtungen; das lässt es auch zu, die Schulen offen 
zu halten. Ich glaube, dass mehr Kommunen die Mög-
lichkeit haben müssen, Modellkommunen zu werden. 
Zudem brauchen wir am Arbeitsplatz weiterhin eine star-
ke Fokussierung auf Homeoffice und gleichzeitig mehr 
Testungen.

Aber die Wahrheit ist auch: Das alleine wird im 
Augenblick aufgrund der Bedrohungen durch Mutatio-
nen nicht ausreichen. Wir brauchen für eine gewisse 
Zeit auch Kontaktbeschränkungen. Der Dreiklang aus 
Kontaktbeschränkungen, Impfen und Testen ist das, was 
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wir den Menschen abverlangen müssen. Aber wir tun das, 
weil wir wissen, dass dadurch der Schutz der vulnerablen 
Gruppen zunimmt und das die einzige Möglichkeit ist, 
Corona zu bekämpfen.

Hier wurde jetzt auch gesagt, die Maßnahmen in 
Deutschland seien unverhältnismäßig. Ich glaube, Bund 
und Länder machen sich sehr stark Gedanken über die 
Verhältnismäßigkeit. In vielen europäischen Staaten 
sind die Maßnahmen übrigens wesentlich strenger als 
hier. Bei aller Kritik, die berechtigt ist, auch an der 
MPK, darf man eines nicht vergessen – und das ist 
mein letzter Gedanke –: Man darf nicht vergessen, dass 
wir in Deutschland durch die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen, aber auch durch einen klaren Kurs und 
durch eine Konzentration auf den Schutz unseres Ge-
sundheitssystems dafür Sorge getragen haben, dass wir 
bislang gut durch die Pandemie gekommen sind. Wir 
wollen es mit den Maßnahmen verbessern, die ich darge-
stellt habe.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Sabine Dittmar [SPD])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Volker Ullrich. – Die nächste Rednerin: 

die Abgeordnete Heike Baehrens, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Heike Baehrens (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Von einer Fraktion, in der einzelne Abgeord-
nete bis vor Kurzem noch mit einer löchrigen Maske 
herumgelaufen sind und bis heute nicht die Regel dieses 
Hauses beherzigen, hier im Plenum eine Maske zu tragen, 
erwarten wir keine Lösung.

(Beifall der Abg. Dr. Astrid Mannes [CDU/ 
CSU])

Das haben Sie heute mit Ihren menschenverachtenden 
Reden, die Sie gehalten haben, noch mal unterstrichen.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Zuruf des 
Abg. Jörn König [AfD])

Sie wollen Alternativen zu einem Lockdown, haben aber 
noch nicht einmal die einfachsten Maßnahmen zum 
Infektionsschutz begriffen. Hygienemaßnahmen sind 
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Pandemiebe-
kämpfung. Reichen sie nicht aus, müssen wir unsere 
Kontakte reduzieren, um Infektionen zu stoppen. Das 
hat sich im vergangenen Jahr ein ums andere Mal gezeigt.

Wenn momentan Länder wie Portugal wieder zu einer 
gewissen Öffnung zurückkehren können, dann deshalb, 
weil sie sich das durch einen harten Lockdown erarbeitet 
haben, einen wesentlich härteren, als wir ihn je gehabt 
haben. Auch Tübingen kann seinen Sonderweg nur fah-
ren, weil vorher die Inzidenzen extrem reduziert werden 
konnten. Mitten in der ansteigenden dritten Welle Forde-
rungen nach Abkehr vom Infektionsschutz zu stellen, ist 
aber völlig verfehlt.

Nein, wir müssen das Virus, wir müssen Infektionen 
weiter konsequent stoppen, und das eben nicht nur bei 
uns. Wir müssen die globale Dimension dieser Krise 
erfassen. Das, worüber wir heute ausgiebig streiten, seien 
es Mallorca-Urlaube oder Ruhetage an Ostern, könnte 
uns bald als Bagatelle erscheinen, nämlich dann, wenn 
wir wieder hier stehen und uns mit neuen Mutationen 
konfrontiert sehen. Und diese Gefahr besteht, solange 
das Virus in anderen Teilen der Welt über einen langen 
Zeitraum hinweg ungehindert wüten kann. Schon jetzt 
hören wir besorgniserregende Berichte über Varianten, 
gegen die der Impfstoff nicht mehr ankommt. Und das 
Virus wird in anderen Weltregionen weiter wüten und 
weitere Mutationen hervorbringen, wenn wir nicht hier 
konsequent handeln und gleichzeitig für eine gerechte 
globale Impfstoffverteilung sorgen.

(Beifall bei der SPD)

Es ist für viele von uns kaum auszuhalten, bis zum 
Sommer auf eine Impfung warten zu müssen. Ja, auch 
ich will, dass es schneller geht, und dafür wird in dieser 
Regierung auch viel gearbeitet. Aber es reicht nicht, 
wenn wir das Impfen nur bei uns in Deutschland 
beschleunigen. Es ist zwingend notwendig, in absehbarer 
Zeit eine Grundimmunität in allen Ländern herzustellen. 
Diese Perspektive ist aber im Moment noch 80 Prozent 
der Weltbevölkerung versagt.

Es kann nicht sein, dass Millionen Impfdosen von Ast-
raZeneca in den USA lagern und nicht für den Export 
freigegeben werden, obwohl dieser Impfstoff dort gar 
nicht zugelassen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Es kann auch nicht sein, dass 29 Millionen Impfdosen in 
Italien auf Halde liegen und aus dubiosen Gründen nicht 
zum Retten von Menschenleben eingesetzt werden. Impf-
stoffe müssen tatsächlich zum öffentlichen, globalen Gut 
werden und der Willkür von Herstellerinteressen und den 
Partikularinteressen einzelner Staaten entzogen werden.

Die Covax-Initiative ist deshalb ein wichtiger und rich-
tiger Ansatz. Es ist gut, dass Deutschland bereits 1,5 Mil-
liarden Euro dazu beigetragen hat, aber das reicht natür-
lich nicht, solange der Impfstoff noch knapp ist. Darum 
müssen wir zusätzlich mit allen Mitteln dafür sorgen, 
dass die internationalen Produktionskapazitäten ausge-
weitet werden. Das – das will ich auch den Antragstellern 
von heute sagen – ist die einzig wirksame Alternative 
zum Lockdown. Nur so können wir uns vor Infektionen 
schützen und auch die Menschen in den ärmeren Ländern 
dieser Welt, die auf keine stabilen Gesundheitssysteme 
zurückgreifen können. Nur so kann das ungehinderte 
Mutieren des Virus gebremst werden. Nur so schützen 
wir uns davor, uns in wenigen Monaten fragen zu müs-
sen, wie wir in so engen Grenzen denken konnten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Maria Klein- 
Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Heike Baehrens. – Der letzte Redner in 

der Aktuellen Stunde ist der Kollege Stephan Albani, 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Albani (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als 

letzter Redner möchte ich einen Gedanken noch mal auf-
greifen: Die Aktuelle Stunde – „Alternative Lösungen 
statt Lockdown“ überschrieben – wurde vielfach mit 
dem durchzogen, was wir bei den Bürgerinnen und Bür-
gern in vielen Gesprächen dieser Tage erleben. Wir dis-
kutieren über Regeln und über Verordnungen. Wir fragen 
uns: Warum ist der offen und der geschlossen? Warum ist 
dies so und jenes anders? – Dafür habe ich Verständnis. 
Ich habe auch Verständnis dafür, dass diese Diskussionen 
leidenschaftlich, manchmal auch mit Frust, Wut und mit 
„Es soll doch mal zu Ende sein!“ und „Es reicht doch nun 
auch!“ an uns herangetragen werden.

Wofür ich jedoch kein Verständnis habe, ist, dass Ursa-
che und Wirkung manchmal verkehrt werden. Hierzu ein 
Beispiel aus einer Chatgruppe, den sogenannten virtuel-
len Stammtischen, an denen man mit seinem Handy teil-
nehmen kann. Kurz vor Silvester des letzten Jahres wurde 
ich durch sanftes Vibrieren meines Handys auf eine Dis-
kussion aufmerksam. Einer meiner Kollegen fragte nach: 
„Sag mal, was ist die rechtssichere Definition des Begrif-
fes ‚Ansammlung‘?“, womit er nichts anderes wissen 
wollte als: Was ist für ihn an Silvester möglich und zuläs-
sig? Daraufhin antwortete ein Jurist aus ebendieser Chat-
gruppe: Eine Ansammlung im Sinne von Artikel 25 usw. 
usf. – Er antwortete in juristischer Hinsicht mit großem 
Sachverstand, keine Frage. Ich habe mich normalerweise 
in solche Diskussionen nicht eingeschaltet. In diesem Fall 
tat ich es jedoch und wies darauf hin: Das Virus hat im 
Übrigen nicht Jura studiert, und es interessiert es ehrli-
cherweise einen feuchten Kehricht, was in Verordnungen 
und Ähnlichem drinsteht. Es hat nur eine Aufgabe, ein 
Ziel: leben und fortpflanzen. Dass es dabei Menschen 
schädigt, kaputtmacht oder in signifikanter Anzahl tötet, 
interessiert es schier nicht. Insofern entbinden Verord-
nungen und Derartiges nicht von selbstständigem Den-
ken.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Denn wenn man das tut, kommt man sehr schnell zu der 
Erkenntnis: Das Virus braucht nur eins: zwei Menschen – 
in einem ist er drin, in den anderen will er rein –, er 
braucht einen geringen Abstand, er braucht ein bisschen 
Luftfeuchtigkeit, und eine niedrige Temperatur hilft 
auch; denn dann sind die Schleimhäute nicht so vital 
und fit. Auf diese Art und Weise kommt er von einem 
zum anderen. Insofern ist die wesentliche Methode, um 
dies zu verhindern: Kontakte reduzieren! Kontakte redu-
zieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Der Lockdown ist die Nebenwirkung der Hauptwir-
kung, die wir anstreben. Sie ist eine sehr unangenehme, 
für unsere Wirtschaft und für die Menschen teilweise sehr 
gefährdende, bis an den Rand des Erträglichen und teil-
weise darüber hinausgehende, fordernde Nebenwirkung. 
Aber wichtig ist an dieser Stelle: Die eigentliche Absicht 
ist, Kontakte zu reduzieren. Nur so können wir vermei-
den, dass das Virus von dem einen in den anderen kommt. 
Punkt!

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Bei der Reduzierung von Kontakten wird es manchmal 
auch schwierig. Meine Tochter befragte mich Ende letz-
ten Jahres über den Sinn und Zweck einer Regel. Sie 
fragte: Warum darf ich vormittags meine Freundin in 
der Schule treffen, sie aber nachmittags nicht zum Spie-
len treffen? Das verstehe ich nicht. – Das konnte ich ver-
stehen. Ich habe ihr gesagt: Ja, das ist richtig. Wenn die 
Übertragungswahrscheinlichkeit bei 100 Prozent läge, es 
also bei einem Kontakt hundertprozentig sicher wäre, 
dass das Virus von einem auf den anderen übertragen 
wird, dann hättest du völlig recht; aber glücklicherweise 
ist das nicht so. Daher steigert jeder Kontakt, auch mit 
derselben Person, die Gefahr, sich zu infizieren. Deswe-
gen ist jeder nicht reduzierte Kontakt, auch mit derselben 
Person, etwas, das man verhindern muss. – Das hat sie 
verstanden. Dreimal dürfen Sie raten, ob sie deswegen 
begeistert war; das war sie nämlich nicht.

Genauso kann man verstehen, dass die Menschen und 
die Wirtschaft von den Maßnahmen und deren Wirkung 
und Nebenwirkung nicht begeistert sind. Deswegen müs-
sen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es nur – 
von Volker Ullrich schon erwähnt – genau diese drei 
Punkte der Therapie gibt. Erstens: Kontakte reduzieren. 
Zweitens: Testen, um sicherzustellen, dass ein Mensch im 
aktuellen Moment nicht Überträger sein kann. Drittens: 
Impfen, sodass er schlussendlich auf Dauer kein Über-
träger sein kann.

Wenn man mich als Wissenschaftler vor einem Drei-
vierteljahr gefragt hätte, ob wir in einem Dreivierteljahr 
über so viele Impfstoffe wie heute verfügen, hätte ich 
ehrlicherweise gesagt: Nein, niemals. – Das haben wir 
in der Wissenschaft in dieser Form, mit der Geschwin-
digkeit, noch nie erlebt. Das ist eine unglaubliche Leis-
tung, die auch mit dem Geld des Deutschen Bundestages, 
zum Beispiel durch Förderung von BioNTech – es wer-
den schon seit 20 Jahren entsprechende Unternehmen 
gefördert –, möglich geworden ist und zum Erfolg 
geführt hat.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und der FDP)

Last, but not least möchte ich zusammenfassen: Die 
Suche nach Alternativen, wenn man eine unangenehme 
Diagnose und Therapie beim Arzt bekommt, ist normal. 
Ich komme aus der Medizin. Die Frage nach dem 
„Warum ich?“ und „Muss das denn wirklich alles sein, 
was Sie mir gerade erzählt haben?“ ist legitim; es ist 
legitim, zu fragen: Gibt es andere Möglichkeiten? – 
Aber in diesem Fall gibt es sie nicht, außer massenhaft 
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Kontakte zu reduzieren, zu testen, testen, testen und am 
Ende in signifikanter Weise zu impfen. Das werden wir 
bis zum Ende des Sommers hinbekommen haben, und 
insofern ist der Weg an dieser Stelle konsequent weiter 
zu beschreiten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Stephan Albani. – Die Aktuelle Stunde 

ist damit beendet.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
digitalen Modernisierung von Versorgung 
und Pflege (Digitale-Versorgung-und-Pflege- 
Modernisierungs-Gesetz – DVPMG)

Drucksache 19/27652
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss Digitale Agenda 
Haushaltsausschuss

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen. – Bitte nehmen Sie Platz.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn. – Herr Minister.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit:
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die-

se Krise, diese Pandemie, schärft unser Bewusstsein 
dafür, wie wichtig, wie wertvoll Innovationen in unserem 
Gesundheitswesen sind. Investitionen in Innovationen 
sind eine Versicherung, eine Vorsorge für uns alle. Dabei 
geht es auch darum – das spüren wir in dieser Pandemie, 
manchmal auch schmerzhaft –, die Potenziale der Digita-
lisierung besser zu nutzen.

Wir haben bereits vor der Pandemie in dieser Legisla-
tur gemeinsam begonnen, bei der Digitalisierung einen 
sehr klaren Schwerpunkt auf die Gesundheitspolitik zu 
setzen: mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz, mit dem 
Start der elektronischen Patientenakte am 1. Januar dieses 
Jahres – nach 16 Jahren wurde endlich damit begonnen – 
oder mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz. Wir wollen 
jetzt mit diesem Gesetz, das wir erstmalig beraten, wei-
tere Schritte gehen. Ich will kurz drei Bereiche nennen.

Zum Ersten soll die Telemedizin weiter ausgebaut wer-
den. Die Telemedizin, das Vernetztsein von zum Beispiel 
Maximalversorgern wie Unikliniken oder Schwerpunkt-
versorgern mit den Kliniken in der Fläche, in der Region, 
sodass man sich direkt aufschalten kann, hat gerade in der 
Intensivmedizin bei Covid-19-Erkrankungen in dieser 
Pandemie geholfen. Deswegen bin ich sehr froh, dass es 

gelungen ist, für die nächsten Monate entsprechende Re-
gelungen aufzusetzen, und das Gesetz soll das insgesamt 
weiter stärken.

Es geht dabei zum Beispiel um Videosprechstunden. 
Ein Vergleich zeigt: Während es in 2019 nur wenige 
Tausend Videosprechstunden zwischen Ärztinnen und 
Ärzten sowie Patientinnen und Patienten in Deutschland 
gegeben hat, waren es allein im zweiten Quartal 2020 
über eine Million. Das zeigt, dass in der Pandemie, wo 
es darum geht – wir haben es gerade vom Kollegen 
Albani und anderen gehört –, Kontakte zu reduzieren, 
viele Videosprechstunden genutzt haben.

Viele der Patient-Arzt-Kontakte sind vor allem Kon-
takte, um Dinge abzuklären, um ein Stück Sicherheit zu 
bekommen – Dinge, bei denen es eben auch möglich ist, 
das per Videosprechstunde zu machen. Das ersetzt nicht 
in allen Fällen die Behandlung, aber es gibt eben Sicher-
heit für die Patientinnen und Patienten, und deswegen 
wollen wir den Anteil möglicher Videosprechstunden 
von 20 Prozent auf 30 Prozent anheben und sie auch für 
andere Versorgungsbereiche, wie den Bereich der 
Hebammen und auch den Heilmittelbereich, möglich ma-
chen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. Dirk 
Heidenblut [SPD])

Es geht hier auch um die elektronische Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung. Dass das Sinn macht, haben wir in 
der Pandemie auch erlebt.

Beides sind übrigens Beispiele für Digitalisierung, die 
im Alltag erlebbar wird. Es geht nicht um theoretische 
Debatten übers Digitalisieren und anderes mehr; es geht 
darum, das im Alltag erlebbar zu machen. Akzeptanz 
wird dann geschaffen, wenn es das Leben für alle Betei-
ligten leichter und besser macht.

Zweiter großer, wichtiger Punkt sind die digitalen Pfle-
geanwendungen. Wir haben mit den digitalen Gesund-
heitsanwendungen – Stichwort „Apps auf Rezept“ – 
begonnen. Dabei geht es vor allem darum, die Kosten 
für Apps von den Krankenkassen erstattet zu bekommen, 
die einen Unterschied machen. Es geht nicht um Gim-
mick und auch nicht um den Schrittzähler alleine. Es 
geht zum Beispiel um digitale Anwendungen, Apps, in 
der Psychotherapie, die tatsächlich – auch nachgewiese-
nermaßen – einen Behandlungserfolg zeigen. Solche 
Apps wollen wir auch in der Pflege – etwa zur Unter-
stützung beim Training zur Sturzprävention und mit 
Gedächtnisspielen bei Demenz. Diese machen nachge-
wiesenermaßen tatsächlich einen Unterschied, sodass 
sie auch Bestandteil des Leistungskataloges werden und 
die Patienten eben einen Anspruch auf diese Unterstüt-
zung haben.

Der dritte wichtige Bereich – neben anderen – in die-
sem Gesetzentwurf ist die elektronische Verordnung von 
Arzneimitteln, das E-Rezept. Es gibt kaum noch einen 
Bereich in Deutschland, in dem jeden Tag so viel Papier 
hin- und her- und weitergeschoben wird, wie im Bereich 
der Rezepte – zigmillionenfach jeden Tag, und das im 
Jahr 2021.

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Das wis-
sen wir seit Jahren!)
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Deswegen setzen wir das E-Rezept gerade um, Herr Kol-
lege – beginnend am 1. Juli 2021. Das steht schon im 
Gesetz, und wir entwickeln es weiter, nämlich auch in 
Richtung Rezepte für Betäubungsmittel, Heilmittel und 
Hilfsmittel, die digitalisiert werden.

Diese Koalition hat das gemacht, was verschiedene 
Gesundheitsminister und durchaus auch Gesundheits-
politiker in den Vorjahren nicht umgesetzt haben. Wir 
haben aus einer theoretischen Debatte eine konkrete 
gemacht. Das E-Rezept kommt am 1. Juli.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Katrin Helling-Plahr [FDP])

Ja, diese Pandemie lehrt uns vieles – auch, wo wir stark 
sind im Gesundheitswesen. Und wir sind stark – mit einer 
Struktur, die robust und widerstandsfähig ist. Es gibt 
kaum ein Gesundheitssystem in einem Land vergleich-
barer Größe und geografischer Lage, das in den letzten 
zwölf Monaten nicht überlastet war. Das deutsche war es 
nicht. Es war stark belastet, aber wir konnten zu jeder Zeit 
alle Patientinnen und Patienten behandeln und sogar noch 
Patienten aus den Nachbarländern aufnehmen. Das ist 
eine Stärke, die wir gesehen haben.

Wir haben aber auch gesehen, wo wir besser werden 
müssen: bei der Fachkräfteversorgung, bei der Vorsorge, 
aber vor allem auch bei der Digitalisierung: das DIVI- 
Intensivregister, SORMAS, die Vernetzung der Gesund-
heitsämter. Auch diese Vernetzung ist übrigens histo-
risch. Nach 70 Jahren Bundesrepublik setzen wir das Ver-
netzen der Gesundheitsämter gerade in diesen Wochen 
endlich final um, aber wir sorgen eben auch dauerhaft 
für die 20er-Jahre für mehr Digitalisierung im Gesund-
heitswesen.

Dem dient dieser Gesetzentwurf, und deswegen bitte 
ich um gute Beratungen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Herr Minister. – Der Nächste ist der 

Kollege Uwe Witt von der AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Uwe Witt (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Liebe Zuschauer! Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen ist ein dringliches Thema, dem wir Alter-
nativen hier im Deutschen Bundestag prinzipiell positiv 
gegenüberstehen. Bereits im November 2019 habe ich 
hier im Plenum das Digitale-Versorgung-Gesetz, also 
den Vorgänger des DVPMG, kritisch beäugt und dem 
Hause Spahn handwerklichen Dilettantismus beschei-
nigt. Nun legt das Gesundheitsministerium hier einen 
Gesetzentwurf zur ersten Lesung vor, bei dem die Fehler, 
die ich damals schon kritisiert hatte, perpetuiert werden.

Die Zeiten von Patientenpapierakten – und dann auch 
noch bei jedem Facharzt eine andere – sollten endgültig 
der Vergangenheit angehören; denn es muss immer die 
komplette Anamnese des Patienten vorliegen, um best-
möglich die Diagnose zu stellen. Ich sehe im hier vor-

liegenden Gesetzentwurf aber einige Punkte, bei denen 
ich denke: Ist das wirklich im Sinne der Patienten, also im 
Sinne unserer Bürger, oder schafft das Gesundheits-
ministerium wieder einmal einen Bürokratiemoloch, der 
nur dazu dient, sich selbst zu füttern?

Die im Zuge der Telematikinfrastruktur eingeführte 
elektronische Gesundheitskarte soll zukünftig aus-
schließlich als Versicherungsnachweis dienen. Ursprüng-
liche Pläne, patientenbezogene Krankenakten darauf zu 
speichern, sind offensichtlich vom Tisch. Stattdessen 
wird eine zentrale Stelle zur Speicherung dieser elektron-
ischen Patientenakte eingerichtet. Praxisgebundene me-
dizinische Einrichtungen – egal ob Arzt, Krankenhaus 
oder Physiotherapeut – haben die Möglichkeit, sich 
Patientendaten über das Telematiknetz einzuholen. Wie 
sieht es aber draußen im Einsatz vor Ort aus?

Stellen Sie sich vor: Sie sind bei einem Autounfall 
schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst kommt, 
aber niemand kann bei der Diagnose auf Ihre Daten 
samt Ihrer gegebenenfalls gravierenden Vorerkrankungen 
zugreifen, weil diese irgendwo statt auf Ihrer Karte ge-
speichert sind. Gesundheitsdaten online abzurufen, ist bei 
der derzeitigen Netzabdeckung in Deutschland ein Rus-
sisch-Roulette-Spiel. In Deutschland, dem Dritte-Welt- 
Land im Bereich der Digitalisierung, gibt es immer 
noch weiße Flecken auf der Karte der Mobilfunknetze, 
und die Rettungssanitäter sind technisch, wenn über-
haupt, diesbezüglich nur mangelhaft ausgestattet.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Aber von einer 
Cloud haben Sie schon mal was gehört, Herr 
Kollege, oder?)

Digitalisierung benötigt vor allem technische Infra-
struktur. Auch wenn das Gesundheitsministerium jetzt 
rechtliche Voraussetzungen schaffen will, fehlt es in der 
Fläche nach wie vor an Breitbandanschlüssen, und den 
alten sowie mobilitätseingeschränkten Menschen, die 
man so auf dem Lande erreichen will, fehlt es in der 
Regel an einem Internetanschluss und einem PC, um 
die Videosprechstunden überhaupt nutzen zu können.

(Beifall bei der AfD)

Das nächste Thema, das schon im DVG mangelhaft 
umgesetzt worden ist, ist das immer wiederkehrende lei-
dige Thema Datenschutz. Gerade bei einer zentralen 
Datenspeicherung im Stile der Datenkrake Google muss 
gewährleistet werden, dass die Sicherheit so sensibler 
personenbezogener Gesundheitsdaten als höchstes Gut 
eingestuft wird.

Herr Minister Spahn, die Verstrickung Ihrer Person 
und Ihrer Parteifreunde im Zusammenhang mit der Be-
schaffung von Masken und die sich bereits abzeichnen-
den Verstrickungen im Zusammenhang mit der Aus-
schreibung und Beschaffung von Schnelltests wirft kein 
gutes Licht auf Ihre Fraktion. Daher habe ich persönlich 
Angst, dass das Vertrauen der Bürger in unser politisches 
System bei einer neuerlichen Unregelmäßigkeit aus Ihren 
Kreisen – diesmal vielleicht sogar im Zusammenhang mit 
personenrelevanten Daten – endgültig verlorengeht.

(Beifall bei der AfD)
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Daher fordern wir Alternativen Sie auf, Ihrer Verantwor-
tung endlich gerecht zu werden, Herr Minister Spahn.

Danke schön.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner ist der Kollege Dirk Heidenblut, 

SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)

Dirk Heidenblut (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Ich hätte nicht gedacht, dass ich 
es tatsächlich noch mal erlebe, dass jemand einfordert, 
dass die elektronische Gesundheitskarte der Träger der 
kompletten persönlichen elektronischen Patientenakte 
sein soll.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das ist, als wenn 
Opa vom Krieg erzählt!)

„Rückwärtsgewandt“ habe ich bei rechts ja schon immer 
vermutet, aber derart rückwärtsgewandt hätte ich nun 
doch nicht erwartet. Ich glaube, beim nächsten Mal 
wird wahrscheinlich die Forderung erhoben, dass jeder 
seine persönliche Patientenakte ausgedruckt und für die 
Rettungssanitäter im Wagen verfügbar mitführt. Das ist 
dann sozusagen die Steigerung dieses völlig unsinnigen 
Vorschlags.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU und der Abg. Christine 
Aschenberg-Dugnus [FDP])

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz sicher 
kann man festhalten, dass der Schwerpunkt bei der Wei-
terentwicklung des Gesundheitswesens in dieser Legisla-
turperiode bei der Digitalisierung lag und liegt. Es ist das 
dritte Gesetz. Der direkte Vorgänger war übrigens gar 
nicht das DVG, wenn mich nicht alles täuscht, oder das 
PDSG; aber das ist auch nicht ganz so schlimm. Es ist das 
dritte Gesetz, das wir jetzt hier vorgelegt bekommen und 
das heute zur Beratung eingebracht wird, und es ist völlig 
richtig und gut, dass genau das passiert.

Wir werden mit diesem Gesetz die Digitalisierung 
nach vorne bringen. Nahezu jedes Gesetz, das aus dem 
Gesundheitsministerium kam – übrigens auch nahezu 
jede Verordnung, die mit Corona zusammenhing –, hatte 
auch irgendetwas mit Digitalisierung zu tun. Das zeigt, 
wie wichtig die Weiterentwicklung der Digitalisierung 
ist. Wir brauchen das für die Menschen, für die Sicherheit 
und auch, um durch gut diese Krise zu kommen. Und 
wenn wir einiges von dem, was wir auch jetzt wieder 
machen, schon hätten – auch wenn das mit dem „Hätte, 
hätte“ immer so eine Sache ist –, dann würde es uns noch 
besser gelingen, durch die Krise zu kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Um das noch einmal deutlich festzuhalten: Gesundheit 
und Pflege werden weiterhin zwingend und unverzicht-
bar mit dem menschlichen Kontakt zusammenhängen. 
Natürlich wird die Digitalisierung nicht das Gespräch 

Arzt/Ärztin und Patient/Patientin ersetzen können. Es 
wird auch in der Pflege eine Pflege-App nie menschliche 
Zuwendung ersetzen können, überhaupt keine Frage. 
Aber Digitalisierung kann unterstützen, kann helfen, 
kann Kommunikation erleichtern, kann Behandlungspro-
zesse voranbringen, kann Sicherheit schaffen, wenn wir 
an Arzneimittelversorgung und ähnliche Dinge denken. 
Und genau da setzen wir an und setzen richtig an. Mit der 
Telemedizin können wir auch Entfernungen überbrücken 
und den Menschen vernünftige Möglichkeiten geben, in 
anderer Form mit ihren Ärztinnen/Ärzten in Verbindung 
zu kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Ganz wichtig ist, dass das in Zukunft auch für andere 
Berufsgruppen gelingen wird. Ich finde sehr wichtig und 
gut, dass die Videosprechstunde jetzt auch für Hebam-
men und auch für Heil- und Hilfsmittelerbringer geöffnet 
wird; das ist ein wichtiger Schritt, den wir gehen und den 
wir auch in Zukunft weiter gehen müssen.

Um das an dieser Stelle auch noch einmal deutlich zu 
sagen: Wir haben in diesem Jahr bereits den Anspruch auf 
die elektronische Patientenakte. Natürlich ist es sinnvoll, 
wenn wir diesem Anspruch noch viel mehr Möglichkei-
ten folgen lassen, wie man diesem Anspruch sozusagen 
nicht nur nachkommen kann, sondern auch Nutzen 
daraus ziehen kann. Da ist es richtig, dass wir etwa 
sicherstellen, dass in Zukunft aus den DiGAs, also aus 
den Anwendungen, die man hat, auch etwas eingespeist 
werden kann in die elektronische Patientenakte.

Wir können an der Stelle sicherlich noch viel Nütz-
liches finden und vorangehen. Um es ganz praktisch zu 
machen – denn die Frage „Was habe ich eigentlich selbst 
von dem, was da im Gesetz steht?“ ist ja mehr als berech-
tigt –: Wir sorgen dafür, dass nicht nur das Rezept für 
Medikamente, sondern auch weitere Rezepte in Zukunft 
digital über die Bühne gehen. Das ist gerade bei der 
Pflege – ich habe selbst sehr viel mit Pflege zu tun gehabt 
in meinem vorherigen beruflichen Leben – sehr wichtig: 
Es erspart Wege, es beschleunigt, es hilft Angehörigen, es 
hilft den Pflegediensten, und – das ist ganz wichtig – es 
hilft natürlich dem zu Pflegenden selbst.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir schaffen nach den DiGAs auch einen vernünftigen 
Einsatz von Digitalisierung in der Pflege, zur Unterstüt-
zung in der Pflege. Zu den Pflege-Apps wird meine Kol-
legin mehr sagen; insofern ist es hilfreich, dass der Präsi-
dent mich schon darauf hinweist, dass ich mit meiner 
Redezeit am Ende bin.

Ich freue mich über dieses Gesetz, freue mich über die 
weiteren Beratungen und bin mir sicher, wir werden zu 
einer weiteren guten Stärkung der Digitalisierung kom-
men.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Dirk Heidenblut. – Die nächste Rednerin 

ist die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus von der 
FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, wie gut, dass nach langer Zeit des digitalen 
Stillstands jetzt ein Digitalisierungsgesetz eingebracht 
wird.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das dritte!)
Denn die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist ein 
wichtiger, ein elementarer und längst überfälliger Schritt. 
Für ein Digitalministerium waren und sind Sie ja leider 
nicht zu haben. Dabei wäre das gerade in Pandemiezeiten 
wichtiger denn je, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Wir finden es gut, dass jetzt die Vermittlung von Vor- 

Ort-Arztterminen um die telemedizinischen Leistungen 
erweitert wird. Auch die Weiterentwicklung der elektron-
ischen Verordnungen und des E-Rezeptes finden wir gut. 
Ebenso sind digitale Gesundheitsanwendungen für die 
Gesundheitsversorgung ein wichtiger Baustein. Die Digi-
talisierung soll ja auch zu einer Entlastung in den Praxen 
führen, meine Damen und Herren. Daher ist es wichtig, 
die Ärztinnen und Ärzte von der gesetzlichen Daten-
schutzfolgeabschätzung und damit von Bürokratie zu ent-
lasten. Gut, dass Sie da auf die Betroffenen gehört haben, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Ebenso ist es wichtig, dass neue digitale Anwendungen 

in der Pflege ermöglicht werden. Wir müssen alles tun, 
um den Pflegekräften den Alltag durch die Digitalisie-
rung zu erleichtern.

Allerdings kann dieses Gesetz nicht darüber hinweg-
täuschen, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern bei 
der Digitalisierung des Gesundheitswesens immer noch 
weit hinterherhinken. Die Coronapandemie hat uns doch 
schmerzlich vor Augen geführt, dass wir bei der Über-
mittlung von Daten einfach schneller werden müssen. 
Dass die Daten des Robert-Koch-Instituts nach über 
einem Jahr immer noch montags unvollständig sind, das 
ist einfach nur peinlich, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der FDP)
Industrie und Selbstverwaltung sind da schon viel wei-

ter. BioNTech/Pfizer arbeitet mit einer eigenen Software 
zur Erfassung der Impfstoffverfügbarkeit und deren Ver-
teilung. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat ein 
Onlinetool entwickelt, mit dem Ärzte ihre Impfdaten an 
das RKI melden können. – Und Sie haben vor drei 
Wochen unseren Antrag, der genau solche Tools zum 
Inhalt hatte, belächelt. Das können wir nicht akzeptieren, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)
Aber nach Ihrer Meinung läuft es ja beim Impfen opti-

mal. Dumm nur, dass Sie mit dieser Meinung alleine 
dastehen. 9 Prozent Erstimpfungen und 4 Prozent Zweit-

impfungen sind nach unserer Meinung ein Armutszeug-
nis. Schauen wir uns einmal Israel an; die haben eine 
Quote von 70 Prozent.

Ja, meine Damen und Herren, wir Freie Demokraten 
sind für innovative, digitale Lösungen. Aber Digitalisie-
rung darf nie zulasten des Datenschutzes gehen. Gesund-
heitsdaten gehören den Bürgerinnen und Bürgern; sie ent-
scheiden, wem sie diese Daten zur Verfügung stellen.

(Zuruf der Abg. Karin Maag [CDU/CSU])
Und noch etwas entscheiden die Menschen selbst: Ob 
Telemedizin oder persönlicher Kontakt, diese Entschei-
dung können Arzt und Patient nur gemeinsam treffen.

(Zuruf des Abg. Tino Sorge [CDU/CSU])
Bitte gestatten Sie mir noch einen letzten Satz zum 

Nationalen Gesundheitsportal.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Sehr kurz, bitte.

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP):
Herr Minister, eine Verdrängung von seriösen privaten 

Gesundheitsportalen, eine Reduzierung der Medien- und 
Meinungsvielfalt und eine Verletzung der Pressefreiheit, 
das ist mit uns nicht zu machen. Wir werden Sie da sehr 
genau im Auge behalten.

Ganz herzlichen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die Fraktion Die 

Linke hat das Wort der Abgeordnete Harald Weinberg.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Harald Weinberg (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 

ist jetzt das dritte Digitalisierungsgesetz des selbster-
nannten Digitalisierungsministers in dieser Wahlperiode. 
Es sind sicher gute Ansätze drin, zum Beispiel die Aus-
weitung der Telemedizin – es ist bereits darauf hinge-
wiesen worden – oder die digital unterstützte Pflegebera-
tung. Für meine Fraktion, Die Linke, gilt dabei der 
Grundsatz: Wir begrüßen solche Anwendungen, wenn 
sie Hilfestellungen leisten und die Versorgung unterstüt-
zen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Wir lehnen jedoch jede Nutzung strikt ab, die zu einem 
weiteren Rückbau der Versorgung in der Fläche führen 
würde.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Unterstützung durch digitale Anwendungen, ja – Erset-
zung von Versorgungsstrukturen durch digitale Anwen-
dungen, nein.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Im Rahmen meiner drei Minuten möchte ich zwei 

Problemfelder herausgreifen. Die digitalen Gesundheits-
anwendungen sollen ja ausgeweitet werden und durch 
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digitale Pflegeanwendungen ergänzt werden. Das Bemer-
kenswerte dabei ist, dass es für beide unterschiedliche 
Formen der Vergütung geben soll. Bei den digitalen Pfle-
geanwendungen sollen innerhalb von drei Monaten nach 
Aufnahme in das Verzeichnis die Preise mit den Kassen 
verhandelt werden. Bei den digitalen Gesundheits-
anwendungen hingegen gelten im gesamten ersten Jahr 
die Preise, die der Hersteller festgelegt hat – ein Eldorado 
für Hersteller von Gesundheits-Apps. Gezahlt werden 
soll das in beiden Fällen von der Versichertengemein-
schaft, also den Beiträgen gesetzlich Versicherter. Diese 
unterschiedliche Vergütungsregelung leuchtet uns nicht 
ein. Aus unserer Sicht sollte die Vergütung der digitalen 
Gesundheitsanwendungen analog der Vergütung der digi-
talen Pflegeanwendungen erfolgen; dann wird ein Schuh 
daraus.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Ein weiteres Problem stellt die Entwicklung und 
Finanzierung der gematik GmbH – vormals Gesellschaft 
für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH – 
dar. Ich kann aus Zeitgründen die gesamte Geschichte 
nicht nachzeichnen. Daher nur stichwortartig: Ursprüng-
lich war die gematik eine Gesellschaft der gemeinsamen 
Selbstverwaltung; Gesellschafter waren die Kassen – die 
das Ganze im Übrigen auch finanzieren – und die Orga-
nisationen der Leistungserbringer: Ärzte, Krankenhäuser, 
Apotheker und Zahnärzte. Es wird gerne erzählt, dass 
diese Struktur zu Blockaden bei der Digitalisierung 
geführt habe, und deshalb gehe da nichts voran. Ob das 
so zutrifft, darüber kann man wohlfeil streiten. Dabei ist 
auch relativ viel Mythenbildung.

Minister Spahn, der sich immer dann als Fan der 
Selbstverwaltung outet, wenn die tut, was er will, hat 
dann mittels Gesetz die gematik quasi verstaatlicht. 
Denn nun liegen 51 Prozent der Gesellschafteranteile 
beim Bundesministerium für Gesundheit,

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das müsste doch in 
eurem Interesse sein!)

und ein neuer Geschäftsführer mit einem üppigen Gehalt 
wurde eingestellt. Im Ergebnis ist die gemeinsame 
Selbstverwaltung dort quasi entmachtet worden und 
eher zum Bittsteller degradiert worden.

Zahlen sollen die Kassen aber weiterhin, und zwar mit 
diesem Gesetz noch einmal 50 Prozent mehr als vorher, 
nämlich von 1 Euro pro Mitglied der gesetzlichen Kassen 
auf 1,50 Euro pro Mitglied der gesetzlichen Kassen. Da-
mit könnten dann, wenn das denn so kommt, das Bundes-
ministerium für Gesundheit und der neue Geschäftsführer 
über ein Jahresbudget von 85 Millionen Euro frei ver-
fügen.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen 
weist in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hin, dass 
das Aufgabenfeld dieser neuen gematik immer weiter 
ausgeweitet wird, weit über die ursprünglichen Regulie-
rungs- und Steuerungsfunktionen hinaus, und so weit auf-
gewertet wird, dass die gematik inzwischen originär 
unternehmerisch tätig ist und in den Kernbereich der ge-
meinsamen Selbstverwaltung eingreift.

Die Selbstverwaltung ist aber ein tragendes Grund-
prinzip unseres Gesundheitssystems. Von den hier skiz-
zierten Entwicklungen geht eine große Gefahr für die 
Selbstverwaltung aus. Sie läuft auf eine grundlegende 
Änderung des bisherigen Ordnungsrahmens innerhalb 
unseres Gesundheitswesens hinaus. Daher ist es absolut 
angezeigt, dass wir dieses Gesetzgebungsverfahren auch 
dazu nutzen, darüber zu diskutieren, wie wir dem begeg-
nen können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Ich möchte einen Hinweis an die 

Geschäftsführer geben: Es wäre gut, wenn einer der Ab-
geordneten seine Rede, die er am Abend halten wollte, zu 
Protokoll geben würde. Denn der Sitzungsschluss liegt 
momentan bei kurz vor 4 Uhr morgen früh. Also halten 
Sie ihn nicht davon ab, falls er etwas zu Protokoll geben 
will.

Die nächste Rednerin: die Kollegin Maria Klein- 
Schmeink, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Minister! Mit die-
sem dritten Gesetz zur Digitalisierung im Gesundheits-
wesen werden durchaus richtige Schritte unternommen. 
Es wurde eben schon gesagt: der Ausbau der Telemedi-
zin – ein ganz, ganz wichtiger Faktor –, die Entwicklung 
von digitalen Pflegeanwendungen – ein wichtiger Schritt, 
der nach vorne führen und die Pflege unterstützen kann.

Aber wir müssen sagen: Dieses Gesetz hat genau den 
gleichen Webfehler wie seine Vorgänger. Immer wieder 
fehlt die Strategie für die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen. Es muss vorher festgelegt werden: Welche Ziele 
wollen wir erreichen? Auf welchen Wegen tun wir das? 
Was sind die Grundprinzipien? Genau das fehlt, genauso 
wie die Beteiligung aller Akteure und vor allen Dingen 
die der Patientinnen und Patienten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das führt dazu, dass wir wieder ein großes Gesetz mit 
zahlreichen Fristen bekommen. Ich habe gezählt: Es gibt 
mindestens 40 Regelungen, bei denen wieder irgendwel-
che Funktionen mit Fristen versehen werden, damit sie 
zum Tragen kommen, weitere 17 Aufträge an die gema-
tik. Aber am Ende wird damit das Gleiche passieren, was 
mit den vorherigen Gesetzen passiert ist.

Ja, die ePA steht im Gesetz, ist auch laut Gesetz seit 
Anfang des Jahres zugänglich. Aber im realen Leben ist 
sie nur für wenige Menschen zugänglich, weil es schon 
an der Hürde scheitert, sich gegenüber der Krankenkasse 
überhaupt als derjenige auszuweisen, der – ich habe die-
ses Verfahren gemacht; ich weiß, wovon ich spreche – 
Anspruch auf Einsicht in die ePA hat. Wir sehen: Diese 
Möglichkeit nutzen gerade mal 115 000 Menschen.
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Das zeigt: Um Digitalisierung im Alltag wirklich 
erlebbar zu machen, braucht es vorweg einen Plan,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

braucht es ganz klare Schritte, die definiert worden sind 
und die man erreichen will. Vor allen Dingen braucht es 
die Orientierung am tatsächlichen Nutzen für die Patien-
tinnen und Patienten. Das muss es sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Genau darauf werden chronisch Kranke bis mindestens 

2026 warten müssen, bis nämlich ihr Heilmittelerbringer 
an diese Telematikinfrastruktur angeschlossen ist – ganz 
zu schweigen von der häuslichen Krankenpflege, von der 
psychiatrischen häuslichen Krankenpflege, von den Hos-
pizdiensten, die in diesem umfangreichen Gesetz alle ver-
gessen worden sind.

Das zeigt, wie wichtig es eigentlich wäre, das Vorge-
hen zu verändern: weg von Fristsetzungen, die hinter-
einander aufgeführt werden, ohne dass sie in der tatsäch-
lichen Versorgung ankommen, hin zu einer ganz 
konkreten Beteiligung aller Akteure, einer klaren Strate-
gie und klar formulierten Schritten, wann was tatsächlich 
für die Versorgung zur Verfügung steht. Da muss es lang-
gehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Nächster Redner: für die CDU/CSU- 

Fraktion der Kollege Tino Sorge.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Tino Sorge (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! DVG, PDSG, DVPMG: Akronyme, die immer 
kryptischer, immer länger werden. Aber sie haben eins 
gemeinsam: Sie setzen den Weg, den wir als Regierungs-
fraktion im Bereich der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen begonnen haben, konsequent fort; und das ist gut 
so.

Weil wir hier darüber sprechen, was das für einen 
individuellen Mehrwert für den Einzelnen im Gesund-
heitswesen hat, ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wich-
tig, noch mal, wie es der Bundesgesundheitsminister ja 
getan hat, darauf hinzuweisen, was das für jeden Einzel-
nen von uns an Mehrwert bedeutet. Wir haben bisher über 
Digitalisierung immer relativ abstrakt gesprochen. Wir 
haben gesagt: Wir müssen mit Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen schneller werden. – Das stimmt. Wir 
müssen besser werden; das stimmt auch. Aber unser 
typisch deutsches Problem war und ist doch immer, 
dass wir lange planen, lange strukturieren, lange unsere 
Gedanken sortieren, bevor wir endlich mal anfangen, 
sodass bisher weniger passiert ist, als hätte passieren 
müssen.

Wir haben das an der elektronischen Gesundheitskarte 
gesehen. Der Kollege von der AfD hängt ja immer noch 
dem Glauben an, dass die Daten auf dieser Karte gespei-
chert werden. Also: „Herzlich willkommen im Leben!“, 
kann man da nur sagen. Cloud-Lösungen und solche Din-

ge sind wahrscheinlich an Ihnen vorbeigegangen. Es geht 
vielmehr darum, dass wir diesen Weg jetzt Schritt für 
Schritt weiter verfolgen und sagen: Mit dem DVPMG 
schließen wir auch die Pflege an dieses System an.

Dabei geht es darum, dass wir die digitalen Pflege-
anwendungen für jeden Einzelnen auch erlebbar machen, 
erlebbar im Sinne eines individuellen Mehrwerts. Wenn 
die Coronakrise etwas Gutes hat – meine Oma sagt 
immer: es gibt nichts Schlechtes, was nicht auch was 
Gutes hat –,

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, den Spruch kenne ich auch!)

dann das, dass wir im Bereich der Digitalisierung gerade 
durch die Coronapandemie gesehen haben, was wir da an 
Möglichkeiten haben.

Bei den digitalen Pflegeanwendungen geht es nicht um 
abstrakte Dinge. Dabei geht es um ganz konkrete Anwen-
dungen. Da geht es um Apps, mit denen man beispiels-
weise Sturzprävention für Senioren betreiben kann. Da 
geht es darum, dass man demenziell Erkrankte über 
Gedächtnistraining per App im Idealfall fitter machen 
kann. Da geht es darum, dass Menschen nach einem 
Schlaganfall auch durch Sprachtraining per App ihre 
Sprache wieder erlernen können. Und da geht es darum, 
dass Assistenzsysteme, gerade im Bereich der häuslichen 
Pflege, möglich sind und auf den Weg gebracht werden.

Deshalb glaube ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ist das kein Entweder-oder, sondern es ist ein Sowohl-als- 
auch. Es geht darum, dass man dadurch zusätzliche 
Angebote schafft; Angebote insbesondere auch im länd-
lichen Raum, wo es darum geht, über Videosprechstun-
den, über telemedizinische, über telekonsiliarärztliche 
Angebote das Leben zu vereinfachen. Es geht eben 
darum, gerade in Pandemiezeiten Kontakte dadurch zu 
verringern, dass man sich nicht in ein vollbesetztes War-
tezimmer setzen muss und sich dort vielleicht noch infi-
ziert, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt gilt natürlich auch 
bei diesem Gesetz, nämlich das Struck’sche Gesetz: Kein 
Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reinge-
kommen ist. – Natürlich werden wir das Gesetz mit dem 
entsprechen Feinschliff versehen. Da geht es darum, dass 
wir auch noch mal darüber sprechen müssen, ob die 
Deckelung im Bereich der Videosprechstunde auf 30 Pro-
zent sinnvoll ist oder ob wir da vielleicht auch noch mal 
ein bisschen variabler agieren. Da geht es aber auch 
darum, dass wir gerade beim Thema Datennutzung/ 
Datenfreigabe viel, viel mehr ermöglichen, als das bisher 
der Fall war.

Wir haben in der Pandemie gesehen: Daten retten 
Leben. Dabei geht es dann darum, dass jeder einzelne 
Patient darüber entscheiden können muss, ob er beispiels-
weise im Rahmen der ePA Forschungsdaten anonymisiert 
und pseudonymisiert zur Verfügung stellt, damit es im 
Bereich der Medizintechnik, damit es im Bereich der 
Arzneimittelforschung, damit es in der Frage von Impf-
stoffherstellung und von besseren Therapieoptionen auch 
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für private Unternehmen die Möglichkeit gibt – immer 
mit dem Einverständnis des Patienten –, eine neue The-
rapie zu entwickeln.

Ich glaube, da sollten wir uns auch noch mal darüber 
unterhalten, dass wir nicht diejenigen außen vor lassen, 
die die Innovation mit generieren, sondern da „Daten 
retten Leben“ tatsächlich nutzbar machen.

In diesem Sinne, glaube ich, können wir auch in vielen 
anderen Bereichen über digitale Möglichkeiten, bei-
spielsweise über die Kontaktnachverfolgung, unser 
Leben wieder stärker normalisieren. Ich finde es gut, 
dass Smudo beispielsweise darauf hinweist, dass man 
mit Kontaktverfolgungs-Apps – ob das jetzt Luca, Pass-
Go oder andere sind – unser Leben normalisieren kann.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Ihre Redezeit ist zu Ende.

Tino Sorge (CDU/CSU):
Ich glaube, da sollten wir als Politiker vorangehen und 

uns nicht von Musikern überzeugen lassen, dass Digita-
lisierung wichtig ist. – Damit ende ich. Ich freue mich auf 
die Beratungen.

Danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die letzte Rednerin ist die Kollegin Heike Baehrens, 

SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)

Heike Baehrens (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, die Pandemiezeit hat noch einmal deutlich 
vor Augen geführt, welche Chancen und Potenziale darin 
liegen, technische und digitale Innovationen im Gesund-
heitswesen nutzbar zu machen. Dieses Gesetz liefert 
einen weiteren Baustein auch für die digitale Pflegearchi-
tektur.

Digitalisierung kann das Pflegepersonal von bürokrati-
schem Aufwand entlasten – das wissen wir schon –, da-
mit Pflegekräfte eben mehr Zeit für ihre eigentlichen 
Kernaufgaben gewinnen. Dass Pflegeberatung nun auch 
digital ermöglicht wird, ist längst überfällig, und ich den-
ke, ein echter Gewinn auch über Pandemiezeiten hinaus, 
zum Beispiel für Pflegebedürftige, die im ländlichen 
Raum leben, oder vor allem auch für Angehörige, die 
nicht in derselben Stadt oder Gemeinde leben und digital 
an einem Beratungsgespräch oder eben auch bei der 
MDK-Begutachtung mitwirken können.

Wir schaffen nun die Grundvoraussetzungen dafür, 
solche Potenziale für die Pflege zu heben. Damit digitale 
Pflegeanwendungen entwickelt, geprüft und genutzt wer-
den können, schaffen wir einen entsprechenden Leis-
tungsanspruch in der Pflegeversicherung. Und auch das 
ist eine wichtige Grundlage, damit nicht nur diejenigen, 
die es sich privat leisten können, sondern alle Pflegebe-
dürftigen die Chance bekommen, digitale Anwendungen 
auch wirklich nutzen zu können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das Spektrum möglicher digitaler Anwendungen ist 
unglaublich breit; das haben wir eben schon gemerkt. 
Wenn zum Beispiel ein Pflegebedürftiger, der noch zu 
Hause lebt, mithilfe einer App Übungen zur Sturzpräven-
tion macht, dann ist das ein Gewinn für seine persönliche 
Lebensqualität und unterstützt das Ziel moderner Pflege, 
nämlich Fähigkeiten zu erhalten oder eben wiederzuge-
winnen, um ein möglichst selbstständiges Leben führen 
zu können.

Um solche Potenziale wirklich nutzen zu können, müs-
sen wir aber diejenigen mitnehmen, um die es geht: die 
Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen, aber vor allem die 
professionell Pflegenden. Der Deutsche Pflegerat fordert 
zu Recht, Pflege als Gestalterin des digitalen Wandels mit 
einzubeziehen; denn so können auf der einen Seite Vor-
behalte gegenüber der Digitalisierung abgebaut, aber vor 
allem wertvolle Praxiserfahrungen von Anfang an ein-
bezogen werden. Nur dann, wenn die Pflegefachkräfte 
direkt beteiligt werden, werden am Ende praxistaugliche 
Lösungen herauskommen. Dafür werden wir uns im wei-
teren parlamentarischen Verfahren einsetzen.

In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratungen zu 
diesem Gesetz und auf eine weitere Stärkung der Pflege.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin Baehrens. – Der Kollege 

Erich Irlstorfer gibt seine Rede zu Protokoll1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

– das ist auf jeden Fall einen Beifall wert –, sodass ich 
jetzt die Aussprache zu TOP 12 schließen kann.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs 
auf Drucksache 19/27652 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere 
Überweisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann 
verfahren wir wie vorgeschlagen.

Wir kommen zum Zusatzpunkt 14:

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Roman Johannes Reusch, Stephan Brandner, 
Jens Maier, weiteren Abgeordneten und der Frak-
tion der AfD eingebrachten Entwurfs eines 
… Strafrechtsänderungsgesetzes – Auswei-
tung und Verschärfung des Straftatbestandes 
der Abgeordnetenbestechung

Drucksache 19/27776
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

1) Anlage 5 
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Bitte nehmen Sie Platz, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, damit wir beginnen können. Wir sind schon erheb-
lich im Verzug.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die AfD 
der Abgeordnete Dr. Bernd Baumann.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Bernd Baumann (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Deutsch-

lands Staatsanwälte ermitteln gegen mittlerweile neun 
Abgeordnete der CDU/CSU, und täglich können es 
mehr werden. Der Vorwurf: Korruption, Bestechung, 
Bestechlichkeit. Fünf Abgeordnete mussten bereits ihr 
Mandat abgeben oder die Fraktion verlassen.

Wie konnte die Partei Konrad Adenauers so tief sin-
ken?

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
Uns überrascht das nicht. Den moralischen Absturz die-
ser Partei beobachten wir seit Jahren. Und er ist geradezu 
atemberaubend, meine Damen und Herren; denn zu viele 
Unionsleute machen Geschäfte, sogar mit dem Leid, so-
gar in dieser historischen Krise.

Zehntausende sterben, Millionen haben Angst, ganze 
Wirtschaftsbranchen sind ruiniert, die Menschen vereins-
amt, eingesperrt in ihre Wohnungen – für die große Mehr-
heit eine Katastrophe, für Unionspolitiker ein Riesenge-
schäft, noch dazu eingefädelt von der eigenen Regierung. 
Denn die zwingt ja jeden Deutschen, Maske zu tragen, 
und dann zweigen Unionspolitiker für jede Maske Geld 
ab in ihre eigenen privaten Taschen. Meine Damen und 
Herren von der CDU/CSU, die Menschen haben Ihnen 
vertraut, gerade in dieser Krise. Sie sind Ihnen gefolgt. 
Dieses Vertrauen haben Ihre Leute ausgenutzt. Das ist so 
perfide, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der AfD)

Die Staatsanwälte ermitteln wegen Bestechung in Mil-
lionenhöhe. Bei Nikolas Löbel geht es um eine Viertel-
million, bei Georg Nüßlein, dem ehemaligen stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Union im Bundestag, um mehr 
als eine Dreiviertelmillion Euro, netto. So viel verdienen 
normale Arbeiter im ganzen Leben nicht. Aber am 
schlimmsten treibt es die Union dort, wo sie am stärksten 
ist: in Bayern bei Markus Söder. Da ließ sich wohl mit 
Alfred Sauter sogar der Ex-Justizminister bestechen, mit 
1,2 Millionen Euro, so der Staatsanwalt.

(Beatrix von Storch [AfD]: Pfui!)

Wenn sich sogar Justizminister bestechen lassen, die 
doch eigentlich die obersten Schützer des Rechts sind, 
wer ist dann eigentlich nicht käuflich in der Union, meine 
Damen und Herren?

(Beifall bei der AfD)
Denn es ist ja noch schlimmer. Weitere Unionspolitiker 
ließen sich von ausländischen Mächten schmieren, so die 
Vorwürfe der Staatsanwaltschaft,

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

von hochkorrupten Gewaltregimen und Oligarchen aus 
Aserbaidschan und vom Balkan.

(Zuruf der Abg. Sylvia Pantel [CDU/CSU])

Die Lage ist jetzt so schlimm, dass der Vorstand der 
Unionsfraktion jedem seiner Abgeordneten misstraut. Er 
verlangt von jedem eine Ehrenerklärung. Warum wohl? 
Weil er seine Leute kennt und weiß: Denen ist alles zuzu-
trauen, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der AfD)

Diese Ehrenerklärung haben übrigens alle unterschrie-
ben, auch diejenigen, die wenige Tage später zurücktreten 
mussten. Das zeigt, was eine Ehrenerklärung wert ist bei 
Leuten, die schon lange keine Ehre mehr haben, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Einem solchen Ausmaß an Korruption kommt man 
nicht mit verlogenen Erklärungen bei; da helfen nur Stra-
fe, Gefängnis und das scharfe Schwert des Rechts. Aber 
da liegt das nächste Problem: Das bisherige Gesetz greift 
nicht. Es ist zu schwammig. Es ist so formuliert, dass 
Abgeordnete kaum verurteilt werden können. Die Richter 
müssen im Moment nicht nur nachweisen, dass die Ab-
geordneten von bestimmten Leuten Geld, Schmiergeld, 
genommen haben

(Sylvia Pantel [CDU/CSU]: Sie müssen es 
immer nachweisen!)

und dass sie diesen Leuten dann Vorteile verschafft und 
staatliche Aufträge zugeschanzt haben; das reicht nicht. 
Ein Gericht muss auch noch nachweisen, dass es vom 
Geldgeber einen konkreten, am besten noch schriftlichen 
Auftrag gab, etwa eine Mail oder einen Brief, der die 
konkreten Korruptionsziele auflistet, also am besten 
noch eine Art Schmiergeldvertrag mit Verwendungs-
zweck und Quittung.

Das ist so weltfremd, meine Damen und Herren. Diese 
Schlupflöcher müssen weg. Wir müssen das Gesetz 
schärfen. Und wenn es geschärft ist, dann brauchen wir 
auch gleich noch härtere Strafen. Korrupte Politiker ab 
ins Gefängnis, bis zu zehn Jahre – so unser Antrag, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Das sehen nicht nur wir so. Schon als dieses Gesetz 
2014 beschlossen wurde, schüttelten die Sachverständi-
gen den Kopf; das können Sie in den Bundestagsproto-
kollen nachlesen. Trotzdem peitschte die Union dieses 
Gesetz samt Hintertürchen durch den Bundestag.

Denn das ist es, was bleibt von der Christdemokratie 
nach Merkel: kein politisches Ziel, keine konservative 
Überzeugung, kein Idealismus, dafür herzlose Geschäfte-
macherei. – Wie hatte die CDU vor vier Jahren auf ihren 
Wahlplakaten getextet? „Für ein Deutschland, in dem wir 
gut und gerne leben.“ Jetzt wissen wir alle, wer mit die-
sem „wir“ gemeint war, meine Damen und Herren.

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, wenn Sie sich bitte ankleiden, die Mas-

ke. – Der nächste Redner: der Abgeordnete Ingmar Jung, 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ingmar Jung (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Wer Mandatsträger ist, der sollte das als Ehre ver-
stehen, der ist seinem Gewissen unterworfen, an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden und darf sich in keiner 
Weise von äußeren Einflüssen bei seiner Mandatsaus-
übung leiten lassen, schon gar nicht für das Angebot 
von Vorteilen oder Ähnliches. Wer diesen ehernen 
Grundsatz nicht verstanden hat, der handelt schäbig, der 
handelt feige und der gehört, weil er letztlich sich, seine 
Mitstreiter und das ganze Parlament beschädigt, bestraft, 
und zwar hart. Daran besteht gar kein Zweifel.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Jetzt muss man an dieser Stelle mit der Unschuldsver-

mutung besonders vorsichtig sein. Aber, ja, in der Tat gab 
es ehemalige Kollegen unserer Fraktion, die sich an die-
sen unmissverständlichen Grundsatz nicht gehalten ha-
ben.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Ihr wart zu lange an 
der Macht!)

Das schmerzt niemanden so sehr wie uns. Aber ich bin 
unserer Fraktionsführung außerordentlich dankbar dafür, 
wie sie reagiert hat. Denn sie hat sofort ein klares Signal 
gesetzt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, damit umzu-
gehen: volle Offenheit, volle Transparenz und volle Auf-
klärung. – Sie haben nicht nur von uns diese Erklärungen 
verlangt, sondern sie haben direkt eine Transparenzoffen-
sive, einen Zehn-Punkte-Plan beschlossen, um genau 
dagegen vorzugehen, damit man die schwarzen Schafe 
in Zukunft noch besser erwischt.

Ich will hier nicht über alles im Einzelnen reden. Las-
sen Sie mich nur ein paar Beispiele herausgreifen. Wir 
wollen ein gesetzliches Verbot der bezahlten Interessen-
vertretung. Wir wollen ein Verbot des Missbrauchs des 
Mandatstitels. „MdB“ ist eine Ehre und kein Werbeban-
ner; wer das nicht versteht, der muss auch verstehen, dass 
wir das nicht akzeptieren. Wir wollen ein vollständiges 
Verbot der Geldspenden an Abgeordnete, und wir wollen 
über die Transparenzregeln und gesetzlichen Regeln, die 
wir vereinbaren wollen, hinaus einen verbindlichen Ver-
haltenskodex für alle Abgeordneten unserer Fraktion fas-
sen, damit jeder, der Mitglied der CDU/CSU-Fraktion 
werden will oder es bleiben möchte, weiß, was wir von 
ihm erwarten und dass wir es nicht akzeptieren, wenn er 
sich nicht daran hält.

Meine Damen und Herren, ich bin nicht stolz auf das, 
was passiert ist, aber ich bin stolz darauf, wie unsere 
Fraktionsführung reagiert hat, und dafür sage ich ein 
herzliches Dankeschön.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Ja, wir haben auch beschlossen, dass wir den Tatbe-

stand der Abgeordnetenbestechung überarbeiten müssen. 
Beispielsweise wollen auch wir zwingend eine Hochstu-

fung zum Verbrechenstatbestand. Aber lassen Sie uns 
gemeinsam den gesamten Paragrafen anschauen und ge-
meinsam diskutieren, was richtig ist.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Seit Jahren!)
Ich halte die Hochstufung zum Verbrechenstatbestand für 
absolut zwangsläufig, meine Damen und Herren. Und 
damit kein Missverständnis entsteht: Bundestagsabge-
ordnete, Landtagsabgeordnete, die sich nicht an diese 
ehernen Regeln halten, haben keinerlei Rabatt verdient!

Aber wenn Sie sich den ganzen Paragrafen anschauen, 
stellen Sie fest, dass beispielsweise über Absatz 3 auch 
alle kommunalen Vertreter von der Gesamtregelung 
erfasst sind, also diejenigen, die das Rückgrat unserer 
demokratischen Gesellschaft bilden, die reihenweise 
abendelang in miefigen Sitzungssälen für drei Mark fünf-
zig Sitzungsgeld über Bebauungspläne beraten, um sich 
am nächsten Morgen in der Bäckerei erklären zu lassen, 
wie man das alles hätte besser machen können, und die 
inzwischen in einem Maße – wir hatten gerade Kommu-
nalwahlen in Hessen – Hass und Hetze ausgesetzt sind, 
nur weil sie sich ehrenamtlich um ein Mandat bemühen, 
dass es kaum noch zu akzeptieren ist.

Natürlich, wenn die sich an etwas nicht halten, müssen 
auch die bestraft werden; das ist gar keine Frage. Aber ob 
wir an die das richtige Signal senden, wenn wir auch sie 
unter den Verbrechenstatbestand fassen, darüber lassen 
Sie uns bitte gemeinsam noch mal diskutieren.

(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Bei Bestechung? 
Natürlich!)

– Bitte, Herr Kollege, ich rede von Ortsbeiräten, von 
Stadträten. Die müssen bestraft werden, wenn sie sich 
an etwas nicht halten. Die müssen bestraft werden, auch 
bei Bestechung. Nur passieren auch Fälle vor Ort, bei 
denen wir genauer hinschauen müssen, wie wir das 
regeln. Es wäre besser, jetzt nicht populistisch zu reagie-
ren und alle, die ehrenamtlich vor Ort tätig sind, über 
einen Kamm zu scheren,

(Mechthild Rawert [SPD]: Was soll das denn 
sein?)

nur weil sich einige nicht daran gehalten haben. Darauf 
lege ich doch großen Wert, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Dr. Matthias Bartke [SPD]: Wenn das im 
Regionalen passiert, ist das nicht so schlimm?)

Wir müssen auch den objektiven Tatbestand überarbei-
ten. Wir müssen uns auch das Merkmal „im Auftrag oder 
auf Weisung“ anschauen. Wenn Sie sich anschauen, wie 
das in der Rechtswissenschaft ausgelegt wird, sehen Sie, 
dass es da eine Vielfalt, ein Potpourri gibt; keiner weiß, 
wie das genau auszulegen ist. Eins weiß man: So wie Herr 
Baumann es eben ausgelegt hat – dass man eine Quittung 
braucht –, habe ich das noch nirgendwo gelesen; das wird 
wohl auch tatsächlich niemand gelesen haben.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das steht im Ge-
setz!)

– Es steht eben nicht im Gesetz, Herr Baumann. Das ist 
wieder Ihre typische Art und Weise, hier vorzugehen.
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(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Gucken Sie mal! 
Da steht „auf Antrag“ und „auf Weisung“!)

Wir brauchen da dringend eine Klarstellung, meine 
Damen und Herren. Deswegen: Lassen Sie uns das ge-
meinsam anschauen. Lassen Sie uns anschauen, ob wir 
am Ende das Merkmal überarbeiten, ob wir es klarstellen 
oder ob wir es streichen. Und lassen Sie uns vernünftig 
gemeinsam die richtige Regelung finden, damit wir ge-
meinsam als Parlament in Zukunft kein Vertrauen mehr 
verlieren.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Nächster Redner: für die Fraktion der FDP der Abge-

ordnete Dr. Jürgen Martens.
(Beifall bei der FDP)

Dr. Jürgen Martens (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Ja, es gibt Anlass, darüber zu sprechen, was Abge-
ordnete dürfen, was sie annehmen dürfen, was sie in 
ihrem Amt annehmen dürfen und was sie daraus machen 
oder nicht machen. Allerdings sollten wir es uns hier 
nicht so billig machen, wie es die Antragstellerin macht, 
indem sie sagt: Das ist alles bloß ein korrupter Haufen; 
die sind alle mehr oder weniger bestechlich. – So einfach 
ist das Ganze nicht, Herr Baumann.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: „Alle“ habe ich 
nicht gesagt! Ich habe „neun Leute“ gesagt!)

– Sie haben sie aufgezählt, und Sie haben die Union 
anschließend gleich pauschal mit reingezogen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Weil es da eine 
gewisse Kultur gibt!)

Wir sind an dieser Stelle aufgerufen, etwas differenzierter 
vorzugehen.

(Beatrix von Storch [AfD]: So wie Sie mit uns 
umgehen!)

Ob das Korruption, ob das Bestechlichkeit war, das 
werden Gerichtsverfahren festzustellen haben. Was un-
zweifelhaft vorliegt, ist der Missbrauch, der Missbrauch 
einer Abgeordnetenstellung. Das ist nicht zu tolerieren, 
meine Damen und Herren. Denn dieses Verhalten schä-
digt uns alle. Es schädigt das Vertrauen der Bevölkerung 
in die Redlichkeit der Abgeordneten, es schädigt das Ver-
trauen in die Regierung und die sie stützende Mehrheit, es 
delegitimiert zum Teil auch die Handlungen hier in die-
sem Parlament und erst recht von den betroffenen Abge-
ordneten. Das ist so nicht hinzunehmen, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Aber: Ein schlichter Gesetzentwurf, mit dem ein Ver-
halten nach § 108e Strafgesetzbuch zum Verbrechen 
hochgestuft wird und ansonsten der Zusammenhang zwi-
schen Auftrag/Weisung und Vorteilsnahme aufgelöst 
wird, reicht nicht aus.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Es muss noch 
mehr kommen! Das stimmt!)

Das ist übrigens gesetzgebungstechnisch falsch: Wenn 
Sie den Zusammenhang zwischen Zahlung und Auftrag 
und Weisung entfernen, dann handelt es sich nicht mehr 
um Bestechlichkeit, sondern um Vorteilsnahme, die den 
einzelnen Abgeordneten vorzuwerfen wäre. Auch das 
wird dem Sachverhalt hier nicht gerecht, meine Damen 
und Herren.

Wir brauchen mehr. Wir brauchen Regelungen – ange-
fangen vom Abgeordnetengesetz über die Verhaltensre-
geln für Abgeordnete bis hin zu strafrechtlichen Regelun-
gen, aber auch zu Fragen der Transparenz, wie dem 
Lobbyregister, die wir insgesamt diskutieren müssen. 
So mal eben schnell übers Knie gebrochen, wie Sie das 
gerne hätten, wird das mit Sicherheit nicht gehen.

(Beifall bei der FDP – Dr. Bernd Baumann 
[AfD]: Ja, weil Sie nicht mitmachen!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: für die Fraktion der SPD der 

Abgeordnete Dr. Johannes Fechner.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Johannes Fechner (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu 

den wichtigsten Gütern in einer repräsentativen Demo-
kratie gehört es, dass die Bürgerinnen und Bürger Ver-
trauen in ihre Volksvertretungen haben. Das gilt insbe-
sondere für den Bundestag. Dieses Vertrauen hat in den 
letzten Wochen durch das Fehlverhalten einiger weniger 
Unionsabgeordneter deutlich gelitten. Deswegen ist für 
uns eins klar: Es braucht eine Reaktion des Bundestages. 
Wir brauchen ein Lobbyregister, wir brauchen mehr 
Transparenz, und wir müssen endlich den Straftatbestand 
der Abgeordnetenbestechung zu einem Verbrechen hoch-
stufen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD – Dr. Bernd Baumann 
[AfD]: Dann stimmen Sie zu! Das fordern wir!)

Die SPD hat schon lange vorgeschlagen – auch aus 
anderen Parteien und auch aus der Rechtswissenschaft 
kam der Vorschlag –, diese Hochstufung vorzunehmen. 
Das ist also alles andere als ein AfD-Vorschlag. Den 
haben Sie hier abgeschrieben.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Von wem abge-
schrieben?)

Eines will ich Ihnen auch ganz deutlich sagen: Klären Sie 
erst mal Ihre zahlreichen Spendenskandale, bevor Sie 
sich hierhinstellen und die Saubermänner und Sauber-
frauen spielen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So geht 
es sicher nicht!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Lachen 
bei Abgeordneten der AfD)
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Wie von der Rechtswissenschaft und auch in vielen 
Studien empfohlen, wollen wir das Strafmaß für Abge-
ordnetenbestechung auf eine Mindeststrafe von einem 
Jahr heraufstufen. Dieses klare Zeichen wollen wir ge-
ben.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das steht in 
unserem Antrag!)

Ich freue mich, dass aus der Union hier Zustimmung 
kommt. Wir sollten den Ehrgeiz haben, das noch in dieser 
Wahlperiode zu schaffen.

Aber allein das Strafmaß zu erhöhen, sodass ein Ver-
brechenstatbestand vorliegt, wird nicht ausreichen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen; denn heute ist es für eine 
Strafbarkeit erforderlich, dass der Nachweis gelingt, 
dass ein Täter in Wahrnehmung seines Mandates eine 
Handlung im Auftrag oder auf Weisung vorgenommen 
hat oder unterlassen hat.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Genau!)
Diesen Nachweis zu führen, diesen Auftrag oder diese 
Weisung nachzuweisen, ist oft schwierig.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Genau!)
Das lässt den Tatbestand ins Leere laufen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Genau!)
Deswegen sind wir der Meinung, und zwar schon 

lange bevor die AfD diese Ideen abgeschrieben hat, 
dass wir hier in eine Prüfung eintreten müssen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Davon hat man 
nichts gemerkt! Stimmen Sie dem Antrag zu!)

Wir sollten die Hürden für den Nachweis dieses Straf-
tatbestands reduzieren und es ausreichen lassen, dass 
ein Abgeordneter für sich oder einen Dritten eine Gegen-
leistung für eine Handlung bei der Wahrnehmung eines 
Mandats annimmt. Das wäre immer noch präzise genug, 
und wir hätten endlich diesen Straftatbestand wirklich 
griffig formuliert, sodass er auch Anwendung findet, lie-
be Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Dr. Bernd 
Baumann [AfD]: Das ist genau unser Antrag!)

Und: Wir sollten hier härter vorgehen und die Absen-
kung der Strafbarkeitsvoraussetzungen vornehmen. Dazu 
sind wir, wie gesagt, in Gesprächen. Herr Jung, wir neh-
men Sie beim Wort, dass wir diese Änderungen hier noch 
hinbekommen.

Dazu gehört aber auch, dass wir für mehr Transparenz 
sorgen. Allein die Strafbarkeit zu verschärfen, wird nicht 
ausreichen. Wir wollen genau wissen: Welche Summen 
hat ein Abgeordneter als Nebeneinkünfte gehabt? Im 
Moment haben wir diese Stufen, etwa bei Anwälten ab 
1 000 Euro. Das sollte man präziser angeben. Man sollte 
auch die Zeit angeben: Wie viel Zeit hat man für diese 
Nebentätigkeit aufgewendet? Wir finden, auch Aktien-
optionen sollten anzeige- und veröffentlichungspflichtig 
werden und auch Unternehmensbeteiligungen.

Und wir sollten die Parteispenden deutlich einschrän-
ken. Kollege Bartke, dem ich an dieser Stelle für seinen 
großen Einsatz in diesem Bereich danken darf, wird dazu 
nachher noch einiges ausführen. Da kann man dann auch 

mal den Unterschied zwischen den einzelnen Parteien 
sehen, nämlich wer denn inwieweit Regelungen bei den 
Parteispenden treffen will. Wir sagen: 2 000 Euro; danach 
sollte es veröffentlichungspflichtig werden, damit die 
Bürger genau wissen, wie die Parteifinanzen zustande 
kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Abschließend: Ich finde, wir brauchen zahlreiche 
Maßnahmen, und wir sollten sie noch in dieser Wahl-
periode beschließen. Alles andere wäre ein Grund, dass 
die Bürger weiter das Vertrauen in die Unabhängigkeit 
der Abgeordneten verlieren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Wir sollten wirklich den Ehrgeiz haben, die reprä-
sentative Demokratie in Deutschland so zu gestalten, dass 
die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in uns als Volks-
vertretung haben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Johannes Fechner. – Für die Fraktion Die 

Linke hat das Wort der Kollege Friedrich Straetmanns.

(Beifall bei der LINKEN)

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Dass wir hier über einen Entwurf der 
AfD zur Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung reden, 
hat mit der Aktualität des Themas zu tun und dem 
Zustand der Fraktion von CDU und CSU. Die Skandale 
nehmen hier kein Ende: Maskendeals, eine dubiose Aser-
baidschan-Connection, Aktienoptionen. Sie, meine Da-
men und Herren, haben es so weit kommen lassen, dass 
dieser Betriebsunfall namens AfD-Fraktion ernsthaft 
glaubt, Ihnen etwas über Integrität und uns etwas über 
die Funktionsfähigkeit der repräsentativen Demokratie 
erzählen zu können.

Es ist richtig, dass der Tatbestand der Abgeordneten-
bestechung so gefasst ist – der Kollege Fechner hat es 
richtig gesagt –, dass er praktisch nicht zur Anwendung 
kommen kann. Mit dem Vorschlag der Union, diesen 
unanwendbaren Tatbestand zum Verbrechen hochzustu-
fen, wird das übrigens ebenfalls nicht behoben. Ich kom-
me nicht umhin, anzumerken: Das, was Sie hier betrei-
ben, ist ganz offenbar ein Ablenkungsmanöver.

(Beifall bei der LINKEN)

Der Tatbestand muss geändert werden.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das ist genau 
unser Antrag!)

Aber damit alleine ist es nicht getan. Es braucht Ände-
rungen bei den Verhaltensregeln für Abgeordnete, ein 
echtes Lobbyregister, und über die Parteienfinanzierung 
sollten wir aus aktuellem Anlass auch noch mal reden.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Gesine Lötzsch 
[DIE LINKE]: Genau!)
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Daran hat diese Truppe natürlich kein Interesse, weil bei 
Ihnen von einem verantwortungsvollen Umgang mit 
Geld ja keine Rede sein kann.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Denken Sie mal 
über die SED nach!)

Es fing an mit Tausenden Euro für Mettigel und 
Schnittchen, ging weiter mit verschleierten Spenden 
eines dubiosen Milliardärs aus der Schweiz, dann aus 
den Niederlanden und aus Russland. In der ganzen Welt 
hält die AfD die Hand auf.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Was ist denn mit 
dem SED-Geld?)

Dazu kommen falsche Rechenschaftsberichte, dubiose 
Firmengeflechte, Steuerhinterziehung, und über eine Ab-
geordnetenmitarbeiterin ist diese Truppe eventuell sogar 
in illegalen Waffenhandel verstrickt.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD – Zuruf 
von der LINKEN]: Hört! Hört!)

Diese Leute wollen das parlamentarische System auch 
nicht verteidigen, wie sie im vorliegenden Entwurf vor-
geben; sie wollen das System zu ihren Gunsten destabi-
lisieren, und nebenbei wollen sie sich noch die Taschen 
vollmachen, solange es eben geht.

(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Das ist die traurige 
Wahrheit!)

Meine Damen und Herren, die Destabilisierung des 
parlamentarischen Systems ist längst da, und sie geht 
von alleine auch nicht weg. Das sagen Ihnen meine Frak-
tion und ich seit geraumer Zeit. Es braucht dringend eine 
interfraktionelle Verständigung auf Maßnahmen, die ge-
eignet sind, das verspielte Vertrauen zurückzugewinnen.

(Beifall bei der LINKEN)
Vom Lobbyregister über die Wahlrechtsreform bis hin 

zu den Verhaltensregeln für Abgeordnete haben wir 
Ihnen von der Regierungskoalition immer wieder faire 
und ausgewogene Vorschläge gemacht, und immer 
wieder scheiterten diese an der Union. Selbst kleinste 
Verbesserungen stoßen bei diesen Betonköpfen auf 
Widerstand. Nun stehen CDU und CSU vor ihrem selbst-
verschuldeten Scherbenhaufen. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD, lassen Sie Ihre Koalitionspartner 
dieses Mal den Müll alleine aufkehren.

Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die nächste Rednerin ist für Bündnis 90/Die Grünen 

die Abgeordnete Canan Bayram.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wie verkommen muss man eigentlich sein, um 
auf die Nachricht, dass es eine Pandemie gibt, die dieses 
ganze Land und die Welt erschüttert, den Gedanken zu 
fassen, irgendwo eine Firma zu gründen, mit der man 
Geld verdienen kann, illegal, in Liechtenstein? Das ist 

ein Vertreter, der hier in diesem Parlament saß und tat-
sächlich vorgegeben hat, für die Bevölkerung was zu 
leisten. Dass der hier nichts mehr zu sagen hat, ist erst 
mal ein gutes Zeichen. Das wurde durch die Staatsan-
waltschaft erreicht, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Insoweit müssen wir hier nicht so tun, als wenn wir 
nicht schon Maßnahmen hätten. Aber klar ist auch: Seit 
Jahren versucht die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, 
sowohl in strafrechtlicher Hinsicht als auch in anderen 
Bereichen Transparenz, Offenheit zu erreichen und die 
Abgeordnetenbeeinflussung zu regulieren. Und Sie weh-
ren sich dagegen. Mit welcher Chuzpe Sie sich dann 
hierhinstellen und sagen, jetzt seien Sie bereit, etwas zu 
ändern, das erstaunt uns schon, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE])

Wenn Sie sich hierhinstellen und sagen: „Noch in die-
ser Legislatur werden wir es machen“, dann stellt sich, 
ehrlich gesagt, die Frage: Ja, wo liegt denn dann bitte der 
Entwurf? Wo ist die Runde, in der das beraten wird? Was 
haben Sie denn hier tatsächlich auf den Tisch gelegt? 
Schämen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
können Sie wirklich besser.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Aber wenn gerade die AfD meint, dass es eines 

schlechten Entwurfs ihrer Fraktion bedarf, um von ihrer 
eigenen Unzulänglichkeit, sei es in Partei- oder anderen 
Skandalen, in die Sie verwickelt sind, abzulenken, dann 
muss ich hier auch ganz klar feststellen: Ihnen lassen wir 
das nicht durchgehen! Sie brauchen wir nicht, um hier 
wieder Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Politik 
und dieses Parlaments herzustellen, meine Damen und 
Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der 
LINKEN – Zuruf von der AfD: Das haben 
Sie gar nicht zu entscheiden!])

Das will ich auch noch mal deutlich sagen: Dieses Ver-
trauen ist nicht nur durch die Pandemie erschüttert, son-
dern es ist auch erschüttert durch das Verhalten und das 
Sich-die-Taschen-Füllen einiger Abgeordneter, während 
die Menschen zu Hause in der Not denken: Die sitzen 
dort im Parlament und regeln meinen Alltag, damit es 
weitergeht und damit es mir besser geht. – In dieser Krise 
wiegt das doppelt schwer, und da ist es umso wichtiger, 
dass echte Konsequenzen folgen, meine Damen und Her-
ren; sonst verlieren wir hier alle als Politik und als Poli-
tiker/-innen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE] – 
Friedrich Straetmanns [DIE LINKE]: Richtig!)

Das ist der entscheidende Punkt, den wir uns klarmachen 
müssen. Es geht doch um mehr als um die Schicksale der 
Kollegen aus der Fraktion von CDU und CSU oder in den 
Landesparlamenten: Es geht um die Menschen in diesem 
Land, für die wir Verantwortung übernommen haben.
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Lassen Sie uns gemeinsam dieses Versprechen einlö-
sen, indem wir sowohl strafrechtlich tun, was getan wer-
den muss – nämlich dieses schlechte Gesetz verbessern, 
aber auch die Transparenzregelungen –, als auch deutlich 
machen, welcher Lobbyist hier ein und aus geht. Das 
müssen wir ändern, meine Damen und Herren, dann 
klappt es auch wieder mit den Wählerinnen und Wählern!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Ich möchte noch mal 

daran erinnern: Wir sind aktuell mit dem Plenumsende 
bei morgen früh, kurz vor 4 Uhr. Falls also jemand seine 
Rede in den nächsten Stunden zu Protokoll geben möch-
te, ist er herzlich eingeladen, und ich bitte die Geschäfts-
führer, ihn nicht davon abzuhalten, und Sie natürlich 
auch.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Der nächste Redner: Alexander Hoffmann, CDU/ 
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
reden heute über Abgeordnetenbestechung und Abgeord-
netenbestechlichkeit, ja, über Korruption. Ich will Ihnen 
ernsthaft sagen, dass ich zutiefst beschämt bin – zutiefst 
beschämt, dass Anlässe für eine solche Debatte sich in 
meiner eigenen Fraktion finden, nämlich bei ehemaligen 
Mitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Dazu möchte ich mir eine Vorbemerkung erlauben. Ich 
glaube, dass es wichtig ist, wie wir eine solche Debatte 
führen; denn das, was mich an diesen Fällen so wütend 
macht, ist – das wird Ihnen genauso gehen –, dass diese 
Fälle die Demokratie beschädigen. Am Ende wird es so 
laufen, dass sie vor allem der parlamentarischen Demo-
kratie einen solchen Schaden zufügen, dass diese in eine 
echte Krise geraten kann. Deshalb ist es auch wichtig, wie 
wir über solche Fragestellungen diskutieren.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Straetmanns?

Alexander Hoffmann (CDU/CSU):
Nein, wir sind spät dran. Herr Kollege, ich komme eh 

gleich noch zu Ihnen.

(Heiterkeit – Friedrich Straetmanns [DIE 
LINKE]: Dann ist gut!)

Es ist wichtig, wie wir darüber diskutieren. Am Ende 
des Tages sage ich Ihnen ganz ehrlich: Wenn wir es so 
machen, wie es heute die AfD oder Die Linke gemacht 
hat, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn irgend-
wann im Land die Menschen eben nicht mehr unterschei-
den und sagen: „Das war doch Partei XY“, sondern es 
dann heißen wird: Typisch Politiker.

(Zuruf des Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD])

Am Ende gilt dann auch eine Wahrheit, nämlich dass 
hier im Haus nur zwei Gruppierungen davon profitieren, 
wenn die Menschen der parlamentarischen Demokratie 
den Rücken kehren. Das sind nämlich die zwei extremen 
Randgruppierungen.

(Ulla Jelpke [DIE LINKE]: So ein Schwach-
sinn!)

Ich will es noch mal sagen: Ich bin zutiefst beschämt,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das soll-
ten Sie auch sein bei der Lage in Ihrer Frak-
tion!)

auch als Mitglied der CSU und als CSU-Politiker, weil 
eben diese Debatte geführt wird über Fälle in meiner 
eigenen Gruppierung. Aber ich bin auch froh – der Kolle-
ge Jung hat es vorhin schön skizziert –, dass binnen 
24 Stunden das Signal von beiden Parteispitzen kam, 
dass für solche Leute in unseren Reihen kein Platz ist.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Für Sie 
auch nicht!)

Und auch das bitte ich in einer solchen Debatte nicht zu 
vernachlässigen.

Kollegin Bayram, irgendwie sind Sie vielleicht nicht 
auf der Höhe der Zeit, aber sowohl CDU als auch CSU 
haben schon umfassende Pakete vorgelegt, was wir ma-
chen werden, um diesen Vertrauensverlust in der Bevöl-
kerung auszugleichen,

(Canan Bayram [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber nicht nur Ehrenerklärungen!)

um Transparenz herzustellen und um Vertrauen zurück-
zugewinnen. Wir werden gerade als CSU ein Paket 
schnüren, das richtungsweisend sein wird

(Canan Bayram [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir wollen mehr als Ehrenerklärun-
gen!)

– hören Sie zu! – und das neue Maßstäbe setzt, und zwar 
für alle politischen Gruppierungen.

Ich will es ganz kurz skizzieren: Wir wollen einen 
Ausschluss von Nebentätigkeiten für Leute, die Füh-
rungsaufgaben haben, einfach deshalb, weil die über 
einen besonderen Einfluss hier im Haus und in politi-
schen Kreisen verfügen, und deswegen verbietet sich 
dort jedwede Art von Nebentätigkeit.

(Zurufe von der LINKEN)

Wir wollen ein absolutes Tätigkeitsverbot für bezahlte 
Interessenvertretungen. Die politische Stellung darf nicht 
zu Geld gemacht werden. Wir wollen, dass alle Neben-
einkünfte gegenüber der Parlamentsverwaltung offenge-
legt werden, um eben Interessenkollisionen frühzeitig zu 
erkennen und auszuräumen. Wir wollen, dass jede Art 
von Gegenleistung für Nebentätigkeiten angezeigt wer-
den muss, zum Beispiel auch Aktienoptionen oder Pro-
visionsversprechen. Dazu wollen wir noch eine de-
taillierte Anzeigepflicht für direkte und mittelbare 
Beteiligungen. Wir werden in unserer Satzung Regelun-
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gen vornehmen, wonach wir die Möglichkeit haben, mit 
unterschiedlichen Sanktionsmaßnahmen auf Verstöße zu 
reagieren, bis hin zum Parteiausschluss.

Dann kommen wir noch zum Instrument des Straf-
rechts. Wir wollen uns mit dem Tatbestand der Abge-
ordnetenbestechung, der Abgeordnetenbestechlichkeit 
auseinandersetzen. Hier gelten zwei Wahrheiten. Selbst-
verständlich muss das ein Verbrechen sein. Wenn wir 
heute sehen, was das an Vertrauensverlust in der Bevöl-
kerung erzeugt, und wenn wir heute sehen, meine Damen, 
meine Herren, was das für einen Schaden für die parla-
mentarische Demokratie erzeugt, dann sind wir uns alle 
einig: Das muss ein Verbrechenstatbestand sein.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Stimmen Sie dem 
Antrag zu!)

Es wird auch so sein, dass wir uns mit dem Tatbestand 
beschäftigen müssen; denn der ist in der Tat zu eng 
gefasst.

Meine Damen, meine Herren, es ist noch Zeit in dieser 
Legislaturperiode. Ich mache mir da keine Sorgen. Einig 
scheinen wir uns ja bei vielen Punkten zu sein. Interessant 
wird es, was Sie nebenbei alles auch in Ihren Parteien 
umsetzen können. Da gibt es Handlungsbedarf, Kollege 
Baumann und Kollege Straetmanns.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Aber nicht so viel 
wie bei Ihnen!)

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Abgeord-

nete Friedrich Straetmanns. Die Betonung liegt auf 
„kurz“.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Kriegen wir hin. – Ich will eins noch mal ganz klar und 

mit ganz starker Betonung zurückweisen: Dass Sie uns 
mit der AfD in einen Topf stecken, das ist für meine 
Fraktion eine Unverschämtheit;

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von der 
AfD)

denn wir betreiben keine Obstruktionspolitik. Wir weh-
ren uns mit den parlamentarischen Mitteln, die uns zur 
Verfügung stehen.

(Dr. Roland Hartwig [AfD]: Wir auch!)

Wir sind in einer inhaltlich starken Abgrenzung und 
Unterschiedlichkeit zu Ihnen,

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Werden vom 
Verfassungsschutz beobachtet!

aber mit dieser Truppe lassen wir uns hier gar nicht von 
Ihnen vergleichen!

(Zuruf des Abg. Dr. Roland Hartwig [AfD])

Das will ich als Erstes feststellen.

Zweitens. Zur Frage, wie man Vertrauen in die Demo-
kratie stärkt: Das kann man sicherlich nicht, indem man 
Herrn Amthor in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 
eins der Landesliste wählt.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Herr Kollege, Sie können antworten, müssen aber 

nicht. – Bitte schön.

Alexander Hoffmann (CDU/CSU):
Herr Präsident, in aller Kürze. – Kollege Straetmanns, 

Ihre Anmerkung Nummer eins wundert mich. Wir haben 
heute viele Oppositionsreden gehört, und, Entschuldi-
gung, ich habe eigentlich nur zwei Oppositionsreden ge-
hört, die mit dem fleißig erhobenen Zeigefinger gedroht 
haben: Die eine war vom Kollegen Baumann, von einer 
Partei, die ganz dunkel finanziert wird mit irgendwelchen 
Spenden; das ist angeklungen.

(Lachen bei der AfD – Zuruf von der AfD: 
Unverschämtheit!)

Und der zweite erhobene Zeigefinger kam von Ihnen – 
auch von einer Partei, wo Sie Kollegen in Ihren Reihen 
haben, zu denen Sie gar nichts sagen, gegen die aber 
mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Urkunden-
fälschung eingeleitet wird. Wenn Sie mit Ihrer Art der 
Argumentation hier ans Rednerpult treten, dann müssen 
Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen solche Dinge im 
Spiegel vorgehalten werden.

(Zuruf der Abg. Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Nun zu Ihrer zweiten Anmerkung. Das habe ich ganz 
schnell erklärt. Ich bin CSU-Mitglied. Ich kann Ihnen 
nicht erklären, wie der Kollege Amthor von der CDU 
aufgestellt und gewählt worden ist. Das müssen Sie ihn 
fragen.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Aber Sie haben eine Meinung dazu!)

Danke. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der 

Abgeordnete Dr. Matthias Bartke, SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Matthias Bartke (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass 

ausgerechnet die AfD sich hier als Saubermann aufspie-
len will, ist natürlich ein echter Treppenwitz. Die AfD ist 
die Partei, die verdeckte Parteispenden über sogenannte 
Parallelaktionen finanziert hat. Das Wort kannte ich vor-
her auch noch nicht. Darunter versteht man Werbemaß-
nahmen für eine Partei, die nicht von der Partei selbst 
vorgenommen werden, sondern von Dritten, den berühm-
ten unbekannten Gönnern.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber das Thema ist 
auch ohnedies ein sehr ernstes. Korruption ist vielleicht 
das tödlichste Gift für jede Staatsform. Sie untergräbt das 
Vertrauen in geregelte und unbestechliche Abläufe. Herr 
Jung, das gilt auch für Kommunalpolitiker. Ich habe eben 
auf sueddeutsche.de gelesen, dass Herrn Gauweiler vor-
geworfen wird, dass er 11 Millionen Euro während seiner 
Abgeordnetenzeit kassiert hat. Das macht mich schon 
sehr, sehr sorgenvoll.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Politiker sind 
bekanntlich keine besseren Menschen. Aber sie sind 
immer Vorbild – im Guten wie im Schlechten. Als Otto 
Graf Lambsdorff seinerzeit wegen Steuerhinterziehung 
verurteilt wurde, sank die Steuermoral der Bundes-
bürger/innen dramatisch. Sie dachten sich: Wenn der hin-
terzieht, dann kann ich das auch. – Und so wie das Ver-
halten von Otto Graf Lambsdorff dazu führte, dass 
Steuerhinterziehung eine Zeitlang regelrechter Volks-
sport wurde,

(Lachen bei der FDP)

so können auch Korruptionsfälle im Bundestag sehr 
leicht dazu führen, dass Korruption und vor allem Kor-
rumpierbarkeit zum Volkssport werden. Das, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, gilt es zu verhindern.

Die zentrale Norm ist der Strafparagraf 108e, Abge-
ordnetenbestechlichkeit. In den letzten Monaten wurde 
gehäuft gegen Unionsabgeordnete wegen dieses Deliktes 
ermittelt. Das belegt, dass die normenverdeutlichende 
Wirkung des § 108e StGB bislang ganz offenbar nicht 
besonders ausgeprägt ist, um das mal ganz freundlich 
zu formulieren. Ich bin mir sicher, dass sich das sehr 
bald ändern wird; denn die Koalitionsfraktionen planen 
die Heraufstufung des Deliktes zu einem Verbrechen. Das 
heißt: Mindeststrafe ein Jahr. Damit wird dann deutlich: 
Abgeordnetenbestechung ist kein Kavaliersdelikt.

Insgesamt muss man leider feststellen – das wurde ja 
auch eben schon gesagt –, dass der § 108e seit seiner 
Einführung vor sieben Jahren das erwartete Ziel verfehlt 
hat. Die Zahl der Ermittlungen und Verurteilungen kann 
man an einer Hand abzählen. Grund dafür ist vor allem 
eine Fehlkonstruktion in der Strafnorm selber. Man muss 
nämlich beweisen, dass ein Mandatsträger eine Zuwen-
dung erhält, um im Auftrag oder auf Weisung eines Drit-
ten zu handeln. Voraussetzung ist also, dass es eine enge 
Kausalbeziehung zwischen der Einflussnahme auf den 
Mandatsträger und dessen Handlung gibt. Das führt im 
Einzelfall regelhaft zu erheblichen Beweisproblemen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Genau!)

Denn selbst die bloße Behauptung des Mandatsträgers, 
dass er einen Auftrag abgelehnt hat und eine Zuwendung 
nur als quasi Bestätigung der Richtigkeit seiner Handlung 
angenommen hat, ist kaum zu widerlegen. Das gelingt 
auch häufig in einem Strafprozess nicht. Es wird daher 
allerhöchste Zeit, dass wir den Tatbestand des § 108e 
ändern. Herr Hoffmann, ich freue mich, dass die CSU 
zumindest signalisiert hat, dass sie dem offen gegen-
übersteht.

Ich bedanke mich.

(Beifall bei der SPD – Dr. Bernd Baumann 
[AfD]: Das ist genau unser Antrag! – Gegenruf 
des Abg. Dr. Matthias Bartke [SPD]: Ist ja nicht 
falsch, nur weil Sie es sagen! – Gegenruf des 
Abg. Dr. Bernd Baumann [AfD]: Das höre ich 
gern von Ihnen!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Ich schließe die Aussprache zu Zusatzpunkt 14.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/27776 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Über-
weisungsvorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe die Zusatzpunkte 15 a bis 15 c auf:

a) – Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des BND- 
Gesetzes zur Umsetzung der Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts sowie 
des Bundesverwaltungsgerichts

Drucksachen 19/26103, 19/26829, 
19/27035 Nr. 1.6

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Inneres und Heimat 
(4. Ausschuss)

Drucksache 19/27811

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung

Drucksache 19/27902

b) Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Benjamin Strasser, Stephan 
Thomae, Grigorios Aggelidis, weiteren Ab-
geordneten und der Fraktion der FDP einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stär-
kung der parlamentarischen Kontrolle 
der Nachrichtendienste

Drucksache 19/19502

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Inneres und Heimat (4. Aus-
schuss)

Drucksache 19/27811

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Inneres und 
Heimat (4. Ausschuss)

– zu dem Antrag der Abgeordneten Stephan 
Thomae, Benjamin Strasser, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP

Reform der Nachrichtendienste – Leh-
ren aus dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum BND-Gesetz
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– zu dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Konstantin von Notz, Dr. Irene 
Mihalic, Katja Keul, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN
Legitimität und Leistungsfähigkeit der 
Nachrichtendienste stärken – Kontrolle 
auf allen Ebenen verbessern und aus-
bauen

Drucksachen 19/19509, 19/26221, 
19/27811

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein 
Entschließungsantrag der FDP-Fraktion vor. Über den 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP werden wir später 
namentlich abstimmen.

Auch hier ist für die Aussprache eine Dauer von 
30 Minuten beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege 
Roderich Kiesewetter, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich 
zu Beginn meiner Rede herausstellen, dass es sich hier 
um ein besonderes Vorhaben unseres Parlaments handelt; 
denn wir kommen einer Grundsatzentscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom letzten Jahr nach. Vor gerade 
mal zehn Monaten hat das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung 
des Bundesnachrichtendienstes auf einen neuen, rechts-
sicheren Boden zu stellen. Für uns als Union ist es sehr 
wichtig, zwei Bereiche besonders herauszustellen. Das 
eine ist der Unabhängige Kontrollrat als zentrales Organ 
der Rechtskontrolle, und das andere ist die Schärfung der 
parlamentarischen Kontrolle.

Zunächst zum Unabhängigen Kontrollrat. Er folgt dem 
Unabhängigen Gremium und soll, was seine Zusammen-
setzung angeht, aus Richterinnen und Richtern des Bun-
desverwaltungsgerichtes und des Bundesgerichtshofes 
bestehen, und das im Rahmen der juristischen Kontrolle. 
Die Auswahl bzw. der Vorschlag für die Auswahl erfolgt, 
wie es sich für unabhängige Gerichtsbarkeit gehört, durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten der eben genannten 
Gerichtsbarkeiten. Für uns war es aber wichtig, deutlich 
zu machen, dass wir im Parlament eine Mitsprache ha-
ben, um die Richterinnen und Richter, die hier vorge-
schlagen werden, kennenzulernen. Deswegen bestanden 
wir auf einer Vorstellung und dann auch auf einer Wahl 
durch das Parlamentarische Kontrollgremium.

Diese rechtssichere Grundlage durch den Unabhängi-
gen Kontrollrat zu gewährleisten, ist deshalb wichtig, 
weil der Bundesnachrichtendienst durch die höchstrich-
terliche Entscheidung in die Grundrechte von nichtdeut-
schen Staatsbürgern eingreift. Das ist das Novum in der 
deutschen Rechtsgeschichte, und dem haben wir zu fol-
gen. Das Entscheidende war, dass wir dies innerhalb von 
zehn Monaten hinbekommen. Denn bis zum Jahresende 
soll diese rechtssichere Kontrolle erfolgen, das Personal 

ist noch auszuwählen, und der Bundesnachrichtendienst 
hat eine ganze Reihe von Datenbanken und Verfahren 
anzupassen.

Ich möchte an dieser Stelle den Kolleginnen und Kol-
legen, die daran mitgewirkt haben, danken. Ich möchte 
hier die äußerst fairen, aber in der Sache auch sehr harten 
Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner sehr deut-
lich herausstellen. Aber wir sind zu einem für beide 
Seiten in der Koalition sehr tragfähigen Ergebnis gekom-
men. Wir haben uns auch beide sehr intensiv im Rahmen 
der Anhörung klarmachen lassen, dass der Unabhängige 
Kontrollrat auch im Rahmen des achten Leitsatzes zur 
Begründung des Gerichtes eben eine besondere Unab-
hängigkeit braucht. Ich danke an dieser Stelle Uli Grötsch 
und Thomas Hitschler für die hervorragende Mitwirkung. 
Wir haben das gemeinsam erreicht. In dieser sicherheits-
politischen Frage zeigt sich – wir haben heute viel erlebt 
in der Debatte – die Große Koalition als absolut hand-
lungsfähig.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Zweitens ist es mir aber wichtig, den hier anwesenden 
Kollegen des Parlamentarischen Kontrollgremiums aus 
der Opposition zu danken: Herrn Konstantin von Notz, 
Herrn André Hahn und Herrn Stephan Thomae. Nur 
durch das Ringen miteinander, auch in der Anhörung, 
war es möglich, möglichst viel aufzunehmen. Denn wir 
müssen uns bewusst sein, dass die Rechtsentwicklung 
weitergehen wird, dass die Frage des Grundrechtschutzes 
und die Frage der Kontrolle des Bundesnachrichtendiens-
tes mit diesem Gesetzentwurf nicht aufhört, sondern wir 
uns im Klaren sein müssen, in der Gewinnung dieses 
neuen Entwurfes so unanfechtbar wie möglich zu sein. 
Gleichzeitig muss uns auch bewusst sein, dass die Frage, 
wie der Bundesnachrichtendienst in der Zukunft aufge-
stellt wird, auch eine Frage von Kapazitäten, Fähigkeiten 
und Haushaltsmitteln ist.

Ferner geht mein Dank an unsere eigene Union. Ich 
möchte ganz besonders Herrn Thorsten Frei, Frau Andrea 
Lindholz, Herrn Alexander Throm und Mathias 
Middelberg und ihren Teams danken, die mit großer Kun-
digkeit und mit intensivem Bemühen daran mitgewirkt 
haben, den Bundesnachrichtendienst leistungsfähig zu 
halten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was uns ebenfalls am 
Herzen lag, war die Schärfung der parlamentarischen 
Kontrolle. Hier ging es darum, dass der Unabhängige 
Kontrollrat nicht nur Unterrichtungen leistet, sondern 
dem Parlament berichtspflichtig wird und dieser Be-
richtspflicht nachkommt, indem das Parlamentarische 
Kontrollgremium diese Berichte erhält. Das schärft die 
parlamentarische Kontrolle und ermöglicht auch, wie 
ich das vor etwa fünf Wochen in der ersten Lesung ange-
sprochen habe, die Rolle des Parlaments in dieser Frage 
als Primus inter Pares. Hier danke ich auch dem Vorbe-
reitungsstab um Herrn Schlatmann, der hier wirklich sehr 
viel leistet, um das Parlament informiert zu halten.

Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur 
Frage: Was bedeutet es eigentlich, wenn wir den Bundes-
nachrichtendienst in diese Richtung aufstellen? Der Bun-
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desnachrichtendienst ist der entscheidende Sensor für die 
Gewinnung sicherheitspolitischer Informationen für 
unsere Bundesregierung. Es geht um Gefahrenfrüherken-
nung, es geht um Gefahrenabwehr, und es geht um die 
aufmerksame Begleitung von Gefahrenlagen. Dies soll 
im Rahmen unserer Sicherheitskultur der Bundesnach-
richtendienst auch weiterhin auf Augenhöhe leisten. 
Das müssen wir auch tun, damit wir unsere Sicherheits-
architektur durch den Bundesnachrichtendienst weiterhin 
hervorragend schützen können.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Genauso gehört aber dazu, liebe Kolleginnen und Kol-
legen: Wenn wir einen leistungsfähigen Dienst wollen, 
brauchen wir auch eine leistungsfähige Kontrolle. Somit 
ist das Parlament und stellvertretend das Parlamentari-
sche Kontrollgremium Teil der parlamentarischen Kultur, 
ich möchte es fast Kontrollkultur und -kontur nennen.

In diesem Sinne danke ich allen, die zu dem Erfolg 
beigetragen haben, und werbe für Zustimmung zu diesem 
Gesetz. Wir machen damit den Bundesnachrichtendienst 
weiterhin rechtssicher leistungsfähig. Das muss auch 
unsere Aufgabe sein.

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Roderich Kiesewetter. – Für die AfD- 

Fraktion hat das Wort der Abgeordnete Dr. Christian 
Wirth.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Christian Wirth (AfD):
Herr Präsident! Werte Kollegen! Ganz optimistisch 

sehe ich diesen Gesetzentwurf nicht; denn es gehört 
auch zur Wahrheit dazu, dass dieses Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Mai 2020 eine schallende 
Ohrfeige für dieses Parlament und die Bundesregierung 
ist. Denn es zeigt auf, dass wir die Gewaltenteilung in den 
letzten Jahren, sogar Jahrzehnten, wenn man das Bundes-
polizeigesetz hinzunimmt, nicht wahrgenommen haben. 
Wir haben unsere Sicherheitsorgane, insbesondere die 
Bundespolizei, aber auch den Bundesnachrichtendienst, 
einfach ohne ausreichende Rechtsgrundlagen stehen las-
sen.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsge-
richt sich genötigt gesehen, als Gesetzgeber aufzutreten 
und in wesentlichen Entscheidungsgründen auszuführen, 
wie ein Gesetz auszusehen hat. Das hat mit Gewalten-
teilung wirklich nichts mehr zu tun; aber das liegt nicht 
am Bundesverfassungsgericht, das liegt an diesem Parla-
ment und der Bundesregierung. Das ist bedauerlich.

(Beifall bei der AfD)

Es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass das Bundes-
verfassungsgericht in dieser Entscheidung leider – das ist 
wohl weltweit einmalig – entschieden hat, dass das 

Grundgesetz nicht mehr auf das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik beschränkt ist, sondern als Weltrecht zu gel-
ten hat. Das hat es auch noch nicht gegeben.

Bedauerlich ist des Weiteren, dass die Bundesregie-
rung und die Regierungskoalition sich wohl bemüht ha-
ben, ihnen aber wenig anderes eingefallen ist, als diese 
Entscheidungsgründe abzuschreiben und in einen Ge-
setzentwurf zu packen, wobei sie vieles vielleicht nicht 
verstanden haben und wesentliche Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichtes nicht beachtet haben.

Hierzu gehört – aus Zeitgründen kann ich es nicht aus-
giebig ausführen – die parlamentarische Kontrolle, die so 
möglich ist; aber es bleibt natürlich die Frage, ob sie 
praktikabel ist. Derzeit sind die G 10-Kommision und 
das Parlamentarische Kontrollgremium zuständig für 
die Überwachung. Es soll der Unabhängige Kontrollrat 
eingerichtet werden aus BGH-Richtern und – warum 
auch immer, es ist nicht unbedingt deren Fachgebiet – 
Verwaltungsrichtern. Aber dem Bundesverfassungsge-
richt ging es in dem Urteil erkennbar auch darum, die 
Überwachung der Geheimdienste zu entpolitisieren – 
dies, weil aus den Parlamentarischen Kontrollgremien 
und aus Regierungskreisen immer wieder Informationen 
an die Presse durchgesteckt wurden. Das nennt man 
Geheimnisverrat.

Das Bundesverfassungsgericht betont die Notwendig-
keit, die zu schaffenden Kontrollinstanzen mit fachlich 
kompetenten und politikunabhängigen Persönlichkeiten 
zu besetzen anstatt mit politischen Kandidaten. Das Bun-
desverfassungsgericht fordert für die Kontrollinstanzen 
im Grunde den Nachbau der Gewaltenteilung im Kleinen.

Der im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgese-
hene neue Unabhängige Kontrollrat als Kontrollinstanz 
ist sehr personalintensiv und teuer und führt lediglich zu 
einem Kompetenzwirrwarr und langen Genehmigungs-
wegen, die gerade in der Auslandsaufklärung lebens-
fremd sind und uns von unseren notwendigen internatio-
nalen Partnern weiter isolieren.

Die Vorschläge der FDP und der Grünen sind gangbar, 
aber auch sehr personalintensiv und eventuell aus diesem 
Grunde mit Geheimnisproblemen behaftet. Bei dem Vor-
schlag der FDP für einen Nachrichtendienstbeauftragten 
mag ich nur an das unselige Geschacher der SPD-Frak-
tion um den Wehrbeauftragten erinnern oder an den Ost-
beauftragten der CDU, der seine Kompetenzen für die 
Ostbürger ja vom Parteibuch abhängig macht. Daher ist 
er wohl nicht so praktisch.

Wir schlagen vor: Statt des vorgesehenen Unabhängi-
gen Kontrollrates soll die gerichtliche Kontrolle durch 
einen neu zu schaffenden Geheimdienstsenat mit Bereit-
schaftsdienst beim BGH eingerichtet werden. Dort sitzen 
Profis, die können das. Eine Beschwerde zum Senat soll 
möglich sein. Die Ständige Bevollmächtigte beim Parla-
mentarischen Kontrollgremium soll künftig eine eigene 
Ermittlungskompetenz haben und die Rechtskontrolle 
der technischen Aufklärung durchführen, soweit der 
BGH nicht zuständig ist.

Wir wollen eine Enquete-Kommission. Wir wollen 
eine unabhängige Evaluierung. Wir müssen auch in der 
nächsten Legislaturperiode darüber reden, wie unsere 
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Sicherheitsarchitektur aussieht. Rechtsstaatlich, schlank, 
effizient und Vertrauen in den Bundesnachrichtendienst: 
Für eine solche moderne Sicherheitsstruktur steht die 
AfD.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: für die SPD-Fraktion der Kollege 

Uli Grötsch.
(Beifall bei der SPD)

Uli Grötsch (SPD):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Am 1. April feiert der Bundesnachrichten-
dienst seinen 65. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch 
von dieser Stelle aus! Die jüngste Werbung des BND 
um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vielleicht haben 
sie einige hier gesehen – mit dem „Matrix“-Karnickel, 
das vielleicht manche aus dem Film kennen, oder der 
Hashtag „#followtheglitchkarnickel“ – ich kannte ihn 
vorher nicht – zeigen, dass die Behörde mit der Zeit 
geht und modern ist.

Heute passen wir die rechtlichen Arbeitsgrundlagen 
des BND unserer Rechtsprechung an, die sich aus dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Mai 2020 
ergibt. Wir haben mit dem Koalitionspartner inhaltlich 
hart gerungen; das ist kein Geheimnis. Aber unterm 
Strich ist eine Reform herausgekommen, mit der wir 
alle zufrieden sein können.

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Na ja! Na ja!)
Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass wir 
alle daran gearbeitet haben, fraktionsübergreifend. Das 
ist mir hier auch wichtig zu sagen. Es ist mir auch wich-
tig, dafür Danke zu sagen, weil ich das für ein Glanzstück 
der parlamentarischen Demokratie halte, allen voran dir, 
lieber Kollege Roderich Kiesewetter, und den Mitglie-
dern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die daran mitge-
arbeitet haben, aber auch allen anderen. Lieber André 
Hahn, Konstantin von Notz und Stephan Thomae, ihr 
sollt auch erwähnt sein, weil das wirklich ein gemein-
schaftliches Werk war. Ich glaube, gerade in so einem 
sensiblen Bereich wie dem der Nachrichtendienste ist es 
gut, wenn wir über die Grenzen aller demokratischen 
Fraktionen hinweg an den Themen arbeiten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Uns kam es in den Verhandlungen im Wesentlichen 
darauf an, den Schutz zum Beispiel von Journalistinnen 
und Journalisten zu verbessern, die Besetzung des Unab-
hängigen Kontrollrates auf Bundesverwaltungsrichter 
auszuweiten und die Rolle des Bundesdatenschutzbeauf-
tragten bei der administrativen Kontrolle sowie die parla-
mentarische Kontrolle zu stärken. Das haben wir mit 
unserem Änderungsantrag erreicht. So haben wir etwa 
in § 21 beim Schutz der Vertraulichkeitsbeziehungen 
die Eingriffsschwelle bei der gezielten Datenerhebung 
mit der neuen Formulierung „wenn Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen“ erhöht. Jetzt reichen eben nicht mehr 

nur tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht begrün-
den, aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, 
mit der neuen Formulierung haben wir eine höhere Ein-
griffsschwelle, als Ihr Vorschlag der spezifischen tatsäch-
lichen Anhaltspunkte aus dem „Cicero“-Urteil vorgese-
hen hätte. Außerdem wollten wir keine komplett neue 
Verdachtsschwelle einführen, sondern dogmatisch saube-
re Rechtsbegriffe verwenden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Sehr froh bin ich auch, dass wir jetzt klargestellt haben, 
wer als Journalistin oder Journalist den Vertraulichkeits-
schutz genießt. Für uns war es wichtig, dass nicht der 
BND auf eine intransparente Art und Weise darüber ent-
scheidet, wer Journalist ist, sondern dass es bestimmte 
Kriterien gibt, an die sich der BND bei der Entscheidung 
über die Zugehörigkeit zu dieser Berufsgruppe halten 
muss. Geschützt sind nun explizit auch regierungskriti-
sche Journalistinnen, zum Beispiel Blogger in Staaten, in 
denen die Pressefreiheit sehr stark bedroht ist. Zudem 
haben wir dem BND eine strengere Dokumentations-
pflicht auferlegt, sodass der Unabhängige Kontrollrat in 
seiner Rechtsprüfung ganz genau prüfen und nachvoll-
ziehen kann, weshalb der BND eine Person zum Beispiel 
als Journalist einstuft.

Lassen Sie mich zum Ende noch sagen, dass es mir als 
Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums und, 
ich glaube, uns allen, die wir als PKGr-Mitglieder an 
diesem Gesetzgebungsverfahren mitgearbeitet haben, 
wichtig war, dass wir im Zuge der BND-Reform – und 
ich möchte sagen: fast wie immer – gleichzeitig auch die 
parlamentarische Kontrolle stärken. Auf unsere Initiative 
hin haben wir nun einen besseren Whistleblowerschutz 
und vieles andere mehr, was mir die Zeit nicht mehr 
erlaubt, zu sagen.

Wir hätten uns auch noch ein paar andere Sachen vor-
stellen können. Ich verspreche Ihnen: Sollten wir an der 
nächsten Bundesregierung wieder beteiligt sein, arbeiten 
wir weiter an einem modernen Rechtsrahmen für einen 
modernen Bundesnachrichtendienst.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD – Manfred Grund [CDU/ 
CSU]: Ihr zieht ihm alle Zähne!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der nächste Redner: für die FDP-Fraktion der Abge-

ordnete Stephan Thomae.

(Beifall bei der FDP)

Stephan Thomae (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und verehrte Kollegen! Der Bundesnachrichtendienst 
leistet einen wichtigen Dienst für die Demokratie und 
den Rechtsstaat in Deutschland. Deswegen ist es für uns 
als FDP völlig außer Zweifel, dass er strengen rechts-
staatlichen Regeln folgen muss und einer strengen demo-
kratischen Kontrolle unterliegt.

(Beifall bei der FDP)
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Nun hat das Bundesverfassungsgericht vor zehn 
Monaten die Regeln für die Auslandsaufklärung noch 
einmal deutlich präzisiert und nachgeschärft. Es war die 
Aufgabe der Bundesregierung, in Rekordzeit das sozu-
sagen größte nachrichtliche Kontrollorgan aus dem 
Boden zu stampfen, das dieses Land jemals gesehen 
hat. Trotzdem will so keine rechte Begeisterung aufkom-
men. Woran liegt das, meine Damen und Herren?

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Das ist so! – 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aber ich teile das! Ich fühle das!)

Die Bundesregierung folgte der Bastelanleitung des 
Bundesverfassungsgerichtes und hat versucht, möglichst 
genau die Linien und Konturen des Urteils nachzuvoll-
ziehen. Was wir als FDP aber bemängeln, ist, dass die 
Chance, die Gelegenheit vertan worden ist, die nachrich-
tendienstliche Kontrolle generell neu zu ordnen, neu zu 
strukturieren. Die Nachrichtendienstkontrolle ist mittler-
weile fast genauso schwer durchschaubar geworden wie 
die Nachrichtendienste selber, und das ist nicht gut für die 
Transparenz der Dienste, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)

Natürlich müssen sich Nachrichtendienste immer neu 
anpassen, weil sich auch die Bedrohungslagen ändern; 
deswegen muss auch die nachrichtendienstliche Kontrol-
le einem steten Wandel unterliegen. Es gibt mittlerweile 
weltweit umspannende Netzwerke im Terrorismus, und 
deswegen müssen sich auch Sicherheitsbehörden neu 
vernetzen. Deswegen brauchen wir auch eine vernetzte 
Nachrichtendienstkontrolle bei uns im Land. Das ist das, 
was uns vorschwebt, was wir als Antrag und Gesetzent-
wurf und Entschließungsantrag heute vorlegen.

Der erste Strang ist, dass wir die Rechtmäßigkeitskon-
trolle in einer Art Gerichtshof für die Nachrichtendienste 
bündeln, deren Keimzelle in der Tat dieser neue Unab-
hängige Kontrollrat werden kann.

Der zweite Strang ist – das ist schon betont worden –, 
dass wir die parlamentarische Kontrolle stärken wollen. 
Lieber Uli Grötsch, das ist eine weiterhin uns obliegende 
Aufgabe; denn die PKGr-Reform von 2016 hat sich in 
dieser Wahlperiode bewährt. Anhand des Kontrollauf-
trags zur Bundeswehr wurde eine komplette MAD- 
Reform ausgelöst, Aufgabenverständnisse wurden neu 
definiert, die Zusammenarbeit des MAD mit anderen 
Sicherheitsbehörden ist neu justiert worden, und auch 
die Struktur des MAD hat sich geändert. Das zeigt: Par-
lamentarische Kontrolle ist wirksam, und auf diesem 
Weg müssen wir weitergehen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Der dritte Strang ist – und das legen wir Ihnen heute 
zur namentlichen Abstimmung vor, weil es auch aus den 
Reihen der SPD und der Union Sympathien dafür gab –, 
dass wir die Position des Ständigen Bevollmächtigten 
weiter ausbauen und zu einem parlamentarischen Nach-
richtendienstbeauftragten aufwerten wollen, weil sich 
gezeigt hat, dass dieser Muskelarm des PKGr funktioniert 
und uns in die Lage versetzt, effektive Nachrichtendienst-
kontrolle zu verfolgen.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Die Zeit ist zu Ende, Herr Kollege.

Stephan Thomae (FDP):
Meine Damen und Herren, ich halte als Fazit fest: 

Leider ist die Chance für eine große Reform der Nach-
richtendienstkontrolle verpasst worden; daran müssen 
wir weiter arbeiten. Die Regierung geht mit ihrem Ge-
setzentwurf leider das Risiko ein, eine neue Klage zu 
riskieren. Diese Unsicherheit können wir eigentlich nicht 
brauchen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke ist der nächste Redner 

Dr. André Hahn.
(Beifall bei der LINKEN)

Dr. André Hahn (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Allen 

freundlichen Worten zum Trotz, Herr Kollege 
Kiesewetter und auch Kollege Grötsch: Eigentlich ist es 
kaum zu glauben. Nachdem das 2016 beschlossene 
Gesetz zur Auslands-Fernmeldeaufklärung des Bundes-
nachrichtendienstes im Mai letzten Jahres beim Bundes-
verfassungsgericht krachend gescheitert ist, sind Bundes-
regierung und die Koalition aus Union und SPD wirklich 
so dreist, dem Bundestag heute einen Gesetzentwurf vor-
zulegen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut von den 
Karlsruher Richtern kassiert werden wird. Das ist nicht 
nur politisch bescheuert – entschuldigen Sie den drasti-
schen Ausdruck –, das ist auch ein durch nichts zu recht-
fertigender Affront gegen das höchste Gericht dieses 
Landes.

(Beifall bei der LINKEN)
Union und SPD wollen die anlasslosen Massenüber-

wachungen des Bundesnachrichtendienstes im Ausland 
mit ein paar kosmetischen Korrekturen ungeniert fortset-
zen, und das trotz der sehr aufschlussreichen Anhörung 
diverser Sachverständiger im Innenausschuss, die im 
Februar stattfand. Dabei wurde nicht nur die Verfassungs-
mäßigkeit des Gesetzes mehrfach infrage gestellt, son-
dern es wurden auch konkrete Änderungsvorschläge 
unterbreitet. Umgesetzt wurde davon nahezu nichts, 
auch nicht im Änderungsantrag der Koalition.

Das Parlamentarische Kontrollgremium wird eben 
nicht entscheidend gestärkt. Es hat weder ein Vorschlags- 
noch ein Auswahlrecht für die personelle Besetzung des 
neu zu bildenden Unabhängigen Kontrollrates, und die 
Bundesregierung kann sich auch weiterhin hinter dem 
absurden Konstrukt der sogenannten Third-Party-Rule 
verstecken, wenn es bestimmte Operationen unter Ver-
weis auf die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiens-
ten vor den Parlamentariern verschweigen will.

(Hans-Jürgen Irmer [CDU/CSU]: Das ist auch 
richtig so!)
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Es reicht dann, einfach zu behaupten, der Partnerdienst 
stimmte einer Unterrichtung des Bundestages nicht zu. 
Wir als Abgeordnete bleiben bei der Kontrolle völlig 
außen vor. Hilfsweise kann die Regierung auch angeb-
liche Staatswohlinteressen vorschieben. Eine derartige 
Praxis ist nicht nur absurd, sondern zum Beispiel in den 
USA oder Großbritannien völlig undenkbar.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Mag ja sein, dass der BND von einem solchen Zustand 
träumt. Wir als Linke werden so etwas niemals mitma-
chen!

(Beifall bei der LINKEN)
Aber zurück zum Gesetzentwurf: Der Schutz von 

Reportern, Redakteuren und anderen Berufsgeheimnist-
rägern vor Ausspähung ist nach wie vor unzureichend 
geregelt, obwohl dies ein zentraler Punkt der Klageführer 
in Karlsruhe war. Nicht einmal der Begriff des Journalis-
ten wird im Gesetz definiert; vielmehr soll er allein in 
einer geheimen Richtlinie des BND interpretiert werden.

(Zuruf von der LINKEN: Unglaublich!)
Die völlige Freigabe der Ausspähung von Maschine- 

zu-Maschine-Kommunikation, also Handys, Computer, 
Laptops, und auch zwischen Mensch und Maschine 
umfasst millionenfach Lebenssachverhalte, auch von 
deutschen Grundrechtsträgern, darunter Online-Banking, 
Hotelbuchungen, GPS- und Bewegungsdaten von Mobil-
funkgeräten. All das soll künftig anlasslos überwacht 
werden können,

(Hans-Jürgen Irmer [CDU/CSU]: Sehr richtig!)
obwohl der Europäische Gerichtshof erst im Oktober 
2020 entschieden hat, dass diese Übermittlung an Sicher-
heitsbehörden und Geheimdienste europarechtswidrig 
ist.

Wir als Linke – letzter Satz – sind gegen einen Frei-
brief für staatliches Hacking, und deshalb werden wir den 
Gesetzentwurf ablehnen.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. André Hahn.
Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen, ich übernehme jetzt. Ich möchte etwas zu den Rah-
menbedingungen sagen: Ich werde keine Zwischenfragen 
und Kurzinterventionen zulassen. Der aktuelle Stand des 
Endes der heutigen Plenarsitzung ist 4 Uhr. Die morgige 
Sitzung fängt um 9 Uhr an. Wenn ich Zwischenfragen 
oder Kurzinterventionen zulasse, dann schaffen wir es 
nicht bis morgen früh 9 Uhr. Möglicherweise gibt es 
noch Reden, die zu Protokoll gegeben werden; aber mo-
mentan ist der Stand 4 Uhr morgens. Deswegen wird jetzt 
strikt auf die Einhaltung der Redezeit geachtet.

Als Ersten trifft es Dr. Konstantin von Notz für Bünd-
nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Geschätzte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Nachrichtendiensten kommt in Rechts-
staaten zweifellos eine Sonderrolle zu. Aus dieser Son-
derrolle wächst Verantwortung: Verantwortung für die 
Dienste selbst, aber vor allem für diejenigen in der Auf-
sicht und in der Kontrolle. Und dieser Verantwortung 
sind Fachaufsicht und Gesetzgeber in den letzten Jahren 
selten gerecht geworden. Das, was die GroKo hier heute 
hinlegt, reicht leider hinten und vorne nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Ulla Jelpke [DIE LINKE]])

Das Agieren des BND war in der Vergangenheit allzu 
oft weit vom Boden des Grundgesetztes entfernt. Bis in 
den Weltraum reichten die Konstrukte, um klar rechts-
widrige Praktiken nach außen zu kaschieren. Das war 
vor allem ein Versagen der politischen Ebene. Offenkun-
dig problematische Bereiche wie die digitale Fernmel-
deaufklärung wurden bewusst nicht ausreichend regu-
liert, und es wurden eben keine klaren gesetzlichen 
Vorgaben gemacht. Stattdessen hat man sehr bewusst 
weggeschaut und die Verantwortung bei den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern des BND abgeladen. Und das war 
kein Ruhmesblatt, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. André Hahn [DIE LINKE])

Es brauchte Edward Snowden und die Aufklärungs-
arbeit eines Untersuchungsausschusses hier im Hohen 
Haus, um die GroKo dazu zu bewegen, zaghafte Schritte – 
zaghafte Schritte! – der Verrechtsstaatlichung zu unter-
nehmen. Für die Einsicht, dass deutsche Behörden wie 
der BND auch im Ausland unserem Grundgesetz ver-
pflichtet sind und man die Verfassungswerte nicht an 
der Grenze einfach hinter sich lässt, hat die GroKo wieder 
mal ein Urteil aus Karlsruhe gebraucht. Und das ist ein 
Armutszeugnis, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Statt jetzt endlich den rechtsstaatlichen Goldstandard 
zu schaffen, wie wir ihn in unserem Antrag vorschlagen, 
kommen Sie hier wieder nur mit der Mini-Minimallösung 
um die Ecke. So geht es nicht; das reicht nicht.

Wir begrüßen, dass Sie die Third-Party-Rule-Proble-
matik mit einem neuen Kontrollorgan aufzulösen suchen. 
Aber das Zentrum der Kontrolle, meine Damen und Her-
ren, muss das Parlament, dieses Hohe Haus, bleiben – 
deshalb müssten wir das PKGr deutlich stärken, die 
Arbeit effektivieren und weiter professionalisieren –; so 
steht es in unserer Verfassung, aber leider nicht in Ihrem 
Antrag. Herr Kollege Grötsch und Herr Kollege 
Kiesewetter, Sie müssten das noch sehr, sehr polieren, 
damit das zustimmungswürdig wird. Insofern tut es mir 
leid.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sie beschenken den BND zum 65. mit einem Trojaner, 

mit Befugniserweiterung zum staatlichen Hacken, mit 
unkontrollierbaren Eignungsprüfungen und weiter unkla-
ren Filtersystemen. So schafft man kein Vertrauen. Und 
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wer SIGINT sagt, müsste auch HUMINT sagen. Aber den 
Bereich lassen Sie gänzlich unbearbeitet. Das ist alles zu 
wenig. Das ist alles zu spät. Und das ist alles zu unambi-
tioniert. Da sind wir nicht dabei.

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. Konstantin von Notz. – Nächste Red-

nerin: für die CDU/CSU-Fraktion Andrea Lindholz.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Andrea Lindholz (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir 
das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom Mai 2020 um. Dazu sind wir auch bis zum 
31. Dezember verpflichtet. Ja, das Bundesverfassungsge-
richt hat mit seinem Urteil einen Paradigmenwechsel 
vollzogen. Auch Ausländer im Ausland können sich in 
bestimmten Fällen auf die Abwehrrechte des Grundge-
setzes berufen, und wer zum Beispiel als Journalist oder 
Anwalt Berufsgeheimnisse trägt, ist vor der Überwa-
chung grundsätzlich geschützt.

Man kann das, wie die AfD heute, kritisieren, dass das 
sozusagen nicht an der deutschen Grenze haltmacht; man 
kann es aber auch verstehen; denn in einer digitalen 
Welt – um es einfach auszudrücken – haben wir auch 
technische Möglichkeiten, die weit über die nationalen 
Grenzen hinausgehen. Alles ist fließender geworden. 
Insofern ist die Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts auch nachvollziehbar.

Unser Gesetzentwurf schafft für die strategische Aus-
landsfernmeldeaufklärung eine Rechtsgrundlage, die – 
und da darf ich Herrn Professor Dietrich aus der Anhö-
rung zitieren – „unter den Gesichtspunkten der Rechts-
staatlichkeit im internationalen Vergleich eine Vorbild-
funktion einnehmen kann“.

Die Einhaltung dieser Vorgaben bei der Ausland-Aus-
land-Überwachung kontrolliert der neue Unabhängige 
Kontrollrat, quasi das Herzstück dieser Reform. Der 
Unabhängige Kontrollrat besteht aus Bundesrichtern 
und Bundesanwälten. Er verfügt mit seiner neuen Struk-
tur über eine größere Qualität und auch über eine tech-
nisch deutlich mehr ausgeweitete Expertise als das Vor-
läufergremium.

Die Mehrheit der Sachverständigen hat uns in der 
Anhörung auch bestätigt, dass wir mit diesem Gesetz 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Na ja!)

– Mehr geht immer. – Dass wir dieses komplexe Gesetz-
gebungsverfahren nun so zügig auf den Weg bringen 
konnten – das ist wirklich schnell und zügig gewesen –, 
ist keine Selbstverständlichkeit.

Es ist heute schon oft Danke schön gesagt worden. 
Danke auch den Kollegen von der SPD! Ein besonderer 
Dank geht aber an Roderich Kiesewetter, den neuen Vor-
sitzenden unseres Gremiums,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
für das gute Verhandlungsergebnis und vor allen Dingen 
für die gute Zusammenarbeit. Er arbeitet wie sein Vor-
gänger Armin Schuster parteiübergreifend eng und ver-
trauensvoll mit allen zusammen; ich glaube, das kann 
man sagen. Wir sind uns vielleicht nicht immer in allem 
einig. Aber genau das ist der richtige Weg, um Vertrauen 
auch in diesen sensiblen Sicherheitsbereichen zu schaf-
fen.

Allen anderen Kollegen danke ich auch dafür, dass wir 
in diesem Gremium, glaube ich, eine besondere Art der 
Zusammenarbeit haben, auch über Parteigrenzen hinweg. 
Sie ist gut, sie ist sachlich orientiert. Man muss heute 
nicht mit allem einverstanden und zufrieden sein. Aber 
ich glaube, die Arbeit in unserem Gremium ist geprägt 
von einem großen und guten Miteinander. Ich denke, das 
ist auch für den BND sowie für alle Nachrichtendienste 
sehr, sehr wichtig.

Der BND kann mit dem Ergebnis leben. Es wird jetzt 
um die technische Umsetzung gehen. Die wird nicht ein-
fach. Aber wenn wir das heute beschließen, kann auch 
damit zügig begonnen werden.

Für uns als Parlamentarier ist es wichtig, dass das 
Parlamentarische Kontrollgremium seine zentrale Stel-
lung als Kontrollorgan für die Nachrichtendienste des 
Bundes behält. Das Gesetz stärkt in einem ersten Schritt 
die Rolle des PKGr. Wir werden die Mitglieder des Unab-
hängigen Kontrollrats auswählen. Der Unabhängige 
Kontrollrat muss uns auch regelmäßig berichten. Trotz-
dem müssen wir im Kontext dieses neuen Gefüges als 
Parlamentarisches Kontrollgremium gut auf uns achtge-
ben. Auch ich gehe davon aus, dass wir in der Zukunft 
vielleicht noch die eine oder andere Änderung zur Stär-
kung des Parlamentarischen Kontrollgremiums in An-
griff nehmen werden.

Eine gute Kontrolle der Nachrichtendienste ist wichtig. 
Sie sorgt für Rechtssicherheit und Vertrauen in die Arbeit 
der Nachrichtendienste. Gleichzeitig müssen unsere 
Nachrichtendienste ein vertrauenswürdiger Partner blei-
ben. Aber eine rundum zuverlässige parlamentarische 
Kontrolle dient der Qualitätssicherung und der Akzep-
tanz unserer Nachrichtendienste.

Wir haben nach dem NSA-Skandal das Parlamentari-
sche Kontrollgremium mit einer umfassenden Reform 
massiv gestärkt. Der Ständige Bevollmächtigte und sein 
Team, denen ich heute ebenfalls für die Arbeit danken 
möchte, haben sich als sehr schlagkräftig und für unsere 
Arbeit sehr wichtig herausgestellt. Wir können wirklich 
sehr froh sein, dass diese Reform damals so auf den Weg 
gebracht worden ist.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Das Bundesverfassungsgericht hat uns aber nicht nur 

aufgegeben, das Gesetz zu ändern und eine Rechtsgrund-
lage zu schaffen, sondern es hat ganz klar die heraus-
ragende Bedeutung des BND für die Sicherheit in 
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Deutschland in seinem Urteil betont. Informiertes Regie-
rungshandeln im Zeitalter von Digitalisierung und Globa-
lisierung braucht leistungsfähige Nachrichtendienste. 
Daher möchte ich mich heute auch beim BND und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die nächste 
Woche ihr 65. Jubiläum feiern, aber damit noch nicht in 
Rente gehen dürfen; denn wir brauchen sie. Vielen Dank 
für Ihre Arbeit!

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Andrea Lindholz. – Es wäre ganz gut, 

wenn Sie Ihre Gespräche runterdimmen könnten. – Letz-
ter Redner in dieser Debatte: Thomas Hitschler für die 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Thomas Hitschler (SPD):
Vielen herzlichen Dank. – Hochgeschätzte Frau Präsi-

dentin! Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute 
schon mehrfach gehört, was der Anlass für die Novel-
lierung des BND-Gesetzes war: Wir haben vom Bundes-
verfassungsgericht eine Hausaufgabe bekommen. Ich 
kann in das einsteigen, was Kollege Kiesewetter und 
Kollege Grötsch gesagt haben. Ich glaube, wir haben 
die Hausaufgabe gemeinsam in einer großen Anstren-
gung – ich will jetzt nicht von Blut, Schweiß und Tränen 
reden, Roderich; aber ich glaube, es war wichtig, dass wir 
das angegangen sind – bewältigt, und das Ergebnis kann 
sich sehen lassen, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, einerseits den 
Grundrechtsschutz, den uns das Bundesverfassungsge-
richt aufgegeben hat, deutlich zu machen und in die 
Novellierung zu übernehmen, aber gleichzeitig auch 
den Mitarbeitenden beim Bundesnachrichtendienst 
Rechtssicherheit zu geben. Wer mal dort mit den Kolle-
ginnen und Kollegen gesprochen und sich die Prozesse 
angeschaut hat, weiß, dass dieser Punkt nicht zu unter-
schätzen ist. Deshalb steige ich in das ein, was Kollegin 
Lindholz gerade gesagt hat: Auch von mir ein großes und 
herzliches Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Bundesnachrichtendienstes!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Sie sorgen für ein klares Lagebild für uns, und im Ext-
remfall sichern sie Leben und sorgen dafür, dass die 
Bundeswehr und viele andere im Ausland ihre Aufgaben 
machen können. Vielen herzlichen Dank dafür!

Kolleginnen und Kollegen, dass sich die Anstrengun-
gen im harten Ringen gelohnt haben, will ich an zwei 
Punkten deutlich machen:

Erstens. Wir haben eine Stärkung des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums erreicht. Wir haben erreicht, 
dass die Informationspflichten ausgebaut wurden. Wir 
haben erreicht – das können diejenigen, die mit mir im 
PKGr sitzen, bestätigen –, dass die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Gremien, wie wir sie in der Kontroll-

architektur haben, ein klein wenig verbessert wurde. Kol-
lege von Notz, jetzt kann man sagen: Da hätte noch mehr 
drin sein müssen. – Ja, das mag sein, und ich gebe Ihnen 
recht. Wir werden uns in Zukunft noch intensiver darum 
kümmern müssen, die wichtigste Kontrolle, die parla-
mentarische Kontrolle, noch weiter auszubauen.

Wir haben auch einen zweiten Punkt erreicht, nämlich 
die Stärkung der administrativen Kontrolle im UKR. Das 
hört sich an wie ein technokratischer Bereich. Aber wenn 
wir einerseits den juristischen Bereich, nämlich die Rolle 
der Richterinnen und Richter dort, deutlich hervorgeho-
ben haben, dann gehört andererseits auch dazu, dass die 
Leute, die die Arbeit tatsächlich machen, die also aus-
werten, draufschauen und für die juristischen Entschei-
dungen zuliefern, gut aufgestellt sind. Ich betone eines: 
nämlich die Stärkung der Rolle des BfDI. Das ist uns 
gelungen. Das ist gut und richtig so, Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Ich will am Ende einen kleinen Blick in die Glaskugel 
werfen. Denn wir haben uns auch auf Folgendes verstän-
digt: Die nachrichtendienstliche Situation in Deutschland 
hat sich verändert. Wir sehen, dass sich Schnittstellen 
gebildet haben – beispielsweise beim militärischen Nach-
richtenwesen, aber auch beim Zollkriminalamt, bei der 
Bundespolizei –, die wir uns künftig noch etwas genauer 
anschauen müssen. Es bleibt zentral: Die parlamentari-
sche Kontrolle muss auf der Höhe der Zeit sein.

Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns die Aufgabe 
gestellt. Heute können wir Verantwortung übernehmen: 
für den BND, für die Sicherheitsarchitektur in Deutsch-
land, für dieses Gesetz. Ich rufe Sie alle dazu auf, dem 
zuzustimmen.

Danke schön.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Thomas Hitschler. – Damit schließe ich 

die Aussprache.

Zusatzpunkt 15 a. Wir kommen zur Abstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzent-
wurf zur Änderung des BND-Gesetzes zur Umsetzung 
der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sowie des 
Bundesverwaltungsgerichts. Der Ausschuss für Inneres 
und Heimat empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27811, den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
19/26103 und 19/26829 in der Ausschussfassung anzu-
nehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand-
zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Sehe 
ich keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der 
SPD und CDU/CSU, dagegengestimmt haben die Frak-
tionen der Linken, der Grünen, der FDP und der AfD.
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Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Keine Ent-
haltungen. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zuge-
stimmt haben die CDU/CSU-Fraktion und die SPD-Frak-
tion. Dagegengestimmt haben die Fraktionen von AfD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der Linken.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 
19/27880. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Ent-
schließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die 
Fraktionen der FDP und der Linken. Dagegengestimmt 
haben die Fraktionen von SPD, CDU/CSU und AfD, und 
enthalten hat sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Zusatzpunkt 15 b. Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der Fraktion der FDP zur Stärkung der parlamentari-
schen Kontrolle der Nachrichtendienste. Der Ausschuss 
für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe b sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/27811, den 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 
19/19502 abzulehnen.

Wir stimmen über den Gesetzentwurf auf Verlangen 
der Fraktion der FDP namentlich ab. Die Abstimmung – 
Sie wissen, wie das geht – erfolgt in der Westlobby. Für 
die Damen und Herren, die schon draußen in der Lobby 
stehen, gebe ich noch einmal durch, wie das jetzt abläuft. 
Die Masken zu tragen, ist Pflicht; das wissen Sie. Eine 
Maske ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung. 
Wer dagegen verstößt, bekommt richtig Ärger, und 
zwar mit Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts. 
Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, hierauf 
zu achten. Sie haben wie immer 30 Minuten Zeit, Ihre 
Stimme nach Eröffnung der Abstimmung abzugeben. 
Bitte rennen Sie jetzt nicht alle gleichzeitig raus zur 
Abstimmung. Es stehen Ihnen acht Urnen zur Verfügung.

Bitte denken Sie an die weiteren Abstimmungen, die 
unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Abstim-
mung erfolgen. Bleiben Sie daher bitte noch einen 
Moment hier.

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind die Plätze einge-
nommen? – Die Plätze sind eingenommen. Die Urnen 
sind besetzt. Damit eröffne ich die namentliche Abstim-
mung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf 
Drucksache 19/19502. Die Abstimmungsurnen werden 
nach einer halben Stunde geschlossen. Das Ende der na-
mentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt 
gegeben.1)

Zusatzpunkt 15 c. Wir setzen die Abstimmungen zu 
der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
und Heimat auf Drucksache 19/27811 fort. Der Aus-
schuss empfiehlt unter Buchstabe c seiner Beschlussemp-
fehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP 
auf Drucksache 19/19509 mit dem Titel „Reform der 
Nachrichtendienste – Lehren aus dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zum BND-Gesetz“. Wer stimmt für 

diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, der 
CDU/CSU und der AfD. Dagegengestimmt hat die Frak-
tion der FDP, und enthalten haben sich die Fraktionen der 
Linken und der Grünen.

Darf ich Sie noch einmal darauf hinweisen, liebe Kol-
legen und Kolleginnen: Wir sind in der Abstimmung. Sie 
können Ihre Gespräche auch woanders führen – es nervt 
total.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Ich meine es ernst. Wir sind in der Abstimmung, und hier 
ist eine Wahnsinnsakustik im Raum. Wir wollen, dass die 
Abstimmung jetzt ordentlich durchgeführt wird.

Unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/26221 
mit dem Titel „Legitimität und Leistungsfähigkeit der 
Nachrichtendienste stärken – Kontrolle auf allen Ebenen 
verbessern und ausbauen“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU/CSU 
und AfD. Dagegengestimmt hat die grüne Fraktion, und 
enthalten haben sich die Faktionen der FDP und der 
Linken.

Jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt; 
die Außen- und Friedenspolitiker/-innen haben schon 
ihre Plätze eingenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 15 a und 15 b auf:
a) – Beratung der Beschlussempfehlung und 

des Berichts des Auswärtigen Ausschus-
ses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Bundesregierung
Fortsetzung der Beteiligung bewaffne-
ter deutscher Streitkräfte am NATO- 
geführten Einsatz Resolute Support 
für die Ausbildung, Beratung und 
Unterstützung der afghanischen natio-
nalen Verteidigungs- und Sicherheits-
kräfte in Afghanistan
Drucksachen 19/26916, 19/27840

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27926

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Auswärtigen Ausschusses 
(3. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeord-
neten Armin-Paulus Hampel, Dr. Roland 
Hartwig, Petr Bystron, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der AfD
Deutschland wird nicht am Hindukusch 
verteidigt – Abzug deutscher Soldaten 
aus Afghanistan zeitnah einleiten
Drucksachen 19/27199, 19/27841

Über die Beschlussempfehlung zum Antrag der Bun-
desregierung werden wir später namentlich abstimmen.1) Ergebnis Seite 27571 C 
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Zur Beratung des Antrags der Bundesregierung liegt je 
ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP und der 
Fraktion Die Linke vor.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu neh-
men, und zwar alle, und hinten die Ansammlung derjeni-
gen, die auf die nächste Abstimmung warten, aufzulösen. 
Sonst eröffne ich die Debatte nicht.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Debatte und gebe das Wort für die SPD- 
Fraktion Aydan Özoğuz.

(Beifall bei der SPD)

Aydan Özoğuz (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Zum ersten Mal rief die NATO den 
Bündnisfall nach Artikel 5 ihrer Charta aus – das war vor 
20 Jahren, nach den schrecklichen Terroranschlägen vom 
11. September 2001. Seitdem sind wir und unsere Bun-
deswehr mit den NATO-Verbündeten in Afghanistan. 
Dieses Land hatte auch schon zu dem Zeitpunkt 20 Jahre 
Krieg hinter sich.

(Unruhe)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Moment, Frau Özoğuz. – Ich meine das jetzt wirklich 

ernst: Wenn Sie nicht aufhören, Ihre Gespräche hier im 
Raum zu führen, die für die Rednerin absolut störend 
sind, dann unterbreche ich jetzt, und dann kommt das 
Sitzungsende nicht um 4 Uhr, sondern um 5 Uhr. Ich 
meine das wirklich im Ernst. Sie können Ihre Gespräche 
wirklich woanders führen. Wir sind hier in einer Afgha-
nistan-Debatte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und der Abg. Dr. Anton Friesen 
[AfD] und Tobias Pflüger [DIE LINKE])

Bitte, Frau Özoğuz, Sie haben das Wort.

Aydan Özoğuz (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Afghanistan hatte 

bereits 20 Jahre Krieg hinter sich, die sowjetische Besat-
zung, den Bürgerkrieg und das Talibanregime.

Wir werden hier heute natürlich zu ganz unterschied-
lichen Schlüssen kommen, wir werden debattieren. Das 
ist ja auch richtig so. Aber eins möchte ich ganz an den 
Anfang stellen: Unsere Bundeswehr hat einen ganz wich-
tigen Beitrag für einen besseren Zugang zu Bildung, für 
die Ermöglichung so vieler ziviler Projekte, die den Men-
schen das Leben erleichtern, und für die Stärkung von 
Frauen-, Kinder- und Menschenrechten leisten können. 
Dafür gebührt ihnen unser aufrichtiger Dank.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

59 Soldaten haben dabei ihr Leben verloren, und das 
dürfen wir nie vergessen.

Jetzt stehen die Zeichen auf Abzug. Heute sehen wir 
zwei Entwicklungen, die man niemals gegeneinander 
aufrechnen sollte – ich habe das auch schon im Ausschuss 
gesagt –: Es ist eine Errungenschaft, dass die Mütter-
sterblichkeit zurückgegangen ist, dass Mädchen in ganz 
vielen Orten so selbstverständlich zur Schule gehen. Es 
ist übrigens auch eine Errungenschaft, dass die Taliban 
verhandeln, auch mit den Frauen, die vonseiten der 
afghanischen Regierung mit am Tisch sitzen. Ich durfte 
einige Male mit ihnen zwischen diesen Verhandlungen 
sprechen. Diese Frauen sind sehr bewundernswert; meine 
Kollegin Siemtje Möller wird noch darauf eingehen.

Es gehen heute keine weltweiten Anschläge mehr von 
Afghanistan aus. Aber es gibt noch eine andere Seite: Es 
stimmt leider auch, dass der Konflikt immer noch zu den 
blutigsten auf der Welt gehört. Mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung lebt in Armut. Ohne internationale Hilfe 
kann sich die Afghanische Republik nicht finanzieren. 
Auch die Korruption ist ein weitverbreitetes Problem. 
Die fragile Sicherheitslage mit Anschlägen, insbesondere 
auf Frauen, Journalisten und Bildungseinrichtungen, 
bedeutet doch vor allem eins: Ein sofortiger Abzug der 
internationalen Truppen ohne ein Ergebnis der Verhand-
lungen, die zurzeit geführt werden, könnte alles Erreichte 
zur Disposition stellen. Das sollten wir nicht zulassen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden 
Monaten bietet sich vielleicht die letzte Chance, einen 
halbwegs stabilen Frieden auf den Weg zu bringen. Das 
jüngste Treffen der NATO-Außenminister zeigt, dass die 
Biden-Administration erkannt hat, wie wichtig es ist, 
zusammenzuarbeiten, und sich künftig wieder mit ihren 
Partnern eng abstimmen will. Washington hat zwar noch 
keine finale Entscheidung über den Zeitraum des Ver-
bleibs der US-Truppen in Afghanistan getroffen, aber 
schon jetzt ist klar: Der gemeinsame Tenor der NATO- 
Bündnispartner wird sein: ein geordneter, verantwor-
tungsvoller Rückzug.

Was wir jetzt brauchen, sind die Verhandlungen zwi-
schen Taliban und afghanischer Regierung. Wir müssen 
gemeinsam darauf hinwirken, dass beide Seiten ein 
ordentliches und auf Gewaltfreiheit beruhendes Abkom-
men zu Papier bringen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Davon, dass die Verhandlungen mühevoll und zäh sind, 
muss man niemanden überzeugen. Aber ich möchte 
schon noch sagen, dass ich der Verteidigungsministerin 
sehr danke, dass sie alles dafür tut, unsere Soldatinnen 
und Soldaten in dieser Lage bestmöglich zu schützen. Ich 
danke auch dem Außenminister, dass er die Doha-Ver-
handlungen so intensiv begleitet und gerade auch die 
Frauen unterstützt.

(Zuruf des Abg. Dr. Marcus Faber [FDP])
Deshalb ist es zu diesem Zeitpunkt so wichtig, eine 

Verlängerung des Mandats der Mission Resolute Support 
der NATO – mit unseren deutschen Soldaten und Solda-
tinnen vor Ort – hinzubekommen. Ich bitte Sie um Unter-
stützung des Antrags.
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Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie 
des Abg. Bijan Djir-Sarai [FDP])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Aydan Özoğuz. – Nächster Redner: für 

die AfD-Fraktion Rüdiger Lucassen.

(Beifall bei der AfD)

Rüdiger Lucassen (AfD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die 

Afghanistan-Debatte dreht sich schon lange nicht mehr 
um Afghanistan. Es geht um die Fragen, wie die Bundes-
regierung Außenpolitik betreibt, wie die Bundesregie-
rung mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr umgeht 
und wie die Bundesregierung das Leben unserer Soldaten 
einsetzt. Die Antwort lautet: Sie tut das ziel- und planlos, 
und zwar seit geschlagenen 20 Jahren.

(Beifall bei der AfD)
Meine Damen und Herren, bei der Frage des Afgha-

nistan-Einsatzes gibt es zwei Kategorien von Menschen 
in Deutschland: die Dummen und die Wissenden. Die 
Dummen glaubten immer an die Märchen vom zivilen 
Wiederaufbau, von der Partnerschaft mit den afghani-
schen Sicherheitskräften, der deutschen Verantwortung 
für Afghanistan und vom Erfolg der internationalen 
Gemeinschaft. Die Dummen ließen sich sogar einreden, 
dass die Afghanen auf die Paschtunen-Version des 
Grundgesetzes warten würden. Erinnern Sie sich noch? 
Sie redeten hier im Bundestag vom Exportschlager 
Grundgesetz – alles nur Wohlfühlgeschwätz, vorgetra-
gen, um die rot-grünen Koalitionspartner einzulullen 
und die Wahrheit vor dem Wahlvolk zu verschleiern.

(Beifall bei der AfD)
Den Dummen kann man aber keinen Vorwurf machen; 

denn sie sind ja dumm. Viel Schlimmer ist die zweite 
Kategorie von Menschen: die Wissenden, diejenigen, 
die trotz aller Erkenntnisse über die Lage in Afghanistan 
von „Erfolg“ reden, diejenigen, die statt einer Ausstiegs-
strategie nur Durchhalteparolen verkünden, diejenigen 
also, die trotz einer gesicherten Erfolglosigkeit weiterhin 
Soldaten ins Risiko nach Afghanistan schicken. Und die-
se Leute sitzen hier auf der Regierungsbank.

(Beifall bei der AfD)
Die Wahrheit ist: Alle beteiligten Staaten in Afghanis-

tan – auch die Amerikaner – wollen raus; aber keiner will 
es offen sagen. Eines der letzten Argumente der Bundes-
regierung ist Bündnistreue. Und natürlich ist da etwas 
dran. Einfach so rauszugehen, wäre natürlich, wie die 
Bundesregierung immer warnt, ein Zeichen für Unzuver-
lässigkeit.

Gestatten Sie mir eine Zwischenbemerkung. Die Bun-
desregierung zeigt sich bei der Kernaufgabe der NATO, 
der Landes- und Bündnisverteidigung, seit Jahren maxi-
mal unzuverlässig. Ist Ihnen mal die Idee gekommen, 
Ihre Zusagen von Wales in Bezug auf den Verteidigungs-
haushalt einzuhalten, um nicht in Afghanistan Zuverläs-
sigkeit simulieren zu müssen?

(Beifall bei der AfD)

Außerdem gibt es bereits gelungene Beispiele für einen 
Ausstieg: Kanada. Die Kanadier haben Afghanistan be-
reits 2011 verlassen – nicht „einfach so“, sondern in 
Absprache mit den Verbündeten –, und heute sind sie 
immer noch in der NATO.

Ich habe noch eine verwegene Idee für die Bundesre-
gierung: Tun Sie das, was normale Regierungen tun, und 
machen Sie normale Politik für unser Land. Ihr Job ist es 
nämlich nicht, auf einen Anruf aus Washington zu war-
ten, um zu erfahren, was als Nächstes passieren soll. 
Übernehmen Sie die Initiative in der Afghanistan-Politik! 
Starten Sie mit dem Ausstieg aus dem Endloskrieg, und 
setzen Sie sich mit diesem Ansatz international durch.

Danke schön.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön, Rüdiger Lucassen. – Nächster Redner: 

für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Johann Wadephul.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das ist das 20. Mal – die Kollegin Özoğuz hat darauf 
hingewiesen –, dass wir über ein Afghanistan-Mandat 
diskutieren. Es ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten 
Mandate nach den schrecklichen Verlusten 2010. Es ist 
ein Übergangsmandat. Der Umstand, dass es eine Über-
einkunft der Amerikaner mit den Taliban gegeben hat, am 
30. April dieses Jahres abzuziehen, verlangt in der Tat 
eine Rechtfertigung, eine Begründung. Es ist eine 
schwierige Abwägung. Ich bin dankbar, dass die Freien 
Demokraten und auch viele Kolleginnen und Kollegen 
aus der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dem Vorhaben 
der Koalition folgen und ihm zustimmen.

Natürlich hat es im Zuge dieses Mandats Rückschläge 
gegeben; das ist vollkommen klar. Es ist durch den mili-
tärischen Einsatz, durch unseren zivilgesellschaftlichen 
Einsatz und auch durch unseren Einsatz auf diplomati-
scher Ebene nicht automatisch alles gut und richtig. Wir 
werden daraus Schlüsse ziehen müssen. Auch ich bin der 
Auffassung, dass wir diesen Einsatz evaluieren müssen. 
Meine Kollegin Heinrich hat kürzlich öffentlich gesagt – 
ich bin froh, dass wir uns hier mit den Freien Demokraten 
einig sind; Frau Strack-Zimmermann hat auch schon 
darauf hingewiesen –, dass wir uns angucken müssen: 
Was ist in den 20 Jahren an Fehlern gemacht worden?

(Tobias Pflüger [DIE LINKE]: Ziemlich viele!)

Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? 
Ich glaube, das sind wir den Soldatinnen und Soldaten 
schuldig.

Die CDU/CSU-Fraktion wird dem Antrag zustimmen, 
weil uns das die Vernunft gebietet, weil wir Verlässlich-
keit zeigen und weil wir Verantwortung übernehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
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Erstens. Warum ist das vernünftig? Wir müssen uns ins 
Jahr 2001 zurückversetzen. Damals haben wir, die NATO 
und viele weitere Staaten, eingegriffen, weil sich so etwas 
wie der 11. September 2001 niemals wiederholen sollte. 
Es ging und es geht in Afghanistan um den Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus, vor allem gegen die 
Massenmörder von al-Qaida. Und wir waren erfolgreich. 
Afghanistan ist nicht mehr der sichere Zufluchtsort für 
internationalen Terrorismus, der er noch 2001 war. Die-
sen Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt es zu 
sichern. Deswegen setzen wir den Einsatz jetzt fort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP)

Wir stehen vor einem Kompromissfrieden in Afgha-
nistan, einem Kompromissfrieden mit den Taliban. Das 
haben wir uns vor einigen Jahren noch nicht vorstellen 
können. Doch es braucht einen solchen Frieden, damit 
das Land Frieden und die Gewalt ein Ende findet. Wir 
müssen jetzt dafür sorgen, dass das erreicht werden kann. 
Nur durch den militärischen Einsatz auch der Bundes-
wehr haben wir eine militärische Pattsituation erreicht. 
Nur deswegen, weil Militär in Afghanistan präsent ist, 
wollen die Taliban überhaupt verhandeln. Natürlich brau-
chen wir eine politische Lösung, eine Versöhnungslösung 
in diesem Land, aber dazu ist noch militärischer Einsatz – 
man kann es bedauern, aber man muss es realistisch 
sehen – notwendig.

Zweitens. Wir sind verlässlich. Die Amerikaner haben 
uns in der Tat gebeten, der neuen Administration von Joe 
Biden zur Seite zu stehen und es ihr zu ermöglichen, 
einen Friedensschluss herbeizuführen, der sich an kon-
kreten Bedingungen orientiert. Ich möchte den Kollegin-
nen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen, die bei 
ihrer Entscheidung noch überlegen, sagen: Will man Joe 
Biden nach vier Jahren Trump enttäuschen und die Unter-
stützung verweigern? Das wäre das falsche Signal. Wir 
brauchen die Amerikaner, und wir brauchen den Erfolg 
der Biden-Administration.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Alle NATO-Partner wollen den Einsatz fortsetzen. 

Deswegen sage ich an Bündnis 90/Die Grünen: Es reicht 
nicht, ins Wahlprogramm hineinzuschreiben, dass man zu 
den Verpflichtungen in der NATO steht. Wenn die NATO 
an dieser Stelle den Einsatz fortsetzen will, dann muss 
man im Rahmen der NATO solidarisch handeln.

(Beifall des Abg. Bernd Siebert [CDU/CSU])
Wenn Sie regieren wollen, wenn Ihre Spitzenleute sich 
für kanzlerfähig halten, dann müssen Sie auch zeigen, 
dass Sie regierungsfähig sind, dass Sie bündnisfähig 
sind, dass Sie wirklich in der Lage sind, Regierungsver-
antwortung zu übernehmen. Deswegen müssen Sie zu-
stimmen. Sie dürfen sich nicht wegducken. Das wäre 
das falsche Zeichen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des Abg. 
Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

– Herr Kollege Nouripour, ich bin sehr dankbar, dass Sie 
das erkennen und zustimmen. Ich will Ihnen und Ihrer 
Fraktion da Unterstützung zusagen.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist eine schlechte Argumentation gerade! 
Ganz schlechte Argumente, die Sie haben!

– Frau Kollegin, ich will wiederholen, was Frau Özoğuz 
vorhin schon gesagt hat. In diesem Land sind gerade 
Frauen von den Taliban in einer brutalen Steinzeitart 
misshandelt worden, wie wir es noch nicht erlebt haben. 
Wir – Sie haben das früher unterstützt – haben durch den 
Einsatz unserer Bundeswehr gerade für die Bildung der 
Frauen etwas erreicht. Wer jetzt abzieht und das Land den 
Taliban überlässt, überlässt auch die Frauen in Afghanis-
tan wieder den Taliban, und das ist dann Ihre Verantwor-
tung.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Genderpolitik gibt es nicht nur hier, wenn es um das 
Sternchen geht. Genderpolitik gibt es auch in Afghanis-
tan.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD)

Zeigen Sie Engagement! Engagieren Sie sich! Zeigen 
Sie, dass Sie regierungsfähig sind.

Es gibt viele taffe Frauen in Afghanistan. Gucken Sie 
sich die Dokumentation im ZDF über eine Bürgermeis-
terin an, die sagt: Wir wollen weiterhin die Unterstützung 
der Alliierten, damit wir unser Land weiter aufbauen 
können. – Es ist eine Demokratie, natürlich nicht unbe-
dingt so wie in der Schweiz oder in der Bundesrepublik, 
aber es ist ein demokratisches Land, das für Freiheit und 
für Rechtsstaatlichkeit kämpft. Das müssen wir unterstüt-
zen.

Ich möchte die Verluste ansprechen, die es in der Tat 
gegeben hat. Wir haben 59 Soldatinnen und Soldaten ver-
loren. Wir schicken Soldaten in einen schwierigen Ein-
satz und sollten unseren Soldaten danken. Ich möchte an 
dieser Stelle – auch wenn sie vielen Anwürfen ausgesetzt 
war – die verstorbene Karin Strenz erwähnen, die Weih-
nachten – nach meiner Kenntnis als einzige Abgeordne-
te – mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort gefeiert 
hat. Auch das gehört dazu. Das möchte ich an dieser 
Stelle erwähnen. Wir sind unseren Soldatinnen und Sol-
daten dankbar für ihren Einsatz. Wir unterstützen sie. Sie 
ermöglichen, dass Afghanistan eine gute Zukunft hat. 
Bitte stimmen Sie dem Antrag zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. Johann Wadephul. – Ich möchte noch 

darauf hinweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass 
ich die Urnen für die namentliche Abstimmung über den 
Antrag der FDP noch ungefähr acht Minuten offen lasse. 
Falls Sie noch nicht abgestimmt haben: Bitte vergessen 
Sie das nicht.

Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion Bijan 
Djir-Sarai.

(Beifall bei der FDP)
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Bijan Djir-Sarai (FDP):
Vielen Dank.- Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundes-
wehr engagiert sich seit 20 Jahren in Afghanistan. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass wir in diesem Zusammen-
hang über eine Abzugsperspektive sprechen bzw. spre-
chen müssen. Wir brauchen aber nicht nur eine Abzug-
sperspektive, sondern wir brauchen auch eine Bewertung, 
eine Bilanz des gesamten Einsatzes der letzten Jahre.

(Beifall bei der FDP)
Eine Abzugsperspektive muss selbstverständlich interna-
tional abgestimmt werden. Gemeinsam rein, gemeinsam 
raus! Dieser altbekannte Grundsatz ist wieder von Bedeu-
tung, und das ist auch gut so.

(Beifall bei der FDP)
Die Trump-Administration hat aus unserer Sicht viele 

Fehler gemacht. Sie hat bei den sogenannten Friedens-
verhandlungen mit den Taliban den Fehler gemacht, die 
Taliban massiv aufzuwerten, gleichzeitig aber die afgha-
nische Regierung abzuwerten.

Leider ist die Situation in Afghanistan nach wie vor 
extrem komplex. Ja, es wurden Fortschritte gemacht, 
aber die Gewalt gegen die Bevölkerung und die Regie-
rungskräfte hält weiter an. Die Bilanz der letzten 20 Jahre 
fällt also leider nicht nur positiv aus. Ich wünschte, ich 
könnte hier anderes behaupten.

Trotz der bekannten Schwierigkeiten darf ein Abzug 
der Bundeswehr vor allem weder kopflos noch im Allein-
gang vollzogen werden.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das ist für uns nicht nur eine Frage der Verantwortung, 
sondern auch eine Frage der Bündnisfähigkeit und des 
Ansehens Deutschlands in der Welt.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Unsere Fraktion wird daher der Verlängerung des Man-
dats heute mehrheitlich zustimmen.

20 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit, und das 
waren auch verdammt harte Jahre für unsere Soldatinnen 
und Soldaten. Ihnen gelten unsere Anerkennung und 
unser Dank. Wir können auf die Arbeit der Bundeswehr 
in Afghanistan sehr stolz sein.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ihnen und den Menschen in Afghanistan sind wir 
natürlich Antworten schuldig. Wir sind den Menschen 
in unserem Land gegenüber verpflichtet, zu erklären, 
warum die Bundeswehr in Afghanistan ist, und wir sind 
den Menschen in unserem Land gegenüber verpflichtet, 
zu erklären, warum Sicherheit in Afghanistan auch ein 
Beitrag zur Sicherheit in Deutschland ist. Deswegen ha-
ben wir als FDP-Fraktion auch erneut einen entsprech-
enden Entschließungsantrag vorbereitet.

Klar ist: Das absehbare Ende des militärischen Einsat-
zes bedeutet nicht gleich ein Ende des Engagements vor 
Ort. Die Situation in Afghanistan ist nach wie vor fragil, 

und wir dürfen nicht zulassen, dass Afghanistan eines 
Tages wieder Brutstätte für internationalen Terrorismus 
wird. Dazu haben wir uns alle in diesem Haus verpflich-
tet.

(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, nur mittels massiver internationaler Unterstützung 
kann der Staat am Hindukusch langfristig stabilisiert wer-
den.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Kommen Sie zum Ende.

Bijan Djir-Sarai (FDP):
Ein letzter Satz, Frau Präsidentin. – Die Arbeit ist 

selbst nach dem Abzug der Bundeswehr noch längst nicht 
getan.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Herr Djir-Sarai. – Ich rufe den nächsten 

Redner auf, und das ist für die Fraktion Die Linke Tobias 
Pflüger.

(Beifall bei der LINKEN)

Tobias Pflüger (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Die Situation in Afghanistan hat sich durchaus verändert. 
Es gibt eine sicher völlig unzureichende, aber immerhin 
vorhandene Vereinbarung von Doha, nach der die aus-
ländischen Truppen zum 1. Mai 2021 abziehen sollen. 
Nach allem, was man hört, will sich die US-Administra-
tion nicht daran halten.

Und jetzt bekommen wir von der Bundesregierung – 
als wäre nichts gewesen – den fast gleichen Antrag wie 
jedes Jahr vorgelegt, diesmal mit einer Verlängerung bis 
zum 31. Januar 2022. Was soll das denn? Was soll das, 
dass hier ein Antrag vorgelegt wird, ohne die konkrete 
Situation vor Ort mit zu berücksichtigen?

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bundesregierung hätte ja eine konditionierte Verlän-
gerung von einigen Monaten beantragen können, um den 
Abzug vollständig abzuwickeln. Wenn Sie das deshalb 
machen, um das Thema „Bundeswehr in Afghanistan“ 
aus dem Wahlkampf rauszuhalten, dann – das sage ich 
Ihnen klipp und klar – haben Sie sich geschnitten. Für uns 
als Linke ist das eine Grundsatzfrage. Wir wollen, dass 
die Bundeswehr endlich aus Afghanistan abgezogen 
wird.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann [FDP]: Und die Frauen 
alleingelassen werden!)

Und wieso entscheiden Sie für eine neue Regierung ab 
Oktober dieses Jahres?
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Scheitert dieser Abzug, dann drohen neue Angriffe der 
Taliban – auch auf die Bundeswehr. Diese Gefahr besteht; 
das geben Bundesregierung und NATO ja zu. Die Bun-
deswehr ist dann in der schwierigen Situation, den Abzug 
zu organisieren, während der Krieg wieder stärker auf-
flammt. Deshalb appelliere ich an Sie: Der Abzug ist 
vereinbart, die Bundeswehr hat sich darauf eingestellt. 
Das ist die Gelegenheit, diesen Kriegseinsatz endlich zu 
beenden!

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann [FDP]: Da freut sich 
aber Herr Trump!)

Die NATO steht in Afghanistan „vor einer gescheiter-
ten Mission“, kommentiert die „FAZ“. Und Markus Kaim 
von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt klar:

Wenn die NATO das Abkommen mit den Taliban 
brechen sollte und länger im Lande verweilt, gefähr-
det sie die westlichen Truppen und verharrt weiter-
hin in einem Krieg, den sie nicht gewinnen kann.

Genau so ist es, und deshalb sind wir für einen Abzug der 
Bundeswehr.

(Beifall bei der LINKEN)
Nach 20 Jahren westlicher Intervention ist das Land 

tief gespalten und in den Krieg versunken. Nach UN- 
Berichten wurden allein im vergangenen Jahr Tausende 
Zivilistinnen und Zivilisten getötet; Hunderttausende 
mussten vor den Kämpfen fliehen. Und in Afghanistan 
grassiert Corona, und zwar heftig. Das Auswärtige Amt 
schreibt, Afghanistan sei ein „Gebiet mit besonders 
hohem Infektionsrisiko“. Es heißt dort:

Vor Reisen nach Afghanistan wird gewarnt.  
Deutsche Staatsangehörige werden aufgefordert, 
Afghanistan zu verlassen.

Und in dieser Situation werden Geflüchtete nach Afgha-
nistan abgeschoben! Ich halte das für unverantwortlich. 
Das muss sofort beendet werden.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen, dass keine Menschen nach Afghanistan 
abgeschoben werden, und wir wollen, dass dieser Bun-
deswehreinsatz in Afghanistan endlich beendet wird.

Vielen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Tobias Pflüger.
Ich komme zurück zu Zusatzpunkt 15 b. Die Zeit für 

die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Gibt es 
hier im Haus eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder 
der die Stimme noch nicht abgegeben hat? – Ja, dann los! 
Schnell! Bitte beeilen Sie sich.

Ich schließe die namentliche Abstimmung und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung 
zu beginnen. Das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung wird Ihnen später bekannt gegeben.1)

In der Afghanistan-Debatte hat das Wort für Bünd-
nis 90/Die Grünen Omid Nouripour.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich bin 

nicht neu im Deutschen Bundestag, muss aber gestehen, 
dass es kaum eine Debatte gibt, die mich so sehr aufwühlt 
wie die jährliche um den Bundeswehreinsatz in Afgha-
nistan; denn es geht um so endlos viel, und die Entschei-
dung ist so unglaublich schwer. Alle, die sich hier-
hinstellen und so tun, als wäre es total einfach, zu 
entscheiden, beschäftigen sich einfach nicht mit den Risi-
ken dieses Einsatzes.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Mechthild Rawert [SPD])

Bei der Debatte gilt es, über Diplomatie zu reden, ja, 
über Abzug zu reden, ja, und über die Geduld unserer 
Öffentlichkeit zu reden, darüber, inwieweit sie noch da 
ist, ja. Wir dürfen dabei aber nicht außer Acht lassen, wie 
es den Menschen in Afghanistan geht. Die Menschen in 
Afghanistan begehen derzeit das Neujahrsfest und damit 
den Frühlingsanfang, und es ist so schwer wie selten in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Pandemie gras-
siert. Das renommierte Afghanistan Analysts Network 
spricht davon, dass in Afghanistan mittlerweile mehr 
Menschen an den Folgen von Covid gestorben sind als 
bei den bewaffneten Auseinandersetzungen in den letzten 
20 Jahren. Dennoch wird die Gewaltspirale immer weiter 
angeheizt, vor allem auch von den Taliban.

Der größte Wunsch der Menschen in Afghanistan in 
dieser Situation ist der nach Frieden. Die Verhandlungen 
der Trump-Administration mit den Taliban, ohne dass 
irgendeiner von der afghanischen Regierung oder der 
Zivilgesellschaft dabei war und ohne die Beteiligung 
einer einzelnen afghanischen Frau, war ein großer 
Schaden für genau diesen Wunsch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Wie wir diesen Schaden beheben können, ist nicht klar; 
darauf gibt es keine einfachen Antworten. Auch um das 
Eindämmen werden wir noch lange miteinander ringen 
müssen.

Meine Fraktion wird diesem Mandat mehrheitlich 
nicht zustimmen – und ich kann das sehr gut nachvoll-
ziehen –, aus vielen Gründen, auch deswegen, weil wir 
alle kein Vertrauen mehr haben in eine Bundesregierung, 
bei der dann am Ende Herr Kollege Wadephul nervöse 
Wahlkampfreden hält und von Evaluation spricht, die seit 
20 Jahren nicht gemacht wird

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Franziska Gminder [AfD])

und die Ihre Regierung die ganze Zeit verweigert. Wenn 
Sie davon sprechen, dann machen Sie das bitte auch! 
Genauso hat es nichts mit der Realität zu tun, wenn Sie 
uns sagen, wir sollten das wegen Biden machen. Es gibt 
Kollegen in meiner Fraktion, die wie ich zustimmen wer-
den, weil wir ein Signal an die afghanische Bevölkerung 
senden wollen, aber nicht wegen Joe Biden.1) Ergebnis Seite 27571 C 
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Im Übrigen: Sie sprechen davon, wie gravierend die 

Sicherheitslage in Afghanistan ist. Dann ist es aber doch 
einfach nicht zu ertragen, dass bei der Frage von Rück-
führungen genau diese Sicherheitslage von dieser Bun-
desregierung beschönigt wird. Das muss aufhören.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Johann David Wadephul [CDU/CSU]: 
Wahlkampfreden!)

Wir, Bündnis 90/Die Grünen, sind uns in einem einig: 
Wie auch immer es in Afghanistan weitergeht, wie auch 
immer es mit dem Bundeswehreinsatz dort weitergeht, 
wir stehen solidarisch an der Seite der Menschen in 
Afghanistan. Ich wünsche ihnen, dass dieses Jahr ein 
besseres wird, auch wenn nicht viel dafür spricht. Ich 
wünsche den Menschen in Afghanistan von dieser Stelle 
aus ein Neujahr, das friedfertig sein könnte und sein soll 
und frei und gut – Mardome Mohtarame Afghanestan 
Norooz-e-shoma pirooz, azad va Solh-amiz bad!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Helin Evrim Sommer [DIE 
LINKE])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Omid Nouripour. – Zur Erklärung, fürs 

Protokoll: Der letzte Satz war das, was Sie vorher auf 
Deutsch gesagt hatten? – Gut.

Nächste Rednerin: für die SPD-Fraktion Siemtje 
Möller.

(Beifall bei der SPD)

Siemtje Möller (SPD):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Immer, wenn ich solche Reden wie gerade hier von der 
AfD höre und ertragen muss, denke ich an Shajillah 
Hadeed. Frau Hadeed habe ich auf einer Afghanistanreise 
2019 kennengelernt. Sie war damals Vorsitzende des 
Frauenrates der Provinz Balch. In einer dieser typischen 
Runden mit lauter männlichen Gesprächsteilnehmern 
saßen wir bei einem landestypischen Mittagessen in 
einem Zelt, und Frau Hadeed, gekleidet in ein farben-
frohes Gewand, mit einem lockeren Kopftuch, nutzte 
die Gunst der Stunde, um einen flammenden Appell an 
die deutsche Delegation zu richten. Sie sprach von ihrer 
persönlichen Situation in der Zeit der Talibanherrschaft, 
von Unterdrückung, Entrechtung, Willkür, Gewalt 
gegenüber Frauen und Mädchen und von ihrer Furcht 
vor dem wachsenden Einfluss der Taliban, davor, dass 
sich genau dieselbe Situation wieder einstellen würde, 
wenn wir abzögen. Sie beschwor uns, die internationale 
Präsenz fortzuführen, und ließ sich dabei auch nicht von 
den Beschwichtigungsversuchen des anwesenden Pro-
vinzgouverneurs beirren; denn sie wusste ganz genau, 
dass sie hier nicht zu gehorchen hatte – wie unter anderen 
Regimen –, sondern als freie, stolze Frau dort sprechen 
durfte. Mich hat das zutiefst bewegt; denn für diese 
Frauen lohnt es sich dort zu sein.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

Es zeigt zudem, dass wir in Afghanistan auf der richtigen 
Seite stehen: auf der Seite der Freiheit und der Selbstbe-
stimmung dieser Frau, stellvertretend für die afghanische 
Bevölkerung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 20 Jahre Afghanis-
tan-Einsatz heißt leider nicht, dass alles gut ist. Es ist 
immer noch gefährlich und mühsam dort. Aber 20 Jahre 
nach dem 11. September scheint fast in Vergessenheit 
geraten zu sein, was für ein Land Afghanistan damals 
war. Damals gab es keinen regelmäßigen Schulbesuch; 
es gab nicht einmal Schulgebäude für Mädchen. Es gab 
keine Wahlen. Es gab kein Rechtssystem. Es gab öffent-
liche Steinigungen. Afghanistan war ein Hort des inter-
nationalen Terrors. All das hat sich glücklicherweise 
geändert, auch dank der internationalen Kräfte und der 
intensiven Aufbauarbeit, die durch die zivilen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer vor 
Ort geleistet wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

In einer denkbar unwägbaren Lage wollen wir heute zu 
einer Verlängerung des Mandates kommen. Eine belast-
bare Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien wäre 
die Grundlage für den möglichen Abzug. Die Friedens-
verhandlungen zwischen den Taliban und der afghani-
schen Regierung stocken, ebenso die zwischen den Tali-
ban und den USA. Ich stelle hier mal die Frage: Welches 
Signal würden wir an die NATO senden, wenn wir jetzt 
abziehen? Das Signal: „Für uns gilt nicht mehr gemein-
sam rein, gemeinsam raus“? Welches Signal würden wir 
an die afghanischen Sicherheitskräfte senden, die wir auf-
gebaut haben und die jeden Tag in Auseinandersetzungen 
mit den Taliban Verluste hinnehmen? Das Signal: „Wir 
entziehen euch die Unterstützung und überlassen euch 
den Taliban, die nur darauf lauern, dass sich ein aus ihrer 
Sicht müder Westen endlich zurückzieht“? Welches Sig-
nal würden wir an Frauen wie Shajillah Hadeed senden? – 
Ich finde, wir dürfen sie nicht alleine lassen, die afghani-
schen Sicherheitskräfte nicht und die Bevölkerung von 
Afghanistan nicht; sie setzen auf uns.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war inten-
siver als alle anderen Einsätze. Er hat eine ganze Genera-
tion geprägt. Er hat die Bundeswehr verändert. Trotz aller 
Erfolge müssen wir anerkennen, dass viele Dinge anders 
gelaufen sind, als wir sie uns vorgestellt hatten. Es gab 
Rückschläge, Anschläge; wir haben 59 tote Soldaten zu 
beklagen. Den Angehörigen und den gefallenen Soldaten 
gegenüber sind wir zum Gedenken, zum respektvollen 
Umgang mit dem Einsatz und einem In-Verbindung-Blei-
ben verpflichtet. Und gerade weil der Abzug vermutlich 
nicht realisiert wird und die Taliban dann auch wieder 
gegen internationale Kräfte Gewalt ausüben werden, 
muss der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten obers-
te Priorität haben.

Kolleginnen und Kollegen, Demokratie lässt sich nur 
schwer exportieren, und Afghanistan hat noch einen lan-
gen Weg vor sich. Aber lassen Sie uns weiterhin Wegbe-
gleiter sein, Wegbegleiter von Shajillah Hadeed, all der 
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anderen Frauen und Mädchen und der afghanischen 
Bevölkerung! Lassen Sie uns beweisen, dass sie auf uns 
zählen können!

Vielen Dank.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Siemtje Möller. – Der letzte Redner in 

dieser Debatte: Dr. Reinhard Brandl für die CSU/CDU- 
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Reinhard Brandl (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir hier im Bundes-
tag über die Verlängerung eines Afghanistan-Mandates 
beraten. Ein Zeichen dafür, dass der Einsatz dem Ende 
zugeht, ist auch, dass wir ihn dieses Mal nur um zehn 
Monate und nicht um die üblichen zwölf Monate verlän-
gern. Der Abzug ist in Sichtweite.

Was ist unser Ziel für die nächsten Monate? Wir wol-
len ein Afghanistan hinterlassen, von dem keine Gefahr 
mehr für die westliche Welt durch Terrorismus ausgeht. 
Wir wollen ein Afghanistan hinterlassen, das zumindest 
so stabil und sicher ist, dass es eine Perspektive auf wirt-
schaftliche Entwicklung hat, ein Afghanistan, in dem die 
Menschen für sich eine Zukunft sehen und in dem sie 
freiwillig gerne bleiben. Ob dies gelingt, hängt ganz 
wesentlich von den innerafghanischen Friedensverhand-
lungen ab, die im Moment laufen.

Klar ist: Ohne die internationale Gemeinschaft, ohne 
die internationale Präsenz wäre es nie zu diesen Verhand-
lungen gekommen. Natürlich liegen bei diesen Verhand-
lungen auch die internationale Truppenpräsenz vor Ort 
und die Entwicklungshilfe, die Hilfe, die wir im zivilen 
Bereich leisten, auf dem Tisch. Die Position der Taliban 
ist doch klar: Sie wollen die Truppen loswerden und das 
Geld behalten. Sie wollen die Entwicklungshilfe deshalb 
behalten, weil sie merken, dass sich damit das Leben der 
Menschen vor Ort verbessert. Und damit sie Akzeptanz 
vor Ort haben, müssen sie das Leben der Menschen ver-
bessern. Dazu brauchen sie unsere Unterstützung. Wir 
sind auch bereit, weiter zu unterstützen. Die Bundesre-
gierung hat ja klargemacht, dass mit einem Truppenabzug 
nicht das Ende der Entwicklungszusammenarbeit ver-
bunden ist. Aber wir knüpfen unsere Hilfe an Bedingun-
gen für genau diese Verhandlungen.

Im Moment – das ist angesprochen worden – gibt es 
bei zwei Kernfragen keinen Fortschritt; das sind zum 
einen der Waffenstillstand und zum anderen die Verfas-
sung. Die Situation in Afghanistan kann man momentan 
mit den Stichwörtern „fight and talk“ beschreiben; sie 
reden, aber sie kämpfen auch miteinander. Ob am Ende 
das Reden oder das Kämpfen überwiegt, ist noch nicht 
sicher. Sicher ist auf jeden Fall, dass, wenn wir zu früh 
und zu schnell abziehen, Afghanistan keine Chance hat, 
zu einer friedlichen Lösung mit den Taliban zu kommen. 
So bleiben wir dort noch einige Monate – vielleicht zehn, 
vielleicht müssen wir das Mandat auch noch einmal ver-

längern –, aber nicht auf ewig, sondern nur so lange wie 
nötig. Vielleicht sind es gerade die letzten Monate, die 
Afghanistan die Startchancen für eine bessere Zukunft 
geben. In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu 
diesem Mandat.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Dr. Brandl. – Damit schließe ich die Aus-

sprache.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der 
Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung be-
waffneter deutscher Streitkräfte am NATO-geführten 
Einsatz Resolute Support für die Ausbildung , Beratung 
und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidi-
gungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan.

Es liegen uns zahlreiche Erklärungen zur Abstimmung 
gemäß § 31 der Geschäftsordnung vor.1)

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfeh-
lung auf Drucksache 19/27840, den Antrag der Bundes-
regierung auf Drucksache 19/26916 anzunehmen.

Wir stimmen über die Beschlussempfehlung auf Ver-
langen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD nament-
lich ab. Die Abstimmung erfolgt, wie gehabt, wieder in 
der Westlobby. Bitte denken Sie daran, eine Mund- 
Nasen-Bedeckung zu tragen, und zwar eine medizinische 
Mund-Nasen-Bedeckung. Ich bitte die Schriftführer und 
Schriftführerinnen, darauf zu achten, dass sich alle daran 
halten.

Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung 
der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie jetzt 
nicht alle zur Abstimmung. Es stehen Ihnen acht Urnen 
zur Verfügung. Ich werde die Abstimmung um 20.30 Uhr 
schließen. Jetzt folgen gleich noch Abstimmungen über 
die Entschließungsanträge und über eine Beschlussemp-
fehlung, die ich nach der Eröffnung der namentlichen 
Abstimmung durchführen werde. Also bleiben Sie noch 
einen Moment hier.

Meine Frage: Sind die Urnen besetzt? – Die Urnen sind 
besetzt. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung 
über die Beschlussempfehlung. Die Abstimmungsurnen 
werden um 20.31 Uhr geschlossen. Das bevorstehende 
Ende der namentlichen Abstimmung gebe ich Ihnen 
rechtzeitig bekannt, aber gehen Sie auch rechtzeitig zur 
Wahl.2)

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Entschlie-
ßungsanträge.

Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Druck-
sache 19/27931. Wer stimmt für diesen Entschließungs-
antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Sehe 

1) Anlagen 7 und 8 
2) Ergebnis Seite 27581 C 
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ich nicht. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zuge-
stimmt hat die Fraktion der FDP. Alle anderen Fraktionen 
im Haus haben dagegengestimmt.

Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 19/27930. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zuge-
stimmt hat die Fraktion Die Linke. Dagegen waren alle 
anderen Fraktionen des Hauses.

Tagesordnungspunkt 15 b. Wir kommen zur Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses auf 
Drucksache 19/27841. Der Ausschuss empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der AfD auf Drucksache 19/27199 mit dem Titel 
„Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt – 
Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan zeitnah ein-
leiten“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? –

(Zurufe von der AfD)

– Haben Sie ein Problem mit Ihren Zwischentönen? – 
Wer enthält sich? – Die Beschlussempfehlung ist ange-
nommen. Die AfD hat dagegengestimmt. Alle anderen 
Fraktionen waren für diese Beschlussempfehlung. Ich 
bedanke mich bei Ihnen.

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, 
gebe ich Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Gesetzentwurf der FDP zur Stär-
kung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichten-
dienste bekannt: abgegebene Stimmkarten 639. Mit Ja 
haben gestimmt 77 Kolleginnen und Kollegen, mit Nein 
haben gestimmt 441, und es gab 121 Enthaltungen. Der 
Gesetzentwurf ist abgelehnt.1)

Endgültiges Ergebnis
Abgegebene Stimmen:            638;
davon

ja:                                       77
nein:                                  440
enthalten:                           121

Ja
CDU/CSU
Ingmar Jung

SPD
René Röspel

FDP
Grigorios Aggelidis
Renata Alt
Christine Aschenberg- 

Dugnus
Nicole Bauer
Jens Beeck
Dr. Jens Brandenburg 

(Rhein-Neckar)
Mario Brandenburg 

(Südpfalz)
Sandra Bubendorfer-Licht
Dr. Marco Buschmann
Karlheinz Busen
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Ich komme jetzt zum Tagesordnungspunkt 19 sowie 
Zusatzpunkt 16:

19 Beratung des Antrags der Abgeordneten Bernd 
Riexinger, Jutta Krellmann, Pascal Meiser, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Massenentlassungen verhindern – Mitbestim-
mung ausbauen

Drucksache 19/27013
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales

ZP 16 Beratung des Antrags der Abgeordneten Beate 
Müller-Gemmeke, Katharina Dröge, Markus 
Kurth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unternehmensmitbestimmung stärken – 
Gesetzeslücken schließen

Drucksache 19/27828
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen und die Gespräche 
einzustellen? – Sie verhandeln darüber, Reden zu Proto-
koll zu geben; sehr gut.

Ich gebe das Wort als erstem Redner in der Debatte für 
die Fraktion Die Linke Bernd Riexinger.

(Beifall bei der LINKEN)

Bernd Riexinger (DIE LINKE):
Sehr geehrte Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Es ist höchste Zeit, die betriebliche Mitbestimmung zu 
erweitern.

(Beifall der Abg. Kathrin Vogler [DIE LIN-
KE])

Seit Jahrzehnten wird die Mitbestimmung ausgehöhlt und 
damit die innerbetriebliche Demokratie geschwächt. Es 
kann kein Zweifel bestehen, dass Outsourcing, die Zu-
nahme der Leiharbeit, die Zunahme der Werkverträge, 
die im Übrigen nichts anderes als organisierte Tarifflucht 
sind, die Rolle der Betriebsräte geschwächt haben. Ich 
finde, dass man dieser Schwächung der Betriebsräte 
viel zu lange zugesehen hat.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Bernd 
Rützel [SPD])

Aktuell erleben wir besonders in der Automobil- und 
Zuliefererindustrie, wie Zehntausende von Arbeitsplät-
zen durch radikale Kosteneinsparungsprogramme, durch 
Schließung und Verlagerung von Standorten vernichtet 
werden. Daimler, Schaeffler, Bosch, Mahle Behr, Mann 
+Hummel sind nur die bekanntesten Beispiele. Dabei 
haben diese Maßnahmen häufig gar nichts mit Corona 
und auch nichts mit der anstehenden Transformation zu 
tun. Die Manager nutzen die Gunst der Stunde, um zulas-
ten der Belegschaften Kosten zu sparen und die Rendite 
hochzuhalten. Dem wollen wir nicht länger zuschauen.

(Beifall bei der LINKEN)
Ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass Standorte, 

die von den Belegschaften über Jahrzehnte aufgebaut 
wurden, von den Managern mit einem Federstrich ge-
schlossen werden können. Genauso wenig Verständnis 
habe ich übrigens dafür, dass staatliche Hilfen an keiner-
lei Bedingungen zur Arbeitsplatzsicherheit und zum Kli-
maschutz geknüpft werden.

(Beifall bei der LINKEN)
Trotz staatlicher Hilfen werden Dividenden ausgeschüt-
tet, werden ganze Standorte geschlossen und Massenent-
lassungen vollzogen. Das ist das Gegenteil von einem 
solidarischen Weg aus der Krise.

(Beifall bei der LINKEN)
Aber das eigentliche Trauerspiel ist, dass alle diese 

Maßnahmen über die Köpfe der Belegschaften und ihrer 
Interessenvertretungen hinweg erfolgen. Mehr noch: 
Betriebsräte werden häufig erpresst, indem Investitionen 
an Zugeständnisse bei Löhnen und Arbeitsbedingungen 
geknüpft werden. Hier wird eine Situation schamlos aus-
genutzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dem wollen 
wir nicht länger tatenlos zuschauen. Es ist Zeit für echte 
Mitbestimmung bei Betriebsänderungen, Standortverla-
gerungen, Entlassungen und massivem Stellenabbau.

(Beifall bei der LINKEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, was ist 

eigentlich mit euch? War nicht Mitbestimmung und 
Belegschaftsbeteiligung einmal euer Kernthema?

(Bernd Rützel [SPD]: Ist es immer noch!)
– Genau. Es wird Zeit, dass ihr das wieder entdeckt. Ent-
deckt dieses Thema!

(Beifall bei der LINKEN – Bernd Rützel 
[SPD]: Dafür brauchen wir euch nicht!)

Es gibt aber noch einen weiteren Grund für die Erwei-
terung der Mitbestimmung: die anstehende Transforma-
tion und Digitalisierung. Wer will, dass dieser Prozess 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27574 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



nicht auf dem Rücken der Belegschaften ausgetragen 
wird, muss sicherstellen, dass sie mitentscheiden und 
mitbestimmen können,

(Beifall bei der LINKEN)
und zwar keine Pseudobeteiligung durch unverbindliche 
Workshops, sondern gesetzlich garantierte Mitbestim-
mung.

(Beifall bei der LINKEN)
Das gilt erst recht für den sozialökologischen Umbau: 

Wer Klimaschutz und die Sicherheit und Zukunftsfähig-
keit der Arbeitsplätze zusammenbringen will, muss die 
Beschäftigten beteiligen und die Mitbestimmung erwei-
tern. Dafür ist es höchste Zeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Bernd Riexinger. – Nächste Rednerin: 

für die CDU/CSU-Fraktion Jana Schimke.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Jana Schimke (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich stelle 

mir schon immer wieder einmal die Frage, wenn ich 
solche Anträge lese wie den heute von den Grünen oder 
auch von der Linkspartei – –

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Von der 
Linken, Frau Schimke! Die Linkspartei gibt es 
seit 2007 nicht mehr!)

– Die Linke, Herr Birkmeier, Herr Birkwald, selbstver-
ständlich.

(Jürgen Pohl [AfD]: Genau!)
Ich wundere mich schon immer sehr, wenn ich Ihre 

Anträge lese, was für ein Unternehmerbild Sie eigentlich 
haben, was für ein Bild Sie von der deutschen Wirtschaft 
haben und – vor allen Dingen – was für ein Bild Sie von 
der Sozialpartnerschaft haben, die in Deutschland seit 
Langem gelebt wird und vor allen Dingen erfolgreich 
gelebt wird, meine Damen und Herren.

(Beifall des Abg. Peter Weiß [Emmendingen] 
[CDU/CSU])

Man darf an dieser Stelle doch eines einmal sehr deut-
lich sagen: Das, was wir in der Bundesrepublik Deutsch-
land mit der Mitarbeitermitbestimmung, mit Tarifpolitik, 
mit Betriebsräten tun, das ist schon ein deutscher Sonder-
weg. Da muss ich sagen: Das ist in Europa nicht überall 
der Fall. Das leisten wir uns; das leisten wir uns auch mit 
Recht, aber das hat natürlich auch eine Kehrseite. Das 
muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Es führt natür-
lich dazu, dass sich betriebliche Prozesse verzögern kön-
nen,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Oh, ist das eine alte Geschichte! 
Schallplatte!)

ja, es führt zu deutlich mehr Diskussion, und es schränkt 
natürlich auch ein Stück weit die unternehmerische Frei-
heit ein. Aber wir machen das, und das ist auch richtig so, 
und das leisten wir uns. Aber ich sehe es sehr kritisch, 

dass gerade auch vonseiten der Grünen jetzt der Vor-
schlag kommt, hier deutliche Ausweitungen vorzuneh-
men.

Ich sage es an dieser Stelle noch einmal deutlich: Das, 
was wir bei der Mitarbeitermitbestimmung machen, ist 
natürlich eine Vertrauenspartnerschaft. Also, das ist 
schon ein Stück weit ein Bild, das wir auch verkörpern, 
in unserer Wirtschaft zu sagen, dass es hier auf gegen-
seitiges Vertrauen zwischen Arbeitnehmervertretern und 
der Arbeitgeberseite ankommt. Nur weil dieses Vertrauen 
seit Jahren so gut funktioniert, haben wir auch solche 
erfolgreichen Modelle von betrieblicher Mitbestimmung, 
von einer Betriebsratskultur, von einer Debattenkultur in 
den Unternehmen. Ich habe ein großes Interesse daran, 
dass das so bleibt. Deswegen glaube ich, dass es ein 
falscher Weg ist, hier jetzt für deutlich mehr Verschärfun-
gen zu sorgen und auch deutlich mehr Rechte auf Eingriff 
in die unternehmerische Freiheit vorzusehen.

Ich will an dieser Stelle auch einmal folgende Frage 
stellen, gerade an die Kollegen der Linken: Glauben Sie 
denn eigentlich, dass der Mitarbeiter am Ende der bessere 
Unternehmer ist? Es hat ja seinen Grund, warum wir ein 
System haben, wie wir es haben, warum wir Haftungs-
fragen begrenzen, warum wir sagen, wir haben hier eine 
Drittelbeteiligung, warum wir sagen, wir haben hier eine 
paritätische Beteiligung. Wenn Sie das alles ausweiten 
wollen und wenn Sie sogar den Menschen den Glauben 
vermitteln, dass wir damit Entlassungen in Deutschland 
verhindern können, weil Arbeitnehmerschaft mitreden 
kann,

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Alles durcheinandergebracht!)

dann, glaube ich, sind Sie an dieser Stelle auf dem Holz-
weg. Das sollte sehr deutlich festgehalten werden.

Meine Damen und Herren, ich glaube, die deutsche 
Wirtschaft, unsere Unternehmen, haben ein großes Inte-
resse daran, Mitarbeiter zu halten. Das erleben wir gerade 
jetzt in Zeiten der Coronakrise. Wir haben mit dem Kurz-
arbeitergeld ein sehr wichtiges, ein sehr erfolgreiches 
Instrument in diesem Land eingeführt, fortgeführt, aus-
gebaut. Jetzt zu sagen, man entlässt Mitarbeiter, nur um 
sich persönlich zu bereichern oder was auch immer zu 
tun, ist völlig an den Haaren herbeigezogen und ent-
spricht nicht der Wahrheit. Einer Ihrer Vorschläge zielt 
zum Beispiel darauf ab, einen Mindestlohn von 12 Euro 
in Deutschland einzuführen. Genau das ist eine der Maß-
nahmen, die dazu führen, dass Beschäftigung in Deutsch-
land abgebaut wird.

(Lachen des Abg. Bernd Riexinger [DIE LIN-
KE])

Wir wollen, dass unsere Unternehmen arbeiten kön-
nen. Wir wollen, dass unsere Unternehmen Menschen 
beschäftigen, dass dieses Land weiterhin im Wohlstand 
lebt. Deswegen werden wir Ihre Anträge heute ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Vizepräsidentin Claudia Roth:
Ich lasse keine Zwischenfragen zu. Das habe ich ange-

kündigt, weil es schon mehrere Male den Versuch gab. 
Ich habe gesagt, es hat etwas mit der Zeit zu tun; des-
wegen keine Zwischenfragen und keine Kurzinterventio-
nen.

Der nächste Redner, der jetzt das Wort hat, ist Jürgen 
Pohl für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Jürgen Pohl (AfD):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Werte Zuhö-

rer zu Hause an den TV-Geräten! Es ist ein hehres Ziel, 
welches sich die Kollegen von der Linken dieses Mal auf 
ihre Fahnen geschrieben haben: Ausbau der Mitbestim-
mung und Verhinderung von Massenentlassungen. Das 
liest sich auf dem Papier gut, aber die genauere Betrach-
tung ist wie üblich: Es ist keine Substanz zu finden.

Nicht nur, dass der Antrag auf eine einzige Seite passt
(Zuruf des Abg. Kai Whittaker [CDU/CSU])

– da müssen Sie einmal schauen –, es zeigt einmal wieder, 
wie absurd die Linke versucht, Politik zu machen. Anstatt 
den Antrag zum Anlass zu nehmen, Chancen zu nutzen, 
um die Instrumente der Mitbestimmung den aktuellen 
Fragen anzupassen,

(Beifall bei der AfD)
wird versucht, billig Stimmen zu bekommen, indem man 
vorgibt, besonders die Arbeiter in der Automobilbranche 
zu schützen.

Jahrelang wurde das Rückgrat der deutschen Industrie 
bekämpft, um im Schulterschluss mit den Grünen Stim-
men einzufangen. Aber im Wahljahr entdeckt man die 
neue Liebe zu dem kleinen Mann, der mit Schrauben-
schlüssel im Blaumann an der Werkbank steht. Im Zuge 
der allgemeinen Klimahysterie, sehr geehrte Linken, sind 
Sie sich nicht zu schade gewesen, Arbeitsplätze zu 
opfern, um dem Zeitgeist zu entsprechen. Da war Ihnen 
der Arbeitnehmer völlig egal. So etwas nenne ich Oppor-
tunismus!

(Beifall bei der AfD)
Schaut man sich Ihren Antrag genau an, stellt man 

schnell fest, wie substanzlos und realitätsfern er aussieht. 
Sie wollen Beschäftigten und Betriebsräten Mitbestim-
mungsrechte bei fast allen Fragen einräumen und jeden 
Betrieb quasi lahmlegen. Natürlich bin ich ein großer 
Freund der Mitbestimmung. Aber sie muss machbar 
sein, Herr Kollege Riexinger; machbar muss sie sein.

(Beifall bei der AfD)
Wir sollten das Miteinander im deutschen Arbeitsrecht 

stärken, anstatt immer nur vom Klassenkampf zu faseln; 
denn nur durch das Miteinander schaffen wir Arbeits-
plätze.

Liest man jedoch die weiteren Anträge durch, Herr 
Kollege Riexinger, die aus Ihrem Hause kommen, dann 
wird man sehen, dass diese weiteren Anträge Substanz 
haben. Da muss ich trotzdem sagen, Frau Krellmann – sie 
ist jetzt gerade nicht da, aber sie ist Mutter dieses Antra-

ges –: Mir wird bange, wenn ich da von Anpassung des 
Betriebsbegriffes lese; ein einheitlicher Leitungsapparat 
muss nicht mehr bestehen. Mir wird bange um die 
Betriebsräte in unseren Unternehmen, wenn solche 
Sachen durchgehen.

(Beifall bei der AfD)

Ich kann nach dem Riexinger-Vortrag eigentlich nur 
eins sagen: Liebe Apparatschiks von den Linken, dass 
Sie lieber einen Leitungsrat, also einen Betriebssowjet 
haben wollen,

(Heiterkeit bei Abgeordneten der AfD)

das ist mir klar. Aber was Sie hier fordern, ist der unrea-
listische Ausbau der Mitbestimmung. Massenentlassun-
gen werden hierdurch auch nicht verhindert.

(Bernd Riexinger [DIE LINKE]: Wir sind hier 
nicht im Kabarett!)

– Ja, ja. – Liebe Genossen, sollten Sie die Zeit nicht 
nutzen, um darüber nachzudenken, wie man dem deut-
schen Arbeitnehmer zu mehr Wohlstand verhelfen kann, 
ohne dafür große Teile der deutschen Wirtschaft lahmzu-
legen?

(Kai Whittaker [CDU/CSU]: Kommen Sie mal 
zum Punkt!)

– Ich komme.

Wir von der AfD, der neuen deutschen Volkspartei,

(Lachen bei Abgeordneten der LINKEN)

wollen zum Beispiel einen Ausbau der Mitarbeiterbetei-
ligungen, um den Arbeitern ein Leben in Wohlstand und 
eine Rente in Würde zu ermöglichen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Euer 
Rentenkonzept hat keine hundert Zeilen! 
Kann man in die Tonne treten!)

Alternative zwei: Warum wollen wir dem Betriebsrat 
nicht in bestimmten Fällen Tariffähigkeit zuerkennen, 
damit wir an der Lohnsache arbeiten können? Darüber, 
wie man die kleinen Unternehmen stützt, muss man nach-
denken; denn nur dann geht es den Arbeitnehmern gut, 
wenn es auch den Unternehmen gut geht.

Sehr geehrte Kollegen, letzter Satz: Mit einem Mehr an 
Regulierung, wie Sie es wollen, mit Verboten wird man 
den deutschen Arbeitern nicht helfen. Wir von der AfD 
sorgen lieber für vernünftige Löhne und Sicherung der 
bestehenden Arbeitsplätze, statt in den Sozialismus 
zurückzufallen.

Danke schön.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Nächster Redner: für die SPD-Fraktion 

Bernd Rützel.

(Beifall bei der SPD)
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Bernd Rützel (SPD):
Vielen Dank. – Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe 

Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich finde, die Phase, in der 
unsere ganze Gesellschaft und auch die ganze Wirtschaft 
gerade steckt, ist zu wichtig, als dass sie ideologisch 
verblendet betrachtet wird oder populistisch betrachtet 
wird, so wie wir das von den beiden Vorrednerinnen 
und -rednern gerade gehört haben.

(Beifall bei der SPD)
Denn viele Unternehmen, ganze Branchen stecken in 

einem tiefen Strukturwandel. Der Strukturwandel kam 
nicht durch Corona, aber Corona verschärft den Druck, 
beschleunigt den Strukturwandel.

(Martin Reichardt [AfD]: Durch die Maßnah-
men!)

Deswegen ist es bei diesen technologischen Veränderun-
gen extrem wichtig, wie wir darauf reagieren und wie wir 
hergebrachte Arbeitsweisen und die Strukturen in den 
Betrieben betrachten.

Es gibt ein altes Sprichwort, das lautet: Der eine wartet, 
bis die Welt sich wandelt, der andere packt an und han-
delt. – Ich kann für die SPD-Bundestagsfraktion bestäti-
gen, dass wir in dieser Legislatur vieles – das ist hier alles 
beschlossen worden – auf den Weg gebracht haben, um 
genau diese Strukturveränderungen zu gestalten.

(Beifall bei der SPD)
Ich erinnere an das Arbeit-von-morgen-Gesetz, an das 
Qualifizierungschancengesetz; ich gehe später noch ein-
mal darauf ein. Martin Rosemann war bei mir im Wahl-
kreis, und wir haben mit vielen diskutiert und – das ist 
wichtig – nach Lösungen gesucht.

Ich komme aus Unterfranken. In Unterfranken haben 
wir mit der Region Schweinfurt und am Bayerischen 
Untermain zwei ganz große Bereiche von Kfz-Zuliefe-
rern. Ich weiß aus vielen Gesprächen – nicht nur bei 
meinen Betriebsratsstammtischen, sondern auch in den 
Betrieben; ich sehne mich schon wieder nach Betriebsbe-
suchen, ein Jahr fanden die durch Corona nicht oder nur 
digital statt –, dass die Anspannung sehr groß ist und dass 
auch die Hilfeschreie sehr laut sind.

Wir haben es auf dem Schirm, über Lösungen zu disku-
tieren. Das haben wir hier im Deutschen Bundestag auch 
mit viel Geld gemacht. Die Bundesregierung hat 1,5 Mil-
liarden Euro in die Hand genommen, um gerade in diesen 
Branchen Entwicklungen voranzutreiben: autonomes 
Fahren, digitalisierte und nachhaltige Produktion, Ent-
wicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen und 
der Umstieg auf alternative Antriebe.

Diese Fördergelder können beantragt werden – das 
wird auch gemacht –, und es wird in Forschung und Ent-
wicklung gesteckt, weil wir gute Branchen und gute Pro-
dukte haben. Ich bin nicht der Sprecher der Linken oder 
der Grünen, aber, liebe Kollegin Schimke, ich konnte in 
diesen Anträgen der beiden Fraktionen nicht ersehen, 
dass dort schlecht über unseren Produktionsstandort 
oder über unsere Betriebe gesprochen wird.

Die Frage ist doch: Wie können wir teilhaben? Wie 
können wir partizipieren? Als Betriebsrat – ich war 
Betriebsrat, ich war Jugend- und Auszubildendenvertre-

ter, ich bin Personalrat gewesen – sage ich Ihnen, dass 
Betriebsräte genau wissen, was das Unternehmen 
braucht. Die sind – im Vergleich zu manchem Manager – 
lange an Bord, ihr Leben lang.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Deswegen ist es ganz wichtig, Betriebsrätinnen, Betriebs-
räte, Personalräte und die gesamte Mitbestimmung nicht 
nur im Betrieb, sondern auch in den Aufsichtsräten – die 
Unternehmensmitbestimmung – zu stärken.

Bernd Riexinger hat recht, wenn er sagt, das ist ein 
erodierendes System. Jana Schimke hat auch recht, 
wenn sie sagt, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal. 
Aber ihr stinkt das, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal 
haben – unterstelle ich einmal –; denn dieses Alleinstel-
lungsmerkmal hat uns in Deutschland stark gemacht und 
nicht schwach.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Deswegen müssen wir die Mitbestimmung stärken und 
ausbauen, wir müssen sie schützen wie eine zarte Pflanze.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. 
Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Bernd Rützel.
Ich wollte Sie erinnern, dass ich in sieben Minuten die 

namentliche Abstimmung draußen schließe. Wer noch 
nicht abgestimmt hat: Sie haben noch Zeit; in sieben 
Minuten werden die Urnen geschlossen.

Nächster Redner in dieser Debatte: für die FDP-Frak-
tion Carl-Julius Cronenberg.

(Beifall bei der FDP)

Carl-Julius Cronenberg (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wer den Antrag der Fraktion Die Linke liest, der soll es 
wohl mit der Angst zu tun bekommen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Was?)
Ja, die Arbeitslosenquote ist bedauerlicherweise gestie-
gen, und ja, einige Unternehmen haben massive Stellen-
streichungen angekündigt. Aber mit Ihrem Antrag, lieber 
Kollege Riexinger, überziehen Sie maßlos. Die Institute 
gehen weiterhin von 3 Prozent Wachstum in diesem Jahr 
aus. Massenarbeitslosigkeit steht nicht vor der Tür.

Ich finde, die Menschen in diesem Land haben bereits 
Angst und Sorgen genug; Sie sollten keine weiteren 
Ängste schüren. In Zeiten von Frust und tiefer Verunsi-
cherung sind Führung und klare Perspektiven gefordert. 
Dass die Bundesregierung beides nicht liefert, bedaure 
ich wie Sie. Aber Ihr düsterer Pessimismus zeigt keinen 
Weg aus der Krise, sondern den Weg in die Planwirt-
schaft, und den, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen 
wir Freie Demokraten nicht mit.
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(Beifall bei der FDP – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Fürs Protokoll: Sie halten Mit-
bestimmung für Planwirtschaft?)

Sie erwecken den Eindruck, die Unternehmen würden 
massenhaft und leichtfertig Standorte schließen und ihre 
Leute auf die Straße setzen. Dem widerspreche ich aus-
drücklich! Das ist faktisch nicht wahr und wird dem 
großen Verantwortungsbewusstsein der großen Mehrheit 
der Arbeitgeber in Deutschland auch nicht gerecht.

(Beifall bei der FDP)

Die deutsche Wirtschaft hat in der Vergangenheit 
immer wieder gezeigt: Sie kann Strukturwandel; Bernd 
Rützel hat dazu ausgeführt. Was Sie nicht kann, ist Struk-
turbruch. Damit Strukturwandel aber sozialverträglich 
gelingt, muss Politik den richtigen Rahmen setzen, Inno-
vationen fördern, Flexibilität am Arbeitsmarkt erhalten 
und Investitionen erleichtern, liebe Kolleginnen und Kol-
legen.

(Beifall bei der FDP)

Die hier vorgeschlagene Ausweitung der zwingenden 
Mitbestimmungstatbestände bewirkt das exakte Gegen-
teil. Sie schwächt die Investitionsbereitschaft, statt sie 
zu stärken. Glauben Sie mir – ich weiß, wie Unternehmer 
ticken –: Wenn die nicht mehr frei in ihrer Investitions-
entscheidung sind, dann laufen die weg, dann investieren 
die überhaupt nichts, gar nichts, null.

(Beifall bei der FDP)

Genau aus diesem Grund halten sich Arbeitgeberrechte 
und Arbeitnehmerrechte in der sozialen Marktwirtschaft 
die Waage. Arbeitgeber können sich auf die grund-
gesetzlich geschützte unternehmerische Freiheit, das 
Recht auf Eigentum verlassen; dafür tragen sie auch Ver-
antwortung und Risiko. Arbeitnehmer können sich auf 
umfassende Schutzrechte verlassen – Arbeitszeit, Min-
destlohn, Kündigungsschutz – und haben überall dort 
weitgehende Mitbestimmungsrechte, wo ihre konkreten 
Arbeitsbedingungen betroffen sind. Rollen und Verant-
wortungen müssen klar verteilt sein, dann entfaltet Mit-
bestimmung ihre Stärken zum Wohle des gesamten 
Betriebs.

(Beifall bei der FDP)

Der Gesetzgeber fordert zu Recht von den Sozialpart-
nern, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten; Jana Schimke 
hat dazu ausgeführt. Wird zugunsten einer Seite interve-
niert, wird die fein austarierte Balance empfindlich 
gestört. Deshalb empfehlen die Freien Demokraten mini-
malinvasive Eingriffe statt Rundumschläge. Sie wissen 
seit Paracelsus: Die Dosis macht das Gift.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Carl-Julius Cronenberg. – Nächste Red-

nerin: für Bündnis 90/Die Grünen Beate Müller- 
Gemmeke.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kol-
legen! Es gibt gerade Standortverlagerungen und Entlas-
sungen, die oft weder mit der Transformation noch mit 
der Digitalisierung zu erklären sind. Das ist ganz einfach 
nur Rationalisierung. Das geht natürlich komplett zulas-
ten der Beschäftigten. Da geht auch Vertrauen verloren, 
und das ist fatal; denn die Wirtschaft muss klimaneutral 
werden. Dieser Strukturwandel gelingt nicht gegen, son-
dern nur gemeinsam mit den Beschäftigten, den Betriebs-
räten und Gewerkschaften.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Bis hierhin können wir mit dem Antrag der Fraktion 
Die Linke also mitgehen. Bei der Forderung, die daraus 
folgt, sind wir uns aber nicht einig.

Es wird eine wirtschaftliche Mitbestimmung für die 
Betriebsräte gefordert. Massenentlassungen, Standort-
verlagerungen und -schließungen usw. werden in der 
Regel aber nicht im Betrieb vor Ort, sondern im Konzern 
und damit in den Vorständen und Aufsichtsräten be-
schlossen. Deshalb muss aus unserer Sicht an dieser Stel-
le nicht die betriebliche Mitbestimmung, sondern vor 
allem die Unternehmensmitbestimmung gestärkt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Daher haben wir heute einen eigenen Antrag zur 

Unternehmensmitbestimmung dazugestellt. Damit for-
dern wir ganz konkret ein Schlichtungsverfahren, wenn 
es um Entscheidungen geht, von denen die Beschäftigten 
besonders stark betroffen sind. So können Perspektiven 
für die Beschäftigten und für das Unternehmen gleicher-
maßen entwickelt werden. Genau das wäre dann für beide 
Seiten tatsächlich fair.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Unser Antrag ist aber auch noch aus anderen Gründen 

wichtig; denn auch die Unternehmensmitbestimmung ist 
in der Defensive. Zu viele Unternehmen vermeiden die 
Mitbestimmung durch die geschickte Wahl der Rechts-
form. Andere wiederum ignorieren ganz einfach die 
Unternehmensmitbestimmung. Beides geht gar nicht. 
Die Flucht aus der Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
kann und muss gestoppt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Begründung dafür ist eigentlich ganz einfach: Bei 

der Mitbestimmung müssen für alle Unternehmen die 
gleichen Rahmenbedingungen und für alle Beschäftigten 
die gleichen Unternehmensmitbestimmungsrechte gel-
ten. Außerdem ist die Unternehmensmitbestimmung 
gelebte Demokratie. Um diese Teilhabe im Unternehmen 
sicherzustellen, müssen Sie, die Regierungsfraktionen, 
endlich die Lücken bei der Mitbestimmung schließen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Tja, zum Schluss kann ich mir einen kleinen Abstecher 

zur betrieblichen Mitbestimmung nicht verkneifen: Als 
Antwort auf die weißen Flecken haben Sie ja das 
Betriebsrätestärkungsgesetz angekündigt. Jetzt wird 
auch dieser Gesetzentwurf von den Wirtschaftsleuten 
der Union blockiert. Wenn auch das nicht klappt,
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(Bernd Rützel [SPD]: Das klappt!)
wie viele andere Gesetze auch, dann wäre das wirklich 
ein Armutszeugnis. Das wäre peinlich und fatal für die 
Beschäftigten.

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Beate Müller-Gemmeke. – Ich komme 

zurück zum Tagesordnungspunkt 15 a. Die Zeit für die 
namentliche Abstimmung ist jetzt wirklich gleich vorbei. 
Ich frage noch einmal: Gibt es einen Kollegen, eine Kol-
legin, der oder die die Stimme noch nicht abgegeben 
hat? – Das scheint nicht so zu sein. Dann schließe ich 
die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und 
Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das 
Ergebnis wird Ihnen später bekannt gegeben.1)

Wir machen weiter mit der Debatte. Ich gebe als 
nächstem Redner das Wort: Peter Aumer für die CDU/ 
CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Peter Aumer (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Frau Müller-Gemmeke, das Prin-
zip der Union von CDU und CSU ist, den Ausgleich 
zwischen den Wirtschaftsleuten und denen, die in der 
Sozialpolitik tätig sind, zu suchen. Wir bekommen den 
Ausgleich auch hin, in der eigenen Fraktion, in der Bun-
desregierung und hoffentlich auch in der Gesellschaft; da 
sind wir alle gefragt. Deswegen wird nächste Woche im 
Kabinett der Entwurf des Betriebsrätestärkungsgesetzes 
eingebracht. Wir haben dann in den nächsten Sitzungs-
wochen Zeit, uns intensiv mit diesem Gesetzentwurf aus-
einanderzusetzen; denn auch wir als Union wollen die 
Stärkung der Betriebsräte. Auch wir wollen Mitbestim-
mung; denn die Mitbestimmung ist eine tragende Säule 
unserer Arbeitsmarktordnung in Deutschland. Sie hat 
unser Land in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich 
starkgemacht.

(Beifall bei der CDU/CSU – Beate Müller- 
Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Was ist denn mit der sachgrundlosen Befris-
tung?)

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, es ist ja 
schön und gut, dass Sie einen sozialistischen Staat wol-
len. Den möchte aber außer Ihnen in diesem Land nie-
mand. Der Antrag, den Sie gestellt haben, soll mal wieder 
den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital erzeugen. Mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren der Linken, dieser 
Konflikt ist seit 70 Jahren ausgestanden. Wir haben vor 
70 Jahren die soziale Marktwirtschaft in diesem Land 
eingeführt. Wir haben damit die Balance zwischen den 
wirtschaftlichen Interessen und den Interessen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeführt. Wir ha-
ben aber auch die Balance zwischen staatlicher Regie-
rung und wirtschaftlicher und unternehmerischer 

Freiheit in diesem Land auf den Weg gebracht. Deswe-
gen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich 
drei Punkte zu Ihrem Antrag kurz ausführen:

Erstens. Sie haben von Wirtschaft leider keine 
Ahnung.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist ja ein starkes Argument!)

Zweitens. Sie haben die Transformationsherausforde-
rungen, vor denen unsere deutsche Wirtschaft steht, noch 
nicht begriffen.

Drittens sehen Sie leider den Schuldigen alleine in der 
Automobilindustrie. Das ist, glaube ich, die falsche 
Herangehensweise an den in Gänze größten Arbeitgeber 
in unserem Land.

Ich möchte diese drei Punkte angesichts der Kürze 
meiner Redezeit nur kurz erläutern:

Zum Ersten. Dass Sie von Wirtschaft keine Ahnung 
haben, das zeigt der Antrag, Herr Riexinger. Alleine die 
Überschrift zeigt das: „Massenentlassungen verhindern – 
Mitbestimmung ausbauen“.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ist 
doch gut!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, den Zusammen-
hang müssen Sie erst mal erläutern; denn der ergibt sich 
nur bei einer sozialistischen Sichtweise auf diese Welt 
und auf unser Wirtschaftssystem.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Da lacht 
noch nicht mal Ihre Fraktion!)

– Ich habe jetzt niemanden lachen gesehen. Erstens haben 
sie eine Maske auf, und zweitens brauchen wir für eine 
funktionierende Wirtschaft Innovationen, wir brauchen 
Ideen.

(Dr. Diether Dehm [DIE LINKE]: Was verste-
hen Sie denn von Wirtschaft?)

– Na ja, vielleicht genau so viel wie Sie, Herr Dr. Dehm.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Er ist 

immerhin Millionär!)
– Ich bin kein Millionär. Man sollte vielleicht auch vor-
sichtig sein, wenn man es ist. Wenn man es sich redlich 
erarbeitet hat, dann ist das auch gut und recht so; dafür 
stehen wir als Union.

Zweitens. Herr Riexinger, Sie haben die Herausforde-
rungen für die Wirtschaft aufgeführt: Globalisierung, 
Digitalisierung, Klimawandel.

(Zuruf des Abg. Dr. Diether Dehm [DIE LIN-
KE])

Sie ziehen leider nur die falschen Schlüsse. – Bevor Sie 
wieder dazwischenrufen, sehr geehrter Herr Dehm: Wir 
können uns nachher gerne unterhalten. Die Präsidentin 
lässt leider keine Zwischenfragen zu. Ich hätte sie gerne 
zugelassen.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen 
lebenslanges Lernen, mehr Ausbildung, mehr Fortbil-
dung, um Arbeitsplätze zu sichern. Das hat die Bundes-1) Ergebnis Seite 27581 C 
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regierung in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. 
Wir brauchen aber auch die Innovationskraft der Unter-
nehmen in unserem Land.

Zum Dritten. Die Automobilindustrie ist ja der große 
Schuldige laut Ihren Worten.

(Amira Mohamed Ali [DIE LINKE]: Gar nicht 
wahr!)

– Na ja, lesen Sie doch Ihren Antrag. Da steht es genau so
drin. – Ich komme aus einem Wahlkreis, Großraum
Regensburg, in dem ungefähr 60 000 Menschen bei
BMW und bei den Zulieferern arbeiten. 10 000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten direkt bei BMW. In der
Krise, in der, wie Sie schreiben, Arbeitsplätze abgeschafft
werden sollten, wurden dort Arbeitsplätze gesichert. Eine
neue Linie für Batteriefertigungen wurde aufgebaut.
150 Millionen Euro wurden investiert, um Arbeitsplätze
erhalten zu können. Das, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ist verantwortungsvolle Politik.

Bei mir im Wahlkreis ist aber auch Continental. Conti-
nental hat in den letzten Wochen angekündigt, 
5 000 Arbeitsplätze abzubauen. Darüber kann man natür-
lich diskutieren.

(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Genau! Keinen einzigen Grund 
gibt es da!)

Ich habe mit beiden Seiten geredet, sowohl mit den 
Betriebsräten, die ich sogar nach Berlin eingeladen 
habe, als auch mit der Standortleitung. Beide sind 
bemüht, Arbeitsplätze zu sichern und auch den Standort 
Regensburg zu erhalten. Ich bin stolz auf beide Seiten.

Da ich nur noch sieben Sekunden Redezeit habe, nur 
noch kurz zum Antrag der Grünen – so wenig Zeit ich 
habe, so kurz kann man darauf eingehen –: Er ist intensiv 
zu diskutieren. Er enthält viele Punkte, über die man 
reden muss. Leider wurde er aber so kurzfristig vorgelegt, 
dass ich nicht genug Zeit hatte, auf alle Punkte einzu-
gehen. Deswegen freue ich mich auf die Debatte im Aus-
schuss.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Peter Aumer. – Ich danke auch für das 

große Verständnis – das hat ja zu großem Applaus 
geführt –, dass es heute keine Zwischenfragen mehr 
gibt. Sie wissen genau, woran das liegt.

Letzter Redner: für die SPD-Fraktion Michael Gerdes.
(Beifall bei der SPD)

Michael Gerdes (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Leider 

habe ich nur drei Minuten, sonst würde ich gerne noch 
einiges sagen zu Frau Schimke und der AfD.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich bin 
überrascht, dass Sie sich gerade das Thema Automobil-
industrie ausgesucht haben, um für mehr Mitbestimmung 
zu werben. Gibt man bei Google „Stimmung der Auto-

mobilindustrie 2021“ ein, erscheinen in den Mitteilungen 
aus diesem Jahr zuversichtliche Aussagen. Auch das ifo- 
Institut beschreibt einen positiven Trend. Wobei es natür-
lich richtig ist, dass wir 2019 und auch im letzten Jahr 
noch Befürchtungen hatten, es könnte zu Massenentlas-
sungen kommen. Diese Befürchtungen haben sich aber 
glücklicherweise nicht bewahrheitet. Das lag unter ande-
rem an der Kurzarbeit, den Homeoffice-Möglichkeiten 
und der höheren Umweltprämie, die geholfen haben, Ent-
lassungen zu verhindern. Zahlen zur Kurzarbeit in der 
Automobilindustrie zeigen dies deutlich: Im Früh-
jahr 2020 waren knapp 87 Prozent der Beschäftigten 
von Kurzarbeit betroffen. Ende 2020 waren es dann nur 
noch etwas mehr als 50 Prozent. Wir haben hier also 
einen Rückgang um immerhin 37 Prozentpunkte.

Dennoch wird sich die Automobilindustrie mit knapp 
1 Million Beschäftigten verändern müssen. Der Wechsel 
zur E-Mobilität und zu weiteren Zukunftstechnologien 
wie der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle stellt die 
Automobilindustrie nicht nur technologisch vor neue 
Herausforderungen, sondern bedeutet auch Veränderun-
gen für die Beschäftigten und für die Betriebsräte. Inso-
fern sind die Forderungen nach mehr Mitbestimmung 
berechtigt. Aber das gilt nicht nur für die Automobilin-
dustrie. Immerhin liegt die letzte Reform der Betriebsver-
fassung 20 Jahre zurück – viel zu lange.

Wir brauchen Betriebs- und Personalräte, die den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz beim Einsatz von künst-
licher Intelligenz im Blick haben und auch bewerten kön-
nen und auch die Sicherung der Arbeitsplätze im Blick 
behalten. Wir brauchen mehr Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen; denn wo liegt denn unsere Zukunft, 
wenn nicht bei den jungen Menschen? Wir brauchen Re-
gelungen für das Homeoffice. Die Arbeit zu Hause darf 
nicht ausufern. In dem Zusammenhang möchte ich daran 
erinnern, dass wir im letzten Jahr mit dem Arbeit-von- 
morgen-Gesetz erst einmal dafür sorgen mussten, dass 
Betriebsräte während der Lockdown-Phasen durch 
Videokonferenzen überhaupt arbeitsfähig bleiben.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Videokonferenzen waren bis dato für Betriebsräte und 
Betriebsversammlungen gar nicht zulässig.

Meine Damen und Herren von den Linken und von den 
Grünen, ich könnte hier noch eine ganze Weile solche 
Beispiele anführen. Sie kennen die Haltung der SPD 
beim Thema Mitbestimmung, insbesondere meine als 
Gewerkschafter. Mitbestimmen heißt mitverantworten, 
und deshalb müssen wir Betriebsräte stärken und auch 
weiterbilden.

Natürlich begrüßen wir ihre Initiativen; sie gehören zu 
unserer DNA. Von daher ist es selbstverständlich, dass 
wir im kommenden Wahlkampf intensiv dafür werben 
werden; denn Mitbestimmung ist kein Thema der Ver-
gangenheit – nein, es ist ein Thema der Zukunft, und es 
dient der Verbesserung des Forschungs- und Wirt-
schaftsstandortes Deutschland und seiner Wettbewerbs-
fähigkeit.

(Beifall bei der SPD)
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Da müssen wir in der kommenden Regierung eine For-
derung im Schulterschluss mit den Gewerkschaften 
umsetzen. Wir sind dazu gut aufgestellt.

Herzlichen Dank und Glück auf!

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Michael Gerdes. – Damit schließe ich die 

Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
Drucksachen 19/27013 und 19/27828 an die in der Tages-
ordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Wei-
tere Vorschläge liegen uns nicht vor. Dann wird genau so 
verfahren.

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, 
gebe ich Ihnen das von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung bekannt – das war die namentliche 
Abstimmung über den NATO-geführten Einsatz Resolute 
Support für Afghanistan –: abgegebene Stimmkarten 
629. Mit Ja haben gestimmt 432, mit Nein haben
gestimmt 176 Kolleginnen und Kollegen und enthalten
haben sich 21.

Endgültiges Ergebnis
Abgegebene Stimmen:            629;
davon

ja: 432
nein: 176
enthalten: 21
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Dr. Ingrid Nestle Dr. Konstantin von Notz Markus Tressel

Abgeordnete, die sich wegen gesetzlichen Mutterschutzes für ihre Abwesenheit entschuldigt haben, sind in der Liste der 
entschuldigten Abgeordneten (Anlage 1) aufgeführt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung 
des von den Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zu der Notifikation betreffend die Regeln 
für die Entsendung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern gemäß dem Pro-
tokoll über die Koordinierung der sozialen 
Sicherheit zum Handels- und Koopera-
tionsabkommen vom 30. Dezember 2020 
zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland 
andererseits

Drucksache 19/26891

– Zweite Beratung und Schlussabstimmung 
des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zu der Notifika-
tion betreffend die Regeln für die Entsen-
dung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern gemäß dem Protokoll über die 
Koordinierung der sozialen Sicherheit 
zum Handels- und Kooperationsabkom-
men vom 30. Dezember 2020 zwischen 
der Europäischen Union und der Europä-
ischen Atomgemeinschaft einerseits und 
dem Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland andererseits

Drucksache 19/27517

– Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Koordinie-
rung der sozialen Sicherheit mit dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland (SozSichUKG)

Drucksache 19/26892

– Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Koordinierung der sozialen 
Sicherheit mit dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland 
(SozSichUKG)

Drucksache 19/27518

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales (11. Aus-
schuss)

Drucksache 19/27891

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD auf Drucksache 19/26891 liegt ein Entschließungs-
antrag der Fraktion Die Linke vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die Bun-
desregierung die Parlamentarische Staatssekretärin 
Anette Kramme.

(Beifall bei der SPD)

Anette Kramme, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Arbeit und Soziales:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Der Brexit ist vollzogen, seine Folgen sind es 
allerdings noch nicht, und deshalb müssen wir uns natür-
lich an dieser Stelle auch um die soziale Absicherung 
kümmern.

Das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
regelt in einem entsprechenden Protokoll die künftige 
Koordinierung der sozialen Sicherheit. Das ist wichtig; 
denn auch nach dem Brexit wird es eine Arbeitnehmer-
mobilität zwischen beiden Seiten geben. Die Regelungen 
sind nach den Prinzipien gestaltet, die auch innerhalb der 
Europäischen Union für die Koordinierung der sozialen 
Sicherheit gelten. Sie sind unmittelbar geltendes Recht 
und seit dem 1. Januar 2021 bereits vorläufig anwendbar.

Gleichwohl benötigen wir mit dem Blick auf das Pro-
tokoll sowohl ein Umsetzungs- als auch ein Vertragsge-
setz. Dies ist für den Bundestag keine Neuigkeit. Die 
Regierungsfraktionen haben bereits im Februar zwei 
deckungsgleiche Gesetzentwürfe eingebracht. Lassen 
Sie mich deshalb an dieser Stelle nur kurz ausführen, 
wozu beide Gesetzentwürfe dienen, die wir heute behan-
deln.

Der erste Gesetzentwurf lautet in etwa: Entwurf eines 
Gesetzes zu der Notifikation gemäß dem Protokoll über 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
betreffend die Anwendung der Regeln für die Entsendung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
SPD und der CDU/CSU)

Es gibt wirklich komplexe Gesetzestitel.
Nach Artikel 11 des Protokolls haben die Mitgliedstaa-

ten weiterhin die Möglichkeit, die Regelung zu sozialver-
sicherungsrechtlichen Entsendungen in Bezug auf das 
Vereinigte Königreich anzuwenden. Eine entsprechende 
Mitteilung musste bis zum 15. Januar erfolgen. Nach 
diesem Zeitpunkt war nur noch der Widerruf der Mittei-
lung möglich, nicht jedoch eine nachträgliche Mitteilung. 
Deshalb hatten sich auch alle verbleibenden Mitglied-
staaten der Europäischen Union dazu entschieden, dem-
entsprechend zu agieren.

Inhaltlich ist eine solche Beibehaltung der Entsen-
dungsregelungen sehr sinnvoll. Für die Entscheidung zu 
den Entsendungsregelungen ist jedoch völkerrechtlich 
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ein Vertragsgesetz erforderlich. Für ein förmliches Ver-
tragsgesetz, das nicht rechtzeitig zum 15. Januar verab-
schiedet und in Kraft gesetzt werden konnte, ist zur 
Sicherstellung der Entscheidungsmöglichkeit des Gesetz-
gebers deshalb die fristwahrende Notifikation erfolgt. 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun die 
Zustimmung zu dieser Notifikation nachgeholt werden.

Außerdem liegt dem Parlament der Entwurf eines 
Gesetzes zur Koordinierung der sozialen Sicherheit mit 
dem Vereinigten Königreich und Nordirland vor. Hierbei 
geht es allein um die Festlegung von innerstaatlichen 
Zuständigkeiten. Dies erfolgt entsprechend den bisheri-
gen Zuständigkeiten für deutsch-britische Sachverhalte 
nach den Koordinierungsverordnungen. Dieses zweite 
Gesetz ist notwendig, da wir aus rechtsförmlichen Gründ-
en die Zustimmung zur Notifikation und die Benennung 
der zuständigen Stellen nicht in einem Gesetzentwurf 
zusammenfassen können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte 
ich sagen: Der Brexit ist und bleibt ein höchst bedauer-
licher Vorgang. Daran können weder das Handels- und 
Kooperationsabkommen noch die vorliegenden Gesetz-
entwürfe etwas ändern. Dennoch ist es jetzt wichtig, den 
Blick nach vorne zu richten. Ich bitte um konstruktive 
Beratung dieser Gesetzentwürfe.

In diesem Sinne herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Kramme. – Nächster Redner: für die 

AfD-Fraktion Norbert Kleinwächter.

(Beifall bei der AfD)

Norbert Kleinwächter (AfD):
Wertes Präsidium! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Werte Vertreter der Bundesregierung! Also, dass 
übereilte Entscheidungen aus nächtlichen Sitzungen ger-
ne mal nach hinten losgehen, das sollten Sie eigentlich 
diese Woche gelernt haben. Wenn man mit dem Kopf 
durch die Wand will, dann gewinnt halt gerne mal die 
Wand.

Wenn aber insbesondere Frau Merkel wirklich was aus 
Ihrem Fehler diese Woche gelernt hätte, dann hätte ich 
eigentlich erwartet, dass auch diese Gesetzentwürfe von 
der heutigen Tagesordnung verschwinden. Das ist näm-
lich eine ganz ähnliche Nummer, die hier mit dem Han-
dels- und Kooperationsabkommen passiert ist. Das Gan-
ze wurde klandestin verhandelt auf europäischer Ebene, 
von Ursula von der Leyen, Charles Michel, Michel 
Barnier usw. Am 24. Dezember letzten Jahres wurde es 
vorgestellt, und schon am 30. Dezember hat der Europä-
ische Rat zugestimmt. Die Ratifikation durch das Europä-
ische Parlament steht noch aus. Das wollte ursprünglich 
heute entscheiden, hat aber diese Entscheidung in die 
Zukunft verschoben.

Sie legen uns heute zwei Gesetzentwürfe vor, die sich 
genau auf dieses nicht ratifizierte und nur vorläufig bis 
Ende nächsten Monats geltende Handels- und Koopera-
tionsabkommen beziehen. Das ist auch sehr interessant, 

was Sie uns da vorlegen. Zum einen ist das eine nacht-
rägliche Billigung der Notifikation betreffend die Richt-
linie über die Entsendung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Da hat sich die Regierung befleißigt, 
bis 15. Januar einfach mal Ja zu sagen, ohne übrigens 
die Abgeordneten wirklich zu informieren. Es gab zwar 
eine Mail, aber nicht etwa, dass es ein Berichterstatterge-
spräch oder ein Votum gegeben hätte.

Nein, da erwarten Sie jetzt einfach in typisch Merk-
elʼscher Manier, dass das Parlament im Nachhinein Ja 
sagt; denn alles andere wäre ja politisch wenig opportun. 
Aber wir als AfD sagen zu so was ganz klar: So geht es 
nicht! Sie müssen uns schon fragen, bevor Sie Entschei-
dungen treffen.

(Beifall bei der AfD)

Und wenn es zeitlich nicht geht, dann holen Sie sich 
wenigstens in einem Gespräch auch die Meinungen der 
Opposition ein.

Das zweite Gesetz – das haben Sie auch genannt, Frau 
Kramme – bezieht sich auf die Benennung von Dienst-
stellen in Deutschland, rückwirkend zum 1. Januar 2021. 
Aber, wie gesagt, all das bezieht sich auf dieses Handels- 
und Kooperationsabkommen, das noch nicht ratifiziert 
worden ist und das deswegen auch nur vorläufig gilt, 
nämlich bis Ende nächsten Monats.

Mal ganz ehrlich: Ich glaube, Sie haben da in der Rei-
henfolge was durcheinandergebracht. Bevor wir Folgege-
setze verabschieden, sollten wir eigentlich erst mal auf 
die Ratifizierung des Europäischen Parlaments warten 
und diese Sache zweitens in die nationalen Parlamente 
geben, um das auch dort zu prüfen und national zu ratifi-
zieren. Wir brauchen dieses Abkommen, dieses Handels- 
und Kooperationsabkommen, als gemischtes Abkommen 
und nicht „EU-only“. Wie immer versucht Brüssel, die 
Kompetenz alleine an sich zu ziehen, und möchte bloß 
vermeiden, dass nationale Parlamente da auch noch drü-
bergucken und sich eine Meinung dazu bilden.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Was machen wir 
denn heute? Wir stimmen doch heute darüber 
ab!)

– Da sind sozialversicherungsrechtliche Regelungen drin, 
Herr Kollege. Das betrifft unsere Sozialversicherung, 
unsere Krankenversicherung, unsere Rentenversicherung 
und unsere arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, deswegen 
beschließen wir das doch heute!)

Da geht es nicht, dass Brüssel alleine sagt: „Wir entschei-
den darüber“,

(Widerspruch bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Wir 
entscheiden doch! Wir entscheiden hier!)

sondern das gehört in unsere nationalen Parlamente; das 
bindet uns. Unsere Leute müssten das doch auch bezah-
len, und wir müssen darauf eingehen.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                                                                                                                                                                                              27585 

Parl. Staatssekretärin Anette Kramme 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



(Beifall bei der AfD – Peter Weiß [Emmendin-
gen] [CDU/CSU]: Haben Sie nicht auf die 
Tagesordnung geguckt?)

Jetzt muss ich noch etwas hinzufügen: Wenn sogar 
unsere lieben Freunde von der Linken, die internationa-
listischen „Sozialistinnen und Sozialisten“ auf die Idee 
kommen, in einem Entschließungsantrag zu fordern, 
dass wir das als gemischtes Abkommen zustande brin-
gen, dann glauben Sie doch endlich mal der regierungs-
unabhängigen Opposition. Dann wird das schon so sein.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Es geht um sozialversicherungsrechtliche Regelungen. 
Deswegen muss das ein gemischtes Abkommen werden, 
und deswegen hat Die Linke in diesem Einzelfall tatsäch-
lich mal recht.

Insofern erwarte ich von Ihnen folgende Reihenfolge: 
Erstens. Wir warten auf die Ratifikation des Europä-
ischen Parlaments. Zweitens. Wir wollen die Ratifikation 
auch in den nationalen Parlamenten vornehmen. Dann 
können wir drittens Folgegesetze verabschieden. Anders 
geht es nicht. Das ist der demokratische, das ist der trans-
parente, das ist der offene Weg, für den wir als AfD 
stehen. Bitte halten Sie sich an diese Reihenfolge, die 
wirklich geboten ist, liebe Bundesregierung! Das wäre 
jetzt zu tun.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Nächster Redner ist – unschwer zu 

erkennen – nicht Antje Lezius; sie gibt ihre Rede nämlich 
zu Protokoll.1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Dafür rückt Kai Whittaker ziemlich weit nach oben und 
hat jetzt das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Kai Whittaker (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Herr Kleinwächter, Ihre Kritik hätten Sie besser an die 
Adresse London geschickt, als uns hier in Berlin vier 
Minuten unserer Zeit zu stehlen; denn da liegt der Grund, 
weshalb wir so spät abstimmen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich will es Ihnen noch mal auf einfachstem Niveau 
erklären. Wir haben zwei Möglichkeiten: Wir können 
dem Ganzen heute Abend zustimmen – dann können 
400 Millionen EU-Bürger und 60 Millionen britische 
Bürger beruhigt weiterschlafen –, oder wir stimmen 

dagegen und versetzen die Europäische Union und Groß-
britannien in ein Verwaltungschaos. So einfach ist die 
Wahl.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Herr Kleinwächter, Sie müssen jetzt sehr stark sein. 
Denn vor Ihnen steht ein Mensch, der die doppelte Staats-
angehörigkeit hat: die deutsche und die britische.

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Schön für Sie!)
Deshalb habe ich eine Bitte an das Hohe Haus: Helfen Sie 
bitte mit, dass der Frieden in meiner Familie heute Abend 
gewahrt bleibt, und stimmen Sie dem zu.

Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 

bei Abgeordneten der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, lieber Kai Whittaker. – Nächster Redner: 

für die FDP-Fraktion Carl-Julius Cronenberg.
(Beifall bei der FDP)

Carl-Julius Cronenberg (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ziel des Protokolls über die Koordinierung der sozialen 
Sicherheit ist es, bestehende EU-Regeln zur Entsendung 
von Beschäftigten und Selbstständigen über den Brexit 
hinaus zu retten. Die hierfür erforderliche Notifikation ist 
rechtzeitig am 15. Januar 2021 durch die Bundesregie-
rung erfolgt. Heute, wenige Wochen später, stimmt der 
Deutsche Bundestag – auch wir Freien Demokraten – zu. 
So geht Schadensbegrenzung: durch schnelle, pragmati-
sche Politik in einer unerfreulichen und unverschuldeten 
Lage. Davon wünschen wir uns dieser Tage mehr.

(Beifall bei der FDP)
Dass schnelles, entschlossenes und pragmatisches Han-
deln die Leitlinie von Regierungspolitik wäre, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, davon wünschen sich die Men-
schen im Land mehr.

Europa und Deutschland verlieren mit dem Vereinigten 
Königreich einen wichtigen und wertvollen Partner – ja, 
oft unbequem, aber eben auch einen Partner, der immer 
für Markt und Wettbewerb, für finanzpolitische Stabilität 
und für Reformen gestritten hat. Deshalb ist es umso 
wichtiger, jetzt eine intensive Debatte darüber zu führen, 
welche Lehren wir aus dem Brexit ziehen.

Erstens. Wir stellen fest: Der Handel mit Großbritan-
nien ist im ersten Quartal dieses Jahres um 40 Prozent 
eingebrochen. Statt Handel haben wir jetzt 10 Millionen 
nutzlose Zollabwicklungen jedes Jahr, endlose Lkw- 
Schlangen und Lieferzeiten, verlorene Sendungen usw. 
usf. Keine Zölle und keine Quoten heißt eben nicht keine 
Verzollung. Einbruch beim Handel, Bürokratie an der 
Grenze – der Brexit kennt nur Verlierer. Aber das alles 
zeigt auch den herausragenden Wert unseres europä-
ischen Binnenmarkts. Jeder wird Lügen gestraft, der jetzt 
noch etwas anderes behauptet. Wer Europa weiterentwi-
ckeln will, der muss den Binnenmarkt stärken und aus-
bauen, liebe Kolleginnen und Kollegen.1) Anlage 9 
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(Beifall bei der FDP)
Zweitens. Das kleinteilige Gezerre um kleine und 

große Bürokratiemonster muss aufhören, genau wie die 
gefährliche Unsitte einiger Regierungen, sich für europä-
ische Erfolge selbst zu loben und die Misserfolge Brüssel 
in die Schuhe zu schieben. Diese oft von nationalen 
Egoismen getriebenen Nebenkriegsschauplätze lähmen 
die Aufwärtskonvergenz und schwächen die globale 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Union. Angesichts 
der globalen Klimakrise oder chinesischer Groß-
machtfantasien können wir uns das nicht länger leisten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. Schluss damit!

Drittens ist jeder Abkehr vom Prinzip der Subsidiarität 
eine klare Absage zu erteilen. Keine politische Agenda 
darf die Überschreitung der Zuständigkeitsgrenzen der 
EU rechtfertigen.

(Beifall bei der FDP)
Deshalb warne ich vor einem europäischen Mindestlohn. 
Ein übergriffiges, ein zentralistisches Europa integriert 
nicht, es spaltet. Vielmehr sind Subsidiarität und Mehr-
wert der Humus, aus dem die weitere europäische Integ-
ration wächst und gedeiht. Wenn wir diese Lehren ziehen, 
dann ist mir nicht bang um die Zukunft Europas und um 
die Partnerschaft mit unseren britischen Freunden.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Carl-Julius Cronenberg. – Nächster Red-

ner: für die Fraktion Die Linke Andrej Hunko.
(Beifall bei der LINKEN)

Andrej Hunko (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Bre-

xit-Referendum ist jetzt fast fünf Jahre her. Ich denke, 
dass man nach diesem Hin und Her, das es da gegeben 
hat, froh sein kann, dass es Ende letzten Jahres, kurz vor 
Weihnachten, überhaupt zu einer Einigung gekommen 
ist. Heute reden wir über den Fortbestand von Regelun-
gen zur Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sowie zur sozialen Sicherheit in den Bereichen 
Renten-, Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversiche-
rung. Der Sicherung dieser Regeln stimmen wir zu. Wir 
begrüßen, dass das endlich geregelt wird.

(Beifall bei der LINKEN)
In einer Frage, die in einen der jetzt vorliegenden 

Gesetzentwürfe sozusagen hineingeschummelt wurde, 
sind wir jedoch anderer Meinung. Mit Erlaubnis der Prä-
sidentin zitiere ich aus dem vorliegenden Gesetzentwurf. 
Darin heißt es, die vorgenommenen Regelungen stünden 
„nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass das Abkom-
men selbst rechtlich zulässig als reines EU-Abkommen 
abgeschlossen wurde“. In der Tat wurde das Abkommen 
als „EU-only“ abgeschlossen und nicht als gemischtes 
Abkommen. Aber dadurch sind die Parlamente der Mit-
gliedstaaten außen vor.

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Richtig!)
Das ist eine höchst fragwürdige Entscheidung des Euro-
päischen Rates, also der EU, die wir kritisieren.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Norbert Kleinwächter [AfD])

Die Grundlage dieses Post-Brexit-Abkommens ist ja 
das CETA-Abkommen zwischen EU und Kanada gewe-
sen; das wurde ja auch immer wieder von Boris Johnson 
so gesagt. Da war es ganz klar ein gemischtes Abkom-
men, und wir halten es für wichtig, das auch so zu benen-
nen.

(Beifall bei der LINKEN)

Heute debattieren wir über die Aspekte, die sich aus 
dem Vertrag herleiten. Das zeigt, dass das Abkommen 
mehrere Politikbereiche, die gemischte Kompetenz, 
berührt. Das gilt darüber hinaus auch für den sogenannten 
Partnerschaftsrat zur Änderung des Abkommens in der 
Zukunft. Das Abkommen definiert keine ausreichenden 
Schranken für die Kompetenzen dieses Rates. So könnten 
durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat der EU, das 
heißt dann eben auch ohne Zustimmung der Bundesre-
gierung und auch dieses Parlamentes, noch weitere Berei-
che in der gemischten Kompetenz berührt sein. Das zeigt 
in aller Klarheit: Es ist kein reines EU-Abkommen.

Die Bundesregierung muss sich dringend dafür stark-
machen, dass der Vertrag als gemischtes Abkommen 
behandelt wird und durch die Mitgliedstaaten und damit 
auch durch den Bundestag ratifiziert wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Andernfalls könnte diese Praxis Schule machen, die 
Beteiligung der nationalen Parlamente unterlaufen. Das 
wäre dann ein Präzedenzfall. Wir haben immer wieder 
gehört, auch vonseiten der Regierungsfraktionen: Man 
möchte diesen Präzedenzfall hier vermeiden. Aber ich 
glaube, wenn man so herangeht, wie das die Bundesre-
gierung macht, dann schafft man diesen Präzedenzfall, 
und das wollen wir nicht. Deswegen bitte ich um Zustim-
mung zu unserem Änderungsantrag.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. – Letzter Redner in 

dieser Debatte ist der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann- 
Kuhn, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist fast alles gesagt, aber noch nicht von 
jedem. Ich will noch mal die Bundesregierung loben, 
dass sie schnell gehandelt hat, um in kurzer Frist die 
beiden Gesetze zur Notifikation und zur Koordinierung 
zu ermöglichen. Die Abgeordneten sind frühzeitig infor-
miert worden. Wir hatten eine Debatte im Ausschuss, 
bevor der Gesetzentwurf da war, und dann gab es eine 
ordentliche Behandlung des Gesetzentwurfs im Aus-
schuss. Insofern ist die Kritik von Herrn Kleinwächter 
völlig daneben und völlig haltlos.
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(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Gesetzentwürfe sind gut, und wir Grünen werden 
sie unterstützen, weil es sinnvoll ist, die Regelungen an 
der Stelle zu finden. Mit bleibt es nur noch, drei Anmer-
kungen zu machen.

Erstens: zum Entschließungsantrag der Linken. Wir 
Grüne finden die Entscheidung, dass es kein gemischtes 
Abkommen ist, sondern ein sogenanntes EU-only- 
Abkommen, richtig und werden den Entschließungsan-
trag deswegen ablehnen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Zweite Anmerkung. Es werden Regelungen für die 
Sozialversicherungen gemacht. Da werden die Regelun-
gen fortgeführt, die es in der Europäischen Union in der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gibt. Das ist sehr gut. 
Aber es ist natürlich sehr bedauerlich – das liegt nicht 
an der Bundesregierung, sondern an Großbritannien –, 
dass es für Deutsche oder EU-Bürger/-innen keine Mög-
lichkeit gibt, Familienleistungen, sogenannte Cash Bene-
fits bzw. Tax Credits, zu beziehen. Das ist sehr bedauer-
lich; denn Freizügigkeit braucht auch mehr soziale 
Sicherheit.

Dritte Anmerkung. Wenn ein Land aus der Europä-
ischen Union austritt, heißt das nicht, dass das für immer 
sein muss, sondern es gibt auch die Möglichkeit, irgend-
wann wieder einzutreten. Deswegen finde ich es wichtig, 
noch einmal eine Botschaft auszusenden. We send the 
message to all British citizens: You are always welcome 
to come back.

Herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Strengmann-Kuhn.
Die Kollegin Dagmar Schmidt, SPD-Fraktion, hat ihre 

Rede lobenswerterweise zu Protokoll gegeben.1) Ich 
rege an, dass Kolleginnen und Kollegen auch bei nach-
folgenden Tagesordnungspunkten in sich gehen. Wir sind 
momentan bei einem Ende von 3.32 Uhr, was ich an sich 
für unverantwortlich halte. Insofern wäre jetzt die Zeit, 
sich selbst und den Bediensteten des Deutschen Bundes-
tages Gutes zu tun.

Ich schließe die Aussprache.
Zu weiteren verfahrensleitenden Bemerkungen, was 

meine Sitzungsleitung angeht, komme ich nachher noch.
Wir kommen zur

zweiten Beratung
und Schlussabstimmung über den von den Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zu der 
Notifikation betreffend die Regeln für die Entsendung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß dem 

Protokoll über die Koordinierung der sozialen Sicherheit 
zum Handels- und Kooperationsabkommen vom 
30. Dezember 2020 zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und 
dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land andererseits. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 19/27891, den Gesetzentwurf der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 19/26891 
anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, sich zu erheben.

(Zurufe von der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Was?)

– Frau Haßelmann, ich wollte Ihnen sagen, es ist richtig, 
weil es ein Vertragsgesetz ist. Nur weil Sie so erstaunt 
waren. Sie sind doch lange im Parlament.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, ja! Ist doch klar! Ich bin doch auf-
gestanden!)

Ich bitte also diejenigen, die zustimmen wollen, sich zu 
erheben; das ist auch sportlich ganz gut. – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist dieser Gesetz-
entwurf bei Enthaltung der Fraktion Die Linke gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD mit den Stimmen der 
übrigen Fraktionen des Hauses angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 
19/27903. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. Dann ist 
dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen von 
Linken und AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen 
des Hauses abgelehnt.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales zu dem von der Bundes-
regierung eingebrachten gleichlautenden Gesetzentwurf. 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 19/27891, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 19/27517 für erledigt zu erklären. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Ich stelle fest: 
Das ist einstimmig. Damit ist die Beschlussempfehlung 
angenommen.

Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU/ 
CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Koordi-
nierung der sozialen Sicherheit mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland. Der Aus-
schuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchsta-
be c seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27891, den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/ 
CSU und SPD auf Drucksache 19/26892 anzunehmen. 
Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustim-
men wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dage-
gen? – Enthaltungen: keine. Dann ist dieser Gesetzent-
wurf gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den 
Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenom-
men.1) Anlage 9 
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Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. Dann ist 
dieser Gesetzentwurf in dritter Beratung und Schlussab-
stimmung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den 
Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenom-
men.

Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales zu dem von der Bundes-
regierung eingebrachten gleichlautenden Gesetzentwurf. 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter 
Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 19/27891, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 19/27518 für erledigt zu erklären. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Ich sehe, das 
ist diesmal einstimmig. Dann ist diese Beschlussempfeh-
lung einstimmig angenommen.

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 21 aufrufe, noch 
sitzungsleitende Bemerkungen: Ich werde keine Zwi-
schenfragen, keine Kurzinterventionen zulassen und 
sehr genau darauf achten, dass die Redezeiten eingehal-
ten werden. Es wird eine Ermahnung von mir geben und 
danach die Entziehung des Wortes. Damit das allen klar 
ist: Zehn Sekunden sind Spielraum. Geht es darüber 
hinaus, folgt Abschalten des Mikrofons.

(Zuruf von der SPD: Also wie immer!)
– Gut, bei manchen kann man auch früher das Mikrofon 
abschalten, aber ich habe das nicht zu entscheiden.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf:
Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Stephan Brandner, Roman Johannes Reusch, 
Tobias Matthias Peterka, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion der AfD eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Tele-
mediengesetzes und des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen – Sicherstellung der 
Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken
Drucksache 19/27772
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Ausschuss Digitale Agenda 
Federführung strittig

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, tat-
sächlich zügig zu verfahren.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Stephan Brandner, AfD-Fraktion, das 
Wort.

(Beifall bei der AfD)

Stephan Brandner (AfD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die politi-

sche Hygiene in Deutschland ist unter die Räder gekom-
men. Sie ist zum einen unter die Räder gekommen, was 
die Korruptionsfälle in den Altparteien angeht: nahezu 
täglich neue Fälle nimmersatter Altparteienkarrieren, zu 

denen Dutzende Fälle in der Vergangenheit hinzukom-
men. Die politische Hygiene ist aber auch unter die Räder 
gekommen, wo es um unsere Meinungsfreiheit geht, 
eines unserer zentralen Grundrechte. Und dieses zweiten 
Problems nehmen wir uns von der AfD mit unserem 
Gesetzentwurf an.

(Beifall bei der AfD)

Zitat: „Ich garantiere die Freiheit der Rede, aber nicht 
die Freiheit nach der Rede.“ Diese Aussage wird dem 
afrikanischen Despoten Idi Amin zugeschrieben. Die 
Aussage – Zitat –: „Sie können in Deutschland eigentlich 
alles sagen. Man muss dann manchmal halt mit Konse-
quenzen rechnen“, stammt von einer zunehmend erfolg-
losen Sportmoderatorin des zwangsfinanzierten deut-
schen Rundfunks. Beide Aussagen oder Drohungen 
weisen Bezüge zum Zustand der Meinungsfreiheit in 
Deutschland auf. Dieser Zustand der Meinungsfreiheit 
in Deutschland ist schlecht. Er ist verdammt schlecht.

(Beifall bei der AfD)

Unser Grundgesetz formuliert in Artikel 5 Absatz 1 – 
Zitat –:

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten … Eine 
Zensur findet nicht statt.

Wie kann es also trotzdem sein, dass in den sozialen 
Medien gelöscht, zensiert und blockiert wird, dass die 
Schwarte kracht, dass sogar Reden von Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages gelöscht und gesperrt werden 
und dass dem Löschmassaker von Facebook, Twitter, 
Instagram und Co weltweit pro Jahr über 100 Millionen 
Meinungen, in Deutschland etwa 20 Millionen, zum 
Opfer fallen, wobei das Wachstum in letzter Zeit expo-
nentiell verlief?

Wie sind also diese Löschorgien mit der klaren Ver-
fassungslage, die ich ja gerade mit Artikel 5 des Grund-
gesetzes zitiert habe, in Einklang zu bringen? Ganz ein-
fach: Unser Grundgesetz bindet nur den Staat und nicht 
etwa Facebook und Co. Und weil unser Staat das weiß, 
hat er die Zensur ausgelagert, sozusagen privatisiert. 
Facebook und Co machen da, jedenfalls unterstützt durch 
milliardenschwere und steuergeldfinanzierte Regenbo-
genprogramme der bunten Zivilgesellschaft, der Ama-
deu-Antonio-Stiftung und anderer dubioser Akteure, ger-
ne mit.

„Hass“ und „Hetze“ sind die Zensurwerkzeuge von 
heute und von gestern.

(Beifall bei der AfD)

Die „Hetze“ erlebt aktuell eine Renaissance. Man kannte 
sie aus der Gott sei Dank untergegangenen DDR. Dort 
gab es die Boykotthetze und die staatsfeindliche Hetze – 
immer wieder gerne benutzt als inhaltsleerer Kampfbe-
griff gegen kritische Geister und gegen die Opposition. 
Und „Hass“ – mag er auch nichts Schönes sein – ist in 
Deutschland nicht verboten, zumal ihn jeder anders defi-
niert.
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Meine Damen und Herren, wir von der AfD haben 
dieses massive Zensur- und Verfassungsproblem erkannt. 
Wir wollen zurück zu den freiheitlichen Wurzeln der 
sozialen Netzwerke.

(Beifall bei der AfD)
Ursprünglich – wir erinnern uns etwa 15 Jahre zurück – 
sollten die sozialen Netzwerke dazu dienen, Meinungen 
zusammenzutragen – ohne Zensur! Dafür haben sie ein 
Privileg erhalten: Sie haften nicht für das, was auf ihnen 
verbreitet wird. – Heute haben sich diese Netzwerke 
allerdings hin zu einem zensierenden Medium entwi-
ckelt: Sie greifen massiv in die Meinungsvielfalt ein 
und sind keine Plattformen mehr. Und deshalb ist deren 
Haftungsprivileg auch nicht mehr zeitgemäß.

Wir wollen daher, dass sich die sozialen Medien ent-
scheiden, ob sie eine Plattform sind und alles zulassen. 
Wobei unter „alles“ natürlich nicht das fällt, was straf-
rechtlich relevant ist. Dass dagegen vorgegangen werden 
muss, darin sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Sie 
müssen sich also entscheiden: Sind sie eine Plattform und 
lassen all das zu, was nicht strafrechtlich relevant ist, oder 
möchten sie ein Medium sein, das zensiert, was ihnen 
nicht gefällt, das zensiert, was dem Staat nicht gefällt, 
und was nur dazu dient, Wohlfühlphrasen zu verbreiten.

Wie gehen wir von der AfD das Problem nun an? Wir 
schlagen zwei Änderungen in § 7 des Telemediengesetzes 
vor:

Erstens eine klare Entscheidung von den sozialen 
Netzwerken: Wollen sie eine Plattform sein? Dann gibt 
es das Haftungsprivileg. Oder wollen sie mehr Medium 
sein? Dann gibt es kein Haftungsprivileg mehr.

Zweitens wird vorgeschlagen, dass Plattformen mit 
marktbeherrschender Stellung im Sinne des § 18 des 
GWB ausschließlich strafrechtlich Relevantes löschen 
dürfen, widrigenfalls – und das ist auch noch eine weitere 
Neuerung – machen sie sich schadensersatz- und entschä-
digungspflichtig.

(Beifall bei der AfD)
Meine Damen und Herren, mit diesen beiden Änderun-

gen sollte es uns allen gelingen, einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Meinungsfreiheit zu gehen, also zu-
rück zu den Wurzeln der Freiheit des Netzes. Das Mei-
nungs- und Zensurmassaker muss beendet werden. Unser 
Gesetzentwurf weist dazu einen guten Weg, weshalb ich 
von hier aus um Zustimmung bitte. Und ich bitte, festzu-
halten, dass ich fünf Sekunden vor der Zeit fertig bin.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege Brandner, Sie waren punktgenau fertig. – 

Der Kollege Carsten Müller, CDU/CSU-Fraktion, hat 
seine Rede zu Protokoll gegeben.1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Deshalb wird nächster Redner der Kollege Dr. Volker 
Ullrich sein, der damit aufrückt. Normalerweise, Herr 
Kollege, reden Sie ja zum Schluss; aber jetzt sind Sie 
schon ganz weit vorne.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir disku-

tieren heute einen Gesetzentwurf der AfD zum Thema 
Telemediengesetz. Ihre Rede, Herr Kollege Brandner, 
verlangt allerdings Widerspruch. Sie haben darüber ge-
sprochen, dass es in Deutschland um die Meinungsfrei-
heit sehr schlecht bestellt sei; Sie haben sogar über ein 
Meinungsmassaker gesprochen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: So sieht es aus! – 
Weitere Zurufe von der AfD)

Ich finde es unerträglich – und es bedarf des Wider-
spruchs des gesamten Hauses –, dass Sie unser Land 
hier so verunglimpfen. Sie sind das Gegenteil von Patrio-
ten. Sie stellen unser Land bewusst verzerrt und falsch 
dar. Das ist das Instrument der Lüge. Sie sind damit nicht 
besser als all diejenigen in der Welt, die mit der Lüge und 
mit Verschwörungstheorien arbeiten; und das ist unter der 
Würde dieses Hauses.

(Beifall bei der CDU/CSU – Norbert 
Kleinwächter [AfD]: Das ist die Realität, und 
das ist unter der Würde dieses Landes!)

Die Meinungsfreiheit – das ist mir wichtig noch einmal 
darzustellen – ist sehr weitgehend. Auch abseitige Mein-
ungen müssen ertragen werden.

(Stephan Brandner [AfD]: Außer im Netz! Da 
wird gelöscht, blockiert, zensiert!)

Das Instrument dagegen ist die Gegenrede. Aber die Mei-
nungsfreiheit hat Grenzen, und zwar im Recht des ande-
ren. Verleumdungen, Hass, Antisemitismus haben nichts 
mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern das sind Straftatbe-
stände, und dagegen muss sich der wehrhafte Rechtsstaat 
in der Tat zur Wehr setzen.

(Stephan Brandner [AfD]: Hass ist keine Straf-
tat! Unsinn! Wo steht denn der Straftatbestand 
des Hasses? Wo soll das denn sein? Sie reden 
doch Unsinn!)

Sie beklagen sich in Ihrem Antrag darüber, dass Face-
book – Zitat – „angebliche ‚Hassrede‘“ lösche. Sie spre-
chen von koordinierter Gegenrede. Wovon Sie aber nicht 
sprechen, Herr Kollege Brandner, ist, dass durch Mord-
drohungen, durch antisemitische Äußerungen, durch 
Holocaustleugnungen, durch Gewaltandrohungen der 
Diskurs im Internet vergiftet wird. Und Sie sind Teil 
des Gifts im Internet. Schauen sich Ihre Posts an und 
auch die von Ihren Kolleginnen und Kollegen.

(Stephan Brandner [AfD]: Welche denn?)

Diese Posts vergiften unsere Gesellschaft.

(Stephan Brandner [AfD]: Nennen Sie nur 
einen Post von mir, der strafrechtlich relevant 
ist! Werden Sie mal konkreter!)1) Anlage 10 
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Deswegen ist es heuchlerisch, dass Sie hier sich für die 
Meinungsfreiheit einsetzen. Sie wollen nicht Meinungs-
freiheit; Sie wollen einen Freifahrtschein für Lüge, für 
Verschwörungstheorien und für Hass. Das werden wir 
Ihnen nicht durchgehen lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Norbert Kleinwächter [AfD]: Sehr 
lahmer Applaus!)

Ich will abschließend eines sagen: Wir werden morgen 
im Deutschen Bundestag das Ergebnis des Vermittlungs-
ausschusses diskutieren. Da geht es um den Gesetzent-
wurf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, 
dass soziale Medien zukünftig verpflichtet werden, Straf-
taten auch zu melden. Das ist wichtig; denn wir brauchen 
einen angstfreien Diskurs im Internet.

(Zuruf des Abg. Stephan Brandner [AfD])

Wir müssen sicherstellen, dass Menschen nicht beleidigt 
werden, nicht bedroht werden und nicht angegriffen wer-
den. Wir tun das im Interesse der Meinungsfreiheit und 
im Interesse eines pfleglichen Umgangs miteinander. Ge-
rade vor diesem Hintergrund werden wir Ihren Gesetz-
entwurf natürlich ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ullrich. – Nächster 

Redner ist der Kollege Dr. Jürgen Martens, FDP-Frak-
tion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Jürgen Martens (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Lassen Sie es mich kurz machen: Wir werden diesem 
Gesetzentwurf selbstverständlich auch nicht zustimmen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Stephan Brandner [AfD]: Ich 
habe nichts anderes erwartet!)

Denn diejenigen, die hier auftreten und sagen, sie würden 
im Interesse der Meinungsfreiheit handeln, haben nicht 
vor, Meinungsfreiheit wirklich zu schützen; vielmehr 
wollen sie weiterhin Plattformen nutzen, um ihre Inhalte, 
die oftmals ihre Geringschätzung der Meinung anderer 
und der Meinungsfreiheit geradezu herausschreien, wei-
terverbreiten zu können.

(Stephan Brandner [AfD]: Da spricht der 
Superliberale! Nennen Sie mal ein konkretes 
Beispiel! – Weiterer Zuruf des Abg. Dr. Bernd 
Baumann [AfD])

Wir halten nämlich was von der Freiheit, und wir 
bestehen nicht nur auf unsere Freiheit, sondern wir sind 
auch für die Freiheit von anderen, und wir können sie 
ertragen und können zuhören,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

ohne dass wir gleich meinen, die Welt würde sich gegen 
uns verschwören, auch wenn sie zufällig nicht unserer 
Meinung ist. Wir können das ertragen. Sie können das 
offensichtlich nicht.

Mit Ihrem Gesetzentwurf erheben Sie den Anspruch – 
oder Sie glauben, einen Anspruch darauf zu haben –, dass 
Sie das, was Sie bisher verbreitet haben, einfach weiter-
verbreiten können, auch über Plattformen. Woher bezie-
hen Sie eigentlich diesen Anspruch? Wie kommen Sie zu 
dem Anspruch, dass irgendeine Plattform Ihnen das 
erlauben muss?

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Oder dass 
es irgendjemand interessiert!)

Das muss sie nicht. Und zwingen, so wie Sie es mit 
diesem Gesetz vorhaben, können Sie sie auch nicht.

Das, was Sie hier vorhaben, ist ganz gewiss nicht im 
Dienste der Meinungsfreiheit.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und der 
SPD sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Martens. – Man kann 

Wesentliches auch in kurzer Zeit sagen.
(Marianne Schieder [SPD]: Genau!)

Das ist für den nächsten Redner auch meinungsbildend.
Der Kollege Florian Post, SPD-Fraktion, ist der nächs-

te Redner.
(Beifall bei der SPD)

Florian Post (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir haben ja schon oft über Meinungsfreiheit 
hier im Hohen Hause debattiert. Bei dieser Debatte zu 
dem AfD-Entwurf – das muss man sich direkt mal auf 
der Zunge zergehen lassen – eines Gesetzes zur Sicher-
stellung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken 
geht es ja um nichts anderes als um das, was die AfD 
immer gerne macht: sich in der Opferrolle zu sehen, 
sich darin zu suhlen,

(Stephan Brandner [AfD]: Der Einzige, der 
sich hier suhlt, sind Sie am Rednerpult!)

dass ihnen verboten wird, die eigene Meinung zu äußern, 
oder zu behaupten, dass dieses Gesetz nur dazu diene, 
Postings zu löschen, die der vermeintlichen Mehrheits-
meinung politischer Korrektheit nicht entsprechen wür-
den. Das Gegenteil ist der Fall: Mit unserem Netzwerk-
durchsetzungsgesetz ermöglichen wir, Postings zu 
löschen, die gerade Meinungsvielfalt und Meinungsfrei-
heit unterdrücken sollen.

Wir haben genug Beispiele.
(Zuruf des Abg. Stephan Brandner [AfD])

– Herr Brandner, was Sie so von sich geben, hatte auch 
dazu geführt, dass Sie den Vorsitz im Rechtsausschuss 
verloren haben; das hatte ja auch Gründe.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)
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Also das heißt, Sie dürfen sehr wohl sagen, was Sie wol-
len; aber es hat eben Konsequenzen in diesem Land, und 
das ist auch richtig so.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU] – 
Stephan Brandner [AfD]: Ja, genau!)

– Jetzt haben Sie mich etwas aus dem Konzept gebracht.

Es wird also keiner widersprechen, dass es hier in 
Deutschland Beispiele dafür gibt,

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist genau das, 
was ich gesagt habe!)

dass es Kommunalpolitiker gibt, die sich zurückziehen 
aus der ehrenamtlichen Politik, weil sie Angst um sich 
und ihre Familien haben, weil sie bedroht werden, weil 
sie beleidigt werden, weil gegen sie gehetzt wird. Das 
kann sehr wohl auch auf einem Level knapp unterhalb 
der Grenze zu einem Straftatbestand geschehen; und 
auch dagegen müssen wir vorgehen.

Im Übrigen kommen laut Bundeskriminalamt 79 Pro-
zent der strafrechtlich relevanten, politisch motivierten 
Hasspostings vom rechten Rand; das muss man sich 
auch mal auf der Zunge zergehen lassen.

(Stephan Brandner [AfD]: „Strafrechtlich 
relevant“ habe ich extra ausgenommen!)

Deswegen habe ich ja Verständnis dafür, dass ausgerech-
net dieser unsinnige Gesetzentwurf von Ihnen kommt. 
Die geistigen Brandstifter, die im Internet unterwegs 
sind, sitzen auch in diesem Hause. Sie sitzen auf der 
rechten Seite. Herr Brandner hat es in seiner Rede ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt.

Wir machen aber klar, dass wir Angriffe auf die 
Meinungsfreiheit nicht dulden werden, die wir dann als 
gegeben sehen, wenn Menschen welcher sexuellen Ori-
entierung, welcher Hautfarbe oder welcher Religionsan-
gehörigkeit auch immer sich nicht mehr an Diskussionen 
und Debatten beteiligen, weil sie Angst haben müssen, 
dass sie durch Hasspostings niedergemacht werden, oder 
befürchten müssen, sich unsäglichen Diffamierungen im 
Netz ausgesetzt zu sehen.

Es geht darum, klarzumachen, dass wir auf der Seite 
derjenigen stehen, die hier Opfer sind. Wir werden mit 
allen Mitteln des Rechtsstaates dagegen vorgehen, dass 
Hasspostings zu einer Unterdrückung der Meinungsfrei-
heit im Internet führen. Wir werden die Stärkung der 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften weiter vorantreiben. 
Wir werden Personalaufstockung bei einzelnen Ermitt-
lungsbehörden angehen.

Aber es geht noch um viel mehr. Das Wichtigste ist, 
dass wir klarmachen, dass von Hassrede Betroffene nicht 
alleingelassen werden und dass nicht die Opfer in der 
Minderheit sind, sondern die Täter.

Danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Post. – Nächste Rednerin: 

die Kollegin Gökay Akbulut, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Gökay Akbulut (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die AfD bringt hier einen Gesetzentwurf ein, 
mit dem sie ihre rechte Hetze weiterhin legitimieren 
möchte. Ich erinnere daran, dass Frau Storch

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Von Storch!)

Anfang 2016 auf Social Media den Schusswaffenge-
brauch gegen Menschen an der Grenze gefordert hat.

(Stephan Brandner [AfD]: Da kennen Sie sich 
ja wohl mit aus! Sie haben es ja nicht nur gefor-
dert! Sie haben es ja 40 Jahre lang gemacht!)

Diese gefährlichen rechten Beiträge in der digitalen Welt 
schaffen Stimmung, mobilisieren und stärken rassistische 
Netzwerke.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie haben geschos-
sen an der Grenze! Kein anderer!)

Aus Worten werden schließlich Taten, wie wir sie in 
Halle, in Hanau und im Falle von Walter Lübcke mitver-
folgt haben.

(Stephan Brandner [AfD]: Auf Flüchtlinge ha-
ben Sie geschossen wie auf Hasen! Sie haben 
Hunderte von Menschen umgebracht an der 
deutschen Grenze! – Gegenruf des Abg. 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Falsch! 
Stimmt nicht! Da gab es uns noch gar nicht!)

Im November 2017 wurde bekannt, dass unter den 
Mitgliedern der geschlossenen Facebook-Gruppe „Pat-
rioten“ 48 Mandatsträger der AfD zu finden waren, davon 
15 aus der Bundestagsfraktion und 33 aus den Landtagen.

(Stephan Brandner [AfD]: Sie haben mit 
Maschinenpistolen an der innerdeutschen 
Grenze Hunderte von Menschen niedergemäht! 
Sie und Ihre sozialistische Mördertruppe! – 
Gegenruf des Abg. Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Fake News!)

Neben rassistischen, frauenverachtenden, homophoben 
und gewaltverherrlichenden Beiträgen versendete ein 
Mitglied der Gruppe

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN], an Abg. Stephan Brandner [AfD] 
gewandt: Fragen Sie mal Ihre Kollegen da drü-
ben! – Gegenruf des Abg. Stephan Brandner 
[AfD], auf die Fraktion Die Linke zeigend: 
Die sozialistische Mördertruppe sitzt da! 
Genau gegenüber!)

eine Fotomontage mit einem Bild von Anne Frank auf 
einer Pizzaschachtel, versehen mit der Aufschrift „Die 
Ofenfrische, locker und knusprig zugleich“. Diese 
zutiefst verachtende Form des Antisemitismus in den 
Reihen der AfD zeigt auch,
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(Norbert Kleinwächter [AfD]: Das hat weder 
was mit uns zu tun noch mit dem eingebrachten 
Gesetzentwurf!)

dass wir uns gemeinsam sowohl in den sozialen Netz-
werken als auch in allen anderen Lebensbereichen konse-
quent gegen Antisemitismus und Rassismus stellen müs-
sen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Matthias W. Birkwald [DIE LIN-
KE]: Und gegen Lügen der AfD!)

Jens Maier und andere Abgeordnete der Bundestags-
fraktion gehörten zu den aktiven Mitgliedern dieser Face-
book-Gruppe. Als Ihre Facebook-Gruppe als Rassisten-
truppe dann öffentlich aufgeflogen ist und sie sich davon 
distanzieren wollten,

(Stephan Brandner [AfD]: Welche Facebook- 
Gruppe? – Dr. Bernd Baumann [AfD]: Wovon 
reden sie überhaupt? Reden Sie doch mal zum 
Gesetzentwurf!)

ist die baden-württembergische Landtagsabgeordnete der 
AfD, Christina Baum, der Gruppe sogar noch extra bei-
getreten und forderte die Mitglieder dieser Gruppe auf: 
Bleibt standhaft und seid mutig! – Dies, meine Damen 
und Herren, hat nichts mit Meinungsvielfalt zu tun.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD – Zuruf des Abg. Stephan 
Brandner [AfD])

Sie verbreiten auch in dieser Debatte hier wieder Fake 
News und stellen es so dar, als ob der Raum im Internet 
komplett überreguliert wäre. Ich als Frau mache eher eine 
gegenteilige Erfahrung. Frauen, vor allem diejenigen mit 
Migrationsgeschichte, bekommen immer mehr rassisti-
sche und sexistische Kommentare und Drohungen ab. 
Diese Art der Kommentare und Beiträge sind jedoch 
keine Meinungen, sondern stellen Straftatbestände dar. 
Ich habe hier auch einige Anzeigen gemacht und Ver-
fahren gewonnen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Beleidigungen und rechte Hetze sind keine Meinungs-
vielfalt.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Was ist mit linker 
Hetze? – Gegenruf des Abg. Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Die gibt es nicht! – 
Gegenruf des Abg. Stephan Brandner [AfD]: 
Die linke Hetze steht da vorne!)

Sie haben in einem demokratischen Diskurs nichts zu 
suchen. Darum gibt es Regeln für den Umgang im 
Netz. Die sozialen Netzwerke müssen hier auch ihrer 
Verantwortung gerecht werden und die Rechte der Nutz-
erinnen und Nutzer stärken.

(Beifall bei der LINKEN)

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung 
ist bisher ineffektiv geblieben und rechtlich höchst prob-
lematisch. Wir fordern spezialisierte Abteilungen in den 

Bereichen der Justiz und Polizei, die das bestehende 
Strafrecht im Internet endlich auch konsequent durchset-
zen.

Ihr Gesetzentwurf gehört in den Papierkorb wie alle 
anderen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Akbulut.

(Zurufe von der AfD – Gegenruf des Abg. 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Unsere 
Partei wurde 2007 umbenannt! Also lassen 
Sie den Unsinn!)

– Moment, Herr Kollege Birkwald. – Da die AfD-Frak-
tion auch nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst 
worden ist, gehe ich davon aus, dass der Zwischenruf, 
Herr Kollege Brandner: „Sie haben Hunderte von Men-
schen umgebracht an der Grenze!“,

(Stephan Brandner [AfD]: Die SED!)
nicht auf die Kollegin bezogen war.

(Stephan Brandner [AfD]: Völlig richtig!)
– Moment! – Gleichwohl erteile ich Ihnen einen Ord-
nungsruf für die Erklärung „Die sozialistische Mörder-
bande sitzt da!“, weil Sie mit einer Hand – das kann das 
Protokoll nicht erfassen – auf die Fraktion Die Linke 
gezeigt haben. Dies ist mit Sicherheit eines Ordnungsrufs 
wert. Und Sie erhalten dafür den Ordnungsruf.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90/Die Grünen, 
hat ihre Rede ebenso zu Protokoll gegeben

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
AfD und der FDP)

ebenso wie der Kollege Helge Lindh.1) – Jetzt können alle 
noch mal applaudieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Damit schließe ich die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs 

auf Drucksache 19/27772 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federfüh-
rung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie. Die Fraktion der AfD wünscht 
Federführung beim Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz.

Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvor-
schlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Über-
weisungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-

1) Anlage 10 
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gen: keine. Dann ist dieser Überweisungsvorschlag 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen 
der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt.

Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvor-
schlag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Feder-
führung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. 
Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer 
stimmt dagegen? – Gleiches Stimmenverhältnis. Gegen 
die Stimmen der AfD-Fraktion ist dieser Vorschlag mit 
den übrigen Stimmen des Hauses angenommen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 18 a und 18 b auf:
a) – Zweite und dritte Beratung des von den 

Fraktionen der CDU/CSU und SPD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Einführung eines Lobbyregisters beim 
Deutschen Bundestag und zur Ände-
rung des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten (Lobbyregistergesetz)
Drucksache 19/22179

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Thomas Seitz, Jens Maier, 
Andreas Bleck, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion der AfD eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung 
eines Registers für Lobbyisten, Nichtre-
gierungsorganisationen und Lobby-
dienstleister (Lobbyregistergesetz – 
LobRegG)
Drucksache 19/22183

– Zweite und dritte Beratung des von den 
Abgeordneten Jan Korte, Doris 
Achelwilm, Simone Barrientos, weiteren 
Abgeordneten und der Fraktion DIE LIN-
KE eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Einführung des verpflichtenden 
Lobbyregisters (Lobbyregistergesetz)
Drucksache 19/15
Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung (1. Ausschuss)
Drucksache 19/27922

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsordnung (1. Aus-
schuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Britta Haßelmann, Dr. Konstantin von Notz, 
Luise Amtsberg, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Transparenz schaffen – Verbindliches 
Register für Lobbyistinnen und Lobbyis-
ten einführen
Drucksachen 19/836, 19/27922

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die 
Linke vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Patrick Schnieder, CDU/CSU-Frak-
tion, das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Patrick Schnieder (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine Damen! Meine Herren! Wir 

beschließen heute in zweiter und dritter Lesung das Lob-
byregistergesetz.

(Karsten Hilse [AfD]: Das wissen Sie doch 
jetzt noch gar nicht!)

Ich bin sehr froh, dass wir das heute zum Abschluss 
bringen können. Es hat dem einen oder anderen – mir 
auch – zu lange gedauert. Die einen sagen: Es hat schon 
vor der Wahlperiode viel zu lange gedauert. Ich sage: 
Auch in dieser Wahlperiode hat es sich zum Schluss 
noch etwas verzögert. Wir hatten es nicht im Koalitions-
vertrag mit der SPD vereinbart. Gleichwohl hat die Union 
2019 die Initiative ergriffen, ein Lobbyregister einzufüh-
ren, und wir hätten es auch in 2020 abschließen können, 
wenn wir uns nicht dreimal hätten einigen müssen. Aber 
Ende gut, alles gut. Das Ergebnis zählt.

Worum geht es? Wir wollen Lobbyismus, Interessen-
vertretung regeln. Ich will vorab sagen: Interessenvertre-
tung ist nicht per se etwas Schlechtes. Lobbyismus hat 
einen negativen Beigeschmack, eine negative Konnota-
tion. Aber im Grunde ist es etwas Wichtiges und Gutes 
für die Demokratie. Es geht darum, dass Interessen ver-
treten und kenntlich gemacht werden, dass wir als Abge-
ordnete die Interessen kennen, über die wir dann am Ende 
abstimmen, dass wir Kontakt haben zur Wirtschaft, zur 
Zivilgesellschaft, zu NGOs, zu all den Gruppierungen, 
die Interessen vertreten und die bestimmte Interessen in 
einem Gesetzesvorhaben geltend machen. Uns geht es 
darum, das zu regeln und diese Interessenvertretung 
transparent zu machen.

Was wird geregelt? Wir führen ein elektronisches Lob-
byregister beim Deutschen Bundestag ein. Es wird eine 
Eintragungspflicht für Interessenvertreter bestehen, be-
vor sie mit uns, den Abgeordneten, den Mitarbeitern 
oder der Fraktion, Kontakt aufnehmen. Die Registrie-
rungspflicht gilt auch bei Kontaktaufnahme mit der Bun-
desregierung. Das haben wir schon im Rahmen der ersten 
Lesung des Gesetzentwurfes angekündigt und jetzt auch 
in diesen Gesetzentwurf aufgenommen.

Die anzugebenden Informationen sind sehr weit 
gefasst. Das will ich im Einzelnen nicht ausführen. Daran 
kann man sehen, in wessen Auftrag Interessen vertreten 
werden und mit welchem finanziellen Aufwand dort vor-
gegangen wird.

Wir haben im Gesetzentwurf Sanktionen vorgesehen. 
Wer gegen die Registrierungspflicht verstößt oder falsche 
Angaben macht, kann mit einem Ordnungsgeld von bis 
zu 50 000 Euro belegt werden.

Und es wird ein Verhaltenskodex vorgeschrieben, auf 
den man sich verpflichtet. Wir hatten ursprünglich vor-
gesehen, dass die Interessenvertreter sich selbst einen 
Kodex geben müssen, selbst ein Leitbild entwickeln sol-
len. Jetzt wird der Verhaltenskodex zwischen Bundestag, 
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Bundesregierung und den Interessenvertretern verbind-
lich festgelegt. Ich glaube, damit kann man sehr gut 
leben.

Nun gibt es natürlich auch Kritik an dem Lobbyregis-
ter. Den einen geht es zu weit, den anderen geht es nicht 
weit genug. Ich will mich nur auf einige Schwerpunkte 
beziehen. Zum einen ist die Rede davon, wir hätten zu 
viele Ausnahmen geschaffen. Dazu will ich zunächst ein-
mal sagen: Allein die Anzahl der Ausnahmen sagt noch 
nichts darüber aus, wer wirklich am Ende ausgenommen 
worden ist. Es gibt aber eine Reihe von verfassungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen, denen wir gerecht werden 
müssen. Das ist Artikel 4 Grundgesetz, soweit es um 
Kirchen und Religionsgemeinschaften geht, das ist Arti-
kel 9 Absatz 3 Grundgesetz – Koalitionsfreiheit für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist das Petitionsrecht, 
und es sind andere Dinge, auf die ich im Einzelnen nicht 
eingehen will. In Bezug auf Artikel 4 und Artikel 9 will 
ich zumindest ausführen, dass es vorbehaltlos garantierte 
Grundrechte sind und dass deshalb zum Beispiel das 
Grundrecht auf Religionsausübung sehr, sehr weit reicht. 
Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass auch die Tätig-
keiten, die Kirchen zum Beispiel als Arbeitgeber aus-
üben – sei es die Caritas, die Diakonie oder andere –, 
davon erfasst sind. Das kann man kritisieren, das muss 
man auch nicht für richtig halten, aber das sind die ver-
fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen 
wir uns bewegen.

Dann wird zum Teil Kontakttransparenz gefordert. 
Dazu sage ich ganz klar: Gegenüber Abgeordneten 
kann es das nicht geben. Auch da gibt es verfassungs-
rechtliche Grenzen. Das freie Mandat verbietet so etwas 
in meinen Augen. Wir wollen aber auch keine Hürden 
aufbauen für einen Kontakt zwischen Abgeordneten 
und Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürgern, Unter-
nehmen. Deshalb kann es dort nie – das halte ich auch 
rechtlich nicht für zulässig – zu einer Offenbarungspflicht 
hinsichtlich Termin, Gegenstand und Gesprächspartner 
kommen.

Dann geht es noch um den exekutiven Fußabdruck, 
den wir im Gesetz nicht vorgesehen haben. Dazu kann 
ich nur sagen: Es gibt einen Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung. Die Bundesregierung hat eine 
Geschäftsordnungsautonomie. Sie kann alles, was im 
Rahmen eines exekutiven Fußabdrucks gefordert ist, ma-
chen, aber sie muss es selbst machen, und zwar in der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien. 
In diesem Gesetz ist dafür kein Platz.

Deshalb sage ich hier als Fazit: Es ist ein gutes Lobby-
registergesetz, das wir hier machen. Ich bin froh, dass wir 
das heute verabschieden können. Es ist ein Fortschritt im 
Bereich der Transparenz. Deshalb danke ich allen, die 
daran mitgewirkt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Dr. Matthias Bartke [SPD])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Schnieder. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Thomas Seitz, AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Thomas Seitz (AfD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Liebe Kollegen von CDU und CSU! Um den 
Sumpf aus Selbstbereicherung bis hin zum Korruptions-
verdacht von Mandatsträgern der CSU trockenzulegen, 
hat ein gewisser Herr Söder aus Bayern nach einem 
scharfen Schwert verlangt. Das finden wir gut, und offen-
sichtlich ist es bei Ihnen auch notwendig. Als Erstes muss 
deshalb Lobbytätigkeit reguliert werden.

Der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zum Lobbyregis-
ter sollte den Kollegen von der Union gefallen, denn er 
ist, anders als der Entwurf der GroKo, geeignet und dazu 
bestimmt, Transparenz wirklich herzustellen.

(Beifall bei der AfD)
Uns als AfD ist dabei wichtig, dass das Gesetz nicht 

auf den wirtschaftlichen Lobbyismus eingeengt wird und 
sogenannte NGOs in gleicher Weise Transparenz herstel-
len. Denn auch viele NGOs, die nicht demokratisch legi-
timiert sind und in Wahrheit meist einer anderen Agenda 
folgen als öffentlich verlautbart wird, haben Millionen 
von Euro aus dubiosen Quellen zur Verfügung und beein-
flussen Debatten im Sinne ihrer eigenen Ziele.

(Beifall bei der AfD)
Ja, jeder sollte das Recht haben, angehört zu werden 

und für sich zu werben: auch ein Unternehmen, auch eine 
NGO. Ein freier Staat darf das nicht verbieten. Aber 
Gehör zu finden, ist etwas anderes, als sich Einfluss zu 
erkaufen. Deshalb müsste eine wirksame Transparenzre-
gelung vom Minister bis hinunter zur Referentenebene 
greifen und nicht Letztere ausnehmen, wie es die GroKo 
heute beschließen will und vermutlich auch wird. Denn 
dies ist nichts anderes als eine bewusste und planvolle 
Einladung zur Umgehung der Bestimmungen, die jetzt 
verabschiedet werden; denn niemand verbietet einem 
Staatssekretär oder Abteilungsleiter, das Gespräch zwi-
schen einem Lobbyisten und einem Referenten durch 
eine geöffnete Zwischentür zu verfolgen. Und die effek-
tivste Beeinflussung setzt doch bei dem an, der den ersten 
Entwurf formuliert, also beim Referenten. Diese Ebene 
nehmen Sie bewusst aus.

Der nächste Mangel Ihrer Änderungsfassung ist der 
umfassende Katalog an Ausnahmen, die jetzt sogar 
noch zahlreicher sind als im ersten Entwurf und auch 
inhaltlich zu einer geringeren Anwendungsbreite des 
Lobbyregisters führen werden.

Warum diese Ausnahmen falsch sind, zeigt das Bei-
spiel der Kirchen. Diese bieten nicht nur Gottesdienste 
an, sondern machen als Teil der Sozialindustrie über Cari-
tas und Diakonie Milliardenumsätze, Umsätze, die nicht 
von einem freien Markt abhängen, sondern von der 
Sozialgesetzgebung. Insoweit unterscheiden sich Ein-
richtungen der Kirche nicht von den Interessenverbänden 
irgendwelcher Branchen wie Automobil oder Versiche-
rung.

(Beifall bei der AfD)
Uns als AfD ist wichtig: Transparenz erfordert auch 

zwingend den legislativen Fußabdruck, also die Kennt-
nis, welche Interessenvertreter im Laufe des Verfahrens 
Einfluss auf ein Gesetz genommen haben. Warum fehlt er 
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dann in Ihrem Entwurf? Ist ein Kollege Amthor vielleicht 
doch nicht so geläutert, wie der Öffentlichkeit vorgespielt 
wird?

Meine Damen und Herren, insbesondere wieder von 
der Union, gestern haben wir erlebt, wie eine – sagen 
wir einmal – handwerklich suboptimale Idee zum 
Oster-Lockdown eingestampft wurde, was die Mehrheit 
unseres Volkes sehr gut findet und auch unsere Fraktion 
begrüßt. Auch Ihr Entwurf zum Lobbyregister ist, mit den 
Worten von König Söderle von Bayern, kein scharfes 
Schwert, sondern allenfalls ein Fischmesser mit stumpfer 
Klinge.

(Beifall bei der AfD)
Wenn Sie von der Union wirklich wollten, dass Selbst-

bereicherung und Vorteilsnahme zumindest erschwert 
werden, dann müssten Sie heute gegen Ihren eigenen 
Antrag stimmen.

Ich komme zum Schluss. Warten Sie nicht, bis viel-
leicht demnächst ein aufgeflogener Raffke von der Kripo 
aus dem Plenarsaal gezogen wird. Da hilft dann auch 
keine Ehrenerklärung mehr.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.

Thomas Seitz (AfD):
Zeigen Sie Größe und stimmen Sie für den Antrag der 

AfD, wenn es Ihnen wirklich um echte Transparenz und 
nicht nur um ein Feigenblatt geht.

(Beifall bei der AfD)
Vielleicht ist das Ihre letzte Chance bei den Wählern.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, bitte kommen Sie jetzt zum Schluss.

Thomas Seitz (AfD):
Danke. – Denken Sie an das Schicksal – –

(Das Mikrofon wird abgeschaltet)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Sie haben es zwar nicht gemerkt, aber ich habe Ihnen 

gerade das Wort entzogen. Also, die letzten Worte waren 
nicht zu verstehen. Ich habe das angekündigt und noch 
20 Sekunden dazugepackt.

Nächster Redner ist der Kollege Dr. Matthias Bartke, 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Matthias Bartke (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist eine späte Stunde, aber es ist eine große Stunde für die 
deutsche Sozialdemokratie.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)
Seit mehr als zehn Jahren fordern wir ein effektives und 
verbindliches Lobbyregister, und heute ist der Tag, an 
dem wir sagen können: Wir haben es erreicht.

(Beifall bei der SPD)

Erstmalig müssen sich Lobbyisten in ein Register beim 
Deutschen Bundestag eintragen. Sie müssen darin Aus-
kunft geben über ihre Tätigkeit, ihre Vorhaben, ihre Auf-
traggeber und ihre finanziellen Aufwendungen. Sie müs-
sen einen verbindlichen Verhaltenskodex annehmen, der 
Grundsätze integrer Interessenvertretung vorsieht. Ver-
stöße gegen die Registrierungspflicht werden mit einem 
Bußgeld geahndet. Verstöße gegen den Verhaltenskodex 
werden im Register veröffentlicht. Im Register wird 
ebenfalls veröffentlicht, wer sich weigert, Finanzangaben 
zu machen. Dadurch schaffen wir eine öffentlich eins-
ehbare schwarze Liste, und das, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, trifft die Lobbyisten hart. Als zusätzliche Sank-
tion bekommen dann Lobbyisten keinen Hausausweis, 
und sie werden nicht zu öffentlichen Anhörungen einge-
laden. Das, Herr Buschmann, ist eine zusätzliche Sank-
tion und keineswegs die härteste. Und wenn Sie gleich 
reden, erzählen Sie nicht wieder was Falsches, so wie 
letztes Mal. Ich sage Ihnen: lieber gar nicht reden als 
schlecht reden.

(Beifall bei der SPD – Michael Theurer [FDP]: 
Dann kommen Sie jetzt besser zum Schluss, 
Herr Kollege!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt einige Aus-
nahmen für Organisationen und Personen, die sich nicht 
registrieren lassen müssen. Das hängt mit dem Regel- 
Ausnahme-Prinzip des Gesetzes zusammen; der Kollege 
Schnieder hat es eben erläutert. Es hat nämlich einen sehr 
breiten Anwendungsbereich. Interessenvertretung ist 
nach § 1 des Gesetzes – ich zitiere – jede Kontaktaufnah-
me „zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Ein-
flussnahme“ auf Bundestag oder Bundesregierung. Das 
ist eine sehr, sehr weite Definition.

Aber natürlich soll und kann nicht jede Einflussnahme 
eine registrierungspflichtige Lobbytätigkeit sein, und 
deswegen sind die Ausnahmen nötig. Denn natürlich ist 
es nicht registrierungspflichtig, wenn Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber Abgeordneten nur persönliche Interes-
sen formulieren oder wenn sie eine Petition einreichen 
oder sie ein öffentliches Mandat wahrnehmen oder, 
oder, oder. Wir haben alle Ausnahmen im Gesetz zusam-
mengefasst. Und das sind natürlich einige; das liegt ein-
fach in der Natur der Sache.

Eine Ausnahmeregelung will ich hier erläutern, weil 
ich glaube, dass sie erläuterungsbedürftig ist. Sie betrifft 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, diese Ausnahme muss sein; das hat 
auch die Sachverständigenanhörung ergeben. Denn Arti-
kel 9 unseres Grundgesetzes gewährt die Koalitionsfrei-
heit, und zwar schrankenlos. Die Privilegierung für Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände gilt allerdings 
nur, soweit sie zur Verbesserung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen beitragen; denn nur das wird vom 
Grundgesetz privilegiert. Für das Lobbyregister heißt 
das, dass auch nur das eine Ausnahme rechtfertigt. 
Wenn Gewerkschaften sich beispielsweise für die Sterbe-
hilfe einsetzen oder Arbeitgeber für die Organspende, 
dann hat das nichts mit der Verbesserung der Arbeits- 
und Wirtschaftsbedingungen zu tun,
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(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Müssen sie sich 
dann registrieren, Herr Bartke? Erklären Sie 
uns das mal!)

und dann begründet das keine Ausnahme mehr. Und dann 
müssen sie sich genauso registrieren lassen wie alle ande-
ren Lobbyisten auch.

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Wie soll das 
denn gehen? DGB 1 und 2? – Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das steht 
nicht im Gesetz!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hier vorliegende 
Lobbyregistergesetz ist ein wirklich gelungenes Gesetz. 
Dennoch gibt es einen erheblichen Wermutstropfen: Das 
ist der fehlende exekutive Fußabdruck. Unter „exekuti-
vem Fußabdruck“ versteht man die Veröffentlichung aller 
Lobbyistenkontakte und aller Lobbyistenstellungnah-
men; das muss jedem Gesetz beigefügt werden. Die 
SPD wollte das, und ich sage Ihnen hier ganz offen: 
Wir haben es nicht durchbekommen.

(Zuruf der Abg. Britta Haßelmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Mit der Union war das auf Teufel komm raus nicht zu 
machen. Offen gestanden: Ich hatte gehofft, dass die Vor-
kommnisse der letzten Wochen dazu beitragen, dass die 
Union ihre Verweigerungshaltung überdenkt, dass sie 
sich doch zu mehr Transparenz bekennt. Das war leider 
eine vergebliche Hoffnung.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden 
nicht lockerlassen. Ich sage Ihnen: Die erste Amtshand-
lung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
AfD und der LINKEN)

wird die Einführung des exekutiven Fußabdrucks sein.
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD – Sebastian Steineke 
[CDU/CSU]: Na, dann kann er ja noch warten!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bartke. Aber auch ein 

potenzieller Bundeskanzler Scholz kann das nicht einfüh-
ren, sondern das ist immer noch Aufgabe der Regierung 
insgesamt oder des Deutschen Bundestages.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Genau! 
Aber eine schöne Rede!)

Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marco 
Buschmann, FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marco Buschmann (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kollegin-

nen und Kollegen! Der Hauptmangel eines Lobbyregis-
tergesetzes ist es sicherlich, wenn man einige der größten 
Lobbyverbände von vornherein außen vor lässt. Dieser 
Gesetzentwurf enthält scheunentorgroße Ausnahmen, er 
ist löchrig wie ein Schweizer Käse, er war es von Anfang 
an, und er ist es immer noch – das sind die Fakten.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Dahinter steckt, dass beispielsweise Kirchen, Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbände herausgenommen 
werden. Und jetzt hören wir hier ja, das erfordere angeb-
lich unser Grundgesetz.

(Friedrich Straetmanns [DIE LINKE]: 
Quatsch!)

Bei dieser Pauschalausnahme sind Ihnen ja sogar die 
eigenen Sachverständigen in der Anhörung von der Fah-
ne gegangen, Herr Bartke. Erinnern Sie sich doch mal: 
Die Sachverständigen haben erläutert: Natürlich gibt es 
verfassungsrechtlich empfindliche Bereiche, natürlich 
kann man nicht verlangen, dass man Streikkassen offen-
legt, natürlich kann man nicht verlangen, dass man Mit-
gliederlisten offenlegt; aber das bedeutet doch nicht, dass 
man die Gewerkschaften pauschal aus der Registrie-
rungspflicht herausnehmen muss. Das ist doch – wie 
man bei Ihnen im Norden sagt – dumm Tüüg, Herr 
Dr. Bartke, und das wissen Sie auch selber.

(Beifall bei der FDP – Dr. Matthias Bartke 
[SPD]: Das haben wir doch gar nicht pauschal 
gemacht! Das habe ich doch gerade erläutert! 
Haben Sie nicht zugehört? Unfassbar! So ein 
Unsinn!)

– Herr Bartke, ich gehe gerne darauf ein. – Herr Dr. Bartke 
erzählt uns jetzt die Geschichte, dass der DGB-Gewerk-
schaftssekretär, der seine Anliegen vortragen will, 
hereinkommt und sagt: Ich möchte jetzt über die Wirt-
schafts- und Sozialbedingungen reden, dann beende ich 
das Gespräch, verlasse den Raum, und dann kommt der 
Gewerkschaftssekretär von DGB 2, der mit mir nichts zu 
tun hat, und trägt etwas völlig anderes vor. – Dieses 
Märchen können Sie auf dem Parteitag erzählen, aber 
nicht im Deutschen Bundestag.

(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Das ist nirgendwo im Gesetz hinterlegt.
(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Was erzählen Sie 
denn für Geschichten hier, Herr Buschmann? 
Das ist nicht zu fassen! – Zuruf des Abg. 
Michael Frieser [CDU/CSU])

– Herr Dr. Bartke, lesen Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf.
Ich möchte Ihnen mal eins sagen: Wir haben hier in den 

letzten Tagen und Wochen viel von Verantwortung ge-
hört, wir haben viel von „Respekt vor den Institutionen 
zurückgewinnen“ gehört, wir haben viel davon gehört, 
dass Sie jetzt aber wirklich entschlossen sind. Aber 
wenn wir diesen Gesetzentwurf lesen, dann kommen 
wir zu dem Schluss, dass er doch nicht mehr ist als der 
kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn Sie das hier 
abfeiern wollen, Herr Dr. Bartke, dann ist das nichts 
anderes als ein parteipolitisches Manöver. Dieser Ent-
wurf ist vielleicht besser als nichts; aber er ist doch nicht 
mehr als ein kleinster gemeinsamer Nenner. Das wird 
nicht reichen, um Vertrauen zurückzugewinnen, und es 
reicht auf keinen Fall für eine Zustimmung der Freien 
Demokraten.
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(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Britta 
Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Buschmann. Als ebenfalls 

Norddeutscher kann ich Ihnen sagen: Es heißt nicht 
„dumm Tüüg“, sondern „dumm Tüüch“. Das muss man 
vielleicht einem Nordrhein-Westfalen sagen.

(Otto Fricke [FDP]: Westfale, nicht Nordrhein- 
Westfale!)

– Gut, ein Westfale. Ich weiß nicht: Ist das eine Abstu-
fung gegenüber „Nordrhein-Westfale“?

(Zuruf von der FDP)
Nächster Redner ist der Kollege Friedrich 

Straetmanns, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Zunächst ist es erfreulich, dass wir heute 
zusammenkommen und endlich ein Lobbyregister be-
schlossen werden soll. Doch wenn man von der Schlag-
zeile „Die Koalition einigt sich beim Lobbyregister“ aus 
weiter ins Detail geht, dann sieht alles schon wieder nicht 
mehr so wunderbar und zufriedenstellend aus. Es geht 
mir gar nicht nur um den Inhalt des vorgelegten Gesetzes, 
sondern auch um das Zustandekommen.

Seit Jahren fordern wir, genauso wie nationale und 
internationale Nichtregierungsorganisationen, ein Lob-
byregister für Deutschland. Die von uns und anderen 
Fraktionen vorgelegten Gesetzentwürfe haben Sie von 
der Union und der SPD mit Ihrer Ausschussmehrheit aus-
gebremst, wo Sie nur konnten. Und immer wenn es in der 
Öffentlichkeit eng für die Union wurde, weil einer oder 
gleich zahlreiche Ihrer Abgeordneten unter massiven 
Beschuss gerieten, weil sie Gemeinwohl und schamlosen 
Eigennutz durcheinandergebracht haben, dann kamen Sie 
mit dem Lobbyregister um die Ecke.

Das Lobbyregister ist längst überfällig.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Dr. Jürgen Martens [FDP])

Aber dass Sie es immer wieder hervorkramen, wenn Sie 
wegen möglicher Korruptionsfälle angezählt werden, 
zeigt vor allem zwei Dinge: dass Sie – erstens – den 
Menschen da draußen nicht zutrauen, Ihren billigen 
Taschenspielertrick zu durchschauen, bei dem Sie mit 
längst überfälligen Regelungen punkten wollen, die an 
den aktuellen Fällen rein gar nichts geändert hätten, und 
dass es – zweitens – vor allem Ihnen von der Union gar 
nicht ernst ist mit der besseren Kontrolle von Lobbyis-
mus. Denn um etwas anderes geht es auch mir und meiner 
Fraktion ja gar nicht: Wir wollen Lobbyismus nicht ver-
bieten; wir wollen aber, dass jede Bürgerin, jeder Bürger 
in diesem Land die Möglichkeit bekommt, zu erfahren, 
wer Einfluss auf Gesetze genommen hat. Dieser soge-
nannte legislative Fußabdruck fehlt nach wie vor. Aber 
ohne diesen ist ein Lobbyregister nicht einmal die Hälfte 

wert, weshalb wir Ihnen die Möglichkeit zur Korrektur 
geben wollen und einen entsprechenden Entschließungs-
antrag vorgelegt haben.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben sich nun doch dazu durchringen können, 
dass die Regierung in die Regelungen des Lobbyregisters 
mit aufgenommen wird. Es freut mich, dass Sie verstan-
den haben, dass ein Lobbyregister, das nur für rund 
10 Prozent der Gesetzentwürfe angewendet werden 
müsste, eine absolute Frechheit gewesen wäre.

(Beifall bei der LINKEN)

In Ihrem jetzigen Entwurf ziehen Sie die Grenze für die 
Dokumentation von Gesprächen auf der Unterabteilungs-
leiterebene. Und wo entstehen in den Ministerien die 
ganzen Gesetze? – Der Titel verrät es: Die meisten davon 
kommen zunächst als Referentenentwurf in Umlauf. Sie 
entstehen also auf Referatsebene, genau eine Ebene 
unterhalb der Transparenzpflicht. Gut für die Wirtschaft, 
schlecht für die Allgemeinheit.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Britta 
Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Sie schaffen zudem zahlreiche Ausnahmen von der 
Transparenzpflicht; es ist angesprochen worden. Ich 
will einen Punkt herauspicken: Die Sanktionen sind viel 
zu milde, der Entzug des Hausausweises ändert über-
haupt nichts. Dann lässt man sich eben an der Pforte 
anmelden. Und letztlich sind 50 000 Euro Strafe für 
Unternehmen bei absichtlichen Falschangaben viel zu 
wenig.

(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Die Schwarze 
Liste!)

Für eine solche Summe greift man in der Unionsfraktion 
ja noch nicht einmal zum Hörer, um Herrn Spahn über-
teuerte Masken anzudrehen oder zu vermitteln.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Selbst 
unter Ihrem Niveau!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herzlichen Dank, Herr Kollege Straetmanns. – Nächs-

te Rednerin ist die Kollegin Haßelmann, Bündnis 90/Die 
Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Am 12. Juni 2020 berichtete die Presse über die 
Amthor-Affäre und fragte: „Ist Philipp Amthor käuf-
lich?“ – Ein paar Tage später, am 3. Juli 2020, die große 
Eilmeldung: Die Koalition einigt sich auf ein Lobbyre-
gister. – 2020! Wir mussten lange warten, meine Damen 
und Herren. Heute nun liegt ein Gesetzentwurf vor, der 
beschlossen werden soll.
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Am 25. Februar 2021: Maskenaffäre Nüßlein. Am 
2. März 2021 – im selben Medium – die Meldung: Eini-
gung beim Lobbyregister. Und schon feierte sich diese 
Koalition aus CDU/CSU und SPD und überschlug sich 
öffentlich schulterklopfend, dass man nun endlich den 
Durchbruch erreicht hat. Meine Damen und Herren von 
CDU/CSU und SPD, können Sie mir die Frage beant-
worten, warum Sie nur handlungsfähig sind, wenn Druck 
im Kessel ist?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der FDP und der LINKEN)

Nur weil der öffentliche Druck so groß war, gab es mini-
male Bewegungen.

Es liegt uns ein Gesetzentwurf zur Einführung eines 
gesetzlichen Lobbyregisters vor, das allenfalls ein erster 
Schritt ist. Gleichzeitig ist es eine verpasste Chance. Wir 
haben die letzten zehn Jahre dafür gestritten, dass es im 
Deutschen Bundestag zur Einführung eines gesetzlichen 
Lobbyregisters kommt. Dass es so lange gedauert hat, lag 
in erster Linie an der Blockade der CDU/CSU; aber auch 
die SPD hat sich nicht besonders forsch daran beteiligt.

(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Das ist eine 
Unwahrheit!)

Ich bin froh, dass es diesen ersten Schritt gibt, auch 
wenn klar ist, dass es eine verpasste Chance ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich will Ihnen sagen, warum. Sehr viele zivilgesellschaft-
liche Organisationen und Wirtschaftsverbände haben jah-
relang dafür gestritten. Wir wollten, dass Transparenz, 
Nachvollziehbarkeit und Offenlegung von politischer 
Interessenvertretung demnächst für Bundesregierung 
und Bundestag insgesamt gelten.

Sie haben der Bundesregierung gegenüber Zugeständ-
nisse gemacht, indem Sie darauf verzichten, dass ab der 
Ebene der Referentinnen und Referenten eine Nachweis-
pflicht besteht. Warum eigentlich, liebe Kolleginnen und 
Kollegen der SPD, verzichten Sie in einer solchen öffent-
lichen Lage darauf? Der legislative Fußabdruck kommt 
nicht. Warum bedauern Sie das hier mit Krokodilstränen, 
anstatt weiter zu verhandeln?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Dr. Matthias Bartke 
[SPD]: Weil es dann das Lobbyregister nicht 
gegeben hätte!)

Die CDU/CSU ist in einer ziemlich schlechten Lage, und 
Sie hätten die öffentliche Lage nutzen können, um mit 
FDP, mit Linken und mit Grünen mehr Druck zu machen, 
damit dieses Lobbyregister wirklich gut ist und Lobbytä-
tigkeit durch einen legislativen Fußabdruck dargelegt 
wird. Darauf haben Sie verzichtet.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Frau Kollegin.

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das finde ich bedauerlich. Deshalb ist es allenfalls ein 

erster Schritt und nicht mehr.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der FDP und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Haßelmann. – Nunmehr 

erhält das Wort der Kollege Michael Frieser, CDU/CSU- 
Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Michael Frieser (CDU/CSU):
Vielen Dank. – Herr Präsident! Werte Kolleginnen und 

Kollegen! Da hilft alles Schreien nichts: Das, was wir 
vorlegen, ist weltweit das am weitesten gehende Werk, 
das den Umgang mit Interessenvertretung gegenüber Par-
lament und Regierung regelt. Das finden Sie nirgendwo 
auf der Welt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des Abg. Dr. Matthias Bartke [SPD] – Zurufe 
der Abg. Dr. Marco Buschmann [FDP] und 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Ich kann nur sagen: Tatsache ist, dass wir mit einem 
Satz angefangen haben, und der Satz lautete: Der Deut-
sche Bundestag führt ein Lobbyregister ein. – Die Vor-
lage jetzt umfasst neuneinhalb Seiten. Ich glaube, man 
kann mit Fug und Recht behaupten: Wir haben den 
gesamten Gesetzgebungsprozess vor allem hinsichtlich 
der Interdependenzen zwischen Regierung und Parla-
ment abgebildet. Deshalb tut man sich an dieser Stelle 
sehr schwer, in irgendeiner Art und Weise großartig Kri-
tik an dem Gesetzentwurf anzubringen. Wie groß muss 
die Angst der FDP vor Interessenvertretungen wie Ge-
werkschaften und Kirchen sein?

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Transparenz!)

Entschuldigen Sie bitte, aber diese Panik kann man nicht 
nachvollziehen. Es sind verfassungsrechtliche Gründe, 
die zu den Ausnahmen geführt haben.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Kollegen, aber ange-
sichts dessen, was die AfD heute vorgeschlagen hat – Sie 
wissen, dass ich ein Faible für Karl Kraus habe –, kann 
ich nur sagen: Es reicht anscheinend nicht aus, nichts zu 
sagen zu haben, man muss auch noch unfähig sein, es 
auszudrücken.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU so-
wie bei Abgeordneten der SPD)

Jedenfalls habe ich überhaupt nicht verstanden, was letzt-
endlich der Ansatzpunkt ist.

Wir wollen die Expertise. Wir wollen den Sachver-
stand. Wir wollen die Meinung der Bürgerinnen und 
Bürger. Wir wollen, dass die Menschen, die Verbände 
und auch die Unternehmen mit ihrer Expertise an diesem 
Prozess teilhaben. Das muss bis tief in jedes einzelne 
Ministerium gehen. Die politische Verantwortung für 
jeden Entwurf, der rausgeht, liegt beim Unterabteilungs-
leiter. Genau so weit sind wir auch gegangen. Genau das 
ist wirklich sinnvoll.
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An die Linksbündnis/Rot-Adresse appelliert: Sie wis-
sen, was ein legislativer bzw. ein exekutiver Fußabdruck 
bedeutet? Das bedeutet, dass nicht nur bei jedem inner-
halb der Fraktionen, sondern auch bei der gesamten Bun-
desregierung über alles, was dort passiert, ein Wortproto-
koll erstellt werden muss, weil Sie sonst anschließend 
weder Begrifflichkeiten noch sonst irgendetwas nach-
vollziehen können.

(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Herr Frieser, Sie 
wissen, dass das nicht stimmt! Das ist doch 
Unsinn!)

Lesbarer und besser vorbereitet wird die gesamte Art und 
Weise des Gesetzgebungsverfahrens dadurch nicht. Sie 
als Abgeordnete sind Ihrem Gewissen unterworfen. Sie 
sind Ihrer eigenen Expertise unterworfen. Am Ende des 
Tages hilft Ihnen die Information „Jetzt weiß ich genau, 
wo das herkommt“, kein Jota weiter. Sie müssen Ent-
scheidungen selbst politisch verantworten. Ihr Vorschlag 
wäre ein Irrsinn an bürokratischer Verwaltung.

Weil die Verzweiflung schon sehr groß sein muss, weil 
einem nichts Gutes mehr dazu einfällt, wie man beim 
vorgelegten Lobbyregister noch einen draufsatteln kann, 
hat sich Die Linke gedacht: Ein bisschen was geht immer, 
also schafft man einen Beauftragten für Lobbyismus. – 
Das führt allerdings zu mehr Bürokratie; aber okay, wir 
haben nichts anderes erwartet. Aber dann kommt man zu 
dem Ergebnis: Wenn dieser die Angaben prüft und am 
Ende des Tages sagt: „Das reicht mir nicht“, erhält er 
darüber die Befugnis, Grundstücke zu betreten, Räume 
zu durchsuchen, Vorlagepflichten ohne jegliche Form 
von richterlichem Vorbehalt durchzusetzen.

Herr Straetmanns, bitte! Dass Die Linke ein etwas 
gespaltenes Verhältnis zum Rechtsstaat hat, das verstehe 
ich ja noch; das können wir nachvollziehen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Widerspruch des Abg. Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE])

Aber das geht nun wahrlich zu weit.

(Zuruf der Abg. Dr. Franziska Brantner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – Zuruf der 
Abg. Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Dass man an dieser Stelle die Expertise, das Einbringen 
von Sachverstand, die Meinung, die Haltung der Men-
schen in diesem Land auf diese Art und Weise herauszu-
halten versucht, das schlägt dem Fass nun wirklich den 
Boden aus. Am Ende des Tages hat das überhaupt nichts 
mehr mit Transparenz zu tun.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Frieser. Sie hatten mich 

vorhin so erstaunt angeschaut. Zwischenrufe beleben 
die parlamentarische Debatte. Ich wollte Sie jetzt nicht 
rügen wegen der nicht aufgesetzten Maske – Sie waren 
von sich so begeistert, dass mir klar war, dass das – –

(Heiterkeit – Michael Frieser [CDU/CSU]: 
Anscheinend sind Sie auch begeistert!)

– Ich bin immer noch begeistert. – Ich wollte Ihnen nur 
sagen: Zwischenrufe beleben die parlamentarische De-
batte. Dass, wenn Leute Maske tragen und zwischenru-
fen, wir nichts verstehen, müssen die Kolleginnen und 
Kollegen mit sich selbst ausmachen. Ich habe gesehen, 
dass die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die 
Grünen das Prinzip verstanden haben und dann, wenn Sie 
zwischenrufen, die Maske abnehmen, damit der Zwi-
schenruf fürs Protokoll wahrnehmbar wird. Also auch 
hier ist Bündnis 90/Grüne vorne.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Oh Gott, 
nein! – Heiterkeit)

Nächster Redner ist der Kollege Marco Bülow, frak-
tionsloser Abgeordneter.

Marco Bülow (fraktionslos):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Fünf-

zehn Jahre kämpfe ich jetzt für das Lobbyregister. Des-
wegen stünde jetzt eigentlich eine Party an. Aber die wird 
nicht nur wegen Corona abgesagt. An dem, was mein 
Vorredner hier gesagt hat, merkt man, dass die Union 
immer noch nicht begriffen hat, warum wir ein Lobbyre-
gister brauchen. Wenn er sogar so weit geht, das Rechts-
empfinden einer Fraktion infrage zu stellen, muss man 
sich angesichts der Vorkommnisse der letzten Wochen 
in der Unionsfraktion wirklich fragen, wo man hier gelan-
det ist.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der FDP – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Das war unterirdisch!)

Immer wieder versuchen Sie, Lobbyismus gleichzuset-
zen, indem Sie sagen: Die Bürgerinnen und Bürger haben 
ja ein Recht, das zu machen. – Ja, natürlich haben sie das. 
Aber es gibt eine riesige Waffenungleichheit in Deutsch-
land, was Lobbyismus angeht: Die einen betreiben gut 
ausgestattete Büros mit gut bezahlten Menschen, die 
dort arbeiten und Profitlobbyismus betreiben. Die ande-
ren sind Initiativen, Vereine und Menschen, die kein Geld 
dafür haben, die das nebenbei betreiben. Da brauchen wir 
Waffengleichheit.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Transparenz ist nur ein erster Schritt. Gehen wir noch 
einmal in die Geschichte – Frau Haßelmann hat das ja 
schon deutlich gemacht –: Es gäbe doch jetzt gar kein 
Lobbyregister, wenn es den Fall Amthor nicht gegeben 
hätte; denn im Koalitionsvertrag steht nichts von einem 
Lobbyregister. Komisch, dass die FDP und die Grünen 
darauf nicht eingegangen sind; denn in den Koalitions-
verhandlungen zu Jamaika stand es in einem Vorvertrag.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Bei Rot-Schwarz aber nicht. Also, wer will es denn wirk-
lich? Ich war dabei und weiß, dass die SPD sehr ver-
schämt von diesem Lobbyregister bei Koalitionsverhand-
lungen immer als Erstes Abstand genommen hat.
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(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Also geben Sie das doch zu
(Dr. Matthias Bartke [SPD]: Es stand schon 
drin! Es wurde wieder herausgestrichen!)

und tun Sie hier nicht so, als ob Sie der große Vorkämpfer 
gewesen wären!

Klar ist: Transparenz ist eine Selbstverständlichkeit, 
und genau die führen wir ein. Aber damit verhindern 
wir keinen Lobbyismus, damit verhindern wir keine Kor-
ruption. Deswegen brauchen wir insgesamt Regeln, die 
dazu führen, dass das verhindert wird. Wir brauchen – das 
müssen wir machen – einen wirklichen Ehrenkodex und 
nicht irgendeine Ehrenerklärung der Union, die nach der 
Wahl wieder vergessen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende.

Marco Bülow (fraktionslos):
Ich komme zum Ende; vielen Dank, Herr Präsident. – 

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Profitlobbyismus 
zerstört werden muss.

Danke. Mahlzeit.
(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 

des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Sie sehen, Herr Bülow, ich habe ein Herz für Minder-

heiten.
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, mit 

weniger Emotionen, ist der Kollege Dirk Wiese, SPD- 
Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist aber gemein: zu behaupten, 
er hätte weniger Emotionen!)

Dirk Wiese (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ein bisschen westfälischer Pragmatismus kann 
manchmal nicht schaden. Darum will ich an dieser Stelle 
einmal sagen: Immer wenn mich Schulklassen hier auf 
das Thema Lobbyismus angesprochen haben – als das 
noch möglich war –, habe ich ihnen gesagt, dass man 
da schon differenziert hinschauen muss, dass es Ge-
spräche gibt, die wir alle führen: mit Initiativen, mit 
Wirtschaftsunternehmen im Wahlkreis, bei Gesetzge-
bungsverfahren natürlich auch mit Verbänden und mit 
Gewerkschaften.

Aber – und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und 
darum ist die Verabschiedung dieses Lobbyregisters am 
heutigen Abend ein wirklich wichtiger Schritt – damit das 
transparent ist und das nachvollziehbar ist, damit die Bür-
gerinnen und Bürger sehen können, wie das stattfindet 

und wie das geregelt ist, ist es wichtig, dass wir diese 
nicht einfachen Verhandlungen – das will ich durchaus 
einräumen – hiermit heute Abend auch zum Abschluss 
führen.

Herr Schnieder, ich habe Ihrer Rede aufmerksam zuge-
hört. – Zu Herrn Frieser sage ich zum Schluss noch 
etwas. – Man muss schon sagen: Die Bewegung, die 
wir in diesen Verhandlungen gespürt haben, kam immer 
erst, als das ein oder andere zum Vorschein kam, meist 
medial. Ich will hier nicht noch einmal an Philipp Amthor 
oder an Georg Nüßlein erinnern. Aber wir haben doch 
eine vermehrte Bewegung immer dann erlebt, wenn 
etwas vorgefallen war.

(Zuruf des Abg. Carsten Müller [Braun-
schweig] [CDU/CSU])

Nichtsdestotrotz: Wir sind in guten Gesprächen zu einem 
Ergebnis gekommen, und das ist, glaube ich, gut.

Was Herr Seitz hier ausgeführt hat, hat mich, muss ich 
sagen, ein bisschen überrascht. Ich hätte großes Interesse 
daran, etwas über die schwarzen Kassen, über die heim-
lichen Spender im Hintergrund zu erfahren oder auch 
über die fragwürdige Art und Weise Ihrer Fraktionsvor-
sitzenden, Steuern zu zahlen. Sie könnten eine Menge 
dazu beitragen, Intransparenz aufzuklären. Leider ist 
das heute Abend auch nicht erfolgt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Herr Buschmann, bei Ihnen bin ich ein bisschen über-

rascht, dass Sie plötzlich der große Fan eines transparen-
ten Lobbyismus sind. Ich glaube, wir müssen gar nicht 
allzu sehr bis zu den Mövenpick-Geschichten

(Zurufe von der FDP: Oh!)
und Sonstigem, was da gewesen ist, zurückgehen. Aber 
daran zu erinnern, das gehört schon dazu, weil das eine 
Form von Intransparenz gewesen ist, die schon ein star-
kes Stück gewesen ist.

(Sebastian Steineke [CDU/CSU]: Wir müssen 
noch einmal über die ganzen SPD-Oberbürger-
meister reden! – Dr. Marco Buschmann [FDP]: 
Was ist eigentlich mit Johannes Kahrs?)

– Da Sie jetzt diesen Zwischenruf machen: Ich meine, wir 
diskutieren momentan ja nicht nur über das Lobbyregis-
ter. Wissen Sie, was mein Verständnis von Transparenz 
ist und mein Verständnis, was das Thema Nebeneinkünfte 
angeht? Das, was wir als Abgeordnetendiät erhalten, das 
ist absolut angemessen. Und es ist eine Kernaufgabe 
eines jeden Abgeordneten, Reden zu halten.

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Genau, Sie 
reden nur! Handeln!)

Wissen Sie, was ich nicht für richtig halte und was ich 
gerne verbieten möchte? Dass jemand Abgeordneter des 
Deutschen Bundestages ist und für Vorträge auch noch 
Geld nimmt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Dr. Marco Buschmann [FDP]: 
Was sagt ein Herr Steinbrück dazu?)

Das kann nicht sein, das gehört verboten!
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(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Das ist doch 
lächerlich! Die größten Rednermillionäre kom-
men aus der SPD!)

– Da können wir ja Ihren Fraktionsvorsitzenden einmal 
fragen. Ich will mal schauen, ob da dann wirklich Trans-
parenz ist, ob Sie dann mitstimmen oder ob Sie an der 
Stelle einknicken, wie es das ein oder andere Mal schon 
der Fall war.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Herr Präsident, ich sehe, dass Sie das Warnlicht ange-

stellt haben; daher will ich zum Schluss kommen. – Herr 
Frieser, bei allem Respekt: Wer im Glashaus sitzt, der 
sollte momentan nicht mit Steinen werfen!

Vielen Dank.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Dr. Marco 
Buschmann [FDP]: Die haben Amthor – Sie 
haben Steinbrück! – Michael Theurer [FDP]: 
Steinbrück!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Wiese; Sie haben in aller 

Ruhe zur emotionalen Bewegung bei den Abgeordneten 
beigetragen. Auch dafür bin ich Ihnen dankbar zu dieser 
Tageszeit. – Ich schließe damit die Aussprache.

Bevor wir zur Abstimmung kommen, teile ich mit, 
dass es zu TOP 18 a mehrere Erklärungen nach § 31 
unserer Geschäftsordnung gibt.1)

TOP 18 a. Wir kommen zur Abstimmung über den von 
den Fraktionen der CDU/CSU und SPD eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Einführung eines Lobbyregisters 
beim Deutschen Bundestag und zur Änderung des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten. Der Ausschuss für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung empfiehlt 
unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/27922, den Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD auf Drucksache 19/22179 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Dann ist dieser Gesetzentwurf mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Linke angenommen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Es wird wieder sportlich: Ich 
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wol-
len, sich zu erheben; wenn Sie sitzen bleiben, müsste ich 
annehmen, dass Sie eine andere Auffassung haben. – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Ich sehe, dass der 
Gesetzentwurf in dritter Lesung mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der AfD-Frak-
tion bei Enthaltung der übrigen Fraktionen des Hauses 
angenommen worden ist.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 
19/27941. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – 

Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist 
dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen der 
Fraktion Die Linke bei Enthaltungen der Fraktionen der 
FDP und des Bündnisses 90/Die Grünen mit den Stim-
men der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der 
AfD zur Einführung eines Registers für Lobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen und Lobbydienstleister. 
Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe b seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27922, den Ge-
setzentwurf der Fraktion der AfD auf Drucksache 
19/22183 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Ge-
setzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. Dann ist der 
Gesetzentwurf gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit 
den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abge-
lehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die 
weitere Beratung.

Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die 
Linke zur Einführung des verpflichtenden Lobbyregis-
ters. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung empfiehlt unter Buchstabe c seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27922, den Ge-
setzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/15

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Man 
beachte: Drucksache 15!)

– beachtlich; das sehe ich auch so – abzulehnen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die 
Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die 
Grünen bei Enthaltungen der Fraktionen der FDP und der 
AfD mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abge-
lehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die 
weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 18 b. Wir setzen die Abstimmung 
zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf Drucksa-
che 19/27922 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buch-
stabe d seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 19/836 mit dem Titel „Transparenz schaffen – Ver-
bindliches Register für Lobbyistinnen und Lobbyisten 
einführen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 
Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltungen 
der Fraktionen der AfD, der FDP und der Linken mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen.

Ich rufe die Zusatzpunkte 17 bis 19 auf:

ZP 17 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Marcel Klinge, Roman Müller-Böhm, 
Michael Theurer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Bereit für den Neustart – So kommt der Tou-
rismus aus der Krise

Drucksache 19/278121) Anlagen 11 bis 13 
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Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Tourismus (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur

ZP 18 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Marcel Klinge, Michael Theurer, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP
Rahmenbedingungen für sicheres Reisen – 
Konzept für Tourismuskorridore erarbeiten
Drucksache 19/27805
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Tourismus (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Gesundheit

ZP 19 Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Verkehr und digita-
le Infrastruktur (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Bernd Reuther, Frank Sitta, 
Torsten Herbst, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP
Unterstützung für das System Luftverkehr in 
Zeiten von Corona
Drucksachen 19/24356, 19/25292

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Dr. Marcel Klinge, FDP-Fraktion, das 
Wort.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marcel Klinge (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! „Multiples Politikversagen“, „Chaos Corona 
Club“, „Der Verhinderungsgipfel“, die Schlagzeilen zur 
jüngsten Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsiden-
ten sind genauso vernichtend wie die Ergebnisse für die 
Tourismusbranche in Deutschland. Die Enttäuschung ist 
riesengroß, egal mit wem man spricht. Nach den Herbst- 
und Weihnachtsferien fällt nun für Millionen von Men-
schen auch noch Ostern ins Wasser. Nicht einmal kon-
taktarmer Urlaub auf dem Campingplatz oder in einer 
Ferienwohnung ist möglich. Was für eine politische 
Bankrotterklärung dieser Bundesregierung!

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Norbert 
Kleinwächter [AfD])

Schwarz-Rot, meine Damen und Herren, hat erkennbar 
keinen Plan, und für diese Planlosigkeit müssen Hundert-
tausende Betriebe in der Veranstaltungswirtschaft, in der 
Reisewirtschaft, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im 
Food-Service-Bereich und auch die Ferienhausbetreiber 
bitterböse bezahlen; ihre finanziellen Ressourcen sind 
aufgebraucht, sie stehen vor dem wirtschaftlichen Ab-
grund. Aber anstatt den besten Gastgebern der Welt jetzt 
endlich einmal eine verlässliche Perspektive zu geben, 
straft diese Bundesregierung eine der Topbranchen in 
Deutschland mit absoluter Nichtbeachtung.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Sebastian 
Münzenmaier [AfD])

Der für Tourismus zuständige Minister, Peter Altmaier, 
ist wieder einmal abgetaucht, heute Abend nicht anwe-
send! Mehr Desinteresse geht nun wirklich nicht.

(Beifall bei der FDP)
Als Sprecher für Tourismus möchte ich an dieser Stelle 

noch einmal ganz deutlich sagen: Urlaub im In- und Aus-
land ist in Verbindung mit Tests und klugen Hygienekon-
zepten absolut möglich. Reisen ist kein Pandemietreiber, 
wie jüngst Ihre Experten vom Robert-Koch-Institut auch 
noch einmal bestätigt haben.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
Die Branche hat ihre Hausaufgaben gemacht – wann erle-
digen Altmaier, Scholz & Co eigentlich die ihrigen?

(Beifall bei der FDP)
Und hören Sie auf, meine Damen und Herren, Aus-

landsreisen zu verteufeln! Entweder ist eine Destination 
ein Risikogebiet, oder sie ist es nicht. Mallorca als 
Urlaubsziel freizugeben und im gleichen Atemzug vor 
Reisen dorthin zu warnen, das zeigt doch nur die Absur-
dität Ihres Krisenmanagements. Wer jetzt noch ein gene-
relles Verbot von Auslandsreisen prüft, dessen Verhalten 
ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Jeder, der 
Ahnung hat, kann da doch nur mit dem Kopf schütteln.

(Beifall bei der FDP)
Meine Damen, meine Herren, der FDP liegt die mittel-

ständisch geprägte Tourismuswirtschaft mit all ihren her-
vorragenden, großartigen Betrieben und engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr am Herzen. Des-
wegen wollen wir mit den Anträgen, die wir heute vor-
gelegt haben, einen gangbaren Weg aus dieser Krise auf-
zeigen.

Übrigens, jeder in der Branche ist auch bereit, bei der 
Coronabekämpfung mitzumachen. Wir Freie Demokra-
ten wollen auch nicht morgen alles auf einmal aufma-
chen, falls das gleich als Totschlagargument wieder in 
dieser Debatte kommt. – Die Menschen und die Branche 
warten aber händeringend auf eine verlässliche Perspek-
tive und auf einen Plan, und genau dieser Plan ist über-
fällig, vor allem, wenn man bedenkt, dass laut jüngster 
ifo-Konjunkturumfrage acht von zehn Betrieben – ich 
wiederhole: acht von zehn Betrieben – existenzbedroht 
sind.

Lassen Sie mich daher drei Punkte aus unserem Antrag 
herausgreifen:

Wir fordern erstens umgehend einen bundesweiten 
Stufenplan für den Neustart des Tourismus – und das bitte 
in enger Abstimmung mit der Branche; denn die haben 
sich unglaublich viele Gedanken gemacht und unglaub-
lich viele gute Konzepte auf den Tisch gelegt. Sprechen 
Sie doch endlich mal mit denen!

(Beifall bei der FDP – Gabriele Hiller-Ohm 
[SPD]: Fangen Sie doch mal in Schleswig-Hol-
stein an! Da stellen Sie den Minister!)

Zweitens benötigen wir einen Kurswechsel bei den 
Wirtschaftshilfen und einen Unternehmerlohn. Wir schla-
gen vor, die Hilfe über die Finanzämter auszuzahlen und 
als Berechnungsgrundlage den Rückgang vom Betriebs-
ergebnis zu nehmen – Stichwort: Kieler Modell.
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(Beifall bei der FDP)
Damit garantieren wir übrigens auch, dass die mittelstän-
disch geprägten familiengeführten Hotelketten nicht wei-
ter leer ausgehen; denn die haben bislang gar nichts gese-
hen. Denen müssen wir genauso helfen.

(Beifall bei der FDP)
Das Verbot von touristischen Übernachtungen wollen 

wir drittens unter der Voraussetzung von effektiven 
Hygienekonzepten aufheben. Gleiches gilt für die Gas-
tronomie – stufenweise, außen wie innen.

Stupides Wegsperren, unsinnige Reiseverbote und 
massive Eingriffe in unsere Freiheits- und Bürgerrechte 
sind keine Antworten auf diese Pandemie, impfen, imp-
fen, impfen hingegen schon.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen.

Dr. Marcel Klinge (FDP):
Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. – Daher: Nut-

zen Sie endlich die Möglichkeiten, die Impfkampagne zu 
beschleunigen! Nur so können wir einen echten, erfolg-
reichen Neustart für die Tourismusbranche mit über 
3 Millionen Beschäftigten in diesem Jahr garantieren.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Nächster Redner ist der Kollege Michael Donth, CDU/ 

CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Michael Donth (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, wir alle hoffen auf einen Neustart und wür-
den auch gerne wissen, wann es denn dazu kommt. Der 
gleichlautende Antrag der FDP

(Beifall des Abg. Michael Theurer [FDP])
liefert dazu eine Liste von möglichen Maßnahmen, die 
gut und richtig sind und deshalb zum großen Teil von uns 
schon umgesetzt wurden.

(Michael Theurer [FDP]: Hat man aber nichts 
von mitbekommen!)

Alle Branchen – vor allem die Tourismuswirtschaft, 
die von Anfang an von Einschränkungen extrem und 
brutal getroffen ist – fordern Öffnungsperspektiven, und 
ich verstehe die Menschen, die Unternehmer und auch 
ihre Mitarbeiter sehr gut. Alle diese Branchen unterstrei-
chen, dass genau sie keine Treiber der Infektion seien. 
Dennoch haben sich gestern wieder über 22 600 Men-
schen neu infiziert. Vor allem die Variante B.1.1.7 ist 
nicht nur ansteckender, sondern wohl auch tödlicher. – 
So viel zum Thema Fahrplan aus der Krise!

Wenn wir den Fahrplan Ende letzten Jahres aufgestellt 
hätten und wir auf Basis der Erfahrung mit Covid-19 
geplant hätten und wenn die Unternehmen und Betriebe 
sich auf diese, wie du es gesagt hast, verlässliche Per-
spektive verlassen und sich darauf eingestellt hätten, 

dann müssten wir heute aufgrund der aktuellen Entwick-
lung – verursacht durch die britische Mutation – alle 
Pläne wieder in die Tonne treten; denn das Virus interes-
siert sich eben nicht für unsere Pläne. Deshalb müssen 
wir weiter auf Sicht fahren – leider.

(Beatrix von Storch [AfD]: Das ist ein Offen-
barungseid! Das ist unglaublich!)

Dabei verstehe ich den Wunsch nach Planungssicher-
heit. Die will ich auch, und Planungssicherheit will auch 
die Regierung. Das war auch der Grund, warum die Län-
der am 3. März 2021 mit dem Bund die Öffnungsschritte 
beschlossen haben – mit klaren Werten, mit Maßnahmen, 
aber eben auch mit Notbremsen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Öffnungsperspektiven schaffen und diese dann bei 
steigenden Infektionszahlen zwei Wochen später wieder 
kassieren: Das ist zweifelhaft. – Zweifelhaft ist auch, ob 
die Menschen in dieser Situation Kneipen, Restaurants 
und Hotels überhaupt besuchen würden – und sei das 
Konzept noch so gut.

(Sebastian Münzenmaier [AfD]: Lassen Sie 
das doch die Leute selbst entscheiden!)

Wir haben es doch im letzten Sommer gesehen. Draußen, 
in den Biergärten, war es voll; drinnen, in den Restau-
rants, war es leer.

Auch der Tenor des FDP-Antrags, dass ganze Bran-
chensegmente im Tourismus keinerlei oder zu geringe 
Wirtschaftshilfen bekämen, kann man so nicht stehen 
lassen. 85 Prozent der Novemberhilfen – 4,8 Milliarden 
Euro – wurden ausbezahlt, 78 Prozent der Dezemberhil-
fen – 0,7 Milliarden Euro – wurden ausbezahlt.

(Dr. Marcel Klinge [FDP]: Was ist mit den 
anderen fünf Monaten?)

Daneben nenne ich das Kurzarbeitergeld und die neue 
Überbrückungshilfe III in Höhe von 1,4 Milliarden 
Euro, und gerade unsere Fraktion hat neu noch durchge-
setzt, dass auch die Mischbetriebe wie Brauereigaststät-
ten jetzt förderfähig sind.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oh! Dafür brauchtet ihr uns!)

Manche Kritikpunkte entbehren jeder Grundlage, zum 
Beispiel die Forderung in dem Antrag, dass Investitionen 
in Digitalisierung gefördert werden sollen. Aber das ist 
doch schon Realität; das ist in der Überbrückungshilfe III 
schon mit drin. Auch die Möglichkeit – auch das ist ein 
Wunsch –, die Außengastronomie aufzumachen, ist be-
reits im Öffnungskonzept enthalten und ist in einigen 
Bundesländern aktuell schon in der Umsetzung.

Ja, manches mag langsam vorangehen; das ist der Preis 
des Föderalismus, des Rechtsstaats und auch der Kontrol-
le, um Betrug zu vermeiden. Es ist nicht alles gut und erst 
recht nicht alles perfekt, was wir tun, aber wir helfen der 
Tourismusbranche in dieser Naturkatastrophe, und wir 
werden es auch weiter tun.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
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Und dann haben wir heute Abend auch noch den FDP- 
Antrag vom 17. November letzten Jahres mit dem Titel 
„Unterstützung für das System Luftverkehr in Zeiten von 
Corona“ auf dem Tisch. Das ist ein guter Antrag, lieber 
Marcel Klinge. Wir haben am 20. November letzten Jah-
res im Verkehrsausschuss ausführlich darüber beraten 
und kamen mit großer Mehrheit zum Ergebnis: Wir leh-
nen ihn ab.

(Lachen bei Abgeordneten der FDP)

Ich habe gesagt, es ist ein guter Antrag, und trotzdem 
lehnen wir ihn ab. Passt das zusammen? Ja, das passt 
zusammen. Die Luftverkehrswirtschaft ist für den Indust-
rie- und Tourismusstandort unverzichtbar. Airlines, Flug-
häfen, Serviceeinrichtungen sind von der weltweiten 
Pandemie brutal getroffen. Wir sehen Passagier- und Ein-
nahmerückgänge in ungekanntem Ausmaß. Und was for-
dert ihr? Eine Rückführung von Reiserestriktionen! Das 
ist richtig und haben wir sehr differenziert gemacht. 
Daneben fordert ihr Schnelltestverfahren, die wir einge-
führt haben. Schnelltests sollen vor dem Abflug im Aus-
land vorgenommen werden. Auch das sogenannte Frei-
testen wird gefordert. Außerdem sollen Defizite der 
Flugsicherung in Höhe von 300 Millionen Euro über-
nommen werden. Auch das alles ist erledigt. Ich könnte 
mit der Aufzählung so weitermachen. – Sie sehen, es ist 
ein guter Antrag, aber es ist wie bei „Der Hase und der 
Igel“.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege Donth.

Michael Donth (CDU/CSU):
Der FDP-Hase hechelt mit seiner Idee heran, der Koa-

litions-Igel kann rufen: Ich bin schon da; haben wir schon 
gemacht.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU – Markus Tressel 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ui, ui, ui!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Sie wissen, es waren immer zwei Igel, die an dem 

Rennen teilgenommen haben. – Vielen Dank, Herr Kolle-
ge Donth. – Nächster Redner ist der Kollege Sebastian 
Münzenmaier, AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Und auf Ihrem Weg nach vorne gebe ich bekannt, dass 
wir es geschafft haben, zwei Stunden einzusparen. Wenn 
wir noch eine halbe Stunde schaffen können, dann kön-
nen die Bediensteten des Deutschen Bundestags noch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Also, 
gerade die Fraktionen, die für Umweltschutz sind, sollten 
sich jetzt in dieser Frage engagieren, damit wir dort wei-
terkommen.

(Heiterkeit bei der FDP)

Herr Kollege Münzenmaier, Sie haben das Wort.

Sebastian Münzenmaier (AfD):
Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! Reisen in Zeiten von Corona ist 
keine leichte Sache. Reisewarnungen, Risikogebiete 
und die Pflichtquarantäne nach der Reiserückkehr sorgen 
zuverlässig dafür, dass die Menschen eben nicht mehr 
reisen; und außerdem scheint Reisen auch politisch nicht 
mehr erwünscht zu sein. Das wird zumindest von der 
Bundesregierung vor jedem neuen Coronagipfel bestä-
tigt. „Zu Hause bleiben“ ist wohl die neue Staatsräson.

Dabei bleibt aber nicht nur unser aller Wunsch, zu ver-
reisen, auf der Strecke, sondern auch die deutsche Reise-
wirtschaft. Diese beklagte 2020 einen unfassbaren Ver-
lust von 28 Milliarden Euro. Es ist deshalb absolut 
richtig, wenn die FDP heute mit drei guten Anträgen 
auf verschiedenen Ebenen einen Wiederanfang des Tou-
rismus einfordert. Dem Luftverkehrsantrag haben wir in 
den Ausschussberatungen bereits zugestimmt, und auch 
die beiden neuen Anträge zum Neustart des Tourismus 
können wir mittragen.

Kurzum: Wir sind für all das, was verantwortbar ist 
und den Menschen ihre Freiheit wiedergibt.

(Beifall bei der AfD)

Verzagtheit und Bevormundung wohnen im Kanzleramt. 
Wir stehen für freie Menschen und für Vernunft.

Apropos Verzagtheit und Versagen: Wenn heute hier in 
dieser wichtigen Debatte der Beauftragte der Bundesre-
gierung für Tourismus überhaupt nicht da ist, die beiden 
tourismuspolitischen Sprecher der Regierungskoalition 
sich nicht ans Pult trauen und ihre Reden zu Protokoll 
geben und von der SPD kein Einziger in dieser Debatte 
spricht, dann ist das ein Armutszeugnis, und Sie sollten 
sich dafür schämen.

(Beifall bei der AfD)

Meine Damen und Herren, wenn jetzt kein Ausbruch 
aus dem Lockdown gelingt, droht Tausenden von Men-
schen im Tourismus ein Jobverlust. Mutige Selbstständi-
ge, die ihr ganzes Vermögen in ihre Übernachtungsbe-
triebe, Restaurants, Cafés, in die Busunternehmen oder 
Reisebüros gesteckt haben, stehen vor dem Totalverlust 
ihres Lebenswerks. Wir dürfen nicht weiter in der 
Schockstarre dieses Lockdowns verharren. Das Virus 
wird nicht einfach verschwinden, sosehr wir uns das 
auch wünschen. Deshalb hilft es alles nichts: Wir können 
jetzt nicht einfach die Welt anhalten. Wir müssen jetzt 
weitermachen.

Was wir über dieses Virus mittlerweile erfahren haben, 
genügt, um zu wissen, wie man die verwundbarsten Men-
schen in unserer Mitte schützt. Es ist eben keine Option, 
uns alle zu Hause einzumauern, bis alles den Bach runter-
geht.

(Beifall bei der AfD)

Deshalb haben wir keine Probleme damit, heute die 
Anträge der Liberalen zu unterstützen, um gemeinsam 
den Zusammenbruch der Tourismuswirtschaft abzuwen-
den.
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Ich will an dieser Stelle aber schon daran erinnern, dass 
es die AfD war, die als erste Kraft für eine konsequente 
Aufhebung des Lockdowns bei gleichzeitigem Schutz der 
Risikogruppen in unserem Land eingetreten ist.

(Beifall bei der AfD)
Als Sie, liebe FDP-Fraktion, am 4. März hier im Bundes-
tag die Möglichkeit hatten, diesen Kurs zu unterstützen, 
haben Sie sich verweigert. Das ist leider die Wahrheit.

Ohnehin – das muss man zugeben – ist Ihr Retter-
image, das Sie hier propagieren, natürlich schnell dahin, 
wenn man in die Länder schaut, in denen Sie in der 
Regierung sitzen. Dort setzt die FDP, die hier konsequent 
für Öffnungsschritte eintritt, nämlich keine um.

(Michael Theurer [FDP]: Doch, in Rheinland- 
Pfalz zum Beispiel!)

Keine FDP, die den Betrieben beispringt, denen das Was-
ser bis zum Hals steht!

(Michael Theurer [FDP]: Die Freiluftgastro-
nomie öffnet jetzt wieder!)

– Tut mir leid, der stellvertretende Ministerpräsident in 
Rheinland-Pfalz, der Herr Wissing, hat alle Lockdowns 
mitgetragen und alles dichtgemacht in Rheinland-Pfalz.

(Michael Theurer [FDP]: Nein!)
Also, was Sie hier sagen, stimmt einfach nicht. Sie plap-
pern hier viel. In der Theorie sind Sie stark, aber in der 
Praxis kriegen Sie nichts hin.

(Beifall bei der AfD – Michael Theurer [FDP]: 
Sie kriegen gar nichts hin! Wo regieren Sie 
denn?)

Ein Beispiel: Bis heute konnten Sie mir nicht überzeu-
gend erklären – ja, fangen Sie gleich mal damit an –, 
warum kontaktarmer Urlaub in der Ferienwohnung 
gefährlicher sein soll, als in der eigenen Wohnung zu 
bleiben. Gleiches gilt für die Urlaube in Wohnmobilen 
oder in Wohnwagen mit Sanitäreinrichtungen.

Aber selbst diesen kleinen Schritt konnten Sie über-
haupt nicht umsetzen. Was ist denn mit Rheinland-Pfalz 
und den anderen Ländern, wo Sie regieren? Haben Sie 
den umgesetzt oder nicht? – Nichts, Pustekuchen!

(Beifall bei der AfD)
Sie sind eine machtlose Opposition im Bund; da neh-

men Sie den Mund sehr voll, und da führen Sie heute die 
Oper „Tourismus-Neustart“ in drei Akten auf. Ja, das 
können Sie, aber als an der Macht beteiligte Regierungs-
partei – da, wo es darauf ankommt, in den Ländern – 
bekommen Sie keinen Ihrer großen Öffnungspläne auf 
die Reihe, obwohl Tourismus in erster Linie Ländersache 
ist.

(Beifall bei der AfD)
Aber Schwamm drüber! Heute stehen wir ja trotzdem 

an Ihrer Seite, um den Menschen zu helfen,
(Lachen der Abg. Gabriele Hiller-Ohm [SPD])

die durch die Lockdown-Politik der Bundesregierung 
unverschuldet vor dem Abgrund stehen; denn diese Men-
schen brauchen Fürsprecher. Deshalb stellen wir auch 

weiterhin Anträge im Interesse der Menschen in unserem 
Land, und wir stimmen Ihnen auch weiterhin zu und 
sagen: Dort, wo Sie recht haben, haben Sie recht,

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Verbrüdern Sie sich nicht!)

obwohl Sie als Musterdemokraten unsere sachgleichen 
Anträge ja stets ablehnen. Diese Scheinheiligkeit sehen 
die Menschen, und die Zeit spricht für uns.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Münzenmaier. – Da ich ja 

von Amts wegen gehalten bin, allen Reden sehr sorgfältig 
zu lauschen, darf ich Ihnen mitteilen, dass zehn Minuten 
vor Schluss Deutschland gegen Island 3:0 führt.

Die Kollegin Gabriele Hiller-Ohm, SPD-Fraktion, hat 
Ihre Rede zu Protokoll gegeben.1) – Als nächste Redne-
rin hat die Kollegin Kerstin Kassner, Fraktion Die Linke, 
das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Kerstin Kassner (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Mit liegt es an dieser Stelle wirklich völlig 
fern, hier irgendwelche ideologischen Rechthabereien 
auszutauschen. Dafür ist die Not der Branche viel, viel 
zu groß. Wir müssen hier gemeinsam nach Wegen aus 
dieser Situation suchen und ganz laut und stark sagen, 
was wir von der Regierung fordern, was wir von ihr 
erwarten und was wir selber auch bereit sind, zu tun, 
um aus dieser Situation wieder herauszukommen.

(Beifall bei der LINKEN und der FDP sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich sage Ihnen: Diese Woche war mit riesigen Enttäu-
schungen für die ganze Branche verbunden. Am Montag 
gab es am Brandenburger Tor eine Demo. Dort wurde 
noch mal deutlich gemacht, dass den Kolleginnen und 
Kollegen – ich darf das als ausgebildete Touristikerin 
sagen – das Wasser bis zum Hals steht. Wer nicht da 
war und sich kurzfristig entschuldigt hat, war Herr 
Bareiß. Heute ist er auch wieder nicht da. Keiner aus 
dem Ministerium ist hier und hört sich an, was wir vor-
schlagen. Ich finde, das ist haltlos; das darf es einfach 
nicht geben.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wir haben hier heute Abend noch einmal die Möglich-
keit, unsere Solidarität mit der Branche zum Ausdruck zu 
bringen. Ich kann Ihnen das am Beispiel von Rügen, 
woher ich komme, erklären: Dort liegt das BIP, den Tou-
rismus betreffend, nicht bei 11 Prozent, wie das in dieser 
Republik durchschnittlich der Fall ist, sondern bei 30 Pro-
zent. Wenn dort der Tourismus wegbricht, dann ist da 

1) Anlage 14 
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wirklich Matthäus am Letzten. Man weiß also nicht mehr, 
wie man da über die Runden kommen soll. Deshalb mei-
ne Forderung: Wir brauchen Unterstützung für alle Be-
triebe.

Ich sage Ihnen noch einmal: Sie haben die Chance 
vertan, den Unternehmerlohn einzuführen. Damit hätten 
wir vielen kleinen Unternehmen helfen können. Wir hät-
ten auch der Veranstaltungsbranche helfen können. Ver-
tane Chance!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der FDP und des Abg. Sven Lehmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wir haben noch immer viele Betriebe, die die Über-
brückungshilfen nicht so bekommen haben, wie sie sie 
brauchen. Auch die Rahmenbedingungen stimmen nicht. 
Also, Hilfe ist dringend notwendig. – Das an die Regie-
rung!

(Beifall bei der LINKEN)

Ich wünsche mir auch, dass wir mit dem Impfen end-
lich vorankommen. Das ist der einzige Brecher, der die 
Situation wirklich verändern kann.

Hören Sie auf die Branche! Sie hat sich viel Arbeit 
gemacht. Sie hat Hygienekonzepte entwickelt und umge-
setzt, und jetzt sagt man wieder: Nein, eine Öffnung geht 
nicht.

Völlig zu Recht kommt die Frage – was soll man 
darauf antworten? –, warum man nicht in eine Ferien-
wohnung fahren kann, bei der man nicht mal den Ver-
mieter sieht, sondern das Geld überwiesen und der 
Schlüssel unter irgendeinen Stein gelegt wird. Das kann 
man niemandem erklären.

(Beifall bei der LINKEN, der AfD und der 
FDP)

Man kann auch niemandem erklären, warum der Touris-
mus so ausgebremst wird, während in anderen Branchen 
zusammen am Band gearbeitet wird.

Also, seien wir solidarisch, und helfen wir der Bran-
che! Sie hat es dringend nötig, und sie hat es auch ver-
dient.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kassner. – Bevor ich den nächsten 

Redner aufrufe: Da mehrfach angesprochen worden ist, 
dass der Parlamentarische Staatssekretär und Tourismus-
beauftragte Bareiß in der Debatte nicht anwesend ist, 
gebe ich bekannt, dass er krank ist. Ich wünsche ihm 
von hier aus – ich glaube, im Namen aller Beteiligten – 
gute Besserung.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause – 
Dr. Marcel Klinge [FDP]: Was ist mit Peter 
Altmaier?)

Es gab hier – das muss ich mal sagen – persönliche 
Angriffe gegen den Tourismusbeauftragten. Nicht alle 
Mitglieder der Bundesregierung, die auf der Bank sitzen, 
sind Tourismusbeauftragte, was ich auch sehr schade fin-
de.

(Heiterkeit)

Nächster Redner ist der Kollege Markus Tressel, 
Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Markus Tressel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Pandemie hält uns ja seit exakt einem Jahr in Atem. Die 
Tatsache, dass wir hier immer noch wie am ersten Tag 
über grundlegende Fragen zur Erhaltung der Tourismus-
wirtschaft in diesem Land diskutieren müssen, besorgt 
und entsetzt mich auch.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich weiß, jetzt kommt der Einwand: Die Bundesregie-
rung hat viel gemacht, etwa das Kurzarbeitergeld oder die 
Überbrückungshilfe etc. – Ja, das ist richtig. Das sind 
vielleicht die allernotwendigsten lebenserhaltenden Maß-
nahmen, aber ein Plan, wie der Patient wieder aus dem 
künstlichen Koma kommt, ist das nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der 
Abg. Kerstin Kassner [DIE LINKE])

Viele – die Kollegen haben das angesprochen – sind in 
ihrer Existenz tatsächlich bedroht. Deswegen ist zunächst 
mal das Wichtigste: Die angekündigte Hilfe muss tat-
sächlich schnell fließen, und wir brauchen in der Folge 
auch einen Wiederaufbaufonds, gerade für kleinere und 
mittlere Unternehmen der Tourismuswirtschaft. Es geht 
hier doch nicht nur um Öffnungen, sondern es geht um 
grundlegende Weichenstellungen.

Wir brauchen endlich mehr und bessere tourismuspo-
litische Koordinierungen zwischen den Bundesländern 
und auf der europäischen Ebene. Das hat diese Krise 
doch deutlich gemacht. Es kann doch nicht sein, dass 
wir nach fast 13 Monaten immer noch nicht in der Lage 
sind, ein bundeseinheitliches Vorgehen für den Touris-
mus mit klaren Regeln zu definieren, wann was geht 
und mit welchem Konzept.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Und es geht auch darum, dass sich nach einer MPK alle 
mal länger als fünf Minuten an die Vereinbarungen hal-
ten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Das Gleiche brauchen wir auch EU-weit. Von der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft hätte ich eigentlich 
erwartet, dass sie eine europäische Initiative dahin 
gehend startet, unter welchen klaren und einheitlichen 
Pandemiebedingungen wir in Europa Reisen ermögli-
chen können. Fehlanzeige!
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(Michael Theurer [FDP]: Hat sie das gar nicht 
gemacht?)

Die aktuelle Mallorca-Debatte zeigt doch, wie wichtig 
eine europäische Regelung wäre. Darum müssen wir uns 
jetzt kümmern. Der Frust und die Wut, die da gerade 
allseitig entstehen, schaden doch nicht nur dem Touris-
mus, sondern sie schaden über den Tag hinaus allen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Wenn wir Strukturen erhalten und vor allem nicht eine 
ganze Generation von jungen und gut ausgebildeten Tou-
ristikern verlieren wollen, dann brauchen wir gerade jetzt 
kein Durcheinander, sondern ein koordiniertes Vorgehen. 
Wir brauchen kein Fahren auf Sicht, Kollege Donth. Ich 
erwarte, dass sich die Bundesregierung da endlich den 
Hut aufsetzt. Das hat im Übrigen – das hat der Kollege 
Klinge ja zu Recht angesprochen – auch etwas mit Wert-
schätzung für die Tourismuswirtschaft zu tun, die ihr in 
den vergangenen 13 Monaten verweigert wurde.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Diese Wertschätzung drückt sich eben nicht nur ir-
gendwie und irgendwann in Geld aus, sondern das hat 
auch etwas mit Verständnis und Repräsentanz zu tun. 
Ich sage nur: „Unternehmerlohn“ – die Kollegin Kassner 
hat das angesprochen –, und ich sage auch: Tourismus-
gipfel.

Dass der Kollege Bareiß krank ist, ist das eine, aber das 
andere ist: Ich würde erwarten, dass dann bei diesem 
wichtigen Thema heute der Wirtschaftsminister auf der 
Regierungsbank Platz nimmt.

Ja – ich komme gleich zum Schluss –, wir befinden uns 
in einem Spannungsfeld. Die Infektionszahlen steigen 
wieder, und wir müssen damit umgehen, auch mit Muta-
tionen.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss.

Markus Tressel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Der Schutz von Leib und Leben hat Vorrang. Es geht 

hier nicht darum, morgen alles wieder undifferenziert 
aufzusperren, aber einen verlässlichen Stufenplan hätte 
man hier nach einem Jahr haben müssen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Wir erwarten – –

(Das Mikrofon wird abgeschaltet)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Herr Kollege, Sie teilen jetzt das Schicksal anderer; ich 

habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Nachdem Sie 
20 Sekunden überzogen haben, finde ich das jetzt auch 
angemessen. Es tut mir leid.

Die Kollegen Paul Lehrieder, CDU/CSU-Fraktion, und 
Bernd Rützel, SPD-Fraktion, haben ihre Reden zu Pro-
tokoll gegeben,1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

sodass ich die Aussprache beenden kann.

Zusatzpunkte 17 und 18. Interfraktionell wird Über-
weisung der Vorlagen auf den Drucksachen 19/27812 und 
19/27805 an die in der Tagesordnung aufgeführten Aus-
schüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungs-
vorschläge? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann ver-
fahren wir so.

Zusatzpunkt 19. Wir kommen zur Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel 
„Unterstützung für das System Luftverkehr in Zeiten von 
Corona“. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung auf Drucksache 19/25292, den Antrag der 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/24356 abzulehnen. 
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Keine. Dann ist diese 
Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der FDP-Frak-
tion und der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen 
Fraktionen des Hauses angenommen.

Ich rufe den Zusatzpunkt 20 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zum Schutz von Kindern mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung

Drucksache 19/24686

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Recht und Verbraucherschutz (6. Aus-
schuss)

Drucksache 19/27929

Hierzu liegen ein Änderungsantrag und ein Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der AfD, ein Entschließungsan-
trag der Fraktion der FDP, drei Änderungsanträge der 
Fraktion Die Linke und ein Entschließungsantrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Dr. Karl-Heinz Brunner, SPD-Frak-
tion, das Wort.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Paul 
Lehrieder [CDU/CSU])

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD):
Sehr verehrter Herr Präsident! Meine verehrten Kolle-

ginnen und Kollegen! Zu später Stunde an diesem Abend 
wird ein wichtiges Thema beraten und in zweiter und 
dritter Lesung abgeschlossen: das in dem Koalitionsver-
trag für die 19. Legislaturperiode vorgesehene Verbot 
geschlechtsangleichender Maßnahmen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)1) Anlage 14 
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Ich glaube, heute ist ein guter Tag, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, an dem wir eine unsägliche Geschichte für 
kleine Kinder, für größere Kinder und für erwachsene 
Menschen in unserem Land, mitten in Europa, beenden. 
Wenn wir es mit einer mitmenschlichen Gesellschaft 
ernst meinen, dann betrachten wir die Gesellschaft und 
fragen: Welchen Schutz können wir den Schwächsten in 
unserer Gesellschaft angedeihen lassen? – Und die 
Schwächsten in unserer Gesellschaft sind nun mal unsere 
Kinder.

Ich weiß, dass der gesellschaftliche Druck über viele 
Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte groß war, weil 
immer dann, wenn eine Frau ein Kind geboren hat, eine 
Familie also ein Kind bekommen hat, zuerst die Frage 
kam: Was ist es denn, ein Junge oder ein Mädchen? – 
Die Antwort darauf: „Seid doch froh, es ist gesund“, 
war eine Antwort, die man eigentlich nicht hören wollte; 
denn die Oma und die Tante hatten vielleicht schon Klei-
dungsstücke in Rosa oder in Blau gestrickt. Man war in 
der gesellschaftlichen Einbindung daran gewöhnt, dass es 
nur Menschen gibt, denen ein bestimmtes Geschlecht 
zugewiesen ist.

Aber Fakt und Tatsache ist – das haben wissenschaft-
liche Erhebungen gezeigt –, dass rund 160 000 Kinder in 
dieser Bundesrepublik Deutschland mit nicht eindeutiger 
Ausbildung von Geschlechtsmerkmalen geboren werden 
und das Recht haben, genauso glücklich, genauso selbst-
bestimmt, genauso frei wie jeder andere in diesem Land 
zu leben und den Schutz zu bekommen, den wir ihnen als 
den Schwächsten dieser Gesellschaft zukommen lassen 
wollen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb ist es gut und richtig – ich bedanke mich ganz 
außerordentlich bei den Kolleginnen und Kollegen des 
Deutschen Bundestages, die daran mitgewirkt haben, 
vorrangig bei den Kollegen der Koalitionsfraktion, die 
gemeinsam mit unserem Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz sehr konstruktiv daran mitge-
arbeitet haben –, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das 
geschlechtsangleichende Operationen, die – das wissen 
wir auch – in vielen Fällen medizinisch nicht begründet, 
aber gesellschaftlich gewünscht waren, grundsätzlich 
verbietet und in diesem Land endlich beendet.

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh, 
dass wir mit diesem Gesetz auch deutlich gemacht haben, 
dass alle Menschen – ganz gleich, welche geschlechtliche 
Ausbildung sie bei ihrer Geburt haben – in diesem Land 
die gleichen Rechte und vor allem die gleichen Ansprü-
che haben, dass ohne Zustimmung der individuellen Per-
son keine Operation durchgeführt werden kann, es sei 
denn – dies ist wirklich die einzige Ausnahme, die es 
gibt –, das konkrete Leben dieses Menschen wäre bedroht 
und aus dieser Lebensbedrohung heraus müsste eine 
Operation – gegebenenfalls eine Angleichung – durchge-
führt werden. Nach Abwägung zwischen dem Leben und 
dem Tod kann eine solche Maßnahme also erlaubt sein.

Ich weiß, dass wir mit diesem Gesetz – der späte Bera-
tungszeitpunkt in diesem Hohen Haus zeigt, dass die 
Öffentlichkeit kein sehr großes Interesse daran hat – 
zwar nicht Millionen von Menschen, aber 160 000 hier 
geborenen Kindern Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Lassen Sie mich am Ende meines kurzen Wortbeitrags 
an diesem Abend noch eine Bitte aussprechen, die in der 
Beschlussempfehlung mit enthalten und uns und dem 
Koalitionspartner ein wichtiges Anliegen ist: Wir möch-
ten gerne mit den Ländern gemeinsam ein Zentralregister 
schaffen, um den Menschen, die geschlechtsangleichen-
den Maßnahmen unterzogen wurden, auch für die Zu-
kunft anonymisiert und trotzdem personalisiert die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Geschichte, ihr Leben, ihren 
Eingriff, ihre Individualität nachvollziehen zu können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Kollege Brunner, Sie müssen zum Schluss kommen.

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD):
Dies darf nicht am Geldbeutel scheitern, sondern dies 

ist zwingend notwendig, und deshalb hoffe ich, dass wir 
uns in den nächsten Jahren mit den Ländern dahin gehend 
einigen.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen 
schönen Abend.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Brunner. – Nächster 

Redner ist der Kollege Martin Reichardt, AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Martin Reichardt (AfD):
Oh, da fällt mir doch die Maske, das beste und wich-

tigste Stück, was es in Deutschland gibt, runter.
(Gabriele Katzmarek [SPD]: Sie sind ja heute 

wieder witzig! Mann, Mann, Mann!)
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wen die Regie-
rung mit diesem Gesetzentwurf beglücken möchte – 
wahrscheinlich die Vertreter der links-grünen Genderi-
deologie oder die Macher des Regenbogenportals.

(Dr. Volker Ullrich [CDU/CSU]: Einfach Men-
schen! – Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Nein, einfach Menschen!)

Eines ist sicher: Dieser Gesetzentwurf ist Ballast für 
die betroffenen Kinder, Ballast für Eltern, Ärzte und 
Familienrichter.

(Mechthild Rawert [SPD]: Nein!)
Er schwächt Elternrechte, und er sät Misstrauen. Um es 
mit den Sozialisten der SPD zu sagen: Der Staat will die 
Lufthoheit über die Kinderbetten übernehmen. Der Staat 
will Eltern lehren, was Liebe ist. – Welch eine Anma-
ßung, meine Damen und Herren!
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(Beifall bei der AfD – Zurufe von der SPD und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Familiengerichte sollen jetzt klären, ob Ärzte und 
Eltern für ein Kind die richtige medizinische Entschei-
dung treffen. Familienrichter werden sich in medizi-
nische Spezialthemen einarbeiten müssen. Das werden 
sie aber nicht leisten können. Sie werden sich auf das 
Gutachten von Experten verlassen müssen.

Dieser Gesetzentwurf schafft ein bürokratisches Unge-
heuer. Er belastet betroffene Kinder, ihre Eltern, die Ärz-
teschaft und die Gerichte.

(Zuruf von der SPD: Wie das?)
Aus jeder Seite dieses Werkes springt medizinische 
Ahnungslosigkeit heraus. Haben Sie im Justizministe-
rium eigentlich jemals mit Ärzten gesprochen? Aus mei-
ner Sicht nicht!

(Beifall bei der AfD – Mechthild Rawert 
[SPD]: Seit Jahren!)

Eine Medizinerweisheit sagt: Nicht nur eine Behand-
lung muss wohlbegründet sein, sondern auch das Unter-
lassen einer Behandlung. Dem wird der Gesetzentwurf 
nicht gerecht. Im Gegenteil: Die größte Gruppe der 
Betroffenen sind Mädchen mit dem Adrenogenitalen 
Syndrom. Und genau diese Mädchen werden durch das 
Gesetz gewissermaßen eine unterlassene Hilfeleistung 
empfinden.

(Mechthild Rawert [SPD]: Sie haben echt keine 
Ahnung!)

Diese Regierung verhöhnt diese Mädchen, wenn sie sie 
aus ideologischen Gründen mit einem zwischenge-
schlechtlichen Genital aufwachsen lässt. Diese Regie-
rung verhöhnt diese Mädchen, wenn sie billigend zulässt, 
dass psychische Probleme entstehen, und ihnen dann 
sagt, dass die Kosten der Psychotherapie von der Kran-
kenkasse übernommen werden.

(Beifall bei der AfD)
Sie ignorieren in Ihrem Gesetzentwurf die S2k-Leit-

linie der einschlägigen ärztlichen Fachgesellschaften – 
ärztliche Fachgesellschaften, die seit Jahrzehnten Erfah-
rung mit der Behandlung von intergeschlechtlichen Kin-
dern haben,

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Haben Sie bei der Anhörung zugehört 
oder geschlafen?)

ärztliche Fachgesellschaften, die wissen, wovon sie 
reden. Diese Leitlinie fordert von der Ärzteschaft mehr, 
als es dieser merkwürdige Gesetzentwurf tut.

Sie unterstellen der Ärzteschaft, dass sie noch immer 
irgendwelche veralteten Behandlungsmethoden anwen-
det.

(Mechthild Rawert [SPD]: Ja, 10 000 Stück im 
Jahr!)

Da frage ich Sie: Wie naiv ist das denn?

(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN])

Intergeschlechtliche Kinder werden in Spezialkliniken 
behandelt, in Unikliniken, die auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft therapieren. Diese Kinder werden 
doch nicht in irgendeinem Kreiskrankenhaus behandelt, 
wo es vielleicht noch Fragen geben müsste.

Ich frage mich, warum Sie den Gesetzentwurf auch 
noch voreilig einbringen. Das Ministerium für Gesund-
heit hat eigens zum Thema „Intergeschlechtliche Men-
schen“ eine Studie ins Leben gerufen, weil man eben so 
wenig über diese Menschen weiß

(Gabriele Katzmarek [SPD]: Sie vielleicht!)
und immer nur Mutmaßungen und Schätzungen folgt. 
Diese Studie läuft bis 2023. Warum warten Sie die Ergeb-
nisse Ihrer eigenen Studie eigentlich nicht ab?

(Beifall bei der AfD – Zuruf der Abg. Ulle 
Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vielleicht ergibt sich daraus, dass die betroffenen Kin-
der bereits heute optimal behandelt werden. Vielleicht 
ergibt sich daraus aber auch einfach, dass Ihr Gesetzent-
wurf überflüssig ist. Daher fordere ich Sie auf: Ziehen Sie 
den Gesetzentwurf zurück! Hören Sie auf, ideologisch 
verblendete, medizinisch ahnungslose Schnellschüsse 
abzufeuern! Dieser Gesetzentwurf schadet. Er gefährdet 
das Kindeswohl.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Endlich vorbei! – Zurufe: Mas-
ke aufsetzen! – Renate Künast [BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN]: Das wichtigste Stück an 
Ihnen! – Zuruf von der SPD: Das Beste! – Hei-
terkeit bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

– So gut wie Sie sehe ich auch mit Maske noch aus.
(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN: Oh!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Reichardt. – Ich kann nur 

feststellen, dass das wirklich eine Bewertungsfrage ist.
Nächster Redner ist der Kollege Paul Lehrieder, CDU/ 

CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Lie-

be Kollegen! Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zur 
AfD heute mal überhaupt nichts zu sagen, aber, Herr 
Reichardt, Sie kommen mit solchen Falschbehauptungen 
daher und haben offensichtlich zu erkennen gegeben, 
dass Sie bei der Sachverständigenanhörung gar nicht 
zugegen waren. AGS wird auch in Zukunft operiert wer-
den können. Machen Sie die Leute doch nicht kirre, und 
erzählen Sie hier am Rednerpult des Deutschen Bundes-
tages nicht die Unwahrheit!

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Kommen Sie in die Ausschusssitzungen, kommen Sie zur 
Anhörung, dann wissen Sie auch, um was es geht!

Und ja, warum haben wir nicht gewartet, Herr 
Reichardt? Weil wir eine Verantwortung gegenüber den 
kleinen Kindern haben,

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der LINKEN)

weil es schade ist um jedes Kind, das ohne Not operiert 
wird. Zu diesem Ergebnis können Sie mit ein bisschen 
elegantem Nachdenken auch gelangen.

(Beifall bei der SPD – Katrin Werner [DIE 
LINKE]: Da sind sie überfordert!)

– Ich habe genauso meine Zweifel, Frau Kollegin 
Werner; aber es hilft alles nichts.

(Heiterkeit der Abg. Mechthild Rawert [SPD])
Für Mütter und Väter ist die Geburt ihres Kindes – 

darauf haben die Vorredner zum Teil schon hingewiesen – 
sicherlich einer der emotionalsten und schönsten 
Momente des Lebens.

(Dr. Jan-Marco Luczak [CDU/CSU]: Ja!)
Weltweit gibt es Babys, die kerngesund das Licht der 
Welt erblicken, aber weder dem weiblichen noch dem 
männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Kol-
lege Brunner hat auf die Situation der Großmutter hinge-
wiesen, die in Rosa und Hellblau gestrickt hat und dann 
eben beide Farben eigentlich nicht richtig anwenden 
kann. Ja, man kann sich sicher sehr gut vorstellen, welche 
sorgenvollen Gedanken den Eltern in diesem Moment 
durch den Kopf schießen. In den darauffolgenden 
Wochen, Monaten und Jahren müssen sich die Eltern 
enormen Herausforderungen stellen, vor denen ich aller-
größten Respekt habe.

Mit diesem Gesetz zum Schutz von Kindern mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung soll nun das Recht 
der Betroffenen auf geschlechtliche Selbstbestimmung 
geschützt und diese zugleich vor unnötigen Behandlun-
gen – unnötigen Behandlungen, Herr Reichardt; passen 
Sie auf – bewahrt werden. Dazu wird ein umfassendes 
Verbot zielgerichteter geschlechtsangleichender Behand-
lungen eingeführt, das all jene Behandlungen umfasst, 
die die Absicht verfolgen, das körperliche Erscheinungs-
bild des Kindes an das männliche oder das weibliche 
Geschlecht anzugleichen.

Das Verbot endet mit der Einwilligungsfähigkeit des 
Kindes. Das Kind und sein Wohl stehen an erster Stelle. 
Es erhält damit die notwendige Zeit und Möglichkeit, mit 
sich und seiner Umwelt die nötigen Erfahrungen zu sam-
meln, um seine eigene, selbstbestimmte Entscheidung 
treffen zu können. Ausgenommen davon sind in unserem 
Gesetz operative Eingriffe, die zur Abwehr einer Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit des Kindes notwendig 
sind.

Wir haben dieses Gesetz in der Sachverständigenanhö-
rung und auch im Ausschuss ausführlich beraten. Ich darf 
mich sehr herzlich bedanken bei unserem Koalitionspart-
ner – bei Kollegen Brunner, der hier ja bereits gesprochen 
hat, beim rechtspolitischen Sprecher, Herrn Kollegen 
Fechner, aber auch bei Ihnen, Herr Staatssekretär Lange – 

für die Berichterstattergespräche, die konstruktiv waren 
und auch immer zielgerichtet zum Ergebnis geführt ha-
ben, und natürlich ganz herzlich bei meinem rechtspoliti-
schen Sprecher Jan-Marco Luczak. Wir haben gemein-
sam mit der SPD konsequent und gut auf ein Ergebnis 
hingewirkt.

Es ist ein guter Tag für die betroffenen Kinder, auch 
wenn manche von der Opposition das nur schlechtreden 
wollen. Wir können uns darüber freuen: Wir haben den 
Kleinsten, die Hilfe brauchen, die Hilfe gewährt, auf die 
sie seit Jahren warten.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Lehrieder. – Ich wollte 

Ihnen nur sagen: Auch Jungs können Rosa tragen. 
Schauen Sie auf den Kollegen Brunner, und Sie wissen, 
wovon ich rede.

(Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Mechthild 
Rawert [SPD]: Altrosa! – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ihre Krawatte 
ist auch rosa! – Zuruf: Oder auf den Vizepräsi-
denten!)

– Frau Künast, ich empfehle Ihnen einen Gang zum 
Augenarzt. Diese Krawatte ist nicht rosa.

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Gut, dann gehe ich!)

Das Sitzungspräsidium ist sich einig, dass es kein Rosa 
ist. Den Unterschied zwischen Rosa und Lachs kann 
Ihnen vielleicht der Kollege Birkwald erklären; der kennt 
sich da auch aus.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ja, sehr 
gerne!)

Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Helling- 
Plahr, FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Katrin Helling-Plahr (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Was wird’s denn? Ein Junge oder ein Mädchen? Das 
ist – wir haben es schon gehört – eine der ersten Fragen, 
die werdenden Eltern immer wieder gestellt werden. 
Wird die Frage, aus welchem Grund auch immer, für 
den Fragesteller nicht zufriedenstellend beantwortet, 
folgt meist ein „Na ja, Hauptsache das Kind ist gesund“. 
Meine Damen und Herren, das ist der Punkt: Jedes Kind 
ist gut so, wie es ist. Es muss in keine Schablone passen. 
Hauptsache, es geht ihm gut.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der Abg. Ulle Schauws 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Dennoch: Obwohl medizinische Leitlinien – das sind 
quasi die Leitplanken für fachgerechtes ärztliches Han-
deln – längst von normangleichenden Genitaloperationen 
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bei intergeschlechtlichen Kindern abraten, finden sie wei-
ter statt. Insofern ist es gut und überfällig, dass der 
Gesetzgeber hier nun tätig wird. Wir haben eine entspre-
chende Initiative ja auch selbst mehrfach angemahnt. 
Leider genügt es aber nicht, werte Bundesregierung, 
überhaupt etwas zu tun, sondern man muss das Richtige 
tun – zum Schutz der betroffenen Kinder. Das tun Sie mit 
dem vorliegenden Entwurf leider nicht in ausreichendem 
Maße.

Ich will nur drei Aspekte herausgreifen, die aufzeigen, 
dass das Schutzkonzept des Entwurfs bei Weitem nicht 
ausreicht:

Erstens. Das Schutzniveau ist zu gering. Ein Eingriff 
sollte nur dann zulässig sein, wenn er zur Abwendung 
einer Gefahr für das Leben oder einer erheblichen Gefahr 
für die Gesundheit des Kindes erforderlich ist und nicht 
bis zu einer selbstbestimmten Entscheidung des Kindes 
aufgeschoben werden kann.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Zweitens. Der Entwurf ist erschreckend undurchdacht. 
Wie wird sichergestellt, dass das Verbot nicht durch eine 
zu enge Auslegung des Begriffs „Kinder mit Varianten 
der Geschlechtsentwicklung“ umgangen wird? Wie wer-
den einheitliche Standards bei der Entscheidung der inter-
disziplinären Kommission gewährleistet? Was ist mit 
hormonellen und medikamentösen Behandlungen? Wo 
ist der Beratungsanspruch?

Drittens. Der Rechtsschutz ist verkürzt. Liegt eine be-
fürwortende Stellungnahme der interdisziplinären Kom-
mission vor, findet ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren statt – anders als üblich rein schriftlich, ohne 
Anhörung oder Mitwirkung des Jugendamtes, ohne per-
sönliche Anhörung der Eltern und ohne Bestellung eines 
Verfahrensbeistandes.

Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, 
es geht hier nicht um irgendetwas, sondern es geht um das 
Recht von Kindern auf geschlechtliche Selbstbestim-
mung.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ja, Sie haken mit diesem Gesetz einen Punkt auf der 
To-do-Liste aus Ihrem Koalitionsvertrag ab, mehr aber 
auch nicht. Das Gesetz ist lieblos, undurchdacht, kom-
pliziert, und es schützt nicht ausreichend. Eine neue Bun-
desregierung sollte sich des Themas erneut annehmen. 
Wie das richtig ginge, können Sie unserem Entschlie-
ßungsantrag entnehmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Sven 
Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, liebe Kollegin Helling-Plahr. – Nächste 

Rednerin ist die Kollegin Doris Achelwilm, Fraktion Die 
Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Doris Achelwilm (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-

be Zuhörende! An intergeschlechtlichen Kindern, denen 
bei der Geburt nichts fehlt außer Akzeptanz, gehört nicht 
herumgeschnippelt und -gedoktert, bis das Erscheinungs-
bild ihrer Genitalien zu gängigen Vorstellungen passt. 
Ihre Körper haben das Recht auf Unversehrtheit, Respekt 
und selbstbestimmte Entwicklung.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Dass Grundrechte Jahr für Jahr tausendfach gebrochen 
wurden, damit Kinder, ohne Anstoß zu nehmen, als an-
gemessen männlich oder weiblich durchgehen, hatte und 
hat fatale Folgen: lebenslange Prozeduren und Schmer-
zen, Sprachlosigkeit, was erlittene Zwänge angeht, 
Scham und Unsicherheit in der Familie und dem eigenen 
Körper gegenüber, eingeschränkte Sexualität und Emp-
findungsfähigkeit.

Ich kann nur empfehlen, die Stimmen Betroffener zur 
Kenntnis zu nehmen, die in den Materialien von Verbän-
den wie TransInterQueer oder der Internationalen Verei-
nigung Intergeschlechtlicher Menschen eine Plattform 
bekommen. Dort schildert eine Person – ich zitiere –: 
Bis zu meinem elften Lebensjahr habe ich meine Kind-
heit damit verbracht, alle anderthalb Jahre ins Kranken-
haus zu gehen, um OPs und Katheter zu bekommen. Die 
ganze Zeit Tests und Blutabnahmen, geprüft werden, ob 
alles funktioniert, die Hormone richtig eingestellt sind. 
Wenn die Katheter entfernt wurden, konnte ich meine 
Blase nicht kontrollieren. Ich hatte oft Schmerzen, war 
traumatisiert. Und auch jetzt, mit 37, habe ich noch 
Schlafprobleme.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Das ist das, was die 
AfD will!)

Es wird wirklich Zeit, derart unnötigen Zumutungen die 
Behandlungsgrundlage zu entziehen und diese ganzen 
Eingriffe möglichst unmissverständlich zu verbieten.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Höchste Zeit!)

Rhetorisch und rechtlich hält sich der Gesetzentwurf 
da noch einige Hintertüren offen, und das ist kontrapro-
duktiv, weil treibende Kräfte – seien es Mediziner/-innen 
oder Eltern – nach Spielräumen suchen und fündig wer-
den. Der Schutz der Kinder vor diesen Menschenrechts-
verletzungen sollte über allem stehen.

Mit dem Gesetz der Bundesregierung wird die Situa-
tion besser, aber nicht gut genug. Dass der Geltungs-
bereich auf die derzeit definierten Varianten der Ge-
schlechtsentwicklung beschränkt ist, birgt das Risiko, 
dass Diagnosen anders formuliert und Verbote umgangen 
werden. Wir fordern, diese Lücke zu schließen.

Es braucht außerdem ein Zentralregister zur Aufbe-
wahrung der Patient/-innenakten, welches Betroffenen 
garantiert, sich über lange zurückliegende Eingriffe 
umfassend informieren zu können.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. Sven 
Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27612 

Katrin Helling-Plahr 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Dass es das noch nicht gibt, ist eine gravierende Leer-
stelle unter vielen. So fehlt es auch an Klarstellungen, 
dass unerlaubte Eingriffe nicht schon im Kindesalter ver-
jähren und Betroffene die Möglichkeit haben, als Er-
wachsene Regressansprüche geltend zu machen.

(Beatrix von Storch [AfD]: Gebährfähige Kör-
per werden! Genannt auch „Frauen“! Schwach-
sinn! Kranker Irrsinn!)

– Ihre Meinung hat wirklich nichts zur Sache beigetra-
gen; das muss man hier feststellen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Von daher fahren wir da einfach ohne Ihre Position fort. 
Das ist besser für alle Beteiligten.

Es ist auf jeden Fall vielen Organisationen und Einzel-
kämpfer/-innen zu verdanken,

(Zuruf von der AfD: Einzelkämpfenden!)
dass fremdbestimmte OPs an intergeschlechtlichen Kin-
dern hier im Bundestag endlich beleuchtet und be-
schränkt werden, aber wir müssen weiter daran arbeiten, 
dass diese Eingriffe und der gesamte gesellschaftliche 
Anpassungsdruck gestoppt, Verstöße geahndet und die 
Betroffenen entschädigt werden.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss.

Doris Achelwilm (DIE LINKE):
Wir werden darauf zurückkommen; das sind wir den 
Betroffenen, die keine Betroffenen sein müssten, einfach 
schuldig.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Beatrix von Storch [AfD]: Irrsinn 
im Quadrat!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Achelwilm. – Als nächster 

Redner erhält das Wort der Kollege Sven Lehmann, 
Bündnis 90/Die Grünen, der mit „Frau Präsidentin“ 
beginnen darf.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Guten Abend, liebe Kollegen! – Sven Lehmann ist der 

Nächste.

Sven Lehmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In 

der Tat: Kaum etwas auf dieser Welt ist so starr wie die 
Aufteilung der Menschheit in Frauen und Männer. Wird 
es ein Mädchen oder ein Junge? Das ist in der Tat die 
entscheidende Frage schon vor der Geburt. Dabei war die 
Biologie – und damit auch die Realität – schon immer 
variantenreicher und vielfältiger.

Intergeschlechtliche Kinder werden und wurden als 
exotisch abgetan, belächelt, versteckt – oder halt eben 
operiert, obwohl es medizinisch gar nicht notwendig ist. 
Für die Kinder ist ein solcher Eingriff an ihren Körpern 
auch ein Eingriff in ihre Psyche und in ihre Seele, ein 
Eingriff in ihr Recht auf Selbstbestimmung. Deswegen 
findet kaum ein Anliegen so breite Zustimmung in die-
sem Haus wie das Anliegen, Säuglinge und Kinder vor 
diesen Zwangsoperationen zu schützen; das ist genau 
richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD und der FDP)

Wir Grüne fordern – wie viele andere in diesem Haus – 
seit vielen, vielen Jahren ein solches Schutzgesetz. Mit 
dem von uns vorgelegten Entwurf eines Selbstbestim-
mungsgesetzes haben wir gezeigt, wie das konsequent 
hätte umgesetzt werden können.

Umso enttäuschter sind wir von dem Entwurf, der heu-
te hier zur Abstimmung steht; denn der Gesetzentwurf 
legt die Entscheidung über den Körper von Kindern wei-
ter in die Hände von Erwachsenen. Er enthält immer noch 
zu viele Lücken, obwohl diese in der Anhörung im 
Rechtsausschuss deutlich kritisiert wurden. Sie haben 
diese Kritik der Sachverständigen gehört, Sie haben sie 
offenbar auch verstanden; die zentralen Punkte haben Sie 
aber in dem Gesetzentwurf nicht untergebracht.

Es soll erst einmal kein Bundeszentralregister der 
Operationen geben, welches es den Kindern erleichtern 
würde, später etwas über die an ihnen vorgenommenen 
Operationen und Behandlungen zu erfahren. Die vorge-
sehenen Verjährungsfristen, Aufbewahrungsfristen für 
Gerichtsakten sind deutlich zu kurz. Und es ist unklar, 
wie die eingesetzte interdisziplinäre Kommission arbei-
ten soll, vor allem, warum eigentlich die Eltern die Kos-
ten dafür tragen sollen. Trotz fast zweijährigem Bera-
tungsprozess kann sich die Koalition nur auf einen 
Prüfauftrag zu diesen wichtigen Punkten einigen. Das 
ist bei einem so zentralen Menschenrechtsthema einfach 
zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der 
Abg. Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE])

Wir können deswegen mit großem Bedauern – das sage 
ich sehr ausdrücklich: mit großem Bedauern – Ihrem 
Gesetzentwurf heute nicht zustimmen. Wir zeigen statt-
dessen in einem Entschließungsantrag, wie ein Schutzge-
setz wirklich aussehen muss: Die Entscheidung über den 
eigenen Körper und über das eigene Geschlecht kann nur 
bei einer Person liegen, und zwar bei jedem Menschen 
selber.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Dr. Kirsten Tackmann [DIE 
LINKE] – Beatrix von Storch [AfD]: Der 
Mensch ist Gott! – Gegenruf der Abg. Ulle 
Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Da 
kann man sich nur wünschen, dass kein inter-
geschlechtliches Kind bei der AfD geboren 
wird! – Gegenruf von der LINKEN: Sowieso!)
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Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Sven Lehmann. – Die letzte Rednerin in 

dieser Debatte: Susann Rüthrich für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Susann Rüthrich (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die Natur – für manche mag es der liebe Gott 
gewesen sein – hat viel mehr zu bieten als nur zwei 
Geschlechter. Das ist so schön wie normal. Würden wir 
alle mehr als nur Junge und Mädchen mitdenken, dann 
bräuchten wir vielleicht ein solches Gesetz zum Verbot 
von geschlechtsangleichenden Operationen und Behand-
lungen gar nicht. Es werden aber Jahr für Jahr immer 
noch Kinder operiert und mit Hormonen behandelt, allein 
um ihr Geschlecht der Erwartung anzupassen. Das ist oft 
schmerzhaft. Stellen Sie sich nur einmal das Bougieren 
vor, wenn eine neue Vagina unter anderem durch Auf-
dehnen angelegt wird. Nicht selten sind solche und wei-
tere Eingriffe traumatisch. Manchmal wird sogar eine 
Sterilisation in Kauf genommen, obwohl die Betroffenen 
vielleicht hätten Eltern werden können.

Wir stellen heute klar: Diese Operationen sind verbo-
ten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Operationen zur Abwendung von Lebensgefahr sind 
davon selbstverständlich ausgenommen. Es würde aber 
reichen, die Lebensgefahr abzuwenden, ohne dabei eine 
Geschlechtsangleichung vorzunehmen. Die Familien und 
behandelnden Medizinerinnen und Mediziner haben Ein-
griffe zu unterlassen, bis das Kind selbst so weit ist und 
sagen kann, wer es ist und wie es leben möchte. Alle 
Begleitung und Unterstützung sei dabei den Kindern 
wie den Eltern von dieser Stelle aus versprochen.

Infolge der wirklich eindrücklichen Anhörung hatten 
wir sehr ernsthafte Berichterstattergespräche. Dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken beim Koalitionspart-
ner, bei meiner eigenen Fraktion wie auch bei Staatssek-
retär Christian Lange. Wir haben den Gesetzentwurf, der 
gut war, noch geändert. Wir stellen jetzt klar, dass Eltern 
auch nicht selbst die Eingriffe vornehmen dürfen und die 
Behandlungen auch im Ausland nicht vorgenommen 
werden dürfen.

Wir haben uns angeschaut, wie diese Kommission 
zusammengesetzt sein muss, die in einer Stellungnahme 
für das Familiengericht feststellt, dass eine Operation 
ausnahmsweise doch zulässig ist, wenn sie zum Wohl 
des Kindes ist, und wir haben festgelegt, mit welchen 
Angaben diese Kommission ihr Votum begründen muss.

Die Beratung auch durch nichtmedizinische Personen, 
etwa aus der Selbsthilfeberatung, hat den Familien immer 
angeboten zu werden. So können sich die Eltern wie 
natürlich auch die Kinder ein umfassendes Bild machen 
und von Erfahrungen lernen, die andere Interpersonen 
gemacht haben; denn, ja, die Situation kann für Familien 
herausfordernd sein, gerade weil die Gesellschaft immer 
noch in Rosa und Blau tickt. Das Umfeld hat die Kinder 

aber so anzunehmen, wie sie nun mal sind; es ist nicht an 
den Kindern, sich möglichst erwartungsgemäß ihrem 
zum Teil auch irritierten Umfeld anzupassen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Mir ist es deshalb wichtig, dass alle gesellschaftliche, 
soziale, psychologische Unterstützung das erste Mittel 
der Wahl ist, um die Situation annehmen zu können. 
Diese Situation quasi durch eine Operation aus der Welt 
schaffen zu wollen, das entspricht nicht dem Kindeswohl.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU und des Abg. Sven Lehmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Allein eine drohende psychische Belastung für Kinder 
und Eltern ist eben kein Grund für eine geschlechtsang-
leichende Maßnahme.

(Beatrix von Storch [AfD]: Das entscheiden 
Sie, ja? Nicht die Eltern?)

Die dann doch Behandelten sollten jederzeit prüfen 
können, was die Gründe für den Eingriff waren. Daher 
ist es wichtig, dass diese Daten an einer leicht zu find-
enden Stelle aufbewahrt sind. Ein Zentralregister steht 
aber jetzt nicht im Gesetz; denn da sind noch viele recht-
liche und praktische Fragen zu klären. Uns ist es wichtig, 
dass wir heute endlich beschließen können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/ 
CSU und der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Mensch ist 
besonders; entsprechend sind Interpersonen ganz normal. 
Ich wünsche im Namen der SPD und auch ganz persön-
lich den Interkindern und deren Familien alles erdenklich 
Gute.

Vielen Dank.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 

CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Susann Rüthrich. – Die Kollegin 

Wiesmann hat ihre Rede zu Protokoll gegeben.1) Vielen 
Dank, Frau Wiesmann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des Abg. Markus Herbrand [FDP])

Damit schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-

desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zum Schutz 
von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. 
Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz emp-
fiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
19/27929, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf 
Drucksache 19/24686 in der Ausschussfassung anzuneh-
men.

Hierzu liegen uns vier Änderungsanträge vor, über die 
wir jetzt zuerst abstimmen.

1) Anlage 15 
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Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 
19/27934. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD-Frak-
tion. Alle anderen Fraktionen haben dagegengestimmt.

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 19/27935. Wer stimmt für diesen Änderungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der 
Änderungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die Frak-
tion der AfD – –

(Beatrix von Storch [AfD]: Niemals! – 
Dr. Bernd Baumann [AfD]: Entschuldigung, 
wir lehnen ab!)

– Sorry, Sie haben zugestimmt. Herr Baumann, da soll 
Ihre Kollegin nicht schreien: „Niemals!“ – Also, was 
machen Sie?

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Wir lehnen ab!)

– Okay. Ich hatte mich schon gewundert.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ich hatte 
mich auch gewundert! – Mechthild Rawert 
[SPD]: Aufpassen!)

Also, dann machen wir es jetzt noch mal ganz korrekt: 
Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 
19/27935. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Ände-
rungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben die Fraktio-
nen der Linken und der Bündnisgrünen. Dagegenge-
stimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU/CSU 
und der AfD. Und enthalten hat sich die FDP.

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 19/27936. Wer stimmt für diesen Änderungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. 
Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben 
die Fraktionen der Linken, der Grünen und der FDP. 
Dagegengestimmt haben die Fraktionen von SPD, 
CDU/CSU und AfD.

Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 19/27937. Wer stimmt für diesen Änderungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. 
Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben 
die Fraktionen der Linken und der Grünen. Dagegenge-
stimmt haben die Fraktionen der SPD, CDU/CSU, FDP 
und AfD.

Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt uns 
eine Erklärung nach § 31 unserer Geschäftsordnung 
vor.1)

Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung auf Drucksache 19/24686 in der Aus-
schussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. 
Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD und der 
CDU/CSU. Dagegengestimmt hat die AfD-Fraktion. Ent-
halten haben sich die Fraktionen der FDP, der Grünen und 
der Linken.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Der Gesetzent-
wurf ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen 
von SPD und CDU/CSU. Dagegengestimmt hat die AfD- 
Fraktion. Enthalten haben sich die Fraktionen der Linken, 
der Grünen und der FDP.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Entschlie-
ßungsanträge.

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Druck-
sache 19/27938. Wer stimmt für diesen Entschließungs-
antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. 
Der Entschließungsantrag ist abgelehnt bei Zustimmung 
der AfD und Ablehnung aller anderen.

Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Druck-
sache 19/27939. Wer stimmt für diesen Entschließungs-
antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. 
Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt ha-
ben die Fraktionen der FDP, der Grünen und der Linken. 
Die Gegenstimmen kommen von den Fraktionen der 
AfD, der SPD und der CDU/CSU.

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 19/27940. Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. 
Zugestimmt haben die Fraktionen der Grünen und der 
Linken. Dagegengestimmt haben die Fraktionen von 
SPD, CDU/CSU und AfD. Und enthalten hat sich die 
FDP-Fraktion.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 22 a bis 22 d auf:
a) –  Zweite und dritte Beratung des von der 

Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über den wasser-
wirtschaftlichen Ausbau an Bundes-
wasserstraßen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele der Wasserrah-
menrichtlinie
Drucksachen 19/26827, 19/26945
Beschlussempfehlung und Bericht des 
Ausschusses für Verkehr und digitale In-
frastruktur (15. Ausschuss)
Drucksache 19/27793

– Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung
Drucksache 19/27794

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Jörn König, Andreas Mrosek, Sebastian 
Münzenmaier, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der AfD
Ausbau der Freizeitwasserstraßen in 
Deutschland – Erschließung touristischer 
und sportlicher Potentiale im Inland
Drucksache 19/27847
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Sportausschuss (f) 1) Anlage 16 
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Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Ausschuss für Tourismus 
Haushaltsausschuss 
Federführung strittig

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Jörn König, Andreas Mrosek, Sebastian 
Münzenmaier, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der AfD

Ausbau des Wassersports – Saale-Leipzig- 
Kanal zur Erschließung touristischer und 
sportlicher Potenziale für die Region Hal-
le-Leipzig

Drucksache 19/27870
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Sportausschuss (f) 
Ausschuss für Tourismus 
Haushaltsausschuss 
Federführung strittig

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Jörn König, Andreas Mrosek, Sebastian 
Münzenmaier, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der AfD

Erhaltung bestehender Freizeitwasser-
straßen in Deutschland

Drucksache 19/27844
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Sportausschuss (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Tourismus 
Haushaltsausschuss 
Federführung strittig

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu neh-
men; dann können wir flott weitermachen.

Nehmen Sie bitte Platz!

Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort an Enak 
Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für die Bun-
desregierung. – Herr Ferlemann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Enak Ferlemann, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Wir 
erleben jetzt einen historischen Moment für die Bundes-
wasserstraßen. Man soll mit dem Wort „historisch“ vor-
sichtig umgehen – das ist mir sehr wohl bewusst –, 
gleichwohl ist dies ein solcher Moment. Warum ist das 
so? Ziemlich genau heute vor 100 Jahren, im Jahr 1921, 
ganz genau am 1. April, wurde eine sehr große Reform 
der Wasserstraßen vorgenommen. Damals ging die Kom-
petenz für die Reichswasserstraßen von den Ländern auf 
das Reich über. Seitdem sind die Wasserstraßen Reichs-
wasserstraßen bzw., in der Rechtsnachfolge durch die 
Bundesrepublik Deutschland, Bundeswasserstraßen.

Übrigens haben sich in der damaligen Zeit die schlauen 
Hamburger rechtlich garantieren lassen, dass die Elbe 
immer so tief gehalten wird, dass die größten Schiffe 
Hamburg erreichen können – eine Entscheidung, die in 
meiner Heimatregion bis heute noch ihre Folgen zeitigt.

Wir stehen mit dem heutigen Beschluss wieder vor 
einer sehr großen Reform der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung. Derzeit schließen wir die politische 
Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
ab. Wir haben dann aus 7 Direktionen 1 Generaldirektion 
gemacht, wir haben dann aus 39 Ämtern 17 Ämter 
gemacht und gehen davon aus, dass dann wesentlich 
schlanker, effektiver, schneller gearbeitet werden kann, 
entschieden werden kann und durch die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort viel 
mehr geleistet werden kann. Es ist eine großartige 
Reform, die wir vor allem mithilfe der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter umgesetzt haben. Ich darf mich herzlich 
bei den vielen Personalräten, insbesondere beim Bezirks-
personalrat, bedanken, aber auch bei den vielen Men-
schen, die mitgeholfen haben, diese Reform zu einem 
großen Erfolg werden zu lassen. Das letzte Amt wird 
demnächst umgewandelt; dann ist diese Reform politisch 
abgeschlossen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
Wir haben aber mit dem heutigen Gesetz eine weitere 

große Reform vor. Bisher hat die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung bei den Bundeswasserstraßen 
ausschließlich die Kompetenz für Güterverkehr und 
Logistik. Mit dem heutigen Beschluss wird sich das fun-
damental ändern. Künftig ist die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung auch zuständig für alle touristi-
schen Belange auf den Wasserstraßen, für die Fahrgast-
schifffahrt und eben auch für die Freizeitschifffahrt – von 
der Nutzung von Motorbooten und Segelschiffen durch 
Hobbyfahrer bis hin zum muskelbetriebenen Wasser-
sport. Das ist eine große Veränderung des Aufgaben-
spektrums. Gerade in den Bundesländern Mecklenburg- 
Vorpommern und Brandenburg freut man sich auf diese 
große reformerische Veränderung, weil die Wasserstra-
ßen dort, die ausschließlich touristischen Zwecken die-
nen, dann von uns als Bund ganz anders behandelt wer-
den können, als das derzeit der Fall ist.

Neben dieser Reform wandeln wir die Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung auch in eine Umweltbehörde 
um. Denn in Zukunft wird die Behörde nicht nur für die 
Fahrrinne selber, sondern auch für die Gewässerrand-
streifen und für die Nebengewässer zuständig sein und 
kann dort zum Beispiel Renaturierungsmaßnahmen und 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen durchführen. Sie 
kann dort mit Dritten gemeinsam Anlagen entwickeln, 
zum Beispiel für den Tourismus. Und sie wird zuständig 
für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie – eine 
Zuständigkeit, die bisher sehr auf Bund und Länder ver-
teilt war, mit häufig schwierigen Abgrenzungsfragen: 
Wer ist jetzt eigentlich zuständig? Wer macht was? Wer 
muss was genehmigen? Wer darf was beantragen? Wer 
soll was bezahlen? In Zukunft ist das klar geregelt: Das 
macht der Bund. Und der Bund wird mit seiner WSV 
auch dafür sorgen, dass das zu einem Erfolg wird.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Neben diesen Punkten werden wir auch zuständig für 
die Umsetzung des Bundesprogramms „Blaues Band“. 
Ich darf mich sehr bei der Kollegin aus dem Umwelt-
ministerium bedanken: Liebe Rita Schwarzelühr-Sutter, 
wir haben das hervorragend zusammen hinbekommen. 
Wir sind beide gemeinsam zuständig dafür und haben 
uns darauf verständigt, es gemeinsam weiterzuführen. 
Aber die Umsetzung übernimmt jetzt die WSV, damit 
das in einer Hand liegt. Die Renaturierung von Flüssen, 
die wir nicht mehr brauchen für Güterverkehr und Logis-
tik, die wir nicht mehr brauchen für die Freizeitschiff-
fahrt, die wir aber ökologisch umgestalten können, das 
übernehmen wir in Zukunft ebenfalls. Dieses Programm 
nennt sich „Blaues Band Deutschland“.

Also: Es ist eine große Aufgabenreform, die Sie heute 
beschließen. Ich bin sehr froh, dass wir Ihnen diesen 
Gesetzentwurf vorlegen können. Ich würde sagen – ich 
mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube –, es ist 
einer der besten Gesetzentwürfe in dieser Legislaturpe-
riode, die ich diesem Parlament vorlegen kann. Ich kann 
Sie nur von Herzen bitten – ebenso den Bundesrat –: 
Stimmen Sie dem zu! Sie tun ein gutes Werk für die 
Wasserstraßen in Deutschland.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Enak Ferlemann. – Der nächste Redner: 

für die AfD-Fraktion Andreas Mrosek.

(Beifall bei der AfD)

Andreas Mrosek (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Hohes Haus! Es klingt 

ja schon interessant, dass nach 100 Jahren etwas passiert.

(Heiterkeit bei Abgeordneten der AfD)

Wie gesagt: Deutschland, unsere deutsche Heimat 
ist auch reich an Wasser, ist ein Wasserreich: rund 
7 300 Kilometer Binnenwasserstraßen, davon 4 500 Kilo-
meter Hauptwasserstraßen, circa 2 800 Kilometer Neben-
wasserstraßen; hinzu kommen 23 000 Kilometer Seewas-
serstraßen, 315 Schleusen, 280 Wehre usw. Deutschlands 
einzigartiges Wasserstraßennetz könnte unendliche Mög-
lichkeiten bieten, nicht nur für den Güterverkehr und für 
den Wassertourismus, sondern auch für den Wassersport, 
der im Übrigen auch unter dem Lockdown leidet.

(Beifall bei der AfD)

Betrachten wir nur einmal die touristische Komponen-
te, Akteure der Sport- und Freizeitschifffahrt mit Seglern 
und Hausbooten, aber auch Vereine und andere Freizeit-
aktivitäten: Im Bereich Wassersporttourismus bestreiten 
über 65 000 Menschen ihren Lebensunterhalt. Der Was-
sertourismus mit seinen Sport- und Freizeitangeboten ist 
in Deutschland eine Boombranche. Diese darf, Herr 
Ferlemann, nicht weiter stiefmütterlich behandelt wer-
den,

(Beifall bei der AfD)

sondern muss beim Ausbau der Bundeswasserstraßen be-
rücksichtigt werden. Die Anforderungen und Bedarfe in 
dem gesamten Bereich sind in den letzten Jahren erheb-
lich gestiegen, was nicht nur an der Weiterentwicklung 
von Sport- und Freizeitmöglichkeiten liegt.

In meiner Kleinen Anfrage vom 28. Mai 2019 auf der 
Drucksache 19/10493 hinterfragte ich den Sanierungs-
stau bei Schleusen, nachdem ich die Sanierungsfort-
schritte der Sportbootschleuse in Zaaren persönlich 
besichtigt hatte. Antwort der Bundesregierung auf 
Drucksache 19/10998:

An den 315 Schleusenanlagen in der Zuständigkeit 
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes befinden sich derzeit 474 Schleusen-
kammern der WSV in Betrieb. 41 Schleusenkam-
mern wurden in den letzten 30 Jahren in Betrieb 
genommen (Baujahr nach 1988).

Aber 32 Prozent der Schleusen und 28 Prozent der Wehre 
sind über 100 Jahre alt. Oftmals fallen Schleusen kom-
plett aus. Das trifft dann ganze Tourismusketten, wie 
seinerzeit an der Schleuse in Zaaren. Es entstand ein 
großer wirtschaftlicher Schaden.

Wir stellen fest: teils über 100 Jahre alte Infrastruktur 
am Wasser, Jahre des Stillstands und des Verfalls von 
Schleusen und Wehren, eingeschränkte Schleusenzeiten – 
in der Hauptsaison des Tourismus und des Sports mussten 
ganze Schleusen gar schließen –, fehlendes Fachpersonal, 
zum Beispiel Wasserbauingenieure; vielleicht finden wir 
geeignete Goldstücke, die das Problem lösen könnten.

(Beifall des Abg. Jörn König [AfD])

Es gilt, neue Wasserstraßen zu erschließen für die Hun-
derttausenden von Menschen, die in unserer deutschen 
Heimat bereits begeistert aktiven Wassersport betreiben, 
sei es Rudern, Kanufahren, Kajakfahren, Segeln, Yach-
ting, Wasserwandern oder auch Schwimmen.

(Zurufe von der SPD)

Das sollte möglich sein; wir leben nicht in der Sahara.

(Beifall bei der AfD)

Tagebaurestlöcher müssen miteinander verbunden 
werden; sie können diesen Regionen eine neue Zukunft 
geben. Genau hier sind die Kohleausstiegsmilliarden 
angebracht und richtig eingesetzt.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Herr Kollege, denken Sie an Ihre Redezeit; Sie sind 

schon drüber.

Andreas Mrosek (AfD):
Lassen Sie mich noch einen Schlusssatz sagen?

(Zurufe: Nein!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Einen Satz!
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Andreas Mrosek (AfD):
Legen Sie Ihre ideologischen Scheuklappen ab – Frau 

Merkel ist bald nicht mehr da; das Gute liegt doch so 
nahe –, und stimmen Sie unserem Antrag zu!

(Beifall bei der AfD – Gabriele Katzmarek 
[SPD]: Das hat sich nicht gelohnt, der Schluss-
satz!)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön, Andreas Mrosek. – Nächster Redner: für 

die SPD-Fraktion Mathias Stein.

(Beifall bei der SPD)

Mathias Stein (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Vor meiner Zeit als Abgeordneter des Deut-
schen Bundestages war ich 25 Jahre in der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung als Wasserbauer und 
Bautechniker beschäftigt. Wir haben Uferböschungen 
saniert und wasserbauliche Anlagen repariert und damit 
dafür gesorgt, dass die Wasserstraßen schiffbar geblieben 
sind.

Dabei haben wir stets die Güterschifffahrt im Blick 
gehabt. Die Güterschifffahrt auf unseren Flüssen und 
Kanälen bildet seit Jahrhunderten die Grundlage für 
Handel und Industrie. Die großen Handels- und Industrie-
metropolen in unserem Land sind auf leistungsfähige 
Wasserstraßen angewiesen. Daher beruht auch unser 
Wohlstand zu einem großen Teil auf unseren Wasserwe-
gen.

Aber unsere Flüsse und Kanäle können noch mehr: Sie 
dienen der Erholung, dem Tourismus, dem Sport, und sie 
sind ein bedeutender Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Auch hierfür muss sich jemand zuständig fühlen. Bisher 
haben das die Länder gemacht, aber nur unzureichend. 
Deshalb ist es richtig und gut, dass der Bund jetzt diese 
Verantwortung übernimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Otto 
Fricke [FDP]: Ja klar, wir zahlen alles!)

Mit dem heutigen Gesetzentwurf bekommt die Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung als Behörde des 
Bundesverkehrsministeriums einen deutlichen Aufga-
benzuwachs. Zukünftig ist die Behörde auch zuständig 
für Freizeitschifffahrt und sorgt dafür, dass die Gewässer 
so beschaffen sind, dass die Lebensräume für Pflanzen 
und Tiere erhalten bleiben.

Wir als Deutscher Bundestag haben dafür gesorgt, dass 
im Verkehrshaushalt mehr Personal und mehr finanzielle 
Mittel bereitgestellt werden. Ich habe allerdings große 
Sorge, ob das im Bundesverkehrsministerium genauso 
umgesetzt wird, wie Herr Ferlemann es eben gesagt hat. 
Die Wasserstraßen in Deutschland leiden seit Jahren 
unter einem massiven Sanierungsstau. Schleusen, Wehre, 
Ufer, Brücken müssen dringend saniert werden. Weder 
Bundesverkehrsminister Scheuer noch der Präsident der 
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt leisten 
aus meiner Sicht einen hinreichenden Beitrag dazu.

Einige Beispiele aus Schleswig-Holstein: Seit etlichen 
Monaten sind Schleusentore am Nord-Ostsee-Kanal 
kaputt, und sie sind noch nicht einmal zur Sanierung aus-
geschrieben. Sorgen Sie dafür, dass diese Ausschreibun-
gen kommen! In Geesthacht streitet man sich darüber, 
wer für die Schiffsaufstiegsanlage zuständig ist; meistens 
sind es Juristen und keine Wasserbauingenieure.

(Beifall des Abg. Jörn König [AfD])
Ein anderes Beispiel, aus Nordrhein-Westfalen: Seit drei 
Jahren werden Nischenpoller an der Schleuse in Marl am 
Wesel-Datteln-Kanal nicht saniert. – Die Liste ließe sich 
endlos fortsetzen, bis in die Morgenstunden.

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nein.

(Heiterkeit)

Mathias Stein (SPD):
Nein, das machen wir nicht.
Gerade jetzt erwarten wir von einem Bundesverkehrs-

minister – sagen Sie das Herrn Scheuer! –, Sorge dafür zu 
tragen, dass die Stellen nicht in einem monatelangen, 
mühsamen Abstimmungsprozess zwischen Ministerium, 
GDWS und seinen Ämtern, sondern zügig besetzt wer-
den.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Sorgen Sie dafür, dass die Anlagen an den Wasserstraßen 
zügig saniert und instand gesetzt werden. Und sorgen Sie 
dafür, dass die Führungsebene der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung ein Verständnis dafür entwickelt, 
dass sie auch für einen natürlichen Ausbau der Wasser-
straßen zuständig ist. Für uns als Sozialdemokraten ist 
das das Mindeste.

Wir wollen mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf 
Scholz

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU)
das modernste Mobilitätssystem Europas schaffen.

(Beifall des Abg. Reinhard Houben [FDP])
Dazu gehören natürlich Wasserstraßen – Kanäle und 
Flüsse –, die klimaneutral und zukunftsfest gestaltet wer-
den. Wir wollen die Potenziale der Schifffahrt und des 
Tourismus heben und dass die Wasserstraßen für alle 
nutzbar sind. Das ist für uns ein ganz wichtiger Beitrag.

(Beifall bei der SPD)
Ganz kurz zum Schluss – ich habe noch drei Sekunden; 

der Kollege Jung macht sich bereit –: Ich danke Ihnen. 
Sie halten jetzt Ihre letzte Rede, weil Sie sich nach 
Baden-Württemberg aufmachen.

(Beifall der Abg. Carina Konrad [FDP])

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Das wollte ich 

jetzt nämlich sagen. Jetzt aus die Maus!
(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Heiterkeit 

bei der CDU/CSU und der FDP)
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Mathias Stein (SPD):
Ach so. – Sie haben hervorragend – –

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Nein, jetzt kommen Sie zum Schluss! Das ist mein 

Part.

Mathias Stein (SPD):
Okay, alles klar.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Mathias Stein. – So, wie fange ich denn 

jetzt an? Also, wir haben uns hier etwas überlegt. Es gibt 
ja die sogenannte Premiere – wenn jemand zum ersten 
Mal redet –, und dann gibt es – wir wussten nicht, was das 
Gegenteil ist – –

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Derniè-
re! – Zuruf von der CDU/CSU: Dernière!)

– Ihr Angeber, Gscheitle!
(Heiterkeit)

Das haben wir in der Zwischenzeit auch herausbekom-
men: Es gibt die Dernière.

Dr. Christian Jung wird in der Tat jetzt seine letzte 
Rede hier im Deutschen Bundestag halten, weil er uns 
verlässt. Das Warum kann man beantworten: weil er in 
den baden-württembergischen Landtag wechselt. Ob Sie 
das dann genauso genießen können wie hier, das werden 
wir dann vielleicht von Ihren Kollegen hören. Auf jeden 
Fall freuen wir uns jetzt – und Ihre ganze Fraktion – auf 
Ihre letzte Rede hier im Deutschen Bundestag.

Das Wort hat für die FDP-Fraktion Dr. Christian Jung.
(Anhaltender Beifall bei der FDP – Abg. 
Dr. Christian Jung [FDP] begibt sich zum Red-
nerpult und spricht mit Vizepräsidentin Claudia 
Roth)

– Ich bin in Ulm geboren; wir müssen ja jetzt Herrschafts-
wissen austauschen.

(Heiterkeit beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Dr. Christian Jung (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Erst einmal vielen Dank für die 
freundliche Begrüßung! In meiner letzten Rede als Bun-
destagsabgeordneter werde ich über die Bundeswasserst-
raßen und die Wasserrahmenrichtlinie sprechen.

(Beifall bei der FDP)
Die Wasserrahmenrichtlinie hat zum Ziel, bis 2027 alle 
Gewässer in Deutschland in einen guten ökologischen 
Zustand zu bringen. Wir Freie Demokraten haben bereits 
in der Vergangenheit betont, dass wir hier aber einen 
realistischeren Zeithorizont brauchen. Außerdem dürfen 
keine wichtigen Planstellen für die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie abgezogen werden, die Priorität muss 
auch weiterhin auf dem Erhalt und der Ertüchtigung der 
Wasserstraßeninfrastruktur liegen.

Gleichzeitig ist es richtig, dass wir eine konstruktive 
Zusammenarbeit der zuständigen Stellen brauchen. Wir 
unterstützen daher das Ziel des Gesetzentwurfs, dem 
Bund die Verantwortung für den wasserwirtschaftlichen 
Ausbau der Bundeswasserstraßen zu übertragen.

(Beifall bei der FDP)
So kann das Ziel von gesunden und klaren Gewässern 
effektiver erreicht werden.

(Kirsten Lühmann [SPD], an die FDP gewandt: 
Da hättet ihr klatschen müssen!)

Für Baden-Württemberg bedeutet dies aber auch, dass 
wir dringend eine Rheinvertiefung zwischen Karlsruhe 
und Kleve brauchen

(Beifall bei der FDP)
und die Neckarschleusen bis Plochingen für größere 
Schiffe ausgebaut werden müssen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

In den kommenden Jahren stehen im Südwesten viele 
Instandsetzungen, Optimierungen und Neubauten in allen 
Verkehrs- und Infrastrukturbereichen an. So setze ich 
mich beispielsweise seit vielen Jahren für den Bau der 
zweiten Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth ein.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und der LINKEN)

Erlauben Sie mir zum Abschluss noch einige persön-
liche Worte. Da ich bei der Landtagswahl am 14. März 
2021 im Wahlkreis Bretten im Landkreis Karlsruhe auch 
in den baden-württembergischen Landtag gewählt wurde,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

werde ich mein Bundestagsmandat am 30. April nieder-
legen.

(Beifall des Abg. Pascal Meiser [DIE LINKE])
Einen Tag später werde ich dann Mitglied des Landtags 
von Baden-Württemberg sein und dort meine fachliche 
Arbeit in gewohnter Weise weiterführen.

(Beifall bei der FDP)
Für dreieinhalb intensive Jahre hier im Deutschen 

Bundestag und die kollegiale, sachorientierte und manch-
mal auch härtere Zusammenarbeit, zum Beispiel bei den 
finanziellen, strukturellen und personellen Problemen bei 
der Deutschen Bahn oder auch im Maut-Untersuchungs-
ausschuss, danke ich Ihnen sehr herzlich.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Lisa 
Badum [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Der Dank gilt neben meiner Fraktion der Landesgruppe, 
dem AK VI der FDP-Bundestagsfraktion

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)
und der AG Verkehr mit Daniela Kluckert, Oliver Luksic, 
Torsten Herbst und Bernd Reuther, ebenso den Abgeord-
neten im Maut-Untersuchungsausschuss, die die Re-
gierung kontrollieren und gerade nicht schützen oder 
beschützen wollen. Trotz einiger sachlicher und politi-
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scher Differenzen gab es im Maut-Untersuchungs-
ausschuss immer eine sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Ausschussvorsitzenden Udo 
Schiefner und Obfrau Kirsten Lühmann von der SPD. 
Vielen Dank!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Vor allem – das darf hier auch gesagt sein – entwickelte 
sich mit den Grünen im Maut-Untersuchungsausschuss 
zwischen den Mitarbeitern und ebenso zwischen den 
Obleuten zuerst mit dem heutigen Dresdner Baubürger-
meister Stefan Kühn und später mit Oliver Krischer eine 
exzellente und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

(Gabriele Katzmarek [SPD]: Hört! Hört!)
Das entstandene Vertrauen werde ich mit nach Stuttgart 
nehmen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der AfD, der 
LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Die Abgeordneten der FDP erhe-
ben sich)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, lieber Dr. Christian Jung. Sie sehen, das 

ganze Haus wünscht Ihnen einen guten Wechsel, einen 
guten Einstieg im baden-württembergischen Landtag. Sie 
werden uns mit Sicherheit vermissen.

Die Kollegen Jörg Cezanne für Die Linke, Claudia 
Müller für Bündnis 90/Die Grünen, Eckhard Pols für 
die CDU/CSU und Johann Saathoff für die SPD geben 
ihre Reden zu Protokoll.1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf über den was-
serwirtschaftlichen Ausbau an Bundeswasserstraßen zur 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele der Wasserrah-
menrichtlinie. Der Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 19/27793, den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung auf Drucksachen 19/26827 und 19/26945 in 
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustim-
men wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dage-
gen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist damit in 
zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die 
Fraktionen der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der 
AfD, und enthalten haben sich die Fraktionen der Linken 
und von Bündnis 90/Die Grünen.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Dagegen stimmt niemand. Wer enthält sich? – Der Ge-
setzentwurf ist angenommen. Zugestimmt haben die 

Fraktionen von SPD, CDU/CSU, FDP und AfD, und ent-
halten haben sich die Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen und der Linken

Tagesordnungspunkte 22 b bis 22 d. Interfraktionell 
wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 
19/27847, 19/27870 und 19/27844 an die in der Tages-
ordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die 
Federführung ist strittig. Die Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD wünschen Federführung jeweils beim Aus-
schuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Frak-
tion der AfD wünscht Federführung jeweils beim Sport-
ausschuss.

Tagesordnungspunkt 22 b. Ich lasse zuerst abstimmen 
über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD: 
Federführung beim Sportausschuss. Wer stimmt für die-
sen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen: keine. Der Überweisungsvorschlag ist 
abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD; alle anderen Fraktio-
nen des Hauses waren dagegen.

Ich lasse jetzt abstimmen über den Überweisungsvor-
schlag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD. Wer 
stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen: keine. Bei Gegenstimme der 
AfD und Zustimmung aller anderen Fraktionen des Hau-
ses ist der Überweisungsvorschlag angenommen.

Tagesordnungspunkt 22 c. Wir stimmen zuerst ab über 
den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD; es 
geht wieder um Federführung beim Sportausschuss. 
Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? – Wer 
stimmt dagegen? – Alle anderen. Enthaltungen: keine. 
Der Überweisungsvorschlag ist bei Zustimmung der 
AfD und Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt.

Damit kommen wir zum Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Wer stimmt für die-
sen Überweisungsvorschlag? – Wer stimmt dagegen? – 
Enthaltungen: keine. Der Überweisungsvorschlag ist bei 
Gegenstimme der AfD und Zustimmung aller anderen 
Fraktionen angenommen.

Tagesordnungspunkt 22 d. Ich lasse zuerst abstimmen 
über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD; 
es geht noch einmal um Federführung beim Sportaus-
schuss. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen: keine. Der Überweisungsvorschlag ist abge-
lehnt. Zugestimmt hat die Fraktion der AfD; alle anderen 
Fraktionen haben abgelehnt.

Jetzt geht es wieder andersherum. Ich lasse jetzt 
abstimmen über den Überweisungsvorschlag von CDU/ 
CSU und SPD. Wer stimmt für diesen Vorschlag? – Wer 
stimmt dagegen? – Enthaltungen: keine. Der Überwei-
sungsvorschlag ist angenommen. Die AfD hat dagegen-
gestimmt, die anderen Fraktionen haben dafürgestimmt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 24 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Strahlenschutzge-
setzes

Drucksache 19/269431) Anlage 17 
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Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (16. Ausschuss)
Drucksache 19/27918

Hierzu liegt je ein Entschließungsantrag der Fraktion 
Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Darf ich die Kollegen bitten, Platz zu nehmen oder die 
Abschiedsgespräche draußen zu führen?

Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts falsch mache: 
Die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwar-
zelühr-Sutter gibt ihre Rede zu Protokoll.1) Das heißt, 
das Wort hat jetzt für die CDU/CSU-Fraktion Karsten 
Möring.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Karsten Möring (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Keine Sorge, ich nehme nicht die ganzen zehn Minuten 
in Anspruch, nur ein paar.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

– Das geht alles von der Zeit ab. Zum Schluss reicht auch.
(Heiterkeit der Abg. Dr. Franziska Brantner 

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Wir ändern heute das Strahlenschutzgesetz. Dabei geht 

es um Dinge, die die Praxis verändern sollen. Aus der 
Erfahrung mit der bisherigen Anwendung haben wir in 
diesem Gesetz eine Reihe von Änderungen für den prak-
tischen Vollzug zu beschließen; sie gehen zu einem 
erheblichen Teil auf Anregungen des Bundesrates zu-
rück, denen wir folgen.

Erstens. Wichtig ist – und das kommt nicht so häufig 
vor –, dass wir eine Genehmigungs- in eine Anzeige-
pflicht umwandeln, nämlich bei bestimmten Lasern. Es 
geht also manchmal auch einfacher und nicht nur kom-
plizierter.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
des Abg. Dr. Rainer Kraft [AfD])

Der zweite Punkt, den wir in diesem Gesetz regeln, 
betrifft die Fristen, wenn Radongrenzwerte überschritten 
werden und dann verpflichtend Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Derzeit haben Sie ein Jahr Zeit zum 
Messen und ein Jahr Zeit für Maßnahmen. Das erschien 
vor allen Dingen den Betroffenen in Sachsen ein bisschen 
zu kurz. Deswegen haben wir die Frist um sechs Monate 
verlängert und außerdem eine Flexibilisierungsmöglich-
keit mit Ausnahmegenehmigungen geschaffen. Das ist 
sinnvoll, weil die Maßnahmen in dieser Zeit dann auch 
realisiert werden können.

Bei der Gelegenheit ein Wort zu den Grenzwerten. Die 
Grünen haben bemängelt, die Grenzwerte seien zu hoch, 
und hätten sie gerne niedriger. Die AfD hat bemängelt, 

die Grenzwerte seien zu niedrig und wir brauchten sie gar 
nicht. Richtig ist: Radon ist neben Rauchen die wichtigste 
Ursache für Lungenkrebs. Sie haben im Ausschuss ver-
sucht, das mit ein paar Zahlenspielen wegzudiskutieren. 
Es gibt medizinische Anwendungen von Radon; die wer-
den aber in genauer ärztlicher Abwägung gemacht. 
Radon ist gefährlich, und deswegen müssen wir versu-
chen, die Belastung zurückzudrängen. Das tun wir mit 
diesem Gesetz.

Letzter Punkt. Es gab Befürchtungen, dass die Zollver-
waltung nicht mehr zuständig sein sollte für Kontrollen 
an der Grenze im Hinblick auf Waren, von denen ionisie-
rende Strahlung ausgeht. Da haben wir eine ganz klare 
Feststellung gemacht: Es bleibt dabei, dass die Zollver-
waltung an der Grenze kontrolliert und die Fachverwal-
tung, nämlich die für Strahlenschutz zuständigen Landes-
behörden, zur Bewertung der Sachverhalte herangezogen 
wird.

Alles in allem angemessene Grenzwerte, ein praktika-
bles Gesetz, ein gutes Gesetz. Ich empfehle die Annahme 
und bitte um Zustimmung des Hauses.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Karsten Möring. – Nächster Redner: für 

die AfD-Fraktion Dr. Kraft.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Rainer Kraft (AfD):
Geschätzte Präsidentin! Werte Kollegen! Gestatten Sie 

mir zunächst eine kleine Vorbemerkung. Es hat sich nicht 
nur gestern, rund um den Oster-Lockdown, gezeigt, dass 
die Berliner Blase vielleicht ein bisschen auf Distanz zum 
Volk gegangen ist und den direkten Draht verloren hat. 
Das wird auch daran offensichtlich, dass man sich jetzt in 
Gesetzentwürfen und anderen Dokumenten des Bundes-
tages eines subkulturellen Kauderwelsches, genannt 
Gendersprache, bedient, sodass man sich auch sprachlich 
vom Volk entfernt.

(Beifall bei der AfD)
Das erinnert irgendwie an alte Feudalzeiten, als die Ober-
schicht natürlich nicht gewillt war, die Sprache des ein-
fachen Volkes zu sprechen. Ich halte es tatsächlich nicht 
für ein Kavaliersdelikt, wenn Gesetzentwürfe der Bun-
desregierung nicht mehr in richtiger deutscher Sprache, 
sondern in einer selbstverfertigten Fantasiesprache mit 
„Stern -innen“ abgefasst werden.

(Beifall bei der AfD)
Ich würde mir wünschen, dass sich der Deutsche Bun-

destag hier zum Bewahrer der deutschen Sprache erklärt, 
sich als Hüter der verbalen Kommunikation mit dem Volk 
versteht und wir uns nicht mit überbordendem Snobismus 
einer Sprache einer abgehobenen Nomenklatura befleißi-
gen. Ihr wildes Herumgegendere hat, mit Verlaub, nichts, 
aber wirklich absolut gar nichts mit Gleichberechtigung 
der Geschlechter zu tun.1) Anlage 18 
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(Beifall bei der AfD – Yasmin Fahimi [SPD]: 
Können Sie mal bitte zum Thema reden?)

Zum Thema.
(Yasmin Fahimi [SPD]: Ja, danke!)

Wir diskutieren zu später Stunde – Kollege Möring hat 
fast alles vorweggenommen – einen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Strahlenschutzgeset-
zes. Dieser Gesetzentwurf enthält tatsächlich einige gute 
Ansätze. So sind die entbürokratisierenden Regelungen 
durchweg zu begrüßen, die es in bestimmten Fällen erlau-
ben, Anlagen im Wege einer reinen Anzeige und nicht 
mehr nur nach einem langwierigen, ausbremsenden 
Genehmigungsverfahren zu betreiben.

Solchen Verbesserungen im Strahlenschutzgesetz wür-
den wir gerne zustimmen; allerdings kippen Sie an ande-
rer Stelle ein kleines bisschen bürokratischen Essig in den 
Wein, und da machen wir eben nicht mit.

Ihr Gesetz verschärft zum Beispiel die Dokumenta-
tionspflichten und Auflagen für fliegendes Personal. So 
müssen künftig nicht nur die Blockzeiten des fliegenden 
Personals dosimetrisch erfasst werden, sondern auch die 
sogenannten Positionierungen, also die Flüge, die einen 
Angestellten zu Beginn seines Arbeitstages an seinen 
Arbeitsplatz bringen, und Flüge, die ihn am Ende seines 
Arbeitstages wieder nach Hause bringen. All dieser büro-
kratische Aufwand muss nun mitgeleistet werden. Sie 
belasten also einen bis ins Mark erschütterten Wirt-
schaftssektor, der in der Lockdown-Zeit massive Einbu-
ßen erlitten hat, mit zusätzlicher Bürokratie. Ich weiß 
nicht, ob das Ihr Verständnis davon ist, diesen Sektor 
wieder auf die Beine zu bringen.

(Beifall bei der AfD)
Das Thema Radon – Kollege Möring hat es angespro-

chen – wird auch wieder bürokratisch erfasst. Radon wird 
immer wieder als signifikanter Verursacher von Lungen-
krebs erwähnt. Das liegt auch an der falschen Anwen-
dung des LNR-Systems. Statistisch tritt das aber nicht 
in Erscheinung.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Nein, nur real! – 
Gegenruf des Abg. Reinhard Houben [FDP]: 
Das interessiert die AfD nicht!)

Es gibt eben keine statistische Signifikanz beim Ver-
gleich von Bundesländern mit hohen Radonwerten – 
wir haben sie zum Beispiel in Thüringen, Sachsen oder 
auch Bayern – und solchen mit niedrigen Radonwerten, 
weder bei Männern noch bei Frauen. Und wenn wir euro-
päische Nationen mit hohen Radonbelastungen mit sol-
chen mit niedrigen Radonbelastungen vergleichen, dann 
finden wir bei Männern und Frauen auch keine statistisch 
signifikanten Ergebnisse. Das heißt nicht, Herr Möring, 
dass ich sage, dass das Risiko null ist – selbstverständlich 
nicht. Es sagt uns aber, dass es hier selbstverständlich 
Faktoren gibt, die sehr viel prominenter und sehr viel 
signifikanter für die Ausbildung von Lungenkrebs sind, 
als dies bei Radon offensichtlich der Fall ist.

Diese fehlende statistische Signifikanz wird nun von 
der Bundesregierung weiterhin in Beschlag genommen, 
um Bürokratie und Berichtspflichten rund um die Gestal-
tung von Arbeitsplätzen in Deutschland beizubehalten.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das sind lange vier Minuten!)

Erneut wirft die Bundesregierung in wirtschaftlich 
schwerem Fahrwasser unseren Unternehmen bei der 
Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand ideologi-
sche Knüppel zwischen die Beine und gängelt die Wert-
schöpfung mit bürokratischem Leerlauf.

Die AfD setzt sich für den Abbau von Bürokratie in 
Deutschland und nicht nur für deren Umschichtung ein, 
und daher lehnen wir den Gesetzentwurf trotz der guten 
Ansätze ab.

Danke. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Danke schön. – Judith Skudelny für die FDP, Ralph 

Lenkert für Die Linke, Sylvia Kotting-Uhl für Bünd-
nis 90/Die Grünen und Dr. Nina Scheer für die SPD 
geben ihre Reden zu Protokoll.1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Damit schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-

desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung 
des Strahlenschutzgesetzes. Der Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/27918, den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
19/26943 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfas-
sung zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzent-
wurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zuge-
stimmt haben die Fraktionen von SPD und CDU/CSU, 
dagegengestimmt haben die Fraktionen der Linken, der 
Grünen und der AfD, und enthalten hat sich die Fraktion 
der FDP.

Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? –

(Karsten Hilse [AfD]: Wenn das mal nicht die 
Mehrheit ist!)

Gibt es Enthaltungen? – Der Gesetzentwurf ist angenom-
men. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU, Gegenstimmen kamen von den Linken, von 
Bündnis 90/Die Grünen und der AfD, und enthalten hat 
sich die Fraktion der FDP.

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschlie-
ßungsanträge.

Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 19/27924. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zuge-

1) Anlage 18 
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stimmt hat die Fraktion der Linken, dagegengestimmt 
haben die Fraktionen von SPD, CDU/CSU, FDP und 
AfD, und enthalten hat sich Bündnis 90/Die Grünen.

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 19/27925. Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. 
Zugestimmt haben die Fraktionen der Grünen und der 
Linken, dagegengestimmt haben die Fraktionen der 
SPD, der CDU/CSU, der FDP und der AfD.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 25 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) 
zu der Verordnung der Bundesregierung
Verordnung über die Beschaffenheit und 
Kennzeichnung von bestimmten Einweg-
kunststoffprodukten
(Einwegkunststoffkennzeichnungsverord-
nung – EWKKennzV)
Drucksachen 19/26554, 19/27035 Nr. 2.1, 
19/27904

Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der 
FDP vor.

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache, und es steht schon bereit 
für die Bundesregierung der Parlamentarische Staatssek-
retär Florian Pronold.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Florian Pronold, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit:

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
liebe Kollegen! Heute Abend machen wir einen wichti-
gen Schritt im Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft. 
Plastikhaltige Produkte gehören weder in Flüsse noch 
ins Meer noch in die Umwelt, und mit der Verordnung, 
über die wir heute abstimmen, wollen wir die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher verstärkt dafür sensibilisie-
ren, wie ein richtiger Umgang mit Abfällen aussieht.

Wir haben vor Kurzem die Einwegkunststoffverbots-
verordnung erlassen, und jetzt geht es darum, dass wir 
mehr für Einwegkunststoffprodukte, die nicht verboten 
sind, sensibilisieren, die in der EU-Richtlinie geregelt 
sind. Dazu zählen Hygieneprodukte wie Feuchttücher 
und Binden, Tabakprodukte mit kunststoffhaltigen Fil-
tern, aber auch Einweggetränkebecher aus Kunststoff, 
die zukünftig von einer Kennzeichnungspflicht erfasst 
werden. Warum? All diese Produkte gehören zu den 
zehn Dingen, die wir am häufigsten an Stränden und in 
der Umwelt finden. Das ist der Grund, warum wir das 
heute regeln.

Diese ganzen Produkte werden zum Zwecke der Auf-
klärung nun mit einem hochauflösenden Logo versehen, 
das ein bisschen auf sich hat warten lassen. Es hat durch-
aus auch einen kulturell-künstlerischen Aspekt. Wer die-

ses Logo zu Gesicht bekommt, wird nämlich feststellen, 
dass die Freiheit der Kunst sehr groß ist und dass man 
sich doch sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie 
man ein einprägsames Logo hervorbringen kann. Wer 
neugierig ist: Ich habe gehört, dass ein Nachredner das 
in vergrößerter Form mitgebracht hat. Auf alle Fälle wird 
es so viele Rätsel auslösen, dass viele Menschen sich 
Gedanken darüber machen werden, was sie dort in den 
Händen halten. Damit sensibilisieren wir, und das ist der 
richtige Weg.

Weil die Frist zur Umsetzung kurz ist, ist es wichtig, 
dass wir auch dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die 
wegen der verspäteten Veröffentlichung durch die 
EU-Kommission jetzt schon Produkte in den Umlauf ge-
bracht haben, diese auch weiterhin verkaufen können. 
Warum? Weil es natürlich völliger Unsinn wäre, diese 
aus dem Handel zu nehmen und zu vernichten. Das 
wäre auch nicht nachhaltig.

Wir haben uns auch darauf festgelegt, dass wir auch 
den betroffenen Herstellern durch einen praxisgerechten 
Vollzug in den Ländern bei der Umsetzung helfen wollen. 
Wichtig ist, dass wir mit dieser Verordnung insgesamt 
einen weiteren kleinen Baustein für mehr Aufklärung 
über den richtigen Umgang mit Kunststoffabfällen und 
für die Vermeidung der Vermüllung unserer Umwelt leis-
ten werden.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth:
Vielen Dank, Florian Pronold. – Nächster Redner: für 

die AfD-Fraktion Karsten Hilse.

(Beifall bei der AfD)

Karsten Hilse (AfD):
Werte Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe 

Landsleute! Wir besprechen heute die Einwegkunststoff-
kennzeichnungsverordnung. Die Mitarbeiter in den 
Ministerien sind ja bekanntermaßen Meister der Wort-
kreationen. Beredte Beispiele sind das in dieser Woche 
behandelte „Hass-und-Hetze-Anpassungsgesetz“ und 
eben die Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung. 
Sie ist ein Beispiel dafür, wie hochbezahlte Beamte in 
Brüssel sich unsinnigerweise mit Dingen beschäftigen, 
die unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips von den 
Nationalstaaten selbst geregelt werden könnten. Einen 
größeren Nutzen für die Umwelt hätte es wohl gebracht, 
wenn diese hochbezahlten Beamten mit Mülltüten 
bewaffnet an afrikanischen oder asiatischen Flussmün-
dungen Plastikmüll gesammelt hätten; denn genau dort 
wird das meiste davon in die Meere eingetragen.

Der Anteil von Plastik aus Europa an der Meeresver-
schmutzung ist minimal; das wissen Sie selbst. Das Geld, 
welches hier für sinnlose Maßnahmen ausgegeben wer-
den soll, könnte besser verwendet werden, wenn haupt-
eintragende Länder beim Aufbau eines funktionierenden 
Müllsammel- und -verwertungssystems unterstützt wür-
den.
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(Beifall bei der AfD)

Die Vermeidung der Meeresverschmutzung wird ja als 
eines der Hauptziele dieser Verordnung bezeichnet. Da-
bei nimmt man irrsinnigerweise in Kauf, dass mehr Plas-
tik produziert wird, damit Deckel während des Gebrauchs 
von Plastikeinwegflaschen an dieser verbleiben. Ansons-
ten sollen Hinweise auf Umverpackungen, dass Plastik 
enthalten ist, zu einem anderen Entsorgungsverhalten 
beim Verbraucher führen. Genannt sind in der Verord-
nung unter anderem Damenbinden und Tampons. Ich 
hoffe inständig, dass Sie, liebe Frauen und Mädchen, 
trotz der sinnfreien Belehrungen auf der Verpackung bei 
Ihren Entsorgungspraktiken, die mir allerdings nur vom 
Hörensagen bekannt sind, bleiben.

(Beifall des Abg. Siegbert Droese [AfD])

Diese Verordnung, die ihr zugrundeliegende Richtlinie 
der EU sowie die EU selbst sind überflüssig. Die AfD 
fordert, das Bürokratiemonster zu einer Wirtschafts- und 
Interessenvereinigung von freien Nationalstaaten zurück-
zuführen oder aus diesem antifreiheitlichen Gebilde aus-
zusteigen.

(Beifall bei der AfD)

In § 4 dieser Verordnung werden alle zu kennzeichn-
enden Produkte aufgelistet. Es fehlt da aber ein bestimm-
tes Produkt, von dem Stefan Aust Folgendes sagt – ich 
zitiere mit Ihrer Genehmigung –:

Die Maske muss der Maske wegen getragen werden. 
Als Symbol für Gehorsam den Maßnahmen der 
Regierung gegenüber.

Diese Masken sind, abweichend von der jetzigen Praxis, 
eigentlich Einwegprodukte und enthalten nicht nur jede 
Menge Plastik, sondern, wie es der Wissenschaftliche 
Leiter des Hamburger Umweltinstituts ausdrückte, jeden 
„Dreck der Welt“. Was wir … über Mund und Nase zie-
hen, ist eigentlich Sondermüll“, so Professor Braungart in 
einem Artikel von „heise online“. Weiter heißt es, in 
„zertifizierten Masken“ wurden unter anderem „flüchtige 
… Kohlenwasserstoffe“ und in manchen „große Mengen 
Formaldehyd oder Anilin“ gefunden.

Alles in allem tragen wir einen Chemiecocktail vor 
Nase und Mund, der nie auf seine Giftigkeit und 
niemals auf etwaige Langzeitwirkungen untersucht 
wurde.

Außerdem

… atmen wir auch noch Mikrofaserpartikel ein, die 
genau die richtige Größe haben, um sich in unserer 
Lunge festzusetzen oder von dort aus weiter durch 
den Körper zu wandern.

Das sind die Fasern, die nach der Definition der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung die gefährlichs-
ten sind.

Brächten Sie eine Verordnung ein, in der gefordert 
wird, all diese Informationen auf die Verpackung von 
Masken zu drucken und die Bevölkerung über diese Risi-
ken zu informieren, könnten wir zustimmen. Allerdings 
wird das wahrscheinlich nicht passieren, weil sich zu 

viele von Ihnen mit dem hart erarbeiteten Geld der Men-
schen ihre sowieso schon prallgefüllten Taschen vollstop-
fen wollen.

(Beifall bei der AfD)
Noch eine Anmerkung. Werte Frau Merkel, machen 

Sie in Anbetracht des von Ihnen angerichteten Chaos 
den Deutschen doch ein Ostergeschenk: Folgen Sie den 
Vorschlägen der AfD, der Linken und der FDP, und stel-
len Sie im Parlament die Vertrauensfrage!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der Kollege Björn Simon und die Kollegin Judith 

Skudelny geben ihre Reden zu Protokoll.1) – Ralph 
Lenkert ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Kannst 
„Guten Morgen!“ sagen!)

Ralph Lenkert (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! „Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung“ ist 
ein langes Wort, und sie ist mehr Schein als Sein.

(Beifall des Abg. Karsten Hilse [AfD])
Worum geht es? Ein Piktogramm mit sterbender Schild-
kröte und kaputtem Kunststoffbecher ist nunmehr der 
Hinweis, dass man Hygieneartikel nicht im Abwasser 
entsorgen soll. Vielleicht hilft es; aber dass die EU nach 
massivem Druck der Tabakindustrie das Problem von 
Zigarettenkippen in der Umwelt nur durch dieses ein-
fallslose Piktogramm angeht, zeigt die Wirklichkeitsfer-
ne mancher Bürokraten.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Und es geht noch besser: Zukünftig sollen Plastikde-

ckel von Einwegkunststoffflaschen fest mit der Flasche 
verbunden sein, wahrscheinlich damit Deckel und Fla-
sche nicht einsam, allein in der Umwelt herumliegen. 
Diese Idee löst kein Problem, und dass die EU diese Ver-
bindungspflicht nur für Kunststoffdeckel an Kunststofff-
laschen festlegt und Metalldeckel ausnimmt, zeugt auch 
noch von technischer Unkenntnis.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Dadurch werden Tausende Tonnen Kunststoff sinnlos für 
Einwegflaschen verschwendet. Das widerspricht den Kli-
mazielen und ist richtig ärgerlich. Daher fordert Die Lin-
ke: Setzen Sie endlich auf mehr Mehrwegflaschen!

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)
Leider wurden die guten Ideen von Experten in Brüssel 
und Berlin durch Industrielobbyisten ausgehebelt.

Was würde aber wirklich Plastikmüll aus unserer 
Natur, den Flüssen und Meeren fernhalten? Gerade bei 
Hygieneartikeln braucht es schon in der Schule Aufklä-
rung. In Coronazeiten kommen täglich Abermillionen 

1) Anlage 19 
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Desinfektionstücher zu den schon großen Mengen an 
Feuchttüchern und anderen Artikeln hinzu. Es braucht 
ausreichend Mülleimer, damit das Entsorgen in der Toi-
lette verhindert wird.

(Beifall bei der LINKEN)
Wir unterstützen die Idee des Verbandes kommunaler 

Unternehmen, dass die Tabakfirmen die Kosten für die 
Beseitigung der Kippen übernehmen müssten.

(Beifall bei der LINKEN)
Das würde bei der Industrie Lösungsideen freisetzen oder 
wenigstens die Reinigung finanzieren.

Statt Kopfstände bei Deckeln für Einwegkunststofffla-
schen zu machen, fordert Die Linke: Installieren Sie ein 
Mehrwegsystem und ein Pfand auf alle Einweggetränke-
verpackungen!

(Beifall bei der LINKEN)
Und wenn Sie das unbedingt wollen, dann können wir 
auch die Rückgabe der Deckel sicherstellen, indem wir 
ein Extrapfand auf die Deckel erheben und dieses wieder 
auszahlen, wenn sie mit der Flasche zurückgegeben wer-
den. Die Linke traut es den Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren in den Unternehmen übrigens zu, entsprechende 
Rücknahmesysteme zügig in den Markt einzuführen.

Das Piktogramm der Schildkröte gemäß dieser Ein-
wegkunststoffkennzeichnungsverordnung ist leider nicht 
wirksam genug, aber wir können ja gemeinsam für ein 
Mehrwegsystem und gegen Einweg kämpfen. Dann kön-
nen wir wirklich wirksam Plastikmüll aus der Umwelt 
fernhalten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Ralph Lenkert. – Die Reden der Kollegin 

Dr. Bettina Hoffmann, der Kollegin Dr. Anja Weisgerber 
und des Kollegen Michael Thews gehen zu Protokoll,1)

sodass ich die Aussprache zu TOP 25 an dieser Stelle 
schließen kann.

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zu 
der Verordnung der Bundesregierung über die Beschaf-
fenheit und Kennzeichnung von bestimmten Einweg-
kunststoffprodukten.

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 19/27904, der Ver-
ordnung der Bundesregierung auf Drucksache 19/26554 
zuzustimmen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung 
des Ausschusses? – CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Grüne. 
Wer stimmt dagegen? – Die AfD. Enthaltungen? – FDP 
und Linke. Die Beschlussempfehlung ist damit angenom-
men.

Unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/27904 empfiehlt der Ausschuss, eine Ent-
schließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschluss-

empfehlung? – Das sind CDU/CSU, SPD, FDP und AfD. 
Wer stimmt dagegen? – Die Grünen. Enthaltungen? – Die 
Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 
19/27942. Wer stimmt dafür? – Die FDP und die AfD. 
Gegenprobe! – CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Grüne und 
Linke. Enthaltungen? – Keine. Der Entschließungsantrag 
ist damit abgelehnt.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 26 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
zu der Verordnung der Bundesregierung
Verordnung zur Änderung der Energetische 
Sanierungsmaßnahmen-Verordnung
Drucksachen 19/26559, 19/27035 Nr. 2.2, 
19/27892

Es gibt dazu einen Entschließungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne.

Auch hier ist wieder eine Aussprache von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich bitte, zügig Platz zu nehmen.
Ich eröffne die Aussprache, und es beginnt für die 

SPD-Fraktion der Kollege Bernhard Daldrup.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

der CDU/CSU)

Bernhard Daldrup (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

habe vor ein paar Tagen einen Aufruf zu einer Demonst-
ration für den Klimaschutz gelesen. Selbstverständlich 
war darin der Hinweis enthalten, dass hier eigentlich 
nichts zum Klimaschutz geschehe und dass die Politik 
eigentlich viel zu wenig mache.

Annähernd zeitgleich hat Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze die erste Klimabilanz nach den Vorgaben 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes vorgestellt, und das 
Ergebnis lautet: Die Treibhausgasemissionen lagen in 
Deutschland knapp 41 Prozent unter dem Vergleichs-
jahr/Bezugsjahr 1990, und mit 9 Prozent hat es den größ-
ten jährlichen Rückgang im letzten Jahr gegeben. Das hat 
auch mit Corona zu tun, aber keineswegs nur.

Wie passt beides eigentlich zusammen? Ist das sozu-
sagen nur ein Kommunikationsproblem? Ich habe ja 
durchaus Verständnis für manche Forderungen, die ge-
stellt werden, auch von der Klimabewegung, aber ich 
will an dieser Stelle eines vielleicht mal festhalten, was 
für alle gesellschaftlichen Bewegungen wichtig ist: 
Empörung allein reicht nicht. Im Gegenteil! Bleibt es 
nur bei Empörung, führt das nur zu Frustration, die auf 
dem Fuße folgt, weil ja sowieso schon klar ist, dass sich 
nichts ändert. Nur wenn sich Empörung sozusagen in 
Handlungen umwandelt, bekommt Fortschritt eine Rich-
tung; nur dann gibt es Erfolge.

Dann ist man aber in einem Feld, das viele sehr distan-
ziert mit Realpolitik bezeichnen. Sie ist aber eben not-
wendig. Lässt man sich darauf ein, wird erkennbar: Wir 1) Anlage 19 
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reden nicht nur über Klimaschutz, nein, wir machen auch 
tatsächlich Klimaschutz, und die von der Koalition ergrif-
fenen Maßnahmen wirken.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz haben wir zum 
ersten Mal feste Jahresemissionsmengen für die einzel-
nen Sektoren festgelegt; ich komme gleich darauf zurück. 
Diese zählen auch. Auch die Folgen von Covid-19 haben 
zu dem Ergebnis beigetragen, aber in ganz unterschied-
liche Richtungen: Entlastung im Verkehrssektor, aber 
nicht alleine dort. Im Gebäudebereich beispielsweise 
kam es 2020 zu einer Emissionsminderung von nur gut 
3 Millionen Tonnen auf 120 Millionen Tonnen CO2- 
Äquivalente. Der Gebäudesektor überschreitet also seine 
Jahresemissionsmenge gemäß dem Bundes-Klima-
schutzgesetz, die eigentlich bei 118 Millionen Tonnen 
CO2-Äquivalente liegen müsste. Erfolge gab es beim 
geringeren Brennstoffverbrauch im Bereich „Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen“. Weniger Erfolge gab es im 
Bereich des Wohnens und der privaten Haushalte. Wir 
halten aber jedenfalls mal fest: Im Gebäudebereich gibt 
es hier noch deutlich Luft nach oben.

Nach den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes 
muss das zuständige Ministerium, also Horst Seehofer,

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Da sind wir sehr gespannt!)

bis spätestens 15. Juli 2021 ein Sofortprogramm vorle-
gen, über das der Bundestag dann zu unterrichten ist. 
Wahrscheinlich wird man dann noch weiter in konkretere 
Details einsteigen müssen; die Mühen der Ebenen, wie 
Brecht mal gesagt hat, liegen auch im Bereich des Klima-
schutzes noch vor uns. Und genau damit haben wir es 
heute Abend zu tun. Denn wer befasst sich schon frei-
willig zu mitternächtlicher Stunde mit der Verordnung 
zur Änderung der Energetische Sanierungsmaßnahmen- 
Verordnung?

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir zum Beispiel! Wir haben einen Ent-
schließungsantrag geschrieben!)

– Wir auch; ich komme gleich darauf zurück.
Es geht beim Klimaschutz und bei der Klimawende 

eben auch um das Wohnen und Bauen, und hier ist das 
Potenzial zur CO2-Reduktion noch erheblich. Um das zu 
erreichen, wollen wir aber nicht irgendwie den Bau von 
Eigenheimen einschränken oder verbieten, sondern wir 
wollen bestehende Gebäude energieeffizienter machen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Wir wollen energieproduzierende Gebäude haben und 
nicht nur energieverbrauchende Häuser. Unser Motto lau-
tet, ein schönes Ziel zu formulieren, und so ein Motiv ist 
besser als Verbote.

Deshalb haben wir 2019 im Steuerrecht Anreize für 
energetische Sanierungsmaßnahmen an eigengenutzten 
Wohnungen geschaffen. Seit dem 1. Januar werden 
befristet für zehn Jahre zum Beispiel Kosten für den Aus-
tausch einer alten Ölheizung oder eine bessere Wärme-

dämmung zusammenhängend steuerlich gefördert. Das 
hört sich abstrakt an – so ist das eben in der Steuerpoli-
tik –, aber es macht sich in Cent und Euro bemerkbar. 
Konkret können Eigentümerinnen und Eigentümer 
20 Prozent der Aufwendungen für jede Einzelmaßnahme 
verteilt auf drei Jahre von der Steuerschuld abziehen. 
Um das mal in Mark und Pfennig zu sagen: Insgesamt 
sind bei Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an 
einem begünstigten Projekt in Höhe von 200 000 Euro 
40 000 Euro von der Steuerschuld abzugsfähig. Das ist 
schon eine ziemliche Menge.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das Wohngebäude muss dabei übrigens älter als zehn 
Jahre sein. Es geht nicht um den Neubaubereich, sondern 
es geht um den Wohnungsbaubereich im Bestand, und 
das ist ein großer, wichtiger Faktor.

Wir haben uns dabei für einen schlanken, bürokratiear-
men Zugang zu dieser steuerlichen Ermäßigung ausge-
sprochen; denn wir wollen, dass die Menschen diese 
Möglichkeiten auch nutzen. Motivieren ist das Motto 
bei dieser Angelegenheit. Dazu gehört übrigens auch Ver-
trauen in Handwerksunternehmen, die das machen. Des-
halb ist für uns die Hinzuziehung eines Energieberaters 
ein Angebot, aber keineswegs eine Pflicht; wir haben 
auch Vertrauen in Handwerksunternehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Im November 2020 ist das GEG, das drei Rechtsakte 
zusammenfasst, und darüber hinaus die Bundesförderung 
für effiziente Gebäude, die vier Rechtsakte zusammen-
fasst, in Kraft getreten. Mit der vorliegenden ersten Ver-
ordnung zur Änderung der Energetische Sanierungsmaß-
nahmen-Verordnung nehmen wir jetzt die notwendigen 
Anpassungen vor, den Gleichklang, so wie das eigentlich 
vernünftig ist.

Dabei gibt es Diskussionen, beispielsweise um die Fra-
ge, ob denn eigentlich die sogenannten Mini-KWKs in 
ihrer bisherigen Form noch dabei sind. Sie sind es; sie 
werden in der Zukunft auch dabei sein. Wenn sie aber nur 
gas- oder ölbefeuert sind, dann sind sie es nicht, sondern 
gasbasierte Systeme sind nur als Hybride und in Kombi-
nation mit erneuerbaren Energien weiterhin förderfähig. 
Das will ich hier jetzt aus Zeitgründen nicht im Einzelnen 
darstellen, aber in einer entsprechenden Protokollerklä-
rung haben wir das jedenfalls auch festgehalten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU – Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Peinlich!)

Jetzt haben die Grünen – Lisa wird ja gleich noch 
reden – das im Ausschuss abgelehnt, unter anderem, 
weil die Begleitung von Sanierungsmaßnahmen durch 
Energieberatung nicht verpflichtend ist. Man kann dieser 
Auffassung sein. Außerdem wollen sie eine höhere steu-
erliche Förderung und den KfW-Standard 55 für Effi-
zienzhäuser, die es im Neubau gibt, auch auf den Altbau 
übertragen.

(Zuruf der Abg. Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])
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Das kann man machen, aber die Folge wird sein, dass 
diese Hürden die Investitionen nicht befördern, sondern 
wahrscheinlich eher verhindern.

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist doch Quatsch! – Dr. Julia Verlinden 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wollen Sie 
jetzt klimaneutrale Gebäude oder nicht?)

Dieses Risiko müssten eigentlich auch die Grünen noch 
mal reflektieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Ich will daran erinnern, dass die Grünen der bestehen-

den Regelung damals im Vermittlungsausschuss zuge-
stimmt haben. Wir haben volles Vertrauen in Energie-
berater. Sie können hinzugezogen werden, ihre Kosten 
können geltend gemacht werden, aber wir schreiben es 
eben nicht vor. Die steuerliche Förderung soll bürokratie-
arm sein; sie soll motivieren, nicht verkomplizieren.

Jetzt komme ich zum Schluss zurück zum Beginn: 
Klimawandel und Protest. Es tut sich eben offenbar 
doch etwas, wie ich dargestellt habe,

(Lisa Paus [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Im 
Schneckentempo!)

ganz konkret durch politisches Handeln. Der gesell-
schaftliche Protest zeigt immer dann Wirkung, wenn er 
auf parlamentarische Unterstützung stößt, und zwar 
durch Handeln und nicht nur durch Reden, und genau 
das machen wir.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Jetzt kommt für die Fraktion der AfD die Abgeordnete 

Franziska Gminder.
(Beifall bei der AfD)

Franziska Gminder (AfD):
Meine Damen und Herren! Am 1. November 2020 ist 

das Gebäudeenergiegesetz, GEG, in Kraft getreten. 
Zudem wurde mit der Bundesförderung für effiziente 
Gebäude, BEG, die energetische Gebäudeförderung des 
Bundes neu erweitert. Auf Grundlage des § 35c Einkom-
mensteuergesetz werden mit den Änderungen bei der 
direkten Förderung auch steuerliche Vergünstigungen 
eingeführt. Damit wird eine Harmonisierung beider 
Wege erreicht. Zusätzlich erfolgen eine Anpassung zahl-
reicher technischer Mindestanforderungen und eine 
Anforderung an die handwerkliche Qualität des ausführ-
enden Unternehmens.

Früher waren die Hauptgründe für eine Sanierung des 
Eigenheims oder einer Immobilie Schäden an der Außen-
haut, undichte Fenster und Dächer, defekte, energiefres-
sende Heizungsanlagen.

Die Verteuerung der fossilen Brennstoffe reißt ein 
immer größer werdendes Loch in unsere Geldbeutel. Ha-
ben wir noch vor einigen Jahren 35 Cent für einen Liter 
Heizöl bezahlt, so sind es heute schon 65 Cent; es waren 
sogar mal 95. Von daher ist es für jeden Immobilienbesit-

zer wichtig, Energie einzusparen. Wir als AfD unterstüt-
zen Immobilienbesitzer und Häuslebauer und wollen sie 
steuerlich entlasten – ganz im Gegensatz zu den Plänen 
der Grünen, die ein Einfamilienhausverbot planen, wie in 
der Presse zu lesen war und wie es in Hamburg-Nord 
schon durchgesetzt wird.

(Beifall bei der AfD – Lisa Paus [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist Unsinn! Das 
wissen Sie auch!)

Gezielte Maßnahmen bei der Gebäudesanierung sen-
ken den Energiebedarf eines Hauses erheblich: der Ersatz 
alter Ölheizungen durch neuere, effizientere Geräte, der 
Einbau moderner Öl-/Gas-Brennwertkessel, der Einbau 
einer Wärmepumpe, die Dachisolierung, der Einbau neu-
er Fenster mit Isolierglas. Eine Dämmung der Außenhaut 
kann Wärmeverluste um bis zu 40 Prozent senken.

Wie wirken nun das Gesetz und die steuerlichen Ver-
günstigungen? Wir meinen: positiv. Die neue Verordnung 
definiert genau, wer oder was förderfähig ist. Sie setzt 
neue Standards. Die Ausführungen der Arbeiten stehen 
unter Meisterzwang, wenn die steuerliche Abschreibung 
in Anspruch genommen werden will. Somit werden deut-
sche Qualitätsstandards gefördert und unser heimisches 
Handwerk gestärkt. Pfusch am Bau soll verhindert wer-
den. Nach deutscher Verwaltungsart ist die Verordnung 
sehr detailliert; es hätte sicherlich auch etwas unbüro-
kratischer sein können.

Eine Dachdämmung kostet bis zu 20 000 Euro, eine 
Heizung bis zu 10 000 Euro, Fenster gut und gerne 
1 000 Euro pro Stück, eine Fassade bis zu 20 000 Euro. 
Bei solchen Sanierungskosten, die sich erst langfristig 
rechnen werden, begrüßt die Alternative für Deutschland 
sehr, dass es bei einer maximal anzurechnenden Investi-
tionssumme von 200 000 Euro eine steuerliche Förde-
rung, also eine Steuerentlastung, von bis zu 40 000 Euro – 
über drei Jahre verteilt – geben wird.

Die Verantwortung für eine gelungene Sanierung liegt 
jedoch beim Auftraggeber. Die Beauftragung eines Meis-
terbetriebs wird in der Regel für eine korrekte Ausfüh-
rung sorgen. Die Wahl der Außendämmung sollte nicht 
auf billiges Dämmmaterial wie Styropor fallen, da es 
äußerst brennfähig und schwer löschbar ist; Steinwolle 
sollte man bevorzugen. Aber wie in vielen Lebenslagen 
ist auch hier jeder seines eigenen Glückes Schmied.

Wir als AfD leisten konstruktive Oppositionsarbeit 
und stimmen der Verordnung gerne zu.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Frau Gminder. – Der nächste Redner ist 

für die CDU/CSU-Fraktion der Kollege Johannes 
Steiniger.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Johannes Steiniger (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Der Kollege Daldrup hat darauf hingewiesen: 
In der vergangenen Woche haben wir gesehen, dass die 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                                                                                                                                                                                              27627 

Bernhard Daldrup 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Energiewende nicht nur gelingen kann, sondern dass die 
Energiewende auch schon gelingt und weiter gelingen 
wird. Wenn wir uns anschauen, wie sich der CO2-Ausstoß 
in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, dann müssen wir 
feststellen: Wir haben mit 40,8 Prozent – das wurde 
erwähnt –, also 70 Millionen Tonnen, CO2-Emissionen 
weniger seit 1990 die selbstgesteckten Klimaziele 
erreicht:

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber nicht im Gebäudesektor! – Weite-
re Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt gibt es ja so ein paar Schlauberger – die sitzen vor 
allen Dingen hier –,

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja, wir sind die Schlauberger!)

die davon sprechen, das sei alles nur Corona geschuldet.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das sagt das Umweltbundesamt!)

Das ist eben genau nicht der Fall.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Denn wenn das alles nur wegen Corona so wäre, dann 
wären wir niemals zu dieser Reduktion an der Stelle ge-
kommen. Es sind eben die Kraftanstrengungen dieser 
Großen Koalition der letzten Jahre und der CDU-geführ-
ten Bundesregierungen der vergangenen 15 Jahre gewe-
sen, die dazu geführt haben, dass wir diese Ziele jetzt 
erreicht haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir haben sie in verschiedenen Bereichen erreicht, 
etwa in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr, aber im 
Gebäudesektor haben wir noch ein bisschen was vor uns.

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Aha!)

Es sind insgesamt 2 bis 3 Millionen Tonnen CO2, um die 
wir das Ziel da verfehlt haben. Der Gebäudesektor ist der 
schlafende Riese im Klimaschutz. Wir haben hier vor, 
den CO2-Ausstoß über die nächsten zehn Jahre von 
120 Millionen Tonnen auf 70 Millionen Tonnen zu sen-
ken.

Deswegen haben wir, als wir vor anderthalb Jahren das 
Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 
im Steuerrecht verabschiedet haben, die steuerliche Pri-
vilegierung der energetischen Gebäudesanierung einge-
führt, und hier beschließen wir jetzt die erste Fortschrei-
bung der zugehörigen Verordnung. Wenn wir sehen, dass 
es im Jahr 2020 insgesamt 40 Prozent mehr Sanierungen 
auf Effizienzhausniveau gegeben hat, dann wissen wir, 
dass sich die Anreize, die wir hier gesetzt haben, in der 
Realität schon ausgewirkt haben,

(Dr. Julia Verlinden [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Welches Effizienzhausniveau? Sie wis-
sen ja, da gibt es verschiedene Effizienzhauss-
tandards!)

und das ist ja auch logisch, weil Sie ja dargestellt haben, 
Herr Kollege Daldrup, was für eine großzügige steuerli-
che Förderung es gibt, eine Förderung, mit der man über 
insgesamt drei Jahre bis zu 40 000 Euro sparen kann.

Da wir Deutsche ja immer da, wo es einen Rabatt gibt, 
durchaus gerne zulangen, haben wir hier, glaube ich, ein 
sehr kluges Instrument geschaffen – und im Übrigen, 
Frau Gminder, ein Instrument, das unbürokratisch ist. 
Man braucht nämlich keinen Antrag zu stellen, sondern 
das läuft einfach alles über die Steuererklärung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Was uns wichtig war, ist, dass auch Mini-KWK-Anla-
gen förderfähig sind, wenn sie mit Biomasse oder Was-
serstoff betrieben werden und die technischen Anforde-
rungen erfüllen. Da gab es zwischendurch mal etwas 
Bedenken, ob das möglich ist. Das haben wir aber in 
den letzten Tagen klären können, und das finde ich auch 
gut.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Schauen wir uns an, wie die Rahmenbedingungen für 
die Arbeiten, die durchgeführt werden, aussehen. Vom 
Maurer bis zum Elektrotechniker kann das jeder machen. 
Ich freue mich sehr, dass wir hier auf unsere deutschen 
Stärken setzen. Die Basis des Ganzen ist der Meisterbrief 
als deutsches Qualitätssiegel.

Auch mit Blick auf den Entschließungsantrag, der hier 
vorliegt, möchte ich schon noch mal ganz klar sagen: Wir 
haben Vertrauen in das deutsche Handwerk.

(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: So ist es!)
Die ganze Welt beneidet uns um unsere Meisterinnen und 
Meister und die Qualität in diesem Bereich. Anders als 
Sie in Ihrem Antrag schreiben, haben wir die Meister-
pflicht eben schon vor anderthalb Jahren in das Gesetz 
aufgenommen; deswegen brauchen wir hier gar nichts 
einzufügen.

Was in dieser Verordnung also sehr technisch rüber-
kommt, ist, glaube ich, ein guter Beitrag dafür, dass wir 
es schaffen, die Energiewende und den Klimaschutz 
made in Germany zum Erfolgsmodell zu machen und in 
die Welt zu exportieren. Wir als CDU/CSU wollen keine 
ideologischen Diskussionen. Wir wollen keine Entei-
gnungen, wir wollen auch keine grüne Verbotspolitik. 
Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, in wel-
chem Haus sie wohnen sollen, ob sie ein Einfamilienhaus 
bauen dürfen oder nicht, sondern wir setzen auf Anreize.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Fällt dir nichts anderes ein? Du 
kannst das besser!)

Insbesondere im steuerlichen Bereich ist das, glaube ich, 
ein sehr, sehr gutes Instrument.

Deswegen kann man sagen: Auch um 0.22 Uhr, also 
mitten in der Nacht, kann die Berliner Politik noch gute 
Entscheidungen treffen. In diesem Sinne schenke ich uns 
die letzten 30 Sekunden.

Herzlichen Dank.
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(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
René Röspel [SPD])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Wir bedanken uns. – Markus Herbrand und Jörg 

Cezanne geben ihre Reden zu Protokoll.1)

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Lisa Paus hat das Wort. Bitte schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Seit dem 

1. Januar 2020, also seit gut einem Jahr, haben wir tat-
sächlich endlich die steuerliche Förderung der energeti-
schen Sanierung selbstgenutzten Wohneigentums.

(Martin Reichardt [AfD]: Ist Ihnen kalt?)

Es hat wirklich sage und schreibe zehn Jahre gedauert; 
wir Grünen haben zehn Jahre dafür gekämpft, bis das 
endlich gekommen ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Martin Reichardt [AfD]: Es geht um Wärme-
dämmung! Da muss man auch eine wärmedäm-
mende Jacke tragen!)

Das ist wichtig, weil es eben für jeden und jede mach-
bar sein muss, das eigene Haus klimagerecht zu moder-
nisieren. Und es ist auch deswegen wichtig, weil es eine 
riesige Aufgabe ist; denn derzeit ist es noch so, dass 
Gebäude durch Heizen, Kühlen und sonstigen Energie-
verbrauch für ein Drittel des klimaschädlichen CO2-Aus-
stoßes in Deutschland verantwortlich sind. Ein Großteil 
der Gebäude in Deutschland ist derzeit noch schlecht 
oder gar nicht gedämmt, und der Anteil der erneuerbaren 
Energien an der Wärmeerzeugung stagniert seit Jahren 
bei lächerlichen 14 Prozent.

Hier und heute wird die entsprechende Verordnung 
angepasst; aber sie wird eben nur formal angepasst. Diese 
Verordnung legt fest, welche Klimastandards, welche 
Energiestandards bei der Sanierung eingehalten werden 
müssen, um die steuerliche Förderung zu erhalten. Es ist 
aber so: Diese Energiestandards passen einfach nicht zu 
den eigenen Klimazielen der Bundesregierung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Damit verpassen Sie eben eine zentrale Chance. Ent-
weder nehmen Sie also Ihre eigenen Klimaziele nicht 
ernst, oder Sie treiben Hunderttausende Eigentümerinnen 
und Eigentümer in teure Fehlinvestitionen; denn Gebäu-
de haben nun mal eine Lebensdauer von 80 Jahren, Hei-
zungen haben eine Lebensdauer von 30 Jahren. Das heißt, 
wenn Sie bis 2040 einen klimaneutralen Gebäudebestand 
schaffen wollen, dann müssen Sie jetzt schärfere Stan-
dards unterstützen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein solcher Standard wäre der heutige KfW-Effizienz-
haus-55-Standard für Komplettmodernisierungen oder 
eben auch für Einzelmaßnahmen entlang eines Sanie-
rungsplanes, den wir zu 100 Prozent fördern wollen.

Gleichzeitig sagen wir, es wäre ganz wichtig, auch die 
Qualität zu sichern; denn wir kennen doch ganz viele 
Erzählungen und Hinweise darauf,

(Martin Reichardt [AfD]: Wir kennen das eine 
oder andere!)

dass die Ausführung auf dem Papier zwar in Ordnung 
war, die entsprechende Qualität dann aber nicht geliefert 
wurde. Also: Qualitätssicherung durch eine Prüfung nach 
dem Vieraugenprinzip mit Gegencheck durch einen Ener-
gieberater! Das ist übrigens auch der bewährte Standard 
bei den KfW-Programmen.

Damit das alles auch bezahlbar bleibt, sagen wir: Ja, 
man muss dann auch die steuerliche Förderung von der-
zeit eben bis zu 40 000 Euro auf 50 000 Euro erhöhen. So 
würde man das Ganze bezahlbar machen,

(Bernhard Daldrup [SPD]: Nein, das stimmt 
nicht!)

man hätte die Qualität gesichert, und man würde damit 
langfristig werthaltige Immobilien und gleichzeitig Pla-
nungssicherheit für alle Eigentümerinnen und Eigentü-
mer schaffen. Das finden Sie in unserem Entschließungs-
antrag.

Deswegen bitten wir Sie, die Verordnung entweder 
heute noch mal zurückziehen oder in den laufenden Bera-
tungen mit dem Bundesrat vielleicht doch noch zu besse-
ren Ergebnissen zu kommen.

Herzlichen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank – auch für die geschenkten 13 Sekunden –, 

liebe Kollegin. – Der Kollege Sebastian Brehm gibt seine 
Rede zu Protokoll,2) wenn er es sich nicht anders über-
legt.

(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Nein!)
– Herzlichen Dank dafür. – Dann schließe ich die Aus-
sprache zu TOP 26.

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Finanzausschusses zu der Verordnung der 
Bundesregierung zur Änderung der Energetische Sanie-
rungsmaßnahmen-Verordnung. Der Ausschuss empfiehlt 
in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/27892 
, der Verordnung der Bundesregierung auf Drucksache 
19/26559 zuzustimmen. Wer stimmt für die Beschluss-
empfehlung? – CDU/CSU, SPD und AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Die Grünen. Enthaltungen? – FDP und Linke. 
Damit ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – zu 
finden auf Drucksache 19/27898. Wer stimmt für den 

1) Anlage 20 2) Anlage 20 
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Entschließungsantrag? – Die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU/CSU, SPD, AfD und FDP. Ent-
haltungen? – Die Linke. Der Entschließungsantrag ist 
damit abgelehnt.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 27 a und 27 b auf:
a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Regelung des Verkaufs von Sachen mit 
digitalen Elementen und anderer Aspekte 
des Kaufvertrags
Drucksache 19/27424
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstel-
lung digitaler Inhalte und digitaler Dienst-
leistungen
Drucksache 19/27653
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss Digitale Agenda

Es ist auch hierfür eine Aussprache von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Da Staatssekretär Lange 
seine Rede zu Protokoll gibt,1)

(Beifall des Abg. Falko Mohrs [SPD])
beginnt Ingo Wellenreuther, CDU/CSU-Fraktion. Bitte 
schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ingo Wellenreuther (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wir beraten heute Nacht einen Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Umsetzung der europäischen 
Warenkaufrichtlinie aus dem Jahre 2019. Zusammen 
mit der sogenannten Digitale-Inhalte-Richtlinie ersetzt 
sie die noch geltende Verbrauchsgüterkaufrichtlinie und 
ergänzt sie die Verbraucherrechterichtlinie aus dem Jahre 
2011. Sie ist bis zum 1. Juli in deutsches Recht umzu-
setzen und ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.

Ziel der Richtlinie ist es, die Gewährleistungsrechte 
von Verbrauchern zu verbessern und europaweit zu har-
monisieren. Außerdem sollen grenzüberschreitende Hin-
dernisse im Handel zwischen Verkäufer und Verbraucher 
innerhalb der EU beseitigt werden. Zudem soll die 
Lebensdauer von Kaufgegenständen mit digitalen Ele-
menten verlängert werden. Dies ist aus ökologischen 
Gründen zu begrüßen und passt auch zu den Prinzipien 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Worum geht es im Wesentlichen? Zunächst soll euro-
paweit ein zweistufiges Gewährleistungsrecht für den 
Warenkauf eingeführt werden. Dies haben wir bereits in 

Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch; das brauchen 
wir nicht mehr zu machen. Umsetzungsrelevant für den 
deutschen Gesetzgeber sind aber folgende Regelungen:

Der Begriff des Sachmangels soll neu gefasst werden. 
Ein zwischen den Parteien vereinbarter Zustand des 
Kaufgegenstandes soll keinen Vorrang mehr vor objekti-
ven Beschaffenheitskriterien haben. Davon soll nur mit 
dem ausdrücklichen gesonderten Einverständnis des Ver-
brauchers abgewichen werden können. Eine Aktualisie-
rungsverpflichtung soll den Verbraucher dazu berechti-
gen, bei Kaufgegenständen mit digitalen Elementen 
Updates einzufordern. Darüber soll der Verkäufer recht-
zeitig informieren. Damit soll auch verhindert werden, 
dass sich Kunden nur deshalb ein neues Gerät kaufen, 
weil der Elektronikteil technisch nicht mehr auf dem neu-
esten Stand ist.

Die Geltung der Beweislastumkehr soll von sechs auf 
zwölf Monate verlängert werden. Bei digitalen Bestand-
teilen der Kaufsache, die dauerhaft zur Verfügung gestellt 
werden, soll die Beweislastumkehr sogar während des 
gesamten Bereitstellungszeitraumes gelten. Und letzt-
lich: Gewährleistungsansprüche sollen weiterhin nach 
zwei Jahren verjähren.

Was sagen die Marktteilnehmer dazu? Die Verbrau-
cherverbände sind mit dem Entwurf nicht unzufrieden. 
Ihnen geht die Umsetzung nur nicht weit genug, sie for-
dern, die Geltung der Beweislastumkehr auf zwei Jahre 
und die Gewährleistungsfristen – insbesondere bei lang-
lebigen Produkten – auf drei Jahre zu verlängern. Manche 
wünschen sich zudem eine gesetzliche Unterscheidung 
zwischen dem Verkauf von gebrauchten und von neuen 
Sachen.

Der Handel ist in weiten Teilen mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf einverstanden. Änderungsbedarf sieht er 
darin, dass im Rahmen der Aktualisierungspflicht dem 
Verbraucher ein Anspruch auf Updates nicht nur gegen-
über dem Verkäufer, sondern zusätzlich auch gegenüber 
dem Hersteller zustehen soll und dass die zweijährige 
Verjährung von Ansprüchen im Zusammenhang mit 
Mängeln an digitalen Elementen nicht erst mit Ablauf 
des Aktualisierungszeitraumes zu laufen beginnen soll.

Der Bundesrat empfiehlt längere Gewährleistungsfris-
ten; diese sollen an die Lebensdauer der jeweiligen Pro-
dukte angepasst werden. Er möchte eine Verlängerung 
der Geltungsdauer der Beweislastumkehr auf zwei Jahre; 
dies würde nach seiner Auffassung für die Hersteller 
einen Anreiz schaffen, langlebigere Produkte herzustel-
len, und würde die Bereitschaft von Verbrauchern stei-
gern, ihre Rechte im Streitfall auch durchzusetzen. Bei 
Kaufverträgen mit Montageanteil empfiehlt er, die For-
mulierungen zu den Montageanforderungen im Gesetz 
klarer zu fassen. Und, letztlich: Der Bundesrat kritisiert 
den späten Beginn der Verjährungsfrist bei Mängeln an 
den digitalen Elementen der Kaufsache.

Die Pferdezuchtverbände fordern – Bezug nehmend 
auf eine Öffnungsklausel in der Richtlinie –, dass lebende 
Tiere ganz vom Anwendungsbereich der Richtlinie aus-
zuschließen sind, jedenfalls die Beweislastumkehr beim 
Pferdekauf aufzuheben ist, wenigstens aber keine Verlän-1) Anlage 21 
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gerung der Beweislastumkehr erfolgt, weil dies eine wei-
tere rechtliche Benachteiligung für Züchter und Verkäu-
fer darstelle.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
– Die Pferdefreunde!

Alles in allem ist festzustellen, dass der bisherige Ge-
setzentwurf eine gelungene Umsetzung der europäischen 
Warenkaufrichtlinie in deutsches Recht darstellt, mit der 
sich in den nächsten Wochen gut arbeiten lässt. Bei der 
einen oder anderen Umsetzung besteht sicherlich noch 
Verbesserungsbedarf. Insoweit erwarte ich mir da wich-
tige Erkenntnisse von der Sachverständigenanhörung 
Anfang Mai.

Ziel muss jedenfalls sein, dass die gesetzliche Umset-
zung der Richtlinie einen fairen Ausgleich zwischen den 
Interessen des Handels bzw. der Verkäuferseite und den 
Interessen des Verbraucherschutzes herstellt. Gleichzei-
tig sind umweltrelevante Auswirkungen mit in den Blick 
zu nehmen und die Vereinbarungen des Koalitionsvertra-
ges zu beachten, der eine Eins-zu-eins-Umsetzung der 
europäischen Richtlinien in deutsches Recht vorsieht.

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen, meine 
Damen und Herren – aber dann zu den in Mitteleuropa 
üblichen Arbeitszeiten.

Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
So machen wir das. Vielen Dank. – Der nächste Redner 

ist der Abgeordnete Tobias Peterka, AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Tobias Matthias Peterka (AfD):
Sehr geehrter Präsident! Werte Kollegen! Die Waren-

welt verändert sich rapide, und das nicht erst seit Corona. 
Digitale Güter sind für viele jedoch leider immer noch 
Neuland oder lediglich Musikstücke, Filme oder viel-
leicht noch Computerspiele.

All das geht heute aber viel weiter. Die Möglichkeiten, 
zum Beispiel Partizipationsrechte, Unternehmenseigen-
tum, Kunst- und Sammelobjekte und vieles mehr über 
blockchain-basierte Token zu erwerben, stecken erst in 
den Kinderschuhen. Die meisten dürften zunächst einmal 
googeln, was hier jetzt gemeint ist. Daher wundert es 
mich nicht: Heute geht es eher um die Basics, um kleinere 
Brötchen.

Zu begrüßen ist, dass die vorliegenden Umsetzungen 
von zwei EU-Richtlinien zumindest bei grundlegenden 
Fragen Pflichtarbeit leisten. Die sogenannte Warenkauf-
richtlinie befasst sich vor allem damit, die Rechtssicher-
heit beim Verkauf und Erwerb von Sachen mit digitalen 
Elementen zu verbessern, zum Beispiel wenn ich ein 
Smart-TV kaufe, bei dem dann die Software anfängt zu 
bocken.

Die Digitale-Inhalte-Richtlinie befasst sich hingegen 
mit dem reinen Kauf und der Miete – zum Beispiel von 
Software – ohne zwingenden Bezug zur körperlichen 
Welt. Da das deutsche Recht ziemlich starr an der Defini-

tion von Sachen als körperliche Gegenstände festhält, 
wurden lange Hilfskonstruktionen über Datenträgerver-
kauf und sonstige Verrenkungen unternommen, um ir-
gendwie einen stimmigen Softwareerwerb hinzubekom-
men. Für den Verbrauchsgüterkauf wurde eine Regelung, 
wie sie hier vorliegt, daher besonders nötig.

Endlich gibt es eine saubere Regelung für die kosten-
losen Apps, bei denen der Verbraucher ja in der Tat mit 
seinen Daten – je nachdem – sehr teuer bezahlt. Der 
Kritik, dass die Gewährleistung und die jetzt allgemein 
bessere Rechtsstellung erst recht massenhaft Verbraucher 
dazu verleiten werden, ihre Daten zu verramschen und 
sich Gratisprogramme herunterzuladen, kann man nicht 
folgen.

(Beifall bei der AfD)

In erster Linie machen sich die Verbraucher zunächst 
nämlich gar keine Gedanken; sie klicken einfach auf 
„Download“, wenn es angeblich gratis ist. Besser im 
Nachhinein geschützt als auf eine Grauzone verwiesen, 
die den meisten bewiesenermaßen ex ante – also vor dem 
Erwerb – völlig egal ist!

Die Festlegung einer Aktualisierungspflicht für Soft-
ware war überfällig, ganz genau. Die Mischung von 
objektiven und subjektiven Beschaffenheitsstandards, 
das passt ebenfalls. Bei reißerischer Werbung muss ich 
mich als Anbieter dann eben festhalten lassen. Ebenfalls 
zurechtkommen muss ich als Anbieter mit der Verlänge-
rung der Beweislastumkehr im Hinblick auf Mängel auf 
nunmehr ein Jahr. Das ist nicht unproblematisch, aber 
noch vertretbar im rein digitalen Bereich mit seinen ver-
gleichsweise geringen Rückabwicklungskosten.

Zur Warenkaufrichtlinie. Auch hier ist ein Produkt nur 
mangelfrei, wenn die enthaltene Software aktuell ist. 
Definiert ist nun aber gar nicht, wie lange die Update-
pflicht überhaupt besteht. Die Umstände des Einzelfalls 
werden hier interessante Urteile hervorbringen; schließ-
lich haben Programme und Software endlose Abstufun-
gen von Grund- und Zusatzfunktionen, über die man sich 
dann streiten kann.

(Beifall bei der AfD)

Auch der Lieferantenregress wird nun potenziell ohne 
zeitliches Limit ablaufen. Wenn der kleine Elektronik-
händler – also einer der paar, die überhaupt noch existie-
ren – vom Käufer das alte Apple-Produkt nun zurück-
nehmen muss, weil Apple beschlossen hat, es nicht 
mehr zu aktualisieren, dann kann der Händler Apple theo-
retisch in Regress nehmen. Dabei wünsche ich viel Spaß! 
Hier muss nämlich gegebenenfalls mit anderen Gesetz-
entwürfen im B2B-Bereich, im Bereich zwischen den 
Unternehmen, nachgesteuert werden; denn die Markt-
macht sollte hier für jeden offensichtlich sein, auch 
nachts um halb eins.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Dr. Jürgen Martens und Amira 

Mohamed Ali geben ihre Reden zu Protokoll.1) – Es 
spricht Tabea Rößner, Bündnis 90/Grüne.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! „Verbrau-

cherinnen und Verbraucher dürfen bei hochwertigen Pro-
dukten zu Recht erwarten, dass diese langfristig nutzbar 
sind“, das sagte Verbraucherschutzministerin Lambrecht 
kürzlich in einem Interview. Dem kann ich voll und ganz 
zustimmen.

Dann frage ich aber: Warum haben Sie die Umsetzung 
der Warenkaufrichtlinie nicht für eine längere Gewähr-
leistungsfrist genutzt? Die könnte nämlich ein wirkungs-
voller Hebel sein, damit Hersteller langlebigere und re-
parierbare Produkte entwickeln. Die EU-Richtlinie lässt 
hier bewusst einen Umsetzungsspielraum. Was aber 
macht die Bundesregierung? Sie setzt wieder einmal 
nur das Nötigste um. Welch Armutszeugnis! Wir sollten 
doch die nationalen Spielräume für einen besseren und 
nachhaltigen Verbraucherschutz ausschöpfen!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Fakt ist: Der Berg an Elektroschrott wächst und wächst 
und wächst; allein in Deutschland sind es rund 20 Kilo 
pro Kopf jährlich.

Dabei ist es immer wieder ein großes Ärgernis für die 
Verbraucher/-innen, wenn Elektrogeräte nach kurzer Zeit 
den Geist aufgeben. Die zweijährige Gewährleistungs-
dauer ist insbesondere für langlebige Waren viel zu 
kurz. Eine gute Waschmaschine hält locker zehn, zwan-
zig Jahre.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nicht 
mehr! Die Zeiten sind leider vorbei! Das war 
einmal: zwanzig Jahre!)

Aber Geräte werden oft billig produziert und machen viel 
zu früh schlapp. Warum? Weil die kurze Gewährleis-
tungsdauer Fehlanreize setzt. Wir Grüne fordern daher 
eine Gewährleistung von vier Jahren und für langlebige 
Produkte eine noch darüber hinausgehende Gewährleis-
tung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mindestens genauso wichtig ist die Beweislastumkehr, 
damit die Gewährleistungsrechte in der Praxis tatsächlich 
greifen. Laut EU-Richtlinie wäre eine Anhebung auf 
zwei Jahre möglich. Ich fordere Sie auf: Machen Sie es 
wie Frankreich, und verlängern Sie die Beweislastum-
kehr auf zwei Jahre!

Darüber hinaus sollten die Hersteller angeben, wie 
lang die Lebensdauer ihrer Produkte ist. Sie könnten 
auch eine kurze angeben; dann wüssten die Verbraucher-
innen und Verbraucher beim Kauf zumindest, woran sie 
sind, und der Wettbewerb um langlebige Produkte würde 
angeregt.

Nur so wird die Entwicklung und Herstellung von 
nachhaltigen Produkten befördert. Weg von der Weg-
werfgesellschaft und hin zu reparaturfähigen und leis-
tungsstarken Geräten, das ist der richtige Ansatz, meine 
Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Noch ein Wort zur Updatepflicht: Gut, dass sie kommt. 

Damit sie funktioniert, sollte sie aber nicht nur gegenüber 
den Verkäufern gelten, sondern auch gegenüber den Her-
stellern; denn die haben das notwendige Know-how, um 
Softwareupdates zu entwickeln und auch bereitzustellen.

Mein Fazit: Sie lassen wieder eine Chance für mehr 
Nachhaltigkeit verstreichen. Das werden wir Ihnen nicht 
durchgehen lassen!

Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Karl Lauterbach und Alexander 

Hoffmann geben ihre Reden zu Protokoll.2)

Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzentwürfe 

auf den Drucksachen 19/27424 und 19/27653 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Gibt es andere Überweisungsvorschläge? – Das ist 
nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:
Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Rege-
lung des Datenschutzes und des Schutzes der 
Privatsphäre in der Telekommunikation und 
bei Telemedien
Drucksache 19/27441
Überweisungsvorschlag:  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Ausschuss Digitale Agenda 
Federführung strittig

Für die Aussprache sind wiederum 30 Minuten be-
schlossen.

Ich eröffne die Aussprache und bitte, den Redner, 
Hansjörg Durz, durchzulassen, damit er das Mikrofon 
erreichen kann. – Lieber Hansjörg, sechs Minuten – und 
weniger!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Hansjörg Durz (CDU/CSU):
Gerne weniger. – Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wer mit einem 
Begriff beschreiben möchte, um was es in digitalpoliti-
schen Debatten heutzutage im Grunde geht, der wird am 
Terminus der digitalen Souveränität nicht vorbeikom-
men,

1) Anlage 21 2) Anlage 21 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27632 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja!)

und es ist dieser Begriff, der auch das Ansinnen des vor-
liegenden Gesetzes sehr gut fasst.

Doch die Geschichte des Souveränitätsbegriffes ist so 
ambivalent wie die Entwicklung der digitalen Gesell-
schaft. Dass wir heute mit digitaler Souveränität etwas 
Positives verbinden, ist eng verknüpft mit der Entwick-
lung eines aufgeklärten Europas. Der Erfinder der Souve-
ränitätsthese, Jean Bodin, hätte mit unserer heutigen 
Staatsform wahrlich seine Probleme; denn er rechtfertigte 
mit diesem Begriff im 16. Jahrhundert den Absolutismus. 
Da ein Fürst Ebenbild Gottes sei, müsse er ebenso souve-
rän sein wie dieser und somit ohne jede Machteinschrän-
kung regieren.

Diese Regel galt lange auch für die Herrscher der heu-
tigen digitalen Welt; denn die Entscheidung über die 
Erhebung und die Nutzung der Daten, die beim Surfen 
durchs Netz von Bürgerinnen und Bürgern hinterlassen 
werden, betreffen bis heute einige wenige Konzerne. Mit-
bestimmung? Fehlanzeige!

Doch die Dinge sind im Wandel, genauso wie einst der 
Souveränitätsbegriff. Jean-Jacques Rousseau haben wir 
es zu verdanken, dass sich der Begriff im 18. Jahrhundert 
von der Fürsten- zur Volkssouveränität wandelte. Heute 
leitet sich aus diesem Verständnis auch der rechtswissen-
schaftliche Souveränitätsbegriff ab. Dieser stellt die 
Selbstbestimmungsfähigkeit eines Rechtssubjekts in den 
Mittelpunkt, also die Fähigkeit, Entscheidungen eigen-
ständig und unabhängig zu treffen.

Es ist dieses Verständnis von Souveränität, das den 
Bundesgerichtshof zu einem folgenreichen Urteil bewo-
gen hat: Einwilligungen zu Cookies müssen beim Besuch 
einer Website aktiv gegeben werden. Der Richterspruch 
war für die Stellung des Datenschutzes und von Bürger-
rechten sicherlich ein Erfolg, für die Akzeptanz der Um-
setzung von Maßnahmen zum Datenschutz jedoch nicht; 
denn die Millionen von Cookie-Einwilligungen, die tag-
täglich auf deutschen Bildschirmen aufploppen, haben 
nichts mit digitaler Selbstbestimmung zu tun, sondern 
mit digitaler Sisyphusarbeit. Davon müssen wir die 
Bürger befreien.

(Beifall des Abg. Dr. Rainer Kraft [AfD])

Digitale Souveränität muss deshalb anders gehen. Die 
Grundlagen dafür wollen wir in diesem Gesetz umsetzen, 
und dies gleich dreifach: durch klar geregelte Daten-
schutzrechte, durch Schaffung eines Rechtsrahmens zur 
tatsächlichen Wahrnehmung dieser Rechte im digitalen 
Zeitalter und durch mehr Wettbewerb. Die Klarheit die-
ses Gesetzes ergibt sich daraus, dass der Datenschutz 
bisher im Telekommunikations- und Telemediensektor 
auf zwei Gesetze verteilt war. Nun gießen wir die Vor-
schriften in ein eigenes Gesetz. Das hilft nicht nur Juris-
ten, den gesetzgeberischen Willen klar zu erkennen, son-
dern auch den Bürgern, die Regeln nachzuvollziehen.

(Beifall des Abg. Dr. Andreas Lenz [CDU/ 
CSU])

Doch als Unionsfraktion möchten wir mehr, als nur aus 
zwei Gesetzen ein neues zu machen. Wir möchten nicht 
nur datenschutzrechtliche Klarheit – wir wollen Selbst-
bestimmung durch Innovation. Und bei der Innovations-
kraft hat dieses Gesetz noch ein Stück Nachholbedarf. 
Denn in Deutschland und in Europa stehen zahlreiche 
Unternehmen und Initiativen bereit, den Datenschutz 
von einem Bürokratiemonster zu einem Instrument echter 
digitaler Souveränität zu machen. Wenn Datenschutzein-
stellungen zentral bei einem Treuhänder vorgenommen 
werden können, braucht niemand mehr genervt irgend-
welchen Cookie-Richtlinien zuzustimmen; dann kann 
jeder Bürger selbstbestimmt und in Ruhe eine Entschei-
dung treffen.

Als Politik muss es unsere Aufgabe sein, diese Ent-
wicklungen per Gesetz zu unterstützen, ohne sie jedoch 
überzuregulieren. Wir wollen eine entwicklungsoffene 
Lösung; das schließt die Anbieterseite ein. Ob gemein-
nützige Organisationen, der Staat oder Unternehmen: 
Welchem Angebot der Bürger am meisten vertraut, 
muss er selbst bestimmen. Wir müssen ihn lediglich 
dazu in die Lage versetzen.

Der dritte und letzte Punkt, der für digitale Souveräni-
tät wichtig ist, ist ein funktionierender Wettbewerb. Denn 
nur wenn der Bürger wirklich eine Wahl zwischen ver-
schiedenen Produkten treffen kann, ist die Ausübung von 
Souveränität möglich. Deshalb darf es keine Machtüber-
tragung von monopolartigen Anbietern von Internet-
browsern in andere Geschäftsmodelle geben, wie zum 
Beispiel das der Werbung. Wir müssen deshalb sicher-
stellen, dass die Anbieter von Browsern kein vom Nutzer 
entkoppeltes Datenschutzregime etablieren. Entscheiden 
soll allein der Nutzer, wer seine Daten bekommt.

Klare Regeln, ein neuer Rechtsrahmen für einen inno-
vativen Datenschutz und einen starken Wettbewerb – das 
ist der Fahrplan der Union für den Datenschutz der Zu-
kunft und für die nun vor uns liegenden Beratungen.

Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank. – Nach Hansjörg Durz kommt jetzt – –

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Herr Müller gibt 
zu Protokoll!)

– Herr Hansjörg Müller gibt seine Rede zu Protokoll;1)

das ist schön.
(Gabriele Katzmarek [SPD]: Oh!)

Dann kommt jetzt der Kollege Dr. Joe Weingarten für 
die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Joe Weingarten (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren! Der effektive 
Datenschutz in der Telekommunikation ist eine wesentli-
che Grundlage für die informationelle Selbstbestimmung 

1) Anlage 22 
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im Netz. Die digitale Souveränität der Bürgerinnen und 
Bürger ist das erklärte Ziel der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion und der Bundesregierung.

Die Sicherheit von Kommunikationsdaten ist aber 
auch ein entscheidender Standortfaktor für unsere Wirt-
schaft, nicht nur für Anbieter, sondern eben auch für 
Nutzer. Nutzungsdaten sind ein zunehmend entschei-
dender Faktor; deswegen ist der Schutz solcher Daten 
zugleich auch erfolgreiche Standortpolitik. Das gilt 
grundsätzlich für die Datennutzung; die zunächst oft ge-
schmähte DSGVO, die heute weltweit als Vorbild gilt, 
belegt das.

Gleichzeitig müssen wir aber auch darauf achten, klare 
Regelungen zu formulieren; denn dann steht der Daten-
schutz der Innovation nicht im Weg. Das ist gerade für 
kleine und mittelständische Betriebe, für Handwerk und 
Dienstleistungen ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen 
müssen wir bei der Gestaltung der datenschutzrechtlichen 
Regelungen in einem einheitlichen Gesetz diese Ziel-
gruppe mitdenken.

Im Mittelstand hat man gerne einfache und klare 
Lösungen. Bisher ist der Datenschutz bei Telekommuni-
kation und Telemedien in verschiedenen Gesetzen gere-
gelt. Mit dem vorliegenden Gesetz schaffen wir eine ein-
heitliche Regelung, die die bisherige Unübersichtlichkeit 
ablöst, um klare Grenzen und Pflichten aufzuzeigen. Da-
mit wird der Datenschutz transparenter und effizienter. 
Für kleine und mittelständische Unternehmen sind Da-
tenschutzregeln eine Chance, aber auch eine Herausfor-
derung und manchmal eine Bedrohung. Dort, wo große 
Compliance- und Datenschutzabteilungen fehlen, darf 
der Gesetzgeber die Unternehmen nicht überfordern. Ge-
rade KMU sind besonders betroffen; denn sie stehen im 
stetigen Wettbewerb mit großen internationalen Konzer-
nen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich besteht bei 
diesem Gesetz noch Redebedarf. Wir werden uns in der 
Ausschussdiskussion genau mit den Stellungnahmen aus 
Wirtschaft und Gesellschaft befassen. Themen wie die 
Ausgestaltung der Cookie-Nutzung oder Regelungen 
für Werbung und Kundenansprache müssen weiter ge-
schärft werden. Schäden durch zu weit gefasste oder 
unklare Formulierungen gilt es zu vermeiden. Die SPD- 
Bundestagsfraktion wird diese Diskussion aktiv mitge-
stalten.

Herzlichen Dank.
(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank, Joe Weingarten. – Der nächste Redner ist 

für die Fraktion der FDP der Kollege Reinhard Houben.
(Beifall bei der FDP)

Reinhard Houben (FDP):
Herr Präsident! Guten Morgen, meine Damen und Her-

ren! Der Kollege Müller hat anscheinend seinen Termin 
verschlafen.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Nee, er gibt zu 
Protokoll!)

– Herr Baumann, das haben Sie ganz geschickt gemacht, 
die Rede jetzt zu Protokoll zu geben. Das ist nicht sehr 
glaubwürdig, vor allen Dingen, weil Ihr Kollege immer 
ein besonderer Lautsprecher ist, was die Leistungsfähig-
keit der AfD-Fraktion angeht.

(Dr. Bernd Baumann [AfD]: Sie wissen doch 
gar nicht, wo der ist!)

Zur Sache, meine Damen und Herren. Es ist ein Vor-
gang, der einen schon sehr misstrauisch machen muss: 
Wenn ein Tagesordnungspunkt aus der Primetime, Don-
nerstagmittag, auf einmal auf mitten in der Nacht ver-
schoben wird, dann muss man sich als Oppositionspoli-
tiker doch die Frage stellen: Was soll das denn?

(Zuruf des Abg. Falko Mohrs [SPD] – 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: So ist es!)

– Nun beruhigen Sie sich doch, Herr Mohrs! – Die Strate-
gie ist doch erkennbar – es ist genauso wie beim 
TKMoG –: Sie nutzen ein eigentlich technisches Gesetz 
dazu, bestimmte datenschutzrechtliche Probleme zu lö-
sen, und trauen sich nicht einmal, mit der entsprechenden 
Forderung in den Innenausschuss zu gehen, sondern ge-
ben das uns in den Wirtschaftsausschuss.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Ich setze mich ja gerne mit dem Thema auseinander; aber 
es ist doch schon ein bisschen merkwürdig, dass zum 
Beispiel der Kollege von Notz jetzt hier antritt, der nun 
wirklich im Wirtschaftsausschuss bisher noch nicht auf-
getreten ist.

(Beifall des Abg. Michael Theurer [FDP])
Das nehme ich ihm auch gar nicht übel.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich kann aber mal kommen, wenn 
Sie wollen! – Gegenruf des Abg. Carsten 
Müller [Braunschweig] [CDU/CSU]: Nein!)

– Ihre Fraktion muss Sie schon einladen, Herr von Notz.
Also, worum geht es? Es ist einiges in diesem Gesetz 

gemacht worden, um eine Rechtsangleichung in Rich-
tung DSGVO, TKG und TMG herzustellen. Das ist im 
Grunde sinnvoll. Wir sehen das Gesetz trotzdem kritisch, 
weil Sie wieder bestimmte Dinge einbringen wollen, die 
wir schon in eigenen Anträgen kritisiert haben. So haben 
wir hier im Januar dieses Jahres einen Gesetzentwurf der 
Regierungskoalition zum Thema Bestandsdatenauskunft 
kritisiert. Dieser sah die Herausgabe von Passwörtern 
vor. Sie wollen jetzt mit diesem Gesetz wieder versuchen, 
die Herausgabe von Passwörtern zu regeln. Und Sie wol-
len es – wie gesagt – über diesen technischen Umweg an 
der Debatte im Innenausschuss vorbeibringen. Das ist 
nicht korrekt.

(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Falko Mohrs 
[SPD])

Meine Damen und Herren, Sie sind an dieser Stelle 
erwischt worden. Es wundert mich auch ein bisschen, 
dass dann so wortreich darumherum geredet wird. Sie 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27634 

Dr. Joe Weingarten 
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



könnten ja zumindest die Offenheit haben, zu sagen: Wir 
gehen diesen Weg über den Wirtschaftsausschuss. – Aber 
seien Sie sicher: Die Opposition, zumindest vertreten 
durch FDP, lässt es Ihnen nicht durchgehen, dass Sie 
Grundrechte mit dieser Trickserei irgendwie aushebeln 
wollen.

Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP – Michael Theurer [FDP]: 
Sehr gute Rede!] – Tabea Rößner [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Mit uns auch nicht! – 
Weiterer Zuruf des Abg. Dr. Konstantin von 
Notz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Für die Fraktion Die Linke ist die nächste Rednerin die 

Kollegin Anke Domscheit-Berg.
(Beifall bei der LINKEN)

Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE):
Sehr geehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Das Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und 
des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation 
und bei Telemedien ist in der Tat seit Jahren überfällig; es 
soll Rechtsunsicherheit bei Verbraucherinnen und Ver-
brauchern und Anbietern beenden und EU-Recht in 
nationales Recht umsetzen.

Leider bleibt dieser Gesetzentwurf dennoch hinter 
unseren Erwartungen zurück. Verbraucherschutz findet 
man dort einfach zu wenig; denn der Gesetzentwurf ver-
tritt primär offensichtlich die Interessen von Unterneh-
men und die Überwachungswünsche Herrn Seehofers. 
Das lehnt die Linksfraktion ab.

(Beifall bei der LINKEN)
So nutzt die Bundesregierung dieses Datenschutzge-

setz für eine Ausweitung der Bestandsdatenauskunft, ob-
wohl Karlsruhe schon zwei frühere Versionen in Teilen 
für verfassungswidrig erklärte. Das erste Urteil erging 
2012 nach acht Jahren Verfahrensdauer, das zweite Urteil 
2020 nach sieben Jahren Verfahrensdauer. Bei dieser 
zweiten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht war 
ich eine von 6 000 Beschwerdeführerinnen und Be-
schwerdeführern. Auch wenn ich weiß, dass auch dieses 
Gesetz durch das Bundesverfassungsgericht vermutlich 
kassiert werden wird, macht es mich, ehrlich gesagt, rich-
tig rasend, dass das der Bundesregierung scheißegal ist 
und sie weiter solche Gesetze verabschiedet – weil sie 
dann wieder sieben oder acht Jahre diese Gesetze anwen-
den kann, bevor sie kassiert werden.

(Beatrix von Storch [AfD]: Für Die Linke ist 
das parlamentarische Sprache!)

So sollen nicht nur Telemediendienste Bestandsdaten 
herausgeben, sondern auch, wer daran mitwirkt oder 
den Zugang zur Nutzung vermittelt. Welchen Kreis von 
Adressaten man damit eigentlich meint, bleibt der In-
terpretation überlassen. Das können im Grunde auch 
Krankenhäuser und Cafés sein, die Zugang zu Teleme-
diendiensten vermitteln. So etwas lässt das Bundesver-
fassungsgericht nicht durchgehen.

(Beifall bei der LINKEN)

Das Gesetz sollte eher „Telemedienüberwachungsgesetz“ 
heißen statt „Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und 
des Schutzes der Privatsphäre“.

Die Erwartungen erfüllt der Gesetzentwurf aber auch 
bei der Neuregelung der Cookies nicht. Die Bundesregie-
rung hätte Internetsurfer endlich davon erlösen können, 
ständig Cookie-Warnungen wegklicken zu müssen.

(Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ja!)

Dies wäre möglich gewesen, ohne dass Nutzer/-innen auf 
den Schutz ihrer Privatsphäre verzichten müssen, wenn 
die Bundesregierung ermöglicht hätte, Entscheidungen 
pro oder kontra Tracking pauschal zu treffen, zum Bei-
spiel mittels Do-not-track-Funktion im Browser oder in 
einer App.

(Beifall bei der LINKEN)
Dann könnte nämlich ein elektronisches Helferlein meine 
Einstellungswünsche in den Cookie-Pop-ups unsichtbar 
im Hintergrund eintragen, ohne dass ich das jedes Mal 
selber machen muss. So hat das die europäische E-Priva-
cy-Richtlinie im Übrigen auch vorgesehen.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Tja, aber die haben Sie ja verhindert!)

Aber im Gesetzentwurf findet sich dergleichen nicht, ob-
wohl es in früheren Entwürfen mal drinstand. Da hatten 
Verbraucher/-innen wohl mal wieder die schlechtere Lob-
by als Unternehmen, die von Onlinewerbung leben. 
Einem solchen Gesetzentwurf kann die Linksfraktion 
nicht zustimmen.

(Beifall bei der LINKEN)
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen 

zu Schwangerschaftsabbrüchen auch 2021 nichts im 
Strafrecht verloren haben; § 219a gehört abgeschafft!

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Lothar Binding [Heidelberg] [SPD])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Der letzte Redner der heutigen Debatte ist der Kollege 

Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90/Grüne.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! TKG, Telekommunikationsgesetz, und TMG, Tele-
mediengesetz, sind für die elektronische Kommunikation 
von zentraler Bedeutung. Die GroKo hat es über tausend 
Tage – über tausend Tage! – verpasst, diese beiden Ge-
setze an die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
anzupassen. Das führt täglich zu erheblicher Rechtsunsi-
cherheit bei Unternehmen und Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. Das Ergebnis Ihrer bewussten Nichtregu-
lierung ist eine wahre Flut von Cookie-Bannern – wir 
haben es hier gehört –, die alle nervt, und zwar massiv. 
Dieses Verzögern und Verweigern von Gesetzgebung 
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steht längst exemplarisch für die krassen Versäumnisse 
der GroKo bei der Regulierung im Digitalen, meine Da-
men und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Vor Wochen haben Sie das Telekommunikationsmo-

dernisierungsgesetz vorgelegt, ein Gesetz, dem erneut 
schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken be-
gegnen. Sämtliche datenschutzrechtlichen Regelungen 
haben Sie in ein gänzlich neues Gesetz, das TTDSG, 
überführt. Eindringlich wurden Sie gewarnt, von allen 
Fachleuten, dass es durch das erheblich zeitversetzte 
Inkrafttreten zu massiven Problemen kommen kann. 
Das haben Sie ignoriert. So ist die Privatheit der elektron-
ischen Kommunikation derzeit insgesamt und einmal 
mehr gefährdet.

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat 
die Große Koalition nicht geliefert. Eine E-Privacy-Ver-
ordnung ist in weiter Ferne. Umso wichtiger wären gute 
nationale Regelungen. Doch Sie chaotisieren weiter. Das 
verfassungswidrige Gesetz zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus und der Hasskriminalität, das der Bundes-
präsident völlig zu Recht nicht ausgefertigt hat, Ihr Repa-
raturgesetz für die Bestandsdatenauskunft, das TKModG, 
das IT-SiG 2.0: Sie verdealen alles mit allem,

(Beifall der Abg. Tabea Rößner [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

geben den Gesetzen beknackte Namen

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der AfD und der FDP)

und haben selbst den Überblick völlig verloren, meine 
Damen und Herren. So geht es nicht, so geht es nicht!

Während die Kollegen Jarzombek und Schipanski in 
Besinnungsaufsätzen die ungeheure Bedeutung – der 
Kollege von der FDP hat es angesprochen – dieses Geset-
zes öffentlich betonen, schieben Sie die Debatte auf diese 
Uhrzeit, nachdem Sie versucht haben, es ohne Debatte 
abzuhandeln. Das ist höchst widersprüchlich und offen-
bart, dass Sie versuchen, etwas einfach durchs Parlament 
zu schieben. Auch das geht so überhaupt nicht!

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Richtig bleibt: Wir brauchen zielführende Lösungen 
gegen die derzeitige Cookie-Flut und Regelungen für 
den digitalen Nachlass, und zwar dringend. Vorschläge 

liegen seit Jahren vor. Seit Jahren gibt es Initiativen wie 
„Do Not Track“. Passiert ist nichts. So kann man als 
Gesetzgeber nicht agieren!

Auch im TTDSG finden sich Regelungen zu den 
Bestandsdaten. Allein deswegen ist nach der Befassung 
im Vermittlungsausschuss, die in den letzten Wochen 
stattgefunden hat, eine grundlegende Überarbeitung 
nötig. Sie chaotisieren weiter, Sie verschlimmbessern 
die sowieso schon schwierige Lage. Es ist ein Trauer-
spiel, meine Damen und Herren.

Gute Nacht!
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich:
Vielen Dank für die aufgeweckte Debatte zu dieser 

Stunde. – Ich schließe die Aussprache zum Tagesord-
nungspunkt 13.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs 
auf Drucksache 19/27441 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Allerdings ist 
die Federführung strittig. Die Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne 
wünscht Federführung beim Ausschuss für Inneres und 
Heimat.

Wir stimmen zuerst ab über den Überweisungsvor-
schlag der Grünen. Wer stimmt für diesen Überweisungs-
vorschlag? – Das sind die Grünen, die FDP, die AfD und 
Die Linke, also die komplette Opposition. Wer stimmt 
dagegen? – Die Koalition. Enthaltungen? – Der Überwei-
sungsvorschlag ist mit den Stimmen der Koalition abge-
lehnt.

Wir stimmen ab über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Federführung beim 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt 
dafür? – Das sind CDU/CSU und SPD. Wer stimmt dage-
gen? – Das ist wieder die komplette Opposition. Enthal-
tungen: keine. Der Überweisungsvorschlag der Koalition 
ist angenommen.

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesord-
nung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-
tages auf morgen, Freitag, 26. März 2021, 9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluss: 1.02 Uhr)
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Anlagen zum Stenografischen Bericht  

Anlage 1 

Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Amtsberg, Luise BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Bareiß, Thomas CDU/CSU

Barrientos, Simone DIE LINKE

Ferschl, Susanne DIE LINKE

Freihold, Brigitte DIE LINKE

Gabelmann, Sylvia DIE LINKE

Gerster, Martin SPD

Gutting, Olav CDU/CSU

Hagl-Kehl, Rita SPD

Hampel, Armin-Paulus AfD

Hebner, Martin AfD

Henke, Rudolf CDU/CSU

Herzog, Gustav SPD

Höchst, Nicole AfD

Hofreiter, Dr. Anton BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Juratovic, Josip SPD

Kaiser, Elisabeth* SPD

Kessler, Dr. Achim DIE LINKE

Kindler, Sven-Christian BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Kluckert, Daniela FDP

Kotré, Steffen AfD

Lämmel, Andreas G. CDU/CSU

Maas, Heiko SPD

Miazga, Corinna AfD

Mindrup, Klaus SPD

Müller, Bettina SPD

Müller, Dr. Gerd CDU/CSU

Nissen, Ulli SPD

Noll, Michaela CDU/CSU

Abgeordnete(r)

Nolte, Jan Ralf AfD

Nord, Thomas DIE LINKE

Nüßlein, Dr. Georg fraktionslos

Ostendorff, Friedrich BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Otten, Gerold AfD

Petry, Dr. Frauke fraktionslos

Pilger, Detlev SPD

Remmers, Ingrid DIE LINKE

Reusch, Roman Johannes AfD

Rupprecht, Albert CDU/CSU

Schäfer (Saalstadt), Anita CDU/CSU

Siebert, Bernd CDU/CSU

Staffler, Katrin CDU/CSU

Steffel, Frank CDU/CSU

Steinke, Kersten DIE LINKE

Tauber, Dr. Peter CDU/CSU

Tiemann, Dr. Dietlind CDU/CSU

Weber, Gabi SPD

Weeser, Sandra FDP

Wetzel, Wolfgang BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Zdebel, Hubertus DIE LINKE

Zimmermann, Pia DIE LINKE

* aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes

Anlage 2 

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Linda Teuteberg und Till 
Mansmann (beide FDP) zu der namentlichen 
Abstimmung über den von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zum 
Beschluss des Rates vom 14. Dezember 2020 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union 
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und zur Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, 
Euratom (Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsge-
setz – ERatG)

(Tagesordnungspunkt 10 a)

Dem vorliegenden Eigenmittelbeschluss zur Finanzie-
rung von „Next Generation EU“ können wir unsere 
Zustimmung nicht erteilen und votieren mit Enthaltung.

Zwar ist es richtig, den Auswirkungen der Coronapan-
demie entschlossen entgegenzusteuern, um dauerhafte 
Schäden insbesondere in den stark betroffenen Volkswirt-
schaften der EU zu verhindern. Die meisten Mitgliedstaa-
ten haben indes kein Liquiditätsproblem, sondern viel-
mehr ein Strukturproblem. Der Beschluss ist ein Schritt 
in die Haftungs- und Schuldenunion, der von den Europä-
ischen Verträgen nicht gedeckt ist.

Auch der Bundesrechnungshof kritisiert die vielen da-
mit einhergehenden Risiken. Statt klar auf Investitionen 
und Strukturreformen zu setzen, stehen wieder konsum-
tive Ausgaben im Vordergrund. Es kommt sogar zu einer 
Schwächung der bestehenden Fiskalregeln, da die neuen 
EU-Schulden nur zum Teil auf die jeweiligen nationalen 
Schuldenstände angerechnet werden. Damit wird ein 
Schattenhaushalt geschaffen, der die im Grundgesetz ver-
ankerte Schuldenbremse aushebelt. Viele Mitgliedstaaten 
haben schon vor der Coronakrise die länderspezifischen 
Empfehlungen aus dem Europäischen Semester und die 
Regeln des Fiskalpaktes gebrochen. Offensichtlich not-
wendige Reformen und das Einhalten der bestehenden 
Fiskalregeln werden durch den sogenannten Wiederauf-
baufonds eher verhindert als endlich angegangen.

Obwohl in den Beschlüssen festgehalten wird, dass es 
sich um eine einmalige Maßnahme handele, ist die poli-
tische Richtung eindeutig zu erkennen. Die Tür für eine 
unbegrenzte Verschuldungsmöglichkeit auf europäischer 
Ebene und eigene EU-Steuern wird erneut ein Stück wei-
ter aufgemacht. Selbst Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
hat im Plenum des Deutschen Bundestages jüngst dazu 
erläutert, dass die vorliegenden Beschlüsse faktisch in der 
Schulden- und Fiskalunion enden würden. Auch frühere 
europäische Krisen haben gezeigt, dass damals geschaf-
fene Instrumente verstetigt und damit zur Dauereinrich-
tung wurden. Daher sehen wir eine erhebliche Gefahr, 
dass durch den Wiederaufbaufonds ein Weg eingeschla-
gen wird, der die Europäische Union als Rechts- und 
Solidargemeinschaft schwächt und der Stabilität der 
Wirtschafts- und Währungsunion schadet. Diese Gefahr 
ist keineswegs abstrakt, sondern zeichnet sich längst 
deutlich ab, wenn beispielsweise der Präsident des Euro-
päischen Parlamentes sich für eine Verstetigung der ge-
meinsamen Schuldenaufnahme positioniert.

Statt der gemeinsamen Kreditaufnahme sollte das Ziel 
verfolgt werden, die marktwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen 
Union insgesamt zu stärken. Die Konzentration sollte 
dabei auf stabilen öffentlichen Haushalten, der weiteren 
Verwirklichung des Binnenmarktes und einem beherzte-
ren Eintreten für den Freihandel sowie einem Ende der 
Monetarisierung der Schulden durch die EZB liegen. 
Daher plädieren wir auch in der derzeitigen Krise für 

das Verschuldungsverbot der Europäischen Union und 
werden dem vorliegenden Ratifizierungsgesetz unsere 
Zustimmung nicht erteilen.

Außergewöhnliche Krisen wie die Coronapandemie 
erfordern außergewöhnliche Hilfen. Unstrittig ist für 
uns daher das Ja zu Solidarität in Europa. Damit ist aller-
dings noch nicht die Frage nach dem klugen und verant-
wortungsvollen Wie – die Frage nach den Instrumenten 
und Modalitäten der Solidarität unter europäischen Part-
nern – beantwortet. Auch Not kennt ein Gebot. Das gilt 
für die Verhältnismäßigkeit aller Maßnahmen in rechts-
staatlicher Hinsicht ebenso wie für die Grundsätze von 
Haushaltsklarheit und -wahrheit sowie finanzpolitischer 
Solidität und Nachhaltigkeit. Klare einmalige Direktzah-
lungen bzw. ein entsprechender Sonderbeitrag zum EU- 
Haushalt wären der sowohl transparentere als auch ord-
nungspolitisch bessere Weg.

Mit unserer Enthaltung tragen wir dem Umstand Rech-
nung, dass die sogenannten Sparsamen Vier gegenüber 
dem ursprünglichen Vorschlag in den Verhandlungen 
wichtige Bedingungen und Verbesserungen ausgehandelt 
haben. Aufgabe der Bundesregierung wäre es gewesen 
und einer künftigen Bundesregierung muss es sein, deut-
lichere Signale in der finanzpolitischen Diskussion in 
Europa zu setzen. Denn finanzpolitische Solidität ist 
nicht das Problem, sondern die Voraussetzung für Hand-
lungsfähigkeit in und Herauswachsen aus der Krise.

Anlage 3 

Erklärungen nach § 31 GO
zu der namentlichen Abstimmung über den von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zum Beschluss des Rates vom 14. Dezem-
ber 2020 über das Eigenmittelsystem der Europä-
ischen Union und zur Aufhebung des Beschlusses 
2014/335/EU, Euratom (Eigenmittelbeschluss-Rati-
fizierungsgesetz – ERatG)
(Tagesordnungspunkt 10 a)

Nicole Bauer (FDP): Die Coronakrise hat einige Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union besonders hart 
getroffen. Deshalb ist es richtig, dass sich Deutschland 
in dieser außergewöhnlichen Notsituation solidarisch 
zeigt und zusammen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten 
finanzielle Hilfe leistet. Denn nur so kann die wirtschaft-
liche Erholung in allen EU-Staaten nach der Krise mög-
lichst ausgewogen einsetzen. Die von der Bundeskanzle-
rin und dem französischen Staatspräsidenten zunächst 
vorgeschlagene Lösung wurde auf dem Europäischen 
Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch das Verhandlungs-
geschick der sogenannten vernünftigen Vier plus Finn-
land („Frugal Four“) unter Führung des liberalen nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in jeder 
Hinsicht deutlich verbessert – das Aufbauinstrument 
„Next Generation EU“ (NGEU) bietet nun mehr Darle-
hen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger Zuschüsse 
(390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere Betonung 
auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglichkeiten der 
Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.
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Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Par-
tei bin ich fest davon überzeugt, dass diese europäische 
Gemeinschaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten 
bauen kann. Die fiskalpolitische Verantwortung liegt in 
Europa bei den nationalen Regierungen. Zur Solidarität 
gehört daher, dass jedes Land Strukturreformen zur Stei-
gerung der eigenen Leistungsfähigkeit unternimmt. Zur 
Solidarität gehört auch, dass man sich an die gemeinsa-
men Regeln hält. Insbesondere Deutschland hat ein groß-
es Interesse an einem starken und stabilen Europa. Stabi-
lität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dieses Vorgehen birgt Gefahren 
und darf nicht wiederholt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass der NGEU zwingend ausläuft und Änderungen nur 
mit Einstimmigkeit beschlossen werden können. Die 
Festlegung der Bundesregierung auf die Einmaligkeit 
der Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene haben 
wir im Haushaltsausschuss mehrmals eingefordert und 
erhalten.

Positiv zu bewerten ist, dass der NGEU anders als zum 
Beispiel der Kohäsionsfonds einer Konditionalität unter-
liegt. Ebenso ist eine Anbindung an das Europäische 
Semester zu begrüßen.

Die FDP-Fraktion hat mit ihrem Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 viele Schwachstellen benannt 
und Abhilfe gefordert. Als Mitantragstellerin schließe ich 
mich unserem Antrag ausdrücklich an.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass 
neben dem Bericht des Bundesrechnungshofs auch in 
der schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des 
Haushaltsausschusses zum Eigenmittelbeschluss des 
Sachverständigen Professor Dr. Lars Feld aufgezeigt 
wurde, dass der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten 
nicht selbst im erforderlichen Maße gegen die Krise vor-
gehen können, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der jeweiligen Länder begründet ist. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union bedurft.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen und dem temporären Auf-
bauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) ist Ergeb-
nis von langwierigen und kontroversen Verhandlungen 
auf europäischer Ebene.

Mit dem NGEU zeigen sich neben Deutschland viele 
Länder in Europa solidarisch mit den europäischen Part-
nern und bringen sich in die europäische Gemeinschaft 
ein. Es muss daher Ziel mit Blick auf den europäischen 
Gemeinsinn sein, zügig eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. 

NGEU kann seine langfristige Wirkung nur entfalten, 
wenn nach der Krise ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung gefunden wird. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimme. Ich tue dies auch, weil es 
sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene unter 
vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest davon 
überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhandlungen 
und damit auch das Ergebnis anders aussehen würde, 
hätte für die größte Volkswirtschaft Europas ebenfalls 
eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.

Veronika Bellmann (CDU/CSU): Ich stimme mit 
Nein gegen das Vorhaben, die Europäische Kommission 
zu ermächtigen, für die Finanzierung des Aufbaupro-
gramms „Next Generation EU“ Eigenmittel generieren 
zu können. Diese Ermächtigung würde einen großen 
Schritt in Richtung Haftungs-, Fiskal- und Schulden-
union bedeuten.

Mit diesem Beschluss soll der Europäischen Kommis-
sion ermöglicht werden, Kredite am Kapitalmarkt aufzu-
nehmen und diese zur Hälfte als Kredite an die Mitglied-
staaten weiterzugeben und zur anderen Hälfte als 
verlorene Zuschüsse zu verbuchen.

Auf diesem Wege soll im Schatten des wirtschaftlichen 
Coronawiederaufbaus die Entwicklung zur Haftungs-, 
Fiskal- und Schuldenunion vorangetrieben werden.

Sollte der Bundestag diesen Eigenmittelbeschluss rati-
fizieren, würde er eines der zentralen Versprechen bre-
chen, das zur Einführung der Währungsunion gegeben 
wurde. Damals hieß es, die Währungsunion dürfe nicht 
zur Schulden- und Transferunion werden. Seit den Be-
schlüssen zu den Euro-Rettungsschirmen im Jahr 2010 
wende ich mich gegen eine Entwicklung der Europä-
ischen Währungsunion, in der Schulden und Risiken ver-
gemeinschaftet werden und dem Aufbau einer Stabilitäts-
union zuwiderlaufen.

Otto Fricke (FDP): Die Coronakrise hat einige Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union besonders schwer 
getroffen, und deshalb ist es richtig, dass sich Deutsch-
land in dieser außergewöhnlichen Notsituation solida-
risch und verantwortungsbewusst zeigt und zusammen 
mit den anderen EU-Mitgliedstaaten finanzielle Hilfe 
leistet. Nur so kann die wirtschaftliche Erholung in allen 
EU-Staaten nach der Krise einsetzen. Die von der Bun-
deskanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten 
zunächst vorgeschlagene Lösung wurde auf dem Europä-
ischen Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch das Verhand-
lungsgeschick der sogenannten vernünftigen Fünf („Fru-
gal Five“) unter Führung des liberalen niederländischen 
Ministerpräsidenten Mark Rutte deutlich verbessert – das 
Aufbauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) bietet 
nun mehr Darlehen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger 
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Zuschüsse (390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere 
Betonung auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglich-
keiten der Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.

Auch aus diesen Erwägungen folge ich als überzeugter 
Parlamentarier dem Vorschlag meiner Fraktion und stim-
me für das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz. 
Dass mir diese Zustimmung sehr schwerfällt, liegt insbe-
sondere daran, dass der EU mit dem neuen Eigenmittel-
beschluss erstmals in historisch beispiellosem Umfang 
die Möglichkeit zur Schuldenaufnahme eröffnet wird. 
Dies ist angesichts der in einigen Mitgliedstaaten bereits 
zweifelhaften Tragfähigkeit der Schulden der falsche 
Weg. Europa braucht nicht mehr, sondern weniger 
Schulden. Die bloße Verlagerung der Schulden auf die 
EU-Ebene, zum Teil ohne Anrechnung auf die Schulden-
quote, führt lediglich dazu, dass die Fiskalregeln der EU 
umgangen werden, macht die Bedienung und Rückzah-
lung der Anleihen in Zukunft aber nicht leichter. In Anbe-
tracht des Umstands, dass die Fiskalregeln gegenwärtig 
ausgesetzt sind, hätte es im Zuge der Verhandlungen 
eines klaren Bekenntnisses zu den gemeinsamen Fiskal-
regeln und der Stabilitätsunion bedurft. Diese und weitere 
Bedenken hat meine Fraktion im Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 deutlich zum Ausdruck ge-
bracht.

Zudem sind leider weder Bundesregierung noch Koa-
litionsfraktionen auf die Vorschläge der FDP-Fraktion 
zur Erweiterung der Mitwirkungsrechte des Bundestages 
in Angelegenheiten des Aufbauinstruments NGEU ein-
gegangen, wie wir sie im Gesetzentwurf für ein Next- 
Generation-EUZBBG auf Drucksache 19/26877 vorge-
schlagen haben.

Letztlich wird mir die Zustimmung zum Eigenmittel-
beschluss-Ratifizierungsgesetz durch einen zentralen 
Aspekt möglich: der Einmaligkeit der Kreditfinanzierung 
des EU-Haushalts. Der Eigenmittelbeschluss schließt 
eine Verlängerung oder Erweiterung von NGEU ohne 
erneute Ratifizierung durch alle 27 EU-Mitgliedstaaten 
aus. Zudem hat mir die Bundesregierung in Person der 
Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn, 
zuletzt in der Haushaltsausschusssitzung am gestrigen 
24. März, wiederholt versichert, es bleibe bei dieser ein-
maligen Schuldenaufnahme der EU auf diesem Wege. An 
dieser Zusicherung zu zweifeln habe ich keinen Grund.

Peter Heidt (FDP): Die Coronapandemie ist die größ-
te Seuche seit der Spanischen Grippe. Die Zukunft der 
Europäischen Union hängt maßgeblich davon ab, wie 
ihre Mitgliedstaaten den daraus folgenden sozialen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen begegnen werden. 
Mit einem Beschluss des ERatG durch den Deutschen 
Bundestag geht die Zustimmung sowohl bezüglich des 
Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 als auch des 
schuldenfinanzierten Aufbauinstrumentes Next Genera-
tion EU (NGEU) einher. Dabei verfolgt Letzteres tenden-
ziell kein ordnungs-, sondern industriepolitisches Kon-
zept. Es wird sich nicht auf Strukturreformen und das 
Ziel umfassender Haushaltskonsolidierung fokussiert. 
Primär bewirkt NGEU eine Umverteilung von Mitglied-
staaten mit hohem Pro-Kopf-Einkommen zu weniger 
wohlhabenden Ländern und verfolgt damit gerade nicht 

die Idee einer Versicherung für pandemiebedingt beson-
ders hart getroffene Länder. Dabei fallen Haftung und 
Kontrolle während der Mittelverwendung teilweise aus-
einander. Gleichzeitig sind NGEU-Anleihen hinsichtlich 
ihrer Risikostruktur nicht mehr weit von gesamtschuld-
nerischen Euro-Bonds entfernt. Insgesamt werden somit 
Finanztransfers und günstige Kredite ermöglicht, die die 
prekäre Finanzlage der Mitgliedstaaten verschleiern und 
Anreize für Fehlverhalten setzen. NGEU treibt damit die 
zunehmende Auflösung der ordnungs- und finanzpoliti-
schen Prinzipien voran, für die ich mich als Freier Demo-
krat seit Jahren einsetze. Juristisch lässt sich zwar keine 
allgemeine, zukünftige Verschuldungskompetenz aus der 
kreditbasierten Finanzierung des Aufbauinstrumentes 
ableiten. Die Aussagen wichtiger Funktionsträger, die 
darin einen begrüßenswerten Strukturbruch ausmachen, 
lässt aber sehr wohl eine Verstetigung des Ansatzes 
befürchten.

Aus den genannten Gründen kann ich dem ERatG in 
der vorliegenden Form nicht zustimmen. Gleichzeitig 
bedarf es dringend eines Mittels zur Bekämpfung der 
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Co-
ronapandemie. Insgesamt habe ich mich daher entschie-
den, mit Enthaltung zu votieren.

Markus Herbrand (FDP): Die Europäische Union ist 
von der Coronapandemie hart getroffen. Zur Abschwä-
chung der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen 
der Pandemie und zur Stützung der öffentlichen Haus-
halte der EU-Mitgliedstaaten wurden verschiedene Maß-
nahmen angestoßen, die erhebliche strukturelle Auswir-
kungen mit sich bringen und sich über bislang 
verbindliche, fundamentale Prinzipien der Finanzbezie-
hungen innerhalb der EU hinwegsetzen. Erstmals in ihrer 
Geschichte soll die EU ermächtigt werden, selbst 
Schulden aufzunehmen. Zudem wird die Eigenmittelo-
bergrenze dauerhaft von 1,2 Prozent auf 1,4 Prozent des 
EU-Bruttonationaleinkommens angehoben.

Als überzeugter Europäer setze ich mich für die Werte 
der Europäischen Union und der Idee eines in Vielfalt 
vereinigten Europas ein. Als Bürger und Politiker eines 
Mitgliedstaates hege ich aber Zweifel daran, dass die 
immer lauter und schriller werdenden Forderungen nach 
mehr Europa automatisch auch zu einem besseren Europa 
führen. Schon in der Vergangenheit haben aus meiner 
Sicht finanzielle Nachgiebigkeiten mit einigen Partner-
ländern dazu geführt, dass notwendige Strukturreformen 
zur Stärkung der eigenen Leistungsfähigkeit dort nicht 
durchgeführt wurden. Die Möglichkeit der Schuldenauf-
nahme der Europäischen Union birgt darüber hinaus 
weitreichende Risiken, die die zukünftigen Generationen 
in allen Mitgliedstaaten der EU belasten können.

Auch sehe ich ein Demokratiedefizit, wenn die Bun-
desregierung davon absieht, für den vorliegenden Gesetz-
entwurf einen Beschluss mit Zweidrittelmehrheit des 
Deutschen Bundestages einzuholen. Hierdurch wird das 
parlamentarische System sehenden Auges geschwächt 
und die Sorge vieler Bürgerinnen und Bürger um die 
Zukunft der Europäischen Union demokratieschädigend 
umgangen.
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Für mich hat der hier zur Abstimmung vorgelegte 
Kompromiss aber mehr Nutzen als vermeintlichen 
Schaden. Erkennbare Risiken sind gegeben, aber wohl 
unter Abwägung aller Für und Wider als kalkulierbar 
anzusehen. Wichtig ist dabei der Hinweis darauf, dass 
die Schuldenaufnahme nicht zu einer gesamtschuldneri-
schen Haftung führt. Ich erkenne auch, dass dank intensi-
ver Verhandlungen einiger – sogenannter „sparsamer“ 
EU-Mitgliedstaaten – einige Risiken abgeschwächt wer-
den konnten. Unter anderem wurde das Verhältnis aus zu 
vergebenden Zuschüssen und Darlehen deutlich verbes-
sert, und die Tilgungen der als Zuschuss vergebenen Mit-
tel erfolgt ausschließlich aus zukünftigen EU-Haushal-
ten. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass das 
Instrument strikt einmalig und automatisch auslaufend 
ist. Außerdem muss eine Konditionalität zwischen den 
Mitteln aus dem Paket „Next Generation EU“ und der 
Coronapandemie zwingend gegeben sein. Dies besagt 
der Bezug in der Begründung auf die Artikel 122 und 
311 AEUV.

Ich will mit meinem Abstimmungsverhalten deutlich 
zu erkennen geben, dass ich unter Abwägung der genann-
ten Gesichtspunkte das Votum des überwiegenden Teils 
meiner Fraktion teile, auf der Basis des vorgelegten 
Eigenmittelbeschlusses den wirtschaftlichen Erholungs-
prozess auf europäischer Ebene konstruktiv mitgestalten 
zu wollen. Dazu müssen wir auch zu Kompromissen 
fähig sein. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die wirtschaftliche Erholung der EU auch für die 
Volkswirtschaft und den Erhalt von Wohlstand in 
Deutschland von elementarer Bedeutung ist und ich die 
politischen Risiken einer Destabilisierung der EU dem-
gegenüber für gegeben halte, sollte die Erholung im EU- 
Raum nicht gelingen.

Torsten Herbst (FDP): Die Coronapandemie stellt 
die Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europä-
ischen Union vor enorme Herausforderungen. Die Über-
windung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ist 
eine zentrale Aufgabe für die EU und ihre Mitgliedstaa-
ten. In Anbetracht des Ausmaßes der finanziellen 
Schäden ist es sinnvoll, gezielt konjunkturpolitische 
Impulse für mehr Wachstum zu setzen. Auch halte ich 
europäische Zuschüsse für Investitionen in die Gesund-
heitsinfrastruktur besonders betroffener Mitgliedstaaten 
im Sinne der europäischen Solidarität für sinnvoll. Ein 
temporär höherer EU-Beitrag leistungsfähiger EU-Staa-
ten wäre dafür ein diskussionswürdiger Ansatz.

Die Ausgestaltung des sogenannten EU-Wiederauf-
baufonds ist jedoch aus meiner Sicht ein falscher Ansatz, 
um den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Pande-
miewiderstandsfähigkeit in den einzelnen EU-Staaten 
zu stärken. Erstmals soll die Europäische Union selbst 
Schulden aufnehmen, die nicht auf die nationalen 
Schulden angerechnet werden. Über Zuschüsse und Dar-
lehen von insgesamt 750 Milliarden Euro soll die EU 
dann Hilfszahlungen an ihre Mitgliedstaaten leisten. 
Der Tilgungszeitraum ist auf 30 Jahre veranschlagt. Das 
vorliegende Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz 
setzt diese Entscheidung des Europäischen Rates um.

Damit wird ein Paradigmenwechsel in der europä-
ischen Haushalts- und Finanzpolitik vorgenommen. Erst-
mals werden mit dem EU-Wiederaufbaufonds Schulden 
vergemeinschaftet. Deutsche Steuerzahler haften somit 
zukünftig für nationale Schulden anderer EU-Mitglied-
staaten. Zweckbestimmung und Kontrolle der Hilfsgelder 
sind nach Auffassung des Bundesrechnungshofs und 
nach meiner persönlichen Auffassung nicht hinreichend 
konkret gefasst. Ob die Mitgliedstaaten zudem wirksame 
Strukturreformen für mehr Wirtschaftswachstum durch-
führen, ist aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit 
fraglich.

Darüber hinaus schafft der EU-Wiederaufbaufonds 
einen gefährlichen Präzedenzfall für eine neue gemein-
schaftliche europäische Haftung. Bei einem langen Til-
gungszeitraum von 30 Jahren ist es sehr wahrscheinlich, 
dass innerhalb dieser Zeit neue wirtschaftliche Krisen 
auftreten. Sie würden politischen Druck erzeugen, 
Mitgliedsländern ihre Rückzahlungen zu erlassen oder 
weitere schuldenfinanzierte Fonds auf EU-Ebene zu 
schaffen. Der EU-Wiederaufbaufonds kommt zudem ge-
rade nicht zuvorderst jenen EU-Mitgliedstaaten zugute, 
deren Gesundheitswesen und Wirtschaft am schwersten 
von der Coronapandemie betroffen sind. Stattdessen sieht 
der „Bedürftigkeitsschlüssel“ der Europäischen Kommis-
sion vor, dass die zur Verfügung stehenden Mittel gemäß 
der Wirtschaftskraft der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2019 
sowie der Arbeitslosenrate der EU-Mitgliedstaaten zwi-
schen 2015 und 2019 verteilt werden.

Nicht zuletzt ist keineswegs gewiss, dass die 750 Mil-
liarden Euro ausschließlich für nationale Investitionspro-
gramme verwendet werden, die zu den langfristigen wirt-
schaftspolitischen Kernzielen der EU passen. Stattdessen 
eröffnet der zusätzliche finanzielle Spielraum den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit, erforderliche eigene Aus-
gaben zu ersetzen und notwendige Strukturreformen zu 
unterlassen.

Aus den genannten Gründen kann ich dem Eigenmit-
telbeschluss-Ratifizierungsgesetz in der vorliegenden 
Form nicht zustimmen.

Katja Hessel (FDP): Die Coronakrise hat einige Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union besonders hart 
getroffen. Deshalb ist es richtig, dass sich Deutschland 
in dieser außergewöhnlichen Notsituation solidarisch 
zeigt und zusammen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten 
finanzielle Hilfe leistet. Denn nur so kann die wirtschaft-
liche Erholung in allen EU-Staaten nach der Krise mög-
lichst ausgewogen einsetzen. Die von der Bundeskanzle-
rin und dem französischen Staatspräsidenten zunächst 
vorgeschlagene Lösung wurde auf dem Europäischen 
Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch das Verhandlungs-
geschick der sogenannten vernünftigen Vier plus Finn-
land („Frugal Four“) unter Führung des liberalen nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in jeder 
Hinsicht deutlich verbessert – das Aufbauinstrument 
„Next Generation EU“ (NGEU) bietet nun mehr Darle-
hen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger Zuschüsse 
(390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere Betonung 
auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglichkeiten der 
Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.
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Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Par-
tei bin ich fest davon überzeugt, dass diese europäische 
Gemeinschaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten 
bauen kann. Die fiskalpolitische Verantwortung liegt in 
Europa bei den nationalen Regierungen. Zur Solidarität 
gehört daher, dass jedes Land Strukturreformen zur Stei-
gerung der eigenen Leistungsfähigkeit unternimmt. Zur 
Solidarität gehört auch, dass man sich an die gemeinsa-
men Regeln hält. Insbesondere Deutschland hat ein groß-
es Interesse an einem starken und stabilen Europa. Stabi-
lität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dieses Vorgehen birgt Gefahren 
und darf nicht wiederholt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass der NGEU zwingend ausläuft und Änderungen nur 
mit Einstimmigkeit beschlossen werden können. Die 
Festlegung der Bundesregierung auf die Einmaligkeit 
der Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene haben 
wir im Haushaltsausschuss mehrmals eingefordert und 
erhalten.

Positiv zu bewerten ist, dass der NGEU anders als zum 
Beispiel der Kohäsionsfonds einer Konditionalität unter-
liegt. Ebenso ist eine Anbindung an das Europäische 
Semester zu begrüßen.

Die FDP-Fraktion hat mit ihrem Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 viele Schwachstellen benannt 
und Abhilfe gefordert. Als Mitantragstellerin schließe ich 
mich unserem Antrag ausdrücklich an.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass 
neben dem Bericht des Bundesrechnungshofs auch in 
der schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des 
Haushaltsausschusses zum Eigenmittelbeschluss des 
Sachverständigen Professor Dr. Lars Feld aufgezeigt 
wurde, dass der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten 
nicht selbst im erforderlichen Maße gegen die Krise vor-
gehen können, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der jeweiligen Länder begründet ist. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union bedurft.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen und dem temporären Auf-
bauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) sind 
Ergebnis von langwierigen und kontroversen Verhand-
lungen auf europäischer Ebene.

Mit dem NGEU zeigen sich neben Deutschland viele 
Länder in Europa solidarisch mit den europäischen Part-
nern und bringen sich in die europäische Gemeinschaft 
ein. Es muss daher Ziel mit Blick auf den europäischen 
Gemeinsinn sein, zügig eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. 

NGEU kann seine langfristige Wirkung nur entfalten, 
wenn nach der Krise ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung gefunden wird. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimme. Ich tue dies auch, weil es 
sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene unter 
vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest davon 
überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhandlungen 
und damit auch das Ergebnis anders aussehen würde, 
hätte für die größte Volkswirtschaft Europas ebenfalls 
eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.

Manuel Höferlin (FDP): Die Coronakrise hat einige 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union besonders hart 
getroffen. Deshalb ist es richtig, dass sich Deutschland in 
dieser außergewöhnlichen Notsituation solidarisch zeigt 
und zusammen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten 
finanzielle Hilfe leistet. Denn nur so kann die wirtschaft-
liche Erholung in allen EU-Staaten nach der Krise mög-
lichst ausgewogen einsetzen. Die von der Bundeskanzle-
rin und dem französischen Staatspräsidenten zunächst 
vorgeschlagene Lösung wurde auf dem Europäischen 
Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch das Verhandlungs-
geschick der sogenannten vernünftigen Vier plus Finn-
land („Frugal Four“) unter Führung des liberalen nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in jeder 
Hinsicht deutlich verbessert – das Aufbauinstrument 
„Next Generation EU“ (NGEU) bietet nun mehr Darle-
hen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger Zuschüsse 
(390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere Betonung 
auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglichkeiten der 
Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.

Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Par-
tei bin ich fest davon überzeugt, dass diese europäische 
Gemeinschaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten 
bauen kann. Die fiskalpolitische Verantwortung liegt in 
Europa bei den nationalen Regierungen. Zur Solidarität 
gehört daher, dass jedes Land Strukturreformen zur Stei-
gerung der eigenen Leistungsfähigkeit unternimmt. Zur 
Solidarität gehört auch, dass man sich an die gemeinsa-
men Regeln hält. Insbesondere Deutschland hat ein groß-
es Interesse an einem starken und stabilen Europa. Stabi-
lität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dieses Vorgehen birgt Gefahren 
und darf nicht wiederholt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass der NGEU zwingend ausläuft und Änderungen nur 
mit Einstimmigkeit beschlossen werden können. Die 
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Festlegung der Bundesregierung auf die Einmaligkeit der 
Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene wurde im 
Haushaltsausschuss von meiner Fraktion mehrmals ein-
gefordert und zugesagt.

Positiv zu bewerten ist, dass der NGEU anders als zum 
Beispiel der Kohäsionsfonds einer Konditionalität unter-
liegt. Ebenso ist eine Anbindung an das Europäische 
Semester zu begrüßen.

Die FDP-Fraktion hat mit ihrem Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 viele Schwachstellen benannt 
und Abhilfe gefordert.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass 
neben dem Bericht des Bundesrechnungshofs auch in 
der schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des 
Haushaltsausschusses zum Eigenmittelbeschluss des 
Sachverständigen Professor Dr. Lars Feld aufgezeigt 
wurde, dass der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten 
nicht selbst im erforderlichen Maße gegen die Krise vor-
gehen können, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der jeweiligen Länder begründet ist. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union bedurft.

Das zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Ratifizie-
rung des Eigenmittelbeschlusses inklusive dem Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen und dem temporären Aufbauinstru-
ment „Next Generation EU“ (NGEU) sind Ergebnis von 
langwierigen und kontroversen Verhandlungen auf euro-
päischer Ebene.

Mit dem NGEU zeigen sich neben Deutschland viele 
Länder in Europa solidarisch mit den europäischen Part-
nern und bringen sich in die europäische Gemeinschaft 
ein. Es muss daher Ziel mit Blick auf den europäischen 
Gemeinsinn sein, zügig eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. 
NGEU kann seine langfristige Wirkung nur entfalten, 
wenn nach der Krise ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung gefunden wird. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimme. Ich tue dies auch, weil es 
sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene unter 
vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest davon 
überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhandlungen 
und damit auch das Ergebnis anders aussehen würde, 
hätte für die größte Volkswirtschaft Europas ebenfalls 
eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.

Karsten Klein (FDP): Die Coronakrise stellt die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten vor große 
Herausforderungen. Auch die wirtschaftlichen Verwer-
fungen sind gravierend und bedürfen großer gesamtge-
sellschaftlicher Anstrengungen der Mitgliedstaaten. Als 
Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Partei bin 

ich fest davon überzeugt, dass diese europäische Gemein-
schaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten bauen kann. 
Zur Solidarität gehört aber auch, dass man sich an die 
gemeinsamen Regeln hält. Insbesondere Deutschland 
hat ein großes Interesse an einem starken und stabilen 
Europa. Stabilität und Solidarität sind zwei Seiten der-
selben Medaille.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen und dem temporären Auf-
bauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) ist Ergeb-
nis von langwierigen und kontroversen Verhandlungen 
auf europäischer Ebene. Es ist ausdrücklich positiv zu 
bewerten, dass die Zuschüsse gemäß NGEU an Konditio-
nen gebunden sind. Auch weitere Bedingungen sind zu 
begrüßen, wie zum Beispiel das zwingende Auslaufen 
und die Einmaligkeit des Programms sowie die Tatsache, 
dass Änderungen nur mit Einstimmigkeit beschlossen 
werden können.

Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dies birgt jedoch erhebliche Risi-
ken für die Zukunft. An dieser Stelle sei an den Bericht 
des Bundesrechnungshofs verwiesen. Die FDP-Fraktion 
hat mit ihrem Entschließungsantrag (Drucksache 
19/27923) viele Schwachstellen benannt und Abhilfe 
gefordert. Als Mitantragsteller schließe ich mich unserem 
Antrag ausdrücklich an. Die Feststellung der Bundesre-
gierung auf die Einmaligkeit der Schuldenaufnahme auf 
Europäischer Ebene haben wir im Haushaltsausschuss 
mehrmals eingefordert und erhalten.

Darüber hinaus möchte ich aber darauf hinweisen, dass 
der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten nicht selbst 
im erforderlichen Maße gegen die Krise vorgehen kön-
nen, auch in ihrem eigenem Verhalten der letzten Jahre 
begründet ist. Über Jahre haben nicht wenige Mitglied-
staaten gegen die gemeinsamen Fiskalregeln der Europä-
ischen Union verstoßen. Hierbei verweise ich neben dem 
Bericht des Bundesrechnungshofs auch auf die schrift-
liche Stellungnahme für die Anhörung des Haushalts-
ausschusses zum Eigenmittelbeschluss des Sachver-
ständigen Professor Dr. Lars Feld. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union zwingend bedurft.

Durch NGEU wird es zu einer Umverteilung von Mit-
gliedstaaten mit hohem Pro-Kopf-Einkommen zu Mit-
gliedstaaten mit geringem Pro-Kopf-Einkommen kom-
men. Damit zeigt sich unter anderem auch Deutschland 
solidarisch mit den europäischen Partnern und bringt sich 
in die europäische Gemeinschaft ein. Es wäre nur im 
Sinne des europäischen Gemeinsinns gewesen, im glei-
chen Atemzug zumindest eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. Nun 
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werden aber diese Verhandlungen aus einer geschwäch-
ten Verhandlungsposition für die soliden Staaten Europas 
geführt werden müssen. NGEU wird nur wirken, wenn 
nach der Krise endlich ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung und dem Trend zur 
Gemeinschaftshaftung gefunden wird. Die überfälligen 
Strukturreformen müssen in den EU-Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden. Einen echten Zugriff darauf, dass 
mit den Zuschüssen aus dem EU-Haushalt und dem Pro-
gramm NGEU genau diese Strukturreformen durchge-
führt werden, hat die EU-Kommission aber nicht. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem uns zur Abstimmung 
vorliegenden Gesetz zur Ratifizierung des Eigenmittelbe-
schlusses inklusive dem Mehrjährigen Finanzrahmen und 
dem temporären Aufbauinstrument „Next Generation 
EU“ (NGEU) zustimmen werde. Ich tue dies auch, weil 
es sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene 
unter vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest 
davon überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhand-
lungen und damit auch das Ergebnis anders aussehen 
würde, hätte für die größte Volkswirtschaft Europas eben-
falls eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.

Carina Konrad (FDP): Die Coronakrise hat einige 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union besonders hart 
getroffen. Deshalb ist es richtig, dass sich Deutschland in 
dieser außergewöhnlichen Notsituation solidarisch zeigt 
und zusammen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten 
finanzielle Hilfe leistet. Denn nur so kann die wirtschaft-
liche Erholung in allen EU-Staaten nach der Krise mög-
lichst ausgewogen einsetzen. Die von der Bundeskanzle-
rin und dem französischen Staatspräsidenten zunächst 
vorgeschlagene Lösung wurde auf dem Europäischen 
Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch das Verhandlungs-
geschick der sogenannten vernünftigen Vier plus Finn-
land („Frugal Four“) unter Führung des liberalen nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in jeder 
Hinsicht deutlich verbessert – das Aufbauinstrument 
„Next Generation EU“ (NGEU) bietet nun mehr Darle-
hen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger Zuschüsse 
(390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere Betonung 
auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglichkeiten der 
Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.

Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Par-
tei bin ich fest davon überzeugt, dass diese europäische 
Gemeinschaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten 
bauen kann. Die fiskalpolitische Verantwortung liegt in 
Europa bei den nationalen Regierungen. Zur Solidarität 
gehört daher, dass jedes Land Strukturreformen zur Stei-

gerung der eigenen Leistungsfähigkeit unternimmt. Zur 
Solidarität gehört auch, dass man sich an die gemeinsa-
men Regeln hält. Insbesondere Deutschland hat ein groß-
es Interesse an einem starken und stabilen Europa. Stabi-
lität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dieses Vorgehen birgt Gefahren 
und darf nicht wiederholt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass der NGEU zwingend ausläuft und Änderungen nur 
mit Einstimmigkeit beschlossen werden können. Die 
Festlegung der Bundesregierung auf die Einmaligkeit 
der Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene haben 
wir im Haushaltsausschuss mehrmals eingefordert und 
erhalten.

Positiv zu bewerten ist, dass der NGEU anders als zum 
Beispiel der Kohäsionsfonds einer Konditionalität unter-
liegt. Ebenso ist eine Anbindung an das Europäische 
Semester zu begrüßen.

Die FDP-Fraktion hat mit ihrem Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 viele Schwachstellen benannt 
und Abhilfe gefordert. Als Mitantragstellerin schließe ich 
mich unserem Antrag ausdrücklich an.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass 
neben dem Bericht des Bundesrechnungshofs auch in 
der schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des 
Haushaltsausschusses zum Eigenmittelbeschluss des 
Sachverständigen Professor Dr. Lars Feld aufgezeigt 
wurde, dass der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten 
nicht selbst im erforderlichen Maße gegen die Krise vor-
gehen können, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der jeweiligen Länder begründet ist. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union bedurft.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive des Mehr-
jährigen Finanzrahmens und des temporären Aufbauinst-
ruments „Next Generation EU“ (NGEU) sind das 
Ergebnis von langwierigen und kontroversen Verhand-
lungen auf europäischer Ebene.

Mit dem NGEU zeigen sich neben Deutschland viele 
Länder in Europa solidarisch mit den europäischen Part-
nern und bringen sich in die europäische Gemeinschaft 
ein. Es muss daher Ziel mit Blick auf den europäischen 
Gemeinsinn sein, zügig eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. 
NGEU kann seine langfristige Wirkung nur entfalten, 
wenn nach der Krise ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung gefunden wird. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimme. Ich tue dies auch, weil es 
sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene unter 
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vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest davon 
überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhandlungen 
und damit auch das Ergebnis anders aussehen würde, 
hätte für die größte Volkswirtschaft Europas ebenfalls 
eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.

Dr. Carsten Linnemann (CDU/CSU): Die Folgen der 
Coronapandemie fordern den Zusammenhalt in der EU 
heraus. Ich habe vor einem Jahr dafür plädiert, gezielt und 
direkt besonders betroffenen EU-Mitgliedern mit Sach-
mitteln und auch finanziell zu helfen. Statt solcher direk-
ter Hilfen wird nun ein gemeinsames europäisches soge-
nanntes Aufbauprogramm aufgelegt. Dieses wird durch 
Schulden finanziert, die von der EU-Kommission aufge-
nommen werden.

Viele Experten befürchten, dass dies zu einer dauer-
haften gemeinsamen europäischen Schuldenaufnahme 
führen kann. Ich erkläre deutlich, dass ich dies ablehne. 
Nicht nur wegen verfassungsrechtlicher Bedenken, son-
dern aufgrund damit einhergehender massiver negativer 
Verhaltensanreize. Auch habe ich die Sorge, dass die 
Mittel vorwiegend nicht in Projekte mit europäischem 
Mehrwert fließen.

Dennoch stimme ich heute diesem Gesetz zu, insbe-
sondere da in dem Eigenmittelbeschluss eindeutig festge-
halten wird, dass das Programm im Lichte der Corona-
pandemie verabschiedet wird, einmalig ist und 
automatisch ausläuft. Dies wird zusätzlich mit dem 
gleichzeitig verabschiedeten Antrag 19/27838 der Regie-
rungsfraktionen eindeutig erklärt. Die EU-Kommission 
ist nun aufgefordert, für eine sachgerechte Mittelverwen-
dung zu sorgen. Dazu zählt auch, dass die für die Mittel-
zuteilung festgeschriebenen Reformfortschritte auch tat-
sächlich eingehalten werden.

Oliver Luksic (FDP): Die Coronapandemie ist eine 
enorme Herausforderung für Deutschland und Europa. 
Seit über einem Jahr ist unser Leben grundlegend verän-
dert. Viele Menschen sind gesundheitlich, wirtschaftlich 
und sozial schwer getroffen. Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union gehören teils zu den am stärksten betroffe-
nen Ländern weltweit. Gleichzeitig ist die Europäische 
Union eine starke und krisenfeste Gemeinschaft. Daher 
braucht es auch eine europäische Antwort.

Es war und bleibt notwendig, den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie zu begegnen. In dieser Not-
lage ist grenzübergreifende europäische Hilfe wichtig 
und richtig. Eine Unterstützung gerade der Länder, die 
bisher am stärksten unter der Pandemie gelitten haben, 
ist im allgemeinen Interesse. Für die wirtschaftliche 
Erholung wurde daher die Idee eines EU-Wiederaufbau-
fonds angestoßen. Die zunächst von der Bundeskanzlerin 
und dem französischen Staatspräsidenten vorgeschlagene 
Fassung wurde auf dem Europäischen Rat vom 17. bis 
21. Juli 2020 angepasst – das Aufbauinstrument „Next 
Generation EU“ (NGEU) bietet nun mehr Darlehen (bis 
zu 360 Milliarden Euro), weniger Zuschüsse (390 statt 
500 Milliarden Euro) sowie eine stärkere Betonung auf 
Reformen.

Allerdings hat das Vorhaben meiner Ansicht nach 
grundlegende Schwächen, die enorme Risiken bergen. 
Es fehlen weiterhin angemessene und klare Regeln, ins-
besondere in Sachen Haftung und Zurückzahlung der 
Schulden. Die EU erhielte durch den Eigenmittel-
beschluss erstmals die Chance, in größerem Umfang 
selbstständig die Möglichkeit zur Schuldenaufnahme zu 
nutzen. Dies ist auch angesichts der in einigen Mitglied-
staaten bereits zweifelhaften Tragfähigkeit der Schulden 
in der gewählten Form nicht sinnvoll. Der Wiederaufbau-
fonds höhlt das Prinzip der Eigenverantwortung aus und 
ändert den Wesenskern der Wirtschafts- und Währungs-
union. Die Grundsätze von Eigenverantwortung und Haf-
tung werden stark aufgeweicht, denn die Mitgliedstaaten 
haften gemeinschaftlich.

So wird eine teilweise Vergemeinschaftung von 
Schulden innerhalb der EU ohne ausreichende Kontroll-
rechte des Bundestages möglich. Zudem sind sowohl 
Höhe als auch die lange Laufzeit neu. Des Weiteren stellt 
sich aufgrund der mangelhaften Konditionalität die Fra-
ge, ob die Mittel in allen Mitgliedstaaten tatsächlich zur 
Steigerung der Produktivität eingesetzt werden. Insge-
samt fehlt eine verbindliche Regelung zu Reformen und 
zur Zweckbindung der eingesetzten Mittel.

Eine bloße Verlagerung der Schulden auf die EU-Ebe-
ne führt lediglich dazu, dass die Fiskalregeln der EU 
umgangen werden. Es macht die Bedienung und Rück-
zahlung der Anleihen in Zukunft aber nicht leichter. Ohne 
klare Vorgaben droht zudem die Verstetigung dieser 
„Notfallmaßnahme“.

Ihre diesbezüglichen Bedenken hat meine Fraktion im 
Entschließungsantrag auf Drucksache 19/27923 deutlich 
zum Ausdruck gebracht. Zudem sind leider weder 
Bundesregierung noch Koalitionsfraktionen auf die Vor-
schläge der FDP-Fraktion zur Erweiterung der Mitwir-
kungsrechte des Bundestages in Angelegenheiten des 
Aufbauinstruments NGEU eingegangen, wie wir sie im 
Gesetzentwurf für ein Next-Generation-EUZBBG auf 
Drucksache 19/26877 vorgeschlagen haben. Grund-
sätzlich stellt sich in Bezug auf das Ausmaß des Vorha-
bens auch die Frage der Verfassungs- und EU-rechtlichen 
Konformität. Eine Verwendung des Artikels 122 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 
angesichts eines solchen Paradigmenwechsels wohl 
höchstens ausreichend, besser wäre eine grundlegende 
Reform der EU-Verträge.

Aus den genannten Gründen habe ich mich entschie-
den, dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht zuzustim-
men, sondern mich zu enthalten. Ich setze mich für kon-
ditionierte und befristete innereuropäische Hilfen ein, 
kann aber einen „EU-Länderfinanzausgleich“ in dieser 
Form so nicht unterstützen.

Matthias Nölke (FDP): Der Entwurf des Eigenmittel-
beschluss-Ratifizierungsgesetzes (Drucksache 19/26821) 
ist weder rechtskonform noch zielführend. Es wäre ein 
weiterer Schritt in Richtung einer nicht von den Europä-
ischen Verträgen vorgesehenen Schuldenunion, die es 
meines Erachtens um jeden Preis zu verhindern gilt.
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Die meisten Mitgliedstaaten der EU haben ein Defizit 
struktureller Natur und kein reines Liquiditätsdefizit. Es 
der Europäischen Kommission zu gestatten, künftig 
Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 750 Milliarden 
Euro und einer Laufzeit bis 2058 auszugeben, ist daher 
nicht sinnvoll und auch nicht wünschenswert.

Der Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ birgt 
das Risiko eines Weges, der die Rechts- und Solidarge-
meinschaft der EU schwächt und der gleichzeitig lang-
fristig mit erheblichen Konsequenzen für die Stabilität 
der Wirtschafts- und Währungsunion verbunden wäre. 
Denn sollte ein Mitgliedstaat seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Wiederaufbaufonds nicht mehr nach-
kommen, so haften in letzter Konsequenz die übrigen 
Mitgliedstaaten, ohne dass es einer neuerlichen Einwilli-
gung ihrerseits bedürfte. Ein solches Haftungsregime 
setzt die falschen Impulse, da es ein ebenso unsolides 
wie unsolidarisches Verhalten innerhalb der EU begüns-
tigt.

Aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes vom 
11. März 2021 geht hervor, dass ein solcher Wiederauf-
baufonds als Teil der Antwort auf die gegenwärtigen 
Herausforderungen, die die Coronapandemie an uns 
stellt, überaus fraglich sei, wecken die negativen Erfah-
rungen aus den bisherigen EU-Programmen doch erheb-
liche Zweifel an der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
dieses Instruments. Zudem sei nicht sichergestellt, ob die 
angestrebten langfristigen Ziele durch diese Maßnahme 
überhaupt erreicht würden. In dem Bericht wird ferner 
auf die langfristigen Risiken im Zusammenhang mit einer 
gemeinschaftlichen Kreditaufnahme verwiesen, denn 
durch eine solche würde das Prinzip der Eigenverantwor-
tung (Artikel 5 des Vertrages über die Europäische Union 
(EUV) in der Fassung des Vertrags von Lissabon) kon-
terkariert.

Die derzeitige Coronapandemie ist gewiss eine 
Herausforderung sondergleichen. Dementsprechend 
scheinen auch besondere Maßnahmen vertretbar, um 
dauerhaften Schaden von der EU und ihren Mitgliedstaa-
ten abzuwenden. Doch der Weg zu einer Schuldenunion 
ist der falsche Weg. Stattdessen sollte das Ziel verfolgt 
werden, die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und die Rechtsstaatlichkeit der EU als solche zu stärken. 
Ich werde daher dem Eigenmittelbeschluss-Ratifizie-
rungsgesetz nicht zustimmen.

Sylvia Pantel (CDU/CSU): Bei der heutigen Abstim-
mung zum Dritten Gesetz zum Eigenmittelbeschluss- 
Ratifizierungsgesetz (EratG) werde ich mit Nein stim-
men. Die Gründe dafür liegen in einer meines Erachtens 
nach falschen, nicht mit den rechtlichen Voraussetzungen 
übereinstimmenden Auslegung der Europäischen Verträ-
ge. Bei der Einführung der Europäischen Währungsunion 
ging es darum, eine Stabilitätsunion zu schaffen, weshalb 
eine strikte Einhaltung der hierfür notwendigen Kriterien 
vereinbart wurde. Jetzt marschieren wir mit großen 
Schritten in eine Schuldenunion, die ausdrücklich in 
den Europäischen Verträgen ausgeschlossen ist. Dazu 
gehört auch, die bewusste Entscheidung der EU nicht 
zu ermöglichen, eigenständig am Kapitalmarkt aufzuneh-
men.

Im vorliegenden Antrag aber heißt es: „Zur Finanzie-
rung des Aufbauinstrumentes NGEU wird auf Basis von 
Artikel 122 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) die Europäische Kommission 
im Eigenmittelbeschluss ermächtigt, Mittel bis zu einem 
Betrag von 750 Milliarden Euro in Preisen von 2018 am 
Kapitalmarkt aufzunehmen.“

Der Bundestag soll also, aus meiner Sicht vertragswid-
rig, die EU ermächtigen, eigenständig Kredite am Kapi-
talmarkt aufzunehmen. Zwar soll diese Maßnahme zeit-
lich begrenzt sein, doch für mich bestehen darüber 
erhebliche Zweifel. Vielmehr hege ich die Befürchtung, 
dass die erstmalige – nicht in den Verträgen vorgesehene – 
gemeinsame Schuldenaufnahme der EU, eine Lage 
schaffen wird, die zwar de jure anzweifelbar, aber de 
facto nicht mehr zurücknehmen sein wird. Die Fakten, 
die hier geschaffen werden, bringen Deutschland und 
die anderen Mitglieder der EU in eine Lage, die eine 
gemeinsame Schuldenunion schaffen wird, aus der wir 
nicht mehr herauskommen.

Damit brechen wir das Versprechen unserer Bevölke-
rung und unseren Wählern gegenüber. Ich fühle mich an 
dieses Versprechen gebunden und mache daher von mei-
nem freien Mandat Gebrauch, indem ich gegen den An-
trag stimme.

Frank Schäffler (FDP): Der vorliegende Eigenmittel-
beschluss zur Finanzierung von „Next Generation EU“, 
welcher der EU-Kommission erlaubt, zukünftig Anleihen 
in Höhe von 750 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis 
2058 zu begeben, ist ein Rechtsbruch. Es ist zwar richtig, 
den Auswirkungen der Coronapandemie entschlossen 
entgegenzusteuern, um dauerhafte Schäden insbesondere 
in den stark betroffenen Volkswirtschaften der EU zu 
verhindern. Die allermeisten Mitgliedstaaten haben 
jedoch kein Liquiditätsproblem, sondern ein Struktur-
problem. Der Beschluss ist ein Schritt in die Schulden-
union, der von den Europäischen Verträgen nicht gedeckt 
ist.

Selbst der Bundesrechnungshof hält die geplante 
Finanzierung für nur wenig vorteilhaft und kritisiert die 
vielen Risiken, welche damit einhergehen werden. Statt 
den Fokus auf Investitionen und Strukturreformen zu 
legen, stehen wieder konsumtive Ausgaben im Vorder-
grund. Es kommt sogar zu einer Schwächung der beste-
henden Fiskalregeln, da die neuen EU-Schulden nur zum 
Teil auf die jeweiligen nationalen Schuldenstände an-
gerechnet werden. Damit wird ein Schattenhaushalt 
geschaffen, der die im Grundgesetz verankerte Schulden-
bremse aushebelt. Viele Mitgliedstaaten haben schon vor 
der Coronakrise die länderspezifischen Empfehlungen 
aus dem Europäischen Semester und die Regelungen 
des Fiskalpaktes gebrochen. Offensichtlich notwendige 
Reformen und das Einhalten der bestehenden Fiskalre-
geln werden durch den sogenannten Wiederaufbaufonds 
jedoch eher verhindert als endlich angegangen.

Außergewöhnliche Krisen wie die Coronapandemie 
mögen außergewöhnliche Hilfen erfordern. Aber obwohl 
in den Beschlüssen festgehalten wird, es handele sich um 
eine einmalige Maßnahme, ist die politische Richtung 
bereits eindeutig. Die Tür für eine unbegrenzte Verschul-
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dungsmöglichkeit auf europäischer Ebene und eigene 
EU-Steuern wird erneut ein Stück weiter aufgemacht. 
Selbst der Finanzminister Olaf Scholz hat im Plenum 
des Deutschen Bundestages jüngst dazu erläutert, dass 
die vorliegenden Beschlüsse faktisch in der Schulden- 
und Fiskalunion enden werden. Und auch vergangene 
europäische Krisen haben uns bereits eindeutig gezeigt, 
dass die damals geschaffenen Instrumente zu einer dauer-
haften Verstetigung neigen. Ich sehe daher die große Ge-
fahr, dass durch den vermeintlichen Wiederaufbaufonds 
ein Weg eingeschlagen wird, der die Europäische Union 
als Rechts- und Solidargemeinschaft schwächt und der 
Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion schadet.

Statt der gemeinsamen Kreditaufnahme sollte das Ziel 
verfolgt werden, die marktwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen 
Union insgesamt zu stärken. Der Fokus sollte auf stabilen 
öffentlichen Haushalten, der Förderung des Binnenmark-
tes bzw. generell des Freihandels und einem Ende der 
Monetarisierung der Schulden durch die EZB liegen. 
Ich plädiere daher auch in der derzeitigen Krise für das 
Verschuldungsverbot der EU und werde dem vorliegen-
den Ratifizierungsgesetz daher nicht zustimmen.

Bettina Stark-Watzinger (FDP): Die Coronakrise 
hat einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
besonders hart getroffen. Deshalb ist es richtig, dass 
sich Deutschland in dieser außergewöhnlichen Notsitua-
tion solidarisch zeigt und zusammen mit den anderen EU- 
Mitgliedstaaten finanzielle Hilfe leistet. Denn nur so 
kann die wirtschaftliche Erholung in allen EU-Staaten 
nach der Krise möglichst ausgewogen einsetzen. Die 
von der Bundeskanzlerin und dem französischen Staats-
präsidenten zunächst vorgeschlagene Lösung wurde auf 
dem Europäischen Rat vom 17. bis 21. Juli 2020 durch 
das Verhandlungsgeschick der sogenannten vernünftigen 
Vier plus Finnland („Frugal Four“) unter Führung des 
liberalen niederländischen Ministerpräsidenten Mark 
Rutte in jeder Hinsicht deutlich verbessert – das Aufbau-
instrument „Next Generation EU“ (NGEU) bietet nun 
mehr Darlehen (bis zu 360 Milliarden Euro), weniger 
Zuschüsse (390 statt 500 Milliarden Euro), eine stärkere 
Betonung auf Reformen sowie bessere Kontrollmöglich-
keiten der Mitgliedstaaten als im ersten Entwurf.

Bedauerlich und höchst bedenklich ist es jedoch, dass 
diese Bedingungen, die im Interesse der deutschen 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht durch 
die deutsche Bundesregierung, sondern durch die „Frugal 
Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) 
plus zusätzlich Finnland erreicht worden sind.

Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europäischen Par-
tei bin ich fest davon überzeugt, dass diese europäische 
Gemeinschaft auf die Solidarität der Mitgliedstaaten 
bauen kann. Die fiskalpolitische Verantwortung liegt in 
Europa bei den nationalen Regierungen. Zur Solidarität 
gehört daher, dass jedes Land Strukturreformen zur Stei-
gerung der eigenen Leistungsfähigkeit unternimmt. Zur 
Solidarität gehört auch, dass man sich an die gemeinsa-
men Regeln hält. Insbesondere Deutschland hat ein groß-
es Interesse an einem starken und stabilen Europa. Stabi-
lität und Solidarität sind zwei Seiten derselben Münze.

Aufgrund der uns vorliegenden Beschlüsse wird zum 
ersten Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren 
Haushalt ausgleichen. Dieses Vorgehen birgt Gefahren 
und darf nicht wiederholt werden. Es ist zu begrüßen, 
dass der NGEU zwingend ausläuft und Änderungen nur 
mit Einstimmigkeit beschlossen werden können. Die 
Festlegung der Bundesregierung auf die Einmaligkeit 
der Schuldenaufnahme auf europäischer Ebene haben 
wir im Haushaltsausschuss mehrmals eingefordert und 
erhalten.

Positiv zu bewerten ist, dass der NGEU anders als zum 
Beispiel der Kohäsionsfonds einer Konditionalität unter-
liegt. Ebenso ist eine Anbindung an das Europäische 
Semester zu begrüßen.

Die FDP-Fraktion hat mit ihrem Entschließungsantrag 
auf Drucksache 19/27923 viele Schwachstellen benannt 
und Abhilfe gefordert. Als Mitantragstellerin schließe ich 
mich unserem Antrag ausdrücklich an.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass 
neben dem Bericht des Bundesrechnungshofs auch in 
der schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung des 
Haushaltsausschusses zum Eigenmittelbeschluss des 
Sachverständigen Professor Dr. Lars Feld aufgezeigt 
wurde, dass der Grund dafür, dass viele Mitgliedstaaten 
nicht selbst im erforderlichen Maße gegen die Krise vor-
gehen können, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der jeweiligen Länder begründet ist. In Anbetracht des 
Umstands, dass die Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte 
es im Zuge der Verhandlungen eines klaren Bekenntnis-
ses zu den gemeinsamen Fiskalregeln und der Stabilitäts-
union bedurft.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive des Mehr-
jährigen Finanzrahmens und des temporären Aufbauinst-
ruments „Next Generation EU“ (NGEU) sind das 
Ergebnis von langwierigen und kontroversen Verhand-
lungen auf europäischer Ebene.

Mit dem NGEU zeigen sich neben Deutschland viele 
Länder in Europa solidarisch mit den europäischen Part-
nern und bringen sich in die europäische Gemeinschaft 
ein. Es muss daher Ziel mit Blick auf den europäischen 
Gemeinsinn sein, zügig eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. 
NGEU kann seine langfristige Wirkung nur entfalten, 
wenn nach der Krise ein Weg aus der immer weiter 
zunehmenden Staatsverschuldung gefunden wird. Es ist 
ein großes Versäumnis der Bundesregierung, dass sie die 
Zukunft der Fiskalregeln nicht in die Verhandlungen ein-
gebracht hat. Vielmehr scheint es so, dass zumindest 
Teile der Bundesregierung an Stabilitätskriterien und 
Generationengerechtigkeit kein Interesse mehr haben.

In Abwägung der Gesamtsituation bin ich zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ich dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zustimme. Ich tue dies auch, weil es 
sich um einen Kompromiss auf europäischer Ebene unter 
vielen Akteuren handelt. Allerdings bin ich fest davon 
überzeugt, dass der Ausgangspunkt der Verhandlungen 
und damit auch das Ergebnis anders aussehen würde, 
hätte für die größte Volkswirtschaft Europas ebenfalls 
eine liberale Partei am Regierungstisch gesessen.
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Arnold Vaatz (CDU/CSU): Ich halte das Eigenmittel-
beschluss-Ratifizierungsgesetz und dessen Umsetzung 
für falsch. Hierdurch kann sich eine Präzedenzwirkung 
von unabsehbarer Tragweite entwickeln. Gleichwohl 
habe ich der Beschlussempfehlung zugestimmt. Diesen 
Widerspruch muss ich aufklären. Als Abgeordnete des 
Deutschen Bundestages unterliegen wir keinerlei Frak-
tionszwang. Auch in unserer Fraktion wird keinerlei 
Druck auf Abgeordnete ausgeübt, die Mehrheitsmeinun-
gen der Fraktion nicht mittragen können. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Andererseits gibt es bei uns bestimmte Ver-
haltensregeln, die im Interesse von Berechenbarkeit und 
Politikfähigkeit der Fraktion einzuhalten sind. Dazu ge-
hört es, dass abweichendes Stimmverhalten dem Parla-
mentarischen Geschäftsführer der Fraktion bis zu einer 
gewissen Frist anzuzeigen ist. Durch ein Versehen mei-
nerseits habe ich diese Frist im oben angegebenen Fall 
versäumt und sehe mich nun veranlasst, diesem Eigen-
mittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz entgegen meiner 
Überzeugung zuzustimmen.

Nicole Westig (FDP): Dem Eigenmittelbeschluss zur 
Finanzierung von „Next Generation EU“, der der EU- 
Kommission erlaubt, zukünftig Anleihen in Höhe von 
750 Milliarden Euro mit einer Laufzeit bis 2058 auszu-
geben, kann ich meine Zustimmung nicht geben.

Die Europäische Union ist eine der größten Errungen-
schaften der Nachkriegszeit. Sie ist ein in der Geschichte 
einmaliger Garant für Frieden in Europa und von einer 
bloßen Wirtschaftsgemeinschaft zu einer echten Werte-
gemeinschaft geworden. Ich bin überzeugte Europäerin 
und ausdrückliche Unterstützerin der europäischen Idee.

Das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz kann 
ich jedoch nicht mittragen. Es ist richtig, sich innerhalb 
der EU solidarisch zu zeigen – gerade in außergewöhn-
lichen Krisenzeiten wie der Covid-19-Pandemie. Die 
Maßnahme hierfür kann aber meines Erachtens nicht 
eine Schuldenaufnahme durch die Europäische Kommis-
sion sein, auch wenn es sich gemäß Artikel 5 des Eigen-
mittelbeschlusses um „außerordentliche und zeitlich 
befristete zusätzliche Mittel zur Bewältigung der Folgen 
der COVID-19-Krise“ und einen einmaligen Akt handeln 
soll.

Die Debatte im Plenum hat meine Zweifel bestärkt, 
dass die vorliegenden Beschlüsse in ihrer Anwendung 
in der Schulden- und Fiskalunion enden können. Selbst 
der Bundesrechnungshof warnt inzwischen vor dem fak-
tischen Zustandekommen einer Schuldenunion. Statt 
einer gemeinschaftlichen Verschuldung der Union brau-
chen wir eine klare Fokussierung auf die ökonomisch 
nachhaltige und generationengerechte Stabilisierung 
unser europäischen Wirtschaft. Die Finanzierung der 
hierfür geeigneten Maßnahmen sollte direkt über Zu-
schüsse aus dem EU-Haushalt erfolgen.

Die Nachhaltigkeit des aus diesem Gesetz resultieren-
den Beschlusses bezweifle ich und befürchte, dass damit 
eine langfristige Schwächung der Europäischen Union 
als Rechts- und Solidargemeinschaft einhergeht und 
außerdem die Währungs- und Wirtschaftsunion als 
Garant für Stabilität auf lange Sicht schwächt. Gerade 
weil mir die EU besonders am Herzen liegt, kann ich 

dem Gesetz nicht zustimmen und plädiere deshalb für 
ein Verschuldungsverbot der EU, gerade im Sinne der 
nachfolgenden Generationen.

Anlage 4 

Erklärungen nach § 31 GO
– zu der namentlichen Abstimmung über den von 

der Bundesregierung eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zum Beschluss des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem 
der Europäischen Union und zur Aufhebung 
des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (Eigen-
mittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz – ERatG)

und
– zu der Abstimmung über den von den Abgeord-

neten Otto Fricke, Michael Georg Link, 
Christian Dürr, weiteren Abgeordneten und 
der Fraktion der FDP eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag in Angelegen-
heiten der Europäischen Union zur Stärkung 
der Beteiligungsrechte des Bundestages in 
Angelegenheiten des Aufbauinstruments Next 
Generation EU (Next-Generation-EUZBBG – 
NG-EUZBBG)

(Tagesordnungspunkt 10 a und Zusatzpunkt 36)

Alexander Müller (FDP): Der Gesetzentwurf zum 
Eigenmittelsystem der EU ist der Einstieg in eine Schul-
dengemeinschaft der Europäischen Union, und dem kann 
ich nicht zustimmen. Die gemeinschaftliche Haftung so-
wie die Nachschusspflicht für die Bundesrepublik 
Deutschland sorgen dafür, dass wir mit Mitteln des Bun-
deshaushalts haften für Entscheidungen anderer Staaten, 
auf die wir als Mitglieder des Deutschen Bundestages 
keinen Einfluss haben. Es ist ein Verfassungsgrundsatz 
des Grundgesetzes, dass nur der Deutsche Bundestag 
die Hoheit über den Haushalt haben darf und Haushalt-
sentscheidungen mit klaren Fristen zu versehen sind. Die-
se Grundsätze würden mit einer Zustimmung ausgeh-
ebelt.

Unsere Schuldengrenze, die für stabile Haushalte sorgt 
und unsere rasche Reaktionsfähigkeit in der Pandemie-
lage überhaupt erst ermöglicht hat, wird mit dem 
Beschluss faktisch beendet: Künftige Bundesregierungen 
können, wenn die Schuldenbremse des Grundgesetzes 
voluminöse Ausgabenprogramme verhindern würde, 
den Weg über die europäische Gemeinschaftsfinanzie-
rung wählen und damit die Schuldenbremse nach Belie-
ben umgehen.

Ich vertraue keinerlei Versprechen von Einmaligkeit 
und von angeblich klaren Begrenzungsregeln und Kon-
trollmechanismen bezüglich der Ausgaben. Der Maas-
tricht-Vertrag hatte Sanktionsmechanismen für Staaten 
vorgesehen, welche die Verschuldungsgrenzen über-
schreiten, diese Regeln sind nach kurzer Zeit komplett 
außer Kraft gesetzt worden. Der Maastricht-Vertrag ver-
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bietet die Finanzierung von Staatshaushalten über die 
Druckerpresse der Notenbanken, auch diese Regel ist 
mittlerweile außer Kraft gesetzt worden. So wird es 
auch mit den Regeln für die Finanzierung der EU gesche-
hen, die jetzt formal beschlossen werden, die aber keine 
Dekade in Kraft sein werden. Viele Politiker, insbeson-
dere Mitglieder der deutschen Bundesregierung, wollen 
explizit die dauerhafte europäische Schuldenvergemein-
schaftung, und sie werden all diese Einmaligkeitsverspre-
chen und Begrenzungsregeln, die bloß Lockangebote 
zum Einstieg sind, schleifen.

Um es deutlich zu sagen: Ich will europäische Solida-
rität, denn wenn ein Land der EU in Not gerät, zum Bei-
spiel weil es in der Vergangenheit zu wenig in die eigene 
Gesundheitsinfrastruktur investiert hat, dann müssen die 
europäischen Nachbarn schnell und solidarisch helfen. 
Aber eine Schuldenvergemeinschaftung ist dafür der fal-
sche Weg. Erstens sind alle europäischen Länder prob-
lemlos in der Lage, neue Mittel für solche Krisenbewäl-
tigungen selbst aufzunehmen, weil die EZB sämtliche 
Staatsanleihen aufkauft. Zweitens wären direkte Hilfs-
programme ehrlicher, in denen die Länder der EU direkte 
Hilfen zur Krisenbewältigung einmalig gewähren. Solche 
Direkthilfen ohne Rückzahlungsverpflichtung wären 
transparent, nachhaltig und ehrlich.

Dieses Gesetz der Bundesregierung bricht den letzten 
Damm, der uns vor einer Schuldenunion und dem euro-
päischen Länderfinanzausgleich bewahrt hat. Es ist der 
Sargnagel für den Vertrag von Maastricht.

Frank Müller-Rosentritt (FDP): Die Coronakrise 
stellt die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 
vor große Herausforderungen. Auch die wirtschaftlichen 
Verwerfungen sind gravierend und bedürfen großer 
gesamtgesellschaftlicher Anstrengungen der Mitglied-
staaten. Als Mitglied einer ausnahmslos pro-europä-
ischen Partei bin ich fest davon überzeugt, dass diese 
europäische Gemeinschaft auf die Solidarität der Mit-
gliedstaaten bauen kann. Zur Solidarität gehört aber 
auch, dass man sich an die gemeinsamen Regeln hält. 
Insbesondere Deutschland hat ein großes Interesse an 
einem starken und stabilen Europa. Stabilität und Solida-
rität sind zwei Seiten derselben Münze.

Das uns zur Abstimmung vorliegende Gesetz zur Rati-
fizierung des Eigenmittelbeschlusses inklusive dem 
Mehrjährigen Finanzrahmen und dem temporären Auf-
bauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) ist Ergeb-
nis von langwierigen und kontroversen Verhandlungen 
auf europäischer Ebene. Es ist ausdrücklich positiv zu 
bewerten, dass die Zuschüsse gemäß NGEU an Konditio-
nen gebunden sind. Auch weitere Bedingungen sind zu 
begrüßen, wie zum Beispiel das zwingende Auslaufen 
und die Einmaligkeit des Programms sowie die Tatsache, 
dass Änderungen nur mit Einstimmigkeit beschlossen 
werden können. Bedauerlich und höchst bedenklich ist 
es jedoch, dass diese Bedingungen, die im Interesse der 
deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, nicht 
durch die deutsche Bundesregierung, sondern durch die 
„Frugal Four“ (Niederlande, Schweden, Dänemark, 
Österreich) plus zusätzlich Finnland erreicht worden 
sind.

Mit den uns vorliegenden Beschlüssen wird zum ersten 
Mal in der Geschichte die EU mit Schulden ihren Haus-
halt ausgleichen. Dies birgt jedoch erhebliche Risiken für 
die Zukunft. An dieser Stelle sei an den Bericht des Bun-
desrechnungshofs verwiesen. Die FDP-Fraktion hat mit 
ihrem Entschließungsantrag viele Schwachstellen be-
nannt und Abhilfe gefordert. Als Mitantragsteller schlie-
ße ich mich unserem Antrag ausdrücklich an. Darüber 
hinaus möchte ich aber darauf hinweisen, dass der Grund 
dafür, dass viele Mitgliedstaaten nicht selbst im erforder-
lichen Maße gegen die Krise vorgehen können, auch in 
ihrem eigenem Verhalten der letzten Jahre begründet ist. 
Über Jahre haben nicht wenige Mitgliedstaaten gegen die 
gemeinsamen Fiskalregeln der Europäischen Union ver-
stoßen. Hierbei verweise ich neben dem Bericht des Bun-
desrechnungshofs auch auf die schriftliche Stellungnah-
me für die Anhörung des Haushaltsausschusses zum 
Eigenmittelbeschluss des Sachverständigen Professor 
Dr. Lars Feld. In Anbetracht des Umstands, dass die 
Fiskalregeln ausgesetzt sind, hätte es im Zuge der Ver-
handlungen eines klaren Bekenntnisses zu den gemeinsa-
men Fiskalregeln und der Stabilitätsunion zwingend 
bedurft.

Durch NGEU wird es zu einer Umverteilung von Mit-
gliedstaaten mit hohem Pro-Kopf-Einkommen zu Mit-
gliedstaaten mit geringem Pro-Kopf-Einkommen kom-
men. Damit zeigt sich unter anderem auch Deutschland 
solidarisch mit den europäischen Partnern und bringt sich 
in die europäische Gemeinschaft ein. Es wäre nur im 
Sinne des europäischen Gemeinsinns gewesen, im glei-
chen Atemzug zumindest eine Rahmenvereinbarung über 
die Reaktivierung der Fiskalregeln zu vereinbaren. Nun 
werden aber diese Verhandlungen aus einer geschwäch-
ten Verhandlungsposition für die soliden Staaten Europas 
geführt werden müssen.

NGEU wird nur wirken, wenn nach der Krise endlich 
ein Weg aus der immer weiter zunehmenden Staatsver-
schuldung und dem Trend zur Gemeinschaftshaftung 
gefunden wird. Die überfälligen Strukturreformen müs-
sen in den EU-Mitgliedstaaten durchgeführt werden. 
Einen echten Zugriff darauf, dass mit den Zuschüssen 
aus dem EU-Haushalt und dem Programm NGEU genau 
diese Strukturreformen durchgeführt werden, hat die EU- 
Kommission aber nicht. Es ist ein großes Versäumnis der 
Bundesregierung, dass sie die Zukunft der Fiskalregeln 
nicht in die Verhandlungen eingebracht hat. Vielmehr 
scheint es so, dass zumindest Teile der Bundesregierung 
an Stabilitätskriterien und Generationengerechtigkeit 
kein Interesse mehr haben. In Abwägung der Gesamt-
situation bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich 
mich zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung der 
Stimme enthalte.
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Anlage 5 

Zu Protokoll gegebene Rede

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur digitalen 
Modernisierung von Versorgung und Pflege (Digi-
tale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Ge-
setz – DVPMG)

(Tagesordnungspunkt 12)

Erich Irlstorfer (CDU/CSU): Der Gesetzentwurf zielt 
im Wesentlichen darauf ab, den wichtigen Digitalisie-
rungsprozess im Gesundheitswesen fortzusetzen und 
weitere zukunftsweisende Impulse zu setzen. Darüber 
hinaus soll ein neues Verfahren zur Prüfung der Erstat-
tungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen im häusli-
chen Bereich (DiPAs) eingeführt werden sowie die Digi-
talisierung der Pflegeberatung fortgesetzt werden. 
Gerade die DiPAs können von den Pflegebedürftigen 
genutzt werden, um den eigenen Gesundheitszustand 
durch Übungen und Trainings zu stabilisieren oder zu 
verbessern, zum Beispiel Sturzrisikoprävention oder per-
sonalisierte Gedächtnisspiele für Menschen mit De-
menz – ein wichtiger Schritt in Richtung gesteigerte Ver-
sorgungsqualität und Praktikabilität im Alltag der vielen 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen in unserem 
Land. Gerade auch die Punkte der Weiterentwicklung 
der Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen, 
des Ausbaus der Telemedizin, der Weiterentwicklung von 
E-Rezept und elektronischer Patientenakte sowie der Ent-
lastung der Leistungserbringer durch eine gesetzliche 
Datenschutz-Folgenabschätzung begrüße ich sehr.

Um angesichts der aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen im Gesundheitswesen und in der Pflege eine 
effiziente und qualitativ gute Versorgung der Versicher-
ten sicherzustellen, gilt es, das große Potenzial der Digi-
talisierung weiter auszuschöpfen. Dafür setzen wir uns 
als CDU/CSU-Bundestagsfraktion, aber dafür setzt sich 
auch das Bundesgesundheitsministerium unter der Lei-
tung des Ministers Jens Spahn mittels dieses und weiterer 
Gesetze ein. Die umfangreichen Regelungen, die der 
Gesetzgeber bereits getroffen hat, müssen fortlaufend 
an aktuelle Entwicklungen angepasst, ausgebaut und um 
neue Ansätze ergänzt werden. Erreicht werden kann das 
nur Schritt für Schritt.

So müssen meiner Ansicht nach die Nutzung und der 
Austausch von Daten interdisziplinär erfolgen. Gerade 
im Gesundheitsbereich sind medizinische Daten für 
jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten 
von enormer Bedeutung; man könnte sie sogar als die 
Währung des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Auch wenn 
klar sein muss, dass diese Daten besonderen Schutzes 
bedürfen – hier müssen sichere und effiziente Maßnah-
men getroffen werden, um Datenraub und -missbrauch zu 
verhindern –, bin ich der Meinung, dass diese digitalen 
Anwendungen ohne Umwege den Pflegebedürftigen, den 
Angehörigen, aber auch den Pflegerinnen und Pflegern 
einen Nutzen bringen müssen. Ziel muss es sein, in allen 
deutschen Pflegeeinrichtungen die Digitalisierung zu 

nutzen, den Menschen die Sorge und Angst vor digitalen 
Anwendungen zu nehmen und die Potenziale vollends 
auszuschöpfen.

So freut es mich, dass wir in Bayern Forschungspro-
jekte zur Digitalisierung im Bereich Pflege anstoßen und 
finanziell fördern. Einrichtungen und Institutionen, wie 
zum Beispiel die Hochschule Augsburg und unser Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege, gehen hier in die 
richtige Richtung. Ich bin dem Staatsminister dankbar, 
dass Förderungen für Digitalprojekte in Bayern erfolgen 
und wir zielorientiert vorangehen.

In einem Atemzug mit der Digitalisierung höre ich 
immer häufiger aus Arztpraxen und Versorgungszentren 
in meinem Wahlkreis, dass die Digitalisierung im ambu-
lanten und stationären Sektor mit aller Kraft ausgebaut 
werden muss. Der Bedarf ist also da; das Ziel ist auch 
klar. Digitale Terminvereinbarungen sowie die Übermitt-
lung von Befunden und Briefen können hier nur der 
Anfang sein. Mithilfe aller Akteure des Gesundheits-
wesens gilt es, größer zu denken und die Gesundheit 
der Menschen im Einklang mit der Digitalisierung zu 
fördern und zu sichern.

Abschließend bin ich der Meinung, dass wir niedrig-
schwellig beginnen sollten, Pflegebedürftigen zu helfen. 
So können wir beispielsweise auch Tablets und andere 
digitale Geräte viel stärker nutzen, um älteren Menschen 
im Kampf gegen die Einsamkeit und Vereinsamung zu 
helfen. Gerade durch die Coronapandemie sehe ich hier 
einen steigenden Bedarf, der uns zukünftig noch sehr 
beschäftigen wird.

Letztlich freue ich mich auf die weiteren Beratungen 
zu diesem Gesetz, um langfristig die Pflege digital auf-
stellen zu können.

Anlage 6 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Ingmar Jung (CDU/CSU) und 
René Röspel (SPD) zu der namentlichen Abstim-
mung über den von den Abgeordneten Benjamin 
Strasser, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Stär-
kung der parlamentarischen Kontrolle der Nach-
richtendienste
(Zusatzpunkt 15 b)
Ich habe versehentlich mit Ja gestimmt. Mein Votum 

lautet Nein.

Anlage 7 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Dr. Danyal Bayaz, Dr. Anna 
Christmann, Anja Hajduk, Dr. Bettina Hoffmann, 
Dr. Tobias Lindner, Omid Nouripour, Tabea 
Rößner, Dr. Manuela Rottmann, Manuel Sarrazin, 
Stefan Schmidt, Kordula Schulz-Asche und Daniela 
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Wagner (alle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zu der 
namentlichen Abstimmung über die Beschlussemp-
fehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem An-
trag der Bundesregierung: Fortsetzung der Beteili-
gung bewaffneter deutscher Streitkräfte am 
NATO-geführten Einsatz Resolute Support für die 
Ausbildung, Beratung und Unterstützung der 
afghanischen nationalen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte in Afghanistan

(Tagesordnungspunkt 15 a)

Im Jahr 2021 steht Afghanistan vor besonders großen 
Herausforderungen. Das Land ist schwer gezeichnet 
durch die grassierende Covid-19-Pandemie. Die Zahl 
der Covid-19-Toten soll laut Schätzungen des renom-
mierten Afghan Analysists Network im vergangenen 
Jahr die Zahl der Menschen, die durch Kampfhandlungen 
verstorben sind, übertroffen haben. Die Friedensgesprä-
che mit den Taliban gehen nur sehr schleppend voran. Die 
neue US-Regierung hat die gesamte bisherige Afghanis-
tan-Politik, allen voran die der Trump-Administration auf 
den Prüfstand gestellt.

Das durch die Trump-Regierung abgeschlossene Frie-
densabkommen mit den Taliban hat dazu geführt, dass die 
internationalen Streitkräfte weitestgehend von der Ge-
walt der Taliban verschont geblieben sind, dafür aber 
die afghanische Bevölkerung erst recht ins Visier von 
Gewaltakteuren geraten ist. Die Gewalt gegen die Zivil-
bevölkerung, Bedienstete des Staates und Sicherheits-
kräfte ist in fast allen Provinzen des Landes in den ver-
gangenen Monaten deutlich gestiegen. Allein zwischen 
Oktober und Dezember 2020 hat es laut der Aufsichtsbe-
hörde der US-Regierung für den Wiederaufbau Afghanis-
tans (SIGAR) mehr als 2 500 zivile Opfer von Anschlä-
gen und Kämpfen gegeben. 810 Menschen sind getötet, 
knapp 1 800 verletzt worden. Neben den Taliban etabliert 
sich die Terrororganisation Islamischer Staat zunehmend 
in Afghanistan, eine zunehmende Zahl von Opfern ist auf 
ihre Anschläge zurückzuführen.

Die afghanische Regierung und Gesellschaft sind wei-
terhin in besonderem Maße auf internationale Unterstüt-
zung angewiesen. Auch eine Unterstützung der afghani-
schen Sicherheitskräfte ist nach wie vor zwingend 
notwendig, weil die Auseinandersetzung mit den Taliban 
und anderen aufständischen Gruppen immer noch hohe 
Opferzahlen gerade unter ihnen fordert.

Die Position der legitimen afghanischen Regierung 
wurde bei den Verhandlungen zwischen der Trump- 
Regierung und den Taliban nicht berücksichtigt; das 
muss sich im weiteren Verlauf der Verhandlungen ändern. 
Insbesondere die afghanischen Frauen müssen stärker 
einbezogen werden. Das kürzlich beschlossene Gesangs-
verbot für junge Frauen und Mädchen ab dem 12. Lebens-
jahr ist ein Kniefall vor den Taliban und lässt leider erah-
nen, wie sich das Land nach Abzug der internationalen 
Streitkräfte entwickeln könnte. Gegen diese Entwicklun-
gen gilt es auch weiterhin entschieden einzutreten.

Es ist wichtig, dass die Afghaninnen und Afghanen 
über die zukünftige Entwicklung ihres Landes selbst 
bestimmen können. Sollten die internationale Gemein-
schaft und die Bundeswehr die Ausbildung der afghani-

schen Sicherheitskräfte jetzt abrupt beenden, würde das 
zweifelsohne zu einer großen Verunsicherung führen, die 
die langfristige friedvolle Entwicklung des Landes ge-
fährden könnte.

Nichtsdestotrotz muss die Bundesregierung endlich 
alte Fehler des Afghanistan-Engagements angehen. 
Dazu zählt vor allem das Verhältnis zur Antiterrorpolitik 
der USA. In den letzten Jahren haben „night raids“ oder 
zahlreiche Bombardierungen, bei denen auch Zivilistin-
nen und Zivilisten ums Leben gekommen sind, sehr stark 
dazu beigetragen, dass ausländische Streitkräfte an vie-
lerlei Orten die Köpfe und Herzen der Afghaninnen und 
Afghanen verloren haben. Die Bundesregierung muss 
sich im Rahmen der NATO und gegenüber den USA 
dafür einsetzen, dass dieses falsche Vorgehen nicht weiter 
fortgesetzt wird und auch zukünftig nicht der Kern des 
amerikanischen Engagements bildet.

Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie zeit-
nah darlegt, wie die Zukunft ihrer zivilen Hilfsprogram-
me fortgesetzt und ausgestaltet werden kann. Dies gilt 
sowohl für den Fall, dass ein Friedenschluss mit den 
Taliban gelingt als auch für ein Scheitern der Verhandlun-
gen. Verlässliche Zusagen und ein langfristiges Engage-
ment braucht es vor allem im zivilen Bereich – von der 
Rechtsstaatsförderung bis zur wirtschaftlichen Entwick-
lung. Schwerpunkt deutscher Entwicklungszusammen-
arbeit muss es sein, gute Regierungsführung und die 
Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere der 
Frauenrechte, zu fördern. Gerade für die vielen jungen 
Menschen in Afghanistan muss Deutschland besonders 
engagiert bleiben und im Bereich Bildung und bei der 
Beschäftigungsförderung klare Akzente setzen. Diese 
Mittel an die Rücknahme von Flüchtlingen zu koppeln, 
ist eine Erpressungspolitik, die wir zurückweisen.

Der Afghanistan-Einsatz ist der längste und kontrover-
seste Auslandseinsatz der Bundeswehr, der nicht nur 
Afghanistan, sondern auch Deutschland geprägt hat. 
Abertausende Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen 
und Polizisten, Diplomatinnen und Diplomaten sowie 
zivile Helferinnen und Helfer haben beim Wiederaufbau 
mitgeholfen. Ihre Erfahrungen müssen in die wichtige 
Diskussion, wie die Bundesrepublik sich in Zukunft in 
Auslandseinsätzen einbringen sollte, einfließen. Die 
Bundesregierung verweigert sich aber weiterhin einer 
unabhängigen Evaluierung des deutschen Afghanistan- 
Engagements. Das ist der Bedeutung dieses Einsatzes 
völlig unangemessen.

Mit dem Beginn ihres militärischen Engagements hat 
die internationale Gemeinschaft eine große Verantwor-
tung für die Menschen in Afghanistan übernommen. Die-
ser Verantwortung wollen wir gerecht werden – im zivi-
len und, solange notwendig, auch im militärischen 
Bereich.

Das Bild, das sich ergibt, wenn man nach der Bilanz 
des Einsatzes fragt, ist vielschichtig. Es geht den Afgha-
ninnen und Afghanen besser als unter der Herrschaft der 
Taliban. Die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung ist 
zwischen 15 und 29 Jahren alt. Es ist eine junge Genera-
tion, die erfahren hat, was es heißt, in einem friedlicheren 
und freieren Afghanistan zu leben. Ihnen und ihren Hoff-
nungen schulden wir Beistand. Für uns ist es eine Frage 
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unseres Gewissens, mit einer Zustimmung zum Mandat 
den Afghaninnen und Afghanen unsere Unterstützung 
und Solidarität zuzusichern.

Anlage 8 

Erklärungen nach § 31 GO
zu der namentlichen Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses 
zu dem Antrag der Bundesregierung: Fortsetzung 
der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte 
am NATO-geführten Einsatz Resolute Support für 
die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der 
afghanischen nationalen Verteidigungs- und 
Sicherheitskräfte in Afghanistan
(Tagesordnungspunkt 15 a)

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Heu-
te stimme ich gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanis-
tan. Seit mehr als 20 Jahren wird in Afghanistan Krieg 
geführt, ohne dass sich eine Verbesserung für die Lebens-
verhältnisse der Zivilbevölkerung, insbesondere der 
Frauen, abgezeichnet hat. Statt daraus endlich Konse-
quenzen zu ziehen, wird auf eine Verlängerung des Krie-
ges gesetzt. Dieser Logik der stetigen Weiterführung der 
militärischen Intervention ohne nachvollziehbares Ziel 
und Bemühungen um Friedensverhandlungen widerspre-
che ich entschieden.

Der Einsatz in Afghanistan ist klar gescheitert, und die 
Bundesregierung hält stur an dem Einsatz fest, um das 
Scheitern nicht eingestehen zu müssen. Derzeit findet 
keine Ausbildung der afghanischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsorgane statt, da es die Sicherheitslage nicht 
erlaubt. Die UNO verzeichnet eine dramatische Ver-
schlechterung der Lage mit mehr als 10 000 sicherheits-
relevanten Vorkommnissen und rund 400 Attentaten, die 
allein den Taliban zuzurechnen sind. Diese Anschläge 
werden sich sogar noch verstärken, wenn westliche Trup-
pen vor Ort bleiben. Das ursprüngliche Ziel der Bekämp-
fung der Taliban ist gescheitert. Vielmehr werden derzeit 
große Teile des Landes durch die Taliban kontrolliert.

Ebenfalls wie mein Vorgänger Hans-Christian Ströbele 
im Wahlkreis Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Prenz-
lauer Berg Ost war ich vor Ort, um einen eigenen Ein-
druck zu erhalten. Die Sicherheitslage ist verheerend. In 
vielen Gesprächen wurde klar, dass die Bedrohungslage 
durch die Taliban eher steigt und Angriffe auch auf west-
liche Truppen zunehmen. Somit ist klar, dass dort weder 
Ausbildungsmissionen noch andere militärische Maß-
nahmen durchführbar sind. Die meisten deutschen Solda-
ten haben die Camps nicht verlassen. Nach dem Abzug 
der Bundeswehr sollten wir die Anstrengungen für die 
Suche nach einer friedlichen Lösung des Konflikts ver-
stärken. Für die Soldatinnen und Soldaten stellt der Ein-
satz eine Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit 
und auch das Leben dar. In jedem Fall steht die Gefähr-
lichkeit des Einsatzes in keinem Verhältnis zu vermeint-
lichen Zielen, die schon seit Jahren nicht erreicht werden 
konnten und auch nicht mehr erreicht werden können. 
Daher kann ich einen solchen Einsatz nur ablehnen.

Statt immer weiter unendlich lange sinnlos Krieg zu 
führen, sollte es darum gehen, alles für den noch halb-
wegs haltenden Waffenstillstand und eine Friedensper-
spektive zu tun. Dazu gehört auch, dass die Bundesregie-
rung direkte deeskalierende Gespräche mit allen 
Konfliktparteien vor Ort unternimmt, so wie sie in der 
Vergangenheit in Einzelfällen von der Bundeswehr schon 
erfolgreich geführt wurden. Auch die USA diskutieren 
derzeit Szenarien für eben diese Verhandlungen, denn 
sonst würde es an Partnern in der Region fehlen, die 
überhaupt die Möglichkeiten und Macht haben, die 
erzielten Ergebnisse der Verhandlungen umzusetzen. 
Ein Angebot Deutschlands für solche Verhandlungen 
könnte sein, nach Friedensschluss Entwicklungshilfe zu 
leisten. Diese Hilfen müssten ganz klar an die Achtung 
von Menschenrechten und insbesondere die Rechte und 
den Schutz von Frauen in Afghanistan geknüpft werden. 
Dadurch kann eher eine Verbesserung der Situation für 
die Zivilbevölkerung erzielt werden als durch den Einsatz 
der Bundeswehr.

Ich sage Nein zur Fortführung des Einsatzes, da es 
zwingend geboten ist, die Logik zu durchbrechen, dass 
nur mehr Militär und längere Einsätze irgendwann das 
Problem lösen werden. Gerade in Afghanistan sieht 
man nach mehr als 20 Jahren Kriegseinsatz, dass dies 
nicht der Fall ist. Nur wenn dieser Automatismus der 
Einsatzlogik durchbrochen wird, können wir Perspekti-
ven für die Zivilbevölkerung und vor allem auch für die 
Frauen in Afghanistan entwickeln und umsetzen.

Deshalb muss dieser Bundeswehreinsatz beendet wer-
den und der Abzug der Soldaten aus Afghanistan erfol-
gen.

Agnieszka Brugger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Abstimmung über Auslandseinsätze der Bundeswehr 
gehört mit zu den schwierigsten Entscheidungen, die 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu treffen ha-
ben. Sie betrifft wie kaum eine andere das Gewissen und 
Herz der Parlamentarier/-innen. Den in Afghanistan ein-
gesetzten Soldatinnen und Soldaten und zivilen Helfer-
innen und Helfern möchte ich für ihren persönlichen und 
schwierigen Einsatz unter gefährlichen Bedingungen 
danken und ihnen meine Wertschätzung aussprechen. 
Mein Dank gilt auch ihren Familienangehörigen, für die 
der Einsatz auch eine besondere Belastung bedeutet.

20 Jahre Einsätze in Afghanistan – immer wieder ver-
passte Chancen:

Leider ist die Situation in Afghanistan auch nach 
20 Jahren des internationalen militärischen und zivilen 
Engagements hochdramatisch. Die Taliban verüben hef-
tige Anschläge gegen die afghanischen Sicherheitskräfte 
und die Zivilgesellschaft.

Die Geschichte des militärischen Engagements offen-
bart viele verpasste Chancen. Es ist vor diesem Hinter-
grund umso mehr ein großes Versäumnis, dass sich die 
Bundesregierung immer noch einer selbstkritischen und 
unabhängigen Evaluation verweigert. Es muss zu einer 
ehrlichen Debatte dazugehören, militärisches, aber auch 
ziviles Engagement kritisch, unabhängig und umfang-
reich auszuwerten. Nur so können wir wichtige Lehren 
für die Zukunft ziehen.
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In den ersten, friedlicheren Jahren hätte deutlich mehr 
für den zivilen Wiederaufbau getan werden müssen. Aber 
auch nach den Präsidentschaftswahlen 2014 wurden der 
Mut und die große Hoffnung der Menschen massiv ent-
täuscht, einmal mehr folgten Korruption und Klientel-
wirtschaft. Und auch die letzten Präsidentschaftswahlen 
waren überschattet von Betrugsvorwürfen und endeten 
wieder in einem politischen Patt.

Es braucht eine politische Verhandlungslösung:

Militärisch sind die Taliban nicht zu bezwingen. Die 
fatalen militärischen Strategiewechsel in den Vorgänger-
missionen und der langjährige nationale Antiterrorkampf 
der USA haben die Erfolgsperspektiven des Einsatzes 
verringert. Die Möglichkeit einer friedlicheren Zukunft 
liegt in einer politischen Vereinbarung mit den Taliban 
und in einem innerafghanischen Versöhnungsprozess, 
ohne dabei rote Linien zu überschreiten.

Donald Trump hat es mit seiner fatalen Außenpolitik 
zu verantworten, dass sich diese vielleicht wichtigste 
Chance auf Frieden in Afghanistan deutlich verringert 
hat. In seinen Gesprächen mit den Taliban hat er den 
Abzug der internationalen Truppen ohne echte Gegen-
leistung versprochen und dabei die afghanische Regie-
rung und die afghanische Zivilgesellschaft von diesem 
Prozess komplett ausgeschlossen. Vonseiten der Taliban 
gibt es entsprechend jetzt nur wenig Interesse, sich auf 
einen echten und inklusiven Friedensprozess einzulassen. 
Die internationale Gemeinschaft muss nun alles dafür 
tun, um diese Fehler so weit wie möglich zu korrigieren 
und nun einen echten Friedensprozess mit der afghani-
schen Regierung auf den Weg zu bringen, an diesem 
müssen auch die Zivilgesellschaft, Frauen und marginali-
sierte Gruppen beteiligt werden.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat bisher zwei Ent-
scheidungen getroffen: Das Abzugsdatum Ende 
April 2021 ist hinfällig, und es gibt einen Review-Prozess 
zum weiteren Vorgehen. Die Taliban drohen deshalb mit 
neuen Anschlägen auf die internationalen Truppen. Die 
USA versuchen nun, den diplomatischen Prozess mit den 
Vereinten Nationen wiederzubeleben. Unabhängig von 
der Frage über den Verbleib der Bundeswehr dürfen wir 
international nichts unversucht lassen, um die Vereinten 
Nationen bei dieser sehr schwierigen Aufgabe zu unter-
stützen. Die Chancen dafür sind nicht groß, aber wir 
müssen in ein paar Jahren im Rückblick sagen können, 
dass wir alles versucht haben, was möglich war.

Neues Mandat ist höchst widersprüchlich:

Die Bundesregierung hat in dieser sehr unklaren Situa-
tion ein Mandat vorgelegt, das mehr Fragen aufwirft als 
es beantwortet. Sie spricht in der Begründung von einem 
„geordneten Abzug“ und suggeriert damit, es würde sich 
hier um ein letztes Abzugsmandat handeln. Gleichzeitig 
steht im Mandatstext, dass der Abzug nur „lageabhängig“ 
erfolgen soll. Es bleibt völlig unklar, welche Konditionen 
damit verbunden sind und mit welchen Szenarien die 
Bundesregierung plant. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass wie von vielen und von der Bundesregierung 
auch selbst befürchtet, die Gewalt in den nächsten Mona-
ten deutlich zunehmen könnte.

Es bleibt auch offen, welche realistischen Erfolgsaus-
sichten nach Auffassung der Bundesregierung überhaupt 
noch bestehen und ob mit der Ausbildung afghanischer 
Sicherheitskräfte unter diesen Rahmenbedingungen 
wirklich noch etwas erreicht werden kann. Es braucht 
auf diese Frage aber überzeugende Antworten, gerade 
bei einem für die Soldatinnen und Soldaten so gefähr-
lichen Einsatz.

Jahr für Jahr hat die Bundesregierung nur leere Durch-
halteparolen präsentiert und sich vor dieser wichtigen 
Frage gedrückt. In den vergangenen Jahren hat es an 
einem verantwortungsvollen Ausstiegsszenario für die-
sen Einsatz gefehlt. Terrorismus kann militärisch nicht 
besiegt werden. Deshalb muss auch jetzt schon die De-
batte geführt werden, wie eine verantwortungsvolle 
Afghanistanpolitik nach dem Ende dieses Militäreinsat-
zes aussehen soll. Die internationalen Verpflichtungen 
für den zivilen Wiederaufbau müssen über einen Abzug 
hinaus im Rahmen der Möglichkeiten weiterbestehen. 
Das langfristige Engagement Deutschlands in Afghanis-
tan muss einen Schwerpunkt auf Bildung, Wirtschafts-
förderung und Rechtsstaatlichkeit legen.

Auch wenn meine Ablehnung dieses Einsatzes nicht 
als Forderung nach einem Sofortabzug zu verstehen ist, 
lehne ich ein verantwortungsloses Weiter-so des deut-
schen Militäreinsatzes in Afghanistan ab. Ich kann einem 
Einsatz nach 20 Jahren nicht zustimmen, wenn er aus 
meiner Sicht kaum noch eine Erfolgsperspektive hat 
und wesentliche Fragen unbeantwortet bleiben. Deswe-
gen werde ich das vorliegende Mandat ablehnen.

Katja Keul (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die Fort-
setzung des Bundeswehreinsatzes über den 30. April 
2021 hinaus ist nicht mehr zu verantworten, da die Gefahr 
für die Soldatinnen und Soldaten erheblich zunehmen 
wird durch die zu erwartenden Angriffe der Taliban, wäh-
rend auf der anderen Seite der militärische Auftrag nicht 
mehr erfüllbar ist.

Dem Risiko einer Eskalation steht damit kein auftrags-
gemäßer Nutzen bzw. keine Wirkung mehr gegenüber.

Seit 2014 hat die Bundeswehr den Auftrag, afghani-
sche Sicherheitskräfte zu trainieren, zu beraten und zu 
unterstützen. Dazu sind aktuell 22 Trainer vor Ort, für 
deren Sicherheit und Logistik das Kontingent von 
1 300 Soldatinnen und Soldaten erforderlich ist.

Unabhängig davon, dass bereits seit 2014 die tatsäch-
liche Wirkung des militärischen Auftrages einen bewaff-
neten Einsatz in dieser Größenordnung kaum noch legiti-
miert hat, bestehen jetzt weitere neue gravierende 
Gründe, den Einsatz nicht weiter zu verlängern.

Aus Sicht der Taliban kommt die Verschiebung des 
Abzugsdatums einer Aufkündigung eines Waffenstill-
standsabkommens mit den internationalen Truppen 
gleich. Auch die Bundesregierung geht im Mandat zu 
Recht davon aus, dass sich die Sicherheitslage gravierend 
verschlechtern wird.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein bewaffneter 
Streitkräfteeinsatz mit einem Risiko für Leib und Leben 
der Soldatinnen und Soldaten verbunden ist. Das ist 
jeweils durch den Einsatzauftrag entsprechend zu recht-
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fertigen und zu legitimieren. Wenn der Einsatz somit 
einen erkennbaren Mehrwert oder Nutzen für die afgha-
nische Bevölkerung bzw. die Sicherheitslage vor Ort hät-
te, wäre das Risiko möglicherweise noch zu rechtferti-
gen.

Spätestens ab dem 30. April 2021 liegt eine solche 
Rechtfertigung nicht mehr vor. Es steht zu befürchten, 
dass nach 2014 nunmehr der zweite und wahrscheinlich 
letzte Zeitpunkt für einen geordneten Abzug verpasst sein 
wird. Die Berater werden noch weniger als jetzt die Mög-
lichkeit haben, mit ihren Partnern zusammenzutreffen.

Eine rein symbolische Präsenz, die nur noch aus-
schließlich mit bündnisinternen Erwägungen zusammen-
hängt, kann das gravierende Risiko für Leib und Leben 
der Soldaten und das Eskalationsrisiko vor Ort nicht mehr 
rechtfertigen.

Zweifel an der Bündnisfähigkeit Deutschlands wären 
durch den planmäßigen Abzug ohnehin nicht begründet, 
da kein anderer NATO-Partner außer den USA seit 2014 
einen ähnlich großen Beitrag in Afghanistan leistet bzw. 
geleistet hat und einige auch bereits die Beteiligung been-
det haben, wie beispielsweise Frankreich, ohne dass dies 
als mangelnde Bündnissolidarität wahrgenommen wor-
den wäre.

Unsere Verantwortung gegenüber der Bundeswehr 
umfasst die Verpflichtung, sie nur mit einem erfüllbaren 
Auftrag in den bewaffneten Einsatz zu schicken, sie nicht 
für reine Symbolik zu missbrauchen oder gar, um unser 
eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil wir dem 
afghanischen Volk nicht haben bieten können, was wir 
versprochen haben.

So tragisch das Scheitern der internationalen Gemein-
schaft in Afghanistan für die dortige Bevölkerung auch 
ist, so wenig können der Verbleib der Bundeswehr und 
die Gefährdung von Leib und Leben unserer Soldatinnen 
und Soldaten daran noch etwas ändern.

Die letzte Chance für einen geordneten Abzug ist jetzt.

Elvan Korkmaz-Emre (SPD): Aus persönlicher 
Überzeugung kann ich dem Mandat für den Einsatz Reso-
lute Support nicht zustimmen. Ich respektiere mit meiner 
Enthaltung jedoch ausdrücklich das Engagement der 
Bundesregierung, die Initiativen konsequent und zeitnah 
zu einem friedlichen Ende zu führen.

Christian Kühn (Tübingen) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die Abstimmung über Auslandseinsätze der Bun-
deswehr gehört mit zu den schwierigsten Entscheidun-
gen, die Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu 
treffen haben. Sie betrifft wie kaum eine andere das 
Gewissen und Herz der Parlamentarier/-innen. Den in 
Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten und 
zivilen Helferinnen und Helfern möchte ich für ihren 
persönlichen und schwierigen Einsatz unter gefährlichen 
Bedingungen danken und ihnen meine Wertschätzung 
aussprechen. Mein Dank gilt auch ihren Familienange-
hörigen, die auch eine besondere Belastung tragen.

20 Jahre Einsätze in Afghanistan – immer wieder ver-
passte Chancen:

Leider ist die Situation in Afghanistan auch nach 
20 Jahren des internationalen militärischen und zivilen 
Engagements hochdramatisch. Die Taliban verüben hef-
tige Anschläge gegen die afghanischen Regierungskräfte 
und die afghanische Zivilgesellschaft. Gerade Sicher-
heitskräfte, Richter/-innen, Journalistinnen und Journa-
listen und zivile Helfer/-innen werden immer wieder zu 
Zielen ihrer brutalen Attacken.

Die Geschichte des Afghanistan-Einsatzes offenbart 
viele verpasste Chancen. Es ist vor diesem Hintergrund 
umso mehr ein großes Versäumnis, dass sich die Bundes-
regierung immer noch einer selbstkritischen und unab-
hängigen Evaluation verweigert. Es muss zu einer ehr-
lichen Debatte dazugehören, militärisches, aber auch 
ziviles Engagement kritisch, unabhängig und umfang-
reich auszuwerten. Nur so können wir wichtige Lehren 
für die Zukunft ziehen.

In den ersten, friedlicheren Jahren hätte deutlich mehr 
für den zivilen Wiederaufbau getan werden müssen. Aber 
auch nach den Präsidentschaftswahlen 2014 wurden der 
Mut und die große Hoffnung der Menschen massiv ent-
täuscht, einmal mehr folgten Korruption und Klientel-
wirtschaft. Und auch die letzten Präsidentschaftswahlen 
waren überschattet von Betrugsvorwürfen und endeten 
wieder in einem politischen Patt.

Es braucht eine politische Verhandlungslösung:

Militärisch sind die Taliban nicht zu bezwingen. Die 
fatalen militärischen Strategiewechsel in den Vorgänger-
missionen und der langjährige nationale Antiterrorkampf 
der USA haben die Erfolgsperspektiven des Einsatzes 
verringert. Die Möglichkeit einer friedlicheren Zukunft 
liegt in einer politischen Vereinbarung mit den Taliban 
und in einem innerafghanischen Versöhnungsprozess, 
ohne dabei rote Linien zu überschreiten.

Donald Trump hat es mit seiner fatalen Außenpolitik 
zu verantworten, dass sich diese vielleicht wichtigste 
Chance auf Frieden in Afghanistan deutlich verringert 
hat. In seinen Gesprächen mit den Taliban hat er den 
Abzug der internationalen Truppen ohne echte Gegen-
leistung versprochen und dabei die afghanische Regie-
rung und die afghanische Zivilgesellschaft von diesem 
Prozess komplett ausgeschlossen. Vonseiten der Taliban 
gibt es entsprechend jetzt nur wenig Interesse, sich auf 
einen echten und inklusiven Friedensprozess einzulassen. 
Die internationale Gemeinschaft muss nun alles dafür 
tun, um diese Fehler so weit wie möglich zu korrigieren 
und nun einen echten Friedensprozess mit der afghani-
schen Regierung auf den Weg zu bringen, an diesem 
müssen auch die Zivilgesellschaft, Frauen und marginali-
sierte Gruppen beteiligt werden.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat bisher zwei 
Entscheidungen getroffen: Das Abzugsdatum Ende 
April 2021 ist hinfällig, und es gibt einen Review-Prozess 
zum weiteren Vorgehen. Die Taliban drohen deshalb mit 
neuen Anschlägen auf die internationalen Truppen. Die 
USA versuchen nun, den diplomatischen Prozess mit den 
Vereinten Nationen wiederzubeleben. Unabhängig von 
der Frage über den Verbleib der Bundeswehr dürfen wir 
international nichts unversucht lassen, um die Vereinten 
Nationen bei dieser sehr schwierigen Aufgabe zu unter-
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stützen. Die Chancen dafür sind nicht groß, aber wir 
müssen in ein paar Jahren im Rückblick sagen können, 
dass wir alles versucht haben, was möglich war.

Neues Mandat ist höchst widersprüchlich:

Die Bundesregierung hat in dieser sehr unklaren Situa-
tion ein Mandat vorgelegt, das mehr Fragen aufwirft als 
es beantwortet. Sie spricht in der Begründung von einem 
„geordneten Abzug“ und suggeriert damit, es würde sich 
hier um ein letztes Abzugsmandat handeln. Gleichzeitig 
steht im Mandatstext, dass sie nur „lageabhängig“ abzie-
hen möchte. Es bleibt völlig unklar, welche Konditionen 
damit verbunden sind und mit welchen Szenarien die 
Bundesregierung plant. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass, wie von vielen und von der Bundesregierung 
auch selbst befürchtet, die Gewalt in den nächsten Mona-
ten deutlich zunehmen könnte.

Es bleibt auch offen, welche realistischen Erfolgsaus-
sichten nach Auffassung der Bundesregierung überhaupt 
bestehen und ob mit der Ausbildung afghanischer Sicher-
heitskräfte unter diesen Rahmenbedingungen wirklich 
noch etwas erreicht werden kann. Es braucht aber über-
zeugende Antworten, gerade bei einem für die Soldatin-
nen und Soldaten so gefährlichen Einsatz.

Jahr für Jahr hat die Bundesregierung nur leere Durch-
halteparolen präsentiert und sich vor dieser wichtigen 
Frage gedrückt. In den vergangenen Jahren hat es an 
einem verantwortungsvollen Ausstiegsszenario für die-
sen Einsatz gefehlt. Terrorismus kann militärisch nicht 
besiegt werden. Deshalb muss auch jetzt schon die De-
batte geführt werden, wie eine verantwortungsvolle 
Afghanistanpolitik nach dem Ende dieses Militäreinsat-
zes aussehen soll. Die internationalen Verpflichtungen 
für den zivilen Wiederaufbau müssen über einen Abzug 
hinaus im Rahmen der Möglichkeiten weiterbestehen. 
Das langfristige Engagement Deutschlands in Afghanis-
tan muss einen Schwerpunkt auf Bildung, Wirtschafts-
förderung und Rechtsstaatlichkeit legen.

Auch wenn meine Ablehnung dieses Einsatzes nicht 
als Forderung nach einem Sofortabzug zu verstehen ist, 
lehne ich ein verantwortungsloses Weiter-so des deut-
schen Militäreinsatzes in Afghanistan ab. Ich kann einen 
Einsatz nach 20 Jahren nicht einfach immer weiter ver-
längern, wenn er aus meiner Sicht kaum noch eine 
Erfolgsperspektive hat und wesentliche Fragen unbeant-
wortet bleiben. Deswegen werde ich das vorliegende 
Mandat ablehnen.

Markus Paschke (SPD): Die Entscheidung über Aus-
landseinsätze der Bundeswehr gehört zu den schwierig-
sten Entscheidungen, die Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages zu treffen haben. S eit dem Beginn des mili-
tärischen Einsatzes in Afghanistan halte ich eine deutsche 
Beteiligung für falsch. Der Irak, Libyen und besonders 
Afghanistan zeigen deutlich, dass mit militärischen Mit-
teln kein Unrechtsregime beseitigt werden kann. Die 
Zivilbevölkerung leidet am stärksten unter dem folgen-
den jahrelangen Terror und sich gegenseitig immer weiter 
aufschaukelnden Gewaltwellen.

Vor allem: Es ist kein nachhaltiger Erfolg des NATO- 
Einsatzes in Afghanistan in Sicht. Deshalb lehne ich die 
Fortsetzung des Mandates ab . Seit nunmehr 20 Jahren 
dauert der Einsatz, und auch nach diesem Zeitraum sind 
für mich kaum nachhaltige, positive Folgen erkennbar. 
Nach wie vor ist für mich die angestrebte Friedensper-
spektive nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Die Sicherheits-
lage ist weiterhin besorgniserregend. Das haben zahlrei-
che Vorfälle in den letzten Monaten bewiesen.

Afghanistan wird beherrscht vom Terror der Taliban 
und Korruption. Trotz Einsätzen der Bundeswehr, die 
die Rückkehr von Terroristen in das Land verhindern 
sollten, gibt es beinahe täglich neue Anschläge mit Toten 
und Verletzten.

Afghanische Dolmetscher und andere Unterstützer 
werden im eigenen Land mit dem Tod bedroht, weil sie 
neben deutschen auch anderen Streitkräften helfen. Ich 
halte es für unhaltbar, dass diese Menschen in dieser 
akuten Bedrohung allein gelassen werden und ihnen teil-
weise nicht einmal Asyl in unserem Land gewährt wird.

Und auch für unsere Soldatinnen und Soldaten sind die 
Einsätze in Afghanistan eine hohe Belastung. Aus zahl-
reichen persönlichen Berichten und Gesprächen weiß ich, 
dass diese Belastung oft zu schwerwiegenden persön-
lichen Problemen, beispielsweise bei der psychischen 
Verarbeitung des Erlebten, führt. Mir wird dabei immer 
wieder deutlich: Die Wahrnehmung der Soldaten unter-
scheidet sich häufig von den offiziellen Verlautbarungen.

Ich begrüße die internationalen Bemühungen zum zivi-
len Aufbau des Landes sehr, aber eine Befriedung Afgha-
nistans ist meiner Auffassung nach nicht mit militär-
ischen Mitteln zu erreichen. Die bisherige Ausbildung 
von Polizei und Armee in Afghanistan hat nicht zu einer 
nachhaltig besseren Sicherheitslage im gesamten Land 
geführt. Schwerpunkt des Handelns muss eine Versöh-
nungstheorie sein. Nach meinem Eindruck werden der-
zeitige Machtstrukturen durch unseren Militäreinsatz 
nicht motiviert, die Versöhnung der verschiedenen Stäm-
me und Akteure aktiv voranzutreiben. Das Gegenteil ist 
der Fall. Auch nach 20 Jahren sehe ich keine nachvoll-
ziehbare Exit-Strategie für den deutschen Einsatz.

Deshalb stimme ich beim vorliegenden Antrag mit 
Nein.

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die Ent-
scheidung über Auslandseinsätze der Bundeswehr gehört 
zu den schwierigsten Entscheidungen, die Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages zu treffen haben. Der Einsatz 
von Militär kann immer nur äußerstes Mittel zur Gewalt-
eindämmung und Friedenssicherung sein. Militär kann 
bestenfalls ein Zeitfenster für Krisenbewältigung schaf-
fen, nicht aber den Frieden selbst.

Beim bisher längsten Auslandseinsatz deutscher Sol-
datinnen und Soldaten in Afghanistan gab es jahrelang 
eine Dominanz militärischer Zielsetzungen gegenüber 
zivilen Lösungsansätzen und ein fehlendes entwicklungs-
politisches Konzept. Schon seit Langem war klar, dass 
die Strategie, vorrangig mit militärischen Mitteln eine 
Friedenslösung zu erzwingen, gescheitert ist. Nicht 
zuletzt die Capture-or-kill-Operationen und die gezielten 
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Tötungen durch Drohnenangriffe der USA forderten 
immer wieder zivile Opfer und haben das Vertrauen der 
afghanischen Bevölkerung in die internationale Präsenz 
untergraben. Eine politische Lösung wurde dadurch in 
den letzten Jahren enorm erschwert.

Die massiven und sprunghaften Veränderungen der 
Strategie der amerikanischen Streitkräfte unter der 
Trump-Administration haben die Lage massiv verschärft. 
Bereits am 21. August 2017 hat US-Präsident Donald 
Trump seine Afghanistan-Strategie in den Worten zusam-
mengefasst: „We are not nation-building again. We are 
killing terrorists.“ In einem Zickzackkurs wurden erst die 
Kampftruppen und Angriffsaktionen massiv verstärkt, 
dann ein schneller genereller Abzug bis zum Mai 2021 
in den Raum gestellt, der anschließend wieder relativiert 
wurde. Schließlich wurde zwischen den USA und den 
Taliban in einem offiziellen Abkommen der Abzug der 
US-Truppen bis zum 1. Mai 2021 vereinbart. Die NATO 
wurde jeweils vor scheinbar vollendete Tatsachen ge-
stellt. Von einem partnerschaftlichen Entscheidungspro-
zess konnte und kann nicht die Rede sein. Dies hat sich 
auch mit der Abwahl der Trump-Administration noch 
nicht grundlegend geändert.

Die Bundesregierung geht in der Begründung zum 
heute vorliegenden Mandatstext davon aus, dass „die 
Voraussetzungen für einen vollständigen, verantwor-
tungsvollen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gegeben“ seien. Parallel dazu erklärt der neue US-Außen-
minister Blinken in einem Schreiben an den afghanischen 
Präsidenten, dass der vollständige Abzug der US-Trup-
pen zum 1. Mai dieses Jahres weiterhin möglich sei.

In Moskau haben die USA am 18. März 2021 gemein-
sam mit Russland, China, Indien, Pakistan, Iran und der 
afghanischen Regierung mit Vertretern der Taliban über 
weitere Schritte zu einer politischen Lösung verhandelt. 
Die europäischen NATO-Mitglieder sind nicht dabei. Das 
Motto „Gemeinsam rein – gemeinsam raus“ ist schon 
lange Makulatur.

Die Bundesregierung hat auf alle diese Entwicklungen 
konzeptlos und ratlos reagiert. Die faktisch unveränderte 
Fortschreibung des bestehenden Mandates ist ein zu-
gespitzter Ausdruck dieser Konzeptlosigkeit. Die Bun-
desregierung ist nicht in der Lage, den Zweck dieses 
Einsatzes klar festzulegen. Die Ankündigung, im komm-
enden Jahr abzuziehen, bleibt ein konkretes Abzugsda-
tum schuldig. Die zu Beginn des Einsatzes gemeinsam 
mit den USA und der NATO gesteckten und bis vor Kurz-
em ständig beteuerten politischen Ziele spielen heute de 
facto keine Rolle mehr. Das vorliegende Mandat zielt im 
Wesentlichen nur noch auf Zeitgewinn, um das Aufgeben 
der wichtigsten Ziele und das Scheitern von zwei Deka-
den militärischer und politischer Anstrengungen noch 
etwas zu kaschieren. Dieses Mandat schafft auch keine 
Klarheit über die notwendige Organisation und den Zeit-
plan des Abzuges und schickt Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr ohne klare Zielsetzungen in einen sehr 
gefährlichen Einsatz. Einem solchen Mandat kann ich 
nicht zustimmen.

Die Bundesregierung muss nun bei allen relevanten 
Akteuren der in verschiedenen Formaten unkoordiniert 
ablaufenden Friedensverhandlungen aktiv darauf drin-

gen, dass hinreichende Bedingungen für die dringend 
erforderliche Fortsetzung von humanitärer Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit gesichert werden. Gerade 
nach möglichen Schritten hin zu einer politischen Befrie-
dung muss alles getan werden, um die zivile Unterstüt-
zung der afghanischen Bevölkerung weiterzuführen.

Claudia Roth (Augsburg) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die Entscheidung über Auslandseinsätze der Bun-
deswehr gehört zu den schwierigsten Entscheidungen, die 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu treffen ha-
ben. Der Einsatz von Militär kann immer nur äußerstes 
Mittel zur Gewalteindämmung und Friedenssicherung 
sein. Militär kann bestenfalls ein Zeitfenster für Krisen-
bewältigung schaffen, nicht aber den Frieden selbst.

Beim bisher längsten Auslandseinsatz deutscher Sol-
datinnen und Soldaten in Afghanistan gab es jahrelang 
eine Dominanz militärischer Zielsetzungen gegenüber 
zivilen Lösungsansätzen und ein fehlendes entwicklungs-
politisches Konzept. Schon seit Langem war klar, dass 
die Strategie, vorrangig mit militärischen Mitteln eine 
Friedenslösung zu erzwingen, gescheitert ist. Nicht 
zuletzt die Capture-or-kill-Operationen und die gezielten 
Tötungen durch Drohnenangriffe der USA forderten 
immer wieder zivile Opfer und haben das Vertrauen der 
afghanischen Bevölkerung in die internationale Präsenz 
untergraben. Eine politische Lösung wurde dadurch in 
den letzten Jahren enorm erschwert.

Die massiven und sprunghaften Veränderungen der 
Strategie der amerikanischen Streitkräfte unter der 
Trump-Administration haben die Lage massiv verschärft. 
Bereits am 21. August 2017 hat US-Präsident Donald 
Trump seine Afghanistan-Strategie in den Worten zusam-
mengefasst: „We are not nation-building again. We are 
killing terrorists.“ In einem Zickzackkurs wurden erst die 
Kampftruppen und Angriffsaktionen massiv verstärkt, 
dann ein schneller genereller Abzug bis zum Mai 2021 
in den Raum gestellt, der anschließend wieder relativiert 
wurde. Schließlich wurde zwischen den USA und den 
Taliban in einem offiziellen Abkommen der Abzug der 
US-Truppen bis zum 1. Mai 2021 vereinbart. Die NATO 
wurde jeweils vor scheinbar vollendete Tatsachen ge-
stellt. Von einem partnerschaftlichen Entscheidungspro-
zess konnte und kann nicht die Rede sein. Dies hat sich 
auch mit der Abwahl der Trump-Administration noch 
nicht grundlegend geändert.

Die Bundesregierung geht in der Begründung zum 
heute vorliegenden Mandatstext davon aus, dass „die 
Voraussetzungen für einen vollständigen, verantwor-
tungsvollen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gegeben“ seien. Parallel dazu erklärt der neue US-Außen-
minister Blinken in einem Schreiben an den afghanischen 
Präsidenten, dass der vollständige Abzug der US-Trup-
pen zum 1. Mai dieses Jahres weiterhin möglich sei.

In Moskau haben die USA am 18. März 2021 gemein-
sam mit Russland, China, Indien, Pakistan, Iran und der 
afghanischen Regierung mit Vertretern der Taliban über 
weitere Schritte zu einer politischen Lösung verhandelt. 
Die europäischen NATO-Mitglieder sind nicht dabei. Das 
Motto „Gemeinsam rein – gemeinsam raus“ ist schon 
lange Makulatur.
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Die Bundesregierung hat auf alle diese Entwicklungen 
konzeptlos und ratlos reagiert. Die faktisch unveränderte 
Fortschreibung des bestehenden Mandates ist ein zuge-
spitzter Ausdruck dieser Konzeptlosigkeit. Die Bundes-
regierung ist nicht in der Lage, den Zweck dieses 
Einsatzes klar festzulegen. Die Ankündigung, im komm-
enden Jahr abzuziehen, bleibt ein konkretes Abzugsda-
tum schuldig. Die zu Beginn des Einsatzes gemeinsam 
mit den USA und der NATO gesteckten und bis vor Kurz-
em ständig beteuerten politischen Ziele spielen heute de 
facto keine Rolle mehr. Das vorliegende Mandat zielt im 
Wesentlichen nur noch auf Zeitgewinn, um das Aufgeben 
der wichtigsten Ziele und das Scheitern von zwei Deka-
den militärischer und politischer Anstrengungen noch 
etwas zu kaschieren. Dieses Mandat schafft auch keine 
Klarheit über die notwendige Organisation und den Zeit-
plan des Abzuges und schickt Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr ohne klare Zielsetzungen in einen sehr 
gefährlichen Einsatz. Einem solchen Mandat kann ich 
nicht zustimmen.

Die Bundesregierung muss nun bei allen relevanten 
Akteuren der in verschiedenen Formaten unkoordiniert 
ablaufenden Friedensverhandlungen aktiv darauf drin-
gen, dass hinreichende Bedingungen für die dringend 
erforderliche Fortsetzung von humanitärer Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit gesichert werden. Gerade 
nach möglichen Schritten hin zu einer politischen Befrie-
dung muss alles getan werden, um die zivile Unterstüt-
zung der afghanischen Bevölkerung weiterzuführen.

Frank Schäffler (FDP): Die Bundeswehr ist seit über 
19 Jahren in Afghanistan im Einsatz. Trotz des Einsatzes 
von zeitweise über 5 000 Soldaten in der ISAF-Mission, 
zahlreichen schweren Gefechten mit Kräften der Taliban 
und über 50 im Kampf gefallenen Soldaten alleine auf der 
Seite der Bundeswehr konnten weder die Missionsziele 
von ISAF noch die Ziele der Mission Resolute Support 
nachhaltig erreicht werden. Im Februar 2020 schlossen 
Vertreter der USA und die Taliban ein Abkommen über 
den Abzug aller US-amerikanischen Truppen bis Ende 
April 2021. Derzeit ist davon auszugehen, dass die 
USA diese Zeitlinie aufgrund von verzögerten Friedens-
gesprächen zwischen den Taliban und der afghanischen 
Regierung nicht einhalten werden. Ab Frühjahr 2021 sind 
deshalb erneute Angriffe auf die Streitkräfte der USA und 
auch auf die Bundeswehr zu erwarten.

Der vorliegende Mandatstext der Bundesregierung 
spiegelt diese veränderte Sicherheitslage nur unzurei-
chend wider und strebt lediglich eine Fortsetzung der 
bisherigen Mission an. Diese unangepasste Fortsetzung 
der aktuellen Ausbildungsmission scheint jedoch unter 
den deutlich geänderten Rahmenbedingungen in keiner 
Weise zweckmäßig zu sein. Auch fehlen im Mandatstext 
konkrete Angaben dazu, wie die Mission gegebenenfalls 
auslaufen soll, welche Ziele noch konkret erreicht werden 
sollen und bis zu welchem Zeitpunkt das Mandat beendet 
werden kann. Diese Aussagen wären jedoch essenziell, 
um die Sinnhaftigkeit des Einsatzes insbesondere vor 
dem Hintergrund der neuen Gefährdungslage nachvoll-
ziehen und den Soldaten endlich eine verlässliche Pla-
nungsperspektive geben zu können.

Eine Zustimmung wäre mir möglich gewesen, sofern 
die Bundesregierung die Forderungen des Entschlie-
ßungsantrags der Bundestagsfraktion der Freien Demo-
kraten zu diesem Mandat in ihren Antrag aufgenommen 
hätte. Der Entschließungsantrag verdeutlicht wesentlich 
mehr als der vorliegende Mandatstext, dass zwar der 
Bundeswehreinsatz verlängert werden kann, dies jedoch 
nur eine vorübergehende Lösung sein kann und sich 
Deutschland im Rahmen der NATO für eine klare Abzug-
sperspektive einsetzen muss. Zudem betont der Ent-
schließungsantrag, dass ein Mandatstext dringend mess-
bare Bedingungen für einen vollständigen Abzug der 
NATO-Staaten beinhalten muss. Darüber hinaus stellt er 
die Notwendigkeit eines Konzeptes für eine unabhängige 
Evaluierung des gesamten deutschen Engagements in 
Afghanistan heraus und setzt mit der Frist bis zum 
25. Juni 2021 das deutliche Zeichen, dass ein Konzept 
für eine Evaluierung dem Deutschen Bundestag noch in 
dieser Legislaturperiode vorgelegt werden muss.

Wenn ich heute der Mandatsverlängerung nicht 
zustimme, dann also nicht, weil ich die Teilerfolge und 
insbesondere die Leistungen unserer Soldaten in diesem 
Einsatz nicht anerkennen würde. Dieses Mandat wird 
jedoch der veränderten Lage in Afghanistan nicht gerecht 
und zeigt keine Perspektiven für die Beendigung des Ein-
satzes auf. Die Verbesserungsvorschläge der Freien 
Demokraten wurden seitens der Bundesregierung nicht 
aufgenommen.

Dr. Frithjof Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Die Entscheidung über Auslandseinsätze der Bundes-
wehr gehört zu den schwierigsten Entscheidungen, die 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu treffen ha-
ben. Der Einsatz von Militär kann immer nur äußerstes 
Mittel zur Gewalteindämmung und Friedenssicherung 
sein. Militär kann bestenfalls ein Zeitfenster für Krisen-
bewältigung schaffen, nicht aber den Frieden selbst.

Beim bisher längsten Auslandseinsatz deutscher Sol-
datinnen und Soldaten in Afghanistan gab es jahrelang 
eine Dominanz militärischer Zielsetzungen gegenüber 
zivilen Lösungsansätzen und ein fehlendes entwicklungs-
politisches Konzept. Schon seit Langem war klar, dass 
die Strategie, vorrangig mit militärischen Mitteln eine 
Friedenslösung zu erzwingen, gescheitert ist. Nicht 
zuletzt die Capture-or-kill-Operationen und die gezielten 
Tötungen durch Drohnenangriffe der USA forderten 
immer wieder zivile Opfer und haben das Vertrauen der 
afghanischen Bevölkerung in die internationale Präsenz 
untergraben. Eine politische Lösung wurde dadurch in 
den letzten Jahren enorm erschwert.

Die massiven und sprunghaften Veränderungen der 
Strategie der amerikanischen Streitkräfte unter der 
Trump-Administration haben die Lage massiv verschärft. 
Bereits am 21. August 2017 hat US-Präsident Donald 
Trump seine Afghanistan-Strategie in den Worten zusam-
mengefasst: „We are not nation-building again. We are 
killing terrorists.“ In einem Zickzackkurs wurden erst die 
Kampftruppen und Angriffsaktionen massiv verstärkt, 
dann ein schneller genereller Abzug bis zum Mai 2021 
in den Raum gestellt, der anschließend wieder relativiert 
wurde. Schließlich wurde zwischen den USA und den 
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Taliban in einem offiziellen Abkommen der Abzug der 
US-Truppen bis zum 1. Mai 2021 vereinbart. Die NATO 
wurde jeweils vor scheinbar vollendete Tatsachen ge-
stellt. Von einem partnerschaftlichen Entscheidungspro-
zess konnte und kann nicht die Rede sein. Dies hat sich 
auch mit der Abwahl der Trump-Administration noch 
nicht grundlegend geändert.

Die Bundesregierung geht in der Begründung zum 
heute vorliegenden Mandatstext davon aus, dass „die 
Voraussetzungen für einen vollständigen, verantwor-
tungsvollen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gegeben“ seien. Parallel dazu erklärt der neue US-Außen-
minister Blinken in einem Schreiben an den afghanischen 
Präsidenten, dass der vollständige Abzug der US-Trup-
pen zum 1. Mai dieses Jahres weiterhin möglich sei.

In Moskau haben die USA am 18. März 2021 gemein-
sam mit Russland, China, Indien, Pakistan, Iran und der 
afghanischen Regierung mit Vertretern der Taliban über 
weitere Schritte zu einer politischen Lösung verhandelt. 
Die europäischen NATO-Mitglieder sind nicht dabei. Das 
Motto „Gemeinsam rein – gemeinsam raus“ ist schon 
lange Makulatur.

Die Bundesregierung hat auf alle diese Entwicklungen 
konzeptlos und ratlos reagiert. Die faktisch unveränderte 
Fortschreibung des bestehenden Mandates ist ein zuge-
spitzter Ausdruck dieser Konzeptlosigkeit. Die Bundes-
regierung ist nicht in der Lage, den Zweck dieses 
Einsatzes klar festzulegen. Die Ankündigung, im komm-
enden Jahr abzuziehen, bleibt ein konkretes Abzugsda-
tum schuldig. Die zu Beginn des Einsatzes gemeinsam 
mit den USA und der NATO gesteckten und bis vor Kurz-
em ständig beteuerten politischen Ziele spielen heute de 
facto keine Rolle mehr. Das vorliegende Mandat zielt im 
Wesentlichen nur noch auf Zeitgewinn, um das Aufgeben 
der wichtigsten Ziele und das Scheitern von zwei Deka-
den militärischer und politischer Anstrengungen noch 
etwas zu kaschieren. Dieses Mandat schafft auch keine 
Klarheit über die notwendige Organisation und den Zeit-
plan des Abzuges und schickt Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr ohne klare Zielsetzungen in einen sehr 
gefährlichen Einsatz. Einem solchen Mandat kann ich 
nicht zustimmen.

Die Bundesregierung muss nun bei allen relevanten 
Akteuren der in verschiedenen Formaten unkoordiniert 
ablaufenden Friedensverhandlungen aktiv darauf drin-
gen, dass hinreichende Bedingungen für die dringend 
erforderliche Fortsetzung von humanitärer Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit gesichert werden. Gerade 
nach möglichen Schritten hin zu einer politischen Befrie-
dung muss alles getan werden, um die zivile Unterstüt-
zung der afghanischen Bevölkerung weiterzuführen.

Jürgen Trittin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Entscheidung über Auslandseinsätze der Bundeswehr ge-
hört zu den schwierigsten Entscheidungen, die Abgeord-
nete des Deutschen Bundestages zu treffen haben. Der 
Einsatz von Militär kann immer nur äußerstes Mittel 
zur Gewalteindämmung und Friedenssicherung sein. 
Militär kann bestenfalls ein Zeitfenster für Krisenbewäl-
tigung schaffen, nicht aber den Frieden selbst.

Beim bisher längsten Auslandseinsatz deutscher Sol-
datinnen und Soldaten in Afghanistan gab es jahrelang 
eine Dominanz militärischer Zielsetzungen gegenüber 
zivilen Lösungsansätzen und ein fehlendes entwicklungs-
politisches Konzept. Schon seit Langem war klar, dass 
die Strategie, vorrangig mit militärischen Mitteln eine 
Friedenslösung zu erzwingen, gescheitert ist. Nicht 
zuletzt die Capture-or-kill-Operationen und die gezielten 
Tötungen durch Drohnenangriffe der USA forderten 
immer wieder zivile Opfer und haben das Vertrauen der 
afghanischen Bevölkerung in die internationale Präsenz 
untergraben. Eine politische Lösung wurde dadurch in 
den letzten Jahren enorm erschwert.

Die massiven und sprunghaften Veränderungen der 
Strategie der amerikanischen Streitkräfte unter der 
Trump-Administration haben die Lage massiv verschärft. 
Bereits am 21. August 2017 hat US-Präsident Donald 
Trump seine Afghanistan-Strategie in den Worten zusam-
mengefasst: „We are not nation-building again. We are 
killing terrorists.“ In einem Zickzackkurs wurden erst die 
Kampftruppen und Angriffsaktionen massiv verstärkt, 
dann ein schneller genereller Abzug bis zum Mai 2021 
in den Raum gestellt, der anschließend wieder relativiert 
wurde. Schließlich wurde zwischen den USA und den 
Taliban in einem offiziellen Abkommen der Abzug der 
US-Truppen bis zum 1. Mai 2021 vereinbart. Die NATO 
wurde jeweils vor scheinbar vollendete Tatsachen ge-
stellt. Von einem partnerschaftlichen Entscheidungspro-
zess konnte und kann nicht die Rede sein. Dies hat sich 
auch mit der Abwahl der Trump-Administration noch 
nicht grundlegend geändert.

Die Bundesregierung geht in der Begründung zum 
heute vorliegenden Mandatstext davon aus, dass „die 
Voraussetzungen für einen vollständigen, verantwor-
tungsvollen Abzug zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gegeben“ seien. Parallel dazu erklärt der neue US-Außen-
minister Blinken in einem Schreiben an den afghanischen 
Präsidenten, dass der vollständige Abzug der US-Trup-
pen zum 1. Mai dieses Jahres weiterhin möglich sei.

In Moskau haben die USA am 18. März 2021 gemein-
sam mit Russland, China, Indien, Pakistan, Iran und der 
afghanischen Regierung mit Vertretern der Taliban über 
weitere Schritte zu einer politischen Lösung verhandelt. 
Die europäischen NATO-Mitglieder sind nicht dabei. Das 
Motto „Gemeinsam rein – gemeinsam raus“ ist schon 
lange Makulatur.

Die Bundesregierung hat auf alle diese Entwicklungen 
konzeptlos und ratlos reagiert. Die faktisch unveränderte 
Fortschreibung des bestehenden Mandates ist ein zu-
gespitzter Ausdruck dieser Konzeptlosigkeit. Die Bun-
desregierung ist nicht in der Lage, den Zweck dieses 
Einsatzes klar festzulegen. Die Ankündigung, im komm-
enden Jahr abzuziehen, bleibt ein konkretes Abzugsda-
tum schuldig. Die zu Beginn des Einsatzes gemeinsam 
mit den USA und der NATO gesteckten und bis vor Kurz-
em ständig beteuerten politischen Ziele spielen heute de 
facto keine Rolle mehr. Das vorliegende Mandat zielt im 
Wesentlichen nur noch auf Zeitgewinn, um das Aufgeben 
der wichtigsten Ziele und das Scheitern von zwei Deka-
den militärischer und politischer Anstrengungen noch 
etwas zu kaschieren. Dieses Mandat schafft auch keine 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27668 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



Klarheit über die notwendige Organisation und den Zeit-
plan des Abzuges und schickt Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr ohne klare Zielsetzungen in einen sehr 
gefährlichen Einsatz. Einem solchen Mandat kann ich 
nicht zustimmen.

Die Bundesregierung muss nun bei allen relevanten 
Akteuren der in verschiedenen Formaten unkoordiniert 
ablaufenden Friedensverhandlungen aktiv darauf drin-
gen, dass hinreichende Bedingungen für die dringend 
erforderliche Fortsetzung von humanitärer Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit gesichert werden. Gerade 
nach möglichen Schritten hin zu einer politischen Befrie-
dung muss alles getan werden, um die zivile Unterstüt-
zung der afghanischen Bevölkerung weiterzuführen.

Anlage 9 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
Notifikation betreffend die Regeln für die Ent-
sendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern gemäß dem Protokoll über die Koor-
dinierung der sozialen Sicherheit zum Handels- 
und Kooperationsabkommen vom 30. Dezem-
ber 2020 zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft 
einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zu der Notifikation 
betreffend die Regeln für die Entsendung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gemäß 
dem Protokoll über die Koordinierung der so-
zialen Sicherheit zum Handels- und Koopera-
tionsabkommen vom 30. Dezember 2020 zwi-
schen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritan-
nien und Nordirland andererseits

– des von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Koordinierung der sozialen Sicherheit mit 
dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland (SozSichUKG)

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Koordinierung 
der sozialen Sicherheit mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
(SozSichUKG)

(Tagesordnungspunkt 17)

Antje Lezius (CDU/CSU): Viele von uns – ja, ich 
glaube, die große Mehrheit – bedauern den Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union 
zutiefst. Wir bedauern den Austritt, da wir uns mit Groß-
britannien und den Briten verbunden fühlen. Schon die 
emotionalen Reaktionen auf das Brexitreferendum haben 

doch wieder gezeigt: Es gibt eine Verbindung zu Groß-
britannien, die über wirtschaftliche Interessen hinaus-
geht, die auf einer gemeinsamen Kultur, gemeinsamen 
Werten und einer miteinander verwobenen Geschichte 
beruht.

Und: Die vielen Vorteile der EU können auch sehr 
schnell ganz konkret werden. Ich denke da, stellvertre-
tend für viele jüngere Menschen, an meine älteste Toch-
ter, die ihre Ausbildung in Stuttgart begonnen und in 
London abgeschlossen hat. Wie selbstverständlich profi-
tierte sie von den Errungenschaften der EU, die es ihr 
ermöglichten, sich auf das Wichtige zu konzentrieren: 
auf das Erlernen von Neuem und darauf, in einer fremden 
Umgebung Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen. 
Alles andere war durch die Verträge zwischen den EU- 
Mitgliedstaaten, die so gerne als überbordende Bürokra-
tie beschimpft werden, für sie bereits geregelt.

Ja, die Gemeinschaft der Staaten ist nicht nur ein Frie-
dens-, sondern auch ein Fortschrittsprojekt für Ausbil-
dung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Es ist der freie Ver-
kehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. 
Durch die Beseitigung technischer, rechtlicher und büro-
kratischer Hindernisse erleichtert die Union den Bürger-
innen und Bürgern den Handel und die Geschäftstätigkei-
ten. Sie mehrt unseren Wohlstand. Gerade auch vor dem 
Hintergrund der globalen Machtverschiebungen und neu-
er Wirtschaftszentren bin ich aus ökonomischer und 
arbeitsmarkttechnischer Sicht überzeugt, dass nur ein 
starker Zusammenschluss der europäischen Staaten unse-
ren Wohlstand langfristig sichern kann.

Blicken wir auf die vergangenen Jahrzehnte. Bis 2015 
hatte sich der Außenhandel mit Großbritannien sehr gut 
entwickelt. Seit 2016, dem Jahr des Brexitreferendums, 
gehen die Zahlen zurück. Innerhalb der vergangenen drei 
Jahre ist Großbritannien von Platz fünf auf Platz sieben 
unserer wichtigsten Handelspartner gerutscht. Der 
deutsch-britische Außenhandel hat bereits jetzt deutlich 
gelitten, und dabei ist der Brexit erst seit zwei Monaten 
vollzogen.

Und dennoch: Über 2 000 deutsche Unternehmen sind 
in Großbritannien präsent und beschäftigen dort 
440 000 Mitarbeiter. 1 500 britische Unternehmen mit 
300 000 Beschäftigen sind in Deutschland aktiv. Alleine 
die geografische Nähe und die Größe unserer Volkswirt-
schaften sprechen für eine weitere intensive Zusammen-
arbeit. Es ist also in beiderseitigem Interesse, die Rege-
lungen für unsere Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
weiterhin so gut wie möglich zu gestalten.

Durch das Handels- und Kooperationsabkommen zwi-
schen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich mussten zeitnah Regelungen zu Zuständig-
keiten und zur Entsendung getroffen werden. Aus rechts-
förmlichen Gründen sind zwei einzelne Gesetze erforder-
lich, deren Entwürfe wir hier parallel behandeln.

Zu den Regelungen der Entsendung von Arbeitneh-
mern und Selbstständigen. Für Mitgliedstaaten bestand 
die Möglichkeit, diese Regelungen im Rahmen des Han-
dels- und Kooperationsabkommens mit Großbritannien 
durch eine Notifikation weiterhin anzuwenden. Diesen 
richtigen Schritt der Bundesregierung wollen wir als 
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Gesetzgeber jetzt bestätigen. Damit stellen wir sicher, 
dass lediglich vorübergehend im anderen Staat eingesetz-
te Arbeitnehmer sowie Selbstständige nicht kurzzeitig in 
das Sozialversicherungssystem des anderen Staates und 
anschließend wieder zurück wechseln müssen – eine 
sinnvolle und notwendige Regelung.

Neben der Entscheidung über die Fortdauer der Ent-
senderegelungen müssen auch die Zuständigkeiten für 
die Umsetzung des Abkommens für die Bereiche der 
sozialen Sicherung gesetzlich geregelt werden. Dies 
betrifft insbesondere die notwendige Festlegung der Ver-
bindungsstellen und der Zugangsstellen für den elektron-
ischen Datenaustausch mit Großbritannien. Die Übernah-
me der bisherigen Zuständigkeiten ist auch hier sinnvoll.

Sosehr der Austritt des Vereinigten Königreichs zu 
bedauern ist, gilt es jetzt, mit der Realität umzugehen 
und sinnvolle Regelungen zu beschließen. Den Gesetz-
entwürfen kann in diesem Sinne nur zugestimmt werden.

Dagmar Schmidt (Wetzlar) (SPD): Es geht heute – es 
ist bereits vielfach benannt worden – um Regelungen, die 
aus dem Austritt Großbritanniens aus der EU resultieren. 
Im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens 
zwischen der EU und Großbritannien mit dem Protokoll 
über die Koordinierung der sozialen Sicherheit regeln wir 
heute die Frage der Entsendung. Das heißt, wir regeln, 
dass weiterhin – wie bisher – diejenigen, die vorüberge-
hend, also weniger als 24 Monate, im jeweils anderen 
Land arbeiten, in ihrem Heimatsozialsystem abgesichert 
sind. Niemand muss für kurze Zeiträume das Sozialsys-
tem wechseln.

Innerhalb der EU ist die umfassende Koordinierung 
der sozialen Sicherungssysteme durch die Richtlinie 883 
geregelt. Die gesamte Richtlinie zur Koordinierung der 
sozialen Sicherungssysteme gilt auch für Norwegen, 
Liechtenstein, die Schweiz und Island – für Großbritan-
nien jetzt nur noch teilweise und leider nicht mehr für die 
Familienleistungen. Auch Änderungen an der Richtli-
nie 883 werden nicht automatisch für Großbritannien 
übernommen.

Neben dem Regelungsinhalt geht es darum, die zustän-
digen Institutionen für die Koordinierung der sozialen 
Sicherungssysteme zu benennen. Hier bleibt alles beim 
Alten: Das betrifft unter anderem die Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See, die GKV und die 
BA.

Das sind die kleinen Dinge, die zwischen der EU bzw. 
zwischen Deutschland und Großbritannien neu geregelt 
werden müssen. Aber vieles ist noch gar nicht absehbar in 
seinen Auswirkungen. Viele Probleme des Brexit werden 
erst nach der Pandemie sichtbar werden, wenn die Wirt-
schaft und der Handel wieder Fahrt aufnehmen. Und noch 
lange ist nicht alles geregelt. Aber wir können heute 
schon feststellen: Der Anteil der deutschen Staatsbürger 
und Staatsbürgerinnen in Großbritannien ist seit dem 
Volksentscheid deutlich gesunken – und umgekehrt 
auch. Das macht besonders traurig, weil ja gerade die 
Möglichkeit, sicher in allen Ländern Europas leben und 
arbeiten zu können, so ein wichtiges gemeinschaftliches 
Gut ist.

Importzölle werden das Leben für britische Verbrau-
cher deutlich verteuern. EU-Bürger werden ab 
Herbst 2021 nur noch mit einem Reisepass einreisen dür-
fen. Kleine Geschäfte und Unternehmen im Königreich 
haben ihren Handel wenn nicht ganz, dann doch zumin-
dest online für EU-Europäer bereits eingestellt, weil es 
kompliziert geworden ist und sich damit nicht mehr 
lohnt. Noch haben wir keine großen Importkontrollen. 
Aber mit dem durch die britische Mutation bedingten 
Stau und Einreisestopp kurz vor Weihnachten haben wir 
einen ersten Eindruck davon bekommen, was uns bevors-
teht, wenn der Handel nach Corona wieder Fahrt auf-
nimmt.

Das sind nur einige Beispiele für die negativen Aus-
wirkungen des Brexit. Und wir werden sehen, wie es im 
Aufschwung nach der Pandemie weitergeht. Noch über-
decken die Coronamaßnahmen die kompletten Auswir-
kungen, zum Beispiel in Bezug auf die Lieferketten. 
Auch die Nordirland-Frage ist immer noch nicht geklärt.

Ich bin aber froh, dass wir, die EU und Großbritannien, 
trotzdem in vielen Fällen auch noch gemeinsam an einem 
Strang ziehen, sei es bei der Frage der Menschenrechts-
sanktionen gegen China oder bei der Zusammenarbeit im 
Bereich des Multilateralismus. Der Brexit war für alle 
eine schlechte Idee, und ich wünsche mir, dass wir weiter 
so eng wie möglich zusammenarbeiten, sei es bei der 
Bekämpfung der Pandemie, wirtschaftlich, außenpoli-
tisch, aber gerade auch sozialpolitisch. Was uns von 
anderen Regionen in der Welt unterscheidet, sind unsere 
Sozialstaatlichkeit und unsere Solidarität miteinander. 
Das macht einen großen Teil unserer hohen europäischen 
Lebensqualität, unseres wirtschaftlichen Erfolgs und 
unserer starken Rolle in der Welt aus, die wir nur gemein-
sam erhalten und verteidigen können.

Es ist schade, dass GB diesen Weg nicht mehr mit-
gehen wollte. Die Türen zur Zusammenarbeit werden 
aber immer offen stehen.

Anlage 10 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von den Abgeordneten Stephan 
Brandner, Roman Johannes Reusch, Tobias 
Matthias Peterka, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes 
und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen – Sicherstellung der Meinungsfreiheit in sozia-
len Netzwerken

(Tagesordnungspunkt 21)

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU): Mit 
dem eingebrachten Gesetzentwurf bekommen wir heute 
alten Wein der sogenannten Alternative in alten 
Schläuchen. Nachdem die Selbstinszenierung als Ver-
fechter der Meinungsfreiheit im Kontext des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes regelmäßig als fehlgehender Ver-
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suche entlarvt wurde, müssen scheinbar nun das Teleme-
diengesetz und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen für offenen Populismus herhalten.

Mein Vorschlag: Kippen Sie den alten Wein einfach 
weg, besorgen sich frisches Wasser für klare Gedanken 
und durchdenken Sie das gesamte Thema noch einmal 
von Grund auf. Gern helfe ich Ihnen dabei auf die Sprün-
ge und stelle noch einmal die wesentlichen Grundbegriffe 
vor.

Die Meinungsfreiheit ist in unserem Land ein 
geschütztes Gut und gilt uneingeschränkt. Die Meinungs-
freiheit ist Voraussetzung einer offenen und demokrati-
schen Gesellschaft. Sie müssen, genau wie wir alle, 
abseitige Meinungen ertragen. Das hat nicht im Gerings-
ten mit Einschränkung der Meinungsfreiheit zu tun. Die 
Grenzen dieses Grundrechts liegen in den geschützten 
Rechten anderer und im Strafrecht. Hass und Hetze sind 
zu keinem Zeitpunkt als Meinungsäußerung zu betrach-
ten. Sie haben keinen Platz in der realen oder der virtuel-
len Welt. Deshalb hat die Koalition bereits in der letzten 
Legislaturperiode ein wirksames und zielgerichtetes Ge-
setz gegen Hass und Hetze in sozialen Netzwerken auf 
den Weg gebracht – das Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
(NetzDG).

In sozialen Netzwerken hatten sich Hass und Hetze bis 
dahin ungebremst verbreiten können, wurden Andersden-
kende unter dem Deckmantel der freien Meinungsäuße-
rung beleidigt, diffamiert und bedroht. Einzig die Haus-
regeln der internationalen Plattformen wirkten schwach 
regulativ. Deshalb haben wir als nationaler Gesetzgeber 
gehandelt und neue Wege beschritten. Heute sind die 
Unkenrufe zum NetzDG verstummt, wesentliche Gesetz-
gebungsvorhaben zum Schutz der Meinungsfreiheit in 
Netzwerken, die in Europa und der Welt diskutiert wur-
den und werden, orientieren sich an diesem Gesetz. Ak-
tuell machen wir Gutes besser und werden das NetzDG 
noch wirksamer ausgestalten. So schützen wir freie Rede 
und Persönlichkeitsrechte von Betroffenen.

In dem von Ihnen eingebrachten Gesetzentwurf gehen 
Ihre Ausführungen zum Begriff „Hassrede“ ebenfalls fast 
völlig fehl. Er ist weder unbestimmt noch zielt er auf 
politische Inhalte oder Meinungen ab. Zu Hassrede und 
Hetze gehören sehr genau definierte Tatbestände, die bei-
spielsweise in einschlägigen Regelungen des Strafgesetz-
buchs verankert und im NetzDG exakt benannt werden. 
Das ist geltendes nationales Recht. Wenn Ihre Beiträge in 
den sozialen Netzwerken dennoch regelmäßiger gelöscht 
werden, dann liegt das nicht an einer Einschränkung der 
Meinungsfreiheit, sondern in Verstößen gegen gesetzli-
che Reglungen und geltende Standards der Plattformbe-
treiber begründet. Nur deshalb wurden sie gelöscht!

Ihre Ausführungen zur „Hassrede“ gehen nur fast völ-
lig fehl, weil Sie richtigerweise ausführen, dass es sich 
bei der Hassrede um ein globales Phänomen handelt. 
Wenn Sie auf die weltweite Umsetzung von Hausregeln 
der Plattformbetreiber abstellen, sprechen Sie Hausrecht 
an, welches wir in Deutschland respektieren. Aber an 
dieses Recht knüpfen sich auch Pflichten. Plattformbe-
treiber müssen ihren Verpflichtungen nachkommen, 
auch wenn Sie es in Ihrem Entwurf noch so sehr ver-
suchen anders darzustellen. Sie wollen nicht, dass sich 

die Betreiber der Plattformen in irgendeiner Form mit 
Inhalten beschäftigten oder sie löschen. Sie sollen ledig-
lich die Technik stellen und sich aus den Inhalten völlig 
raushalten – zumindest so lange, bis es ihren Vorstellun-
gen entspricht. Sie versuchen dabei den Unterschied zu 
Zeitungen herauszustellen. Aber, es überrascht nicht: 
Auch der Versuch geht fehl. Soziale Netzwerke sind 
Intermediäre. Intermediäre beeinflussen Meinungsbil-
dung und die öffentliche Kommunikation. Das verpflich-
tet und das wurde bereits höchstrichterlich mit dem 
„Recht auf Vergessen“ bestätigt.

Klar ist auch: Die Meinungsfreiheit als Grundrecht von 
elementarer Bedeutung kann nur durch den Gesetzgeber 
und nicht Unternehmensrichtlinien eingeschränkt wer-
den. Das gilt insbesondere für die mit erheblicher Macht-
fülle und globaler Bedeutung ausgestatteten großen Platt-
formanbieter. Daher werden wir mit der Änderung des 
NetzDG vor allem auch neue Transparenzregelungen 
für User bieten. Bei Sperrungen nach Hausrecht wird es 
die Möglichkeit auf eine Gegenvorstellung geben. So 
stärkt man Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte. 
Klare Regeln schaffen Vertrauen und fördern die öffent-
liche Kommunikation der Menschen.

Und von allem hier Dargestellten völlig unberührt, 
steht jeder und jedem der Rechtsweg uneingeschränkt 
offen.

Wenn Sie dabei irgendwo eine „koordinierte Aktion“ 
gegen die Meinungsfreiheit oder gar gegen die sogenann-
te Alternative sehen, dann mag das besser in Ihre Opfer-
rolle passen, hat aber mit Realitäten nicht das Geringste 
zu tun. Ich werde die Hoffnung, auch wenn es stetig 
schwerer fällt, nicht aufgeben, dass die Wiederholung 
irgendwann zum Erkenntnisgewinn bei den Antragstel-
lern beiträgt.

Helge Lindh (SPD): Aus Rücksicht erspare ich Ihnen 
aufgrund der fortgeschrittenen Zeit meine Rede zur ers-
ten Lesung, obschon der Gesetzentwurf der AfD meinen 
heiligen Zorn weckt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Ich freue mich auf eine harte Debatte im Ausschuss und 
bei der zweiten und dritten Lesung.

Es lebe die Meinungsfreiheit! Sie hat schon vieles 
überlebt, sie wird auch zweifelsohne die AfD überleben. 
Aber die AfD wird nicht die Meinungsfreiheit überleben.

Eine gute Nacht. Bleiben Sie alle gesund.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ers-
tens. Die AfD versucht also mal wieder, das Thema Mei-
nungsfreiheit zu vereinnahmen. Sie hat aber ein völlig 
falsches Verständnis vom Recht auf Meinungsfreiheit. 
Ihr eigentliches Anliegen ist, den Hass, den Sie seit Jah-
ren im Netz oder Parlament verbreiten, als Meinung zu 
legitimieren. Aber: Hass ist keine Meinung!

Aufklärung schafft ein Blick ins Grundgesetz. In Arti-
kel 5 ist das Recht auf freie Meinungsäußerung klar 
postuliert, ebenso wie seine Schranken: die allgemeinen 
Persönlichkeitsrechte. Beide Grundrechte müssen gegen-
einander abgewogen werden! Äußerungen, die auf 
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Herabwürdigung einer Person abzielen oder die Men-
schenwürde verletzen, sind vom Recht auf Meinungsfrei-
heit nicht gedeckt.

Zweitens. Was ist das Verständnis der AfD von Mei-
nungsfreiheit? Herr Bystron will Geflüchtete – Zitat – 
„selbstverständlich entsorgen“. Herr Brandner twitterte 
kurz nach dem schrecklichen antisemitischen Anschlag 
von Halle antisemitische Begriffe wie „Judaslohn“. Für 
Björn Höcke ist es ein großes Problem, dass Hitler als das 
absolute Böse dargestellt wird. Herr Droese lässt sich mit 
der Hand auf dem Herzen vor dem Führerbunker ablich-
ten.

Der ehemalige Pressesprecher Christian Lüth spricht 
über das Erschießen von Migrantinnen und Migranten 
und bringt die Strategie der AfD auf den Punkt: „Je 
schlechter es Deutschland geht, desto besser für die 
AfD.“

Mehrere Landesverbände und Teilorganisationen der 
AfD werden vom Verfassungsschutz beobachtet, Teile 
sind „gesichert rechtsextremistisch“. AfD-Abgeordnete 
haben Störer ins Parlament geschleust, die Abgeordnete 
bedrängten. Dass Sie sich als Verteidiger der Meinungs-
freiheit inszenieren wollen, ist sachlich falsch und an 
Schamlosigkeit nicht zu überbieten!

Drittens. Richtig ist: Hass und Hetze schränken die 
Meinungsfreiheit ein! Der organisierte Rechtsextremis-
mus richtet ihn gezielt gegen Geflüchtete, Menschen 
mit Migrationsgeschichte, Frauen, LSBTI und alle, die 
sich gesellschaftlich oder politisch für Vielfalt und 
Gleichberechtigung engagieren. Ihr Ziel ist, diese Men-
schen mundtot zu machen und die Demokratie zu zer-
stören.

Aus Angst vor Hass sagen 47 Prozent der Internetnut-
zerinnen und -nutzer, dass sie sich seltener an Online- 
Debatten beteiligen. Kommunalpolitikerinnen und -poli-
tiker treten zurück, weil sie dem Druck nicht standhalten 
oder treten gar nicht erst an. Das ist ein immenser 
Schaden für Meinungsfreiheit und Demokratie!

Der Hass schadet nicht nur der Meinungsfreiheit, son-
dern er ist auch tödlich! Die Ermordung von Walter Lüb-
cke und die Anschläge von Halle und Hanau zeigen, dass 
der Hass den Nährboden für Rechtsterrorismus bildet.

Viertens. Wir setzen uns dafür ein, dass Meinungsfrei-
heit und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen im Netz 
gewahrt werden! Deshalb fordern wir seit Jahren eine 
Reform des NetzDG, die Nutzerrechte stärkt durch ein 
Put-back-Verfahren für unrechtmäßig gelöschte Inhalte 
und einfache Meldewege.

Deshalb setzen wir uns seit über einem Jahr für ein 
verfassungskonformes Gesetz zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Hasskriminalität ein mit einem 
zweistufigen Meldeverfahren, bei dem Nutzerdaten erst 
ausgeleitet werden dürfen, wenn das BKA im ersten 
Schritt einen Anfangsverdacht festgestellt hat.

Doch die Bundesregierung stolpert von einem Desaster 
ins nächste. Es fehlt eine ganzheitliche Strategie gegen 
Hass und Hetze, die auch Prävention und Opferschutz 
beinhaltet. Das Hassgesetz wurde vom Bundespräsiden-
ten wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht unter-

zeichnet. Auch das Reparaturgesetz konnte die Mängel 
nicht ausräumen. Die Reform des NetzDG hängt seit über 
einem Jahr fest.

Über all diese Vorgänge wurde das Parlament nicht 
offiziell informiert. Das heißt im Klartext, dass die 
aktuellen Gesetzentwürfe bei ihrem Inkrafttreten schon 
veraltet sein werden; denn viele drängende Fragen wur-
den ausgeklammert: Messengerdienste wie Telegram, 
deren riesige Gruppenkanäle sozialen Netzwerken 
ähneln, sind völlig unreguliert. Auch für Chats von 
Online-Gaming-Plattformen gibt es keine Lösung, ob-
wohl dort auch Kinder Hass und Cybergrooming ausge-
setzt sind.

Das BMJV hat den Handlungsbedarf bei Telegram und 
Co kürzlich auch selbst benannt – und verweist dazu auf 
den geplanten Digital Services Act auf EU-Ebene. Selbst-
verständlich brauchen wir eine europäische Regelung. 
Das kann aber noch Jahre dauern – und die Reform des 
NetzDG läuft jetzt!

Fünftens. Wir brauchen endlich eine ganzheitliche 
Strategie gegen Hass und Hetze im Netz, die die Mei-
nungsfreiheit durch starke Nutzerinnen- und Nutzerrech-
te garantiert und die gleichzeitig die Persönlichkeitsrech-
te schützt. Dafür werden wir uns weiter einsetzen und 
intensive Debatten über die richtigen Lösungsstrategien 
führen. Pseudovorschläge zur „Sicherstellung der Mei-
nungsfreiheit“ von einer Partei, deren Programm Hass 
und Hetze sind, gehören nicht dazu und sind ein Affront 
gegenüber allen Betroffenen.

Anlage 11 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Nezahat Baradari, Leni 
Breymaier, Timon Gremmels, Frank Junge, 
Gabriele Katzmarek, Sylvia Lehmann, Dr. Matthias 
Miersch, Susanne Mittag, Mechthild Rawert, 
Johann Saathoff, Axel Schäfer (Bochum), 
Marianne Schieder, Frank Schwabe, Kerstin Tack, 
Gülistan Yüksel (alle SPD) zu der Abstimmung 
über den von den Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
führung eines Lobbyregisters beim Deutschen Bun-
destag und zur Änderung des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (Lobbyregistergesetz)
(Tagesordnungspunkt 18 a)
Mit dem Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur 

Einführung eines Lobbyregisters, den der Deutsche Bun-
destag am heutigen Donnerstag in zweiter und dritter 
Lesung beraten wird, soll zum ersten Mal ein verbindli-
ches Lobbyregister gesetzlich eingeführt werden. Da ich 
den Vorschlag der Koalitionsfraktionen für den effektivs-
ten der vorgelegten Vorschläge erachte, werde ich dem 
Gesetzentwurf zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bun-
desregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
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Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern vor, 
ohne dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird 
der übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit 
ihrer oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch 
bürokratische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für 
mich besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie zur Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interessen-
vertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrierungs-
pflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die Gesetzentwürfe der Fraktionen Die Linke. und der 
AfD sowie die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP verfehlen bei weitem das erhoffte Ziel. 
Der Gesetzentwurf der Linken bemüht sich zwar um 
möglichst hohe Transparenz, erweist aber teilweise 
erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Eine Pflicht 
zur Offenlegung von Kontakten mit Bundestagsabgeord-
neten ist mit der Mandatsfreiheit nach Artikel 38 GG 
nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf der AfD basiert 
außerdem auf einem völlig realitätsfremden Bild von 
Interessenvertretung. Der Wert der Anträge der Grünen 
und der FDP ist gering, da beide Fraktionen keine kon-
kreten Regelungsvorschläge unterbreiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die Ein-
führung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ ein-
gesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von Lob-
byistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. In der nächsten Wahlperiode wer-
de ich mich erneut mit Nachdruck dafür einsetzen. Die 
Einführung des „exekutiven Fußabdrucks“ wird eine der 
ersten Handlungen einer SPD-geführten Bundesregie-
rung sein.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen, das eine deut-
liche Verbesserung der bisherigen Lage ist. Der Gesetz-
entwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher meine 
volle Zustimmung.

Anlage 12 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Lothar Binding (Heidelberg), 
Dr. Wiebke Esdar und Saskia Esken (alle SPD) zu 
der Abstimmung über den von den Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf eines 
Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters 

beim Deutschen Bundestag und zur Änderung des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Lobbyregis-
tergesetz)

(Tagesordnungspunkt 18 a)

Auch wer es in grauer Vorzeit nicht wahrhaben wollte – 
spätestens seit der Gründung von Lobbycontrol, der Ini-
tiative für Transparenz und Demokratie e.V., im Jahr 
2005 gehört es zum Allgemeinwissen, dass Lobbyismus 
zwei Seiten hat: eine gute Seite, wenn es um transparente 
Informationen sowie Informantinnen und Informanten 
geht, darum bestimmte Sichtweisen und spezielle Interes-
sen unter fachlichen Gesichtspunkten kennenzulernen, 
und eine schlechte Seite, wenn es um Manipulation, Fehl-
information, Egoismus bis hin zu „Provisionen“ oder 
andere finanzielle Zuwendungen geht, um bestimmte 
Meinungsbildungen im Parlament zu befördern oder zu 
behindern.

Nach vielen Jahren erbitterten Widerstands der Frak-
tion CDU/CSU, auch der FDP, soll es heute endlich ge-
lingen, ein Lobbyregistergesetz (LobbyRG) zu verab-
schieden. Obwohl die Konservativen – allen voran das 
Bundeskanzleramt – die von der SPD-Bundestagsfrak-
tion und den sozialdemokratischen Mitgliedern der Bun-
desregierung geforderten weitergehenden Maßnahmen 
bzw. eindeutigere Regelungen verhindert haben, werde 
ich der vorliegenden Fassung zustimmen. Denn dieses 
Gesetz ist gleichwohl ein großer Schritt, weil ein Anfang. 
Bedauerlich ist, dass diese Erkenntnis erst mit der Auf-
deckung einiger Skandale gewachsen ist. Das erinnert ein 
wenig an den Atomausstieg: Es brauchte den Super-GAU 
in Fukushima, um zu erkennen, wie groß die Gefahr 
wirklich ist.

Die Gründe für meine Zustimmung:

Mit dem LobbyRG kommen viele Verbesserungen für 
die Transparenz der Arbeit von Politikerinnen und Politi-
kern:

Erstens. Die bisherige „öffentliche Liste“ von Verbän-
den, die (ihre) Interessen gegenüber Bundestag und/oder 
Bundesregierung vertreten, basiert auf der freiwilligen 
Eintragung und hat deshalb einen Informationswert 
nahe null. Mit dem LobbyRG wird die Eintragung ver-
bindlich und gesetzlich vorgeschrieben – ein Meilenstein 
des deutschen Parlamentarismus. Die Eintragung unter-
liegt nicht der sogenannten Diskontinuität, vorgenomme-
ne Eintragungen bleiben also über die Wechsel der Legis-
laturperioden hinweg bestehen und müssen nicht nach 
jeder Wahl erneuert werden.

Zweitens. Das LobbyRG definiert eine breite Basis 
derjenigen, die sich in das Register eintragen müssen: 
Registrierungspflichtig sind grundsätzlich alle Lobbyis-
tinnen und Lobbyisten, die Kontakt mit dem Bundestag 
(MdB, Organe, Fraktionen) oder mit der Bundesregie-
rung (ab Unterabteilungsleitung in Bundesministerien) 
zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss-
nahme aufnehmen. Sämtliche Kontaktaufnahmen wie 
zum Beispiel persönliche Treffen, Briefe, E-Mails und 
Anrufe führen zur Registrierungspflicht.
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Drittens. Das LobbyRG enthält umfassende Informa-
tionspflichten: Die erforderlichen Angaben betreffen 
sowohl die Identität und Tätigkeit des Interessenvertre-
ters als auch die Finanzierung der Interessenvertretung. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Lobbyisten auch ihre 
Auftraggeber benennen müssen. Die Angaben zur Finan-
zierung können verweigert werden. Das ist ärgerlich. 
Allerdings kommen Lobbyistinnen und Lobbyisten in 
diesem Fall auf eine „schwarze Liste“: Sie erhalten kei-
nen Hausausweis, und sie werden nicht mehr zu öffent-
lichen Anhörungen des Bundestages eingeladen. Das ist 
erfreulich.

Viertens. Verstöße, also fehlende oder falsche Anga-
ben, werden mit einem Ordnungsgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Die Lobbyistinnen und Lob-
byisten erhalten auch in diesem Fall keinen Hausausweis 
und werden nicht mehr zu öffentlichen Anhörungen ein-
geladen.

Interessenvertretung ist nicht grundsätzlich verwerf-
lich und ein Bestandteil der Meinungsbildung für Abge-
ordnete. Sich eine Meinung auf der Grundlage möglichst 
vieler Sichtweisen zu bilden, macht gute Gesetzgebung 
möglich. Den Interessen einer Lobbygruppe oder eines 
Lobbyisten zu folgen, führt zu schlechter Gesetzgebung. 
Die Transparenz über die Entstehung von Meinungen 
hilft, die Ergebnisse der Gesetzgebungsverfahren zu ver-
stehen und zu begründen. Auch der Einfluss ausländi-
scher Kräfte auf die Gesetzgebung im Deutschen Bun-
destag würde so deutlich und könnte unterbunden 
werden.

Deshalb ist die offene Darlegung von Kontakten ein 
guter und wichtiger Schritt, um das durch die aktuellen 
Korruptionsaffären bei CDU/CSU zerstörte Vertrauen in 
die Arbeit des Deutschen Bundestages wiederherzustel-
len. Leider wird Vertrauen in wenigen Minuten zerstört, 
und es braucht lange Zeit, es wieder aufzubauen.

Ob CDU und CSU es ernst meinen mit der Bekämp-
fung von unguten und – wie wir heute wissen – nicht frei 
von Egoismus geprägten Vermischungen von Wirtschaft, 
Verbänden und Politik, wäre leicht zu beweisen, indem 
sie sich zum Beispiel dem Vorschlag von Bundesjustiz-
ministerin Christine Lambrecht zur Einführung des exe-
kutiven Fußabdrucks anschließen oder ihre Nebenein-
künfte, wie von Olaf Scholz gefordert, ab dem ersten 
Cent offenlegen. Was für das Parlament recht ist – Trans-
parenz –, sollte für die Exekutive (also die Regierung, die 
Ministerien, die Verwaltungen) billig sein. Es muss uns 
wundern, warum sich CDU und CSU dieser Transparenz 
so vehement verweigern.

Mit Blick auf die Nebeneinkünfte gilt es, den Blick auf 
den § 44a (1) Satz 1 Abgeordnetengesetz (AbgG) zu 
lenken: „Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt 
der Tätigkeit eines Mitglieds des Bundestages.“ Für die 
Zukunft sollte überlegt werden ob „Mittelpunkt der Tä-
tigkeit“ noch der Mittelpunkt sein kann, wenn die Neben-
einkünfte die Diäten als Haupteinkommen deutlich über-
steigen. Transparenz ist nicht teilbar.

Anlage 13 

Erklärungen nach § 31 GO
zu der Abstimmung über den von den Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf 
eines Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters 
beim Deutschen Bundestag und zur Änderung des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
(Lobbyregistergesetz)
(Tagesordnungspunkt 18 a)

Michael Gerdes (SPD): Mit dem Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen zur Einführung eines Lobbyregis-
ters, den der Deutsche Bundestag am heutigen Donners-
tag in zweiter und dritter Lesung beraten wird, soll zum 
ersten Mal ein verbindliches Lobbyregister gesetzlich 
eingeführt werden. Da ich den Vorschlag der Koalitions-
fraktionen für den effektivsten der vorgelegten Vorschlä-
ge erachte, werde ich dem Gesetzentwurf zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Inte-
ressenvertretung gegenüber dem Bundestag und der 
Bundesregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern vor, 
ohne dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird 
der übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit 
ihrer oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch 
bürokratische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für 
mich besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interessen-
vertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrierungs-
pflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die Ein-
führung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ ein-
gesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von 
Lobbyistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. In der nächsten Wahlperiode wer-
de ich mich erneut mit Nachdruck dafür einsetzen.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen, das eine deut-
liche Verbesserung der bisherigen Lage ist. Der Gesetz-
entwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher meine 
volle Zustimmung.

Hiltrud Lotze (SPD): Mit dem Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen zur Einführung eines Lobbyregis-
ters, den der Deutsche Bundestag am heutigen Donners-
tag in zweiter und dritter Lesung beraten wird, soll zum 
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ersten Mal ein verbindliches Lobbyregister gesetzlich 
eingeführt werden. Da ich den Vorschlag der Koalitions-
fraktionen für den effektivsten der vorgelegten Vorschlä-
ge erachte, werde ich dem Gesetzentwurf zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bun-
desregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern vor, 
ohne dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird 
der übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit 
ihrer oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch 
bürokratische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für 
mich besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie zur Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interessen-
vertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrierungs-
pflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die Gesetzentwürfe der Fraktionen Die Linke und der 
AfD sowie die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP verfehlen bei weitem das erhoffte Ziel. 
Der Gesetzentwurf der Linken bemüht sich zwar um 
möglichst hohe Transparenz, erweist aber teilweise 
erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Eine Pflicht 
zur Offenlegung von Kontakten mit Bundestagsabgeord-
neten ist mit der Mandatsfreiheit nach Artikel 38 GG 
nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf der AfD basiert 
außerdem auf einem völlig realitätsfremden Bild von 
Interessenvertretung. Der Wert der Anträge der Grünen 
und der FDP ist gering, da beide Fraktionen keine kon-
kreten Regelungsvorschläge unterbreiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die 
Einführung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ 
eingesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von 
Lobbyistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. In der nächsten Wahlperiode, in 
der ich dem Deutschen Bundestag nicht mehr angehören 
werde, wird sich die SPD-Fraktion erneut mit Nachdruck 
dafür einsetzen. Die Einführung des „exekutiven Fußab-
drucks“ wird eine der ersten Handlungen einer SPD- 
geführten Bundesregierung sein.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen, das eine deut-
liche Verbesserung der bisherigen Lage ist. Der Gesetz-
entwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher meine 
volle Zustimmung.

Michael Roth (Heringen) (SPD): Mit dem Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen zur Einführung eines Lob-
byregisters, den der Deutsche Bundestag am heutigen 

Donnerstag in zweiter und dritter Lesung beraten wird, 
soll zum ersten Mal ein verbindliches Lobbyregister ge-
setzlich eingeführt werden. Da ich den Vorschlag der 
Koalitionsfraktionen für den effektivsten der vorgelegten 
Vorschläge erachte, werde ich dem Gesetzentwurf zu-
stimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bun-
desregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern, ohne 
dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird der 
übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer 
oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch bürokra-
tische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für mich als 
direkt gewählter Abgeordneter besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie zur Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interes-
senvertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrie-
rungspflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die Gesetzentwürfe der Fraktionen Die Linke. und der 
AfD sowie die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP verfehlen bei weitem das erhoffte Ziel. 
Der Gesetzentwurf der Linken bemüht sich zwar um 
möglichst hohe Transparenz, erweist aber teilweise 
erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Eine Pflicht 
zur Offenlegung von Kontakten mit Bundestagsabgeord-
neten ist mit der Mandatsfreiheit nach Artikel 38 GG 
nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf der AfD basiert 
außerdem auf einem völlig realitätsfremden Bild von 
Interessenvertretung. Der Wert der Anträge der Grünen 
und der FDP ist gering, da beide Fraktionen keine kon-
kreten Regelungsvorschläge unterbreiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die 
Einführung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ 
eingesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von 
Lobbyistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. In der nächsten Wahlperiode wer-
de ich mich erneut mit Nachdruck dafür einsetzen. Die 
Einführung des „exekutiven Fußabdrucks“ wird eine der 
ersten Handlungen einer SPD-geführten Bundesregie-
rung sein.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen, das eine deut-
liche Verbesserung der bisherigen Lage ist. Der Gesetz-
entwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher meine 
volle Zustimmung.
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Sarah Ryglewski (SPD): Mit dem Gesetzentwurf der 
Koalitionsfraktionen zur Einführung eines Lobbyregis-
ters, den der Deutsche Bundestag am heutigen Donners-
tag in zweiter und dritter Lesung beraten wird, soll zum 
ersten Mal ein verbindliches Lobbyregister gesetzlich 
eingeführt werden. Da ich den Vorschlag der Koalitions-
fraktionen für den effektivsten der vorgelegten Vorschlä-
ge erachte, werde ich dem Gesetzentwurf zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bun-
desregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern vor, 
ohne dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird 
der übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit 
ihrer oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch 
bürokratische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für 
mich besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interes-
senvertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrie-
rungspflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die Gesetzentwürfe der Fraktionen Die Linke und der 
AfD sowie die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP verfehlen bei weitem das erhoffte Ziel. 
Der Gesetzentwurf der Linken bemüht sich zwar um 
möglichst hohe Transparenz, erweist aber teilweise 
erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Eine Pflicht 
zur Offenlegung von Kontakten mit Bundestagsabgeord-
neten ist mit der Mandatsfreiheit nach Artikel 38 GG 
nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf der AfD basiert 
außerdem auf einem völlig realitätsfremden Bild von 
Interessenvertretung. Der Wert der Anträge der Grünen 
und der FDP ist gering, da beide Fraktionen keine kon-
kreten Regelungsvorschläge unterbreiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die 
Einführung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ 
eingesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von 
Lobbyistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. In der nächsten Wahlperiode wer-
de ich mich erneut mit Nachdruck dafür einsetzen. Die 
Einführung des „exekutiven Fußabdrucks“ wird eine der 
ersten Handlungen einer SPDgeführten Bundesregierung 
sein.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
einen ersten Etappenerfolg zu erzielen, was eine deut-
liche Verbesserung der bisherigen Lage darstellt. Der 
Gesetzentwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher 

zwar meine Zustimmung, das Thema ist damit aber 
noch so lange nicht erledigt, bis auch der exekutive Fuß-
abdruck Teil eines Lobbyregisters wird.

Swen Schulz (Spandau) (SPD): Mit dem Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen zur Einführung eines Lob-
byregisters, den der Deutsche Bundestag am heutigen 
Donnerstag in zweiter und dritter Lesung beraten wird, 
soll zum ersten Mal ein verbindliches Lobbyregister ge-
setzlich eingeführt werden. Da ich den Vorschlag der 
Koalitionsfraktionen für den effektivsten der vorgelegten 
Vorschläge erachte, werde ich dem Gesetzentwurf zu-
stimmen.

Der Gesetzentwurf der Koalition ist eine gelungene 
Regelung zur Erhöhung der Transparenz bei der Interes-
senvertretung gegenüber dem Bundestag und der Bun-
desregierung. Er sieht zunächst eine Registrierungs-
pflicht für einen möglichst breiten Personenkreis von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern vor, 
ohne dass ihre Grundrechte tangiert werden. Auch wird 
der übliche Kontakt von Bürgerinnen und Bürgern mit 
ihrer oder ihrem Wahlkreisabgeordneten nicht durch 
bürokratische Hürden erschwert. Dieser Punkt ist für 
mich besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor, dass Inte-
ressenvertreterinnen und Interessenvertreter künftig um-
fassende Angaben zu ihrer Person und zum Gegenstand 
sowie zur Finanzierung der Interessenvertretung machen 
müssen. Auch müssen sie einen verbindlichen Verhal-
tenskodex annehmen, der Grundsätze integrer Interes-
senvertretung vorsieht. Verstöße gegen die Registrie-
rungspflicht werden mit einem Bußgeld von bis zu 
50 000 Euro sanktioniert. Verstöße gegen den Verhaltens-
kodex werden wiederum im Register veröffentlicht.

Die Gesetzentwürfe der Fraktionen Die Linke. und der 
AfD sowie die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP verfehlen bei weitem das erhoffte Ziel. 
Der Gesetzentwurf der Linken bemüht sich zwar um 
möglichst hohe Transparenz, erweist aber teilweise 
erhebliche verfassungsrechtliche Probleme. Eine Pflicht 
zur Offenlegung von Kontakten mit Bundestagsabgeord-
neten ist mit der Mandatsfreiheit nach Artikel 38 GG 
nicht vereinbar. Der Gesetzentwurf der AfD basiert 
außerdem auf einem völlig realitätsfremden Bild von 
Interessenvertretung. Der Wert der Anträge der Grünen 
und der FDP ist gering, da beide Fraktionen keine kon-
kreten Regelungsvorschläge unterbreiten.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich stark für die 
Einführung des sogenannten „exekutiven Fußabdrucks“ 
eingesetzt. Dabei geht es um die Veröffentlichung von 
Lobbyistenkontakten zu Bundesministerien und deren 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen. Den „exekutiven 
Fußabdruck“ hat das Bundeskanzleramt bis zum Ende 
kategorisch abgelehnt. Die Einführung des „exekutiven 
Fußabdrucks“ wird eine der ersten Handlungen einer 
SPD-geführten Bundesregierung sein.

Seit zehn Jahren fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
die gesetzliche Einführung eines Lobbyregisters. Nach 
monatelangen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, 
zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen, das eine deut-
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liche Verbesserung der bisherigen Lage ist. Der Gesetz-
entwurf der SPD und CDU/CSU verdient daher meine 
volle Zustimmung.

Anlage 14 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung

– des Antrags der Abgeordneten Dr. Marcel 
Klinge, Roman Müller-Böhm, Michael Theurer, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP: Bereit für den Neustart – So kommt der 
Tourismus aus der Krise

– des Antrags der Abgeordneten Dr. Marcel 
Klinge, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP: Rahmenbedingungen für sicheres Reisen – 
Konzept für Tourismuskorridore erarbeiten

– der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infra-
struktur zu dem Antrag der Abgeordneten 
Bernd Reuther, Frank Sitta, Torsten Herbst, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP: Unterstützung für das System Luftver-
kehr in Zeiten von Corona

(Zusatzpunkt 17 bis 19)

Paul Lehrieder (CDU/CSU): Reiseveranstalter, Rei-
sebüros, das Gastgewerbe und die gesamte Tourismus-
branche sind leider weiterhin in einer existenzbedrohen-
den Situation. Für die Tourismuswirtschaft wie für uns 
alle wünsche ich mir nach langer Einschränkung der 
Bewegungs- und Reisefreiheit mehr Reise- und Urlaubs-
möglichkeiten. Die Hygienekonzepte sowohl in Deutsch-
land wie in vielen Zielländern für Restaurants, Hotels und 
Verkehrsmittel sind eine gute Grundlage für weitere Rei-
seerleichterungen. Dafür müssen wir vor allem die jetzt 
endlich zunehmend zur Verfügung stehenden Testkapazi-
täten noch viel intensiver nutzen. Dann können wir zu-
sammen mit einer verbesserten digitalen Kontaktnach-
verfolgung und jetzt ja immer mehr Impfungen für 
deutlich mehr Sicherheit bei Reisen sorgen.

Lieber bei einer Rückreise nach Deutschland mehrfach 
verpflichtend testen als eine Quarantäne, damit Reisen in 
diesen schwierigen Zeiten möglich bleiben. Dies ist eine 
wesentliche Forderung in den vorliegenden Anträgen der 
FDP, und in diese Richtung geht es ja bereits. Genau das 
wurde auf der Konferenz der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsidenten vorgestern auch beschlossen: mehr 
Tests statt einer zuvor überlegten generellen Quarantäne-
pflicht für Rückkehrer aus dem Ausland, was von der 
Reisebranche ausdrücklich begrüßt wurde. Außerdem 
prüft bereits eine Arbeitsgruppe aus Bundesministerien, 
Ländervertretern und Verbänden Erleichterungen für 
Flugpassagiere hinsichtlich der Quarantänevorschriften 
bei der Rückreise, wobei neben verstärkten Tests auch 
die Einrichtung sogenannter Flugkorridore erörtert wird.

Trotz aller Probleme weiß die Reisebranche sehr wohl 
zu schätzen, was wir mit umfangreichen staatlichen 
Hilfsmaßnahmen an Unterstützung leisten. Das brachten 
die Initiatoren der Demonstration von Mitarbeitern aus 
Reisebüros und von Reiseveranstaltern diesen Montag 
am Brandenburger Tor, an der auch ich teilgenommen 
habe, klar auf den Punkt: Diese Regierung hat uns bisher 
gut durch die Pandemie gebracht.

Wir haben als CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit 
Beginn der Coronapandemie auf schnelle Hilfen für die 
Tourismusbranche gedrängt, und das haben wir geschafft. 
So ist die Tourismuswirtschaft bei den Überbrückungs-
hilfen die einzige Branche, in der durch eine Corona- 
bedingte Stornierung auch entgangene Provisionen und 
Margen den förderfähigen Kosten gleichgestellt sind und 
erstattet werden können. Und wir arbeiten intensiv an 
weiteren Verbesserungen.

Und bei aller Kritik an nicht schnell genug ausgezahl-
ten Coronawirtschaftshilfen: Stand vorgestern wurden 
49 Milliarden Euro KfW-Hilfen bewilligt, 9,2 Milliarden 
Euro November- und Dezemberhilfe ausgezahlt, 3,5 Mil-
liarden Euro bei der Überbrückungshilfe II und III aus-
gezahlt. Bei diesen Zahlungen hat die Tourismusbranche 
jeweils einen großen Anteil. Und das Ausland beneidet 
uns um diese massive Unterstützung, die wir unseren 
Betrieben geben. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich 
bei unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier, auch für 
die besondere Berücksichtigung des Tourismus. Und ich 
bedanke mich auch bei unserem Verkehrsminister 
Andreas Scheuer für das Sonderprogramm des BMVI 
zur Unterstützung von Reisebusunternehmen mit einem 
Volumen von insgesamt 250 Millionen Euro im letzten 
und in diesem Jahr.

Wir haben nicht nur eine Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Reisebüros, 
Reiseveranstaltern und der gesamten Tourismusbranche, 
sondern auch gegenüber den Menschen in den Zielgebie-
ten, die vom Tourismus leben und selbst in Europa nir-
gends eine so gute staatliche Unterstützung erhalten wie 
bei uns. Dabei denke ich auch an viele Entwicklungslän-
der, in denen es oft kaum andere Einkommensmöglich-
keiten gibt. Und es geht dabei auch um Umweltschutz: 
Viele Naturschutzkonzepte zum Beispiel in Afrika sind in 
großem Maße abhängig von den Einnahmen aus dem 
Tourismus.

Allerdings: Bei Reisen ergibt sich zwangsläufig eine 
Vielzahl von Kontakten, auch aus mehreren Ländern, 
sodass sich die Gefahr einer Verbreitung von Infektionen 
erhöht. Dies muss vor dem Hintergrund der gegenwärtig 
wieder steigenden Infektionszahlen und vor allem der 
zunehmenden neuen Virusmutationen abgewogen wer-
den.

Falls kurzfristig für eine bestimmte Zeit weitere 
zusätzliche Einschränkungen bei Auslandsreisen nötig 
sein sollten: Natürlich wollen wir auch in Zukunft eine 
leistungsfähige Reisewirtschaft in Deutschland, mit Rei-
severanstaltern, die attraktive Pakete schnüren, mit Rei-
sebüros, die individuell beraten und persönliche Betreu-
ung auch bei Problemen garantieren. Dafür arbeiten wir.
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Gabriele Hiller-Ohm (SPD): Ich kann den Unmut der 
FDP, der in dem vorliegenden Antrag zum Ausdruck 
kommt, gut verstehen. Auch ich habe mir von der letzten 
Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März in Bezug auf 
den Tourismus mit Beherbergungen, Gastronomie und 
Veranstaltungsbranche konkrete Aussagen für einen Neu-
start versprochen. In dem Fünf-Stufen-Plan hatte sich die 
Ministerpräsidentenkonferenz ja darauf verständigt. 
Besonders an die Schnell- und Selbsttests wurden große 
Hoffnungen gerade auch für den Tourismus- und Freizeit-
bereich geknüpft.

Fakt ist, die Branche liegt am Boden und wartet drin-
gend auf Signale, wie und wann es endlich wieder los-
gehen kann. Fakt ist aber auch, dass wir uns gerade in 
einer dritten Coronawelle befinden. Die Infektionen stei-
gen in erschreckendem Maße, die Intensivstationen lau-
fen voll, und es werden weiterhin viele Menschen an 
Corona sterben. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
müssen wir uns stets vor Augen halten.

Wie kann eine Öffnungsstrategie für den Tourismus in 
dieser schwierigen Situation aussehen? Erinnern wir uns 
an den letzten Pandemiesommer: Ich habe die Bilder von 
den chaotischen Zuständen an den Ostseestränden noch 
sehr deutlich vor Augen. Und wie war es im Coronawin-
ter? Menschenmassen stürmten in die verschneiten Mit-
telgebirge. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann es 
natürlich nicht gehen – und schon gar nicht jetzt in der 
dritten Welle.

Was also können wir tun? Ich bin sehr froh, dass sich 
die letzte Ministerpräsidentenkonferenz auf die Möglich-
keit von Modellprojekten in den einzelnen Bundes-
ländern verständigt hat. Über Modellprojekte müssen 
jetzt sichere Reise-, Freizeit und Urlaubsstrukturen in 
Deutschland erprobt werden. Und, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der FDP, da sind jetzt vor allem auch 
Sie am Zug. Sie stellen zum Beispiel in meinem Bundes-
land Schleswig-Holstein den Tourismusminister. Dem 
sollten Sie unbedingt Ihren Antrag mit Ihren vielen Öff-
nungsvorschlägen für die Tourismusbranche schicken. 
Die Kanzlerin hat heute in ihrer Regierungserklärung 
ausdrücklich auf die Möglichkeit von Modellprojekten 
in den Ländern und auf deren Verantwortung in der Pan-
demie hingewiesen. Also fordern Sie nicht, handeln Sie

Hotellerie und Gastronomie sind bereits gut vorberei-
tet. Auch Freizeitparks, Campingplätze und Vermieter 
von Ferienwohnungen haben sichere Konzepte erarbeitet. 
Wenn eine Öffnung wissenschaftlich begleitet wird, wer-
den wir wissen, ob es tatsächlich Reisen und Urlaub sind, 
die die Coronazahlen in die Höhe treiben, und welche 
Maßnahmen wir brauchen, um Reisen und Freizeit auch 
in der Pandemie sicher zu machen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, die SPD- 
Bundestagsfraktion hat sich intensiv und erfolgreich für 
die Reise- und Freizeitwirtschaft und die vielen Beschäf-
tigten eingesetzt. Nie dagewesene Hilfsprogramme wur-
den auf den Weg gebracht und kontinuierlich an die 
Bedürfnisse der betroffenen Branchen angepasst. Ich 
nenne hier nur die Überbrückungshilfen, Ausbildungs-
prämien und das Kurzarbeitergeld. Wir haben dafür ge-
kämpft, dass die Besonderheiten der Gastwirtschaft, der 
Reise- und Veranstaltungswirtschaft in den Hilfen be-

rücksichtigt werden. Und wir haben uns für die vielen 
Beschäftigten im Tourismus eingesetzt. Denn: Tourismus 
lebt von seinen fast 3 Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern.

Diesen Weg werden wir weitergehen und der Reise- 
und Veranstaltungswirtschaft und den vielen Beschäftig-
ten in dieser schweren Zeit weiterhin zur Seite stehen.

Bernd Rützel (SPD): Wieder haben die Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten stundenlang mit der 
Bundeskanzlerin getagt – die Sitzungen und die Be-
schlüsse werden immer länger –, und wieder sind wohl 
fast alle enttäuscht: die, die zurück zur vermeintlichen 
Normalität wollen, genauso wie die, die eine Überlastung 
unseres Gesundheitssystems vermeiden wollen. Und mit-
tendrin: die Reisebranche.

Wir sind in einem Dilemma: Der Ausweg, vor allem 
das Impfen, rückt in immer weitere Ferne, und die Unter-
nehmen müssen mit der immer größer werdenden Un-
sicherheit und Unplanbarkeit umgehen. Gleichzeitig 
wächst mit den Mutationen die Gefahr für Gesundheit 
und Leben der Menschen.

Die Kritik an den Schutzmaßnahmen und das Unver-
ständnis in der Bevölkerung wachsen. Ich muss sagen: 
Das kann ich verstehen. Mögen die Zweifel rational 
begründet sein oder nicht: Die Pandemie stellt uns alle 
auf eine harte Geduldsprobe. Umso wichtiger ist es, Ge-
rechtigkeit und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen 
nicht aus den Augen zu verlieren.

An Verständnis fehlt es mir auch, wenn Inlandsreisen 
nicht erfolgen sollen, einem Mallorca-Urlaub aber nichts 
im Wege steht. Es ist gut, dass die Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin sich 
darauf geeinigt haben, dem einen Riegel vorzuschieben. 
Die Fluggesellschaften haben bereits signalisiert, dass sie 
vor dem Rückflug konsequent testen werden. Vorgesehen 
ist außerdem eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug 
nach Deutschland. Einige Fragen sind hier noch offen, 
etwa zu den Quarantänehotels, die schnellstmöglich 
geklärt werden müssen.

Noch ist die Reiselust der Menschen im Land 
gedämpft. Mitte März ergab eine Umfrage von YouGov 
im Auftrag der dpa, dass 79 Prozent der Befragten nicht 
verreisen wollen. Nur 2 Prozent gaben an, eine Auslands-
reise zu planen, 4 Prozent wollten im Inland verreisen. Es 
ist also offenbar so, dass nicht nur staatliche Maßnahmen 
die Menschen vom Reisen abhalten; viele wollen sich 
und andere nicht gefährden.

Solange Impfen und Testen nicht an Fahrt aufnehmen, 
werden wir Kontakte weiter einschränken müssen. Kon-
taktfreudig sind wir alle wohl vor allem auf Reisen. Es 
macht also Sinn, hier besonders vorsichtig zu sein. Soge-
nannter kontaktarmer Urlaub, etwa in einer Ferienwoh-
nung im Inland, sollte aber nach meiner Auffassung mög-
lich sein.

Die Reisebranche wird wohl noch einige Zeit auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen sein. Ich bin des-
halb froh, zu hören, dass weitere Hilfen geplant sind und 
der Tourismus auch bei den Härtefallfonds von Bund und 
Ländern besondere Berücksichtigung finden soll. Neben 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März 2021                               27678 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



diesen Hilfen braucht es kluge Öffnungsschritte und eine 
Strategie für den Neustart. Herr Bareiß, hier sind Sie in 
Zusammenarbeit mit den Verbänden gefordert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie noch: 
„Urlaub, die schönste Zeit des Jahres“? Es ist an der 
Zeit, dass wir den Menschen diese Auszeit vom Alltag 
wieder möglich machen.

Anlage 15 

Zu Protokoll gegebene Rede

der Abgeordneten Bettina Margarethe Wiesmann 
(CDU/CSU) zur Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zum 
Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechts-
entwicklung

(Zusatzpunkt 20)

Bettina Margarethe Wiesmann (CDU/CSU): Vor 
zweieinhalb Jahren haben wir uns hier schon einmal mit 
Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung be-
schäftigt. Damals ging es um die Änderung des Ge-
schlechtseintrags, und es war für manche Beobachter 
wohl ein wenig überraschend, dass es sich hierbei um 
eine zwar kleine und inhomogene Gruppe von Menschen 
handelt, deren Anliegen aber sehr berechtigt ist und unbe-
dingt ernst genommen zu werden verdient. Menschen mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung haben das gleiche 
Recht auf Respekt und Anerkennung, auf geschlechtliche 
Selbstbestimmung und bei Bedarf auf Unterstützung der 
Gesellschaft wie alle anderen.

Damals wurde viel gestritten, ob auch Menschen mit 
einer diversen Geschlechtsidentität dazugehören, und die 
eindeutige Antwort ist: Nein. Menschen mit Varianten 
der Geschlechtsentwicklung haben diese Anlagen schon 
bei ihrer Geburt, sie haben ein Geschlecht und nicht das 
falsche. Diese Definition steht in einer Vereinbarung 
medizinischer Fachverbände auf internationaler Ebene 
und auf nationaler Ebene in einer medizinischen Leitli-
nie. Es sollte den betroffenen Menschen selbst überlassen 
bleiben, ob sie sich als divers, männlich, weiblich oder 
keinem Geschlecht zuordnen. Das können sie nun durch 
Eintrag in das Personenregister bei Vorlage einer ent-
sprechenden ärztlichen Bescheinigung oder einer eides-
stattlichen Erklärung.

Heute beschließen wir nun ein Gesetz, das hierzu 
ergänzend wirkt: Geschlechtsangleichende Operationen 
bei Kleinkindern mit Varianten der Geschlechtsentwick-
lung dürfen nicht mehr einfach so vorgenommen werden, 
um ihnen mögliche Leidenswege zu ersparen. Es war 
schon im Koalitionsvertrag klar, dass wir uns bei diesen 
Fragen am Kindeswohl und an medizinischen Notwen-
digkeiten orientieren. Medizinisch notwendig kann ein 
Eingriff sein, wenn die Gesundheit des Kindes gefährdet 
ist. Dann bleibt er möglich, sogar geboten. Medizinisch 
nicht notwendig dagegen sind Eingriffe, die lediglich das 
Erscheinungsbild modellieren oder den Hormonhaushalt 
beeinflussen, um ein eindeutiges Geschlecht zu errei-

chen. Solch ein Eingriff darf nicht mehr auf Wunsch 
der Eltern vorgenommen werden, es sei denn, das Kind 
selbst ist einwilligungsfähig und wünscht ihn.

Mir ist auch wichtig, dass in der Evaluierung geprüft 
werden soll, die Einwilligungsfähigkeit des Kindes nicht 
mehr an einer fixen Altersschwelle festzumachen, son-
dern sie von ärztlicher Seite feststellen zu lassen. Denn 
Kinder müssen vor Fremdbestimmung, aber auch vor 
leichtsinnigem Handeln möglichst gut geschützt werden.

Gut geregelt ist weiter, dass das Familiengericht als 
neutrale Instanz ein Verfahren durchführt, das sich aus-
schließlich am Kindeswohl zu orientieren hat. Es geht um 
das weitere Leben eines Kindes oder Jugendlichen, nicht 
um das der Eltern.

Auch die Unterstützung der Familie durch eine inter-
disziplinäre Kommission aus Ärzten, Psychologen und 
Ethikern ist begrüßenswert. Eltern wird zudem die Hin-
zuziehung einer Peer-Beratung empfohlen. Damit kön-
nen Eltern besser zu ihrem Kind stehen und es als 
Geschöpf Gottes annehmen.

Das Gesetz ist offen für die Vielfalt der Natur, indem es 
auch fragliche Fälle einbezieht, etwa Kinder mit adreno-
genitalem Syndrom, einer ihrerseits variantenreichen 
Hormonverteilung. Hier sollen nicht pauschal Behand-
lungen erlaubt werden, sondern nur solche, die bestimmte 
Erleichterungen verschaffen. Behandlungen sind also 
ebenso nicht ausgeschlossen, sondern werden unter dem 
Gesichtspunkt des Kindeswohls von Ärzten angeraten 
und vom Gericht zugelassen.

Anhörung und parlamentarisches Verfahren haben 
dazu beigetragen, dass das Gesetz nun eine gute Lösung 
für alle Betroffenen bereithält. Was noch aussteht, sind 
mehr empirische Daten; denn selbst die Anzahl der 
Betroffenen variiert erheblich. Deshalb ist der Aufbau 
eines Zentralregisters unbedingt notwendig, dies deckt 
das Gesetz noch nicht ab. Doch wird eine Evaluation 
des Gesetzes bereits nach fünf Jahren vorgenommen. 
Sie soll einerseits mehr Erkenntnisse über die betreffen-
den Varianten als auch frühzeitig die neue Rechtslage auf 
den Prüfstand bringen.

Dies ist ein gutes und ausgewogenes Gesetz, das sich 
eindeutig am Kindeswohl orientiert und der Vielfalt der 
Schöpfung Rechnung trägt.

Anlage 16 

Erklärung nach § 31 GO
der Abgeordneten Sylvia Pantel (CDU/CSU) zur 
Beratung des von der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zum Schutz von Kin-
dern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung
(Zusatzpunkt 20)
Bei der heutigen Abstimmung zum Gesetz zum Schutz 

von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
werde ich mit Nein stimmen.

Bislang werden in der Bundesrepublik Deutschland an 
Kindern, die nach der Geburt weder dem männlichen 
noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden 
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konnten, Operationen an den inneren oder äußeren 
Geschlechtsmerkmalen vorgenommen, die in erster Linie 
der Geschlechtszuordnung dienen.

Der vorliegende Entwurf will erreichen, „dass 
geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe an Kin-
dern nur in unaufschiebbaren Fällen und zur Abwendung 
von Lebensgefahr zulässig sind“. Damit soll das Recht 
auf geschlechtliche Selbstbestimmung von Kindern 
implementiert werden.

Tatsächlich wird mit den Regelungen dieses Gesetzes 
in das Elternrecht eingegriffen und zudem in die ärztliche 
Entscheidungs- und Gewissensfreiheit. Die Idee ist, dass 
ein bisher erprobter medizinischer Eingriff, der dem 
Wohl des Kindes und der Eltern gilt, den Eltern und den 
behandelnden Ärzten aus der Hand genommen und auf 
eine staatliche „interdisziplinäre Kommission“ verlagert 
wird, die einem Familiengericht zuarbeitet, welches dann 
eine Entscheidung treffen soll.

Damit maßen sich staatliche Stellen über „interdis-
ziplinäre Kommissionen“ an, Entscheidungen für Neu-
geborene zu treffen, die bisher in der Fürsorge der be-
handelnden Ärzte in Absprache mit den Eltern gut 
aufgehoben waren. Die geplante Zusammensetzung einer 
sogenannten „interdisziplinären Kommission“ spricht 
Bände. Zwar darf der behandelnde Arzt dabei sein sowie 
ein zweiter Arzt, doch hinzu kommen eine Person mit 
psychologischer Berufsqualifikation und eine weitere 
Person mit sozialpädagogischer Qualifikation. Damit 
sind meines Erachtens nicht mehr gesundheitliche und 
medizinische Gesichtspunkte entscheidend, sondern 
„zeitgemäße“ ideologische Moden, die sich nach poli-
tisch wünschbaren Gesichtspunkten richten. Damit ist 
nicht mehr das Kindeswohl, auf Basis der Entscheidung 
des Arztes und der Eltern, ausschlaggebend. Vielmehr 
werden Kinder nach den aktuellen gesellschaftsverän-
dernden Tendenzen behandelt oder nicht behandelt.

Eine solche Verschiebung der Verantwortung weg von 
den Ärzten und Eltern hin zu staatlich bestellten Pädago-
gen und Psychologen kann ich nicht mittragen. Daher 
werde ich mit Nein stimmen.

Anlage 17 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung

a) des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes über den wasserwirt-
schaftlichen Ausbau an Bundeswasserstraßen 
zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele der 
Wasserrahmenrichtlinie
Bericht des Haushaltsausschusses gemäß § 96 
der Geschäftsordnung

b) des Antrags der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: 
Ausbau der Freizeitwasserstraßen in Deutsch-
land – Erschließung touristischer und sportli-
cher Potentiale im Inland

c) des Antrags der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: 
Ausbau des Wassersports – Saale-Leipzig- 
Kanal zur Erschließung touristischer und 
sportlicher Potenziale für die Region Halle- 
Leipzig

d) des Antrags der Abgeordneten Jörn König, 
Andreas Mrosek, Sebastian Münzenmaier, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der AfD: 
Erhaltung bestehender Freizeitwasserstraßen 
in Deutschland

(Tagesordnungspunkt 22 a bis d)

Eckhard Pols (CDU/CSU): Um es gleich vorwegzu-
nehmen: dickes Lob! Mit dem vorliegenden Entwurf hat 
die Bundesregierung ein fachlich sehr gutes und inhalt-
lich zielgenaues Gesetz vorgelegt.

Deutschland steht vor der Aufgabe, bis Ende 2027 die 
europäische Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. Das 
heißt, dass wir bei Oberflächengewässern den guten öko-
logischen Zustand herstellen müssen und bei als künst-
lich oder erheblich verändert eingestuften Gewässern das 
gute ökologische Potenzial und den guten chemischen 
Zustand erreichen. Bund und Länder begreifen dies als 
eine gesamtstaatliche Aufgabe. Bisher ist es so, dass die 
Länder für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
zuständig sind.

Wir müssen uns aber klar sein, dass die gesetzte Frist 
nicht eingehalten werden kann, wenn wir die Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Ländern nicht zeitnah än-
dern. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf übernimmt 
daher der Bund den wasserwirtschaftlichen Ausbau an 
seinen Binnenwasserstraßen, soweit dies der Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele der Richtlinie dient. Dabei 
wird die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die 
Hoheitsaufgabe für den Bund wahrnehmen. Die Über-
nahme des wasserwirtschaftlichen Ausbaus verspricht 
Synergieeffekte zwischen der verkehrlichen und wasser-
wirtschaftlichen Verwaltung unserer Bundeswasserstra-
ßen. Schließlich wird hier die Kompetenz für die Bundes-
wasserstraßen in einer Hand liegen.

Natürlich bedeuten mehr Aufgaben auch einen Bedarf 
nach mehr Personal. Und deswegen wird das Bundesver-
kehrsministerium auch die Entsperrung der bereits im 
Haushaltsgesetz 2021 aufgeführten 88 WSV-Stellen für 
die neue Aufgabe beantragen. Bis 2027 soll es einen Auf-
wuchs um insgesamt 208 unbefristete Stellen geben.

Doch es gehen noch weitere Neuerungen mit dem Ge-
setz einher:

Neben der neuen Kompetenzzuordnung erhält der 
Begriff des „allgemeinen Verkehrs“ in § 1 Bundeswas-
serstraßengesetz erstmalig eine genaue Definition. So 
erweitert sich die Anlage 1 mit den Binnenwasserstraßen 
des Bundes, die nach dem alten Verständnis dem allge-
meinen Verkehr dienen, um die „sonstigen Bundeswas-
serstraßen“. Dies ist nötig, damit die neue Bundesaufgabe 
des wasserwirtschaftlichen Ausbaus für alle bundeseige-
nen Binnenwasserstraßen gilt, also auch für diejenigen, 
die zwar Bundeswasserstraßen im Sinne des Artikels 89 
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Grundgesetz sind, aber derzeit nicht in der Anlage 1 ent-
halten sind. Dies betrifft zum Beispiel die nördliche Wer-
ra und in Brandenburg die Rheinsberger Gewässer.

Darüber hinaus ist der Begriff den Begebenheiten der 
Gegenwart anzupassen. Auch dies leistet das Gesetz. Der 
Begriff „allgemeiner Verkehr“ soll sich nicht mehr nur 
auf den Güterverkehr beziehen, sondern auch auf die 
inzwischen noch wichtiger gewordene Fahrgastschiff-
fahrt sowie den Sport- und Freizeitverkehr. Denn gerade 
in ländlichen, strukturschwachen Regionen bilden sie 
starke Säulen der Wirtschaft und Beschäftigung – und 
finden in der Praxis vielerorts statt.

Drittens werden mit dem Gesetz zum ersten Mal auch 
bundeseinheitliche Legaldefinitionen der seitlichen Ab-
grenzung und des Ufers der Binnenwasserstraßen des 
Bundes eingeführt. Denn anders als verkehrliche Maß-
nahmen können solche zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie auch abseits der Bundeswasserstraße an 
sich stattfinden.

Der Gesetzentwurf entspricht damit den Erfordernis-
sen der Gegenwart und Zukunft und trägt neben der 
Umwelt insbesondere auch der Bedeutung der Fahrgast- 
, Sport- und Freizeitschifffahrt Rechnung.

Die Bundesregierung beweist einmal mehr, dass sie 
sich ihrer Verantwortung für die Wasserstraßen bewusst 
ist und diese Verantwortung wahrnimmt. Das zeigt sich 
ferner am Investitionshochlauf im Infrastrukturbereich 
und bei der Förderung umweltfreundlicher Antriebstech-
nologien, beim Masterplan Binnenschifffahrt und beim 
avisierten Masterplan Freizeitschifffahrt.

Kurz gesagt: Mit dieser Regierung kommen die Was-
serstraßen, kommen die Binnenschiffer voran.

Johann Saathoff (SPD): Wir beraten heute das Ge-
setz über den wasserwirtschaftlichen Ausbau an Bundes-
wasserstraßen zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
der Wasserrahmenrichtlinie. Der Bund soll künftig den 
wasserwirtschaftlichen Ausbau der Bundeswasserstra-
ßen, soweit dieser zur Erreichung der Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie erforderlich ist, als Hoheitsaufgabe 
übernehmen.

Bund und Länder sind sich einig, dass die Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie eine gesamtstaatliche Aufga-
be ist, die nur im Zusammenwirken aller für Gewässer 
zuständigen Stellen erfolgreich bewältigt werden kann. 
Durch Änderungen lassen sich die Synergien bei der 
Bewirtschaftung der Bundeswasserstraßen vollumfäng-
lich zugunsten der Erreichung der Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie nutzen. Wir wollen einen guten ökologi-
schen Zustand aller Gewässer erreichen und zum Beispiel 
die Durchgängigkeit der Fließgewässer weiter erhöhen.

Bei der Erfüllung der verkehrlichen Anforderungen 
sind zukünftig wasserwirtschaftliche und naturschutz-
fachliche Fragestellungen, die insbesondere in der 
WRRL begründet sind, in Übereinstimmung zu bringen. 
Dadurch werden die zukünftigen Aufgaben der WSV 
hinsichtlich der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 
über den reinen Verkehrsbezug hinaus auch auf die Errei-
chung ökologischer Ziele erweitert.

Der heutige Tagesordnungspunkt umfasst aber auch 
einige Oppositionsanträge zum Thema Wassertourismus. 
Der Wassertourismus ist ein wichtiges Thema. Wir arbei-
ten schon länger daran, die Potenziale des Wassertouris-
mus in Deutschland zu nutzen und den Wassertourismus 
weiter auszubauen. Unter Wassertourismus verstehe ich 
eine naturnahe Form des Tourismus, die im Einklang mit 
der Natur und mit nur minimalen Eingriffen in die Natur 
stattfindet.

Der Bund besitzt als Eigentümer rund 7 300 Kilometer 
Binnenwasserstraßen – davon rund 4 500 Kilometer 
Haupt- und rund 2 800 Kilometer Nebenwasserstraßen – 
und 23 000 Quadratkilometer Seewasserstraßen. Beson-
ders verzweigt zeigt sich das Netz an Bundeswasserstra-
ßen im Norden/Nordosten Deutschlands. Allerdings sind 
diese Wasserstraßen bislang unterschiedlich stark durch 
den Tourismus erschlossen.

Es gibt viele Nebenwasserstraßen, die für die Berufs-
schifffahrt nur eine geringe Rolle spielen, für den Wasser-
tourismus aber eine existenzielle Infrastruktur darstellen. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Fließgewässer und 
Seen in der Hoheit der Länder.

Das Wassertourismuskonzept des Bundeswirtschafts-
ministeriums aus dem Jahr 2016 hat bereits enormes 
Potenzial aufgezeigt. Wir erleben ein immer weiter stei-
gendes Interesse an Urlaub im eigenen Land. Aktuell 
natürlich wegen der Pandemie, aber auch sonst, weil 
zum Beispiel mehr Menschen Flugreisen wegen des 
CO2-Fußabdrucks kritisch sehen.

Das Wassertourismuskonzept ist allerdings noch unter 
einem SPD-geführten BMWi entstanden. In dieser Legis-
laturperiode hat das BMWi noch ein paar Hausaufgaben 
zu erledigen: Bereits im Koalitionsvertrag zu Beginn der 
Legislaturperiode 2017 hatten wir uns auf ein längst über-
fälliges bundesweites Konzept für den Tourismus geei-
nigt. Eckpunkte wurden 2019 durch das Bundeskabinett 
beschlossen, und im Herbst 2019 hatten CDU/CSU und 
SPD dann in einem gemeinsamen Antrag ihre Vorstellun-
gen zur Strategie dargestellt und das Bundeswirtschafts-
ministerium mit der Erarbeitung einer Strategie beauf-
tragt. Auf das Konzept selbst warten wir leider noch.

In jedem Fall liegt im Wassertourismus eine große 
Chance zur Stärkung der ländlichen Räume. Segeln, Pad-
deln, Stand-up-Paddling, das Dahinschippern mit Haus-
booten und viele weitere Wassersportarten liegen im 
Trend, und die Infrastruktur lässt sich ganz sicher noch 
weiter ausbauen – so wie bis vor einem Jahr der Touris-
mus in Deutschland insgesamt geboomt ist. Bis dahin 
hatten die Übernachtungszahlen in Deutschland stetig 
zugenommen. 2019 übertraf mit 495,6 Millionen Über-
nachtungen das Vorjahr um rund vier Prozent und war 
bereits das zehnte Rekordjahr in Folge. Die Übernachtun-
gen ausländischer Gäste legten um 2,5 Prozent auf 
89,9 Millionen zu.

Im Landkreis Aurich in Ostfriesland hängen mehr als 
23 000 Arbeitsplätze direkt von der Tourismuswirtschaft 
ab. Die Wertschöpfung der Tourismuswirtschaft lag dort 
2016 bei fast 1 Milliarde Euro. Allerdings ist der Touris-
mus sehr auf die Küste und vor allem die ostfriesischen 
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Inseln konzentriert. Es gibt aber auch abseits der Küste 
ein weit verzweigtes Netz von Kanälen, um das herum 
sich noch viel entwickeln kann.

Grundvoraussetzung hierfür ist der dauerhafte Erhalt 
eines gut ausgebauten Netzes touristisch nutzbarer Was-
serstraßen. Aktuell ist der Masterplan Freizeitschifffahrt 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur in Arbeit. Mit dem Masterplan Freizeitschifffahrt 
können endlich die Instandsetzung der Infrastruktur an 
den Nebenwasserstraßen begonnen und die Kommunika-
tionsstrukturen verbessert werden. Ziel des Masterplans 
ist die nutzungsorientierte Förderung und Unterstützung 
der Sport- und Freizeitschifffahrt, indem vorhandene 
Schnittstellen und Synergien zwischen den Zielen des 
Bundes und der Länder sowie die Interessen Dritter in 
einer Strategie zusammengeführt werden und in konkre-
ten Maßnahmen münden. Das bedeutet leider, dass weni-
ger Geld da ist. Deshalb müssen wir sparen und die ver-
fügbaren Mittel zielgerichtet ausgeben.

Aber auf unsere Initiative wurde im Bundeshaushalt ab 
2021 zusätzlich ein Förderprogramm für touristisch nutz-
bare Wasserwege etabliert, das auch eine Ertüchtigung 
von Wasserstraßen ermöglicht, die nicht im Eigentum 
des Bundes stehen. Wir greifen den Ländern also auch 
hier unter die Arme. Das Bundesverkehrsministerium 
erarbeitet gerade die entsprechende Richtlinie. Wie bei 
bundeseigenen Gewässern sollen auch hier Brücken und 
Schleusen ertüchtigt und Fahrwassertiefen hergestellt 
werden. 43 Millionen Euro sind dafür nicht wirklich 
viel Geld, aber es ist ein richtiger Anfang, und in Ost-
friesland sagt man: „Man mutt ook mit Min tofree ween“.

Wir wollen also auf vielfältige Weise den Wassertou-
rismus fördern, denn dieser hat viel Potenzial.

Jörg Cezanne (DIE LINKE): Es geht hier um die 
Verbesserung des ökologischen Zustandes unserer Flüs-
se, Bäche und Kanäle. Es ist gut, wenn nach langen Jah-
ren der Verzögerungen und des Streits über Zuständigkei-
ten zwischen Bund und Ländern diese Aufgabe nun 
endlich in einer Hand – nämlich der des Bundes – zusam-
mengefasst wird. Das ist vollständig zu begrüßen, aber 
nach jahrelangem Verschleppen mehr als überfällig.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die 
dies alles fordert, ist bereits seit 2000 in Kraft. Die Ziele 
sollen Ende 2027 erreicht sein. In 20 von 27 zur Ver-
fügung stehenden Jahren wurde also bei weniger als 
einem Zehntel der deutschen Fließgewässer das Ziel 
erreicht. Alleine zehn Jahre hat es gedauert, bis die Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung den gesetzlichen 
Auftrag bekam, den ökologischen Zustand und die 
Durchgängigkeit an Stauanlagen zu verbessern.

Derzeit erreichen von den insgesamt 8 995 Wasserkör-
pern lediglich 799 – das sind nur 8,2 Prozent – einen 
„guten ökologischen Zustand“. Dieser ist Ziel für die 
sogenannten „naturnahen“ Gewässer, die rund die Hälfte 
aller Wasserkörper darstellen. Der ökologische Zustand, 
so informiert das Umweltbundesamt, „ergibt sich aus 
dem Vergleich der im Wasser lebenden Organismen mit 
dem Bestand, der natürlicherweise dort vorhanden sein 

sollte.“ Gemessen wird das Vorkommen von Wasser-
pflanzen, Algen, Fischen und am Gewässerboden leben-
den wirbellosen Tieren.

Die Generaldirektion der WSV hatte in Vorbereitung 
des Gesetzes geplant, an 1 720 Kilometern Strecken 
Maßnahmen, auch baulicher Art, umzusetzen, also etwa 
an einem Viertel der Gesamtstrecke. Die Bundesregie-
rung will nun aber nur auf 700 Kilometer Streckenlänge 
Verbesserungen vornehmen. Die Umweltverbände gehen 
davon aus, dass die dafür vorgesehenen jährlich knapp 
73 Millionen Euro (bis 2027) nicht ausreichen werden, 
um die Ziele der WRRL zu erreichen.

Und auch bei den Zuständigkeiten ist längst nicht alles 
gut. Der Verkehrsausschuss des Bundesrates weist darauf 
hin, dass die Bundesregierung auch das Sedimentma-
nagement und die Beseitigung von „wilden Mülldepo-
nien“ am Ufer übernehmen müsste, um wirklich eine 
Bewirtschaftung aus einer Hand zu erreichen.

Es bleibt also noch viel zu tun – so richtig anpacken 
will die Bundesregierung aber offensichtlich nicht.

Claudia Müller (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen Sie die Zustän-
digkeiten von Bund und Ländern bei wasserwirtschaft-
lichen Aufgaben neu regeln. Das ist schon einmal gut. 
Und schon kommt allerdings das Aber: Die aktuelle Auf-
gabenverteilung kommt deutlich zu spät! Das hätte man 
viel früher angehen müssen. Die europäische Wasserrah-
menrichtlinie besteht seit gut 20 Jahren: Damit ist 
Beschlusslage, dass der Zustand der Gewässer verbessert 
werden soll; er darf nicht verschlechtert werden. Dies ist 
trotz vielfach besserer Wasserqualität weiterhin eine 
Mammutaufgabe. Einleitungen aus chemischen Betrie-
ben gehören glücklicherweise inzwischen der Vergan-
genheit an, aber dennoch stehen die Flüsse und Gewässer 
aufgrund von Hitzewellen oder Ausbaumaßnahmen viel-
fach vor Stress und großen Herausforderungen.

Vor über zehn Jahren hat man dann die Aufgabe der 
ökologischen Durchgängigkeit der Wasserstraßenverwal-
tung übergeben. Seitdem sollen nach der geltenden Was-
serrahmenrichtlinie Renaturierungsmaßnahmen oder die 
ökologische Durchgängigkeit das Gleichgewicht wieder 
herstellen. Jetzt erst soll diese Aufgaben vollständig der 
Bund übernehmen. Leider konnte auch auf mehrfache 
Nachfragen nicht beantwortet werden, wie die Länder 
die Aufgaben bisher erledigt haben und wie das nun der 
Bund durchführen wird. Hier brauchen wir dringend 
Transparenz!

Entsprechendes gilt auch für die Kostenaufteilung; 
denn bislang können Sie die Kosten nicht im Detail bezif-
fern. Sie haben sich viele Jahre Zeit genommen, die Auf-
gabenübertragung und dazu die entsprechende Kosten-
aufteilung zu sortieren. Dennoch ist nach wie vor vieles 
ungeklärt und wenig nachvollziehbar – unklare Aufga-
benbeschreibung und Berechnen der Kosten per „Pi mal 
Daumen“. Das ist ungenügend. Jetzt mit dem Gesetz 
obliegt die Kontrolle der Umsetzung des Gesetzes dem 
Parlament. Das wird eine kontinuierliche Aufgabe für 
Verkehrs- und Haushaltsausschuss; denn wir wollen, 
dass die Übertragung der Aufgaben korrekt erfolgt und 
die Ziele aus der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden.
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Gerne möchte ich dem Verkehrsminister noch etwas 
mit auf den Weg geben: Sehen Sie die Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung endlich als Behörde für 
Schifffahrt UND Umwelt. Die Behörde leistet sehr gute 
Arbeit und hat kompetente und hochmotivierte Mitarbei-
ter. Der Blick alleinig auf die Sicherstellung des Schiffs-
verkehrs reicht jedoch nicht; denn langfristig sichert das 
nicht den Bestand und den guten Zustand der Gewässer. 
Dafür brauchen wir eine Verwaltung, die Ökologie und 
Naturschutz als Chance begreift, eine Verwaltung, die 
sowohl bei Instandhaltungen als auch bei weitergehenden 
Maßnahmen die ökologischen Fragen immer konsequent 
mit berücksichtigt. Nur durch einen sinnvollen Ausgleich 
von Ökologie und verkehrlichen Erfordernissen kann auf 
die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen 
reagiert werden.

Anlage 18 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Strahlenschutzgesetzes
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(Tagesordnungspunkt 24)

Dr. Nina Scheer (SPD): Mit dem vorliegenden Gesetz 
zur Änderung des Strahlenschutzgesetzes werden im We-
sentlichen nötige Anpassungen umgesetzt, die sich seit 
der Einführung des Gesetzes im Jahr 2017 aus dem Voll-
zug durch die Länder ergeben haben. Die Änderungen 
wurden in Arbeitsgruppen von Bund und Ländern ge-
meinsam erarbeitet. Zudem wurden die neu entwickelten 
Ultrakurzpulslaser in den Regelungsbereich des Gesetzes 
aufgenommen.

Die im Ausschuss zusätzlich beschlossenen Änderun-
gen gehen größtenteils auf Forderungen vonseiten des 
Bundesrates zurück, denen die Bundesregierung in ihrer 
Gegenäußerung zugestimmt hat. Außerdem verlängert 
der Gesetzentwurf die Umsetzungsfrist für Maßnahmen 
zur Reduktion der Radonkonzentration an Arbeitsplätzen 
um sechs Monate und räumt den Behörden auf diesem 
Weg die Möglichkeit ein, im Einzelfall die Frist für den 
Abschluss der Messung zu verlängern.

Einen Punkt möchte ich hier jedoch gesondert aufgrei-
fen. Die Länder haben während des Gesetzgebungsver-
fahrens und auch in der öffentlichen Anhörung am Mon-
tag hinsichtlich der Regelungen zur Überwachung der 
Ein- und Ausfuhren radioaktiver Stoffe angemahnt, dass 
diese nicht die Zuständigkeit des Zolls verändern sollten. 
Sie bemängeln, dass durch die Änderungen von § 188 II 
StrlSchG und § 22 II AtG die Zuständigkeiten weniger 
klar geregelt seien als bisher oder gar verengt würden.

In Erörterung der Neuregelung legten die befassten 
Ministerien dar, dass bei den Zuständigkeiten des Zolls 
keine materiellen Änderungen vorgenommen würden, 
sondern der Wortlaut lediglich – vergleichbar mit solchen 
ähnlicher Fachgesetze – rechtssystematisch klargestellt 

werde. Die gesondert geregelte Zuständigkeit des Zolls 
werde hierdurch nicht genommen bzw. eingegrenzt. Dies 
geht aus der als Ausschussdrucksache 19(16)548 vorlie-
genden Erläuterung des BMU hervor und wurde von 
meinem Kollegen und mir bei der Ausschussbefassung 
auch ausdrücklich protokollarisch festgehalten.

Insofern gilt es, die Regelungen im Strahlenschutz- 
und im Atomgesetz nicht isoliert, sondern im Zusammen-
spiel mit den übrigen zollrechtlichen Vorgaben zu be-
trachten. So legt § 1 Absatz 1 des Zollverwaltungsgeset-
zes (ZollVG) die grundsätzliche Zuständigkeit des Zolls 
für den grenzüberschreitenden Warenverkehr fest. Darü-
ber hinaus sichert er nach § 1 Absatz 3 ZollVG die Ein-
haltung gemeinschaftlicher oder nationaler Vorschriften, 
die das Verbringen von Waren in den, durch den und aus 
dem Geltungsbereich des ZollVG verbieten oder be-
schränken. Dies bedeutet, dass auch weiterhin der Zoll 
für die Kontrolle und gegebenenfalls das Aufhalten von 
möglicherweise strahlenschutzrechtlich unzulässigen 
Stoffen an der Grenze zuständig ist. Für die strahlen-
schutzfachliche Bewertung der aufgehaltenen Stoffe 
sind dann die Strahlenschutzbehörden der Länder zustän-
dig. Sie werden im konkreten Verdachtsfall vom Zoll 
informiert und treffen letztlich die fachliche Entschei-
dung darüber, ob die fraglichen Stoffe eingeführt werden 
dürfen oder nicht.

Unabhängig von dieser aktuellen rechtlichen Frage-
stellung hat es in der Vergangenheit verschiedentlich 
Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit von Zoll und 
Strahlenschutzbehörden gegeben. Insofern begrüße ich 
das vonseiten der Bundesregierung aufgeworfene Vorha-
ben, die Beteiligten an einen Tisch zusammenzubringen 
und eine gemeinsame Handlungsanleitung zur Ausgestal-
tung der Vollzugsfragen für sowohl die Zoll- als auch die 
Länderbehörden zu erstellen.

Judith Skudelny (FDP): Der vorliegende Gesetzent-
wurf bringt viele Verbesserungen mit sich, beispielsweise 
beim Vollzug des Strahlenschutzrechts. Allerdings hat die 
öffentliche Anhörung von Sachverständigen im Umwelt-
ausschuss am vergangenen Montag auch gezeigt, dass es 
doch noch offene Fragen bei der Thematik gibt.

Dazu gehört vor allem der Schutz vor Radon. Radon ist 
ein Edelgas, das, in großen Mengen aufgenommen, die 
Entwicklung von Lungenkrebs begünstigen kann. Es 
kommt überall im Boden vor. Der natürliche Prozess, 
bei dem es aus dem Boden austritt, passiert überall in 
Deutschland, in manchen Regionen etwas stärker als in 
anderen. Dazu zählen Regionen in Sachsen, Sachsen- 
Anhalt und Thüringen, aber auch Baden-Württemberg. 
Dort wurden teilweise bereits sogenannte Radonvorsor-
gegebiete ausgewiesen, in denen höhere Radonschutz-
maßnahmen gelten. Allerdings ist das Bewusstsein der 
Bevölkerung für die Gefahren von Radon noch gering.

Problematisch ist die derzeitige Gleichsetzung von 
Radon- und Feuchteschutz in Gebäuden. In der öffent-
lichen Anhörung haben wir gelernt, dass beim Feucht-
eschutz zwischen zwei Arten unterschieden wird: Boden-
feuchte, auch als nichtdrückendes Wasser bezeichnet, 
und das sogenannte drückende Wasser. Nur beim Feucht-
eschutz gegen drückendes Wasser wird die Abdichtung 
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des Gebäudes verklebt, sodass auch Radon nicht eindrin-
gen kann. Durch diese Gleichsetzung wird der Schutz vor 
Radon nicht richtig abgebildet. Solches Wissen muss 
beim Bau von Gebäuden berücksichtigt werden. Dafür 
sollte das Thema Radonschutz mehr Aufmerksamkeit in 
der Bevölkerung bekommen, damit private Bestandsbau-
ten überprüft werden. Auch bei der Ausbildung sollte die 
Thematik zukünftig stärker berücksichtigt werden. Nur 
so können auch ausreichend Fachkräfte ausgebildet wer-
den, die bei Nachrüstungen und Bauvorhaben beraten.

Anreize für Nachrüstungen können durch Fördermög-
lichkeiten, beispielsweise bei der KfW-Bank, gesetzt 
werden. Werden energetisch vorteilhaftere Fenster oder 
Dämmungen verbaut, für die es eine solche finanzielle 
Unterstützung gibt, werden Gebäude auch dichter. Da-
durch kann das Radongas, das durch die lockere Abdich-
tung über den Keller in das Haus gelangt, oben nicht 
entweichen und reichert sich im Gebäude an. Deshalb 
ist es nur folgerichtig, auch für die Radonschutzmaßnah-
men Förderungen bereitzustellen.

Zu dem Gesetz gab es einen recht umfangreichen 
Änderungsantrag der Koalition. Durch die Änderungen 
wird den Betroffenen unter anderem mehr Zeit für die 
Umsetzung der Radonschutzmaßnahmen gegeben, was 
zu begrüßen ist. Allerdings werden durch den Ände-
rungsantrag auch Regelungen aus dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Medizinprodukterecht- 
Durchführungsgesetzes und weiterer Gesetze in den vor-
liegenden Gesetzentwurf aufgenommen. In diesem Arti-
kelgesetz wird auch § 19 Strahlenschutzgesetz geändert. 
Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Medizin-
produkterecht-Durchführungsgesetzes und weiterer Ge-
setze wurde am 24. Februar 2021 von der Bundesregie-
rung veröffentlicht. Die öffentliche Anhörung zum 
Strahlenschutzgesetz fand vergangenen Montag statt. 
Diese Änderungen hätten auch im Vorfeld der Anhörung 
eingebracht werden können und müssen, um eine umfas-
sende Beratung zu gewährleisten. Da dem Radonschutz 
bei Gebäuden aber laut den Experten in der öffentlichen 
Anhörung im vorliegenden Gesetzentwurf nicht ausrei-
chend Rechnung getragen wurde und die Änderungen 
aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Medizinproduk-
terecht-Durchführungsgesetzes und weiterer Gesetze 
nach der öffentlichen Anhörung kamen, enthält sich die 
FDP-Fraktion.

Ralph Lenkert (DIE LINKE): Die vorliegende erste 
Änderung des Strahlenschutzgesetzes soll eine Aktuali-
sierung und bessere Anwendbarkeit des Gesetzes ermög-
lichen. Schade, dass dieses Vorhaben misslang.

Schon 2017, bei der Verabschiedung des Strahlen-
schutzgesetzes, ging dieses Gesetz von falschen Gesamt-
dosiswerten an radioaktiven Strahlungen aus, bei denen 
Krankheiten wie beispielsweise Krebs entstehen. Das 
Gesetz orientiert sich an der wahrscheinlich unkritischen 
Summe der Strahlendosis für gesunde männliche Er-
wachsene. Diese Grenzwertdosis wurde aus der Sicht 
vieler Fachleute zu optimistisch, also zu hoch angesetzt. 
Hinzu kommt, dass bei Frauen, Kindern oder Säuglingen 
noch deutlich niedrigere Gesamtdosiswerte angesetzt 
werden müssten.

Diese falsche Grenzwertsetzung hat Die Linke 2017 
kritisiert. Neue Erkenntnisse bestätigen unsere Kritik, 
aber unverständlicherweise wurden die Dosisgrenzwerte 
bei der Novelle nicht angepasst. Das ist für uns ein 
schweres Versäumnis, ein leichtfertiger Umgang mit Ge-
sundheitsgefahren durch die unionsgeführte Koalition.

Immerhin gibt es im Entwurf eine kleine Erleichterung 
bei der Nutzung von Lasern. Aber dem stehen wachsende 
Unklarheiten bei der Überwachung von Transporten 
radioaktiver Stoffe gegenüber. Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, ist bisher für die 
Genehmigung grenzüberscheitender Transporte radioak-
tiver Stoffe zuständig. Daher war es folgerichtig, dass der 
Zoll auch den nach Deutschland kommenden Warenver-
kehr auf Radioaktivität überprüfte. Jetzt stellten Experten 
des Finanzministeriums fest: Für die Überwachung von 
Radioaktivität sind die Bundesländer zuständig, der Zoll 
hält sich somit nun raus.

Ironischerweise stellte also der Zoll seine Aktivitäten 
ein, bevor die Bundesländer zusätzliche Kapazitäten 
bereitstellen konnten. Mal ehrlich, ablauftechnisch wäre 
es effizient und einfach, wenn der Zoll während seiner 
Kontrollen diese wichtige Überprüfung gleich miterledi-
gen würde, statt parallel zusätzlich noch Landesbeamte 
zu beschäftigen. Die „heute-show“ würde feststellen: 
Warum sollen eigentlich nur Zollbeamte einen Container 
überprüfen, wenn man zusätzlich auch noch Landesbe-
amte dafür einsetzen kann?

Um diesen Schwachsinn zu beenden, werden jetzt Ver-
waltungsvereinbarungen ausgehandelt. Bis die fertig 
sind, wird es wohl keine Kontrollen hinsichtlich radio-
aktiver Lieferungen aus dem Ausland mehr geben.

Dass die Union im Gesetzentwurf auch eine Verschär-
fung der Grenzwerte für das radioaktive Gas Radon ver-
säumte, obwohl in der Anhörung zum Gesetz mehrere 
Sachverständige und Mediziner auf die Folgen zu hoher 
Radonkonzentrationen ausdrücklich hinwiesen, ist ein 
klarer Fehler. Der Grenzwert muss dringend von 300 Bec-
querel auf 100 gesenkt werden.

Die Linke fordert deshalb in ihrem Entschließungsan-
trag strengere Grenzwerte für Radon und weitere Maß-
nahmen, um Mensch und Natur vor den Folgen radio-
aktiver Strahlen zu schützen, und wir erwarten von den 
Abgeordneten der Koalition, dass sie dies unterstützen.

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Wir diskutieren heute die erste Novelle des 2017 verab-
schiedeten Gesetzes zur Neuordnung des Rechts zum 
Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strah-
lung – das sogenannte Strahlenschutzgesetz –, das die 
Richtlinie 2013/59/Euroatom in deutsches Recht umge-
setzt hat.

Wir haben das Gesetz 2017 abgelehnt, weil es den 
Strahlenschutz nicht entsprechend dem damaligen Stand 
der Wissenschaft umgesetzt hat. Die Novelle heute ist 
insofern unspektakulär, als sie die Defizite von 2017 in 
keinem einzigen Punkt anfasst. Diese bleiben 2021 so, 
wie sie 2017 waren. Folgerichtig lehnen wir auch den 
heutigen Gesetzentwurf ab.
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Zu hoch angesetzte Grenzwerte und das Beharren auf 
der Fehlannahme, niedrige Langzeit-Strahlenexpositio-
nen seien weniger schädlich als kurzzeitige höhere Expo-
sitionen, sorgen im Ergebnis für einen unzureichenden 
Strahlenschutz der deutschen Bevölkerung. Für uns völ-
lig unbegreiflich hat sich der damalige Entwurf für ein 
Strahlenschutzgesetz über die Empfehlungen sowohl des 
Bundesamtes für Strahlenschutz wie auch der Strah-
lenschutzkommission – also der beiden im Umfeld der 
Bundesregierung für den Strahlenschutz zuständigen 
Gremien – hinweggesetzt. Beide empfahlen eine Absen-
kung des Dosis- und Dosisleistungseffektivitätsfaktors 
(DDREF), der Einfluss auf die Festsetzung der Grenz-
werte hat. Um Gesundheitsschutz und Vorsorgeprinzip 
gerecht zu werden, muss hier nachgearbeitet werden. 
Wir fordern in unserem Entschließungsantrag, den Faktor 
auf 1 abzusenken oder ihn ganz abzuschaffen.

Wir konzentrieren uns in unserem Entschließungsan-
trag auf drei relevante Forderungen.

Die zweite gilt dem Umgang mit freigemessenen 
Abfällen aus dem Rückbau der Atomkraftwerke. 2022 
wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschal-
tet, damit geht dieses Risiko in unserem Land bald in die 
Geschichte über. Was bleibt – und zwar für sehr lange 
Zeit – ist der Atommüll aus der Atomstromproduktion. 
Für die abgebrannten Brennstäbe, den hochradioaktiven 
Müll, der für eine Million Jahre sicher von der Biosphäre 
abgeschlossen werden soll, suchen wir einen Endlager-
standort. Die Suche hat begonnen. Es geht darum, den 
entsprechend der Gefährlichkeit des Stoffes bestgeeigne-
ten Ort für seine Endlagerung zu finden. Quantitativ deut-
lich mehr ist der schwach- und mittelradioaktive Müll. 
Das Bundesamt für die Sicherheit der kerntechnischen 
Entsorgung (BASE) rechnet pro kommerziell genutztem 
Atomkraftwerk mit radioaktiven Abfällen in der Größ-
enordnung von 5 000 Kubikmeter, die ebenfalls endge-
lagert werden. Über 90 Prozent der Rückstände beim 
Rückbau gehören jedoch nicht zu diesen gefährlichen 
bzw. hochgefährlichen Abfällen. Sie werden nach dem 
10-Mikrosievertkonzept freigemessen und nach dem 
Abfallrecht verwertet. Eingeschränkte Freigabe führt 
zur Deponierung oder Verbrennung der Abfälle.

Das Freimessungsverfahren ist in Teilen der Bevölke-
rung höchst umstritten. Es gibt nach Auffassung meiner 
Fraktion aber keine handhabbare Alternative zu diesem 
Konzept. Wir halten es für verantwortbar. Die Strahlung 
freigegebener Stoffe ist um den Faktor 200 kleiner als die 
natürliche Strahlung in Deutschland und vor diesem Hin-
tergrund einzuordnen, ohne deshalb als unbedenklich 
erklärt zu werden. Unbedenklichkeit ist bei radioaktiver 
Strahlung fehl am Platze, ob es sich um Strahlung aus 
einer atomaren Anlage, natürliche Hintergrundstrahlung 
oder eine Röntgenaufnahme handelt. Im menschlichen 
Körper wirkt sie akkumulativ. Trotzdem sind 10 Mikro-
sievert eine Größenordnung, die angesichts anderer 
Strahlungsquellen auf der harmloseren Seite zu verorten 
ist. Was wir brauchen, um zu mehr Sachlichkeit in der 
Debatte um Freimessung zu kommen, ist hohe Transpa-
renz und Überprüfungsmöglichkeiten. Ein „Deponie 
Plus“-Modell, wie es derzeit in Schleswig-Holstein dis-
kutiert wird, ermöglicht die Dokumentation der Chargen 
und ihre potentielle Rückholbarkeit und kann so Vertrau-

en in das Verfahren fördern. Vor dem Hintergrund der 
baldigen Stilllegung aller deutschen AKW und der bereits 
stark wachsenden Mengen an Rückbauschutt aus dem 
Nuklearbereich brauchen wir einen nachvollziehbaren 
glaubwürdigen Prozess.

Unser dritter Punkt ist erhöhter Schutz gegen das 
gefährliche Gas Radon. Wir sind uns der Schwierigkeit 
praktikabler Maßnahmen bewusst. Das darf aber im 
Ergebnis nicht heißen, dass wir diesen gefährlichen 
Krankheitsauslöser achselzuckend hinnehmen. Das Bun-
desamt für Strahlenschutz weist auf eine Erhöhung des 
Lungenkrebsrisikos ab einer Konzentration von 100– 
200 Becquerel pro Kubikmeter hin. Der im Strahlen-
schutzgesetz normierte Referenzwert von 300 Becquerel 
je Kubikmeter entspricht nicht den heutigen medizin-
ischen Erkenntnissen. Zum Schutz vor Radon muss der 
Referenzwert auf 100 abgesenkt werden.

Mit Aufnahme dieser drei Forderungen würde das 
Strahlenschutzgesetz an Substanz gewinnen, und wir 
könnten der Novelle heute zustimmen. Ohne das müssen 
wir leider Nein sagen zu einem defizitären Strahlen-
schutzgesetz.

Rita Schwarzelühr-Sutter, Parl. Staatssekretärin bei 
der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit: Radioaktivität ist ein Phänomen, das uns 
in ganz unterschiedlichen Situationen begegnet, nicht nur 
bei der Atomkraft. Denn im Alltag kommen wir alle in 
vielen Bereichen mit ionisierender Strahlung in Berüh-
rung, zum Beispiel in der Medizin, beim Röntgen, aber 
auch aus natürlichen Quellen. Hier spielt das radioaktive 
Edelgas Radon eine große Rolle. Mit dem Strahlen-
schutzgesetz geht es uns um Schutz am Arbeitsplatz, 
um Schutz der Patienten, der Bevölkerung insgesamt 
und um den Schutz der Umwelt. Dafür braucht es praxis-
taugliche Regeln.

Vor vier Jahren hat der Bundestag das neue Strahlen-
schutzgesetz verabschiedet. Vollständig in Kraft getreten 
ist es Ende 2018. Das war ein Meilenstein für den Strah-
lenschutz in Deutschland. Erstmals hatten wir ein eigen-
ständiges Gesetz in einem Bereich, der für den Gesund-
heitsschutz der Bürgerinnen und Bürger so wichtig ist. 
Seitdem wurden natürlich Erfahrungen mit dem neuen 
Recht gesammelt. Die Vollzugsbehörden haben wertvolle 
Erkenntnisse erlangt. Und die haben uns Anpassungsbe-
darf aufgezeigt. Der vorliegende Gesetzentwurf greift das 
auf.

Bedeutsam ist künftig – um nur eine der wichtigsten 
Änderungen aufzugreifen – eine allgemeine Anord-
nungsbefugnis. Damit können die zuständigen Behörden 
praxisnah sicherstellen, dass der Strahlenschutz eingehal-
ten wird. Auch in Ausnahmesituationen wie der aktuellen 
Pandemie kann zukünftig noch flexibler reagiert werden.

Einen Schwerpunkt haben wir auf den Schutz vor 
Radon gelegt. Dieses natürlich vorkommende radioaktive 
Edelgas ist nach dem Rauchen eine der häufigsten Ursa-
chen für Lungenkrebs in Deutschland. Und der Schutz 
davor ist mit dem neuen Recht umfassend gesetzlich nor-
miert.
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Die Bundesländer haben erst kürzlich einen wichtigen 
Schritt beim gesetzlichen Radonschutzsystem getan. Sie 
haben in Regionen mit stärkerem Radonvorkommen 
sogenannte Radonvorsorgegebiete festgelegt. Das ange-
passte Gesetz macht den Vollzug des Radonschutzes, 
insbesondere am Arbeitsplatz, reibungsloser.

Die in diesem Zusammenhang vom Umweltausschuss 
empfohlenen Änderungen und Ausnahmemöglichkeiten 
zu den Messfristen unterstütze ich. Sie geben dem Opti-
mierungsgedanken Raum. Und das gibt den Verantwort-
lichen etwas mehr Zeit, die Radonkonzentration an 
Arbeitsplätzen zu reduzieren, ohne erforderliche Maß-
nahmen des beruflichen Strahlenschutzes unangemessen 
zu verzögern. Das ist mir besonders wichtig.

Selbstverständlich ist die technische Entwicklung 
nicht stehen geblieben. Geräte werden weiterentwickelt, 
neue Einsatzbereiche tun sich auf – auch diesem Aspekt 
trägt der Gesetzentwurf Rechnung. So werden beispiels-
weise in der Industrie verstärkt sogenannte Ultrakurz-
pulslaser eingesetzt. Diese Laseranlagen sind in der 
Lage, ionisierende Strahlung zu erzeugen. Das ist ein 
Gesundheitsrisiko. Daher bedurften diese Laseranlagen 
bislang im Regelfall einer Genehmigung – selbst in Fäl-
len mit geringem Gefährdungspotential. Hier minimieren 
wir die regulatorischen Hürden in einer dem Strahlen-
risiko angemessenen Weise.

Ich bin überzeugt, dass dieses Gesetz den reibungslo-
sen Vollzug des Rechts weiter stärkt. Das hohe Niveau 
des Strahlenschutzes in Deutschland wird weiter gewähr-
leistet – umfassend und so unbürokratisch wie möglich. 
Und daher hoffe ich auf Ihre breite Unterstützung für den 
vorgelegten Gesetzentwurf.

Anlage 19 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit zu der Verordnung der 
Bundesregierung: Verordnung über die Beschaf-
fenheit und Kennzeichnung von bestimmten Ein-
wegkunststoffprodukten (Einwegkunststoffkenn-
zeichnungsverordnung – EWKKennzV)

(Tagesordnungspunkt 25)

Björn Simon (CDU/CSU): Wir beschließen heute die 
Verordnung über die Beschaffenheit und Kennzeichnung 
von bestimmten Einwegkunststoffprodukten. Diese Ver-
ordnung verfolgt im wesentlich das Ziel der Umsetzung 
zweier Vorgaben der europäischen Single Use Plastics 
Directive und setzt diese konsequent in nationales Recht 
um.

Zum einen sieht die Verordnung vor, dass Getränkebe-
hälter, die aufgrund ihrer Beschaffenheit Einwegkunsts-
toffprodukte sind und deren Verschlüsse und Deckel aus 
Kunststoff bestehen, nur in Verkehr gebracht werden dür-
fen, wenn diese Verschlüsse und Deckel während der 
Verwendungsdauer an den Behältern befestigt bleiben. 

Lassen Sie mich dazu ein konkretes Beispiel nennen: 
Der Deckel einer Einwegkunststoffflasche muss also zu-
künftig fest mit der Flasche verbunden sein.

Ich habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche 
vor allem auch mit mittelständischen Unternehmen der 
Getränkeindustrie geführt. Der einhellige Tenor war, dass 
man diese Vorgabe zwar kritisch sieht, aber weitestge-
hend akzeptiert.

Und auch ich möchte mich dieser Kritik als Abgeord-
neter des Deutschen Bundestages durchaus anschließen: 
Wir haben in Deutschland sowohl ein hervorragendes 
funktionierendes Pfandsystem als auch ein Duales Sys-
tem der Verpackungsentsorgung. Diese beiden Systeme 
stellen bei uns in Deutschland bereits heute sicher, dass 
Deckel und Verschlüsse nur äußerst selten achtlos in der 
Umwelt landen. Dies mag in anderen europäischen Län-
dern sicher anders sein, aus deutscher Sicht ist diese Vor-
gabe jedoch fraglich, gerade auch vor dem Hintergrund, 
dass wir an anderen Stellen immer wieder versuchen, den 
Einsatz von Kunststoff zu vermeiden.

Mit dieser Verordnung jedoch wird der Materialeinsatz 
von Kunststoff deutlich steigen. Hier geht man von 
7 335 Tonnen mehr Kunststoff aus.

Natürlich bedeutet die Verordnung für Hersteller und 
Befüller einen großen Aufwand und erhebliche Kosten. 
So müssen Prozesse angepasst werden und Maschinen 
umgebaut oder neu erworben werden, um zukünftig 
auch mit den neuen Verschlüssen zurechtzukommen. 
Daher ist es richtig und wichtig, an der vom europäischen 
Gesetzgeber vorgesehenen Übergangsfrist bis Juli 2024 
festzuhalten, um den Akteuren ausreichend Zeit zu ge-
ben, ihre Prozesse anzupassen und umzustellen.

Zweiter wichtiger Punkt der Verordnung ist, wie der 
Name schon sagt, die Kennzeichnung von Einwegkunst-
stoffprodukten entweder auf der Verpackung oder dem 
Produkt selbst. Klares Ziel dieser Kennzeichnung ist es, 
uns Konsumentinnen und Konsumenten mit klar ver-
ständlichen Labels in Form von einfach verständlichen 
Piktogrammen auf den Einsatz von Einwegkunststoffen 
hinzuweisen und vor allem zu einem bewussten Umgang 
zu sensibilisieren.

Dies findet beispielsweise zukünftig bei vielen Hy-
gieneartikeln, Zigaretten oder auch To-Go-Bechern, in 
denen Plastik verarbeitet ist, Anwendung. Diese Kenn-
zeichnung unterstützen wir als Union ausdrücklich, kann 
sie doch zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger 
beitragen und dafür sorgen, dass noch weniger Kunst-
stoffprodukte einfach in die Umwelt gelittert werden.

Problem hierbei ist allerdings, dass die europäische 
Richtlinie die Kennzeichnungspflicht bereits zum 3. Juli 
dieses Jahres vorschreibt. Eine Umgestaltung bedarf 
allerdings großer Vorbereitungszeiten. Lassen Sie mich 
an dieser Stelle noch einmal eine deutliche Kritik in Rich-
tung EU-Kommission aussprechen: Es kann in diesem 
Zusammenhang nicht sein, dass der Durchführungs-
rechtsakt erst im Dezember vergangenen Jahres, also 
nur sieben Monate vor Inkrafttreten, im EU-Amtsblatt 
veröffentlicht wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die entsprechenden Piktogramme bis vor wenigen Tagen 
entweder nur fehlerhaft oder auch gar nicht vorlagen.
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Natürlich haben die Hersteller bereits heute Waren 
produziert, die für einen Verkauf auch nach dem 3. Juli 
vorgesehen sind. Zudem gibt es noch beachtliche Lager-
bestände, da beispielsweise Verpackungen oft in Masse 
vorproduziert werden.

Mir war es in der Beratung besonders wichtig, dass wir 
hier vor allem die kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen nicht übermäßig belasten und dass es am Ende 
nicht zu Produktvernichtungen aufgrund der Fristsetzung 
kommt.

Daher möchte ich auch unserem Koalitionspartner 
danken, dass wir uns hier auf einen Entschließungsantrag 
einigen konnten, der darauf hinwirken soll, dass im natio-
nalen Vollzug sinnlose Vernichtung von Lagerbeständen 
bei Produzenten und Handel nicht erfolgen werden.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Fehlen der 
entsprechenden Leitlinie der Europäischen Kommission, 
die klarstellen soll, welche Materialien unter die Richt-
linie fallen. In der im Dezember vorgelegten Entwurfs-
fassung wurden zudem Viskose, Modal- und Lyocell-
fasern als Plastik eingestuft und in die Leitlinie mit 
aufgenommen. Dies halten wir für sehr problematisch, 
denn diese Fasern sind zwar chemisch hergestellt, aber 
biologisch abbaubar. Eine entsprechende Kennzeichnung 
beispielsweise von Feuchttüchern, die auf Viskosefasern 
zurückgreifen, halten wir daher für das falsche Signal. 
Hier besteht die Gefahr, dass die entsprechenden Produk-
te mit der Kennzeichnung fälschlicherweise stigmatisiert 
werden, und der Konsument daher auf ökologisch 
schlechtere Produkte wie zum Beispiel Feuchttücher, 
die ölbasierte Materialien verwenden, zurückgreift. Dies 
kann nicht im Sinne der Verordnung und der SUPD sein. 
Daher fordern wir die Bundesregierung auf, sich weiter 
bei der Kommission dafür einzusetzen, dass Viskose, 
Modal und Lyocell nicht in die finale Leitlinie aufgenom-
men werden.

Lassen Sie mich zum Ende noch einmal festhalten: Mit 
der Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung setzen 
wir die europäischen Vorgaben resultierend aus der 
SUPD eins zu eins in nationales Recht um. Vor allem 
durch die Kennzeichnung bestimmter Einwegkunststoff-
produkte tragen wir zur Sensibilisierung der Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes bei, indem wir sie bildlich 
darauf aufmerksam machen, dass eine unsachgemäße 
Entsorgung erhebliche negative Auswirkungen auf unse-
re Umwelt haben. Und ich denke, wir sind uns alle einig, 
dass dies ein wichtiger Beitrag gegen die Umweltver-
schmutzung sein kann, denn jeder Becher, jede Zigarette, 
jedes Kunststoffprodukt, das unachtsam in die Umwelt 
geworfen wird, ist eines zu viel.

Dr. Anja Weisgerber (CDU/CSU): Plastik ist in unse-
rem Alltag allgegenwärtig. Im Jahr 2019 fielen in 
Deutschland 6,28 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle 
an. Mehrere Tonnen dieser Plastikabfälle landen jedes 
Jahr in den Ozeanen, verschmutzen unsere Umwelt und 
somit unsere Lebensgrundlage. Sie stellen so eine Gefahr 
für Mensch und Umwelt dar. Unser Ziel ist deshalb, Plas-
tik zu reduzieren. Vieles wurde bereits auf den Weg ge-
bracht, auf europäischer Ebene wie auch hier in Deutsch-
land. Uns ist wichtig, Mehrwegsysteme zu fördern und 

Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklären. Sie sol-
len wissen, wo Kunststoffe enthalten sind, damit sie eine 
bewusste Kaufentscheidung treffen können. Und genau 
darauf zielt die Einwegkunststoffkennzeichnungsverord-
nung, die wir heute verabschieden, ab, und das ist gut so.

Mit dieser Verordnung werden zwei wesentliche Ziele 
der sogenannten Single-Use Plastic Directive, SUPD, 
bzw. der Einwegkunststoffrichtlinie der EU umgesetzt.

Einerseits soll diese Verordnung regeln, dass Einweg-
getränkebehälter bis zu 3 Litern, die teilweise oder ganz 
aus Kunststoff bestehen, nur noch in Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn ihre Kunststoffverschlüsse und 
-deckel für die gesamte Nutzungsphase fest mit den 
Behältern verbunden sind. Es gibt bereits gute Lösungen 
dazu auf dem Markt, und die Industrie stellt sich darauf 
ein. Dies erfordert jedoch Änderungen in den Produk-
tionsprozessen, und deshalb ist eine Übergangsfrist bis 
zum 3. Juli 2024 notwendig. Diese Übergangszeit muss 
genutzt werden, damit Lösungen gefunden werden, die 
nicht zu einer zusätzlichen Produktion von Kunststoff 
führen.

Das zweite Ziel, das mit der Verordnung verfolgt wird, 
ist, dass bestimmte Einwegkunststoffprodukte gekenn-
zeichnet werden müssen. Entweder auf der Verpackung 
oder auf dem Produkt selbst sollen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch eine Kennzeichnung bzw. ein Pik-
togramm auf den Einsatz von Einwegkunststoffen auf-
merksam gemacht und sensibilisiert werden. Dies gilt 
gezielt für bestimmte Produkte wie Hygieneeinlagen, 
Feuchttücher, Tabakprodukte und Filter zur Verwendung 
in Tabakprodukten. Zudem wird darauf hingewiesen, 
welcher Entsorgungsweg zu vermeiden wäre und welche 
Folgen die unsachgemäße Entsorgung für unsere Umwelt 
hätte. Damit reduzieren wir indirekt auch den Verbrauch 
von Produkten aus Einwegkunststoff und von Kunststof-
fen in diesen Produkten, und wir begrenzen das achtlose 
Wegwerfen von Abfällen in die Umwelt. Produkte wer-
den dadurch langlebiger und innovativer.

Allerdings stellt die Umsetzung dieser Verordnung in 
so einer kurzen Zeit bis 3. Juli 2021 eine Herausforderung 
für Unternehmen dar, vor allem, wenn sie noch volle 
Lagerbestände haben. Um die Vernichtung dieser Lager-
bestände zu vermeiden, haben wir mit unserem Koali-
tionspartner auf einen Entschließungsantrag geeinigt, 
um gegenzusteuern. Ferner besteht eine Schwierigkeit 
darin, dass eine entsprechende Leitlinie der EU-Kommis-
sion, die klarstellen soll, welche Materialien unter die 
Richtlinie fallen, fehlt.

Und: Der Teufel steckt im Detail. Wichtig ist natürlich, 
dass nur die Produkte als Kunststoffe eingestuft werden, 
die tatsächlich auch Kunststoffe sind. In ihrem Leitlinien-
entwurf vom Dezember stufte die EU-Kommission Vis-
kose und Lyocell als Plastik ein. In der ursprünglichen 
Fassung wurden sie aber nicht als Kunststoff eingestuft. 
Und das war richtig so. Denn Viskose entspricht in der 
Zusammensetzung der Naturfaser Cellulose. Bei der Vis-
koseherstellung wird die eingesetzte Cellulosefaser nur 
kurzzeitig behandelt, um bessere physikalische Eigen-
schaften der Faser zu erlangen. Ob dieser Behandlungs-
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schritt eine „chemische Modifizierung“ darstellt oder 
nicht, ist die gegenständliche Streitfrage bei der Erarbei-
tung der Leitlinie.

Hier sehen wir die Gefahr, dass die Produkte, die Vis-
kosefasern enthalten, durch die Kennzeichnung fälsch-
licherweise benachteiligt werden. Wenn Viskose als 
Kunststoff eingestuft wird, ist zu erwarten, dass Herstel-
ler und Verbraucherinnen und Verbraucher womöglich 
wieder auf die kostengünstigeren, aber wesentlich 
umweltschädlicheren, ölbasierten Fasern zurückgreifen 
werden. Und das kann doch nicht im Sinne der Umwelt 
sein. Daher fordern wir die Bundesregierung auf, sich 
stärker dafür einzusetzen, dass wir zu der bisherigen Fas-
sung des Leitlinienentwurfs zurückkehren und die Visko-
sefasern nicht in die finale Leitlinie aufgenommen wer-
den. Es ist wichtig, dass die Weichen schon von Anfang 
an richtig gestellt werden. Dabei ist die Richtung klar: 
Umweltschutz geht nur gemeinsam, nicht mit Alleingän-
gen und Ausnahmen. Deshalb brauchen wir auch ver-
bindliche Standards für alle EU-Mitgliedsländer. Nur 
dann werden wir im Bereich Umweltschutz erfolgreich 
und langfristig nachhaltig sein.

Michael Thews (SPD): Ich werde heute hier nicht 
zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode stehen und 
über die Kreislaufwirtschaft reden. Wir werden noch vor 
der Bundestagswahl das Elektroaltgerätegesetz, das Ver-
packungsgesetz und hoffentlich auch die Mantelverord-
nung im Plenum verabschieden. Wir haben schon die 
Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Batte-
riegesetzes, das Plastiktütenverbot, die Altölverordnung 
und die Altfahrzeugverordnung verabschiedet.

Viele kleine, mittelgroße und große Schritte auf dem 
Weg zur Kreislaufwirtschaft. Und alle wichtig. Denn 
ohne eine Kreislaufwirtschaft, die die Ressourcen, die 
Umwelt und das Klima schützt, werden wir die uns 
gesetzten Ziele nicht erreichen. Ohne die Kreislaufwirt-
schaft werden wir die Transformation unserer Wirtschaft 
zur Klimaneutralität nicht schaffen.

Auch die heute debattierte Einwegkunststoffkenn-
zeichnungsverordnung ist ein Bestandteil dieser Trans-
formation unserer Industrienation. Meine Vorrednerinnen 
und Vorredner haben ja schon beschrieben, worum es in 
dieser Verordnung geht. Sicherlich ist diese Verordnung 
ein eher kleiner Schritt, aber sie ist wichtig, um das Be-
wusstsein zu schärfen. Das Bewusstsein dafür, was sich 
alles an unseren Stränden findet und nicht da hingehört. 
Das Bewusstsein dafür, was wir alles wegwerfen. Das 
Bewusstsein dafür, was wir damit der Natur antun. Und 
vor allem das Bewusstsein dafür, was wir besser machen 
können.

Was wir besser machen können auf dem Weg zur 
Kreislaufwirtschaft, gibt außerdem die Abfallhierarchie, 
wie sie im Kreislaufwirtschaftsgesetz niedergelegt ist, 
vor. An erster Stelle steht die Abfallvermeidung. Klar: 
Am besten keinen Müll produzieren. Reparieren, keine 
Einwegverpackungen, sondern Mehrwegsysteme nutzen, 
möglichst vieles wieder verwenden.

Das geht aber nicht immer. Dort, wo der Verbrauch von 
Produkten nicht vermeidbar ist, dort, wo notwendiger-
weise Verpackungsabfall entsteht, zum Beispiel aus 
Hygiene- oder Haltbarkeitsgründen, da müssen wir recy-
celn.

Ich habe überhaupt kein Verständnis mehr für Herstel-
ler, die ohne Not Produkte herstellen, die man nicht recy-
celn kann. Seien es Plastikflaschen, die aufgrund eines 
aufgedruckten Etiketts nicht recycelbar sind, oder Ver-
packungen, die ohne triftigen Grund aus mehreren 
untrennbaren Schichten bestehen. Und ich bin fest davon 
überzeugt, dass auch die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher inzwischen großes Verständnis haben für Produkte, 
die aus Umweltgründen vielleicht nicht so strahlend, 
glänzend, durchsichtig und üppig verpackt sind, wie sie 
es früher waren.

Die aufgrund dieser Verordnung aufgedruckten Pik-
togramme auf den Produkten – eine Schildkröte, die unter 
Plastikmüll leidet – machen die Zusammenhänge deut-
lich, die wir sonst oft gerne verdrängen. Unsere Bequem-
lichkeit führt zur Verschmutzung der Umwelt und damit 
auch zum Leid von Tieren. Wir alle kennen die Macht der 
Bilder. Wir alle waren entsetzt, als die Bilder von der 
Schildkröte, in deren Nasenloch ein Strohhalm steckte, 
von der Robbe, die von einem zerfetzten Fischernetz 
stranguliert wird, um die Welt gingen. Denn auch sie 
haben uns die Folgen unseres Konsums und unserer Weg-
werfgesellschaft klar gemacht.

Deshalb unterstützen wir diese Verordnung, die das 
Bewusstsein schärfen soll dafür, dass die achtlose Ent-
sorgung bestimmter Produkte, die Plastik enthalten, 
schädlich ist. Die uns also vor Augen hält, dass jeder 
Einzelne von uns etwas gegen die Vermüllung der 
Umwelt tun kann.

Judith Skudelny (FDP): Mit der Einwegkunststoff-
kennzeichnungsverordnung werden weitere Vorgaben 
aus der EU-Einwegkunststoff-Richtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Damit sollen Auswirkungen bestimm-
ter Kunststoffprodukte auf die Umwelt reduziert werden, 
beispielweise wenn diese achtlos in die Natur entsorgt 
werden. Grundlage der Richtlinie sind die Funde von 
Einwegkunststoffprodukten an europäischen Stränden.

Mit der Kennzeichnung über Einwegkunststoffe und 
einem Hinweis darauf, dass das Wegwerfen in die Natur 
verboten ist, ist aber nur ein Schritt in Richtung saubere 
Umwelt getan. Einen weiteren wichtigen Schritt müssen 
die Kommunen gehen. Umweltsünder, die ihren Müll 
einfach irgendwohin wegwerfen, müssen auch zur Ver-
antwortung gezogen werden. Hierzu ist die konsequente 
Ahndung durch die kommunalen Ordnungsbehörden ein-
schließlich des Verhängens von Bußgeldern notwendig.

Zwei Hauptpunkte werden also in dieser Verordnung 
geregelt:

Erstens müssen ab Juli 2024 Deckel und Verschlüsse 
aus Kunststoff von Getränkebehältern aus Einwegkunst-
stoff für die gesamte Nutzungsdauer fest mit dem Behäl-
ter verbunden sein.
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Gerade in Deutschland, mit einem etablierten Pfand-
system für Einwegkunststoffflaschen und einem ausge-
sprochen hohen Umweltbewusstsein der Bürger, sind 
Deckel, die nicht fest mit der Getränkeflasche verbunden 
sind, ein geringes Problem. Im Gegensatz zu diesem in 
Deutschland eher kleinen Problem bringen bewegliche 
Scharniere zwischen Deckel und Flaschen wieder mehr 
Kunststoffmaterial zum Einsatz. Zum anderen muss das 
Material des Scharniers Zusatzstoffe enthalten. Diese 
Zusatzstoffe machen das Material flexibel, damit es seine 
Aufgabe erfüllen kann. Genau diese Zusatzstoffe er-
schweren allerdings das Recycling. Deshalb hat sich das 
Bundesumweltministerium auf EU-Ebene auch gegen 
diese Regelung ausgesprochen. Wir bedauern, dass es 
sich in dieser Sache nicht durchsetzen konnte.

Die zweite Neuerung, die diese Verordnung bringt, ist 
die Kennzeichnungspflicht. Verschiedene Einwegpro-
dukte, die Kunststoff enthalten, müssen ab Juli 2021 ein 
Piktogramm tragen. So soll auf den Kunststoffanteil auf-
merksam gemacht und Littering vermieden werden. Dazu 
zählen Damenhygieneprodukte, Zigarettenfilter und Ge-
tränkebecher. Diese Produkte sollen nun also ab Sommer 
nur noch mit einem kleinen Bildchen verkauft werden 
dürfen, auf dem in der jeweiligen Landessprache auf 
den Kunststoffgehalt hingewiesen wird und eine tote 
Schildkröte zu sehen ist.

Dabei gibt es aus meiner Sicht drei Punkte:
Erstens werden manche der Produkte nur sehr selten 

achtlos in die Umwelt geworfen. Da ist eine solche Kenn-
zeichnung überflüssig.

Zweitens wissen die Verbraucher auch so, dass man 
Zigarettenkippen und Getränkebecher nicht einfach in 
die Walachei wirft. Hier wäre also die konsequente 
Durchsetzung des geltenden Rechts fast wichtiger als 
die Kennzeichnung.

Und drittens, das ist der wichtigste Punkt aus meiner 
Sicht: Die EU-Kommission hat die Vorgaben für die 
Kennzeichnung viel zu spät veröffentlicht. Die Durch-
führungsverordnung sollte eigentlich im Juli 2020 kom-
men. Veröffentlicht wurde sie allerdings erst im Dezem-
ber 2020 und war dazu noch fehlerhaft. Nachbesserungen 
waren notwendig. Die hochauflösenden Piktogramme, 
die die Unternehmen dringend benötigen, um sie auf 
ihre Produkte zu drucken, lagen erst jetzt, im März 
2021, vor, und das noch nicht einmal für alle Sprachen.

Trotz dieser Verzögerungen um ganze acht Monate hält 
die EU-Kommission an der Umsetzungsfrist zum 3. Juli 
2021 fest. Damit haben die Unternehmen nun nicht mehr 
ein Jahr, sondern nur noch rund drei Monate, um der 
Kennzeichnungspflicht nachzukommen. Gerade in Zei-
ten von Corona, in denen sich die Wirtschaft sowieso 
mit immensen Belastungen konfrontiert sieht, ist das völ-
lig unverständlich.

Der Verkauf von nicht gekennzeichneten Produkten 
nach dem 3. Juli 2021 ist nicht zulässig. Gerade Produkte, 
die eine längere Lagerzeit als drei Monate haben, müssten 
dann entsorgt oder ins Nicht-EU-Ausland exportiert wer-
den. Das ist beides nicht nachhaltig. Werden die Produkte 
ohne Schildkrötenbild in der EU verkauft, ist das strafbar. 
Es kann doch nicht sein, dass die Unternehmen aufgrund 

des Versagens des Bürokratieapparats in Brüssel alleine 
gelassen werden. Man muss der Wirtschaft schon auch 
die Chance geben, sich rechtskonform zu verhalten.

Da Brüssel offensichtlich an der Frist festhält, sollten 
wir nun auf nationaler Ebene in die Trickkiste greifen. 
Eine Möglichkeit zeigen wir in unserem Entschließungs-
antrag. Die Überprüfung der Kennzeichnungspflicht 
muss so gestaltet werden, dass die Unternehmen in 
Deutschland ausreichend Zeit haben, die Vorgaben umzu-
setzen. Deshalb hier noch mal die Gelegenheit, unserem 
Entschließungsantrag zuzustimmen. Unsere Wirtschaft 
soll nicht die Fehler der EU-Kommission ausbaden müs-
sen.

Bei der Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung 
handelt es sich im Grunde um eine Eins-zu-eins-Umset-
zung der EU-Vorgaben, die in nationales Recht umgesetzt 
werden müssen. Ob diese zielführend sind, steht also 
nicht zur Debatte. Wegen der viel zu späten Veröffentli-
chung der Durchführungsverordnung und Bereitstellung 
der Piktogramme werden wir uns enthalten und laden Sie 
ein, unserem Entschließungsantrag für einen praxistau-
glichen Vollzug zuzustimmen.

Dr. Bettina Hoffmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 90/DIE GRÜNEN): Auch Deutschland hat ein 
Problem mit Plastikmüll. In unseren Grünanlagen, Wäl-
dern und Flüssen landen jedes Jahr über 100 000 Tonnen 
Plastik. Diese Tüten, Styroporboxen oder Feuchttücher 
vergehen leider nie. Am Ende werden sie zu Mikroplas-
tik. Das findet sich mittlerweile überall: in den Alpen, am 
Boden der Ozeane, im Polareis und sogar in unserer 
Atemluft. Forscher schätzen, dass wir Menschen bis zu 
5 Gramm Mikroplastik pro Woche aufnehmen; das ent-
spricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Es ist deshalb gut, 
dass die EU das Thema Plastikmüll in Angriff genommen 
hat und wir heute zumindest die Kennzeichnung einiger 
Plastikprodukte beschließen. Das ist ein wichtiger Bei-
trag, um Bürgerinnen und Bürger für das Thema zu sen-
sibilisieren.

Die Kritik an den knappen Umsetzungsfristen teilen 
wir nicht. Produkte übergangsweise mit Aufklebern zu 
kennzeichnen, das ist ein pragmatischer Weg. Klar ist 
aber auch: Eine Kennzeichnung alleine löst das Problem 
mit Plastikmüll nicht. Es ist doch so: Je mehr Müll anfällt, 
desto mehr kann davon auch in der Umwelt landen. Des-
halb muss Zero Waste unser Ziel sein – es sollte mög-
lichst gar kein Müll mehr entstehen. Das, was da gerade 
im Verpackungsgesetz geändert werden soll, reicht hinten 
und vorne nicht. Wir müssen den Trend zu immer mehr 
Einwegplastik stoppen. Unser Ziel: Wenn to go, dann 
Mehrweg.

Und wir müssen das komplizierte Pfandsystem entwir-
ren. Jede Flasche sollte in jeden Automaten passen. Ich 
kenne zig Start-ups, die wissen, wie man mit weniger 
Plastik besser arbeiten und leben kann. Diese innovativen 
Unternehmen brauchen endlich einen Rahmen, damit sie 
erfolgreich wirtschaften können, genauso wie die Recyc-
lingbranche. Dazu gehört – immer dann, wenn es ökolo-
gisch vorteilhaft ist – ein klarer gesetzlicher Vorrang für 
Mehrweg.
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Ein echtes Problem sind die Verbundverpackungen. 
Viele Hersteller betreiben Greenwashing. Ihre Verpa-
ckungen sehen aus wie Papier; in Wahrheit enthalten sie 
oft Plastik, lassen sich nicht recyceln und müssen ver-
brannt werden. Um das zu vermeiden, braucht es klare 
Anforderungen an das Produktdesign: Jede Verpackung 
muss recyclingfreundlich gestaltet werden.

In all diesen Feldern erwarte ich von der Bundesregie-
rung mehr Impulse und endlich echte Eigeninitiative. Nur 
Dienst nach Vorschrift und abwarten, was von der EU 
kommt, das reicht nicht, um Deutschland endlich wieder 
zum Vorreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft zu machen.

Anlage 20 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses zu der Verordnung 
der Bundesregierung: Verordnung zur Änderung 
der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verord-
nung
(Tagesordnungspunkt 26)

Sebastian Brehm (CDU/CSU): Der Schutz des Kli-
mas ist eine der großen globalen Herausforderungen 
unserer Zeit. Deshalb haben sich 197 Staaten auf der 
Weltklimakonferenz 2015 in Paris dazu verpflichtet, die 
Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius und 
möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Auch in 
Deutschland sind große Anstrengungen notwendig, um 
die nötigen CO2-Einsparungen zu erreichen.

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 versuchen wir, 
über ein breites Maßnahmenbündel die vorgegebenen 
Klimaziele zu erreichen. Unter anderem haben wir hierzu 
das Einkommensteuergesetz um § 35c ergänzt. Verein-
facht gesagt, sieht § 35c vor, Gebäude aus dem 20. Jahr-
hundert energetisch auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu 
bringen. Wer an seinem Wohnhaus beispielsweise neue, 
bessere Türen, dreifachverglaste Fenster, eine Lüftungs-
anlage, eine Wärmedämmung, eine moderne Heizung 
oder elektrische Anlagen für Smarthomes einbaut, kann 
einen prozentualen Anteil der Aufwendungen von seiner 
Steuerschuld abziehen.

Natürlich ist es wichtig, dass die Sanierungsmaßnah-
men auch tatsächlich zu einer Energieeinsparung führen. 
Deswegen macht die sogenannte Energetische Sanie-
rungsmaßnahmen-Verordnung hier richtigerweise gewis-
se Vorgaben. Grundsätzlich läuft es so: Ein Fachunter-
nehmen – und es muss zwingend ein Fachunternehmen 
sein – führt die Baumaßnahme durch. Anschließend weist 
das Fachunternehmen nach, dass die Voraussetzungen der 
Verordnung dem Grunde und der Höhe nach erfüllt sind. 
Das Finanzamt prüft dann das Vorliegen und die Ord-
nungsmäßigkeit der Bescheinigung.

Mit der vorliegenden Änderungsverordnung zur Ener-
getischen Sanierungsmaßnahmenverordnung passen wir 
die Verordnung erstmals an Erfahrungen aus der Praxis 
an. Insbesondere dehnen wir den Begriff des Fachunter-
nehmens auf weitere Gewerke und Fenstermonteure aus. 

Konkret nehmen wir folgende Gewerke neu auf: Ofen- 
und Luftheizungsbau, Schornsteinfegerarbeiten und 
Rollladen- und Sonnenschutztechnik. Ofen- und Lufthei-
zungsbauer sowie Schornsteinfeger helfen bei der Opti-
mierung bestehender Heizungsanlagen. Die Aufnahme 
der Rollladen- und Sonnenschutztechniker gewährleistet, 
dass durch entsprechende Rollläden Wohnräume auch im 
Hochsommer hinreichend kühl sind, sodass keine Klima-
anlagen gebraucht werden. Die Förderung kleiner Kraft- 
Wärmekopplungs-Anlagen, sogenannter Mini-KWK- 
Anlagen, ist mir ein wichtiges Anliegen im Rahmen 
dieser Verordnung. Ich freue mich deshalb, dass wir per 
Protokollerklärung festgehalten haben, dass nach dem 
Verständnis der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Mini- 
KWK unter erweiterten Voraussetzungen weiterhin för-
derfähig sind. Wir verbinden also Ökonomie und Ökolo-
gie weiter miteinander und schaffen weitere Anreize, um 
die Klimaziele zu erreichen und eine Energieeinsparung 
zu erreichen. Auf diesem Weg wird es noch eine Vielzahl 
von gesetzlichen Verbesserungen und Gesetzen geben, 
die wir gemeinsam umsetzen werden.

Markus Herbrand (FDP): Seit dem 1. Januar 2020 
gibt es einen Steuerbonus für energetische Baumaßnah-
men an selbstgenutzten Wohngebäuden. Die Regelung 
sieht eine – zunächst – temporäre Förderung von Auf-
wendungen bis zu maximal 40 000 Euro vor. Dazu ist 
eine dreijährige Staffelung von Steuerabzügen vorgese-
hen – eine Regelung also, die unabhängig von der Pro-
gression wirkt.

Die eigentliche Regelung zur steuerlichen Förderung 
der energetischen Sanierung von selbstgenutztem Wohn-
eigentum (§ 35c EStG) findet ausdrücklich die Unterstüt-
zung der FDP. Wir weisen schon lange darauf hin, dass 
wir erheblichen Nachholbedarf beim bestehenden CO2- 
Einsparpotenzial vor allem im Gebäudesektor haben. 
Rund 40 Prozent der Endenergie in Deutschland wird 
schließlich in Gebäuden verbraucht. Deshalb stehen wir 
dazu, auch die Möglichkeit des Gesetzgebers zu nutzen, 
über steuerliche Förderungen Steuerungswirkungen zu 
erreichen. Wir wollen die Klimaschutzziele von Paris 
erreichen, dazu haben wir uns völkerrechtlich verpflich-
tet. Die Regelung des § 35c EStG ist einer von vielen 
Bausteinen dabei.

Nun also die schon lange erwartete „Verordnung zur 
Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische 
Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden“. Es ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang, 
dass solche Verordnungen noch durch den Deutschen 
Bundestag gehen. Normalerweise ist dies ein Vorgang, 
der auf exekutiver Ebene abschießend bearbeitet wird.

Für Steuerrechtler ist diese Verordnung zugegebener-
maßen eher schwere Kost, handelt es sich doch nahezu 
ausschließlich um Fragen der Bauphysik, die darin – und 
zwar haarklein, bis ins letzte Detail – geregelt werden. Es 
ist ja bekannt, dass Max Weber die Politik als „das 
Bohren dicker Bretter“ bezeichnete. Er wusste damals 
noch nicht, dass Politik sich auch mit dem „Wärmedurch-
gangskoeffizienten“ von Wänden, Dächern und Ge-
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schossflächen beschäftigen muss. Ich bin sicher, anderen-
falls hätte er es in seinem berühmten Vortrag „Politik als 
Beruf“ sicher erwähnt.

Dabei ist es ist selbstverständlich richtig, dass – neben 
anderen Voraussetzungen – Arbeiten nur von Fachunter-
nehmen gefördert werden. Es ist auch richtig, wichtig und 
notwendig, dass energetische Mindestanforderungen an 
den Steuerbonus gestellt werden. Aber man darf in die-
sem Zusammenhang schon auch die Frage aufwerfen, 
wie detailliert und „kleinteilig“ diese Regelungen in der 
Verordnung ausfallen dürfen, damit die Vorschrift des 
§ 35c EStG selber noch von denen verstanden wird, die 
sie gerne in Anspruch nehmen möchten. Und am Ende 
muss auch die Verwaltung noch in der Lage sein, das zu 
überprüfen, was wir hier verabschieden. Mit allem Res-
pekt vor der Leistungsfähigkeit unserer Finanzverwal-
tung, der ich selber einmal angehört habe: Wer soll 
denn das noch kontrollieren können?

Die FDP setzt sich mit Vehemenz für den Abbau von 
Bürokratie an allen Stellen ein. Diese Verordnung stellt 
dazu sicher keinen Beitrag dar. Wir fragen uns schon, ob 
das alles wieder so kleinteilig geregelt werden muss und 
ob es nicht besser nachvollziehbare Parameter gibt, ener-
gieeffizientes Verhalten zu dokumentieren.

Wir erleben doch in diesen Tagen der Pandemie und 
deren Bekämpfung an vielen anderen Stellen, wozu eine 
Überregulierung führen kann: In einem zuvor nicht 
gekannten Maße erkennt man, dass eine sicher in allen 
Einzelfällen gut gemeinte Regulierungsdichte – sehr inte-
ressant in diesem Zusammenhang – nicht automatisch zu 
mehr Akzeptanz führt. Und was hat man am Ende des 
Tages von Regularien, deren Einhalten kaum – und wenn 
ja, dann nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand – 
überprüft werden kann.

Wir benötigen Vorschriften, die ökologisch und ökono-
misch sinnvolle Lösungen ermöglichen. Wenn diese Vor-
schriften aber dazu führen, dass die Menschen den (oft 
auch ideologisch beeinflussten) Sinn nicht mehr erken-
nen, erreicht man nicht das gewünschte Ziel. Ganz kon-
kret: Wenn Bürgerinnen und Bürger es entweder sachlich 
nicht nachvollziehen können, weshalb anstatt einer Däm-
mung von 18 cm nicht auch eine Zwölf-cm-Dämmung 
reicht, oder sie die finanziellen Vorteile dieser 18-cm- 
Dämmung infrage stellen, dann nehmen diese Bürgerin-
nen und Bürger im Zweifel ganz und vollständig Abstand 
von der geplanten Maßnahme. Und damit, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ist am Ende auch dem Klima nicht 
gedient.

Aber uns ist bewusst, dass eine Lösung dieses Span-
nungsfelds zwischen einerseits Detaildichte von Rege-
lungen und der andererseits unbestrittenen Notwendig-
keit, grundsätzlich für Regelungen sorgen zu müssen – 
schließlich werden Steuergutschriften verteilt –, in die-
sem Fall sehr schwer zu erreichen ist: Deshalb wird sich 
die FDP enthalten!

Dem Entschließungsantrag der Grünen werden wir 
nicht zustimmen, da dieser Antrag zu noch mehr Regu-
lierung und zu noch stärkeren Abgrenzungsschwierigkei-

ten führt. Darüber hinaus ist er mit der Forderung nach 
einer weiteren Erhöhung der Steuergutschrift auch haus-
haltswirksam – ohne erkennbare Gegenfinanzierung.

Jörg Cezanne (DIE LINKE): Die vorgeschlagenen 
Änderungen an der Verordnung stellen zwar eine Kon-
kretisierung und damit minimale Verbesserungen der 
bestehenden Verordnung dar, wir halten sie aber – wie 
schon die ursprüngliche Verordnung – aus zweierlei 
Gründen für unzureichend:

Erstens haben wir von Anfang an klar gesagt, dass 
steuerliche Förderungen bei der energetischen Gebäude-
sanierung kaum zielgerichtet wirken und daher – mit der 
Gießkanne ausgegossen – weitgehend über Mitnahme-
effekte verpuffen werden. Außerdem, wie immer bei 
steuerlichen Förderungen, entlasten die Förderungen 
umso mehr, je höher die Steuerlast ist. Der Eigentümer 
der selbstgenutzten sanierten Villa profitiert daher sehr 
viel mehr als die Eigentümerin des bescheidenen selbst-
genutzten sanierten Reihenhäuschens. Das finden wir 
sozialpolitisch inakzeptabel.

Zweitens – und das haben insbesondere Umweltver-
bände kritisiert – sind die geplanten Verschärfungen bei 
der Abgrenzung der Förderfähigkeit so schlapp ausgefal-
len, dass sie weit hinter den Anforderungen an einen 
ernstgemeinten Klimaschutz zurückbleiben. Selbstge-
nutzte Wohngebäude gehören zu den Investitionsgütern 
mit den längsten Lebenszyklen. Wer heute neu baut, stellt 
damit Weichen für die nächsten 100 Jahre. Der Tragweite 
dieser Weichenstellung wird die Verordnung – auch in 
der geänderten Fassung – bei Weitem nicht gerecht. Die 
dringend nötige Verschärfung der Energiestandards wird 
nicht konsequent durchgesetzt und die EU-Vorgaben für 
Niedrigstenergiegebäude nur halbherzig umgesetzt.

Auch bei Bestandsgebäuden müssen heute grund-
legendere Sanierungsschritte gegangen und auch nur die-
se entsprechend umfänglich und möglichst direkt geför-
dert werden, damit zum Beispiel durch den konsequenten 
Umstieg auf Wärmepumpen nicht in 15 oder 20 Jahren 
schon wieder energetisch saniert werden muss, um die 
Klimaziele einzuhalten.

Uns allen muss natürlich klar sein: Die klimapolitisch 
notwendigen, weitreichenden energetischen Sanierungs-
schritte im Wohngebäudebereich sind sehr teuer und ste-
hen sozialpolitisch in einem Konflikt mit der Verfügbar-
keit von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum. 
Unsere Antwort auf dieses Dilemma besteht darin, dass 
der Staat die entsprechenden Mittel in erheblichem Maße 
selbst aufbringt und als Zukunftsinvestition betrachtet. 
Kreditfinanzierte Programme zum Neubau und zur ent-
sprechenden Sanierung ökologisch und sozial nachhalti-
gen Wohnraums – sei es als sozialer Wohnungsbau, über 
eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit oder über Woh-
nungsbauunternehmen in öffentlicher Hand – sind das 
Gebot der Stunde!
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Anlage 21 

Zu Protokoll gegebene Reden
zur Beratung
– des von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur Regelung des Ver-
kaufs von Sachen mit digitalen Elementen und 
anderer Aspekte des Kaufvertrags

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche 
Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
und digitaler Dienstleistungen

(Tagesordnungspunkt 27 a und b)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): Das deutsche 
Schuldrecht ist Anfang der 2000er-Jahre umfassend 
novelliert worden. Bereits damals war es grundlegende 
Zielsetzung der Novelle, einheitliche Regelungen für den 
europäischen Binnenmarkt zu setzen; denn der Binnen-
markt kann nur funktionieren, wenn überall die gleichen 
Regelungen gelten. Ein weiterer wesentlicher Beweg-
grund war, weitergehende und einheitliche Standards 
beim Verbraucherschutz zu setzen. Letzteres war vor 
allem deshalb notwendig geworden, weil in der Praxis 
immer neue Konstellationen von Leistung und Gegen-
leistung gerade im Kaufrecht entwickelt wurden, die im 
Interesse des Verbraucherschutzes neue Regelungen 
erforderlich machten. Nehmen Sie hier nur das Haustür-
geschäft als Beispiel.

Dem Grunde nach stehen wir auch heute wieder an 
einer ähnlichen Stelle. Immer neue Geschäftskonstella-
tionen erfordern ein hochmodernes Schuldrecht auf der 
Höhe der Zeit, gepaart mit den höchsten Standards in 
Sachen Verbraucherschutz.

In den hier zu beratenden Gesetzentwürfen wollen wir 
nun genau aus diesen Gründen genau das umsetzen, was 
zuvor unter anderem in der Warenkaufrichtlinie in Brüs-
sel vorgegeben wurde. Gerade die digitalen Elemente des 
Kaufvertrages bedürfen aufgrund der rasanten techni-
schen Weiterentwicklung einer ständigen Fortschrei-
bung. Hierbei spielen die vertraglichen Aspekte gerade 
der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienst-
leistungen eine zentrale Rolle. Dies umso mehr, als digi-
tale Produkte einen zunehmend wichtigen Wirtschafts-
faktor darstellen und das deutsche Vertragsrecht bislang 
keine speziellen Vorschriften für Verbraucherverträge 
über digitale Produkte beinhaltet. So ist zum Beispiel 
die Frage nach dem Vorliegen eines Sachmangels bei 
digitalen Produkten an mancher Stelle ganz anders zu 
beurteilen als bei einer körperlichen Sache.

Auch die Regelung der Beweislastumkehr des 
§ 477 BGB muss bei einer Sache mit digitalen Elementen 
andere Aspekte beinhalten, als das bisher in der Norm der 
Fall war, zumal die Beweislastumkehr mit dem vorlie-
genden Entwurf auch auf ein Jahr verlängert werden 
soll. An dieser Stelle sollten wir aber im Zuge der Bera-
tungen dringend überlegen, ob das tatsächlich bei allen 
Kaufverträgen sachgerecht ist. Bereits heute gibt es gera-
de im Bereich des Tierkaufs, zum Beispiel beim Kauf 

eines Reitpferdes, erhebliche praktische Probleme, was 
die Frage der Beweislastumkehr angeht. Auch hierüber 
sollten wir im parlamentarischen Verfahren reden.

Dr. Karl Lauterbach (SPD): Das aktuell geltende 
deutsche Kaufvertragsrecht im BGB beruht noch zu 
großen Teilen auf den Regelungen der EG-Richtlinie 
vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Ver-
brauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgü-
ter, welche letztmalig 2011 durch die Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie geändert worden ist.

Zielsetzung der neuen europäischen Warenkaufricht-
linie ist es, zum ordnungsgemäßen Funktionieren des 
EU-Binnenmarkts beizutragen und gleichzeitig auch für 
ein hohes Verbraucherschutzniveau zu sorgen. Dies soll 
unter anderem dadurch erreicht werden, dass gemeinsa-
me Vorschriften über bestimmte Anforderungen an Kauf-
verträge zwischen Verkäufern und Verbrauchern einheit-
lich festgelegt werden.

In Abgrenzung zu den bisherigen Regelungen inner-
halb der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von 2011 sind die 
Regelungen der Warenkaufrichtlinie im Grundsatz auf 
eine Vollharmonisierung angelegt. Durch diese beabsich-
tigte weiter gehende Vereinheitlichung des Kaufgewähr-
leistungsrechts soll so der grenzüberschreitende elektro-
nische Handel nicht nur gefördert werden, sondern auch 
das immer deutlicher werdende Wachstumspotenzial des 
Onlinehandels genutzt werden. Gerade auch die Corona-
pandemie zeigt die deutlichen Steigerungen des digitalen 
Absatzmarktes. Insbesondere werden von diesen einheit-
lichen Regelungen kleinere und mittelständische Unter-
nehmen profitieren können, da potenzielle Kosten für die 
Anpassung ihrer Verträge an eine fremde, nicht verein-
heitlichte Rechtsordnung entfallen werden. Folglich wer-
den durch diese Förderung des grenzüberschreitenden 
Handels in der EU den Händlern weitere Absatzmöglich-
keiten und den Verbrauchern eine größere Produktvielfalt 
mit attraktiveren Preisen eröffnet.

Mit Blick auf den wachsenden Bereich von digitalen 
Inhalten wird auch noch der Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrecht-
liche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen zu diskutieren sein. Mit Blick 
auf die heute begrenzte Redezeit freue ich mich auf die 
weitere Diskussion im Ausschuss und beschränke mich 
an dieser Stelle lediglich auf die Warenkaufrichtlinie.

Um die Umsetzung der europäischen Warenkaufricht-
linie zu gewährleisten, müssen wir daher die kaufvert-
ragsrechtlichen Vorschriften des deutschen BGB anpas-
sen. Hierzu zählen unter anderem eine Neudefinition des 
Begriffs der Sachmangelfreiheit, die Einführung einer 
Aktualisierungsverpflichtung für Sachen mit digitalen 
Elementen, die Einführung von Regelungen für den 
Kauf von Sachen mit dauerhafter Bereitstellung von digi-
talen Elementen sowie die Verlängerung der Beweislast-
umkehr im Hinblick auf Mängel auf ein Jahr.

Bekanntlich ist die Warenkaufrichtlinie bis zum 1. Juli 
2021 in nationales Recht umzusetzen und auf Verträge, 
die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen werden, anzu-
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wenden. Entsprechend ist im Sinne der Verbraucherinnen 
und Verbraucher Eile geboten. Ich freue mich daher auf 
die weiteren Beratungen.

Dr. Jürgen Martens (FDP): Mit dem jetzt vorgeleg-
ten Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Druck-
sachen Nr. 19/27424 und 19/27653 soll unter anderem die 
EU-Richtlinie Nr. 2019/770 über bestimmte vertrags-
rechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte 
und digitaler Dienstleistungen oder des Kaufs von 
Sachen mit digitalen Anteilen in nationales Recht umge-
setzt werden.

Schon ein erster Blick auf den Entwurf zeigt, dass es 
sich hierbei nicht um eine unbedeutende Detailregelung 
handelt. Vielmehr sollen hier in fast allen zentralen Berei-
chen des Zivilrechts neue Sonderregelungen eingeführt 
werden, soweit dies die Herstellung oder den Erwerb 
von Sachen mit digitalen Anteilen oder digitale Dienst-
leistungen betrifft.

Die Änderungen betreffen Verzug, seine Voraussetzun-
gen und seine Folgen, die Kündigung von Verträgen und 
den Zugang von Willenserklärungen.

Das Recht der Gewährleistung, die Definitionen von 
Mängeln und Mangelrechten werden in den genannten 
Bereichen neu gefasst. – Wohlgemerkt: aber nur für die 
genannten Geschäfte.

Diese sind zudem nur Geschäfte für bestimmte Perso-
nengruppen, nämlich Verbraucher und Unternehmer, 
während das sogenannte B2B-Geschäft, also der kauf-
männische Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen, 
nicht erfasst wird.

Das Navigationsprogramm im Auto des Zahnarztes 
fällt darunter – aber nur, wenn der Wagen nicht beruflich 
genutzt wird. Man kann daher mit Fug und Recht daran 
zweifeln, dass dies einen wirklichen Beitrag zum Ver-
braucherschutz im Binnenmarkt darstellt.

Mit Sicherheit dient der Entwurf nicht der Rechtsver-
einfachung und einer besseren Überschaubarkeit der Ver-
braucherrechte.

Die Entwürfe begnügen sich im Wesentlichen mit der 
wörtlichen Wiedergabe der entsprechenden EU-Richtli-
nien. Sie schlagen dabei oft Regelungen vor, die an an-
derer Stelle bereits vorhanden sind oder die unnötig sind, 
weil sich die jeweiligen Regelungsinhalte aus anderen 
Normen ergeben.

So etwa, wenn § 327a den Unternehmer verpflichtet, 
das geschuldete Produkt frei von Sach- und Rechtsmän-
geln bereitzustellen, oder wenn § 327c wortreich regelt, 
dass eine Kündigung des Verbrauchers dem Unternehmer 
gegenüber zu erklären ist und den Willen erkennen lassen 
muss, den Vertrag zu beenden.

Die Neuformulierung des Mangelbegriffs in § 434 
BGB ist extrem unübersichtlich und wirft zwangsläufig 
die Frage nach den Anwendungsproblemen für die 
Rechtsanwender auf.

Die Gesetzentwürfe sollen EU-Recht umsetzen und 
Verbraucherrechte harmonisieren. Das bedeutet aber 
auch, dass sich der Gesetzgeber der Mühe unterziehen 
muss, Neuregelungen in den schon vorhandenen Nor-

menbestand des Zivilrechts einzugliedern. Die Gesetz-
entwürfe der Bundesregierung stellen schon alleine in 
dieser Hinsicht dem Bundestag eine sehr umfangreiche 
und schwierige Aufgabe.

Die weiteren Beratungen und Anhörungen werden zei-
gen, ob dies überhaupt und dann auch noch wirklich zum 
Nutzen der Verbraucher gelingen kann.

Amira Mohamed Ali (DIE LINKE): Es geht in unserer 
Beratung heute um die Rechte der Verbraucherinnen und 
Verbraucher, die sich ein smartes Gerät mit digitalen 
Funktionen und digitale Produkte wie zum Beispiel 
Apps kaufen. Meine Fraktion Die Linke ist der Auffas-
sung, dass die Rechte der Verbraucher gegenüber den 
Technologiekonzernen dringend gestärkt werden müs-
sen.

Die moderne Technik mit ihren digitalen Inhalten wird 
immer mehr zum Bestandteil unseres Alltags. Denken 
wir nur an das Smartphone. Drei von vier Bundesbürgern 
haben mittlerweile so ein Gerät. Smartphones sind in den 
letzten Jahren immer beliebter und umfangreicher in ihrer 
Funktion geworden. Aber sie werden auch kurzlebiger. 
Die Verbraucherzentralen haben in einer aktuellen Studie 
herausgefunden, dass sie im Schnitt nur zweieinhalb Jah-
re genutzt werden und dann ein neues Gerät angeschafft 
wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Herstel-
ler diese Geräte digital altern lassen. Irgendwann gibt es 
kein Update mehr. Apps können dann nicht mehr benutzt 
werden, und dann ist man dazu gezwungen, sich ein neu-
es Gerät zu kaufen. Ich finde es unverantwortlich, dass 
zugelassen wird, dass die Technologiekonzerne den Leu-
ten so das Geld aus der Tasche ziehen und darüber hinaus 
eine gigantische Ressourcenverschwendung verursachen.

Dass mit dem Gesetzentwurf eine Update-Pflicht ein-
geführt wird, ist gut so. Aber die gesetzlichen Vorgaben 
sind viel zu ungenau. Sie lassen viel Spielraum für die 
Unternehmen, die Verträge zu ihren Gunsten und zum 
Nachteil der Verbraucher zu regeln. Man hätte die Her-
steller über einen längeren, fest definierten Zeitraum dazu 
verpflichtet, Updates für ihre Geräte zur Verfügung zu 
stellen.

Die Pflicht zum Update soll nach Auffassung der 
Regierung auch nur für die Verkäufer gelten, aber nicht 
für Hersteller. Es ist doch völlig weltfremd, anzunehmen, 
dass nun zukünftig bei MediaMarkt oder beim kleinen 
Handygeschäft um die Ecke die Updates für das Smart-
phone, das Tablet oder den Smart-TV programmiert und 
aufgespielt werden können.

Als Linke haben wir stattdessen einen besseren Vor-
schlag: Führen Sie endlich für IT- und Elektrogeräte eine 
gesetzlich garantierte Mindestnutzungsdauer von fünf 
Jahren ein, inklusive Update-Pflicht für die Hersteller. 
Sorgen Sie endlich dafür, dass IT-Produkte und Elektro-
geräte leicht reparierbar, Ersatzteile verfügbar und auch 
technische Upgrades möglich sind. Eine so ausgestaltete 
Regelung wäre der beste Schutz für Verbraucher vor 
mangelhaften und kurzlebigen Produkten, und das wäre 
ein bedeutender Beitrag zum Umweltschutz, weil Elekt-
roschrott vermieden wird.
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Auch bei den rein digitalen Inhalten wie Apps und 
Onlinediensten brauchen wir eine fest definierte Upda-
te-Pflicht für die Hersteller. Vor allem muss endlich ein-
mal der Datengier der Technologiekonzerne ein Riegel 
vorgeschoben werden. Dienste wie der App-Store müs-
sen auch verfügbar sein, wenn man der Auswertung und 
Nutzung der eigenen Daten widerspricht. Auch das hat 
die Bundesregierung versäumt zu regeln.

Es zeigt sich wieder einmal, dass Sie nicht den Willen 
und nicht den Mut haben, sich mit den großen Konzernen 
anzulegen. Als Linke stehen wir dagegen fest an der Seite 
der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb können 
wir dem von Ihnen vorgelegten Gesetzesvorhaben so 
nicht zustimmen.

Christian Lange, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: Es ver-
geht kaum ein Tag, an dem wir nicht über neue Sicher-
heitslücken in digitalen Produkten lesen müssen – in 
digitalen Produkten, die für den Alltag der Menschen in 
Deutschland zentral sind. Die Anbieter dieser Produkte 
haben einen Wissensvorsprung mit Blick auf das Ausmaß 
des drohenden Schadens. Die Wahrheit kommt meist nur 
Stück für Stück ans Licht – oft genug auch viel zu spät. 
Verbraucherinnen und Verbraucher fühlen sich schlecht 
informiert und ohnmächtig. Das wollen wir ändern.

Und aus diesem Grund legen wir heute zwei Gesetz-
entwürfe vor, mit denen europäisches Recht umgesetzt 
wird und mit denen die Rechte der Verbraucherinnen 
und Verbraucher in diesen Fällen gestärkt werden.

Eine der zentralen Neuerungen in beiden Gesetzesvor-
haben – und ich darf sagen, dass mein Haus sich in Brüs-
sel maßgeblich dafür eingesetzt hat – ist die darin vorge-
sehene Updateverpflichtung für alle Arten von digitalen 
Produkten. Diese Updateverpflichtung wird unabhängig 
von der Art des geschlossenen Vertrages sein, also etwa 
für Kaufverträge und Mietverträge über digitale Produkte 
gelten, sowie unabhängig von Vertriebsart und Vertriebs-
weg. Es wird zudem egal sein, ob beispielsweise eine 
Betriebssoftware schon vorinstalliert ist oder getrennt 
vom Computer erworben wird. Verbraucherinnen und 
Verbraucher haben in beiden Fällen gleiche Rechte.

Denn Unternehmer haben nach den heute vorgelegten 
Vorschlägen künftig dafür zu sorgen, dass für die von 
ihnen vertriebenen Produkte regelmäßig Updates bereit-
gestellt werden. Verbraucherinnen und Verbraucher ha-
ben also künftig einen Anspruch darauf, dass etwa für 
Apps, Computerspiele, Smartphones, Notebooks und 
intelligente Haustechnik die Aktualisierungen zur Verfü-
gung gestellt werden, die für einen fehlerfreien Betrieb 
erforderlich sind. Damit soll das vertraglich vorgesehene 
Sicherheitsniveau erhalten werden, und die Verbraucher-
innen und Verbraucher sollen ihre digitalen Produkte 
auch noch längere Zeit nach der Übergabe problemlos 
nutzen können.

Die Updateverpflichtung gilt für einen Zeitraum, den 
die Verbraucherin oder der Verbraucher zu Recht erwar-
ten kann. Wir stellen dabei sicher, dass sich die Länge 
dieses Zeitraums an die unterschiedlichen Produkte 

anpasst. Hochwertige und langlebige Produkte wie eine 
Smart-Home-Anwendung oder ein hochpreisiges Smart-
phone sollen besonders lange geschützt werden.

Mit diesem Mechanismus gestalten wir die Updatever-
pflichtung zukunftssicher und technikneutral aus, da die-
se sich den jeweiligen tatsächlichen Gegebenheiten auto-
matisch anpasst.

Zu einer weiteren deutlichen Verbesserung des Ver-
braucherschutzes führt die in dem Entwurf zur Um-
setzung der Richtlinie Warenkauf vorgesehene Ver-
längerung der Beweislastumkehr im Kaufrecht. Für 
Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ein ganz 
wesentlicher Aspekt, ob sie im Falle eines Mangels an 
einer Kaufsache beweisen müssen, dass dieser Mangel 
nicht durch sie verursacht wurde, sondern schon bei der 
Übergabe der Sache vorlag. Gerade bei komplexen elekt-
ronischen Geräten ist ein solcher Beweis oft nur möglich, 
wenn ein teures Sachverständigengutachten eingeholt 
wird. Dieses Kostenrisiko scheuen viele Verbraucherin-
nen und Verbraucher aus nachvollziehbaren Gründen.

Die vorgeschlagene Neuregelung sieht nun eine Be-
weislastumkehr von zwölf Monaten ab Übergabe der 
Kaufsache vor. Das bedeutet in der Praxis eine Verdopp-
lung des Zeitraums der Beweislastumkehr, der bisher 
sechs Monate beträgt.

Mit den beiden vorliegenden Gesetzentwürfen werden 
wir aber nicht nur die Verbraucherrechte in ganz erheb-
lichem Maße stärken, sondern auch das Gewährleistungs-
recht in Europa weiter vereinheitlichen. Das stärkt den 
grenzüberschreitenden Handel und insbesondere auch 
den Onlinehandel. Vor allem kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen profitieren von einheitlichen Gewähr-
leistungsregeln, weil sie ihre Verträge leichter an das 
Recht eines anderen EU-Landes anpassen können.

Dies macht die beiden Gesetzentwürfe zu einem aus-
gewogenen Gesamtvorschlag, der den Vertrieb digitaler 
Produkte insgesamt effizienter und nachhaltiger gestalten 
wird.

Ich bitte um Unterstützung der beiden Gesetzentwürfe 
der Bundesregierung in den anstehenden Beratungen.

Anlage 22 

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Regelung des 
Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre 
in der Telekommunikation und bei Telemedien

(Tagesordnungspunkt 13)

Axel Knoerig (CDU/CSU): Für CDU und CSU sind in 
der Diskussion über Datenschutz und Schutz der Privat-
sphäre zwei Dinge besonders wichtig:

– Es geht um den Schutzauftrag des Staates gegenüber 
seinen Bürgern vor Verletzung der Privatsphäre.
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– Und es geht um die Ermöglichung zur Nutzung von 
Diensten und Dienstleistungen im Sinne der persön-
lichen Freiheit.

Damit ist klar: Wir sprechen heute nicht nur über die 
Ausgestaltung des Telekommunikations-Telemedien- 
Datenschutzgesetzes (TTDSG), sondern auch über ganz 
grundsätzliche Fragen, nämlich darüber, wie wir es schaf-
fen, eine richtige Balance zu bekommen, eine Balance 
zwischen dem Schutz vor der Erhebung von Daten – 
etwa bei der Nutzung einer App – und der Sicherheit 
von erhobenen Daten – etwa bei der Speicherung in einer 
Cloud.

Mit dem TTDSG wollen wir bestehende datenschutz-
rechtliche Regelungen bündeln. Gleichzeitig werden die 
Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden klarer gefasst. 
Schließlich erfolgt eine Harmonisierung mit der Daten-
schutz-Grundverordnung. Das ist überfällig und daher 
selbstverständlich.

Aber machen wir uns nichts vor: Die Bürgerinnen und 
Bürger messen die Leistungsfähigkeit des Staates – im 
kleinen kommunalen Amt genauso wie im Bundeskanz-
leramt – an Erfahrungen, die sie mit digitalen Diensten 
auch sonst im Leben machen. Und wenn es möglich ist, 
innerhalb weniger Minuten einen ganzen Familienurlaub 
per App zu buchen, aber die Ummeldung am neuen 
Wohnort oder die Anmeldung eines Gewerbes nicht 
Minuten, sondern Tage oder gar Wochen dauert, ist es 
nicht verwunderlich, wenn das Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit des Staates und seiner Institutionen 
abnimmt und die Autorität des Staates Schaden nimmt. 
Das erlebt jeder kommunale Angestellte mit Publikums-
kontakt, und das spüren auch wir, wenn wir mit Bürgern 
sprechen.

Damit ist aus Sicht von CDU und CSU die Stoßrich-
tung des TTDSG und auch die Diskussion auf europä-
ischer Ebene klar: Wir brauchen in Deutschland neben 
der digitalen Infrastruktur nicht nur bundesweit einheit-
liche digitale Standards, sondern auch einen lebensnahen 
Umgang beim Schutz und der Sicherheit von Daten. Wir 
wollen, dass staatliche Institutionen die Digitalisierung 
zum Vorteil der Bürger gestalten können und dürfen. 
Wir wollen, dass die Behörden mit den Bürgern, aber 
auch untereinander online sind – und dies nicht nur inner-
halb eines Bundeslandes.

Dafür müssen wir nicht nur bei Datenschutz und 
Datensicherheit weiterkommen, dafür brauchen wir 
auch ein neues Verständnis von Verwaltung, Strukturen 
und Zuständigkeitsfragen. Wir brauchen bundesweit ver-
bindliche und einheitliche Vorgaben, mit denen Kommu-
nen und Länder eigene Lösungen entwickeln können.

Bei Datenschutz und Datensicherheit brauchen wir den 
Deutschland-Standard. Denn wer heute die Standards 
setzt, schafft die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze 
von morgen. Das gilt nicht nur, aber gerade auch bei 
der Digitalisierung. Dies umzusetzen, muss eines der 
zentralen Projekte in der nächsten Legislaturperiode sein.

Lassen Sie mich abschließend ein Wort des Bundes-
präsidenten aufgreifen, in dem er den aktuellen Umgang 
mit der Coronapandemie beschreibt. Mit Genehmigung 

des Präsidenten würde ich gerne zitieren – FAZ, 12. März 
2021 –: „Unser Ehrgeiz, alles zur Perfektion zu treiben, 
steht uns im Weg.“

Ich finde, das gilt nicht nur für die aktuelle Situation. 
Auch bei der hier anstehenden Diskussion sollten wir die 
Zeit nicht aus den Augen verlieren. Wir sollten mutiger 
werden. Die Lücke in einer Regelung sollten wir nicht als 
Makel sehen, sondern als eine Chance zum Ausprobieren 
und zum schnelleren Weiterkommen begreifen.

In diesem Sinn freue ich mich auf die anstehenden 
Beratungen und wünsche uns, dass wir im Sinne der Ver-
braucher und der Unternehmen noch vor dem Ende der 
Legislatur zu Ergebnissen kommen.

Falko Mohrs (SPD): Mit zunehmender Digitalisie-
rung – egal ob in der privaten Kommunikation, im priva-
ten Leben, des Staates oder der Wirtschaft – hat die 
Bedeutung des Datenschutzes rapide zugenommen. Die 
eigene Souveränität, das eigene selbstbestimmte Ent-
scheiden darüber, welche Informationen über mich wo 
und zu welchem Zweck gespeichert und verwendet wer-
den, ist Richtschnur für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Daten. Dabei geht es uns nicht darum, die 
Daten zu schützen; wir schützen Menschen und ihre 
selbstbestimmten Entscheidungen.

Die Datenschutz-Grundverordnung hat uns EU-weit 
einen einheitlichen Rahmen für den Datenschutz gege-
ben. Bei allen Herausforderungen und Unsicherheiten, 
gerade auch kurz vor Ende der Umsetzungsfrist, muss 
man aus meiner Sicht heute feststellen: Die Daten-
schutz-Grundverordnung ist insgesamt ein Erfolg. Inner-
halb Europas gelten gleiche Rahmenbedingungen, was 
ein Wettbewerbsvorteil ist. Und auch in anderen Ländern 
wird dies zum Vorbild genommen, so zum Beispiel in 
Kalifornien.

Mit dem heute hier vorgelegten „Gesetzentwurf zur 
Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privat-
sphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien“ 
machen wir im Wesentlichen drei Dinge:

Erstens fassen wir die bisherigen und weiterhin gelten-
den Regelungen zum Datenschutz aus dem Telekommu-
nikationsgesetz und dem Telemediengesetz in einem Ge-
setz zusammen. Zweitens nehmen wir einige notwendige 
zusätzliche Regelungen auf. Drittens regeln wir auch den 
Entfall widersprüchlicher bzw. nicht mehr geltender Re-
gelungen.

Die Zusammenfassung in einem neuen Stammgesetz 
gibt den datenschutzrechtlichen Regelungen also einen 
klaren und eindeutigen Ort und steht selbstständig neben 
den beiden weiterhin gültigen Gesetzen: dem Telekom-
munikationsgesetz und dem Telemediengesetz sowie 
auch der Datenschutz-Grundverordnung. Ich will mich 
hier auf diese neuen Inhalte des Gesetzes fokussieren 
und auch kurz auf aufkommende Diskussionspunkte ein-
gehen:

Neu ist, dass das sogenannte TTDSG in § 4 klarstellt, 
dass das Fernmeldegeheimnis der Rechtewahrnehmung 
durch Erben und andere berechtigte Personen in der 
Rechtsnachfolge des Endnutzers nicht entgegenstehen. 
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Dies ist – davon bin ich überzeugt – eine wichtige Klar-
stellung, da es in den vergangenen Jahren hierzu mehr-
fach Unsicherheiten gab.

Das Gesetz beinhaltet auch die Regelungen zur 
Bestandsdatenauskunft. Ich freue mich, dass es diesen 
Mittwoch dem Vermittlungsausschuss von Bundestag 
und Bundesrat gelungen ist, einen, wie ich finde, guten 
Weg zu finden. Der gefundene Kompromiss sieht unter 
anderem vor, dass Nutzungsdaten nur für die Verfolgung 
von Straftaten, nicht aber zur Verfolgung weniger schwe-
rer Ordnungswidrigkeiten genutzt werden dürfen. Tele-
kommunikationsanbieter sollen außerdem Auskunft zu 
Bestandsdaten nur zur Verfolgung besonders gewichtiger 
Ordnungswidrigkeiten erteilen dürfen. Eine Herausgabe 
von Passwörtern soll nur bei besonders schweren Straf-
taten in Betracht kommen. Diesen Kompromiss werden 
wir natürlich in dieser Form auch in das TTDSG über-
nehmen.

Wir haben außerdem eine Regelung zum Schutz der 
Privatsphäre bei Endeinrichtungen aufgenommen, die 
sich eng an den Vorgaben der ePrivacy-Richtlinie orien-
tiert.

Zum Beispiel für Smart Speaker gibt es im TTDSG – 
im Vergleich zur bisherigen Regelung im TKG – eine 
wichtige Ergänzung; denn Telekommunikationseinrich-
tungen dürfen nicht dazu dienen, das „nicht-öffentlich 
gesprochene Wort eines anderen“ aufzunehmen. Diese 
bestehende Regelung ergänzen wir um einen weiteren 
Satz: „Als zum unbemerkten Abhören oder Aufnehmen 
eines Bildes bestimmt gilt eine Telekommunikationsan-
lage insbesondere, wenn diese Aufnahmefunktion beim 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gegenstandes für 
den Betroffenen nicht eindeutig erkennbar ist.“ Eine 
ebenfalls gute und die Nutzerinnen und Nutzer schützen-
de Ergänzung.

Wir regeln außerdem die Zuständigkeiten des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit sowie der Bundesnetzagentur im Bereich der 
Telekommunikation. Neu – und aus meiner Sicht logisch 
und begrüßenswert – ist, dass der Bundesdatenschutzbe-
auftragte die alleinige Aufsicht im Hinblick auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten erhält. Der notwen-
dige Stellenzuwachs ist ebenfalls im Gesetz berücksich-
tigt.

Der Bundesrat hat die Forderung vorgebracht, dass es 
Klarstellungen zur notwendigen Verwendung von Coo-
kies insbesondere zur Reichweitenmessung geben muss. 
Dies ist sicherlich eine der Fragen für das nun kommende 
parlamentarische Verfahren.

Das Thema „Personal Information Management Ser-
vices“, kurz: PIMS, wird in den kommenden Beratungen 
ebenfalls eine Rolle spielen. Solche Systeme können 
dazu beitragen, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten, 
die sie mit ihrer Zustimmung zur Verarbeitung freigeben, 
besser kontrollieren können. Auch wenn hier bisher 
darauf hingewiesen wurde, dass zunächst europäische 
Klärungen abgewartet werden sollen, ist dies für uns 
noch nicht abschließend ausgemacht. Wir müssen hier 
auch über das Verhältnis zwischen Voreinstellungen in 
solchen Personal Information Management Services 

und Einstellungen zum Beispiel in Browsern sprechen. 
Letzteres, also Einstellungen, die in Browsern vorgenom-
men werden können, scheinen ebenfalls prominenter Teil 
der Diskussion zu werden.

Diese Punkte geben zumindest einen kleinen Ausblick 
darauf, was wir nun zu diskutieren haben.

Das gesamte Thema wird uns sicher aber nicht nur im 
parlamentarischen Verfahren und dann hier in 2. und 
3. Lesung wieder begegnen, sondern es wird in den 
kommenden Jahren ein Begleiter der politischen Debatte 
bleiben. Das vermutlich nach Ostern startende Trilogver-
fahren zur ePrivacy-Verordnung wird sich sicher noch 
eine Weile hinziehen.

Ich freue mich auf die anstehende parlamentarische 
Beratung dieses neuen Gesetzes.

Hansjörg Müller (AfD): Wenn man will, dass etwas 
langsam, unverständlich und ineffektiv läuft, wendet man 
sich an Brüssel. Schon das über 1 000 Seiten lange EU- 
Konvolut namens Datenschutz-Grundverordnung – kurz: 
DSGVO – ist für Bürger und Unternehmen in Deutsch-
land eine Zumutung. Die Tyrannei besteht für KMU in 
absurdem Zusatzaufwand und für Bürger in einer Bestäti-
gungsorgie bei jedem Internetbesuch. Mittels negativer 
Datenschutzvoreinstellungen, konfuser Nutzerführung 
und schlichter Penetranz wird der normale Nutzer zur 
Dauereinwilligung genötigt. Nutzen für Bürger: keiner – 
nur verlorene Zeit, stiller Zorn und kein wirklicher 
Datenschutz. Nutzen für Konzerne: Rechtssicherheit, 
denn man hat nun die offizielle Genehmigung, Nutzer 
auszuspionieren. Der Bürger erhält so nicht mehr 
Gewissheit, sondern wird faktisch durch Tricksereien 
rechtlich entmündigt.

Nun fragen sich die Bürger wohl zu Recht: Warum 
kann man das nicht so gestalten, dass beispielsweise der 
Browser eine Voreinstellung hat, welche den Seiten über-
mittelt wird? Das neue TTDSG-Gesetz ändert an diesem 
Blödsinn gar nichts.

Ich verweise erneut auf die EU, deren Mitgliedstaaten 
oder – präziser – deren Regierungen. Die sind im Kon-
zernlobbyismus gefangen. Die EU bleibt sich auch beim 
sogenannten Datenschutz ihrem Motto treu: immer auf 
die Kleinen. Denn die einschlägigen Internetgiganten 
können mittels ganzer Anwaltsbrigaden haarscharf aus-
loten, wieweit sie solche EU-Ergüsse rechtlich umgehen 
können, die sie vorher selbst mitgeschrieben haben. Klei-
ne Start-ups können das nicht.

Das vorliegende Gesetz für angeblichen Datenschutz 
und Privatsphäre bei Kommunikationsdiensten und Tele-
medien macht niemanden glücklich, weder Datenschüt-
zer, noch Unternehmen. Es passt gut, dass wir mitten in 
der Nacht darüber reden sollten. Dem Gesetz fehlt es – 
wie der EU – am Willen und Mut, durchschlagende Ver-
besserungen anzugehen. Stattdessen wird im Wesentli-
chen nur der typische EU-Blödsinn in einem neuen Ge-
setz zusammengefasst. Es wirkt beinahe – und das ist 
erfreulich –, als wolle selbst das Wirtschaftsministerium 
die Brüsseler Ergüsse nur widerwillig in deutsches Recht 
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umsetzen. Es bleibt zu hoffen, dass wir nicht bald auch 
bei Whatsapp oder Telegram eine Einwilligungsorgie für 
das Lesen einer Nachricht durchleiden müssen.

Nun, ganz korrekt war ich vorhin nicht, als ich sagte, 
dass niemand wirklich glücklich würde durch das neue 
Gesetz. Es gibt da schon jemanden: unseren neugierigen 
Nanny-Staat. Staatliche Stellen – also wohl bald alle Stel-
len, wenn die Coronapolitik so weitergeht – dürfen noch 
mehr Big Brother spielen. Ganz offiziell sollen nun staat-
liche Behörden, Geheimdienste und wohl jeder, der sich 

dazu irgendwie ermächtigt fühlt, Ihre Kundeninformatio-
nen abfragen dürfen. Dies gilt nun für soziale Medien und 
Messenger-Dienste, selbstverständlich auch schon bei 
Verstößen gegen das sogenannte Netzwerkdurchset-
zungsgesetz, sprich: Bundeszensurgesetz.

Liebe Bürger, passen Sie also besser auf, dass sie nicht 
bei Telegram, Facebook und Co etwas gegen Impfungen 
oder den Klimakult schreiben. Wer weiß, ob das unsere 
Big-Brother-Behörden nicht bald missbrauchen? Ein 
weiterer Schritt Richtung 1984 – Merkel dankt Orwell.
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